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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Erstes Stück vom Jahre 1868.

 I. Neglement
vom 11. Derember 1867 zu dem Gesetze über das Postwesen des Nord-

deutschen Bundes vom 2. November 1867

(3des Bundesgeseßzblattes de 1867.)

Auf Grund der Vorschrift des S. 57 des Gesetzes über das Postwesen des Nord-

deutschen Bundes vom 2. November 1867 wird nachstehendes Reglement, dessen Be-

stimmungen bei Benutzung der Posten zu Versendungen und Reisen als ein Bestand-

theil des zwischen dem Absender oder Reisenden einerseits und der Postverwaltung des

Norddeutschen Bundes andererseits eingegangenen Vertrages zu erachten sind, zur

öffentlichen Kenntniß gebracht)

Erster Abschnitt.
vVon der Versendung der Briese, Gelder und Päckerelen.

K 1.

 et ehasendelt Die mit der Post zu versendenden Briefe, Gelder und

Päckereien müssen nach Maßgabe der nachfolgenden Beslimmungen gehörig adressirt,
beziehungsweise gezeichnet (signirt), und haltbar verpackt und verschlossen sein.

II Das Gewicht der Sendungen in Brief= oder ähnlicher Form soll ein halbes

Puund nicht übersteigen.
5 Anmcit. Die Bislimmungin dieses NReglehients beziehen 10 auch auf denjenigen Theil des Groß.

bemohihums Hessen, welcher dem Norddeutschen Dunde nicht au#gehen.

Fürfll. Schw. Rudolst. Gesetzamml. XXIX. 1.

Ausgegeben in Rudolstadt den 15. Jannar. 1808.
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§. 2.

estI Die Adresse muß den Bestimmungsort, so wie die Person Desjenigen, an

welchen die Zustellung erfolgen soll, so bestimmt beseichnen. daß jeder Ungewißheit
darüber vorgebeugt wird.

I Dies gilt auch bei solchen mit poste resimesbezeichneten Gegenstäuden, für
welche die Post Garantie zu leisten hat. Bei gewöhnlichen Briesen, Drucksachen oder
Waarenproben mit dem Vermerk „posie reslome"“ darf. statt des Namens des Adres-

saten, eine Angabe in Buchstaben, Ziffern u. s.w. angewendet sein.

Außenieie. 1 Außer den, auf die Behorderung oder Bestellung einer Sendung be-

zglichen Angaben darf noch der Name oder die Firma des Absenders, sonft aber soll
keine, einer brieflichen Mittheilung gleich zu achtende Notiz auf der Außeuseite ent-

balten sein. Wegen der weiter r- Angaben bei Waarenproben und bei Post-

nwstage siehe §§. 15 und
1 Die Freimarken sind zuort als thunlich iin die obere rechte Ecke der Vorder-

seite r Briefe 2 s. w. zu klebe

8. 4.
Bealeilbries bei Vacken. 1 Jedem Packete —d. i. jeder Fabwoslsendung, mit Aus-

nahme von Briefen mit declarirtem Werthe und von Briefen mit Postvorschuß — muß

ein Begleitbrief beigegeben sein. Derselbe kann entweder aus einem fömlich ver-
schlossenen Briese, der weder mit Geld noch mit sonstigen (egenständen von ange-

gebenem Werthe beschwert ist, oder aus einer bloßen Adresse bestehen, welche jedoch

mindestens aus einem Viertelbogen Papier gefertigt sein muß.

I. Der Begleitbrief soll das Gewicht von einem Loth in der Regel nicht übersteigen.
4

* I Auf dem Begleitbriese muß die äußere Beschaffenheit der Sendung

(eine Kiste bloß, eine Kiste in Leinen, ein Faß u. s. w.), ferner die Bezeichnung

(Signatur), und wenn der Werth declarirt wird, die Werthangabe enthalten sein.

Il Der Begleitbrief muß mit einem Abdrucke des Petschafts versehen werden,

welches zur Versiegelung des Packets benuhzt ist. Für gewöhnlich ist der Abdtuck in

Siegellack herzustellen. Auf Begleitbriefen zu Packeten ohne Werths-Deckaration ist

aber auch ein farbiger Stempel-Abdruck zlässig, in so fern derselbe dem zum Ver-

schlusse des Packets dienenden Peischasteatdrice in Siegellack nach Form und Inhalt
im Wesentlichen entspricht.

Ghti
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S. 6J. 9
Mehrere Vocket ... . .

·i-·kkk:«3-gs"«lc-E-«ik«s«k·. lZueIIIcmBeglmlsmfckommtzwarmehrechackctcgkhokcmje-
dochviel-UngleichPacketemihmdfolcheohneWuchs-Deklaration

--lchhörcuInchrdchackctcInithkthssDcclatativnzueiIIcIIIBcgleitbtiefe,
so muß auf demselben der Werth eines jeden Packets besonders angegeben sein.

S. 7S. 7.
Siguatun. Die Bezeichnung (Signatur) einer Sendung sol in der Regel aus der

vollständigen Adresse oder aus mehreren großen lesbaren Buchstaben oder Zeichen, darf

aber niemals aus Nummern allein beslehen; dieselbe muß den Bestimmungsort überein.

stimmend mit der Bezeichnung auf dem Begleitbriefe enthalten.

X Bei nach- oder zurückzusendenden Gegenständen muß die Bezeichnung des Be-

stimmungsortes von der Post-Anstalt kostenfrei entsprechend abgeändert werden.

II Die Signatur muß dauerhaft und haltbar sein; sie mußbei Wild, bei Geflügel
in Netzen, bei Fleischwaaren, welche leicht Fett abseßen, und bei Bärme= oder Hefe-

Sendungen in Benteln, auf einem binlänglich großen und gut befestigten Stück Holz
oder Leder angebracht sein. Ein Aufkleben von Signaturen mittelst eines Stückes

Papier u. s. w. auf Sendungen mit detclarirtem Werthe ist unzulässig. Es empfiehlt

sich, bei Geldsäcken und Geldbeuteln die Signatur, falls dieselbe nicht unmittelbar

auf der Verpackung angebracht ist, auf sogenannten Fahnen von Pappe oder steifem
Papier, welche an den Kropf gehörig befestigt sind, herzustellen.

IV Falls bei Sendungen ohne declarirken Werth die Signatur nicht auf die Sen-

dung selbst, sondern auf ein Stück Papier geschrieben wird, darf letzteres der Sendung

nicht aufgesiegelt, sondern muß mit Alerdeß der ganzen Fläche nach aufgeklebt werden.

Deckataon. 1 Wenn von der Sess des Werthes einer Sendung Gebrauch ge-

macht wird, so muß dieselbe bei Briefen auf der Adresse des Briefes, und bei anderen

Sendungen sowohl auf der Adresse des Begleitbriefes, als auf der dazu gehörigen
Sendung bei der Signatur, angegeben werden.

I Die Declaration des Werthes einer Sendung hat der R nachiin der Thaler-

währung zu erfolgen, kann jedoch in Gebieten mit Guldenwährung in leßterer ans-

gedrückt werden. Der declarirte Betrag soll den gemeinen Werth der Sendung

nicht übersteigen. Besteht eine Sendung aus fremden Geldsorten oder aus Gold-

münzen, so hat der Aufgeber (und aushülfsweise der annehmende Postbeamte) die Re-
duction vorzunehmen und danach den Werth der Sendung auf der Adresse auszudrücken.

|
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III Bei der Versendung von courshabenden Papieren und Documenten ist der

Courswerkh, welchen dieselben zur Zeit der Einlieserung haben, bei der Versendung
von hypothekarischen Papieren, Wechseln und ähnlichen Documenten derjenige Betrag
anzugeben, welcher zur Erlangung einer rechtsgültigen neuen Ausfertigung des Docu-
ments oder zur Beseitigung der aus dem Verluste entstehenden Hindernisse, die ver-

briefte Forderung einzuziehen, voraussichtlich zu verwenden sein würde. Ist aus der

Deckaration zu ersehen, daß dieselbe den vorstehenden Regeln nicht entspricht, so kann

die Sendung zur Berichtigung der Declaration zurückgegeben werden. Ist letzteres

aber auch nicht geschehen, so darf dennoch aus einer irrthümlich zu hohen Declaration
ein Anspruch auf Erstattung des entsprechenden Theiles der Assecuranz= Gebühr nicht

bergeleitet werden.
IV In der Entnahme eines Postvorschusses auf einer Sendung ist eine Werths-

Daeclarati des Inhalts nicht zu finden und wird daher für Sendungen mit Postvor-

schüssen eine Assecuranz-Gebühr neben der Postlvorschuß-Gebühr nur dann erhoben,

wenn neben der Angabe des Vorschusses auf der Sendung ausdrücklich ein Werth ange-
eben ist.

V Ueber 7 mit declarirtem Werthe wird demAbsender ein Einliefe·
rungsschein ertheilt.

89.
napackung. 1 Die Verpackung der Sendungen muß nach Maßgabe der Transpork-

Strecke, des Umfanges der Sendung und der Beschaffenheit des Inhalts haltbar und

sichernd eingerichtet sein.
I Bei Gegenständen von geringerem Werthe, welche nicht unter Druck leiden,

und nicht Fett oder Feuchtigkeit absetzen, ferner bei Acten= oderSchriften Sendungen,

genügt im Allgemeinen bei einem Gewichte bis zu ungefähr sechs Pfund, wenn die
Dauer des Transportes verhsltnißmähig kurz ist, eine Emballags von haltbarem Pack-

papier mit angemessener Verschnürun
III Auf größere Entfernungen zu versendende Gegenstände, so wie alle schwereren

Gegenstände, müssen, in so fern nicht der Inhalt und Umfang eine andere festere Ver-

packung ursordert, mindestens in mehrfachen Umschlägen von starkem Papier ver-
packt sein.

IV Sendungen von bedeutenderem Werthe, insbesondere solche, welche durch
Nässe, Reibung oder Druck leicht Schaden leiden, z. B. Spitzen, Seidemwaaren K.,
müssen nach Maßgabe ihres Werthes. Umfanges und Gewichtes ingenügend icherer
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Weise in Wachsleinwand, Pappe (Pappdeckel), in gut beschaffenen und nach Um-
ständen emballirten Kisten rc. verpackt sein.

V Sendungen mit ginem Inhalte, welcher anderen Poslsendungen schädlich wer-

den könnte, müssen so verpackt sein, daß eine solche Beschädigung fern gehalten wird.

Mit Flüssigkeiten angefüllte kleinereGefäße (Flaschen, Krüge 2c.) sind noch beson-
ders in starken Kisten, Kübeln oder Körben zu verwahren. Fässer, in denen Flüssig-

keiten zur Versendung kommen, müssen stark bereist und die Reifen gehörig befestigt
sein.

VI Sendungen mit frischen Weintrauben dürfen, außer in einer festeren Ver-
packung, namentlich in Kisten, Schachteln 2c., auch in Körben aus geflochtenen

Weiden, welche mit einem Deckel von gleichem Stoffe geschlossen sind, verpackt werden,

in so fern nicht mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der Trauben bereits bei der Auf-

gabe, oder auf die bedeutende Entfernung des Bestimmungsorts, das Absetzen von

Feuchtigkeitin größerem Maße zu besorgen ift.

VI Sendungen von Blutegeln müssen so beschaffen sein, daß von dem Inhalte
des Gefäßes nichts herausdringen kann.

VIII Wild, welches nicht mehr blutet, darf unverpackt versendet werden.

IX In dem bloßen Zusammenbinden mehrerer zur Versendung bestimmter Gegen-

stände kann eine vorschriftsmäßige Verpackung derselben nicht gesunden werden. Wenn
aber z. B. mehrere Rehe oder Hasen oder Fasanen u. s. w. als ein Packet angesehen

werden sollen, so müssen sie nicht bloß an den Enden, sondern auch in der Mitte, und

zwar hier mittelst eines starken, fest umgelegten und versiegelten Leinwandstreifens, zu-
sammengebunden, oder überhaupt in Netze, Kisten und dergleichen verpackt sein; in dem
einen wie in dem andern Falle kommt es auf die Angabe der Kopszahl nicht an. Wer-

den die gedachtenGegenstände nicht auf solche Weise zu einem Packete vereinigt, so
dürfen sie überhaupt nicht zusammen befestigt, sondern müssen einzeln signirt und auf
dem Begleitbriefe demgemäß als einzelne Packete bezeichnet sein; zu einem Begleit-
briefe können dieselben indeß gehören.

X Ueberhaupt ist das Zusammenbinden mehrerer sörmlichen Packete, wie z. B.

mehrerer Hutschachteln, mehrerer Beutel Hefe, mehrerer Cigarren-Kisten u. K. w., nicht

als eine vorschristsmäßige Verpackung anzusehen; dergleichen Gegenstände müssen,
wenn sie als ein Packet durch die Post versandt werden sollen, in ein Gebind einge-

schlofsen sein.
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1X|Kleines Geflügel, wie z. B. Rebhühner, Krammetsvögel u. s. w., muß bei
der Versendung in einer Emballage, 3. B. in Netzen, enthalten und darf mit größertn,

etwa bloßgehenden Stücken nicht zusammengebunden sein.
XlIl Packete, die nicht vernäht sind, Schachteln und Kober müssen stets verschnürt

sein. Eben so ist bei vernähten Packeten und bei vernagelten Kisten stets dann eine

Verschnürung zu benutzen, wenn solche zur Verslärkung der Haltbarkeit und zur leichte-
ren Handhabung der Sendung nöthig erscheint.

Xlll Wenn in Folge fehlerhafter Verpackung einer Sendung während ihres
Transporks eine neue Verpackung nöthig wird, so werden die Kosten der letzteren von

dem Adressaten eingezogen. Doch wird die Post-Anstalt die ven dem Adressaten aus-

gelegten Kosten erstatten, wenn der Absender die Entrichtung derselben nachträglich
übernimmt.

8. 10.

Verichos. 1 Der Verschluß einer jeden Postsendung muß haltbar und so eingerichtet
sein, daß ohne Beschädigung oder Eröffnung desselben dem Inhalte nicht beizukommen
ist. Wegen der Drucksachen und wegen der Waarenproben siehe §. 14 und 15.

II Bei Briefen nach Gegenden unter heißen Himmelsstrichen darf zum Verschluß

Siegellack oder ein anderes, durch Wärme sich auflösendes Material nicht beuutzt
werden.

III Der Verschluß eines jeden Packets mußin Befestigung der Schlüsse durch

Siegellack mit Abdruck eines ordentlichen Petschafts bestehen.

IV Wid eineVerschnürung angebracht, so muß dieselbe so beschaffen und fest.

Hesiegelt sein, daß sie ohne Verletzung des Siegelverschlusses nicht abgestreift oder de-
öffnet werden kann.

V Wezen der Briefe mit declarirtem Werthe siehe S. 11 Abs. J.

S. 11.

uen u0 I Briefe mit declarirtem Werthe (Gold, Silber, Papiergeld,
mit detlatirtem Wenthe. Werkhpapieren u. s. w.) müssen mit einem haltbaren Kreuz-

Corwert versehen und mit fünf gleichen Siegel nach Maßgabe

— der nebenstehenden Zeichnung gut verschlossen sein.
II Geldstücke, welche in Briefen versandt werden, müssen in

Papier oder dergleichen eingeschlagen, und innerhalb des Briefes so befestigt sein, daß

eine Veränderung ihrer Lage während des Transports nicht stattfinden kann.
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II Schwerere Geldsendungen sind in Packete, Beutel, Kisten oder Fässer fest zu

verpacken.
IV Sendungen bis. zum Gewichte von 3 Pfund, so sern der Werth bei Papier-

geld nicht 3000 Thlr. oder 5000 Fl. und bei baarem Gelde nicht 300 Thlr. oder 500Fl.
übersleigt, dürfen in Packeten von starkem, mehrfach umgeschlagenen und gut verschnürten

Papier eingeliefert werden.
V Bei schwererem Gewichte und bei größeren Summen muß die äußere Vei-

packung in haltbarem Leinen, in Wachsleinwand oder Leder bestehen, gut umschnürt

und vernäht, so wie die Naht hinlänglich oft versiegelt sein.
VI Geldbeutel und Säcke, welche nichtin Fässern u. # w. versandt werden, können

in dem Falle aus einfacher starker Leinwand bestehen, wenn, das Geld darin gehörig

eingerollt, oder zu Päckchen vereinigt enthalten ist. Andernfalls müssen die Beutel

aus wenigstens doppelter Leinwand hergestellt sein. Die Naht darf nicht auswendig
und derKropf nicht zu kurz sein. Da, woderKnoten geschürzt ist, und außerdem

über beiden Schuur-Enden muß das Siegel deutlich aufgedrückt sein. Die Schnur,

welche den Kropf umgiebt, muß durch den Kropf selbst hindurch gezogenwerden. Der-
gleichen Sendungen sollen nicht über 50 Pfund schwer sein

VII Die Geldkisten müssen von starkem Holz angeerbigt, gut.gefügt und fest ver,

nagelt sein, oder gute Schlösser haben; sie dürfen nicht mit überstehenden Deckeln ver-
sehen, die Eisenbeschläge müssen sest und dergestalt eingelassen sein, daß sie andere
Gegenstände nicht zerscheuern können. Ueber 50 Pfund schwere Kisten müssen gut
bereist und mit Handhaben (Handschlingen) versehen sein.

VIII Die Geldfässer müssen gut bereift, die Schlußreifen angenagelt und an bei-

den Böden dergestalt verschnürt undversiegelt sein, daß ein Oeffnen des Fasses ohne
Verlehung der Umschnürung oder des Siegels nicht möglich ist.

. ML Bei Packeten mit baarem Gelde in größeren Beträgen muß der Inhalt gerollt
sein. GelderinFässernoder Kisten müssen in Beuteln oder Packeten verpackt sein.

12

nin 1 Zur Versendung mit der Post dürfen nicht aufgegeben werden:
Vis Gegenstände, deren Beförderung mit Gefahr verbunden ist, na-

nenig alle durchRctbung,LustzudkangsodctDruck-Landsonltleichttntzünbliche
Sachen, so wie ätzende Flüssigkeiten. Dahin gehören z. B. Schießpulver, Feuer-
werksgegenstände, Reib- oder Streichzünder, Schiehbaumwolle, Phosphor, Knall-
silbek: Pyropapier: Sprengöl oder Nitroglycerin, Aether oder Naphtha, Photogen
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Peiroleum, Mineralsäuren n. . W. Eben sobleiben gesetteteWolle, Kienruß-
schwärze u. s. w. von der Versendung mit der Post ausgeschlossen.

II Die Postanstalten sind befugt, in Fällen des Verdachts, dah die Sendungen

Gegenstände der obigen Art enthalten, vom Aufgeber die Declaration des Inhalts

zu verlangen.

III Diejenigen, welche derartige Sachen unter unrichtiger Declaration oder mit
Verschweigung des Inhalts der Sendung zur Post aufgeben, haben — vorbehaltlich

der Bestrafung nach denLandesgesehen — r jeden entstehenden Schaden zu hasten.

W I Flüssigkeiten, au Sachen, die dem schnellen Verderben
een und der Fäulniß ausgesetzt sind, unförmlich große Gegenstände, so

wie Bäume, Sträucher und dergleichen, ferner lebende Thiere, können von den Post-

Anstalten zurückgewiesen werden.
I F dergleichen Gegenstände, wenn dieselben dennoch zur Beförderung ange-

nommen werden, so wie für leicht zerbrechliche Gegenstände und für in Schachteln ver-

packte Sachen, leistet die Postverwaltung keinen Ersatz, wenn durch die Nätur des

Inhalts der Sendung oder durch die Beschaffenheit der Verpackung auf dem Trans-

porte eine Beschädigung oder ein Verlust entstanden ist.
UI Die im §. 12 Abs. I ausgesprochene Befügniß der Post-Anstalten, Detla-

ratlon des Inhalts zu verlangen, tritt auch in solchen Fällen ein, in welchen Grund

zuderAnnahme vorliegt, dß die Sendungen Flüssigkeiten, dem schnellen Verderben
und der Fäulniß ausgesetzte Sachen, oder lebonde Thiere enthalten.

V. Wenn Flüssigkeiten als solche nicht declarirt sind, so hat ver Absender den

Schaden zu orsetzen, welcher in Folge der Beförderung derorkiger Sendungen anderen
Postgütern verursacht wird.

V. Zündhütchen müssen in Kistchen fest und gut von außen und innen verpackt

und als folche sowohl auf der Adresse als auf der Sendung selbst deckarirt werden.

Der Aufgeber ist, wenn er diese Bedingung nicht eingehalten hat, für den aus allen-

fallsiger Explosion entstehenden Schaden haftbar
VI. Das Gewicht eines Packets (einer Kiste, eihles Fasses u. s. w.) sollim Allge-

neinen. 100 Vian nicht orheblich Fu
o1Gegen-die &amp;Nsi nioete ermäßigte Taxe können befärden

werden: alle gedruckte, Uühographirte, metallogtaphtrte, photographirte oder sonst auf
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mechanischem Wege hergestellte, nach ihrem Format und ihrer soustigen Beschaffenheit
zur Beförderung mit der Biefpost geeignete Gegenstände, einschließlich gebundener
oder brochirter Bücher. Ausgenommen hiervon sind die mittelst der Copirmaschine

oder mittelst Durchdrucks hergestellten Schriststücke.
I Die Sendungen müssen offen, und zwar entweder unter shmalen Streif- oder

Kreuzband, oder aber in einfacher Art zusammengefaltet eingeliefert werden. Das

Band muh dergestalt angelegt sein, daß dasselbe abgestreift und die Beschränkung des

Inhalts der Sendung auf Gegenstände, deren Versendung unter Band gestaktet ist.
erkannt, werden kann.

III Die Sendungen können auch aus uffenen Karten (Geschäfts. Avise, Preis=
Courante, Familien-Anzeigen und dergleichen enthaltend) bestehen. Die Karte muß

aus einem festen Papier angefertigt sein, und die Größe derselben soll nicht wesentlich

von dem Maß eines Postanweisungs-Formulars oder eines gewöhnlichen Brief. Con-
verts abweichen.

IV Die Mdresse kann auf dem Streif- oder Kreuzbande oder aber auf der Sen-

dung selbst angebracht sein. Der Sendung kann eine innere, mit der äuseeren überein-

stimmende Adresse beigefügt werden.
V Mehrere Gegenstände dürfen unter einem Bande versendet werden, so fern

sie von demselben Absender herrühren und überhaupt zur Versendung unter Band gegen

die ermäßigte Taxe geeignet sind; die einzelnen Gegenstände dürfen aber alsdann nicht

mit verschiedenen, Adressen oder besonderen Adreß- Umschlägen versehen sein.
VI. Circulare 2c. von verschiedenen Absendern dürfen nur dann, wenn sie

auf ein und demselben Blatte oder Bogen gedruckt, lithographirt oder metallo.

Praphirt sind, unter einem Bande versendet werden.
VII Die Versendung der bezeichneten Gegenstände gegen die ermäßigte Taxe ist

unzulässig, wenn dieselben, nach ihrer Fertigung durch Druck u. s. w., irgend welche
Zusätze, — mit Ausnahme des Orts, Datums und der Namensunterschrift, beziehungs-

weise Firmazeichnung, — oder Aenderungen am Inhalte erhalten haben. Es macht

dabei keinen Unterschied, ob die Zusätze oder Aenderungen geschrieben oder aus andere
Weise bewirkt sind, z. B. durch Stempel, durch Druck, durch Ueberkleben von Worten,

Ziffern oder Zeichen, durch Punkkiren, Unterstreichen, Durchstreichen, Ausradiren,
Durchstechen, Ab= oder Ausschneiden einzelner Worte, Ziffern oder Zeichen u. s. w.

Anstriche am Rande zu dem Zwecke, die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine bestimmte

Stelle hinzulenken, sollen jedoch gestattet sein.
Fürstl. Schw. Rudolst. Gesesamml. XAIK. 2
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VIIl Auf der inneren oder äußerenSeite des Bandesdürfen Zusätze irgend welcher

Art, welche keinen Bestandtheil der Adresse bilden, lich nicht besinden, mit Ansnahme

des Namens, der Firma, so wie des Wohnorts des Absenders.

IX Unter dieverbotenen Zusätze ist das Coloriren vou Modebildern, Landkarten 2c.

nicht zu rechnen; die Bilder und Karten dürfen aber keine Handzeichnung, sondern

müssen durch Holzschnitt, Lithographie, Stahlstich, Kupferstich, Photographie u. s. w.

hergestellt sein.
X Bei Preis, Couranten, Cours-Zetteln und Handels-Circularen ist, außer

den nach Abf. VII amwendbaren Zusätzen, die handschriftliche Eintragung der Preise,

so wie des Namens des Reisenden, ferner die handschriftliche oder auf mechanischem

Wege bewirkte Aenderung der Preisansähe, so wie des Namens des Reisenden gestattet.

 I Den Correckurbogen können Aenderungen und Zusätze, welche die Correctur,

die Ausstatkung und den Druck betreffen, hinzugefügt, auch kann denselben das Manu-

seript beigelegt werden. Die bei Correcturbogen erlaubten Zusätze können inErmange-

lung ves Naumes auch auf besonderen, den Correcturbogen beigesügten Zetteln onge-
brachtse

r Sendunsen. welche sich zur Beförderung gegen die ermäßigte Taxe nicht

eignen, können vor der Absendung dem Aufgeber zurckgestellt werden.

Xll Drucksachen müssen frankirt sein und dürfen das Gewicht von 1 Pfund nicht

übersteigen. Zur Frankirung sind thunlichst Posffreimarken zu venpenden.

15.
Waal#uptoben -. .. ,-

phiwkmmxnkkxlGegendu-fukWaareuprobon(Waatc1mntstek)benhkchqokdcs
umgmitdchkicfpostfestgeschtccnnäßigtcTaxcwekdcnnunvikklichcWachnptobm
zugelassen, die an sich keinen eigenen Kaufwerth haben. Flüssigkeiten, Glasgefäße,
scharfe Instmmente und dergl. sind zu einer derartigen Versendung als Waarenproben
nicht geeignet.

II Hinsichts der Verpackung gilt als Bedingung, daß der Inhalt der Sendung
als in Waarenproben bestehend leicht erkannt werden kann. In der Regel wird zwischen

der Verpackung unter Band (Kreuz= oder Streifband), z. B. für Leinen-, Tuch-,

Tapeten 2c. Proben, und der Verpackung in Säckchen, z. B. für Getreide,, Kaffee,

Sämerei= und ähnliche Proben, zu wählen sein. Die Säckchen müssen zugebunden
oder zugeschnürt, dürfen aber weder zugeklebt noch mittelst der Umschnürung versiegelt

sein. Bei Amvendung solcher Säckchen oder ähnlicher Behälter muß die Adresse —
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auf festem Papier oder anderem geeigneten Stoff von zweckentsprechender Größe —

gehörig haltbar angehängt sein.
III Die Adresse muß, außer dem Namen des Eupfängers und des Bestimmungs-

orts, den Vermerk „Proben“ („Muster“") enthalten. Auf der Adresse dürfen außer-
dem angegeben sein:

der Name oder die Firma des Absenders,

die Fabrik= oder Handelszeichen, einschließlich der näheren Bezeichnung der
Waare;

die Tuummems, und
IV So weit die Versendung unter Band erfolgt, dürfen diese Angaben, statt auf

der Adresse, bei oder an jeder Probe für sich angebrachtsein
V Außer den vorstehenden Angaben dürfen die Sendungen keine handschriftlichen

Mittheilungen oder Vermerke irgend welcher Art enthalten.
VI Es ist nicht gestattet, der Waarenprobe einen Brief beizuschließen oder anzu-

hängen, oder unter einem Bande anderweite besondere Sendungen unter Band, die

wiederum für sich förmlich adressirt sind, zu vereinigen. Dagegen ist die Vereinigung
von Drucksachen und von Waarenproben durch einen und denselben Absender zu einem

Versendungs-Object gestattet; die Drucksachen müssen in diesem Falle den Bestim.
mungen des §. 14 entsprechen.

VII Die Sendungen müssen frankirt sein und dürfen das Gewicht von 1 Pfund

nicht übersteigen. Zur Frankirung sind thunlichst Postfreimarken zu verwenden.
· 8. 16.

E I Briefe, Drucksachen und Waarenproben, welche unter Necomman=

dation abgesandt werden sollen, müssen von dem Absender mit einer dieses Verlangen

ausdrückenden Bezeichnung (recommandirt, churgé, empfohlen) versehen werden.
II Ueber eine recommandirte Sendung wird dem Absender ein Einlieferungsschein

erhheilt.
IUl Wünscht der Absender eines recommandirten Briefes u. s. w. eine von dem

Adressaten auszustellende Empfangsbescheinigung (Rückschein, Retour-Recepisse)zu
erhalten, so muß ein solches Verlangen durch die Bemerkung: „gegen Rückschein“ („Ne.
tour-Recepisse") auf der Adresse ausgedrüt sein, und der Absender sich namhaft machen.

17

Nosi · Amweisungen. 1 Die Poswerwaltung übernimmt es, die Versendung von Geldern

2.
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bis zum Betrage von funfzig Thalern oder von sieben und achtzig und einem halben

Gulden einschließlich im Wege der Post-Anweisung zu bewirken.

II Die Einzahlung des Betrages erfolgt durch den Absender bei der Post-Anstalt
des Aufgabcorts und die Auszahlung an den Adressaten durch die Post-Anstalt am

Bestimmungsorte.
II! Zu den Post-Anweisungen werden gedruckte Cartons verwendet, welche von

den Post-Anstalten unentgeltlich verabfolgt werden. Ein Brief darf mit der Post · An·

weisung nicht vereinigt sein.
V Die Angabe des Geldbetrages auf der Post-Anweisung hat in der Regel in

der Thalenvährung zu erfolgen, kann jedoch in Gebieten mit Guldenwährung in letzterer

statlfinden. Die Thaler= oder Guldensumme muß in Zahlen und in Buchstaben aus-

gedrückt sein.
V Der der Post-Anweisung angefügte Coupon kann vom Absender zu schrift-

lichen Mittheilungen jeder Art benutzt werden.
VI Die Gebühr ist vom Absender in Voraus zu entrichten, möglichst durch Ver-

wendung von Postfreimarken.

VII Ueber die Post= Anweisung wird dem Aufgeber ein Einlieserungsschein er-

theilt. Die Postverwaltung haftet für den eingezahlten Betrag in demselben Umfange
wie für Geldsendungen.

VII Das Verfahren der Recommandation findet bei dem Postanweisungs-Verkehr

keine Anwendung.
IX Post-Anweisungen mit dem Vermerke „poste reslunte, so wie solche, welche

durch Expressen bestellt werden sollen, sind zulässig.
X Die Auszahlung des angewiesenen Betrages erfolgt, nachdem der Adressat die

auf der Post. Anweisung befindliche Quiktung durch Einsetzung des Orts und Datums,
so wie durch Hinzufügung seiner Namensunterschrist vollzogen hat, gegen Nückgabe
der Post. Anweisung. Der der Post-Anweisung angefügte Coupon kann von dem

Adressaten zurückbehalten werden.

XlI Findet die Auszahlung in einer andern Währung statt, als derjeuigen, auf

welche die Post-Anweisung lautet, so ist die Reduction des eingczahlten Betrages
Seitens der Post-Anstalt thunlichst genau, jedoch mit der Maßgabe zu bewirken, daß

bei der Auszahlung Bruchpfennige oder Bruchkreuzer unberücksichtigt bleiben.
XlIl Die Erhebung des Geldbetrages bei der Post= Anstalt am Bestimmungsorte

muß spätestens innerhalb 14 Tagen, vom Tage der Aushändigung der Post-Anweisung



1868. 13

an den Adressaten gerechnet, erfolgen. Andernfalls wird die Rckzahlung des Geldes

an den Aufgeber eingeleitet, oder, so fern derselbe nicht zu ermitteln ist, das für

unbestellbare Sendungen vorgeschriebene Verfahren zur Anwemdung gebracht.

XIll Stehen der Post-Anstalt am Bestimmungsorte die erforderlichen Geldmittel

augenblicklich nicht zur Verfügung, so kann die Auszahlung erst verlangt werden, nach-
dem die Beschaffung der Mittel erfolgt ist.

XIV Unbestellbare Post-Anweisungen werden nach dem Abgangsorte zurückge-

sandt. Der Betrag der Post-Anweisung wird dem Absender, sobald derselbe zu er-

mitteln ist, zurückgezahlt.

XV In Städten, wo eine besondere Stadtpost-Einrichtung besteht, werden Post-

Anweisungen für Adressaten im Orts.Bestellbezirke ebenfalls unter den vorbezeichneten
Bedingungen augenommen. Post-Anweisungen aus einem Post-Orte nach dem zu-

gehörigen umliegenden Land.Bestellbezirke sind im Allgemeinen nicht zulässig in so fern
bei einzelnen Post. Anstalten die Annahme biaher gestattet war, kann es dabei bis auf

Weiteres sein Bewenden behalten.

XVI Wenn dem Adressaten eine Post-Anweisung abhanden kommen sollte, so

hat derselbe der Post-Anstalt am Bestimmungsorte von dem Verluste rechtzeitig Mit.

theilung zu machen. Von der Ankunfts-Post--Anstalt wird alsdann bei etwaiger

Vorlegung der vom Adressaten als verloren angegebenen Auweisung die Zahlung bis

auf Weiteres ausgesetzt. Es ist Sache des Adressaten, durch Vermittelung des Ab-

senders bei der Aufgabe-Post-Anstalt die Uebersendung eines vom Absender auszu-

fertigenden Duplicats der sraglichen Post-Anweisung Behufs Erhebung des einge-
zahlten Betrages zu erwirken. Bei der Einlieferung des Duplicats muß der bei der

Aufgabe der abhanden gekommenen Post-Anweisung ertheilte Einlieserungsschein von
dem Ausgeber vorgelegt werden. Die Uebersendung des Duplicats vom Aufgabe-

nach dem Bestimmungsorte erfolgt kostenfrei.

S. 18.

Techto, Mweisungen 1 Auf Post-Anweisungen eingezahlte Beträge können auf Ver-
langen des Absenders durch die Post- Anstaltam Aufgabeorte auf telegraphischem
Wege der Post-Anstalt am Bestimmungsorte zur Auszahlung überiesen werden, wenn

sowohl am Aufgabe- als auch am Bestimmungsorle eine dem öffentlichen Verkehr

dienende Telegraphen Station sich befinder
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I Im Falle ein solches Verlangen ausgesprochen wird, liegt die Ausfertigung

des Telegramms, vermittelst dessen die Ueberweisung erfolgt, der Postanstalt des Auf-

gFabeorks ob. Wünscht der Absender durch dieses Telegramm weitere, auf die Versügung
über das Geld bezügliche Mittheilungen zu machen, so muß er diese der Post-Anstalt
am Aufgabeorte schriftlich übergeben, welche sie in das abzulassende Telegramm mit

aufnimmt.
III Die Post-Austalt des Bestimmungsorts hat gleich nach Empfang der Ueber-

weisungs-Depesche dieselbe dem Adressaten durch einen expressen Boten zuzustellen.
Die Auszahlung des angewiesenen Betrages erfolgt gegen Rückgabe der mit der

Quittung des Empfängers versehenen Ueberweisungs-Depesche.
V Die Telegraphen-Stationen können ermächtigt werden, in Vertretung der

Post-Anstalten Beträge auf Post-Anweisungen, welche auf telegraphischem Wege
überwiesen werden sollen, von den Absendern entgegenzunehmen oder am Bestim-

mungsorte auszuzahlen.

S.19.
Lohorschuß.Zendungen. 1 DiePohenvalung übernimmt es. Beträge bis zur Höhe

von funfzig Thalern oder sieben und achtzig und einem halben Gulden von dem Mdres-

saten einzuziehen und an den Absender auszusahlen. (Vorschußsendungen. Nach-

nahmesendungen. Postvorschüsse.)
II Nachnahme von Transport-Auslagen und Spesen, welche auf Sendungen

haften, sind auch zu einem höheren Betrage als 50 Thlr. oder 871 Gulden zulässig.

II Sendungen, auf welchen ein Postvorschuß (Nachnahme) haftst, müssen auf
der Adresse den Vorschußbetrag mit den Worten:

„Vorschuß (Nachnahme) von “

enthalten. Die Angabe des Vorschußbetrages hat in der Regel in der Thalerwährung

zu erfolgen, kann jedoch in Gebieten mit Guldenwährung in letzterer statfinden. Die

Thaler- oder Guldensumme muß in Zahlen und in Buchstaben ausgedrückt sein.

IV Die Entnahme von Postvorschüssen auf recommandirte Sendungen ist unstatt.

hast. Wenn Postvorschüsse auf Drucksachen oder auf Waarenproben entnommen wer-

den, so unterliegen dergleichen Sendungen demselben Porlo wie gewöhnliche Briefe
mit Poslvorschuß. Postvorschußsendungen an Adressaten im Bestellbezirke der Aufgabe-

Post=Anstaltsind im Allgemeinen nicht zulässig; in so fern bei einzelnen Post-An.
stalten die Annahme derartiger Sendungen an Adressaten in dem umliegenden.
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Land. enelbeire bisher gestattet war, kann es dabei bis auf Weiteres sein Bewen-
den behalt

VSchm nicht bei Einlieferung der Sendung die Zahlung des Vorschusses er-

solgt, erhält der Absender bei der Aufgabe eine Bescheinigung, daß der Betrag des Vor-

schusses ausgezahlt werden solle, sobald die Sendung von dem Adressaten eingelöst

worden sei.

VI Eine Vorschußsendung darf nur gegen Berichtigung des Vorschußbetrages aus-

gehändigt werden. Findet die Einziehung des Vorschußbetrages in einer andern

Währung statt, als derjenigen, in welcher der Vorschuß entnommen ist, so ist die

Reduction des Vorschußbetrages Seitens der Post-Anstalt thunlichst genau, jedoch

mit der Maßgabe zu bewirken, daß bei der Einziehung Bruchpfennige oder Bruch-

kreuzer auf volle Pfennige oder Kreuzer abgerundet werden. Eine Vorschußsendung
muß spätestens 14 Tage, nach dem Eingange, der Post-Anstalt am Aufgabeorke zu-

rückgesandt werden, wenn sie innerhalb dieser Frist nicht eingelöst wird. Dieses gil

auch von Vorschußsendungen mit dem Vermerke .„pose resiunle.“

VII Die Zurückgabe der nicht eingelösten Vorschußsendung erfolgt an den legiti-

mirten Absender unter Einforderung der im Falle der Reservirung des Postvorschusses

ertheilten Bescheinigung. Ist es eine Sendung mit declarirtem Werthe, so kommen
insbesondere noch die Vorschriften des §. 37 in Anwendung.

VIII Erst durch die Einlösung einer Vorschußsendung e wvächst der Aufgabe-Post-

Anstalt die Verbindlichkeit zur Auszahlung des Vorschußbetrages. Von der erfolgten

Einlösung muß der Post-Anstalt am Aufgabeorte mit nächster Post Nachricht gegeben
werden, und diese zahlt hierauf den Vorschußbetrag an denjenigen aus, welcher die

Bescheinigung über Resewirung des Vorschusses zurückgiebt. Die Post--Anstalt ist
berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Legitimation desjenigen zu prüfen, welcher den

Schein präsentirt.
IX Wird eine Vorschußsendung, auf welche der Betrag des Vorschusses an den

Absender gezahlt worden ist. Seitens des Adressaten nicht eingelöst, so muß der Ab-

sender den erhobenen Betrag zurückzahlen.

X DiePostvorschuß= Gebühr ist auch dann zu entrichten, wenn der Adressat die

Vorschußsendung nicht einlösen sollte.

XI Eine Vorausbezahlung des Portos und der Gebühr ist nicht noihwendig;

doch kann die Zahlung nicht getrennt erfolgen.



16 1868.

.. §.20.
disk-sc Ists . -

Tckkkispk«E«c"i"ss«:s-Iess-l Sendungen, welche sogleich nach der Ankunft dem Adressaten

besonders zugestellt werden sollen, müssen auf der Adresse einen Vermerk tragen, welcher
unzweideutig das Verlangen ausdrückt, daß die Bestellung an den Adressaten sogleich

nach der Aukunft durch besonderen Boten erfolgen solle. Hierher sind beispielsweise
solgende Vermerke zu rechnen:

„durch Expressen zu bestellen“
„per express“,

„per express zu bestellen“,

„per express zu befordern“,

„durch besondern Boten zu bestellen.“
„sofort zu bestellen.“

Bezeichnungen, wie cito. eilissime, pressant, dringend, eilig 2c., sind nicht als das

Verlangen der Expreß= Bestellung ausdrückend anzusehen.
II Recommandirte Sendungen werden den Expreß-Boten stets mitgegeben.

Packete, so wie Sendungen mit declarirtem Werthe, deren expresse Bestellung von

dem Absender verlangt ist, werden nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen dem

Adressaten besonders zugestellt:
1) Bei Expreß-Bestellung im Orts-Bestellbezirke der Post- Anstalt:

Packete ohne Werths-Declaration bis zum Gewichte von 5 Pfund, so

wie Sendungen mit declarirtem Werthe bis zum Betrage ven 50 Thalern
oder 874 Gulden und bis zum Gewichte von 5 Pfund werden dem Adres-

saten durch den Expreß- Boten in die Wohnung bestellt, so weit nicht etwa

zollamtliche Vorschriften entgegenstehen.
Bei Sendungen mit declarirtem Werihe von mehr als 50 Thlr. oder 87)

Gulden, so wie bei Packeten im Gewichte von mehr als 5 Pfund erstreckt sich

die Verpflichtung der Postverwaltung zur expressen Bestellung in dle Wohnung
des Adressaten nur auf das Formular zum Ablieferungsschein oder den Be-

gleitbrief.

Bei Expreß-Bestellungen nach dem Land-Bestellbezicke der Post-Anstalt:
Die Verpflichtung der Postverwaltung zur expressen Bestellung in die

Wohnung des Adressaten erstreckt sich auf das Formular zum Ablieferungs-

schein oder den Begleitbrief, und auf Packete ohne declarirten Werth bis

zum Gewichte von 5 Pfund, so wie auf Sendungen im declarirten Einzel-

werthe bis zu 5 Thalern oder 83 Gulden und bis zum Gewichte von 5 Pfund.

S
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II Bei Expreß·Post·AnweisungennachdemOrts-BestellbezirkederPost-Anstalt
werden die Geldbeträge bis zu 50 Thalern oder 3871 Gulden, nach dem Land-Besiell-

bezirke dagegen bis zu 5 Thalern oder 88 Gulden dem Expreß. Boten mitgegeben.
IV Mit der Annahme von Briefen und sonstigen Sendungen zur expressen Beslel-

lung an Adressaten, die im Orts- oder im Land-Bestellbezirke der Aufgabe-Post-

Anstalt wohncn, haben die Post-Anstalten sich nicht zu befassen. Eben so wenig haben
die Post--Anstalten Versendungen mittelst expresser Boten nach solchen Orten zu be-

sorgen, an welchen sich ebenfalls eine Post-Austalt befindet.

V Das Botenlohn für die expresse Bestellung kann nach Gutbefinden des Absen-

ders vorausbezahlt oder dessen Zahlung dem Adressaten überlassen werden. In allen

Fällen muß jedoch der Absender für die Beuchigmg der Bestellgebühr haften.

u Sese. I Alles, was nicht den ellehenden Bestimmungen gemäß adres-
nsoveenchungen. sirt, signirt, verpackt und verschlossen ist, kann dem Absender zur

vorschistsmäßigen Adressirung, Signirung, Verpackung und Verschliehung zurückge-
geben werden.

I Verlangt jedoch der Einlieferer, der ihmgeschehenen Bedeutung ungeachtet, die

Beförderung der Sendung in ihrer mangelhaften Beschaffenheit, so muß solche in so
weit geschehen, als aus den gerügten Mängeln ein Nachtheil für andere Poslgüter

oder eine Störung der Ordnung im Dienstbetricbe nicht zu befürchten ist, der Ein-

lieferer auch auf Ersatz und Entschädigung verzichtet und diese Verzichtleistung auf der
Mdresse durch die Worte: „auf meine Gefahr“ ausdrückt und unterschreibt. Wird

über die Sendung ein Einlieferungsschein ertheilt, so hat die Post-Anstalt über die

Verzichtleislung des Absenders auf dem Scheine einen Vermerk zu machen. Es wird

alsdann im Falle eines Verlustes oder Schadens vermuthet, daß derselbe in Folge

jener Mängel entstanden ist.
I Ist aber auch die Annahme der Sendung wegen mangelbafter Beschaffenbeit

nicht beanstandet worden, so hat dennoch der Absender alle die Nachtheile zu ver-

treten, welche enveislich aus einer vorschriftswidrigen Adressirung, Signirung, Ver-

packung und Verschließung herworgegangen sind.

en dcn Gimeserung. Die Einlieferung der Briese, Gelder, Packete und sonstigen

Sendungen muß bei den Post-Anstalten an denjenigen Beamten gescheben, welcher an

der Annahmestelle den Dienst verrichtet.
Hürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. XXIX. 3
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I1 Nur gewöhnliche unfrankirte Briefe, in so fürn sie dem Francozwange nicht

untersiegen, ingleichen solche gewöhnlichen Briefe, Drucksachen vder Waarenproten,
für welche bas Porto durch aufgeklebte Postfreimarken oder gestempelte Brief= Con-
verts entrichtet ist (S. 89 Abs. VII), können in die Briefkasten gelegt und auch den

Conducteuren, Postillonen, Postfußboten (Beförderern der Botenposten) und Land-

Briefträgern, wenn dieselben sich zueroige inDienst befinden, übergeben werden.
Zeit ver Gumeimmung. Die Einlieferung 97 - der Dienststunden der Post-An-

stalten und, wenn die Versendung des eingelieferten Gegenstundes mit der näckssten dazu

geeigneten Post erfolgen soll, noch vor der Schlußzelt dieser Post geschehen.
 sirnunden. 11 Die Dienststunden der Post-Anstalten für den Verkehr mit dem

Publikum sind:
1) in dem Sommer-Halbjahr (vom 1. April bis letzten September) von 7 Uhr

Morgens bis 1 Uhr Mittags,
2) in dem Winter-Halbjahr (vom I. October bis letzten März) von 8 Uhr

Morgens bis 1 Uhr Mittags, und
3) zu allen Jahreszeiten von 2 Uhr Nachmittags bis 8 UhrAbends.

ul An Sonntagen fallen jedoch die Dienststunden von9UhrMorgens bis 5 Uhr
Nachmittags aus. An solchen gesetzlichen Festtagen, welche nicht auf einen Sonntag
treffen, werden die Dienststunden in der Weise beschtänkt, daß in der Zeit von 9 Uhr

Morzens bis 5 Uhr Nachmittags, sowohl des Vormittags, als auch des Nachmiktags

zwei Stunden ausfallen, in der Zwischeufrist aber mindestens während zwei Stunden
der Dienstverkehr mit dem Publikum ununterbrochen stattfindet. Die ausfallenden

Stunden werden für jede Vost-Anstalt durch die vorgesetzte Ober-Post-Directlon

beziehungsweise durch die mit deren Functionen beauftragte Postbehörde besonders be-

stimmt. Die getroffene Festsetzung muß zur Kenntniß des Publikums gebracht werden.

 Die Ober-Post-Dirertionen beziehungsweisediemitderenFunctionen beauf-

tragten Postbehörden sind ermächtigt:
1) bei einzelnen Post- Anstalten den vorstehend unter 1, 2 und 3 genannten

Dienststunden eine größere Ausdehnung zu geben, wobei aber von den Be-

stimmungen wegen Beschränkung derDienststunden an Sonn= und gesetz-
lichen Fefttagen ulcht abgewichen werden darf;

2) in Ansehung soscher Post= Expeditlonen, welche durch eintn allein stehenden
Beamten verwaltet werden, die Dienststunden in so weit zu deschränken,
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als es zur Erleichterung des alleinssehenden Beamten uythwendig und in

Beziehung auf den Postenlauf ohne. Gesahrduns der Interessen des Publi-
 kums zulässig ist; ,

v in Fällen eines vorübergehenden auherordentlichen Verkehrs-.Vedirftisses
Abweichungen von den pbigen Festsetzungen wegen Beschränkungder Dienst.

stunden an Sonn= und gesetzlichen Festtagen zeitweise nachzulassen.

V In so fern bei einer Post-Anstalt eine Einrichtung besteht, welche von den

vorstehenden, in Bezug auf die Dienststunden, sei es an den Sonn= und gesetlichen

Festtagen, sei es an denWochentagen, als Norm zätigen Bestimmungen abweicht,
kann es dabei bis auf Weiteres sein Bewenden behalten

VI Ausdehnungen und Beschränkungen der l- muüsen zur Kenntniß
des Publikums gebracht werden.

b. Schlunei. VII Die Schluhzeit tritt ein:

1) für Briefe, Drucksachen oder Waarenproben, über welche dem Absender

ein Emlieferungsschein nicht zu ertheilen ist:
eine halbe Stunde vor dem plammäßigen Abgange der Post,

und bei Posten, welche den Ort passlren,

eine halbe Stunde vor dem planmäßigen Weilergange der Post.

Bei Bahnhofs-Post-Expeditionen kritt für die bezeichneten Gegen.
stände die Schlußzeit erst fünf Minnten vor dem planmäßigen Abgange

des betreffenden Zuges ein; auch können diese Gegenstände, wenn sie

sonst dazu geeiguet sind, bis unmittelbar vor dem Abgange des Zugea

indiearanden Eisenbahn-Postwagen angebrachten Briefkasten gelegt
werden

2 für ####nnt Sendungen und für Post-Anweisungen:
eine Stunde vor dem planmäßigen Abgange der Post,

und bei Posten, welche den Ort passiren,

eine Stunde vor dem planmäßigen Weitergange der Post,

3) für Packete mit oder ohne Werths-Declaration, für Briefe mit declarirtem
Werthe und für Briese mit Postvorschüssen:

zwei Stunden vor dem planmäßigen Abgange der Post,
und bei Poslen, welche den Ort passiren,

-, zwei Stunden vor dem planmäßigen Weitergange der Post.

VIII Bei Post. Trausporten auf Eisenbahnen werden diese Schlußzeiten um so
· Z«
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viel verlängert, als erforderlich ist, um die Gegenstände von der Post-Anstalt nach

dem Bahnhofe zu transportiren und auf dem Bahnhofe selbst überzuladen.
IX Die Ober-Post-Directionen beziehungsweise die mit deren Functionen beauf-

tragten Postbehörden sind verpflichtet, wo die Umstände es gestatten, insbesondere bei

den Bahnhofs-Post-Expeditionen, die Schlußzeiten so viel als thunlich abzukürzen.

Zu jeder Verlängerung der Schlußzeiten ist die Genehmigung der obersten Postbehörde
erforderlich.

X Dergleichen Maßregeln müssen zur Kenntniß des Publikums gebracht werden.

XI Bei Posten, die außerhalb der gewöhnlichen Dienststunden abgehen, bildet

der Ablauf der Dienststunden die Schlußzeit, in so fern nicht, nach Maßgabe des

Abganges der Post, die Schlußzeit nach den vorstehenden Festsetzungen früher eintritt.

XII Die an den Dienst-Localen der Post-Anstalten befindlichen Briefkasten

müssen bei Eintritt der Schlußzeit jeder Post und zu den außerhalb der gewöhnlichen

Dienststunden abgehenden Posten auch noch vor deren Abgang geleert werden. Bei
Sendungen, welche in Briefkasten fern vom Postdienst-Local gelegt werden, ist auf
Mitbeförderung mit der zunächst abgehenden Post nur in so weit zu rechnen, als die

Sendungen nach der gewöhnlichen Zeit der Leerung der Kasten vor Schluß der be-

treffenden Posten zum Postdienst-Local gelangen. Zu welchen Zeiten die Briefkasten
regelmäßig geleert werden, ist zur Kenntniß des Publikums zu bringen.

S. 24.

Frankirungs-Vermurk. 1 Briefe u. s. w., auf deren Adresse der Frankirungs-Vermerk
Nicht oder ungenügend

nit 47 frankt (frei, franco, fr. c.). durchstrichen, radirt oder abgeändert ist, sind
wolln Hrankirungo bei der Annahme zurückzuweisen. Wenn derartig beschaffene Briefe,

zwang bestehl oder Briefe mit dem Frankirungs-Vermerke, für welche das Porto

durch Freimarken oder Franco-Couverts nicht entrichtet worden ist, im Brief-
kasten vorgefunden werden, so wird die Ungültigkeit des Frankirungs-Vermerks amt-

lich attestirt, und die Briefe werden als unfrankirt behandelt.

II Wenn Briefe nach Ländern, wohin Frankirungszwang besteht, von den Ab-

sendern unfrankirt oder ungenügend frankirt in die Briefkasten gelegt worden sind, so
werden diese Briefe nicht abgesandt, sondern am Aufgabeorte zurückbehalten und dem

zu ermittelnden Absender Behufs der Frankirung zurückgegeben.
S. 25.

Einlieferungeschein. 1 In allen denjenigen Fällen, in welchen nach den vorangegangenen

Bestimmungen die geschehene Einlieferung durch einen von der Post-Anstalt zu erthei-
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lenden Einlieferungsschein zu bescheinigen ist, darf sich der Einlieferer nicht entfernen,
ohne den Einlieferungsschein in Empfang genommen zu haben, widrigenfalls und in

so fern die geschehene Einlieferung nicht aus den Büchern oder Karten ersichtlich ist,
dieselbe für nicht geschehen erachtet werden muß.

8. 26.

— IWie die Postsendungen zu spediren sind, und durch welche Post-
Post= Anstalt. Anstalt die Ablieferung derselben an die Adressaten zu erfolgen hat,

wird von der Postbehörde bestimmt.

« . 27.

„rpcsordema= Die zur Post eingelieferten Sendungen können von dem Absen-
durch den Absender der vor deren Zustellung an den Adressaten zurückgenommen werden.

II Die Zurücknahme kann erfolgen am Orte der Aufgabe oder am Bestimmungs-

orte, ausnahmsweise auch, in so fern dadurch keine Störung des Expeditions-Dienstes
herbeigeführt wird, an einem unterwegs gelegenen Umspeditions-Orte.

III Zur Zurückbeförderung und Zurücknahme wird derjenige für legitimirt er-

achtet, der den Einlieferungsschein, wenn aber ein solcher nicht ertheilt ist, das Pet-

schaft, mit welchem der Brief oder das Packet versiegelt worden ist, und ein von der-

selben Hand, von welcher die Original-Adresse der Sendung geschrieben ist, ge-

schriebenes Duplicat der Adresse vorzeigt.
IV Die Zurückgabe erfolgt im ersteren Falle gegen Zurückgabe des Einliefe-

rungsscheins, wenn aber ein solcher nicht ertheilt ist, gegen Auslieferung eines von

dem Siegel zu nehmenden Abdruckes und des Duplicats der Adresse.

V Ist die Sendung bereits abgegangen, so hat derjenige, welcher dieselbe zurück-
fordert, den Gegenstand bei der Post-Anstalt des Abgangsorts schriftlich so genau zu

bezeichnen, daß derselbe unzweifelhaft als der reclamirte zu erkennen ist. Die gedachte

Post-Anstalt fertigt das Reclamations -Schreiben aus, welchem die betreffenden Post-
Anstalten Folge zu leisten haben.

VI Soll die Zurückforderung auf telegraphischem Wege geschehen, so darf eine

desfallsige Depesche nicht abgesandt, oder derselben Folge gegeben werden, wenn nicht
die Post-Anstalt des Aufgabeorts amtlich bescheinigt hat, daß der Absender sich als

zur Zurückforderung berechtigt bei derselben legitimirt habe; daß dieses geschehen, muß
in der Depesche bemerkt sein.

VII Ist die Sendung noch nicht abgegangen, so wird von der Post-Anstalt das
baar erlegte Franco, nicht aber das durch Marken entrichtete Franco zurückgegeben.
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Ist die Sendung durch Marken frankirt, so bleiht dem Absender überlassen, sich wegen
Erstattung des betreffenden Betrages an die Ober-Post-Direction des Bezirks, be-

ziehungsweise an die mit deren Functionen beauftragte Postbehörde zu wenden.
VIII Ist die Sendung bereits abgesandt, so hat der Absender das Porto u. s. w.

wie für eine gewöhnliche Retour-Sendung zu entrichten, und zwar bei Packeten und

bei Sendungen mit declarirtem Werthe, so wie bei Briefen mit Postvorschüssen bis zu
und von dem Orte, von wo der Gegenstand zurückgesandt wird.

S. 28.

Kothenoanchen von- I1 Auf Verlangen eines gehörig legitimirten Adressaten kann, so
Adressaten an Um= fern im einzelnen Falle keine dem Beamten bekannten Bedenken

 pedistono-Tuten, entgegenstehen, die Aushändigung einer Sendung an den Ersteren

auch an einem Umspeditions-Orte stattfinden, wenn dadurch keine Störung des Expe-

ditions-Dienstes herbeigeführt wird.
II Ist die Sendung bei der Aufgabe frankirt, oder das Porto in einer Post-

karte bereits berechnet, so hat es hierbei zu bewenden; im entgegengesetzten Falle

wird das Porto nach Mahgabe der wirklich stattgehabten Beförderung berechnet.

§. 29.

darstellung dee Ver:= Hat das Siegel oder der anderweite Verschluß einer Sendung

n—n-e, 1m sich gelöst, so wird derselbe von dem Postbeamten unter Beidrückung
 dees Postsiegels und Hinzufügung der Namensunterschrift des betref-

fenden Postbeamten wieder hergestellt.
II Ist durch die gänzliche Lösung des Siegels oder anderweitigen Verschlusses

einer Sendung mit baarem Gelde oder mit geldwerthen Papieren die Herausnahme
des Gegenstandes der Sendung möglich geworden, so wird vor Herstellung des Ver-

schlusses erst festgestellt, ob der declarirte Betrag der Sendung noch vorhanden ist,
III Bei Post-Anstalten, bei welchen zwei oder mehrere Beamte zugleich im

Dienste anwesend sind, wird zur Herstellung des Verschlusses und beziehungsweise zur
Feststellung des Inhalts sofort ein zweiter Beamte als Zeuge hinzugerufen. Ist ein
zweiter Beamte nicht im Dienste, jedoch ein Postunterbeamte zugegen, so wird dieser
als Zeuge hinzugezogen.

IV Hat nach den vorstehenden Bestimmungen ein anderweiter Verschluß der Sen-
dung durch Postbeamte stattgefunden, so ist — wenn es sich um Briefe mit declarirtem

Werthe oder um Packete mit oder ohne Werths-Declaration handelt —bei Ankunft
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der Sendung am Bestimmungsorte der Adressat davon in Kenntniß zu setzen und zu

ersuchen, zur Eröffnung der Sendung in Gegenwart eines Postbeamten im Post-

Büreau innerhalb der zu bestimmenden Frist sich einzufinden. Leistet der Adressat
diesem Ersuchen keine Folge, oder verzichtet derselbe ausdrücklich auf Eröffnung der

Sendung, so ist mit deren Bestellung und Aushändigung nach Maßgabe der folgen-

den Vorschriften zu verfahren. Etwaige Erinnerungen, welche der erschienene Adressat

bei Eröffnung der Sendung gegen deren Inhalt erhebt, sind in die Verhandlung
aufzunehmen, durch welche der Befund festgestellt wird.

V Die Postbeamten müssen sich jeder über den Zweck der Eröffnung hinausgehen-

den Einsicht der Sendung enthalten, auch muß über die geschehene Eröffnung eine

Verhandlung aufgenommen werden, in welcher die Veranlassung der Mahregel. der
Hergang bei derselben und der Erfolg anzugeben sind.

VI Sendungen mit Drucksachen oder mit Waarenproben (88. 14 und 15) zum

Zwecke der Controlle zu öffnen und einzusehen, sind die Postbeamten auch ohne

weiteres Verfahren befugt.

23

8. 30.

iii der Peiliude 1 Die Verbindlichkeit der Postverwaltung des Norddeutschen

daltung in aansthum Bundes, die angekommenen Gegenstände dem Adressaten ins Hauser Bestellun wie

Umfande Aroed senden (bestellen))zu lassen, erstreckt sich:
nach legeustene. 1) auf gewöhnliche und recommandirte Briefe,

bezirte der Aufgabe- 2) auf gewöhnliche und recommandirte Drucksachen oder Waa-
Post-Anstalt.

ost- Anstal renproben,

3) auf Post-Anweisungen,
4) auf Begleitbriefe zu Packeten ohne Werths-Declaration,
5) auf Formulare zu den AblieferungsscheinenüberBriefeund

Packete, deren Werth declarirt ist.

II So weit die Postverwaltung die Bestellung nicht übernimmt, müssen Briefe

mit declarirtem Werthe, Packete mit declarirtem Werthe nebst ihren Begleitbriefen

und ferner die baar eingezahlten Beträge auf Grund des Ablieferungsscheins (der

Post-Anweisung), Packete ohne declarirten Werth dagegen auf Grund des behändigten
Begleitbriefes von der Post abgeholt werden.

Ill An denjenigen Orten, wo besondere Einrichtungen zur Annahme und Bestel-

lung solcher Briefe u. s. w., welche für den Ortselbst bestimmt sind (Stadtbriefe), be-

stehen, werden für den Stadtpost Verkehr (Orts-Bestellbezirk) angenommen:
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gewöhnliche Briefe, Drucksachen, Waarenproben, recommandirte Sendungen.
Post-Anweisungen bis zum Betrage von 50 Thalern oder 871 Gulden und

Briefe mit declarirtem Werthe bis zum Betrage von 50 Thalern oder 874
Gulden.

IV Auch an Orten, wo eine besondere Stadtpost-Einrichtung nicht besteht,

müssen die Post-Anstalten gewöhnliche Briese, Drucksachen, Waarenproben, so wie

recommandirte Sendungen zur Distribution im Orts-Bestellbezirke annehmen.

V An Einwohnerim Land-Bestellbezirke der Aufgabe ost- Anstalt werden an-
genommen:

a) wenn der Adressat erklärt hat, die für ihn bestimmten Sendungen abholen

zu lassen: gewöhnliche Briefe, Ducksachen und Waarenproben, sowie re-
commandirte Sendungen;

b) wenn der Adressat die Abholung der Sendung nicht erklärt hat: gewöhn-

liche Briefe, Drucksachen und Waarenproben, sowie recommandirte Sen-

dungen, serner Packete ohne Werths-Declaration bis zum Gewichte von

5 Pfund und Sendungen mit declarirtem Werthe bis zum Betrage von

50 Thalern oder 87) Gulden und bis zum Gewichte von 5 Pfund.

Wegen der Post-Anweisungen siehe §. 17 und wegen der Postvorschüsse siehe §. 1p.

IDie in den vorstehenden Abs.1 bis V angegebenen Bestimmungen sind in
Betreff des Umfangs der Verbindlichkeit der Postverwaltung in Ansehung der Bestel-
lung, beziehungsweise hinsichtlich der Besorgung von Gegenständen nach dem Orté-

oder Land-Bestellbezirke der Aufgabe-Post= Anstalt, als Norm anzusehen. Bel deu-

jenigen Post-Anstalten, bei welchen hiewon abweichende Vorschriften bestehen, können
dieselben vorerst noch beibehalten werden.

VII. Wo von einer Commune Anordnungen getroffen sind, nach welchen von Con-

ducteuren und Postillonen gewöhnliche Briese, Drucksachen und Waarenproben, ferner

auch Zeitungen unterwegs abgegeben werden, kann es dabei bis auf Weiteres sein
Bewenden behalten.

8. 31.
deu der #eßtelung. Die Postbehörde bea wie ofttäglich und in welchen Fristen

die Orts-Briefträger die eingegangenen Briefe u. s. w. zu bestellen, und an welchen

Tagen die Land-Briefträger Bestellungen nach Orten, an welchen sich Vol Anstalten
nicht defden, zu bewirken haben.1 Die nach dem Verlangen der Absender „durch Expressen“ zu testellenden
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Gegenstände (§. 20) müssen in allen Fällen, auch wenn sie zur Nachtzeit eintreffen,
ohne Verzug bestellt werden, sofern nicht vom Absender oder Adressaten ein Auderes

ausdrücklich bestimmt ist.
II Sendungen mit dem Vermerk auf der Adresse: „posle restemio“ werden bei

der Post-Anstalt des Bestimmungsorts einstweilen aufbewahrt und dem Adressaten be-

händigt, wemn sich derselbe zur Empfangnahme meldet und auf Erfordern legitimirt.
32.

.Piene,! 1 Die Bestellung Seilens der Norddeutschen Postanstalten erfolgt an
en Mdressaten selbst oder an dessen legitimirten Bevollmächtigten. Der Adressat, welcher

einen Dritten zur Empfangnahme der an ihn zu bestellenden Gegenssände bevollmächtigen

will, muß die Vollmacht schriftlich ausstellen und in dieser die Gegenstände genau be-

zeichnen, zu deren Empfangnahme der Bevollmächtigte befugt sein soll. Die Unterschrift
des Machtgebers unter der Vollmacht muß, wenn deren Richtigkeit nicht ganz außer

Zweifel steht, wenigstens von dem Gemeinde- oder Bezirks= Vorsteher oder von einem

undern Beamten, welcher zur Führung eines antlichen Siegels berechtigt ist, unter Bei-
drückung desselben, beglaubigt sein, und es nuß die Vollmacht bei der Post-Anstalt,
welche die Bestellung ausführen läßt, niedergelegt werden.

II. Ist außer dem Mdressaten noch ein Anderer, wenn auch nur zur näheren Be-

ichnung der Wohnung des Adressaten, auf der Adresse genannt, z. B. an N. N. bei
N.N., so ist dieser zweite Adressat auch ohne ausdrückliche Ermächtigung als Bevoll-
mãchtigier des Adressaten zur Empfangnahme von gewöhnlichen Briefen, Drucksachen

und Waarenproben anzusehen. Ist ein Gasthof als Wohnung des Adressaten aus der

Adresse angegeben, so kann die Bestellung dieser Gegenstände an den Gastwirth auch in
dem Falle erfolgen, wenn der Adressat noch nicht eingetroffen ist. Wegen der Bezeich-
nungen „zu Händendes“ und-,abzugeben an“ siehe am Schlusse des Abs. VI.

IU#I Wird der Adressat oder dessen nach den porstehenden Bestiynnungen legitimir=

ter Bevollmächtigter in seiner Wohnung nicht angetroffen, pder wird dem Briefträger
oder Boten der Zutritt zu ihm nicht gestattet, so erfolgt die Bestellung

der gewöhnlichen Briefe Drucksachen und Wagreuproben
an cinen Haus- oder Comptoir-Beamten, ein erwachsenes Familienglied oder sonstigen

Angehörigen oder an einen Dieystboten des Adressaten peziehungsweise des Bevollmäch-
tigten desselben, oder an den Portier des Hauses. Wird Niemand angetroffen, an den

hiernach die Besiellung geschehen kann, so erfolgt dieselbe an den Hauswirth oder an

den Miether einer Wohnung im Hause.
Fürstl. Schw. Rudolst. Gesehbsamml. XXIK. 4
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 Die Bestellung dor Begleitbriese zu Packeten ohne Werths-Declaration (§. 30
Abs. 1.) bezirhungsweise der Packete selbst, erfolgt, wenn der Adressat oder dessen legi-
timirter Bevollmächtigter nicht angetroffen wird, an einen Haus= oder Comptoir-Be-

amten, ein erwachsenes Familienglied oder einen sonstigen Angehörigen des Adressaten

beziehungöwelse des Bevollmächtigten desselben. Unterhält der Adressat oder Bevoll-

mächtigte keinen eigenen Hausstand, so darf in seiner Abwesenheit die Aushändigung
auch an den Wohnungsgeber oder ein erwachsenes Familienglied desselben stattfinden.

V Die Bestellung der Begleitbriefe zu Packeten ohne declarirken Werth beziehungs-
weise der Packete selbst an Militair-Personen oder an Zöglinge von Erziehungs-An-

stalten, Pensionalen 2c. erfolgt auf Grund der mit den Militair-Behörden und den Vor-

stehem der Erziehungs= Anstalten getroffenen besonderen Abkommen an die von den

Miltair= Behörden resp. den Anstalts-Vorstehern beauftragten Personen.
VI Die Behändigung an dritte Personen ist zunzulessig, wenn es sich um die Be-

stellung von
1) recommandirten Sendungen (§. 16.),
2) Post-Anweisungen (§. 17.),
3) Depeschen-Anweisungen (§. 18.),
4) Formularen zu Ablieferungsscheinen (F. 30 Abs. I.)

handelt, vielmehr müssen diese Gegenstände stets an den Adressaten vder dessen legiti-

mirten Bevollmãchtigten selbst bestellt werden. Lautet die Adresse: „An A. zu Händen
desB.“ oder: „An A. abzugeben an B.“, so muß die Bestellung jedesmal an den zuletzt
genannten Abiessalen (B.) stattfinden.

VII Die Bestellung recommandirter Sendungen darf nur gegen Empfangsbekennt=

niß geschehen, und hat der Adressat oder dessen Bevollmächtigter zu diesem Behufe das

ihm von dem Briefträger oder Boten vorzulegende Formular zu unterschreiben.

 I In Betreff der Behändigung von Exreß=Sendungen, einschließlich der
Expreß -Briefe, gelten dieselben Bestimmungen, welche bezüglich der im gewöhnlichen

Wege zur Bestellung gelungenden Sendungen maßgebend sind.
IX Die in dem gegenwärtigen §F. 32 angegebenen Bestimmungen sind als Norm

anzusehen. Bei denjenigen Postanstalten, bei welchen hiervon abweichende Vorschriften

bestehen. können dieselben vorerstnoch teit halten werden.
Sean= .ern. I WennJemand *v 5. §. 30 Abs. 1beseichneten Gegenstände

Wieeie u. f. w. nicht auf die im F. 32 bestimmte Weise sich zusenden lassen, sondern
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von der Post-Anstalt selbst abholen oder abholen lassen will, so kommen die Bestim

mungen im §. 55 des Gesetzes über das Postwesen des Norddeutschen Bundes vom

2. November 1867 zur Anwendung. Dieselben lauten:

Die Postverwaltung ist für die richtige Bestellung nicht verantwortlich, wenn
der Adressat erklärt hat, die au ihn eingehenden Postsendungen selbst abzuholen

oder abholen zu lassen. Auch liegt in diesem Falle der Postanstalt eine Prü-

sung der Legitimation desjenigen, welcher sich zur Abholung meldet, nicht ob,
so sern nicht auf den Antrag des Adressaten zwischen diesem und der Post-An,

stalt ein desfallsiges besonderes Abkommen getroffen worden ist.
Der Adressat, welcher von der Befugniß, seine Postsendungen abzuholen oder abholen

zu lassen, Gebrauch machen will, muß solches in einer schriftlichen Erklärung aussprechen

und diese Erklärung, in welcher die abzuholenden Gegenstände genau bezeichnet sejn
müssen, bei der Post-Anstalt niederlegen. Die schriftliche Erklärung muß auf gleiche
Weise beglaubigt sein, wie die Vollmacht im Fall des F. 32 Abs. I. Die Aushändi-

gung erfolgt alsdann innerhalb der für den Geschäftsverkehr mit dem Publikum fest-

gesetzen Dienststunden (F. 23).
II Die mit den Posten ankommenden gewöhnlichen Briese, Drucksochen und

Waarenproben müssen für die abholenden Correspondenten eine halbe Stunde nach der
Ankunft zur Ausgabe gestellt werden. Eine Verlängerung dieser Frist ist nir mit

Genehmigung der obersten Postbehörde zulässig.

II Bei recommandirten Sendungen, sowie bei Briefen und Packeten mit decla-

tirtem Werthe wird zunächst nur das Formular zum Ablieferungsscheine, bei Packeten,

deren Werth nicht declarirt ist, der Begleitbrief an den Abholer vexabfolgt. Bei Post-

Aneisingen wird zunächst mur die Post-Anweisung ohne den Betrag dem Abholer
ausgehändigt

IV Die Bestellung erfolgt jedoch, der abgegebenen Erklärung des Adressaten

ungeachtet, auf dem reglementarischen Wege:

1) wenn der Absender es verlangt und dieses Verlangen auf der Adresse, z. B.

durch den Vermerk

„durch Expressen zu bestellen“ &amp;.,

ausdrücklich ausgesprochen hat (§F. 20)
2) wenn es auf die Bestellung von Verfügungen 2c. mit Behändigungaschein (In-

sinnations-Dorument) ankommt:
4 "
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3) wenn der Adressat nicht am Tage nach der Ankunft, oder, wenn er außerhalb

des Orts-Bestellbezirks der Post-Anstalt wohnt, nicht innerhalb der nächsten
drei Tage den zu bestellenden Gegenstand abholen läßt;

4) Wenn es sich um recommandirte Sendungen an Adressaten im Orts= oder im

Land-Bestellbezirke der Aufgabe-Post-Anstalt handelt.

S. 34.
Aushändigung der . . , »

dungmstchTIMTMTYIlDIeAushandigungdeIPackcteohueWerthsDeclaratton
OIIIIDISWMVVWsoweit dieselben dem Adressaten nicht in die Wohnung bestellt wer-briefe und der Formulare

zu den ee den, etfolgt während der Dienststunden in der Post-Anstalt an
baarer Betrige. denjenigen, welcher sich zur Abholung meldet und den zu dem

Packete gehörigen Begleitbrief vorzeigt. Der Begleitbrief wird zum Zeichen der erfolg-
ten Aushändigung des Packets mit dem dazu bestimmten Stempel der Post-Anstalt
bedruckt.
II Recommandirte Sendungen, Briefe und Packete, deren Werth declarirt ist,

so wie die zu den Packeten mit declarirtem Werthe gehörigen Begleitbriefe, ferner bei

Post-Anweisungen die auszuzahlenden Geldbeträge werden, in so fern die Abholung
von der Post erfolgt (8. 33), an denjenigen ausgehändigt, welcher der Post-Anstalt
das über die Sendung sprechende, untersiegelte und mit dem Namen des Adressaten unter-

schriebene Formular zum Ablieferungsscheine beziehungsweise die unterschriebene Post-
Anweisung überbringt und aushändigt.

III Eine Untersuchung über die Aechtheit der Unterschrift und des etwa hinzuge-

fügten Siegels unter dem Ablieferungsscheine r2c., sv wie eine weitere Prüfung der

Legitimation desjenigen, welcher diesen Schein oder den Begleitbrief überbringt, liegt der
Post-Anstalt, nach §. 56 des Gesetzes über das Postwesen des Norddeutschen Bundes vom

2. November 1867 nicht ob. Es ist vielmehr eines Jeden Sache, dafür zu sorgen,
daß die vorschriftsmäßig bestellten Formulare zu den Ablieferungsscheinen 2c. und die

Begleitbriefe nicht von Unbefugten zur Abholung der Sendungen gemißbraucht werden
können.

IV Wo die Postverwaltung die Bestellung von Packeten ohne Werths-Declara-

tion und von Sendungen mit declarirtem Werthe übernommen hat, kommen die obigen

Bestimmungen nicht zur Anwendung, vielmehr erfolgt alsdann die Aushändigung der
Packete ohne Werths-Declaration nach Maßgabe der Vorschriften in §. 32 Abs. I
wogegen die Bestellung der Sendungen mit declarirtem Werthe an den Adressaten
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selbst oder an dessen legitimirten Bevollmächtigten und, so weit Ablieferungescheine

Anwendung finden, gegen Quittung desselben stattfindet.
. 35.

Nachsendung der d. »

Posisendungen. ! Hat der Adressat seinen Aufenthalts= oder Wohnort verändert, und

ist sein neuer Aufenthalts= oder Wohnort bekannt, so werden ihm gewöhnliche Briefe,

Drucksachen, und Waarenproben, ferner recommandirte Sendungen und Post-Anwei-
sungen nachgesendet, wenn er nicht eine andere Bestimmung ausdrücklich getroffen hat.

II Bei Packeten mit oder ohne Werths-Declaration, bei Briefen mitdeclarirtem

Werthe, so wie bei Briefen mit Postvorschüssen, erfolgtdieNachsendungnuxauf aus-
drückliches Verlangen des Absenders, oder, bei vorhandener Sicherheit für Porto und
Auslagen, auch des Adressaten. Der Adressat ist in solchem Falle von dem Vorliegen

einer Sendung amtlich und portofrei in Kenntniß zu setzen.

S. 36.

Bebandlung l Postsendungen sind für unbestellbar zu erachten:
unbestellbarer

kolsenbunge 1) wenn der Adressat am Bestimmungsorte nicht zu ermitteln, und die

ganspecen Nachsendung nach vorstehendem F. 35 nicht möglich oder nicht zu—
lässig ist;

2) wenn die Annahme verweigert wird;
3) wenn die Sendung mit dem Vermerken, poste reslanle“ verseheu ist,

und nicht binnen 3 Monaten, vom Tage des Eintreffens an gerechnet,

don der Poft abgeholt wird;
4) wenn es sich um eine Sendung mit Postvorschuß handelt, auch wenn

sie mit „poste restante“ bezeichnet ist, und die Sendung nicht inner-

halb 14 Tage nach ihrer Ankunft am Bestimmungsorte eingelöst
worden ist

5) wenn bei Post-Anweisungen innerhalb 14 Tage nach ihrer Bestellung

oder Abholung der Geldbetrag nicht in Empfang genommen worden ist;

6) wenn die Sendung Loose oder Offerten zu einem Glücksspiele enthält,

an welchem der Adressat nach den für ihn geltenden Landesgesetzen sich
nicht betheiligen darf, und wenn eine solche Senduug sofort nach ge-

schehener Eröffnung durch den Adressaten an die Post zurückgegeben
wird.

II Bevor in dem Falle ad 1 eine mit einem Begleitbriefe versehene Sendung mit
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oder ohne Werths-Declaration deshalb als unbestellbar angesehen wird, weil mehrere
dem Adressaten gleichbenannte Personen im Orte sich befinden, undder wirkliche Adres-
sat nicht sicher zu unterscheiden ist, muß der Begleitbrief nach dem Aufgabeorte zurück-
gesandt werden, um den Absender, wenn derselbe an der äußeren Beschaffenheit des

Begleitbriefes erkannt oder sonst auf geeignete Weise ermittelt werden kann, zur näheren
Bezeichnung des Adressaten zu veranlassen. Die Uebersendung des Begleitbriefes ge-
schieht zwischen den Post-Anstalten unter Couvert und portofrei.

III Alle andern Postsendungen sind, wenn sie als offenbar unbestellbar erkannt

worden, ohne Verzug nach dem Aufgabeorte zurückzusenden. Nur bei Sendungen,
die einem schnellen Verderben unterliegen, muß, so fern nach dem Ermessen der Post-
Anstalt des Bestimmungsorts Grund zu der Besorgniß vorhanden ist, daß das Ver-

derben auf dem Rückwege eintreten werde, von der Rücksendung abgesehen werden, und

die Veräußerung des Inhalts für Rechnung des Absenders erfolgen.

IV InallenvorgedachtenFällen ist der Grundder Zurücksendungodereintretenden
Falls, daß und weshalb die Veräußerung erfolgt sei, auf dem Begleitbriefe zu vermerken.

V Die zurückzusendenden Gegenstände dürfen nicht eröffnet, müssen vielmehr
noch mit dem vom Aufgeber aufgedrückten Siegel verschlossen sein. Eine Ausnahme
hiervon tritt nur ein bezüglich der Briefe, welche von einer Person gleichlautenden

Namensirrthümlichgeöffnet wurden, und bezüglich der im Abs. I unter 6 bezeichneten

Briefe. Bei irrthümlicher Eröffnung von Briefen durch Personen gleichlautenden
Namens ist übrigens, so fern dies möglich ist, eine von letzteren selbst unter Namens-

unterschrift auf die Rückseite des Briefes niederzuschreibende bezügliche Bemerkung
beizubringen.

VI Die Eröffnung des Begleitbriefes zu einem Packete Seitens des Adressaten

beziehungsweise seines Bevollmächtigken ist der Annahme der Sendung überhaupt
gleich zu achten.

S. 37.

——. 1 Die nach Maßgabe des 8. 36 unbestellbaren und deshalb nach
am Aufgabeorte. dem Abgangsorte zurückgehenden Sendungen werden an den Ab-

sender zurückgegeben.
II Bei der Bestellung und Behändigung einer zurückgekommenen Sendung an

den ermittelten Absender wird nach den für die Bestellung und Aushändigung einer

Sendung an den Adressaten gegebenen Vorschriften verfahren. Der über eine Sendung
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dem Absender ertheilte Einlieferungsschein muß bei der Wiederaushändigungder

Sendung zurückgegeben werden.
III Kann die Post-Anstalt am Abgangsorte den Absender nicht ermitteln, so wird

der Brief an die vorgesetzte Ober-Post. Direction beziehungsweise an die mit deren

Functionen beauftragte Postbehörde eingesandt, welche denselben mittelst Stempels als
unbestellbar zu bezeichnen und durch Eröffnung den Absender zu ermitteln hat. Die

mit der Eröffnung beaustragten, zur Brobachtung strenger Verschwiegenheit besonders
verpflichteten Beamten nehmen Kenntnih von der Unterschrift und von dem Orte,

müssen jedoch jeder weiteren Durchsicht, sich enthalten. Der Brief wird biernächst
mit einem Dienstsiegel, welches die Inschrift trägt: „ Amtlich eröffnet durch die Ober-

Post-Direction in N.“, wieder verschlossen.

IV Wird der Absender ermittelt, verweigert derselbe aber die Annahme, oder läßt

innerhalb 14 Tage nach Behändigung des Begleitbriefes oder des Formulars zum Ab-
lieferungsscheine oder der Post-Anweisung die Sendung beziehungsweise den Geldbetrag

nicht abholen, so können zum Verkauf geeignete Gegenstände öffentlich verkauft werden.

Courshabende Papiere sind durch einen vereideten Makler zu verkaufen. Der Erlös
und die etwa vorgefundenen baaren Gelder werden nach Abzug des Portos und der

sonstigen Gebühren und Kosten der Post-Armen= oder Post-Unterstützungs-Kasse
überwiesen.

V Briefe und die zum Verkauf nicht geigneten werthlosen Gegenstände können
nach Ablauf der Frist vernichtet werden.

VI Ist der Absender auch auf die oben vorgeschriebene Weise nicht zu ermitteln,
so werden gewöhnliche Briefe und die zum Verkauf nicht geeigneten werthlosen Gegen-
stände nach Verlauf von drei Monaten, vom Tage des Eingangs derselben bei der

Ober-Post-Direckion beziehungsweise bei der mit deren Functionen beauftragten Post-

behörde gerechnet, vernichtet; dagegen wird
1) bei recommandirten Sendungen, ferner bei Briefen, deren Werth declarirt ist.

oder in denen sich bei der Eröffnung Gegenstände von Werth vorgefunden

haben, ohne daß dieser declarirt worden ist, so wie bei Post= Anweisungen;

2) bei Packeten mit und ohne Werths. Declaration
der Absender öffeutlich aufgesordert, sich innerhalb vier Wochen zu melden und die

unbestellbaren Gegenstände in Empfang zu nehmen. Die zu erlassende öffentliche
Aufsorderung, welche eine genaue Bezeichnung des Gegenstandes unter Angabe des
Abgangs= und Bestimmungsorts, der Person des Adressaten und des Tages der Ein-
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lleferung enthalten muß, wird durch Aushang in der Post-Anstalt des Abgangsorts
und durch einmalige Einrückung in ein dazu geeignetes amtliches Blatt bekannt gemachk.

VII Inzwischen lagern die Sendungen auf Gefahr des Absenders, und nur

Sachen, welche dem Verderben ausgesetzt sind, können sofort verkauft werden.

VIIl Bleibt dle öffentliche Aufforderung ohne Erfolg, so wird mit dem Verkaufe
der Sachen und mit Ueberweisung der Geldbeträge an die Post-Armen, oder Post-

Unterstützungs-Kasse nach obiger Bestimmung verfahren.
IX Meldet sich der Absender oder der Adressat später, so zahlt ihm die Post.

Armen oder Dün Unterstützungs-Kasse die ihr zugeflossenen Summen, jedoch ohne
Zinsen, zurück.

X Sind unbestellbare Sendungen in einem sremden Postgebiete zur Post ge-

geben, so werden sie dorkhin zurückgeschickt, und es bleibt das weitere Verfahren der

fremden Post-Anstalt überlassen.
8. 38.

w shd 1 In Betreff der Bestellung von außergerichtlichen Ver-
sügunger voen Schreiben mit Behändigungsschein (Insinuations-Document) gelten
folgende Bestimmungen:

1) Die Insinuationen sollen in der Behausung derjenigen, an welche sie zu be-

wirken sind, und bei Handelsleuten in ihren Läden und Schreibstuben geschehen.
2) Die Insinuation muß an den, auf dem Schreiben benannten Adressaten rfolgen.

Wird der bezeichnete Adressat nicht persönlich angetroffen, so ist die Verfügung
#a) einem seiner erwachsenen Angehörigen,
5) in deren Exmangelung einem seiner Dienstboten,
#) wenn es an dexgleichen Personen fehlt und die Verfügung an rinen Haus-

oder Grundeigenthümer gerichtet ist, dem Verwalter oder Administrator,

#bder dem Pächter des Landgutes des Adressaten, endlich

O in Ermangelung aller dieser Personen
dem Hauswirth

zu —Die Zustellungdarf nicht an unerwachsene Kinder, an Miether oder an

Fremde geschehen.
Den Personen, an welche statt des Adressaten insinuirt wird, ist zu em-

Pfehlen, die Verfügung dem Adressaten ungesäumt zuzustellen.
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3) Der Orts-Briesträger oder Land- Briesträger muß den Behändigungsschein
dem Adressaten vorlegen und von ihm durch seine NamensunterschriftdenEm-

Ffang der Verfügung 2c. anerkennen lassen.

4) Verweigert der Adressat, oder in dessen Abwesenheit eine der unter Nr. 2 zum

bis K bezeichneten Personen die Bescheinigung des Empfanges, so ist dies von

dem Orts-Briefträger oder Land-Briefträger auf dem Behändigungsscheine

unter specieller Augabe des Grundes zu vermerken.

5) Wird die Annahme der Verfügung 2c. aus dem Grunde verweigert, weil der

Adressat die etwa zum Ansatz gekommenen Beträge an Porto, Inslunations-

Gebühr oder Landbrief= Bestellgeld nicht zahlen will, so hindertdieser Umstand
allein die Aushändigung an den Adressaten nicht. Wird die Annahme dagegen

aus einem andern Grunde verweigert, oder tritt der Fall ein, daß Niemand

von den unter Nr. 2 zun bis 1 bezeichneten Personen angetroffen wird, so ist

die Verfügung an die Stuben oder Hausthür des Adressaten zu befestigen.

Der Orts-Briefträger oder Land-Briefträger muß sich jedoch zuvor pflicht-
mäßig davon überzeugen, daß die Wohnung, an deren Thür die Befesligung

erfolgen soll, dem Adressaten wirklich (als Miether, Nuynieser oder Eigen-

thümer 2c.) gehört.
I. In Bezug auf die Nachsendung werden die außergerichtlichen Verfügungen 2c.

mit Behändigungsschein wie gewöhnliche Briefe behandelt.
III Bei denjenigen Post-Anstalten, bei welchen über die Bestellung außergericht.

licher Verfügungen 2c. mit Behändigungsschein hiervon abweichende Vorschriften be-

stehen, sind dieselben vorerst noch beizubehalten.
IV In Betreff der Beslellung von gerichtlichen Verfügungen oder Schreiben

mit Behändigungsschein bewendet es bei den hierüber bestehenden besonderen Bestim-

mungen.
S. 0.

uansunn - 1 Für alle durch die Post zu versendenden Gegenstände, denen
Gebühten. nicht die Portosreiheit ausdrücklich zugestanden ist, müssen das

§ und die sonstigen Gebühren nach Maßgabe des Tarifs entrichtet werden.
II Iniso fern das Gegentheil nicht ausdrücklich bestimmt ist, können sowohl

Brlefe als Gelder und Packete nach der Wahl des Absenders frankirt oder unfrankirt

zur Post eingeliefert werden.
Fürstt. 2 5w. Rudolst. Gesesamml. XXIK. 5
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III Ist das Franco am Abgangsorte zu niedrig erhoben und berechnet worden, so

wird der fehlendeBetrag alsPorto*golinge und vom erhoben. Lehterer
kannin solchem Falle, Postgebiete zur Postgege-
ben war, die Ausfolgung derselben ohne P Hen, in so fernerdenAbsender
namhast macht und das Convert oder die hunbunnene oder eine Abschrist davon

zurückzunehmen gestattet. Derfehlende Betrag wird alsdann vom Absender eingezogen.
 Ist eine Briefpost-Sendung vom Absender durch Marken oder gestempelte

Converts (siehe Abs. VI) ungenügend frankirt, so wird der fehlende Betrag beziehungs-
weise auch das Zuschlag-Porto ebenfalls dem Adressaten als Porto angesetzt. Die

Verweigerung der Nachzahlung des Portos gilt in diesem Falle für eine Verweigerung
der Annahme des Briefes 2c.

V Bei frankirten Sendungen kann auch das gewöhnliche Landbrief-Bestellgeld

vorausbezahlt werden, jedoch nur mit der Maßgabe, daß dessen Erstatkung nicht ver-

langt werden kann, wenn die Sendung nicht bestellt, sondern vom Adressaten abgeholt
worden ist

VI Freimarken und gestempelte Brief-Couverts können zum Frankiren in dem-

selben Umfange, wie gemünztes Geld und Papiergeld benutzt werden.
VII Sendungen, welche bei einer Norddeutschen Post- Anstalt mit Marken oder

gestempelten Couverts einer fremden Postverwaltung frankirt aufgeliefert werden, sind
als unfrankirt zu behandeln und die Marken oder Converts als ungültig zu bezeichnen.

VII. Wird die Annahme eines Gegenstandes von dem Adressaten verweigert, oder

kann der As nicht erwittet werden, so in der l selbst wenn er den Gegen-
die Grtühem.zu zahlen.

IX Für Sendungen, welche erweislich im Norddeutschen Postgebiete auf der Post

verloren gegangen sind, wird kein Norddeutsches Porto gezahlt, und das etwa gezablte

erstattet. Dasselbe gilt von solchen Sendungen, deren Annahme wegen vorgekommener
Beschädigung vom Adressaten verweigert wird, in so fern die Beschädigung von der

Postverwaltung des Norddeutschen Bundes zu vertreten ist.

X Hat der Adressat die Sendung einmal angenommen, so ist er, so fern in Vor-

stehendem nicht ein Anderes bestimmt ist, zur Entrichtung des Portos und der Gebühren

verpflichtet, und kann sich davon durch spätere Rückgabe der Sendung nicht befteien.

Die Staats--Behörden sind jedoch besugt, auch nach erfolgter Annahme und Eröffnung

portopslichtiger Sendungen die Brief-Couverts zu dem Zwecke an die Post, Anstalt
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zurückzugeben, das Porto von dem Absender nachträglich einzuziehen. Für eine solche

Einziehungvon Porko werden keinerlei Gebühren in Ansah gebracht.

8ð. 40.

EILIEIIIIII…]òt!;]EVIITDDIEIIIII
jenden Tarif · Bestimmungen, so weit dieselben in dem gesammten Umfange des Nord-

deutschenPostbezirks gleichmäßig Anwendung finden, sind in der anliegenden Zusammen·
sitellung enthalten. Rücksichtlich der localen Gebühren-Säße für Bestellung der Stadt-

briefe und der Packete, beziehungsweise der Werthsendungen, durch Factage-Boten,
sowie für die Landbrief--Bestellung bewendet es bis auf Weiteres bei den bestehenden

Verhältnissen.

Bweiter Abschnitt.
Von der Estafelten-Beförderung.

S. 41.

äneielnen. Befördiung. 1 In Bezug auf die Beförderung von Sendungen durch Esta-
fette kommen innerhalb des Norddeutschen Postgebiets folgende Bestimmungen in An,

wendung:
% Muabme, 11 Briefe und andere Gegenstände können zur estafettenmähigen Be,

förderung nur bei solchen Post. Anstalten eingeliefert werden, welche an Orten mit

Post-Station sich befinden, oder welche an Eisenbahnen liegen, deren Züge zur Be-

förderung der eingelieferten Sendung zweckmähig benutzt werden können.

bn Guvwichh und Nestes. III Mit Estafetten werden überhaupt nur Gegenstände bis zum

fenbeitderDeveschen. Gesammt= Gewichte von 20 Pfund befördert. Briefe bis zum
Genichte- von 3 Psund müssen mit haltbarem Papier couvertirt, schwerere Briefe und

Packete aberin Wachsleinwand verpackt, auch müssen die Briefe und Packetein einem

solchen Format zur Post eingeliefert werden, daß sie in der Estafetten, Tasche Raum
finden. «

Die Adresse muß der Vorschrift des §. 2 entsprechen.

V Eine Werths Declaralion ist bei Estafetten= Sendungen nicht zulässi.
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VI Ueber die Einlieferung einer Estafetten -Sendung erhält der Absender einen

Einlieferungsschein.
e) Beförderungsweise. VII Die Beförderung geschieht zu Pferde oder mittelst eines Ca-

riols. Eisenbahnzüge werden, in so fern der Absender nicht ausdrücklich die Beförde-
rung zu Pferde angeordnet hat, ganz oder theilweise benutzt, wenn berechnet werden
kann, daß die Estafetten-Depeschen mit denselben ihren Bestimmungsort eher oder

wenigstens eben so früh erreichen, als bei der Beförderung zu Pferde.
d) Bestellung am Be- „

simummgirte VIII Diedurch Estafette eingegangenen Gegenstände müssen, auch
wenn sie zur Nachtzeit eintreffen, ohne Verzug bestellt werden, so fern vom Absender
oder Adressaten nicht ausdrücklich ein Anderes bestimmt ist. Sie müssen derjenigen

Person behändigt werden, an welche die Adresse lautet. Wird dies durch besondere

Umstände verhindert, so kann die Aushändigung an Haus= und Comptoir-Beamte

oder erwachsene Familienglieder des Adressaten geschehen. Der Empfänger muß dem
Ueberbringer darüber quittiren und die Stunde des Empfangs dabei bescheinigen.

e Saliungetite Hr IX Die Expeditions-Gebühr für eine Estafette beträgt 15 Sgr.
zu Pferde oder mit-

telst Cariols beför-
dert werden.

X Nur die Post-Anstalt des Absendungsorts, oder wenn die Estafette aus einem

fremden Postgebiete kommt, die zuerst berührte Norddeutsche Post-Station ist zur

Ansetzung der Expeditions- Gebühr berechtigt.
XI Die Zahlung für ein Estafetten-Pferd erfolgt nach demselben Satze, welcher

für ein Courier-Pferd feststeht (siehe§.56Abs. 1).

XII Das etwaige Chausseegeld, so wie die sonstigen Communications-Abgaben
werden nach den betreffenden, zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Tarifen erhoben.

XIII Die Rittgebühren werden nach der wirklichen postmäßigen Entfernung be-

rechnet.
X Bei Cstafetten nach Orten unter 2 Meilen erfolgt die Berechnung der tarif-

mäßigen Gebühren nach denselben Grundsätzen, welche bezüglich der Extraposten 2c.
nach Orten unter zwei Meilen im §. 56 Abs. XXXV und XXXVII vorgeschrieben sind.

XV Münscht der Absender einer Estafette, welche nur bis zur nächsten Station

oder nach einem Orte geht, der ohne Pferdewechsel erreicht werden kann, die Rückbe-

förderung der Antwort durch den Postillon, welcher die Estafette Überbracht hat, so ist
dieses zulässig, wenn der Postilson den Rückritt innerhalb sechs Stunden nach seiner
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Ankunft und nicht vor Ablauf von so viel Stunden, als die Tour Meilen hat, antreten

kann. Der Absender der Depesche muß seinen Wunsch aber gleich bei Aufgabe der—
selben der Post-Anstalt anzeigen, damit der Postillon danach angewiesen werden kann.

Fürden Rückritt wird dann nur die Hälfte der reglementsmäßigen Rittgebühren gezahlt.
XVI Die Erhebung des Chausseegeldes und der sonstigen Communications-Ab-

gaben geschieht im Falle der Rückbenutzung (Abs. XV) sowohl für die Tour als für
die Retour. Die Expeditions Gebühr ist dagegen nur einmal zu entrichten.

XVII Für die Bestellung einer jeden mit Estafette eingehenden Sendung werden

am Bestimmungsorte 5 Sgr. erhoben.

 Sanlanrnbe sDXVll Für estafettenmäßige Beförderung von Sendungen auf

W Eisenbahnen werden erhoben:
a) die Estafetten-Expeditions-Gebühr (Abs. IX),
ub) das vom Empfänger zu entrichtende Bestellgeld für jede Estafetten-Depesche

mit 5 Sgr.;

außerdem, wenn wegen mangelnder PostbegleitungeinbesondererBegleiterzur Siche-
rung der Sendung mitgegeben werden muß;

xc) das tarifmäßige Personengeld für die Hinreise dos Begleitors auf einem Platze
dritter Klasse, und wenn mit dem betreffenden Zuge Personen in der dritten

Klasse nicht befördert werden, auf einem Platze zweiter Klasse,
4) das tarifmäßige Personengeld für die Rückreise des BegleitersaufeinemPlatze

dritter Klasse,
e) die Diäten des Begleiters mit 20 Sgr. für jeden angefangenen Tag, welcher

zur Hinreise des Begleiters und zur Rückreise desselben mit dem nächsten Zuge

erforderlich ist.

F Berechnung der XIX Nach den für eine Meile bestimmten Sätzen ist im Verhältniß
der Bruchpfen= für die überschießenden Viertel= 2c. Meilen die Zahlung zu leisten.

4 Die überschießenden Bruchpfennige werden bei den einzelnen Beträgen

für volle Pfennige gerechnet. Eine weitere Abrundung findetnichtstott.
i Kepichtigung der XX Der Absender einer Depesche muß sämmtliche Kosten, mit

Ausnahme des Bestellgeldes, bei der Absendung bezahlen. Können dieselben von der

absendenden Post-Anstalt nicht genau angegeben werden, so muß ein angemessener

Geldbetrag deponirt und die Feststellung des Kostenbetrugee bis zur Rückkunft des
Estafetten-Passes ausgesetzt werden.
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XXI In den Gebieten mit anderer als der Thaler= und Silbergroschen Währung

sind die sich ergebenden Beträge in die landesübliche Münzwährung möglichst genau

umzurechnen. Ergeben sich hierbei Bruchtheile, so erfolgt die Erhebung mit dem nächst
höheren darstellbaren Betrage.

Britter Abschnitt.

Von der Besörderung der Personen auf den ordentlichen Posten.

. 42.

Mewung un Nase. I Die Meldung zur a. mit den ordentlichen Posten kaun stattfinden:

u) bei den Post-Anstalten, oder

b) an den unterwegs belegenen Haltestellen),welchevon den Ober-Post-
Directionen beziehungsweise von den mit deren Functionen beauftragten

Postbehörden öffentlich bekannt gemacht werden.

*ô# en ase. II Bei den Post-Anstalten kann die Meldung frühestens acht Tage vor
dem Tage der Abreise und spätestens vor dem Schlusse der Post für die

Personenbeförderung geschehen.
III Der Schluß der Post für die Personenbeförderung tritt ein:

wenn im Hauptwagen oder in den bereits geslellten Beichaisen noch Plätze

offen sind, fünf Minuten, und
wenn dieses nicht der Fall ist, sondern die Gestellung von Beichaisen erfor-

derlich wird, fünfzehn Minuten

vor der festgesetzten Abgangszeit der betreffenden Post.

IV Die Meldung muß innerhalb der für den Geschäftsverkehr mit dem Publikum
bestimmten Dienststunden (§. 23) geschehen, kann aber, wenn die Post außerhalb der

Dienststunden abgeht, auch noch gegen die Zeit der Absertigung der betreffenden Post

erfolgen. Uebrigens darf die Meldung —über die gewöhnliche Schlußzeit der Post für

die Personenbesörderung — ausnahmsweise unmittelbar bis zum Abgange der Posten

gerk. Se weit dir Haltestellen noch nicht uberall renlint Und. bewendel s bie hahin dei den

brstehenden Verhällnissen.
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noch stattfinden, so weit dadurch die pünktliche Absendung derselben nach dem Ermessen

der nn nicht verzögert wird.
VErfolgt die Meldung bei einer Post= Anstalt mit Station, so kann die Annahme

nur dann wegen mangelnden Platzes beanstandet werden, wenn zu der betreffenden

Post Beichaisen überhaupt nicht gestellt werden, und die Plätze im Hauptwagen schon

vergeben, oder auf den Unterwegs-Stationen bei Ankunft der Post schon besetzt sind.

VI Erfolgt die Meldung bei einer Post-Anstalt ohne Station, so findet die An-
nahme mu unter dem Vorbehalt statt, daß in dem Hauptwagen und in den etwa

mitkommenden Beichaisen noch unbesetzte Plätze sich darbicten.

VII Bei solchen Posten, zu welchen Beichaisen überhaupt nicht gestellt werden,

können Plätze nach einem vor der nächsten Station belegenen Zwischenorte nur in so

weit vergeben werden, als sich bis zum Abgange der Post zu den vorhandenen Plätzen

nicht Personen gemeldet haben, welche bis zur nächsten Station oder darüber hinaus

reisen wollen. Doch kann der Reisende einen vorhandenen Platz sich dadurch sichern,

daß er bei seiner Meldung sogleich das Personengeld bis zur nächsten Station bezahlt.
h An Holtestelen. VIII Die Meldung an Haltestellen kann nur dann berücksichtigt wer-

den, wenn noch unbesetzte Plätze im Hauptwagen oder in den Beichaisen offen sind.

Der Reisende muß an diesen Haltestellen, wenn die Post anhält, ohne Aufenthalt der

Post, sofort einsteigen. Gepäck von solchen Reisenden kann nur in so weit zugelassen

werden, als dasselbe ohne Belästigung der übrigen Passagiere im Personenraum leicht
untergebracht werden kann. Die Packräume des Wagens dürfen dabei nicht geöffnet

werden, auch ist jedes längere Anhalten der Post unstatthaft.
IX Wünschen Reisende sich die Beförderung mit der Post von einer Post-Anstalt

ohne Station oder von einer Haltestelle ab zu sichern, so müssen sie sich bei der vor-

liegenden Post-Anstalt mit Station melden, von dort ab einen Platz nehmen und das

Personengeld dafür erlegen.
§. 43.

Aeiene wiiche 1 Von der Reise mit der Post sind ausgeschlossen:

PIantKtu6. 1) Kranke, welche mit epileptischen oder Gemüthsleiden, mit anstecken-
den oder Ekel erregenden Uebeln behaftet sind,

2) Personen, welche durch Trunkenheit, durch unanständiges oder rohes
Benehmen, oder durch unanständigen oder unreinlichen Anzug An-

stoß erregen,

3) Gefangene,
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4) Erblindete Personen ohne Begleiter, und
5) Persönen, welche Hunde oder geladene Schießwassen mit sich füb.

ren wollen.

8. 44.
Sesjonier·Silel. Geschieht die Meldung zur Reise bei einer Post-Anstalt, so erhält

der Reisende gegen Entrichtung des Personengeldes ein Billet, in welchem
1) der Tag und der Bestimmungsort der Reise angegeben sind,
2) die Zeit des Abgangs der Post bestimmt, und

3) der Platz, welchen der Reisende im Wagen einzunehmen hat, durch eine
Nummer bezeichnet ist.

I Es ist Sache des Reisenden, gleich bei Lösung des Passagier-Billets zu prüfen,
ob dasselbe den Tag und Bestimmungsort der Reise richtig bezeichnet. Nach der ohne

Erinnerung erfolgten Annahme des Passagier-Billets kann der Einwand, daß der

Tag oder der Bestimmungsort der Reise in demselben unrichtig angegeben sei, nicht mehr
zugelassen werden.

II Die Zeit des Abgangs der Post kann bei Posten, deren Abgang von dem

Eintreffen anderer Posten oder Eisenbahnzüge abhängt, nur dahin bestimmt werden:
die Post geht ab Stunden Minuten nach Ankunft des 1sten, 2ten r.

Eisenbahnzuges (der Post) aus
und es liegt in dergleichen Fällen dem Reisenden ob, die möglichst frühe Abgangszeit

zur Richtschnur zu nehmen.
IV Die Nummer des Passagier= Billets richtet sich nach der Reihenfolge, in welcher

die Meldung zur Mitreise geschehen ist; doch steht es Jedermann frei, bei der Meldung
umter den im Hauptwagen noch unbesetzten Plätzen sich einen bestimmten Platz zu

wählen. -

VPcksonen,dicsichaaHalteflcllcngemeldcthabcnundattfgcnommeuwokden
sind, können ein Passagier-Billet erst bei der nächsten Post-Anstalt ausgestellt erhal-
ten, und haben bei dieser oder, wenn sie nicht so weit fahren, an den Conducteur oder

Postillon das Personengeld zu entrichten.

aost 1 Das Personengeld wird erhoben, entweder

a) nach der von dem Reisenden mit der Post zurückzulegenden Meilengahl,

unter Anwendung des für den Cours pro Meile angeordneten Satzes, oder

5b) nach dem für einen bestimmten Cours angeordneten Local-Satze.
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I! Das Personengeld kommt bei der Meldung bis zum Bestimmungsorte zur Er—

hebung, so fern dieser auf dem Course liegt und sich daselbst eine Post-Anstalt befindet.
III Will der Reisende seine Reise über den Cours hinaus oder auf einem Seiten-

(Lourse fortsetzen, so kann das Personengeld nur bis zu dem Endpunkte oder bis zu

dem UebergangspunktedesCourseserlegtwerden; der Reisende kann auch nur bis zu

diesen Punktendas Passagier-Billet erhaltenund muß sich dort wegen Fortsetzungder

Reise von Neuem melden und einen Platz lösen, so fern nicht wegen Durch-Erhebung
des Personengeldes Einrichtungen getroffen worden sind. «
q)«-s««)«»»«mä,leszlatzewelchebeiemexPostAnstaltszuscthIninem

zwischenorten. zwischen zwei Stationen auf dem Course gelegenen Orte Zuischenort
genommen werden, kommt, gleichviel, ob sich in diesem Zwischenorte eine Post-An-
stalt befindet, oder nicht, das Personengeld nach der wirklich zurückzulegenden Meilen-

zahl, als Minimum jedoch der Betrag für eine halbe Meile, zur Erhebung.
b) Beigtisen vun V Für die Beförderung von Haltestellen ab wird, so fern die dort zu-

daltestesen au gehenden Personen sich nicht etwa einen Platz von der vorliegenden Station

ab gesichert haben, das Personengeld nach Maßgabe der wirklichen Entfernung bis zur
nächsten Station, oder, wenn die Reisenden schon vorher an einem Zwischenorte ab-

gehen, bis zu diesem erhoben. In jedem Falle kommt jedoch als Minimum der Betrag
für eine halbe Meile zur Erhebung.
 MVI Wollen an Haltestellen zugegangene Personen mit derselben Post von der näch-

sten Station ab weiter befördert werden, so haben sie dort den Platz für die weitere Reise
zu lösen.
c) für Kinder. VII Für ein Kind in dem Alter unter und bis drei Jahre wird ein Betrag nicht

erhoben. Dasselbe darf jedoch keinen besondern Platz einnehmen, sondern muß auf dem
Schoße einer erwachsenen Person, unter deren Obhut es reist, mitgenommen werden.

VIII Für ein Kind in dem Alter über drei Jahre ist dagegen das volle Personen-

geld zu erheben, und demgemäß auch ein besonderer Platz zu bestimmen. Nehmen jedoch
Familien einen der abgeschlossenen Wagenräume oder auch nur eine Sitzbank ganz ein,

so kann ein Kind bis zum Alter von 8 Jahren unentgeltlich, zwei Kinder aber können

für das Personengeld für nur eine Person befördert werden, in so fern die betreffenden

Personen mit den Kindern sich auf die von ihnen bezahlten Sitzplätze beschränken. Diese
Vergünstigung kann nur für den Hauptwagen unbedingt, für Beichaisen aber nur in so

weit zugestanden werden, als auf Beibehaltung der ursprünglichen Plätze zu rechnen ist.
Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. XXIX. 6

41
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S. 46.
Erstattung von Per- 1 Die Erstattung von Personengeld an die Reisenden findetin den

sonengeld.
folgenden Fällen statt:

1) wenn die Post-Anstalt die durch die Annahme des Reisenden eingegangene

Verbindlichkeit ohne dessen Verschulden nicht erfüllen kann, mithin in allen
Fällen, in welchen wegen des Ausbleibens von weiterher zu erwartender Posten,

wegen Unterbrechung der Verbindung in Folge von Naturereignissen u. s. w.

die betreffende Post um die bestimmte Zeit nicht abgefertigt werden kann, oder

unterwegs die weitere Beförderung der Reisenden mit der Post unthunlich

geworden ist;
2) wenn bei Post-Anstalten ohne Station die dort angenommenen Reisenden in

Ermangelung unbesetzter Plätze in dem Hauptwagen oderin den etwaigen Bei-

chaisen zurückbleiben müssen.
II Die Erstattung erfolgt, gegen Rückgabe des Passagier-Billets und gegen Quittung,

mit demjenigen Betrage des Personengeldes, welcher von dem Reisenden für die mit der

Post noch nicht zurückgelegte Strecke erhoben worden ist.
S. 47.

Verbindlichkeit der 1 Die Passagiere müssen vor dem Posthause oder an den sonst dazuReisenden in Betreff
der Abreise. bestimmten Stellen den Wagen besteigen und an diesen Stellen zu derim

Passagier-Billet bezeichneten Abgangszeit sich zur Abreise bereit halten, auch das Passa-
gier-Billet sowohl beim Besteigen des Wagens, als während der ganzen Dauer der Reise

zu ihrer Legitimation bei sich führen; widrigenfalls sie es sich selbst beizumessen haben,
wenn aus dem Grunde, weil sie sich auf das vom Postillon gegebene Signal zur Abfahrt

nicht gemeldet haben, oder weil sie sich zur Mitreise nicht legitimiren können, ihre Aus-
schließung von der Mit= oder Weiterreise erfolgt und sie des bezahlten Personengeldes ver-

lustig gehen. Haben dergleichen Reisende Reisegepäck auf der Post, so wird solches bis
zu der Post-Anstalt, auf welche das Passagier-Billet lautet, befördert, und bis zum Ein-

gange der weitern Bestimmung von Seiten der zurückgebliebenen Personen aufbewahrt.
S. 48.

Plätze der Reisenden. 1 Die Ordnung der Plätze im Hauptwagen ergiebt sich aus den

Nummern über den Sitzplätzen.

II In Absicht auf die Folge der Plätze in den Beichaisen gilt als Regel, daß zuerst
die sämmtlichen Eckplätze der Hauptbank, der Rückbank und des Cabriolets, dann in der-

selben Reihefolge die Mittelplätze kommen.
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III Geht unterwegs ein Reisender ab, so rücken die nach ihm folgenden Personen
sämmtlich um eine Nummer in dem Hauptwagen und in den Beichaisen vor. Leistet

ein Reisender bei einem unterwegs eintretenden Wechsel in den Plätzen auf das Vor-

rücken Verzicht, um den bei seiner Anmeldung gewählten oder ihm ertheilten bisherigen

Platz zu behalten, so ist ihm dies, sobald er seinen ursprünglichen Platz im Hauptwagen
hat, unbedingt, wenn sich jedoch der Platzin einer Beichaise befindet, nur so lange ge-

stattet, als nach Maßgabe der Gesammtzahl der Reisenden noch Beichaisen gestellt wer-

den müssen. Der erledigte Platz geht alsdann auf den in der Reihefolge der Billets

zunächst kommenden Reisenden über, dergestalt, daß bei weiterer Verzichtleistung der
zuletzt eingeschriebene Reisende verpflichtet ist, den soust ledig bleibenden Platz einzu-
nehmen. Ein Reisender, welcher auf das Vorrücken verzichtet hat, kann bei einer

späteren Veränderung in der Personenzahl und namentlich, wenn die Beichaisen ganz

eingehen, auf die frühere Reihefolge keinen Anspruch machen, sondern nur nach der

freiwillig beibehaltenen Nummer vorrücken# -5 77 VDie bei einer unterweg belegenen Post-Anstalt hinzutreten-
gelegenen zan. nen den 8 stehen den vom Course kommenden und weiter eingeschrie-

benen Reisendenin der Reihensolge der Plätze nach. Läßt sich ein mit der Post angekom-

mener Reisender zu derselben Post weiter einschreiben, so verliert er den bis dahin einge-

nommenen Platz, und muß den letzten Platz nach den dort hinzutretenden und bereits vor

ihm angenommenen Reisenden einnehmen.

d V Die Reisenden, welche von einem Course auf einen andern
übergehen, stehen den für den letzteren Cours bereits eingeschriebenen

Reisenden hinsichtlich des Platzes nach. Etwaige Abweichungen hiervon bei Cvursen
zwischen Norddeutschen und fremden Post-Anstalten, so wie bei solchen Coursen, wo eine

Durch-Erhebung des Personengeldes stattfindet, richten sich nach den für solche Course

gegebenen speziellen Bestimmungen.
v5) Ede, eis nac VI Reisende, welche die Post nach einem zwischen zwei Stationen

« belegenenOrtcbennbenwollen,111üssen,sobalddnrchihrenAbgangnntcts

wegs eine Beichaise eingehen kann, allen bis zur nächsten Station eingeschriebenen Reisen-
den nachstehen und die Plätze in der Beichaise einnehmen.

4 rncbenvon VII Reisende, welche von den Conducteuren vder Postillonen un.
terwegs an den Haltestellen aufgenommen worden sind, stehen bei der

Wiiterreise über die nächste Station hinaus den bei dieser zutretenden Reisenden hinsicht-

lich des Platzes nach.
6’
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VIII Ueber Differenzen zwischen den Reisenden wegen der von ihnen einzunehmenden

Plätze hat der expedirende Beamte der Post-Anstalt nach den vorangeschickten Grundsätzen
zu entscheiden. Beruhigen sich die Reisenden bei dieser Entscheidung nicht, so steht ihnen
frei, die nochmalige Erörterung der Differenz bei dem Vorsteher der Post-Anstalt nachzu-

suchen, so fern solches, ohne den Lauf der Post zu verzögern, thunlich ist. Der getroffenen
Entscheidung habensich die betreffenden Reisenden, vorbehaltlich der Beschwerde, zu
unterwerfen.

r 49

Meisegepöck. 1 Jedem Reisenden ist die Mitnahme seines Reisegepäcks in so weit

unbeschränkt gestattet, als die einzelnen Gegenständezur Versendung mit der Post geeignet
sind (vergl. 8. 12. und 13.)

II Kleine Reisebedürfnisse, als: Arbeitsbeutel, Stöcke, Degen, Mäntel, Oberröcke,

leere Fußsäcke, Sonn= und Regenschirme u. s. w., welche ohne Belästigung der übrigen

Passagiere in den Netzen und Taschen des Wagens oder zwischen den Füßen und unter

den Sitzen untergebracht werden können, dürfen die Reisenden unter eigener Aufsicht bei

sich führen.
III Andere Reise-Effecten, insbesondere Koffer, Kisten, Mantel-, Nacht= und Reise-

säcke, sowie Hutschachteln und Collis, müssen der Post-Anstalt zur Verladung übergeben

werden. Die directe Uebergabe derselben von Seiten der Reisenden an Conducteure und

Postillone ist anOrten, an welchen sich Post-Anstalten befinden, unzulässig. Das Reise-
gepäck muß, wenn dafür ein bestimmter Werth declarirt wird, den für andere mitderPost
zu versendende Werthgegenstände gegebenen bestimmngen entsprecheud verpackt, versie-

gelt und signirt sein; die Signatur muß, außer dem Worte: „Passagiergut“, den Namen

des Reisenden, den Ort, bis zu welchem die Einschreibung erfolgt ist, und den deelarirten

Werth enthalten. Bei Reisegepäck ohne Werths-Declaration bedarf es einer Signaturnicht.
IV Das Reisegepäck, so weit dasselbe nicht aus kleinen Reisebedürfnissen besteht,

muß spätestens 15 Minutenvor der Abfahrt der betreffenden Post, unter Vorzeigung des

Passagier-Billets, bei der Post-Anstalt eingeliefert werden. Erfolgtdie Einlieferung
später, so hat der Reisende aufdie Mitbeförderung des Gepäcks nur dann zu rechnen,

wenn durch dessen Annahme und Verladung der Abgang der Post nicht verzögert zu wer-
den braucht. So weit Reisende von einer Post auf die andere oder von einem Bahnzuge

guf die Post unmittelbar übergehen, wird das Gepäck stets umexpedirt, so lange es über-

haupt noch möglich ist, den Reisenden zu der Weiterfahrt mit der Post, ohne Versäumniß,
anzunehmen.
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V Der Reisende erhält über das eingelieserte Reisegepäck eine Bescheinigung (Ba-

hage-Zettel). Der Reisende hat den Bagage-Zettel sorgfältig aufzubewahren. Die Aus-
lieferung des Reisegepäcks, der Werth desselben mag declarirt sein oder nicht, ersolgt gegen

Rückgabe des Bagage-Zettels.

§. 50.

aletistsan k4%%. I Jedem Reisenden ist auf das der Post übergebene Passagier-Ge-
böln. päck ein Freigewicht von 30 Pfund, ohne Rücksicht auf den Personengeld-

Sagß und auf die Postengattung, bewilligt. Wo auf einzelnen Posten ein höheres Frei-
gewicht auf Reisegepäck zugestanden ist, behält es bei den desfallsigen speciellen Bestim-
mungen sein Bewenden.

II Für das Mehrgewicht des Reisegepäcke ist bei der Einlieserung Ueberfracht-Porto

zu entrichten; dasselbe beträgt, nuch Maßgabe derjenigen Entfernung, welche der Personen-
geld-Erhebung zum Grunde gelegt wird, für jedef.fünfPfundundjedeMeile2 Pfennige.
Dabei werdenGenichtebeträge unter fünf Pfundfür volles,fünfPfund, undEntfernun-
gen unter einer Meile für eine volle Meile gerechnet.

I Wird der Werth des Passagier-Gepäcks declarirt, so wird die Assecuranz=

Gebühr für jedes Stück selbstständig erhoben. Hierbei werden die Abstufungen lund
Säße der Assecuranz-. Gebühr in Anwendung gebracht, welche für Postsendungen mit
declarirtem Werth gelten.

IV MI das Passagiergut mehrerer Reisenden, welche ihre Plätze auf ein Billet

genommen haben, zusammengepackt, so ist bei Ermittelung desUeberfracht. Porkos
das Freigewicht für die auf dem Billet vermerkte Anzahl von Personen nur dann von

dem Gesammt-Gewichte des Gepäcks in Abzug zu hringen, wenn die Personen zu

ein und derselben Familie, oder zu ein und demselben Hausstande gehören.

V Die Erstattung von Ueberfracht-Porto und elwaiger Assecuranz-Gebühr regelt

sich nach denselben Grundsätzen, wie die Erslaktung von Personengeld.

VI Die bei der Berechnung des Ueberfracht-Portos und der Assecuranz-Gebühr

sich ergebenden Bruchtheile eines Silbergroschens werden auf 1, 1, 2 oder ganze Silber-
groschen abgerundet. In den Gebieten mit anderer als der Thaler= und Silbergroschen-

Währung sind die sich ergebenden Beträge in die landesübliche Münzwährung möglichst

genau umzurechnen. Stellen sich hierbei Bruchtheile heraus, so erfolgt die Exhebung
mit dem nächst höheren darstellbaren Betrage.
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8. 51.

dienn d 1 Dem Reisenden kann die Disposition über das der Post über.
Wböck untenotge. gebene Reisegepäck nur während des Aufenthalts an Orten, wo sich

eine Post-Anstalt befindet, und gegen Rückgabe oder Deponirung des Bagage-Zettels

gestattet werden.
I Reisende nach Zwischenorken müssen ihr Reisegepäck bei der vorliegenden Post.

Anstalt in Empfang nehmen, von wo ab die Postverwaltung dafür Garantie nicht

mehr leistet.

8. 52.

Vossagier- Stuben. I Zur Bequemlichkeit der Postreisenden werden bei den Post-An-

stalten Passagier-Stuben unterhalten. Der Aufenthalt in den Passagier- Stuben ist
den Reisenden gestattet:

1) am Abgangsorte: eine Stunde vor der Abgangszeit,

2) Auf der Reise mit derselben Post: während der Absertigung auf jeder
Station,

3) an den Endpunkten der Reise: eine Stunde nach der Ankunft, und

4) beim Uebergange von einer Post auf die andere: während 3 Stunden.

II Personen, welche die Reisenden bis zur Post begleiten, oder welche die An-

kunft der Post erwarten wollen, kann der Aufenthaltin den Passagier-Stuben nur
ausnahmsweise undin geringer Zahl gestattet werden.

Vi schwerdebuchn. Ull In jeder Passagier-Stube muß ein Beschwerdehuch nebst Schreib-

Material ausliegen, in welches der Reisende Beschwerden, weun er solche nicht un-

mittelbar bei einer Postbehörde anbringen will, eintragen kann. Finde sich ein Be-

schwerdebuch in der Passagier- Stube nicht vor, so kann der Reisende dessen sofortige

Vorlegung verlangen.

« 8. 53.

Virhalitu der Retjen · ¶1 Jeder Reisende steht unter dem Schuhe der Postbehörden.
den auf den Yesen. I Andererseits ist es die Pflicht eines jeden Reisenden, sich in die

zur Aufrechthaltung des Anstandes, der Ordnung und der Sicherheit auf den Posten

und in den Passagier-Stuben getroffenen Anordnungen zu fügen.

II Das Tabakrauchen in den inneren Näumen der Postwagen ist nur gestaliet,

wenn sich in demselben Raume Personen weiblichen Geschlechts nicht befinden, die
anderen Mitreisenden aber ihre Zustimmung zum Rauchen gegeben haben.
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IV Passagiere, welche die für Aufrechthaltung des Anstandes, der Ordnung und

der Sicherheit auf den Posten und in den Passagier-Stuben getroffenen Anordnungen
verletzen, können von der betreffenden Post. Anstalt, unterwegs von dem Conducteur,

von der Mit- oder Weiterreise ausgeschlossen und aus dem Postwagen entfernt werden.

Erfolgt die Ausschließung unterwegs, so haben dergleichen Reisende ihr Reisegepäck bei
der nächsten Post-Anstalt abzuholen. Sie gehen des gezahlten Personengeldes und
des Ueberfracht Portos verlustig und haben außerdem die geseßliche Strafe verwirkt.

8. 54.
Nebentesen. II Außer dem tarifmäßigen Personengelde, dem Uebersracht. Porto und

der etwaigen Assecuranz-Gebühr für das Gepäck haben die Reisenden für die Fahrt

weder an den Conducteur noch an den Postillon irgend eine Gebühr, Trinkgeld 2c. zu

entrichten.

Vierter Abschnitt.
Von der Extrapost= und Courier-Beförderung.

§P. 55.

Agemeine Vesimmungen. Die Gestellung von Extropost- und Courier-Pferden kann

nur auf den Straßen verlangt werden, auf welchen die Postverwaltung es übernom-

men hat, Reisende mit Extrapost- und Courier-Pferden zu befördern.

II Auf diesen Straßen erstreckt sich die Verpflichtung der Posthalter zur Gestellung

von Eleos- und Courier-Pferden nur auf die Beförderung von Reisenden mit
ihrem Gepäck

L Ausnahmsweise können jedoch auch zu Fuhren, bei welchen die Beförderung.

von Gegenständen die Hauptsache ist, Extrapost- und Courier-Pferde gestellt werden,
so fern die Gegenstände von einer Person begleitet und beaussichtigt werden.

IV Verboten ist dagegen die extrapost- und couriermäßige Beförderung von Me-

nagerien, von Schießpulver und anderen Gegenständen, deren Transport nicht ohne

Gefahr bewerkstelligt werden kann.
V Die Posthalter sind nicht verpflichtet, zu den eigenen oder gemietheten Pferden

der Reisenden Vorspannpferde herzugeben.
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« §.·56.

·-I 1 Anz Danguena!für dieu in * die Meile zu.vis
fur ein Extrapost- Pferd .. Sgr.
für ein Courier-Pferd ..·.- I. ..· l7.1, »

i»·c««»-.x«kllDa6 Wagengeldbeträgt: . -

furcmcnoffmmentquWagen pro Me ile 11 „
für einen offenen oder mit einem Leinwandverdecke ver

sehenen Schlitten pro Meilo 4 „

für einen ganz oder halb verdeckten, binten und vorn in

Federn hängenden oder euf Druckfedern ruhenden Sta-
tions-Wagen pro Mei

für einen verdeckten, auf *“Kufen sestelltenChaisen-
Kasten pro Meilel 7)

III Für diese Zahlung muß derPophalterfürfseineSiationzugleich die ur Be-
festigung deo Reisegepäcks etwa erforderlichen Stricke herleihen.

IV Größerc, als viersitzige Wagen oder Schlittenberzugeben. sind die Poslhalter

nicht verpflichtet. Werden derartige.großere Wagen auf Wunsch der Reisenden von
den Posthaltern gestellt 6so kommt. ein,„Vergüzungssah ?von74 Sgr. pro Meile zur
Erhebung.

V Die Besugniß, Stations-Wagen zur Weiterreise über den Punkt hinaus zu

benuten, wo der nächste Pferdewechsel stattfindet, können Reisende nur durch ein
Privat-Abkommen mit dem Posthalter erlangen, welcher den Wagen herzugeben sich

bereit finden läßt, und dessen Sorge es überlassen bleibt, die Růckbesorderung des
ledigen Wagensauf seine Kosten zu bewirken.
e) Wagennieinen. VI Die Wagenmeister- Gebühr oder das Bestellgeldbeträgt für

ebmn. jeden Extrapost- oder Courier-Wagen auf jeder Station 27 Sgr.

. VII. Auf Relais und anderen Punkten, als den wirklichen Stalionen, findet
Erhebung. der Wagemmeistr= Gebühr nicht statt.
 hmicine. VII. An Schmiergeld ist zu zahlen 21. Sot. #— jedenWaen. und

zwar auch dann, wenn der Reisende das Material selbst hergie

IX Das Schmiergeld wird nur gezahlt, wenn wirklich tien un der Wagen
nicht von der Post gestelltist.

eerhzuchlunskesten., X Auf Verlangen der Reeserdensind die Posthalter verpflichtet,
die Wagen zu erleuchten.

 —
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Al Für die Erleuchtung zweier Laternen werden 2 Sgr. für jede Stunde der

reglementsmäßigen Beförderungszeit erhoben. Ueberschießende Minuten werden für
eine halbe Stunde gerechnet.

XII Die Erleuchtungs-Kosten müssen stationsweise da, wo die Erleuchtung ver-

langt wird, von den Reisenden vor der Abfahrt mit den übrigen Gebühren berichtigt
werden.

sunnirenserstan uns XlIII Das etwaige Chausseegeld, so wie die sonstigen Communi-
tations-Abgaben. cations-Abgaben werden nach den betreffenden, zur öffentlichen

Kenntniß gebrachten Tarifen erhoben.

g) Postillons-Trinkgeld. XIV. Das Postillons-Trinkgeld beträgt bei einer Bespannung

mit 2 Pferden auf die Meile 5 Sgr.

mit 3 oder 4 Pferden auf die Melle. J7

mit mehr Pferden für jeden Postillon auf die Meile. 741 „

XV Unentgeltlich hergegebene Mehrbespannung kommt bei Berechnung des Chaus-

seegeldes und Postillon -Trinkgeldes nicht in Betracht.

h) Rückbenutung XVI Extrapost-Reisende, die sich am Bestimmungsorte ihrer Reise
einer Extrapost. nicht über sechs Stunden aufhalten, haben, wenn sie mit den auf der

Tour-Reise benutzten Pferden beziehungsweise Wagen einer Station die Rückfahrt
bis zu dieser Station bewirken wollen, und sich vor der Abfahrt darüber erklären,

für die Rückfahrt nur die Hälfte der nach den Sätzen unter a, b, c und p sich ergeben-

den Beträge zu entrichten, sobald die Entfernung des Bestimmungsorts 17 Meilen

und darüber beträgt.

XVII Bei Entfernungen unter 14 Meilen werden für Tour= und Retour-Fahrt

zusammen die gedachten Gebühren auf zwei volle Meilen erhoben.

XVIII Bei Extraposten mit Rückfahrt zwischen zwei Stations-Orten oder zwischen
einem Stations-Orte und einem Eisenbahn-Haltepunkte werden die Gebühren:

un) bei Entfernungen unter 3 Meilen für die Tour= und Retour-Fahrt zusam.
men auf eine volle Meile,

ßb) bei Entfernungen von 3 Meilen und darüber nach der wirklichen Entfer-

nung, und zwar für die Tour-Fahrt zum vollen Betrage, für die Retour-

Fahrt aber zur Hälfte erhoben.

XIX Eine Entschädigung für das sechsstündige Stilllager des Gespannes und des

Postillons ist nicht zu zahlen.
Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. ANIA. #

77
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XX Der Antrikt der Rückfahrt darf erst nach Ablauf von so viel Stunden, als
die Station Meilen hat, erfolgen.

XAI Will der Reisende auf der Rückfahrt eine andere Straße nehmen, als auf

der Tour-Fahrt, so wird die ganze Fahrt als eine Rundreise angesehen, auf welche

vorstehende Bestimmungen nicht Anwendung finden.
XXII Courier-Reisende sind von obiger Vergünstigung ausge schlossen.

iß Beruöttestellung XXIII Reisende können durch offene Requisitionen (Laufzettel)
aarbrtnase n de Extrapost= oder Courier-Pferde vorausbestellen, soweit die vor-

handenen Postverbindungen Gelegenheit dazu darbieten. Die Wirkung der Pferde-
bestellung beschränkt sich auf 24 Stunden, für welche der Reisende auch bei gänzlich
unterbliebener Benutzung der Pferde nur das Wartegeld zu zahlen verbunden ist.

In dem Laufzettel muß Ort, Tag und Stunde der Abfahrt, die Zahl der Pferde

und die Reise-Noute mit Benennung der Stationen angegeben, auch bemerkt werden,
ob die Reise im eigenen Wagen erfolgt, oder ob ein offener, ein ganz= oder halb-
verdeckter Stations-Wagen verlangtwird, so wie ob und mit welchen Unterbrechungen

die Reise stattfinden soll. Die Abfassung solcher Laufzettel ist lediglich Sache des
Reisenden. Die Postverwaltung hält sich an denjenigen, welcher den Laufzettel
unterschrieben hat. Ist der Reisende nicht am Orte ansässig, oder sonst nicht hin-
länglich bekannt, so muß er seinen Stand und Wohnort angeben, und erforderlichen

Falls sich legitimiren.
XXIV Für Beförderung eines Laufzettels mit den Posten Behufs Vornusbestel

lung von Extrapost= oder Courier-Pferden ist eine Gebühr nicht zu entrichten.

k) Wartegeld. XXV Jeder Extrapost-Reisende, welcher sich an einem unterwegs
Beim Aufenthalt der

Mctsinden untenvegs. gelegenen Orte länger als eine halbe Stunde aufhalten will, ist

verpflichtet, hiervon der betreffenden Post-Anstalt in der Regel vor der Abfahrt Nach.

richt zu geben, damit der Postillon danach instruirt werden kann, und der Posthalter
in den Stand gesetzt zu werden vermag, wegen längerer Abwesenheit der Pferde die

erforderlichen Dispositionen zu treffen.

XXVI Dauert der Aufenthalt über1Stunde,soist von der fünften Viertelstunde
an ein Wartegeld von 21 Sgr. pro Pferd und Stunde zu entrichten, welches jedoch

den Betrag von 1 Thlr. für jedes Pferd auf 24 Stunden nicht überschreiten darf.

XXVII Ein längerer Aufenthalt als 24 Stunden darf unter keinon Umständen

stattfinden.
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Bei verspäteter Absah. XXVIII Für vorausbestellte Pferde ist, wenn von denselben nicht

zu der Zeit Gebrauch gemacht wird, zu welcher die Bestellung erfolgt ist, pro Pferd
und Stunde ein Wartegeld von 24 Sgr. auf die Zeit des vergeblichen Wartens.

u) bei weiterher kommenden Reisenden von der siebzehnten Viertelstunde an

gerechnet,
1ubp) bei im Orte befindlichen Reisenden von der fünften Viertelstunde an ge-

gerechnet,
zu entrichten.

XXIX Auch in diesem Falle darf jedoch mehr als 1 Thlr. pro Pferd auf einen

Tag oder 24 Stunden nicht in Ansatz kommen.
1) Abstellung von XXX Benutzt ein im Orte befindlicher Reisender die bestellten

uraposten . Extrapost= r2c. Pferde gar nicht, so hat derselbe, wenn die Abbestel-

lung vor der Anspannung erfolgt, keine Entschädigung, wenn dagegen die Pferde zur

Zeit der Abbestellung bereits angespannt waren, den Betrag des reglementsmäßigen

Extrapost= 20., Wagen= und Trinkgeldes für eine Meile, sowie die ganze Wagenmeister-

Gebühr als Entschädigung zu entrichten.

m) Entgegensendung XXAXI Der Reisende kann verlangen, daß ihm auf langen oder
von Ertrapost rc. „r „% 1

Pferden und Wagen. sonst beschwerlichen Stationen auf vorhergegangene schriftliche Be-

stellung Pferde und Wagen entgegengesandt und möglichst auf der Hälfte des Weges,
in so fern dort ein Unterkommen zu finden ist, aufgestellt werden. Für die Beförde-

rung solcher Bestellungen mit den Posten ist eine Gebühr nichtzuentrichten.
XXNII Die Bestellung muß die Stunden enthalten, zu welchen die Pferde und

Wagen auf dem Relais bereit sein sollen. Trifft der Reisende später ein, so ist von

der siebzehnten Viertelstunde an das reglementmäßige Wartegeld zu zahlen.

XXNXIII Für die Beförderung der Reisenden wird erhoben:

1) das reglementsmäßige Extrapost= 2c., Wagen= und Trinkgeld,
3) wenn die Entfernung von einem Pferdewechsel zum andern mehr als

2 Meilen beträgt, nach der wirklichen Entfernung,

6b) wenn solche weniger als 2 Meilen beträgt, nach dem Satze für 2 Meilen,

2) die einfache Wagenmeister-Gebühr, welche von der Post-Anstalt am Sta-

tions-Abgangsorte der Extrapost zu berechnen ist.

Für das Hinsenden der ledigen Pferde und Wagen wird,

1) wenn mit denselben die Fahrt nach derjenigen Station, wohin die Pferde

gehören, zurückgelegt wird, keine Vergütung gezahlt.
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Geht aber

2) die Fahrt nach irgend einem andern Orte, gleichviel ob auf einer Post-

Noute oder außerhalb derselben, so müssen entrichtet werden:
a) für das Hinsenden der ledigen Pferde und Wagen von der Station

bis zum Orte der Abfahrt die Hälfte des reglementsmäßigen Extra-

post- 2c., Wagen= und Trinkgeldes nach der wirklichen Entfernung,

"b) für die Beförderung des Reisenden der volle Betrag dieser reglements-
mäßigen Gebühren,

c) für das Zurückgehen der ledigen Pferde und Wagen von dem Orte ab,

wohin die Extrapost 2c. gebracht worden ist, bis zu der Station, zu

welcher die Pferde gehören, die Hälfte des reglementsmäßigen Extra-
post- 2c., Wagen= und Trinkgeldes für denjenigen Theil des Rückweges,

der übrig bleibt, wenn die Entfernung abgerechnet wird, auf welcher

die Extrapost= 2c. Beförderung stattgefunden hat.

 eistranosten àwelche XXXIV Wemn die Reise an einem Orte oder Eisenbahn-Halte-
aus benutzt werden. punkte endigt, welcher nicht über eine Meile hinter oder seitwärts

einer Station liegt, so hat der Reisende nicht nöthig, auf der letzten Post-Station die

Pferde zu wechseln, vielmehr müssen ihm auf der vorletzten Station die Pferde gleich
bis zum Bestimmungsorte gegen Entrichtung der reglementsmäßigen Sätze für die

wirkliche Entfernung gegeben werden.
XXXV Geht die Fahrt von einer Station beziehungsweise von einem Eisenbahn-

Haltepunkte ab und über eine Station hinaus, welche nicht über eine Meile vom Ab-

fahrtsorte entfernt liegt, so kann über diese Station ohne Pferdewechsel ebenfalls gegen
Entrichtung der reglementsmäßigen Sätze für die wirkliche Entfernung hinweggefahren
werden.

XXXVI Macht der Reisende von diesen Rechten keinen Gebrauch, sondern nimmt

er auf der Station, welche er überfahren könnte, frische Pferde, so tritt die folgende
Bestimmung ein. «

»)Jk;tä;1k3flftt;xusljxxxvll Für Beförderung zwischen zwei Post-Anstalten — Sta-
ter 2 Meilen. tionen — bei welchen nach den bestehenden Bestimmungen Extrapost-

2c. Pferde — sei es auch nur für Extraposten, die am Orte entspringen —gegeben

werden, oder bei Beförderungen zwischen einer Extrapost-Station und einem Eisen-

bahn-Haltepunkte findet die Erhebung der Gebühren nach der wirklichen Entfernung,
jedoch mindestens für eine Meile statt. Ist der Bestimmungsort nicht Stations-Ort
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vder Eisenbahn·Haltepunkt,soistfürdiewirklicheEntfernung,mindestensaberfür

2 Meilen Zahlung zu leisten. Ist dagegen ein solcher Bestimmungsort auf einer Extra-

bost-Straße gelegen, und der nächste hinterliegende Stations-Ort oder Eisenbahn-
Haltepunkt weniger als zwei Meilen vom Abgangsorte entfernt, so wird nur bis zu

diesem Stations-Orte oder Eisenbahn-Haltepunkte, mindestens aber auch wiederum

für eine Meile Zahlung geleistet.

 Bachmun der 1XXXVIII Wegen Berechnung der Viertelmeilen u. s. w. und der
der Muchpsen. Bruchpfennige, sowie wegen Umrechnung der Beträge an Extrapost-
iuihdie Um Gebühren in den Gebieten mit anderer, als der Thaler= und

Silbergroschen-Währung gelten die Vorschriften im S. 41 Abs. XIX und Xl.

 Ausnahmswetse XXINIX Auf denjenigen Stationen, wo der Post-
kastnnn halter auf Grund seines Postfuhr-Contractes für die
niseh Beförderung von Extraposten und Courieren höhere

als die oben angegebenen Vergütungssäße beanspruchen kann,

sind bis zum Ablaufe des Contractes die in demselben stipulirten
Vergütungssätze bei der Berechnung und Erhebung des Extrapost-
. Geldes zur Anwendung zu bringen.

c) Exnapost·Tanii.XI. In dem Post-Bürcau einer jeden zur Gestellung von Extrapost-

oder Courier-Pferden bestimmten Station befindet sich ein Extrapost- Tarif, dessen
Vorlegung der Reisende verlangen, und aus welchem derselbe den, für jede Station

zu zahlenden Betrag des Postgeldes und aller Nebenkosten genau ersehen kann.

8. 57.

3ahlung und Quilung. 1 Die Gebühren für die Extrapost und Courier-Reisen müssen,

mit Ausschluß des Trinkgeldes, welches erst nach zurückgelegter Fahrt dem Postillon

gezahlt zu werden braucht, in der Regel stationsweise vor der Abfahrt entrichtet werden.

Il Jedem Reisenden muß über die gezahlten Extrapost= 2c. Gelder und Nebenkosten

unaufgefordert eine Quittung ertheilt werden. Der Reisende muß sich auf Erfordern
über die geschehene Bezahlung der Extrapost= 2c. Gelder und Nebenkosten durch Vor-

zeigung der Quittung legitimiren, und hat solche daher zur Vermeidung von Weit.

läufigkeiten bis zu dem Punkte bei sich zu führen, bis wohin die Kosten bezahlt sind.
Unterläßt er solches, so setzt er sich der Gefahr aus, daß in zweifelhaften Fällen seine

Beförderung bis zur Aufklärung über die Höhe des eingezahlten Betrages unterbrochen.

oder nochmalige Zahlung von ihm verlangt wird.
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II. Die (sntrichtung der Exkrapost=u.GelderfüralleStatioileneiner gewissen
Noute nuf einmal bei der Absahrt am Abgangsorte isl. nur auf solchen Contsen statl.

haft, quf welchen wegen der Vorausbezahlung hierauf berechnete Einrichtungen bestehen.
IV.Macht der Reisende von einer solchen. Vergünstigung Gebrauch, so hat derselbe

für dis Besorgungder Kassen-, Buch= und Rechnungsführung" und zwar für jeden
Transport, welcher die Ausstellung eines besondern Begleitzettels erfordert, eine

gleichzeitig mit dem Extrapost-Gelde zu erhebende Mechnungsgebühr zu zahlen. Die-
selbe betrögtfür.Extraposten, und Couriere

bis ind. 20 Meilen....--....-.-..; .,-10;Sgk.
ubcr20»-·........,

V Im Fall der Vorausbezahlung werden #1ncerX.Geld und sämmtliche

Nebenkosten, als Wagengeld, Wagenmeister-Gebühr, Chaussec., Damm-, Brücken-
und Fährgeld, von der Post-Anstalt am Abgangsorte für alle Stationen, so weit der

Neisende solches wünscht, voraus erhoben; das Postiflons-Trinkgeld jedoch nur dam,
wenn dessen Vorausbezahlungvon dem Neisenden gewünscht wird. Das Schmiergeld

und die Erleuchtungs Kosten werden da bezahlt, wo der Wagen des Reisenden wirklich

geschmiert wird, beziehungsweise wo der Posthalter auf Berlaugen des Reisenden für
Erleuchtung des Wagens sorgt.

VI Findet der Kistans sich veranlaßt, iitenego die uspruglich beabsichtigle
Nouite vor der Ankunft in dem Orte, bis wohin die Vorausbezahlung stattgesunden hat,
zu verlassen, oder auf einer Zwischenstztton zurückzubleiben, ohne die Reise bis zum
Veslimmungsorte fortzusetzen, oder hältsich der Reisende auf einer Zwischenstation
länger als 72 Stunden auf, so wird das zu viel bezahlte ExtrapostGeld rc. ohne Ab-

zug, jedoch mit Ausnahme der Rechnungsgebühr, dem Neisenden vonderjenigen Post-
Anstalt, wo derfelbeseineReise äudert öder einstellt, beziehungsweise sich länger als
72 Stunden aufhält, gegen Rückgabe der ihmertheilten Quiktung und gegen Empfangs-

bescheinigungüber den betreffenden Betrag erstattet.

Wiomnag 1 Die Bespannung regulirt sich nach der Beschaffenheit der Wege
und der Wagen, so wie nach dem Umfang und der Schwere der Ladung.

 Findet der-Wagenmeister vder der Posthalter die von dem Reisenden bestellte
Anzaht Pferde für eine normalmäßige Beförderung nicht ausreichend, so ist solches
zunächst dem expedirenden Beauiten und von diesem dem Reisenden vorzustellen.

Kommt keine Vereinigung zu Stande, sosteht dem Vorsteher der Post= Anstalk die
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Entscheidung zu und bei dieser behält es — unbeschadet des sowohl dem Reisenden

als auch dem Posthalter zustehenden Rechtes der Beschwerdeführung bei der Ober-
Post-Direction beziehungsweise bei der mit den Functionen der Ober-Post-Direction

beauftragten Postbehörde — sein Bewenden.

III Bei sechs und mehr Pferden müssen zwei Postillone gestellt werden. Bei

fünf Pferden hängt es von dem Wunsche des Reisenden ab, ob ein oder zwei Postlllone
gestellt werden sollen.

IV Der Posthalter darf sich mit dem Reisenden nicht in Erörterungen und

Streitigkeiten einlassen, sondern hat seine etwaigen Bedenken und Erinnerungen bei

dem expedirenden Beamten anzubringen.

55

§. 59.

Absertigung 1 Sind die Pferde, beziehungsweise Wagen vorausbestellt wor-

 or Vei wrauspeten den, so müssen sie dergestalt bereit gehalten werden, daß zur be-
Courieren. stimmten Zeit abgefahren werden bann.

Il Für weiterher kommende Reisende müssen die Pferde schon vor der Ankunft

aufgeschirrt stehen, und auf Stationen, auf welchen die Posthalterei über 200 Schritte
vom Posthause entfernt liegt, in der Nähe des letzteren aufgestellt werden.

IIl Die Abfertigung muß, so fern der Reisende sich nicht länger aufhalten will,
bei solchen vorausbestellten Extraposten innerhalb 10 Minuten, bei Courieren inner-

halb 5 Minuten erfolgen. Wird ein Stationswagen verwendet, so trittdiesen Fristen
noch so viel Zeit hinzu, als zur ordnungsmäßigen Aufpackung und Befestigung des
Reisegepäcks erforderlich ist.

boetmichtöausVISindPferdeundWagennichtvorausbestellt worden, so müssen
und Courieren. Extraposten, wenn der Reisende einen Wagen mit sich führt, inner-

halb einer Viertelstunde, und wenn ein Stations-Wagen gestellt werden muß, inner-

halb einer halben Stunde, Courier-Reisende dagegen, welche einen Wagen mit sich

führen, innerhalb 10 Minuten, und wenn ein Stations-Wagengestelltwird, inner-

halb 20 Minuten weiterbefördert werden.

V Auf Stationen, die auf Nebenrouten liegen, auf welchen selten Extraposten

und Couriere vorkommenn, und wo zu deren BeförderungPostpferde nicht besonders

unterhalten werden können, müssen die Reisenden sich einen Aufenthalt bis zu einer
Stunde gefallen lassen, wenn die Pferde nicht eher zu beschaffen sind.
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 Weibtaiag. — VI Die Abfertigung der Extraposten geschieht in der Melhesolge,in welcher die **- bestellt worden sind.

VII Couriere gehen hinsichtlich der Abfertigung den Extraposten vor.

8. 60.

VBelorderungesen. 1 Die Befoörderung muß innerhalb der Fristen, welche durch die

obersttPostbehörde für die Beförderung der Extraposten und Couriereallgemein vor
geschrieben sind, erfolgen.

I Eine, jene Beförderungsfristen enthaltende Tabelle muß sich in dem Breau

einer jeden zur Gestellung von Extrapost= oder Courier-Pferden bestimmten Stativn

besinden und dem Reisenden auf Verlangen zur Einsicht vorgelegt werden.
oeieemunazeit ll Hat auf Verlangen des Reisenden zwischen diesem und dem

Wr Beipannung. Posthalter (durch Vermittelung der Post-Anstalt) eine Einigung
dahin staltgefunden, daß der Reisende durch eine geringere Anzahl von Pferden be-
fördert wird, als nach dem Umfange der Ladung, so wie nach der Beschaffenheit der
Wege und der Wagen eigentlich erforderlich waren, so kann derselbe auf das Ein-

halten der normalmäßigen Beförderungszeit keinen Auspruch machen.

10) Aubalen unterwego. IV Beträgt der zurückzulegende Weg nicht über 3 Meilen, so

darf der Postillon ohne ausdrückliches Verlangen des Reisenden unterwegs nicht an-

halten. Bei größerer Entfernung ist ihm zwar gestaktet, zur Erholung der Pferde
einmal anzuhalten, jedoch darf dies nicht über eine Viertelstunde dauem. Auf diesen
Aufenthalt ist bei Feststellung der Beförderungsfrist gerücksichtigt worden, und es muß

daher einschließlich desselben die vorgeschriebene Beförderungszeit eingehalten werden.
Während des Anhaltens darf der Postillon die Pferde nicht ohne Aufsicht lassen.

5. 61.

Vesinene. Der Postillon mußmit der vorschriftsmäßigen Montur bekleidet und
 i-p–r mit dem Posthorn versehen sein.

I -Die Hülfsanspänner haben zu ihrem Ausweis ein von der obersten Postbehörde

festgesetztes Abzeichen zu tragen.
b) Sit des Posillonz. III Beie zweispännigem Fuhrwerk gebührt dem Postillon ein Sitz
auf dem Wagen. Isl kein Platz für ihn, so muß der Reisende ein drittes Pferd nehmen.
Bei ganz leichtem Fuhrwerk, als Droschken 2c., und wenn der leichte Wagen etwa

mur mit einem Reisenden besetzt ist, der auher einem Reise= oder Nachtsack und kleineren

Reisebedürfnissen kein Gepäck mit sich führt, kann jedoch bei kurzen Stationen eine
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zweispännige Beförderung auch dann stattfinden, wenn der Poßtillon vom Sattel

fahren muß.

IV Bei drei- und vierspännigem Fuhrwerk muß derPostillon vom Sattel fahren,
wenn ihm der Reisende keinen Platz auf dem Wagen gestattet.

V Bei einer Bespannung mit mehr als vier Pferden muß stets lang gespannt

und vom Sattel gefahren werden, in so fern nicht der Reisende das Fahren vom

Bocke verlangt.

6. Labaprauchken. VI Der Postillon darf sich bei der Besörderung nicht erlauben, Tabak

zu rauchen, darf auch dieNeisenden um die Erlaubniß dazu nicht ansprechen.
Mimehme on VII Die Postillone dürfen, wennsievon Bocke fahren, so vies Futter.

W süt die Pferde, korn in einem Beutel mitnehmen, als sie zwischen den Füßen ver-

bergen können. Rauchsutter oder andere Gegenstände, die nicht unter die Bezeich.

nung: Fukterkorn oder Hartsuttet — aus Hater oderNoßen bestehend —fallen,
sind von der Mitnahme ausgeschlossen.

VIII Bei den Extraposten, welche vom Sattel gefahren werden ind bei welchen

sich auf dem Wagen ein Sih für den Postilon nicht befindet, ist die Milnahme
von Futter jeglicher Art verboten.

 Wechsein mit den IX DasWechseln der Pferde darf, wenn eine Extrapost einer

Vserden. Post begegnet, gar nicht, bei sich begegnenden Extraposten aber
nur mit ausdrcklicher Einwilligung der beiderseitigen Reisenden geschehen.

X Der durch das Wechseln entstehende Aufenthalt muß bei der Fahrt wieder

eingeholt werden.
XI Das Trinkgeld erhält derjenige Postillon, welcher den Reisenden auf die

Station bringt.,

0) Kusseichnen 1I Extraposten und Couriere müssen sich einander zur Hälst,
Estnovosten . anderen Gattungen von Posten aber ganz ausweichen. Privat-Fuhr=

werk muß den Extraposten und Courieren, gleichwie den übrigen Posten ausweichen,

sobald der Postillon das Zeichen mit dem Posthorn giebt.

gh Borsahren beim XIII Der Reisende hat zu bestimmen, ob. bei der Ankunft auf

Vost. odet Gasihause. der Station, beim Posthaust oder bei einem Gasthause oder bei

einem Privathause vorgefahren werden soll. Der Postillon muß hierin ohne Wider-

rede folgen. Den Postillonen ist verboten, von den Gastwirthen für das Zubringen

von Reisenden ein Trinkgeld anzunehmen. Wird nicht beim Posthause vorgefahren,
Fürltl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. XXIX 8
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so muß der Postillon, wenn der Reisende es vetlangt= die Pferde zur Weiterreise
bestellen. "

 hähtung der Pserde. JXIV.Den Postillonenallein gebührt es, die Pferde zu führen.
Wenn der Reisende oder dessenLeute an dem Postillon Thätlichkeiten verüben,

so hat der Postillon die Befugniß, sogleich auszuspannen. Dasselbe gilt, wenn der
Reisende die Pferde durch Schläge antreiben sollte - '

8. 62.

Stschweden. I So fern der Extrapost= 2. Reisende Anlaß zu VBeschwerdenhat, steht

ihm die Wahl zu, dieselbe in den Begleitzetel einzutragen, oder sich dazu des'Beé,
schwerdehuchs (5. 52) zubedienen.

« §63 5

Aniongs·Zermin.1CegerwärigesRegiement tritt am1. Ju- 1868. v gihsi.
Berlin, den 1I.December 1867.

Der Kanzler des Norddeutschen Bunbes.
Graf von Bismarck-Schönhausfen. ·
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Anlage
des Reglements zu dem Gesetze über das

Postwesen des Norddeutschen Bundes vom

2. November 1867.

Reglementarische Tarif-Bestimmungen, welche in dem gesammten Umfange

des Norddeutschen Postbezirks gleichmäßig Anwendung sinden.
·. — — 1.— *.–—

S. 1.

Drucksachen: Das Porto für Drucksachen unter Band (Streif= oder Kreuz-
 / unter Band usew bandsendungen), so wie für Drucksachen, welche in einfacher Art

zusammengefaltet sind, beträgt ohne Unterschied der Entfernung für je 27 Loth oder
einen Bruchtheil davon: Sgr. beziehungsweise 1 Kr. In Betreff der Versendung
mit Waarenproben siehe §. II.

Für Drucksachen unter Band u. s. w., welche den Bestimmungen des Reglements

nicht entsprechen, ist das volle tarifmäßige Porto für unfrankirte Briefe, jedoch unter
Anrechnung der etwa verwendeten Freimarken, zu entrichten.

Für unzureichend frankirte Drucksachen unter Band u. s. w. wird ebenfalls das

volle tarifmäßige Porto für unfrankirte Briefe, unter Anrechnung der verwendeten

Freimarken, in Ansatz gebracht.
b) offene Karten. Für gedruckte Mittheilungen aller Art, welche mittelst offener Karten

epxpedirt werden, beträgt das Porto pro Stück: 1 Sgr. beziehungsweise 1 Kr.

F. II.

Waarenproben Für Waarenproben (Waarenmuster), welche entweder für sich allein
Woarenmuster.) gder mit gedruckten Sachen versandt werden, beträgt das Porto ohune

Unterschied der Entfernung für je 24 Loth oder einen Bruchtheil davon: Sgr.
beziehungsweise 1 Kr.

8
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Für Waarenproben (Waarenmuster), welche den Bestimmungen des Reglements
nicht entsprechen, ist das volle tarifmäßige Porto für unfrankirte Briefe, unter An-

rechnung der etwa verwendeten Freimarken, zu entrichten.

Für unzureichend frankirte Waarenproben (Waarenmuster) wird ebenfalls das
volle tarismäßige Porto für unfrankirte Briefe, unter Anrechnung der verwendeten

Freimarken, in Ansatz gebracht.

8. Ill.

Recommandiiie Für recommandirte Sendungen wird, außer dem betreffenden Porto,

Sindungen. eine Recommandations-Gebühr von 2 Sgr. oder 7 Kr., ohne Rück.

sicht auf die Entfernung oder das Genicht, erhoben. «

Für die Beschaffung des Rückscheins (Retour-Recepisse) ist eint weitere Gebühr
von 2 Sgr. oder 7 Kr. vom Absender in Voraus zu entrichten.

S. W.

oßt · unweisungen. Die Gebühr für Zahlungen mittelst Post-Anweisung beträgt:
bei elner Zahlung unter und bis zu 25 Thlr. (438 Fl.) einschließlich:

2 Sgr. oder 7 Kr.

bei einer Zahlung über 25 Thlr. (4383 Fl.) bis zu 50 Thlr. (871 Fl.)

einschließlich: 4 Sgr. oder 14 Kr.

ohne Unterschied der Entfernung.
ImStadtpost-Verkehr wird, ohne Rücksicht auf die Höhe des Betrages, der

Satz von 2 Sgr. oder 7 Kr. erhoben.

8. V.

Deptschen·Anweisungen.DerAufgeberhatzuentrichten:
a) die Postanweisungs-Gebühr,

b) die Gebühr für das Telegramm,
Wac) das Expreß-Botenlohn für Besorgung der Depesche am Auf-

gabeorke vom Post-Büreau bis zur Telegraphen-Station,

wenn die Telegraphen-Station sich nicht im Postgebäude mit

efindet,

außerdem kommt, in 5 a die Anweisung nicht poste resuunte abressirtist,dasExrreß.Botenlohnfür die Bestellung am Iesihmungeone
*# Erhebung, diese Gebühr kann von dem Absender oder von
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dem aen eingezogen werden (siehe §§. 18 und 20 des
Reglements

S. VI.

Pollonschufft. Für Vorschußsendungen ist, außer dem nachstehend bezeichneten Porto be-
ziehungsweise der betreffenden tarismäßigen Assecuranz-Gebühr, eine Postvorschuß-
Gebühr#zu entrichten, welche beträgt:

für jeden Thaler oder Theil eines Thalers: 1 Sgr., im Minimum aber 1 Sgr.;
für jeden Gulden oder Theil eines Guldens 1 Kr., im Minimum aber3 Kr.

An Porto für Vorschußsendungen sind zu erheben:

u) für Vorschußbriefe, ohne Unterschied des Hewichte-bis 5 Meilen6 4 ·u1 Sgr.
über 5 bis 15 Meilen 2 „

„ 15„ 25 „ "U„

 25, 50 „ — »
50Mtln..

l))fukVorschuß Packetc das betreffende Porto sur das Packet, worin das Porto
für den Begleitbrief bereits einbegriffen ist.

S. VII.

Ehpteß · Bestelgelb. Für die expresse Bestellung von Postsendungen sind zu entrichten:

I. Bei gewöhnlichen und bei recommandirten Briefen, so wie

bei Vorschußbriefen:

a) wemn die Bestellung im Orts-Bestellbezirke der Post-Anstalt erfolgt, für

jede Sendung 23 Sgr. beziehungsweise 9 Tr.
b) wenn die Bestellung im Land-Bestellbezirke der Post-Anstalt erfolgt, für

jede Sendung pro Meile 6 Sgr. oder 21 Kr. für jede halbe Meile 3 Sgr.

beziehungsweise 11 Kr. und für jede viertel Meile 13 Sgar beziehungs-
weise 6 Kr., im Ganzen jedoch nicht unter 3 Sgr. beziehungsweise 11 Kr.

für jede Bestellung.

Bei Briefen mit declarirtem Werthe, bei Packeten und bei

Post.Anweisungen:
Die Expreß-Gebühr wird in allen Fällen, in welchen die Sendungen

selbst durch Exrressen bestellt werden, mit dem doppelten Betrage der unter
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. u. beziehungsweise k. b. bezeichneten Sätze erhoben. Dasselbe findet

statt, wenn die Geldbeträge der Post# Anweisungen zugleich mit überbracht
werden. In denjenigen Fällen hingegen, in welchen nur die Scheine be-

ziehungsweise die Begleitbriefe oder die Post-Anweisungen ohne die Geld-

beträge zur expressen Bestellung gelangen, konunt dereinfache Betrag der

unterI.u.beziehungsweise I.P.bezeichnetenEyreß. E hur Anwendung
Bei der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Gegenstände sse

Empressen ist nur für einen Gegenstand das VBestelgeld zu entrichten. bei Verschieden.
artigkeit der Gegenstände für deujenigen, welcher dem böchsten Sabe unterliegt; ist das
Botenlohn vorausbezahlt, so tritt eine Erstattung nicht ein.

S. vil.

Zusinuononv- Gebubr. Fürdie Behändigung von auß g

ben mit Behändigungsscheinen (Insinuations-Docamenten)wirdfür jede einzelne Zu-
stellung, außer dem etwaigen Bestellgelde, eine Insinnations-Gebühr von 3 Sgr. be-

ziehungsweise 11 Kr. erhoben.

S. K.

vbochseidun. Für nachzusendende Packete mit oder ohne Werths, Declaration, für nach-
zusendende Briefe mit declarirtem Werthe und für nachzusendende Briese mit Postvor-
schuß wird das Porto und beziehungsweise auch die Assecuranz-Gebühr von Bestim-

mungsort zu Beslimmungsort zugeschlagen. Für andere Gegenstände findet ein neuer

Ansatz nicht statt.

Recommandations-Gebühr (§. UI.), Gebühr für Post-Auweisungen (F. V.) und
Postvorschuß-Gebühr (§. VI.) werden bei der Nachsendung nicht noch einmal angesetzt.

8. X.

Nücsendma. Für zurückzusendende Packete mit oder ohne Werth#-Declaration, für zu-

rückzusendendeBriefe mit declarirtem Werthe und für zurückzmsendende Briefe mit Post-
vorschuß ist das Porto beziehungsweise auch die Assecuranz= Gebühr für die Hin- und
für die Rücksendung zu entrichten. Für andere Gegenstände findet ein neuer Ausatz

nicht statt.

Recommandstions-Gebühr (§ II)), Gebühr für Post-Anweisngen (§F. V) und
Postvorschuß-Gebühr (§. VI) werden bei der Rücksendung nicht noch einmal angesetzt.
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S. AI.

nonte-Gomoe- wehüh. In Fällen, in welchen das Porto creditirt wird, ist dafür eine

Conko-Gebühr zu erheben. Dieselbe beträgt:

a) bei einer monatlichen Summe bis zu 50 Thlrn einschließlich:

1 Sor. für jeden Thaler oder Theil eines Thalers, im Minimum aber
monatlich 5 Sgr.;

bei einer monatlichen Summe bis zu 50 Fl. einschließlich:

2 Kr. für jedenGulden oder Theil eines Guldens, im Minimum aber
monatlich 18Kr

4) bei einer wonallichen Summe über 50 Thlr.:

für die ersten 50 Thlr. die Gebühr nach obiger Festsetzung für Thaler-
beträge subnbemessen, und für den über 50 Thlr. hinaus ereditirten
Betrag: 3 Sgr. für jeden Thaler oder Theil eines Thalers;

bei einer monatlichen Summe über 50 Fl.:

für die ersten 50 Fl. die Gebühr nach obiger Festsetzung für Guldenbe-
träge sub n bemessen, und für den über 50 Fl. hinaus creditirten Betrag:

1 Kr. für jeden Gulden oder Theil eines Guldens.

8. M.

umrcchnung. In den Gebieten mit anderer Währung, als der Thaler= und Silber-

groschen beziehungsweise der Gulden-Währung, sind die nach obigem Tarif zu er-
hebenden Beträge aus der Thaler- und Silbergroschen-Währung in die landesübliche

Münzwährung möglichst genau umzurechnen; ergeben sich hierbei Bruchtheile, so erfolgt
die Erhebung mit dem nächst höheren darstellbaren Betrage.
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Gesetzsammlung
für das FürstenthumhumSchwarzburg=Rudolstadt.

Jorice SüücStüchvomJahre 1868.

&amp; II. Telegraphen-Ordnung

für die Correspondenz auf den Telegraphen-Linien des Norddeutschen Bundes

nebst den die Correspondenz auf den Eisenbahn-Telegraphen und den Linien

ded Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen=Vereins1.betreffenden

zusätzlichen Bestimmungen?.

S. 1.

Bereich.

Den Bestimmungen gegenwärtigen Reglements ist die telegraphische Correspondenz
unterworfen, welche zwischen Stationen des Norddeutschen Bundes incl. der Stationen

des nicht zum Norddeutschen Bunde gehörigen Theiles des Großherzogthums Hessen-
Darmstadt gewechselt wird. In wie weit die Correspondenz, welche auch die Linien

des Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen-Vereins, des Auslandes oder der Nord-

deutschen Eisenbahnen berührt, abweichenden Bestimmungen untenvorfen ist, wird
in den Zusätzenvorgeschrieben werden.

Benußung der Telegraphen.

Die Benutzung der für den öffentlichen Verkehr bestimmten Telegraphen steht
Jedermann zu. Die Bundes-Telegraphen-Verwaltung hat jedoch das Necht, ihre
Linien und Stationen zeitweise ganz oder zum Theil für alle oder für gewisse Gattungen

von Correspondenzen zu schließen. Die Aufgabe von Depeschen Behufs der Telegra-

phirung kann nur bei den Telegraphenstationen (allensalls brieflich) erfolgen.

) Die zusäylichen Bestimmungen ünd mit lateinischer EIIIIOIIIIII
Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetsamml. X

Ausgegeben in Rudolstadt den 22. Jannar. 1868.
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S. 3.
Bewahrung des 30e.ohengebeinißes

Die Verwaltung wird Sorge tragen, daß die Mittheilung von Depeschen an

Unbefuge verhindert und dah das Telegraphengeheimniß in jeder Beziehung auf
das Strengste gewahrt werde.

S. 4.
Aufgabe der Depeschen.

Die Telegraphen-Stationen zerfallen rücksichtlich der Zeit, während welcher sie
für die Annahme und Beförderung der Depeschen offen zu halten sind, in vier Classen,
nämli

 Stationen mit permanentem Dienst (Tag und Nacht),

Stationen mit verlängertem Tagesdienst bis Mitternacht,
r. Stationen mit vollem Tagesdienst,

 Stationen mit beschränktem Tagesdienst.
Die Dienststunden der Stationen ad b. und r. beginnen:

vom 1. April bis Ende September

um 7 Uhr Morgens;
vom 1. October bis Ende März

um 8 Uhr Morgens.

Die Stationen ad c. schließen den Dienst

um 9 Uhr Abends.

Die Dienststunden der Stationen ad 4 sind an Wochentagen Ceinschließlich

der auf Wochentage fallenden Festtage):
von 8 bis 12 Uhr Vor= und

. 2 „ 7 „ Nachmittags;

2

an Sonntagen:

von 8 bis 9 Uhr Vor= und

„ 2 « 5 » Nachmitlags.

5.
Wohin Depeschen 3n werden können.

Telegraphische Depeschen können nach allen Orten aufgegeben werden, wohin
die vorhandenen Telegraphen-Verbindungen auf dem ganzen Wege oder auf einem

Theile desselben die Gelegenheit zur Beförderung darbieten. Befindet sich am Be-
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stimmungsorte keine Telegraphen-Station oder wünscht der Absender, daß die Be-

sörderung durchden Telegraphen nicht bis zum Bestimmungsorte oder biszu der, diesem

am nächsten gelegenen Telegraphen- Station geschehe, so erfolgt die Weiterbeförderung
von der äußersten, beziehungsweise der von dem Aufgeber bezeichneten Telegraphen=

Station entweder durch die Post, oder durch Expreßboten. Ist keine Bestimmung
über die Art der Weiterbeförderung getroffen, so wählt die Adreß- Stalion nach ihrem

besten Ermessen die zweckmäßigste Art derselben. Das Gleiche findet statt, wenn die

vom Aufgeber angegebene Art der Weiterbeförderung sich als unausführbar erweist.

Auch ist die Aufgabe der Depeschen mit der Bezeichuung „burecau reslamt.
 - husio reslunte oder „Bahnhof-reslun“ zulässig.

Bei Depeschen nuch Siulionen des Deulsch - Oeserreichischen Tele-

graphen-Vereins und des nicht zu demscihen gehörigen uslandes isl

die Bezeichmung „ Buhnhof- resiant“ unaulilssig.

F. 6. ·

Erfordernisse der zu befördernden Depeschen.

Das Original jeder zu befördernden Depesche muß in solchen Buchstaben und
Zeichen, welche sich durch den Telegraphen wiedergeben lassen, deutlich und verständ-
lich geschrieben sein und darf weder ungewöhnliche Wortbildungen, noch dem Sprach-

gebrauch zuwiderlaufende Zusammenziehungen und Abkürzungen enthalten. Bei De-
peschen, durch welche nur Börsencourse, Waaren= und Getreidepreise 2c. mitgetheilt

werden, ist für diese Angaben jedoch eine abgekürzte Form, insbesendere auch der

Gebrauch von Zahlen ohne Benennung, zulässig. Einschaltungen, Namdzusätze,
Streichungen oder Ueberschreibungen müssen vom Aufgeber der Depesche oder von

seinem Beauftragten bescheinigt werden.
Obenan muß die Adresse stehen mit der elwaigen Angabe über die Art der Weiter-

beförderung der Depesche, dann der Text und am Schlusse die Uhterschrift des Ab-

senders mit der ekwaigen Beglaubigung folgen.
Die Adresse hat wo möglich für die großen Städte die Angabe der Straße und

der Hausnummer, oder in Ermangelung dessen die Angabe der Berufsart oder andere

ähnliche Bezeichuungen zu enthalten. Selbst für kleinere Orte ist es wünschens-
werth, daß der Name des Adressaten von einer solchen ergänzenden Bezeichnung be-

gleitet sei. Die Folgen ungenauer Adressirung sind vom Absender zu tragen. Derselbe
h
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kann eine nachträgliche Vewollständigung der Adresse nur gegen Aufgabe und Be-

zahlung einer neuen Depesche beanspruchen.

Es ist dem Absender einer Depesche gestattet, seiner Unterschrift eine beliebige

Beglaubigung beisügen zu lassen.
epeschen, deren Belbrderung slreckenweise oder ausschliesslich

durch Eisenbahn—Telegruphen slallzufinden hul, dürfen nicht mehr uls
50 Worie emhallen.

S. 7.
Gattungen der Depeschen.

Die Depeschen zerfallen rücksichtlich ihrer Behandlung in solgende Gakkungen:
1) Staatsdepeschen.
2) Dienstdepeschen.
3) Privatdepeschen.

8. 8.

Besondere Bestimmungen für Staatsdepeschen.

Staatsdepeschen können in beliebiger Sprache, auch chiffrirt, aufgegeben werden.
Sie müssen als Staatsdepeschen bezeichnet und durch Siegel oder Stempel als solche

beglaubigt sein.
Die Zusulz-Bestimmung zu §. 9 gilt auch Iür Siuuls-Depeschen.

. 9.

Besondere Behinm c für Privatdepeschen.

Bei Privatdepeschen ist die Fassung in deutscher oder französischer Sprache Regel.

Sie können überdies tr jeder anderen Sprache gefaßt sein, welche den Stationen
als zulässig bezeichnet i#

Die Anwendung n Gisemsänt ist bei Privatdepeschen nicht gestattet. De.
peschen, welche nur Börsencourse, Waaren- und Getreidepreise 2c. enthalten, wer-

den, auch wenn sie in abgekürzter Form verfaßt sind (§. 6), nicht als chiffrirte De-

peschen angesehen.
Für Depeschen, welche streckenweise oder ausschiliesslich durch

Eisenbahn-Telcgruphen besbördert werden,, isl dio Fassung in deutscher

Sprache Bedingung, soweil nicht für einzelne Bahmen und Slalionen der

Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich unchgegeben wird.
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8. 10.
Zurückweisung von Depeschen.

Privatdepeschen, deren Inhalt gegen die Gesetze verstößt, oder aus Rücksichten

des öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird, werden

zurückgewiesen.
Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Inhalts steht dem Vorsteher der Auf-

gabestation, beziehungsweise Zwischen= oder Adreßstation, oder dessen Stellvertreter
und in zweiter Instanz der, dieser Station vorgesetzten Verwaltung zu, gegen deren

Entscheidung ein Recurs nicht stattfindet.
Erfolgt die Zurückweisung einer Depesche nach deren Annahme, so wird dem

Absender Nachricht davon gegeben.
Bei Staatsdepeschen steht den Telegraphen Stationen eine Controle der Zuläs-

sigkeit des Inhalts nicht zu.
§. 11.

Erhebung der Telegraphirungs-Gebühren.

Bei Aufgabe der Depeschen sind sämmtlicht bekannte Telegraphirungs-Gebühren
im Voraus zu entrichten.

8. 12.
Beförderungsgebühren.

Die Gebühren für Depeschen, welche innerhalb des Norddeutschen Telegraphen=
Gebietes verbleiben, betragen (ausschließlich der Depeschen nach und aus den Hohen-

zollernschen Landen) bis zu 20 Worten:
für die 1. 8oeee 5 Sgr.,

*—-*-- . „

Die Zonen werden nach einem Prineip gebildet, vermöge dessen die erste Zone
gegen 11 bis 18, die Fweite Zone gegen 44 bis 52 Meilen directer Entfernung begreift.

Die Gebühren können auch in der betreffenden Landeswährung entrichtet werden.

Die für die Gebühren-Erhebung maßgebenden Tarife liegen bei jeder Tele-
graphen-Station dem Publikum zur Einsicht auf.

Im Verkehmr mil Siationen des Deuisch-(Oeesterreichischen Telegraphen—

Vereins(sowio nach und uus den llohenzollernschen Landen) beiügt die
CGebühr:
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sur dio 1. Zone his zu 10 hleilen . . . .. 8 Sgr.

„ „ 2. „ ülber 10 bis 45 Meilen 16—

„ über 45 AMeilen..24.

Für den' Verkeir mil underen Sianlen des Auslandes betrugt die

Norddeutsche Gebühr ohne Rücksicht nuf die Enmilernung 20 Sgr. (unbe-

schndel jedoch solcher ubweichenden Turif—Beslimmungen, welche mit

sremden Regierungen für den Verkehr mit den belreiflenden Siunten ver-

einbart sind oder noch vereinbart werden sollien).

Zu dieser Gebuhr ireten die nach dem imternationalen Toriso zu be-

rechnendon auslündischen Gebühren.

Diese Sütze #inden für Depeschen bis zu 20 Women Anwendung.

Bei lungeren Depeschen trik für jede folgenden 10 Worie oder den über

schiessenden Theil von 10 Worten ein Zuschlug zur Hrülsic des einsachen

Salzes ein.

5. 13.
Bestimmung der Wortzahl.

Bei Ermittelung der Wortzahl einer Depesche Behufs der Tarifirung werden fol-
gende Regeln beobachtet

1) Alles, was der Aufgeber in das Original seiner Depesche Behufs der Beforde-

rung schreibt, wird bei Berechnung der Taxe mitgezählt. Dahin gehören auch
die Angaben über frankirte Antworten, nachzusendende oder recommandirte De-

peschen und Weiterbeförderung. Dasselbe gilt von der Beglaubigung der Unter-

schrift.

2) Das Maximum der Länge eines Wortes wird auf 7 Silben festgesetzt und der

Ueberschuß wird für ein Wort gezählt

3) Bei Verbindungen von Wörtern durch Bindestriche werden die einzelnen Wörter

gezählt.
4) Wenn zwei Wörter mittelst Apostrophirung zusammengezogen sind, z. B. l'un.

qu'il, l'europe, so ist jedes der beiden Worter besonders zu zählen.
5) Die Namen von Städten und Ortschaften, Straßen, Plähen, Boulevards, die

Eigennamen von Personen, Titel, Vornamen, Partikel und Eigenschafts-Be,

zeichnungen werden nach der Zahl der zum Ausdruck derselben gebrauchten Worker

Cezählt.
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6) Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden für so viele Wörter gezählt, als sie

Gruppen von fünf Ziffern enthalten, nebst einem Worle mehr für den etwaigen
Ueberschuß.

7) Einzeln stehende Schriftzeichen, Buchstaben oder Zissern werden für je ein Wort

gezählt. Das Nämliche gilt für die Unterstreichung eines oder mehrerer auf
einander folgender Wörter.

8) Zum Worttext der Depesche gehörige Interpunktions= Zeichen, Apostrophe,
Bindestriche, Anführungszeichen, Parenthesen (Klammern) und das Zeichen
für den neuen Absat (Alinea) werden nicht mitgerechnet, dagegen werden alle

durch den Telegraphen nicht darstellbaren Zeichen, welche daher durch Worte ge-
heben werden müssen, als Wörter berechnet.

9) Punkte, Kommata undTremungszeichen, * zur Bildung der Zahlen ge-
braucht werden, sindje für eine Ziffer zu zä

10) Beichiffrirten Depeschen werden zunächst ummiche als Chiffern benutzte Ziffern

und Buchstaben, sowie die Interpunktions= und anderen Zeichen im chiffrirten

Texte zusammengezählt, die Summe durch fünf getheilt und der Quotient als die

für den chiffrirten Text zu taxirende Wortzahl angesehen. Der etwaige Ueber-
schuß zählt für ein Wort. Der Wortzahl des chiffrirten Textes tritt die Zahl der

ausgeschriebenen Worte, nach den gewöhnlichen Regeln berechnet, hinzu.

8. 14.

NecommandirteDeveschen.
Der Aufgeber einer Depesche hat das Recht, dieselbe zu recommandiren. In

diesem Falle übermittelt die Bestimmungs-Station dem Aufgeber telegraphisch eine

vollständige Copie der dem Adressaten zugestellten Depesche, mit der Angabe sowohl
der genauen Zeit der Zustellung, als auch der Person, oder beziehungsweise der

Weiterbeförderungs= Anstalt, welcher die Depesche übergeben wurde.

Der Aufgeber einer recommandirten Depesche kann sich die Retour-Depesche nach
irgend einem beliebigen Orte adressiren lassen.

Die Recommandation ist obligatorischfür alle chiffrirten Depeschen.

Die Taxe für Recommandirung ist gleich derjenigen der eigentlichen Depesche.
Wenn die Retour-Depesche nach einem andern Orte als nach dem Aufgabe-Orte der

Ursprungs-Depesche zu übermitteln ist, so kommt der Tarissat zwischen der Aufgabe-
und Adreß Station der Retour-Depesche zur Anwendung.
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Wenn der Aufgeber im Texte der Retour-Depesche einen Irrthum entdeckt, und

dessen Berichtigung verlangt, so wird die berichtigende Depesche unentgeltlich befördert.,
es wäre denn, daß der Ir#thum vom Aufgeber herrührte.

8. 15.
Nachsenden von Depeschen.

Der Aufgeber einer Depesche kann der Adresse den Zusatz „nachzusenden" bei-
sügen, in welchem Falle die Bestimmungs-Station dieselbe sofort nach erfolgter Zu-
stellung an die angegebene Adresse wo möglich weiter an den neuen, ihr in der

Wohnung des Adressaten mitgetheilten Adreß-Ort befördert, insofern dieser innerhalb
desselben Telegraphen-Gebiets liegt.

Der Zusaß „nachzusenden“ kann auch von weiteren Adressen begleitet sein, und

wird dann die Depesche successive an diese Adressen befördert.

Die Gebühr für das Nachsenden wird vom Adressaten erhoben.
Die Nochsendung von Depeschen von einem Adress— Ort zum undern

ist auch zullisssig, wenn beide dem Deutsch-Oeslerreichischen Telegrophen-

Veroin angehören.

8. 16.

Depeschen mit verschiedenen Adressen.

Die Depeschen können odressirt werden:

u. an mehrere Adressaten in verschiedenen Orten;

b. an mehrere Adressaten in dem nämlichen Orte;
c. an den nämlichen Adressaten in verschiedenen Orten oder in mehreren

Wohnungen in dem nämlichen Orte.

Die nach mehreren Stationen bestimmten Depeschen müssen in eben so vielen Ori-

ginalen aufgegeben werden. Sie werden als eben so viele einzelne Depeschen behandelt,
als Adreß Stationen angegeben sind.

Soll eine Depesche an einem und demselben Orte an verschiedene Adressen abge-

geben, d. h. vewielfältigt werden, so wird sie nur als eine einzige Depesche behandelt

und für die zweite und jede weitere Ausfertigung die Gebühr von 27 Sgr. erhoben.
Für Depeschen von und unch Stalionen des Deussch-Oeslerreichischen

Tolegrophen -Vercins oder onderer Sianton des Auslundes ist die Ver-

viellilligungs- Gebuhr nach demn Salze von 4 Sgr. zu erheben.
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S. 17.
» Frankirte Antworten.

Der Aufgeber kann die Antwort, welche er von dem Mdressaten verlangt, frankiren

und sich diese Antwort nach irgend einem beliebigen Orte adressiren lassen.
Wird eine Antwort von nicht mehr als 20 Worten verlangt, so ist unmittelbar

vor der Adresse die Angabe beizufügen: „Antwort bezahlt" und für die Ankwort die

Gebühr einer einfachen Depesche zu erlegen.
Will der Aufgeber für mehr als 20 Worte die Antwort voraus bezahlen, so hat

er beizufügen: „Antwort. bezahlt" (z. B. Antwort 30 bezahlt).

Verlangt derselbe eine unbeschränkte Antwork, so hat er die Angabe zu machen:
, unbeschränkte Ankwort bezahlt“, und muß in diesem Falle einen entsprechenden Be-

trag hinterlegen, über welchen nach erfolgter Antwort abgerechnet wird.
Bei bezahlten Antworten, welche nach einem andern, als nach dem Aufgabeorte

der Ursprungs-Depesche zu übermitteln sind, kommt der Tarissaßz zwischen der Auf-

gabe= und Adreh-Station der Antwork zur Anwendung.

Wenn die Antwort innerhalb acht Tagen nach Aufgabe der Ursprungs-Depesche
nicht erfolgt, so giebt die Bestimmungs-Station dem Aufgeber hiervon Kenntniß durch
eine Depesche, welche die Stelle der Antwort vertritt.

Jede nach dieser Frist aufgegebene Antwort wird als eine neue Depesche behandelt.
Wenn eine Antwort weniger Worte enthält, als bezahlt wurden, so wird der

Ueberschuß nicht zurückvergütet. Cnthält sie mehr Worte, so ist der Mehrbetrag von

dem Empfänger der Antwort (Aufgeber derursprunge · Depeshe) nachzuzahlen.

Heiterbesonndn. Gebhren.
Dies Welterbeföndermg von nicht recommandirten Depeschen kann durch Post oder

Boten geschehen. Die Gebühren hierfür werden vom Adressaten eingehoben. Bei

der Weiterbeförderung durch die Post werden solche Depeschen wie gewöhnliche Briefe
behandelt.

Die Weiterbeförderung per Post tritt ausschließlich dann ein, wenn der Adressat

in früheren Fällen die Bezahlung der Gebühr für eine andere Art der Weiterbeförde-

rung verweigert hat.
Die Gebührenfür die Weiterbeförderung recommandirter Depeschen werden von

dem Aufgeber entrichtet. Diese Depeschen können auch durch Estafetten weiter be-

fördert werden.
Färstl. Schw. Nudolst. Gesetzsamml. XXIX. 10
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Die Aufgabe-Station erhebt für die Weiterbesörderung recommandirter Depeschen
nachfolgende Gebühren:

4 Sar für jede am Orte poste reslante oder Bahnhof reslam zu deponirende oder

per Post innerhalb des Norddeutschen Telegraphen-Gebiets zu versendende
Depesche;

8 Sgr für jede über diese Grenze hinaus in Europa zu befördernde Depesche;

20 Sgr für jede über Europa hinaus zu versendende Depesch.
Von der Adreßstation werden diese Depeschen als recommandirteBriefe frankirt

und als Expreßbriefe behandelt. «

Für dieWeiterbeförderung recommandirter Depeschen durch Boten oder Esta-
fetten hat der Aufgeber einen angemessenen Betrag zuhinterlegen, worüber abgerechnet
wird, sobald die wirklichen Auslagen bekannt sind.

Obiger Su#z von 4 Sgr. kommt auch zur Anwendung, wem De-

Peschen im Bercich des Deutsch-OesierreichischenTelegraphen-Voreins
per Post weiler zu belördern sind.

In den nicht zum Deutsch-Oesierreichischen Telegruphen -Vorche

gehörigen Siaolen des Auslundes lindet eine Weiterbelörderung der De-

peschen über die Telegruphen —Linien hinuus in der Regel nur per Post

slall. Auck werden dergleichen Depeschen nicht als Express-Briese be-

hundell.

In welchen Slmalen auch Weilerbelörderungen durch esxpresse Bolen

oiler Estulellen zullssig sind, isthei den’Telegruphen-Sialioncn zu ersingen.

Gebhrenentrichtung durch den Adressaten
Von dem Adressaten sind außer den etwaigen Weiterbesöderingsgebühren zu

entrichten:
1) Die ganze Taxe derjenigen Depeschen, welche durch die Seetelegraphen (86—

maphores) vom Schiffe her befördert werden;
2) die Taxe für die Nachsendung der Depeschen (5§. 15 und 21);

3) Die Ergänzungstaxe 1 bezahlte Antworten, deren Länge die frankirte Wort-
zahl überschreitet (§S. 17).

In allen Fällen, wo eine Gebührenenkrichtung bei der Uebergabe der Depesche

stattfinden soll, wird diese dem Adressaten nur gegen Bezahlung des schulbigen Bh
trages zugestellt.
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20.

Zurückziehung und Unterdrückung von Depeschen.

Vor begonnener Abtelegraphirung kann jede Depesche zurückgesordert werden,

wenn die rückfordernde Person sich als der Absender oder dessen Beauftragter legi

timirt und die etwaige Empfangsbescheinigung der Station zurückgiebt.

Die Gebühren werden in solchem Falle nach Abzug von 27 Sgr. erstattet.

Dasselbe tritt auch dann ein, wenn der Absender seine Depesche zurückverlangt,

weil sie innerhalb einer von ihm angegebenen Frist nicht hat befördert werden können.

Hat die Abtelegraphirung einer Depesche bereits begonnen, so kann solche zwar
aufgehalten und unterdrückt, aber nicht zurückgefordert werden; auch kann veranlaßt

werden, daß eine bereits abgegangene Depesche nicht bestellt werde, insofern hierzu
noch Zeit und Gelegenheit vorhanden ist.

Bei jedem derartigen Verlangen hat der Antragsteller das Ansuchen schriftlich zu

stellen und sich als der Absender oder dessenBeauftragter zu legitimiren.
Für die Aufhaltung und Unterdrückungin der Telegraphirung befindlicher De-

peschen wird eine besondere Gebühr nicht erhoben; die gezahlten Gebühren bleiben da-
gegen verfallen.
Dias Verlangen, daß eine bereits abgegangene Depesche nicht bestellt werde, muß

mittelst besonderer Depesche des Aufgebers erfolgen, wofür die tarismäßigen Ge-
bühren zu zahlen sind. Von dem Erfolge wird ihm per Post Kenulniß gegeben. Ver-
langt der Ausgeber telegraphischen Aufschluß, so hat er die Antwort zu frankiren.

Die erlegten Gebühren für Depeschen, deren Bestellung unterdrückt wird, werden

nicht zurückerstattet. Ausländische und besondere Gebühren versallen stets nur in so

weit, als die ausländischen Linien schon berührt worden sind, oder eine Weiterbeför-

derung slattgesunden hat.
Der bei Zurückfordlorung von Depeschen vor geschehener Abtele—

Eraphirung zu muchende Abzug von den zu erslullenden Gebühren beiragt

bei Depeschon unch Stalionen des eulsch-Oesilerreichischen Telegruphen—

Vereins umntl underen: nicht zum Norddeulschen Bunde gehirigen Slanten

4 Sgr.

8. 21.
Verfahren bei der Adreßstation.

Die Depeschen werden gleich nach der Ankunft bei der Adreßstation ausgeserugt.
Die nach dem Orte selbst gerichteten Depeschen werden in Couverts eingeschlossen,

10
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welche die vollständige Adresse der Depesche erhalten, und, mit dem Siegel der Sta-

tion versehen, so schleunig als möglich bestellt.
Die nach anderen Orten bestimmten Depeschen werden, je nachdem sie durch die

Post, durch Estafette, oder durch expresse Boten weiter zu senden sind, mit möglichster
Beschlennigung der Weiterbeförderung in der erwähnten Weise zugeführt.

Wenn der Adresfat seinen Aufenthaltsort verändert hat, so werden demselben für

ihn anlangende Depeschen an den neuen Adreßort nachtelegraphirt, und mit Post

oder Boten nachgesendet, wenn er in einer bei der betreffenden Telegraphen Station

niederzulegenden schriftlichen Erklärung das Verlangen der Nachsendung ausdrücklich
ausgesprochen hat. Die hierfür entfallenden Gebühren bezahlt der Adressat bei Em-

pfang der Depesche.
22.

Besiellung durch Telegraphen-Boten.

Der Bote hat die Depesche nebst Empfangsbescheinigung ohne Aufenthalt nach
der Wohnung resp. nach der in der Depesche bezeichneten Adresse, oder nach der Post

zu bringen und sich bei Abgabe derselben zu überzeugen, daß die richtige Zeit und

Unterschrift in die Empfangsbescheinigung eingetragen ist.
Dem Boten ist die Annahme von Geschenken untersagt.

Zur Bescheinigung der Abgabe einer Staatsdepesche kann, wenn nicht eine be-

sondere schristliche Verfügung darüber getroffen ist, nur der Vorstand der betreffenden
Behörde, oder in dessen Abweseyheit sein Stellvertreter als berechtigt augesehen werden.

Privatdepeschen können, wenn der Adressat von dem Boten nicht zu Hause ange-

troffen wird, entweder an ein erwachsenes Mitglied seiner Familie, oder an dessen Ge-

schäftsgehülfen. Dienerschaft, Gast= oder Hauswirthe abgegeben werden, insofern
derselbe nicht für derartige Fälle einen besondern Empfänger der Station schriftlich

namhaft gemacht oder der Aufgeber die eigenhändige Empfangnahme verlangt hat.
In allen Fällen, wo der Bote den Adressaten nicht selbst antrifst, und die De-

pesche einem andern aushändigt, hat der Leßtere in der Empfangs= Bescheinigung

seiner eigenen Namensunterschrift das Wort „für und den Namen des Adressaten

beizufügen.
S. 23.

Unbestellbare Depeschen.

Vonder Unbestellbarkeit einer Depesche und den Gründen der Unbestellbarkeit

wird der Aufgabe-Station Behufs Mittheilung an den Ausgeber telegraphische Mel-

dung gemacht.
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Ist eine Depesche unbestellbar, weil der Adressat nicht hat aufgefunden werden

können, so wird dieselbe bei der Adreß Station aufbewahrt, in der Wohumg des

Adressaten aber eine bezügliche Anzeige hinterlassen.
Hat sich innerhalb sechs Wochen der Adressat zur Empfangnahme der Depesche

nicht gemeldet, # wird solche vernichtet.m Verkchr mit Stetionen solcher Suulen, welche nicht zaum Deutsch-

—nid’*Q* :2# Telegraphen-Verein gelüren, ndet eine Unbesiellbne-

keils-cldungnichtslall.

Garamie und Reclamation.

Die Telegraphen-Verwaltungen leisten für die richtige Ueberkunft der Depeschen
oder deren Ueberkunft und Zustellung innerhalb bestimmter Frist keinerlei Garanlie,
und haben Nachtheile, welche durch Verlust, Verstümmelung oder Verspätung der De-

peschen entstehen, nicht zu vertreten.

Wenn Depeschen verloren gehen oder später in die Händeder Adressaten gelangen.
als dies durch Vermittelung der Post hätte der Fall sein können, sowie wenn recomman-

dirte Depeschen in einer Art verstümmelt werden, daß sie erweislich ihren Zweck nicht

ersüllen können, werden die gezahlten Gebühren zurückerstattet, sofern deren Reclama-

tion innerhalb 3 Monaten (bei Depeschen nach außereuropäischen Ländern innerhalb
10 Monaten) vom Tage der Aufgabe der Depesche ab erfolgt.

Die Reclamationen sind bei der Aufgabe-Station einzureichen und wenn es sich
um eine verstümmelteDedesche handelt, von der dem Adressaten zugestellten Ausferti-

gung zu begleiten. Bei angeblich verlorenen Depeschen ist die Neckamation durch Vor-

legung einer Bescheinigung der Adreßstation oder des Adressaten zu begründen.
Ein Aufgeber, welcher nicht in dem Staate wohnt, wo er seine Depesche aufge-

geben hat, kann seine Reclamation bei der Verwaltung des Aufgabeorts durch eine

andere Verwaltung anhängig machen.
Im Verkehr mit nusserhulb des Norddenschen Telegraphen-Gebielcs

gelegenen Suionen lindel eine HResliluirung der Gebühren Für verzögerte

nichlrecommundirte Depeschen nicht stall.

S. 25.
Nachzahlung und Rückerstattung vou Gebühren.

Gebühren, welche für beförderte Depeschen irrthümlich zu wenig erhoben worden



18 1868.

sind, hat der Absender auf Verlangen nachzuzahlen. Imthümlich zu viel erhobene
Gebühren werden dem Absender nachträglich erstattet.

8. 26.
Depeschenabschriften.

Der Aufgeber und der Adressat sind berechtigt, sich beglaubigte Abschriften der
von ihnen aufgegebenen oder empfangenen Depeschen ausfertigen zu lassen, wenn sie

das genaue Datum derselben angeben können und die Original- Documente noch vor-
handen sind.

Für jede Abschrift kommt die fixirte Gebühr von. 21 Sar. in Berechnung.

Berlin, den 24. December 1867.

Der Kanzler des Norddeutschen Bundes.
Graf von Bismarck--Schönhausen.

 UI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 2. Jannar 1868, die Bundesconsulate betreffend.

Es wird hiermit zur öffentlichen Keuntniß gebracht, daß Seine Majestät der
König von Preußen im Namen des norddeutschen Bundes, nach verfassungsmäßiger

Vernehmung des Ausschusses des Bundesraths für Handel und Verkehr, zu Bundes-

consuln zu ernennen geruht haben, und zwar:

den Königlich Preußischen Legationsrath Herrn Theremin für Aegypten mit
demSitze in Alexandrien,

den seitherigen Königlich Preußischen Consul, Herrn Dr. Blau für Bosnien
mit dem Sitze in Serajewo,

den seilherigen Königlich Preußischen Consul, Herru General Consul Weber
für Bei

den Fichengen W Preußischen Consul, Herrn Dr. von Bojanowski
für Mos

den Goenals Päonfiichen Legationsrath Herrn Freiherrn von Bülow sür

rna,
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den bisherigen Königlich Preußischen Consul Herrn von Brandt für Japan
mit dem Sitze in Jocuhama. ·

DieindicsanäavemundPlähcnvothandcnmLandesconfulqtestadmitdem
1. Januar d. J. aufgehoben.

Gleichzeitig hat der Herr Bundeskanzler auf Grund der Bestimmung im 8. 23
des Gesehes, betreffend die Organisation der Bundesconsulate, sowie die Amtorechte
und Pflichten der Bundesconsuln vom 8. November 1867 (Bundesgesetzblatt 1867

S. 137) nach Vernehmung des Ausschusses des Bundesraths für Handel und Ver-

kehr, die consularischen Jurisdictionsbezirke wie folgt bestimmt:
für den General-Consul in Alcxandrien: Acgypten und Dependenzen,

für den Consul in Serajewo: Bosnien und Herzegowina,

für den Consul in Beirnt: das syrische Küstenland südlich von Tarsus bis ausschließ-
lich Jasfa und Cypern,

für den Consul in Smyrna: das anatolische Küstenland südlich von Adramit bis

Tarsus und die dazu gehörigen Inseln ausschließlich Cypern, sowie Candia,
für den Consul in Jocuhama: Japan.

Rudolstadt, den 2. Jannar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 IV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 3. Jannar 1868, das Gesetz vom 11. Juli 1867, die Wiedererhebung

der Classen= und elassificirten Einkommen-Steuer betreffend.

Der jehzt vesammelte Landtag hat zu dem unterm 11. Juliv. J. erlassenen Gesetze,
die Wiedererhebung der Classen- und elassificirten Einkommen-Steuer betreffend,

(G. S. 1867 S. 76) nachträglich seine Zustimmung ertheilt.
Höchstem Befehle zufolge wird solches mit dem Bemerken andurch öffentlich be-

kannt 6huc, daß dieses Gesetz nunmehr als eine definitive Landesverordnung anzu-
sehen ist. ·

Rudvlstadt,dcn3.Januar1868.--
Fürstl. Schwarzb. Ministerium.

v. Bertrab.
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 V. Gesetz
vom 17. Jannm 1868, die Unabhängigkeit des Genusses und der Ausübung.

der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte vom religiösen Bekenntnisse betr.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und mit Zustimmung des getreuen Land-

tags, was folgt:

. 8. 1.

Der Genuß und die Ausübung der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist

von dem religiösen Bekenntnisse unabhängig. Dasselbe darf aber die volle Erfüllung

der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten nicht beeinträchtigen.

8. 2.

In der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Uebung der Religion ist Niemand

weiter als durch die Strafgesetze des Staates beschränkt.

8. 3.
Bei denjenigen Einrichtungen des Staates, welche mit der Religionsübung im

Zusammenhange stehen, wird die christliche Religion zu Grunde gelegt.

Bei Anstellungen im öffentlichen Dienste sind Personen, welche der christlichen
Religion nicht angehören, nur von solchen Aemtern ausgeschlossen, die zur Lehre und

Pflege der christlichen Religion bestimmt sind.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen
Insiegel. .

Rudolstadt, den 17. Januar 1868.

L. S.) Albert, F. J. S.
v. Bertrab. v. Ketelhodt.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Drittes Stüch vom Jahre 1868.

 VI. Verordnung,
die Erhöhung des Zinsfuses der bei der Fürstlichen Landesrreditcasse angelegten

· Capitalien betreffend, vom 24. Januar 1868

Wir Albert, von Gottes Guaden Flirst zu Schwarzburg 2c.

verordnen auf Anlrag Unseres Ministeriums und mit Beirath und Zustimmung des

getreuen Landtags, was folgt:
8. 1.

Vom 1. Januar 1868 an werden von den bei der Landescreditcasse angelegten

Capitalien folgende Zinssätze gewährt:
4 pro Cem von allen bislang mit 31% verzinsten Capitalien, welche auf

halbjährige Kündigung stehen,
2) 34 pro Cem vog gerichtlich deponirken Geldern Unmündiger,

3) 27 pro Cenk von dergleichen Depositen anderer Personen,
4) 24 pro Cem von Capitalien, die einer monatlichen Kündigung unterliegen.

.2.

Von demselben Zeitpunkte ab werden von der Landesereditcasse Darlehen nur zu

5 pro Cent Zinsen verwilligt. Auch bei den bereits früher zu einem niedrigeren Zins-

satze ausgeliehenen Capitalien tritt am 1. Januar k. J. dieser höhere Zinssatz ein, wenn

bei Verwilligung des Darlehns eine höhere etziusung ausdrcklich vorbehalten ist.

Die entgegenstehendenBesimmungen der 88. 9, 10 und 15 des Gesehes vom

1. November 1855, die Errichtung einer Landecereditcasse betreffend (G. S. 1855,
ürstl. Schwarzb. Gesehsammlung. NXXIX

1 #1 Ausgegeben in Rudolstadt den 1. * 1668.
11
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S. 136), und des F. 45 des Gesetzes vom 23. März 1855 über die Verwaltung der

gerichtlichen Depositen (G. S. 1855, S. 95) werden aufgehoben.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 24. Januar 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
v. Bertrab. v. Ketelhodt.

 –––.

 VII. Ministerial-Bekanntmachung,
den Auschluß des Herzegthumo Lauenburg an den Zollverein betreffend,

vom 24. Januar 1868.

Nachdem für das Herzogthum Lauenburg, welches nach den Artt. 1, 33 und

40der Verfassung des norddeutschen Bundes vom 24. Juni 1867 (G.S.1867,S. 45)
zu dem Zoll- und Handelsgebiete dieses Bundes gehört, die im Zollvereine bestehenden

zollgesetzlichen Vorschriften daselbst vom 5. Jannar 1868 ab eingeführt worden sind,

ist das Herzogthum Lauenburg von dem gedachten Tage an in den Verband des

Gesammtzollvereins eingetreten. Der freie Verkehr zwischen demselben und allen zum
Zollvereine gehörigen Ländern findet aber zufolge der bestehenden vertragsmähigen Ab-
reden mit nachstehenden Maßgaben sigtt:

1) In Folge der Erhebung einer Nachsteuer von den im Herzogthum Lauen-

burg befindlichen Beständen ausländischer Waaren bleibt einstweilen, und zwar bis

zur Beendigung der Revision der nachsteuerpflichtigen Waaren, die Zollgrenze zwischen
dem Herzogthume und dem Zollvereinsgebiete bestehen. Der Zeitpunkt, mit welchem

demnächst der sreie Verkehr mit dem Zollvereine eintritt, wird besonders bekannt ge-

macht werden.

2) Von deneiner innern indirekten Steuer unterliegenden Gegenständen: Brannt,
wein, Bier und Taback, tritt vor der Hand nur der Taback in den freien Verkehr

zwischen den übrigen zum norddeutschen Bunde gehörigen Zollvereinsstaaten und Ge-

bietstheilen einerseits und Lauenburg andererseits. Hingegen gelangen, da die Be-
steuerung des Branntweins und Biers nach Maßgabe der Bestimmungen in Preußfen
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und den übrigen betheiligten Staaten des norddeutschen Bundes für Lauenburg einst-

weilen noch nichr angeorduet ist, von dem aus Lauenburg übergehenden Branntwein

und Bier die bestehenden Uebergangs-Abgaben zur Erhebung, während bei der Ueber-

fuhr nach Lauenburg die Erstattung der Stener nach Maßgabe der bestehenden Vor-

schristen Statt findet.

Rudolstadt, den 24. Jannar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 VIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 24. Januar 1868, die steuerfreie Verabfolgung von Salz zu landwirth-

schaftlichen und gewerblichen Zwecken betreffend.

Im Betreff der Verabfolgung von Salz zu landwirthschaftlichen und ge-

werblichen Zwecken (§. 20, Ziffer 2 und 4 des Bundesgesetzes wegen Erhebung
einer Abgabe von Salz vom 12. October 1867) wird Folgendes zur Nachachtung

bekannt gemacht:
1) Das zu den gedachten Zwecken bestimmte Salz ist in der Regel vor der steuer-

freien Verabfolgung auf der Saline unter Controle des Salzsteueramtes auf

schriftliche Anmeldung der Salinen-Besitzer zu denaturiren, d. h. zum mensch-

lichen Genusse untanglich zu machen.
Diese Denaturirung erfolgt bei dem zu landwirthschaftlichen Zwecken,

insbesondere zur Viehfütterung bestimmten Salze in der Weise, daß je einhun-
dert Psund Salz eine Beimischung von einem Viertel Pfund kupferfreiem Eisen-

or#d und einem Pfund gepulvertem Wermuthskraut enthalten.
Die Art der Denaturirung des für gewerbliche Zwecke steuerfrei abzu-

gebenden Salzes wird für jedes einzelne Gewerbe besonders angeordnet.

Ausnahmsweise kann auch die Denaturirung solchen Salzes außerhalb
der Saline unter einer amtlichen Controle gestattet werden, durch welche die

Verwendung des Salzes zu dem bestimmten Zwecke gesichert wird.
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Salzabfälle (Schmutz= und Fegesalz, Pfannenstein, Dornstein, Salz=
schlamm und dergl.) bedürfen zur steuerfreien Abfertigung der Denaturirung
nicht, wenn sie sich unzweifelhaft bereits in einem Zustande befinden, in welchem

sie in gleichem Grade, wie denaturirtes Salz, für Menschen ungenießbar sind.
2) Die Denaturirungsmittel sind überall auf Kosten der Salinen oder der Personen,

welche Salz zu steuerfreien Zwecken auf Begleitschein beziehen, in der vorgeschric.
benen Beschaffenheit zu liefern und die Denaturirung erfolgt auf deren Kosten,

unter amtlicher Aussicht.

3) Wer zu gewerblichen Zwecken denaturirtes Salz beziehen will, muß dies

schristlich unter Angabe seines Wohnorts und desgewerblichen Zwecks, zu welchem
das Salz dienen soll, bestellen.

4) Das vorschriftsmäßig denaturirte Salz kritt nach der Abfuhr vom Salzwerke in

den freien Verkehr. Für jeden Transport desselben ist jedoch vorher bei dem
betreffenden Salzsteueramte die Ausfertigung eines Versendungsscheines
(§. 10 und Beilage II der Ausführungs-Verordnung, Seite 160 der Gesetz-

sammlung vom Jahre 1867) gegen Entrichtung der nach §. 20 des obenerwähn-
ten Bundesgesetzes vom 12. October vorigen Jahres vorbehaltenen Controle-
gebühr von 7 Kr. = 2 Sgr. für den Centner zu erwirken.

5) Die allgemeine Aufsicht gegen mißbräuchliche Venvendung des Vieh- und Ge-
werbe-Salzes zu steuerpflichtigen Zwecken liegt den Steuerbeamten ob, welchen
auf Erfordern die nöthige Auskunft dieserhalb gegeben werden muß.

Rudolstadt, den 24. Januar 1868.

Fürstl. Schwarz. Ministerium.ertrab.
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Gesetzsammlung
für das Furstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Vierles Stück vom Jahre 1868.

K IX. Neglement
die Gestellung, Auswahl, Abnahme und Abschägtzung der MobilmachungS-Perde

betreffend, vom 25. Jannar 1868.

Nachdem durch die Einführung der Königlich Preußischen Militair-Gesetze im
ganzen Gebiete des Norddeutschen Bundes die Verordnungen vom 24. Februar 1834

und vom 12. September 1955 (el. Verordnung vom 7. Nov. 1867 S. 1 0 6 lil. ),

Bundesgesetzblatt 9à 10) die Basis für die Sicherstellung des Bedarfs an Augmen-
tationspferden für den Fall einer Mobilmachung des Norddeutschen Bundesheeres bil-

den, werden für das Verfahren bei Gestellung, Auswahl, Abnahme und Abschätzung

der Mobilmachungspferde folgende 4 Asionunhe hierdurch erlassen:

Vorbereitung 4 42
Eintheilung der Lendrathean atcarte in Vormusterungsbezirke.

Jeder Landrathsamtsbezirk ist durch den Landrath in Vormusterungs-Bezirke so
einzutheilen, daß ein solcher Bezirk in der Regel nicht über 1200 Pferde enthält.

Besitzt ein Landrathsamtsbezirk nicht mehr als 1200 Pferde, so bildet derselbe

nur einen Vormusterungsbezirk

Für jeden Vormusterungs-Bezirk hat der Landrath einen Sammelort zu bestim-
men, dazu aber in der Regel den Abnahme-Ort (F. 4) nicht zu wählen.

Vormusterungs-Commissionen.
Für einen jeden Vormusterungs-Bezirk wird eine Vormusterungs-Commission aus

3sachverständigenGrundbesitzern nachdederWait des Landraths gebildet.
Färsu. Schw. Rudolst. Gesetsamml.X# 1

— in Audolstadt den 15. Februar. 1808.
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Zu Mitgliedern der Vormusterungs-Commissionen dürfen nur solche Grundbesiher
gewählt werden, welche das Vertrauen der Bewohner ihres Bezirks besiten und fähig

sind, die Brauchbarkeit der Pferde nach Anleitung der Beilage A. zu beurtheilen.

Ihre Wahl erfolgt auf 6 Jahre, doch müssen die Mitglieder der Vormusterungs-
Commission auch nach Ablauf dieser Periode ihre Functionen so lange fortsetzen, bis
eine Neuwahl erfolgt ist.

Die Wahl anzunehmen ist jeder Grundbesitzer, der im Bezirke wohnt, verpflich-
tet. Nur folgende Gründe:

a) fortwährende Krankheit,
h) ein Geschäftsbetrieb, der östers längere Reisen nöthig macht, und

c) ein Alter ber 60 Jahre

berechtigen zur Ablehnung der Wahl, sowie zur Niederlegung des Ehrenamtes während
der Wahlperiode.

Beim Ausscheiden eines Mitgliedes hat der Landrath schleunigst eine neue Wahl

vorzunehmen.
Die ausgeschiedenen Mitglieder können wiedergewählt werden.
Die Mitglieder der Vormusterungs-Commissionen werden zur treuen Erfüllung

ihrer Obliegenheiten durch den Landrath mittelst Handschlags in Pflicht genommen.

Der Landrath setzt die Eingesessenen der Vormusterungs-Vezirfe von der Bildung

der Commissionen unter Angabe des Sammelortes in Kenntniß mit der Aufforderung,

den Anordnungen der Vormusterungs-Commissionen unweigerlich bei Vermeidung der

im §. 18 angedrohten Strafen Folge zu leisten.

Einem der drei Mitglieder der Vormusterungs-Commission wird die Leitung der

Geschäfte von dem Landrath übertragen. Dasselbe empfängt alle Aufträge des Land-

raths und sorgt unter Zuziehung der übrigen Mitglieder für deren unverzügliche

Erledigung.
Der Landrath theilt den Vormusterungs-Commissionen mit, wie viele Pferde von

jeder Kategorie (nach Beilage A.) aus dem Bezirke aufgebracht werden müssen und an
welchem Tage die Vormusterung an jedem Sammelorte slattfinden soll.

8. 4.
Abnahme-Orte der Mobilmachungs-Pferde.

Die Orte, nach welchen bei einer Mobilmachung die Pferde zu stellen sind und

kan welchen dieselben abgenommen werden, wird das Fürstliche Ministerium mit dem
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Königlichen General-Commando 4. Armee-Corps vereinbaren und den Landräthen

zur Beachtung und weiteren Mittheilung an die Vormusterungs-Commissionen be-

kannt machen.

5. 5.

Abnahme-Commissionen.

In sieen Abnahme-Orte wird eine Commission zur Abnahme der Mobilmachungs-
pferde gebildet

DieCommisston besteht aus:
einem von dem Königlichen General- Commando zu ernennenden —- als Mili-

tair-Commissarius und aus dem Landrathe desjenigen Bezirks, welcher die Pferde

gestellt, als Civil Commissarius, welcher letztere sich durch einen andern dazu ge-

eigneten und gehörig instruirten Beamten vertreten lassen kann.
Die Commissarien werden bei der Auswahl der Pferde durch einen militairischer

Seits zu gestellenden Kurschmied oder sonstigen Sachverständigen und durch einen von

dem Civil-Commissarius zuzuziehenden Kreisthierarzt oder sonstigen Pferdekenner, so-
wie bei der Abschätzung derselben durch drei aus dem Civilstande von dem Fürstlichen

Ministerium auf Vorschlag des Landraths zu ernennenden Taxatoren unterstütt.
Die Taxatoren werden beim Zusammentritt der Commission nach dem beiliegenden

Formular (Aulage B.) von dem Landrath vereidet. Sie haben Anspruch auf die ge-

setzlichen Gebühren.

8. 6.

Repartition der zu gestellenden Pferde.

Die Repartition auf die Landrathsamtsbezirke geschieht vom Königlichen General-

Commando unter Zustimmung des Fürstlichen Ministeriums. Die Subrepartition
auf die Vormusterungs-Bezirke wird von den Landräthen ausgefertigt.

8. 7.

Sonstige Vorbereitungen für die Mobilmachung.

Die Landräthe haben in steter Bereitschaft zu halten:

1) eine genügende Anzahl von Blanquets zu den Pferde-Nationalen,

2) die Blanquets sowohl zur Berufung der Mitglieder der Vormusterungs= Commis-
sionen als für die Aufforderung der Pferdegestellung an die Vorstände der Ge-

meinden und Vertreter der Gutsbezirke.
12•
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Titel!
Verfahren beim Eintritt aener Armee-.„MKMobilmachung.

. 8.

Sobald die Landräthe auf amtchem Wege von einer befohlenen Mobilmachung

in Kenntniß gesetzt sind, fordern sie unverzüglich die Vormusterungs-Commissionen
und den zu ihrer Unterstützung bestimmten Thierarzt auf, sich an einem genau zu be-

stimmenden Tage nach dem Sammelplah ihres Bezirks zu verfügen und daselbstin
Wirksamkeit zu kreten.

Gleichzeitig werden die Vorstände der Gemeinden und die Vertreter der Guts-

bezirke angewiesen, sämmtliche nicht unbedingt zum Kriegsdienste untaugliche Pferde,
d. h. alle vorhandenen Pferde, mit Ausnahme

1) derjenigen Pferde, welche noch nicht zum Ziehen oder Reiten gebraucht worden,
2) der Hengste, sowie der tragenden Stuten,

3) derjenigen Pferde, welche nicht4Fuß 11 Zoll groß sind,
4) der Diensipferde der Fürstlichen Staatsbeamten und der contractlich zu halten-

den Poslpferde

an dem Bezirks-Sammelort in einer durch Tag und Stunde genau zu regelnden Reihen-

solge vorzuführen, wobei als Regel festzuhalten ist, daß an demselben Tage höchstens

300 bis 400 Pferde zur Musterung kommen dürfen.
Die Aufforderungsschreiben an die Vormusterungs-Commissionen, an die Vor-

stände der Gemeinden und Vertreter der Gutsbezirke sind durch expresse — nach Um-

ständen reitende — zuverlässige Boten abzusenden.

Die im Landrathsamtsbezirke vorhandenen Gendarmen und andere geeignete

Unterbediente sendet der Landrath nach den Sammelplätzen, um den Vormusterungs-

Commissionen während des Aushebungsgeschäfts zur Assistenz zu dienen und die aus-

gehobenen Pferde nach den -t zu begleiten.
Rechte und —der Pferdebeñher.

Ein Jeder, welcher ein zum Kriegsdienst taugliches Pferd besitzt, ist verpflichtet,
dasselbe nach erhaltener Aufforderung zu der festgesetzten Zeit der Vormusterungs-Com-

mission vorzuführen.
Die Veräußerung eines Pferdes, welches beim Eintreffen dieser Aufforderung an

den neuen Erwerber noch nicht abgeliefert ist, entbindet in keinem Falle von der

Gestellung.
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Die Besihzer derjenigen Pferde, welche die Vormusterungs-Commission zur Vor—

führung an die Abnahme-Commission ausgewählt, sind verpflichtetr

1) jedes dieser Pferde mit Halfter, Treuse und zwei Stricken zu vurtehen.
2) für einen guten Hufbeschlag der Pferde auf eigene Kosten zu sorge
3) die Pferde auf dem Transport vom Sammelorke nach dem Anagte.One selbst

zu begleiten, oder durch ihre Leute begleiten zu lassen,

4) die Pferde bis zur förmlichen definitiven Abnahme und Ueberweisung an den

Militair-Commissarius zu beaufsichligen und auf eigene Kosten zu verpslegen.

Die Gesteller der von der Abnahme-Commission übernommenen Pferde erhalten

von dem Civil-Commissarius ein schriftliches Anerkenntniß über die ihnen gebührende

Taxsumme, deren Bezahlung aus Militairfonds, sobald als thunlich, erfolgen soll.

S. 10.

Functionen der Vormusterungs-Commissionen.

Die Vormusterungs-Commissionen haben die Gestellung der Pferde, welche nicht
pünktlich an dem Sammelorte vorgeführt werden, durch Gendarmen oder andere

Executions-Beamte zu erzwingen, die vorgeführten Pferde einzeln und sorgfältig zu

mustern, die diensttauglichen auszuwählen und diese nach ihrer Tauglichkeit zu den ver-

schiedenen Gattungen des Kriegedienstes nach Anleitung der Beilage A. abgesondert
aufzustellen.

Aus diesen als diensttauglich ausgewählten Pferden wählen sic das auf ihren Be-

zirk repartirte Contingent an Mobilmachungspferden und außerdem auf je 2 Pferde des
Contingents noch ein drittes als Reservepferd aus und fertigen über diese ausgewählten
Pferde ein National nach der Beilage C., jedoch mit Weglassung der darin vorgeschrie-

benen Taxe aus.

Die von der Vormusterungs-Commission nicht ausgewählten Pferde sind noch an

demselben Tage in die Heimath zu entlassen, die ausgewählten aber zur Absendung
nach dem Abnahmeorte bereit zu halten und demnächst unter Anschluß des Nationals

in angemessenen Transporten dahin abzusenden.

Ueber die Anzahl und Beschaffenheit der nach getrofsener Auswahl des Contin-

gents und der Resere noch zurückgebliebenen diensttauglichen Pferde hat das leitende
Mitglied der Vormusterungs-Commission sofort dem Landrath an dem Abnahme-Ort

eine genügende Auskunst persönlich vorzulegen.
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 .11.
Functionen der Abrahne · alli nenen und der Talatoren.

Die Abnahme-Commissionen beginnen ihre Geschäfste pünktlich an dem, einer

jeden im Voraus bestimmten Tage. Bei der Prüfung der Diensttauglichkeit und

Kriegstüchtigkeit der Pferde hat der Civil- Commissarius eine berathende, der Militair-
Commissarius dagegen die entscheidende Stimme und es findet gegen seinen Ausspruch

eine weitere Berufung nicht statt. Er ist jedoch gehalten, dem Civil-Commissarius

in etwanigen, Betreffs der Diensttauglichkeit der Pferde vorkommenden Differenz Fäl-
len die Gründe für seine abweichende Beurtheilung mit Rücksicht auf die Bestimmung

über die Beschaffenheit der Mobilmachungs--Pferde (Anlage A.) anzugeben.

Die dienstuntauglichen Pferde sind unter Angabe der Mängel zurückzuweisen und

sogleich von dem Gestellungsplatze zu entfernen.

Die als diensttauglich anerkannten Pferde dagegen werden innerhalb jeder Kategorie
(Anlage A. in der Reihenfolge aufgestellt, so daß die voraussichtlich höher, bezie-

hungsweise die über 100 Thlr. atbzuschähenden Pferde, und zwar die theuersten zuletzt
zur Abschätzung gelangen.

.12.
Die von der Abnahne · Cemnisso als diensttanglich ausgewählten Pferde wer-

den in der, S. 11 bestimmten Ordnung durch die Taxatoren sofort abgeschätzt. Die
Abschäßung erfolgt in der Art, daß ein jeder der Taxatoren, welche dabei den wirk-

lichen Werkh eines Pferdes, ohne sich auf ideelle Preise und auf bald vorübergehende

Conjuncturen einzulassen, ins Auge zu fassen haben, seine Stimme besonders und ge-

heim dem Civil-Commissarius oder dem von diesem mit der Aufzeichnung der Taxen

beauftragten Beamten abgiebt, welcher die Tapwerthe nach den Angaben der drei Taxa-
toren in die drei dazu bestimmten Colonnen des Nationals einzutragen und daraus die

Fraction zu ziehen hat. Diese Fraction bildet die den Besitern der Pferde, nach deren

erfolgter Abnahme zu zahlende Taxsumme und ist sogleich zu verlautbaren, während die

Werths-Angaben der einzelnen Taxatoren geheim bleiben.

Das Contingent ist aus der Gesammtmasse der zur Aushebung vorgestellten und

diensttauglich befundenen Pferde dergestalt zu wählen, daß zunächst die Pferde zu den
niedrigsten Taxpreisen ausgehoben werden.

Die ausgewählten und abgenommenen Pferde werden unter Vermerkung der nach

S. 12 aufgenommenen Tage nach Anlage C. in ein Nationale eingetragen. Sogleich
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nach der Uebernahme Seitens des Militair-Commissarius wird den Pferden die Num-

mer des Armee-Corps-Bezirks und resp. des Landrathsamtsbezirks, aus welchem sie

gestellt sind, unter der Mähne an der linken Seite des Halses angebracht.

Der Militair-Commissarius hat bei der Uebernahme der Pferde den Hufbeschlag
zu prüfen und ihn erforderlichenfalls auf Kosten des Eigenthümers des Pferdes für den

Militair-Etatspreis ergänzen zu lassen. Weigert sich der Eigenthümer dieser Leislung,
oder ist er nicht zur Stelle, so wird der Hufbeschlag auf Kosten des Landrathsamtes,

welches den Betrag von dem Eigenthümer wieder einzieht, beschafst.
Den Hufbeschlag hat der zu diesem Ende dem Militair- Abnahme, Commissar bei-

gegebene Beschlagschmied zunächst zu besorgen, kann derselbe aberdie Arbeit nicht allein

bewirken, so wird der Landrath für die erforderliche Aushilse durch Heranziehung von

Husschmieden aus dem Civilstande Sorge tragen.
Sollten Besiter edler Zuchtstuten oder hochtaxirter Pferde wünschen, an deren

Stelle andere diensttaugliche Pferde zu gestellen, so ist die Abnahme-Commission be-

rechtigt, jedoch nicht unbedingt verpflichtet, auf solche Wünsche und Anerbietungen
einzugehen, wenn statt der zurückzunehmenden Pferde sofort, das heißt an Ort und
Stelle, die Ersatz-Pferde vorgeführt werden.

Außer dem, auf den Landrathsamtsbezirk repartirten Contingent an Mobil-

machungs=Pferden ist noch ein Zuschlag von drei Procent auszuwählen und in ein be-

sonderes Nalionale einzutragen.
Dieser Zuschlag ist jedoch nicht mit dem repartirten Contingent an die Truppen-

theile abzusenden, sondern von den Eigenthümern auf drei Wochen, von dem Tage

der Absendung des Contingents andie Truppentheile ab gerechnet, disponibel zuhalten.
. 14.

Weitere Behandlung der abgenommenen Pferde und Transport derselben nach den

Mobilmachungs-Orten.

Die abgenommenen Pferde werden, vom Zeitpunkt ihrer Abnahmean, militairisch
verpflegt, beaufsichtigt und nach den Mobilmachungs-Orten der Truppen transporkirt,
wozu das, außer den zu §. 9 erwähnten Erfordernissen nöthige Koppelzeug aus Mili-
lairfonds zu beschaffen ist.

Der Transport dahin erfolgt durch die einzuberufenden Train-Soldaten, Resewe-
und Landwehr-Mannschaften. Sollten bei dem Beginn des Abnahme-Geschäfts an

den Militair-Abnahme-Orten die zur Beaufsichtigung und Verpflegung der Pferde

bestimmten Train= Soldaten 2c. noch nicht in hinreichender Anzahl eingetroffen sein,
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so sind die abgenommenen Pferde bis zum Eintreffen der Train-Soldaten 2c. einstweilen

noch durch die Leute der Pferdegesteller zu beaufsichtigen.

KS. 15.
Schluß des Abnahme.Geschäfts.

Nach erfolgter Abnahme und Abschätung der Pferde werden die in jedem Natio-

nale eingetragenen Taxen summirt und folgendes Attest darin nachgetragen:
Dah nach Inhalt des vorstehenden Nationale die Anzahl von.. zeschrieben

4 Pferden mit einer Gesammttaxe von .. Thalern, geschrieben ..

Thalern zur Mobilmachung von den in denNationalen benanntenEigenthümern

des Landrathsamtsbezirks . ür die Truppen des 4. Armee-Corps richtig ab-
geliefert worden ist, bescheinigt

Ort und Datum.

Die Abnahme-Commission.

(Unterschriften.)
Ist zur Deckung des Bedarfs die Abnahme solcher Pferde unvermeidlich gewesen,

die über 100 Thlr. abgeschätzt sind, so ist solches auch in dem Atteste besonders zu be-

scheinigen.
Die mit der Abnahme-Bescheinigung versehenen Nationale nimmt der Civil-

Commissarius zur Liquidation des zu vergütenden Tapwerthes der Pferde in Empfang
und stellt auf Grund derselben jedem Ablieferer von Pferden ein Auerkenntniß über

die ihm gebührende Taxsumme aus.

S. 16.
Sollten die zur Abnahme gestellten Pferde eines Landraths#amtsbezirks, einschließ-

lich der Resewepferde, wegen anerfannter Untüchtigkeit eines Theils derselben den

Bedarf nicht decken, so hat die Abnahme-Commission entweder durch die Vormuste-
rungs-Commissionen eine neue Aushebung zur Deckung des Ausfalls sofort zu veran-

lassen, oder nach ihrem Ermessen sämmtliche Pferde des im Rückstande gebliebenen
Landrathsamksbezirks mit alleiniger Ausnahme der Dienstpferde der Staats-Beamten

und der ontractlich zu haltenden Postpferde, zur Auswahl und Aushebung der fehlen-

den Mobilmachungs-Pferde unmittelbar zusammen zu ziehen und die brauchbarsten

Pferde selbst auszuheben.
Wird auch auf diesem Wege ineinzelnenBezirken die repartirte Anzahl von Mobil-

machungs-Pferden nicht beschafft, so ist davon unter Angabe der fehlenden Pferde
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nach Jnhalt und Beschaffenheit sofort Anzeige an das Fürstliche Ministerium zu machen,
welches die Pferde nölhigenfalls aufs Schleunigste aus andern Bezirken, in dene

diensttaugliche Pferde übrig geblieben sind, ausheben läßt.
. 17.

Berichterstattung ber erfolgte Pferde-Gestellung.

Nach der Auswahl und Abnahme des von jedem Landrathsamtsbezirke zu gestel-

lenden Contingents hat der Landrath unverzüglich an das Fürstliche Ministerium über
die Erledigung des Geschäfto Bericht zu erstatten und demselben eine Uebersicht der

zurückgebliebenen diensttauglichen Pferde nach ihrer Anzahl und Beschaffenheit bei-

zufügen. (6
8. 18.

Diejenigen, welche der Auffordernng zur Gestellung und Ablieferung ihrer Pferde
nach Mahgabe des vorstehenden Reglements nicht ungesäumt und vollständig Folge
leisten, oder nach ergangener Aufforderung zur Pferdegestellung in Betreff ihres etwa

abwesenden Pferdes die Anwendung der zur rechtzeitigen Rückschaffung desselben geeig-
neten Mittel verabsäumen, haben außer der auf ihre Kosten zwangsweise anzuordneu-
den Nachgestellung eine Geldstrafe von 5 Thlr. bis 50 Thlr. = 8 Fl. 45 Kr bis

87 Fl. 30 Kr. zu erwarten.
8. 19.

Bis zur bevorstehenden Reorganisation der Behörden stehen den gegenwärtigen
Vepwaltungsämtern die Funckionen des Landrathsamtes zu.

Rudolstadt, den 25. Januar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.
v. Vertrab.

Fürfll. Schw. Rudolst. Gesetziem XXI 13
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Bellage A.

Bestimmungen
über die Beschaffenheit der Mobilmachungs Pferde.

In Ansehung der Pferde, welche im Falle elner Kriegsbereitschaft oder Mobil.

machme beschafft werden, wird Folgendes festgesetzt:
Knrassier-Pferde sollen nicht unter 5 Fuß 3 Zoll groß.

5 Pferdefürdie übrige Cavallerie und reitende Artillerie, sowie Reitpferde-über.

haupt nicht unter 5 Fuß,

3) Arklllerie und Train- Stangenpferde nicht unter 5 Fuf 2 Zoll,
4) Artillerie- und Traiu= Vorderpferde nicht unter5Fu.
5) Packpferde nicht unter 4 Fuß 11 Zoll groß sein.

Die Pferde sollen zwar in der Negel die hier bezeichnete Größe haben, wenn aber

auch hachgegeben wird, daß zum Theil Pferde von niedrigerem Ma geliefert werden
können, so dürfen doch Pserde unter 4 Fuß 11 Zoll nicht angenommen werden. Die

zu stellenden Pferde dürfen nicht zu schwachbeinig, nicht steif, abgetrieben, kraftlos

oder unverhältnißmäßig schmalgerippt sein.
Hengste. tragende Stuten, alle mit Hauptfehlern, Krankbeiten oder sonstigen

zum Dienst der Kavallerie untauglich machenden Maängel, als z. B. Blindbeit, Spath
lähmung geschwollenenFüßen,schadhaften Hufen (als Voll= oder Zwangbuf, Stein-

gallen, Hornkluft oder Hornspalten) u. s. w. behafteten Pferde werden nicht ange-
nommen; einäugige zu Wagen- und Packpferden nur, wenn der Verlust des Auges
von Agerer Verletzung und nicht von innerer Krankheit herrührt

Bei der Auswahl der Pferde ist im Allgemeinen der Grundsatz zu beobachten, daß

erstere dem beabsichtigten Gebrauch möglichst entsprechen, mithin die zu Reitpferden

bestimmten Pferde nicht stätlig seien, Reit= und Packpferde die erforderliche Tragfähig.
keit des Rückens besitzen und die Zugpferde eingefahren sein müssen und daß alsdann

ein oder der andere unwesentliche Fehler, der unter andern Umständen die Annahme

eines Pferdes ausschließen würde, keinen Grund zur Zurückstohung geben kann. Be-

merkt wird endlich noch, daß bei Pferden, welche sich streichen, leicht eine temporäre

Unbrauchbarkeit eintritt. Bei der in Folge Landlieferung stattgefundenen zwangs-

—
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weisen Gestellung haftet der letzte Besitzer nicht für das Vorhandensein derienigen
Elgenschaften beim Pferde, deren Fehlen nach den Landesgesetzen bei freiwilligem Ver-
kauf ein Rückgängigmachen des Handels oder eine Regrehpflicht des Verkäufers

begründet.
Ebensowenig ist daher die Nückgabe eines zwangsweise angekauften Pferdeo und

die Rückforderung des gezahlten Tappreises statthaft, wenn innerhalb bestimmter Fristen
eine der nach den Lan gc#sgesetzen sonst den Rückgong ded Kaufs bedingenden Krank.
heiten nachzuweisen ist.

Bei sreihändigem Ankauf bleiben indesson die gesetzllchen Bestimmungen der
Gewährleistung in Krast.
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Beilage B.
.

Eides-Formular
· für

die Taxatoren der, Behufs der Armee-Mobilmachung vom

Lande auszuhebenden Pferde.

ich — Vor und Zuname —gelobe und schwöre zu Gott dem Allmächtigen und

Allwissenden, dah, nachdem ich zum Taxator der, zur Armee-Mobilmachung. vom
Lande auszuhebenden, zu den im Frieden üblichen Preisen zu bezahlenden Pierde, er-
nannt worden bin, ich bei diesem Geschäft nach den in der Königlich Preußischen Ver-

ordnung vom 24. Februar 1834, Abschnitt 7 enthaltenen Abschähungs= Grundsäßzon,
nach meinem besten Wissen, ebenso pflichtmäßig als gewissenhast, mit aller Unpartei-
lichkeit, also weder zum Vortheil noch zum Schaden der Pferde-Eigenthümer und der
Staatskassen, und überhaupt so verfahren will, wie ich es vor Gott und meinem Ge-

wissen verantworten kann. So wahr mir Gott helfe 2c. 2c.
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 X. Ministerial-Bekanntmachung
vom 8. Febrnar 1868, eine Druckfehler-Berichtigung betreffend.

In 8. 2 der Verordnung, die Erhöhung des Zinsfußes der bei der Fürstlichen

Landescreditcasse angelegten Capitalien betreffend, vom 24. Januar d. J. Gesetz-

Sammlung, Seite 81) muß es heißen: „am 1. Januar d. J. (1868), anstatt am
1. Jannark.J.“,was hiermit zur öffentlichen Kenntni gebracht wird.

Rudolstadt, den 3. Februar 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.

X XI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 7. Februar 1868, die Gesandtschaften des norddeutschen Bundes betreffend.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Seine Majestät der

König von Preußen auf Grund der Bestimmung im Artikel 11 der Bundesverfassung
im Namen des norddeutschen Bundes Botschafter in #ondon und Paris und Gesandte

in Wien, St. Petersburg, Florenz,Constantinopel, —e Stockholm, Kopen-
hagen" im Haag, in Brüssel, Madrid, Lissabon, Rom, Athen, Peking und Bern,
sowie einen Minister-Residentenin Nio de Janeiro beglaubigt haben. Diese Funk.

tionen sind in London dem Königlich Preußischen Botschafter, Staatsminister Herm
Grafen von Bernftorff, in Paris dem Königlich Preuhischen Botschafter, Herrn
Grafen von der Golß, in Wien dem Königlich Prenßischen Gesandten, wirk.

lichen Geheime-Rath Herrn Freiherrn von Werther, in St. Petersburg dem

Königlich Preußischen Gesandten Prinzen Heinrich VII Reuß, in Florenz dem

Königlich Preußischen Gesandten, wirklichen Geheime-Rath, Herrn Grafen von
Usodom, in Constantinopel dem Königlich Preußischen Gesandten, wirklichen
Geheime-Rath, Herri Grafen Brassier de St. Simon, in Washington
dem Königlich Preupischen Gesandten, Herta Freiherrn von Gerolt, in Stock-

Fürfli. Schw. Rudolst. Gesehsamml. XXIK. 14
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holm dem Königlich Preußischen Gesandten, Herm Freiherrn von Richthofen,
in Kopenhagen dem Königlich Preußischen Gesandten Herrn von Heydebrand
und der Lasa, im Haag dem Königlich Preußischen Gesandten Hernn Grafen von

Perponcher, in Brüssel dem Königlich Preußischen Gesandten, wirklichen Ge-
beime-Nath Herrn von Balan, in Madrid demKöniglich Preußischen Gesandten,
Herru Freiherrn von Caniß und Dallwiß, in Lissabon dem Königlich Preu-
Uischen Gesandten, Herru Grafen von Brandenburg, in Rom dem Königlich

Preußischen Gesandten, Herrn von Arnim, in Athen dem Königlich Preußischen
Gesandten, Herrn von Wagner, in Peking dem Königlich Preußischen Ge-
sandten Herrn Freiherrn von Rehfues, m Bern dem Königlich Preußischen Ge-

sandten, Herrn Generallieutenant von Roeder, und in Rio de Janeiro dem

Königlich Preußischen Minister-Residenten Herrn St. Pierre übertragen worden.

Rudolstadt, den 7. Februar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 XII. Gesetz,
die Erhebung einer außerordentlichen Grundsteuer vom steuerfreien Grund-

eigenthum betreffend, vom 7. Februar 1868.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg r.

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums, sowie mit Beirath und Zustimmung des
getreuen Landtags, was folgt:

8. 1.

Zu Bestreitung der gesteigerten Staatsbedürfnisse ist vom 1. Januar 1868 an

bis zur Einführung einer neuen, den gesammten Grundbesitz im Fürstenthume gleich-

mähig treffenden Steuer eine außerordentliche Grundsteuer von dem steuersreien Grund-
eigenthume nach Maßgabe der 95.3—20 des Gesetzes vom 23. März 1855 und der
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dazu erlassenen Ausfhrungs·VerordnungvondemselbenTage(G.S.1855,S.71,
78), sowie unter Beibehaltung der in Gemäßheit desselben Gesetzes bereits erfolgten
Steuer-Veranlagungen zu entrichten.

8. 2.
Es kommen bis auf Weiteres alljährlich vierzig Termine oder vierteljährlich zehn

Termine dieser Steuer zur Erhebung.

8. 3.

Mit der Ausführung dieses Gesetzes ist Unser Finanz-Collegium beauftragt.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichem Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 7. Februar 1868.

(L. S.) Albert b„ F. z. S.
v. *8 v. Ketelhodt.

 NXIII. Gesetz

die Reorganisation der uuenmtnne betreffend.
vom 7. Februar 18

Wir Albert, von Gottes Gnaden en zu Schwarzburg rc

verordnenzurVereinfachung der Landesverwaltung unter Aufhebung der entgegenstehen.
den Bestimmungen der Verordnungen vom 30. April 1858 über die Organisation der

obersten Landesverwaltungsbehörden, vom 1. Mai 1858 über die Organisation der

unteren Verwaltungsbehörden unddie Gegenstände der ortspolizeilichen Thätigkeit, und
vom 3. Mai 1858 über die Aufhebung des Landrathsamtes Rudolstadt und die Be-

schränkung des Bezirks des Landrathsamtes Frankenhaufen (G. S. 1858, S. 94,

106, 117) auf Antrag Unseres Ministeriums und unter Zustimmung des getreuen

Landtags hiermit, was folgt:
14•
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S.1

Vom 1. April 1868 ab werden die Landegeollegien der Regierung, des Finanz=

Collegiums und des Consistoriums aufgehoben und die Geschäfte derselben auf das

Ministerium als oberster Regierungsbehörde des Landes für alle Zweige der Staats-

verwaltung übertragen, soweit einzelne Angelegenheiten, welche bisher zum Ressort
der Regierung gehörten, ulcht auf die Landrathsämter übergehen.

8. 2.
An der Spitze desMinsteriums und der gesammtenLandesverwallung steht ein

dem Landtage verantwortlicher inister, welchem nach Bedürsniß ein dem Landtage
gleichfalls verantwortlicher Stellvertreter beigeotdnet wird.

8. 3.
Die Geschäste des Ministeriums werden nach Bedürfnißin getrennten Fachabthei-

lungen bearbeitet, deren Leitung von dem Minister und demStellvertreler desselben
als verantwortlichen Abtheilungsvorständen geführt wird.

8.4.
Die Abtheilungsvorstände führen innerhalb ihres Geschäftskreises die Verwaltung

selbstständig. Der Minister behält aber auch bei der Facheintheilung die allgemeine

Leitung des ganzen Geschäftsbetriebes. Er kann sich jederzeit über jeden Zweig der

Verwaltung Auskunst ertheilen lassen oder sich dieselbe durch eigene Einsichtsnahme ver-
schaffen. Hat er gegen eine Maßregel oder Anordnung des Abtheilungsvorstandes Be-

denken, so kann er die Ausführung derselben suspendiren, um Unsere Entscheidung

einzuholen.
 8. 5.

Dem Ministerio werden zur Erledigung der Geschäste vortragende Räthe und

Assessoren, sowie das erforderliche Canzleipersonal zugeordnet.
Die Vortragenden haften in den ihnen zur Bearbeitung übemiesenen Angelegen-

heiten für die richtige und vollständige Darstellung des Sachverhältnisses, für die

zweck= und ordnungsmäßige Ausführung dergefaßten. Beschlüsse und ertheilten Auf-
träge und für den weiteren Betrieb derSache.

S. 6. .

Fürdierein geistlichen und kirchlichen Angelegenheiten, in denen nach der Ver-
fassung der Landeskirche die Beschlüsse des Ministeriums der Sanckion des Landes.

fürsten als zummus episcopus bedürfen, werden dem Ministerio eine Anzahl von
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Uns zu bestimmender Geistlichen beigeordnet, die jedenfalls in nichtigern

Sachen mit ihrem Rathe zu hören und zu diesemZwecke - sind.
8.7

Gegen Entschließungen und Entscheidungen desMinssierlunis wdei einer Abthei
lung desselben ist nur; Vorstellung an U#s Selbst zu säfse6

8. 8.
Die Angelegenheiten der inneren Landesverwalkung, soneit dieselben nicht dem

Ministerio vorbehalten sind, oder in den Geschäftskreis der Gemeindebehörden fal-

len, werden von drei dem Ministerio unmittelbar unterstellten Landrathiämtern
bearbeitet.

Vom 1. April 1868 an bestehen für die Obexherrschaft. zwei Landrathiänter

in Rudolstadt und Königs ce. für die Untetherrschaft ein Londrathsant in
Frankenhausen

Das Landrathsamt RN ndolstadt. umfaht die Justizamtsbezirke Nudolstadt, mit
Einschluß der Residenzstadt Rudolstadt, Blankenburg, Stadtilm und Leutenberg;
das Landrathsamt Königsee die Justizamtsbezirke Königsee und Oberweißbach;

das Landratbsamt Frankenhausen die Bezirke des Justizamts Frankenhausen

und der Amtscommission Schlotheim. Der Vorstand der Amtscommission in Schlot-

heim überkommt die Functionen= eines standigen Commissars des Landrathsamts
Frankenhausen. #

8. 9.

Der Geschäsftskreis der Landrakhsämter und die Zuständig'eil derselben wird
im Wesentlichen durch die revidirte Gemeind"-Ordnung, die Verordnung vom 1. Mai

1858 über die Organisation der unteren Venvaltungsbehörden und die Gegenstände

der ortspolizeilichen Thätigkeit, die Gewerbe-Ordnuyg vom 8. Juli 1864 und die

Ausführungs= Verordnungen und Gesetze zu derselben, sowie das Gesetz vom I. Fe-

brugr 1868 über einige Abänderungen der Gewerbe. Ordnung bestimmt, desgleichen
durch die Militair. Ersatz- Instruction vom 9. December 1858 und die übrigen auf.

das Militairwesen bezüglichen Gesetze und Verordnungen.
Außerdem werden ihnen folgende Gegenstände der Verwaltung überwiesen:

1) die Bearheitung der Ein= und Auswanderungs- Angelegenheiten mit der
Befugniß zur Aufnahme von Ausländern in den Unterthanenverband und

zur Ertheilung der Auswanderungserlaubniß aun. Juländer;
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2) die Ertheilung der Erlaubniß.
u) zu Güterzerschlagungen und Abtrennungen,
5b) zu Holzrodungen,
) zu kleinern lotteriemäßigen Ausspielungen innerhalb des Bezirkes;

3) die Behandlung der Waisen= und Armenangelegenheiten hinsichtlich der
dem Bezirk angehörigen Waisen und Armen, unter Einhaltung der vom

Ministerium aufzustellenden Etats und Instructionen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
lichen Insiegel.

So geschehen

Rudolstadt, den 7. Februar 1868.

(L. S.) Albert, F. 3. S.

v. Bertrab. v. Ketelhodt.

 TXIV. Gesetz,
betreffend einige Abänderungen der Gewerbe-Ordnung vom 8. April 1864

(G. S. 1864, S. 61) und der Ministerial-Verordnung zur Ausführung

der Gewerbe-Ordnung vom 8. Juli 1864 (G. S. 1864, S. 135)
vom 7. Februar 1868.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 1.

verordnen in Hinblick auf die veränderte Organisation der Landesverwaltungs-Be-

hörden auf Antrag Unseres Ministeriums und unter Zustimmung des getreuen Land-

tags, was folgt:

8. 1.

Zur Ertheilung
1) der nach 8. 4 der Gewerbe-Ordnung zulãssigen Dispensation von dem Er.

forderniß des vollendeten 24. Lebensjahres für den Beginn eines selbst

ständigen Gewerbebetriebes (S. 7 der Ausführungs-Verordnung),
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2) der Erlaubniß zum Betriebe der im §. 8 der Gewerbe= Ordnung aufge-

führten Concessionsgewerbe, mit Ausschluß der Erlaubuiß zum Geschäfts-

betriebe von Versicherungs-Gesellschaften aller Art, sowie für Theater=
und Schauspieler-Gesellschaften,

3) der Genehmigung zur Errichtung der in S. 24 und 39,der Gewerbe-Ord-
nung aufgeführten Gewerbsanlagen (F. 32 derAusführungs.Verordnung),

ferner zur Eutheiung
4) der in den §§. 29, 34 und 35 der Gewerbe-Ordnung gedachten erstinstanz-

lichen Entscheidungen, sowie
5) zur Genehmigung des nach §F. 34 der Ministerial-Verordnung zur Aus-

führung der Gewerbe-Ordnung vorgeschriebenen Reglements
sind fortan die Fürstlichen Landraths-Aemter zuständig.

8. 2.

Die im S. 1M 1 gedachte Dispensation ist bei dem Landrathsamte desjenigen

Bezirks nachzusuchen, in welchem die erste Niederlassung erfolgen soll.
8. 3.

Gegen die Versagung der nachgesuchten Dispensation, Concession oder Geneh-

migung, sowie gegen die nach I5. 29, 34, 35 der Gewerbe-Ordnung ertheilten Ent.
scheidungen und getrofsenen Anordnungen der Landraths-Aemter steht den Betheiligten
Recurs an Unser Ministerium zu.

8. 4.

Zur Ertheilung von Realconcessionen (F. 9, alinen 2 der Gewerbe-Ordnung) ist

Unser Ministerium ausschließlich zuständig
S. 5.

Gegenwärtiges Gesetz tritt am 1. April 1868 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 7. Februar 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
von Bertrab. von Ketelhodt.

—
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

e#u#stes Stück vom Jahre 1868.

 XV. Gesetz,
betreffend die Aufhebung der nicht aus dem Innungsverbaude fließenden

Verbietungs-, Zwangs= und Bamnrechte,
vom 8. Februar 1868.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg #.

verordnen im Anschlusse an die Bestimmung des §. 43 der Gewerbe Ordnung vom
8. April 1864 über die Aufhebung der nicht aus dem Innungsverbande fließenden

Verbietungsrechte auf Antrag Unseres Ministerimns, sowie mit Beirath und Zustim-
mung des getreuen Landtags, was folgt:

Die im Fürstenthume nochbestehenden, nicht aus dem Innungsverbande fließen-

den Verbietungs., Zwangs- und Bannrechte, soweit sie sich auf Gewerbe beziehen,
welche der Beurtheilung entweder nach den gesetzlichen Vorschriften gegen den Miß.
brauch der Presse oder nach der Gewerbe-Ordnung vom 8. April 1864 unterliegen,

werden hiermit aufgehoben.
8.2. ·

FürdanegfalldicseraufgehdbcnechchtcIvitdeine Entschädigung Geleistet,
wenn das einzelne Recht zur Zeit des Eintritts dieses Gesetzesin rechtsgültiger Weise

durch.Verleihung, oder durch unvordenkliche Verjährung, oder durch Vertrag mit dem
Verpslichteten (F. 3. Ziff. 1) für immer oder auf Zeit uuwiderruflich bestand und

bei Begründung desselben durch Verleihung das Mindern oder Aufheben nicht unbe-
schränkt vorbehalten war.

Die Entschzpigung erfolgt an den chtlichen Juhaber des aufgehobenen Nechtes.
l. Schwarzb. Gesetzsammlung. XXIX. 15

Firll. Sche * bige“Sgegeben in Rudolstadt den 10. Februar 1868



#10 1868.

8. 3. ,

Die Entschädigung für das aufgehobene Recht ist zu gewähren:

1) von den dem fraglichen Rechte zur Zeit seiner Aufhebung unterworfenen Ver-

pflichteten,
wenn die pflichtige Gemeinde, Anstalt oder Genossenschaft oder das pflichtige

Grundstück die Verpflichtung durch Vertrag übernommen hat;
2) von Unserer Staatscasse in allen übrigen Fällen.

Die vertragsmäßige Begründung des aufgehobenen Verbietungs-, Zwangs- oder
Bamnrechtes soll bis zum Beweise des Gegentheils dann angenommen werden, wenn

der Besitzer des Verbietungs-, Zwangs= oder Bannrechtes — abgesehen von den mit

der Ausübung des Rechte zusammenhängenden Leistungen —besondere Gegenleistungen

an Geld, Naturalien oder Diensten gewährt oder bei einer etwaigen Ablösung dieser

Gegenleistungen die Ablösungssumme an die Verpflichteten selbst, oder bei den auf

einen Gemeindebezirk sich beziehenden Rechten an die Gemeinde gezahlt hat, oder von

den Verpflichteten darüber sonst verfügt wird.

5.4.
Gegenstand der Entschädigung ist das Verbietungs-, Zwangs· loder Bannrecht

als solches, mit Ausschluß der ohne dasselbe fortbestehenden Gewerbeberechtigung, so-
weit dasselbe auf das Fürstenthunm sich bezog.

8. 5.

Die Inhaber der zur Entschädigung geeigneten Rechte (§. 2) haben dieselben
unter Angabe des dem Rechte zu Grunde liegenden Rechtstitels und des zur Leistung

der Entschädigung Verpflichteten bei Verlust des Anspruchs auf solche bis zum 1.Ockober
1868 bei demjenigen Landrathsamte anzumelden, innerhalb dessen Bezirks das Ver-
bietungs-, Zwangs oder Bannrecht zur Zeit der Aufhebung bestand.

Erslreckte sich ein solches Recht über mehrere Landrathsamtsbezirke, so genügt die
Anmeldung bei einem der betreffenden Landrathsämter, welches dieselbe dann dem
Ministerio zum Zwecke der Wahl des mit der Führung der Verhandlung und Ent-

scheidung zu beauftragenden Landrathsamtes vorzulegen hat.
Zu dieser Anmeldung sind auch diejenigen besugt, welche ein im Hypothekenbuche

eingetragenes oder vorgemerktes Recht an dem zu entschädigenden Rechte oder der dami

verbundenen Gewerbeberechtigung haben.
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8. 6.

Das angerufene bezüglich beauftragte Landrathsamt hat über das behauptete Ver-
bietungs-, Zwangs= oder Bannrecht den von dem Ministerio zu bestellenden Ver-
treter des Staatssiskus oder die sonst zur Entschädigungsleistung Verpflichteten zu

hören, die ersorderliche Erörterung anzustellen und zunächst unter den Betheiligten die

Güte zu versuchen.
Beim Mißlingen dieses Versuchs haben die Betheiligten zu erklären, ob die Ent-

scheidung über die Streitfrage im Rechtswege oder im Verwaltungswege erfolgen soll.

Im ersteren Falle, oder wenn gar keine Erklärung abgegeben wird, ist die Klage vom
Anmelder bei Strafe des Verlustes binnen einer vom Tage der Erklärung an zu rech-

nenden unerstreckbaren Frist von 6 Wochen bei dem zuständigen Gerichte einzureichen.

Der Gegenstand eines solchen Rechtsstreites ist Behufs Beurtheilung der Frage
über Gerichtszuständigkeit und Zulässigkeit von Rechtsmitteln als ein wichtiger, un-

schähbarer anzusehen.
Wird die Klage in der angebrachten Maße verworfen, so ist dem Kläger nachge-

lassen, binnen anderweiter Frist von 6 Wochen nach rechtskräftiger gerichtlicher Ent-

scheidung eine neue Klage bei Verlust seines Anspruchs zu erheben.

Bei der Erklärung der Betheiligten, sich einer Entscheidung der Rechtsfrage im
Verwaltungswege unterwerfen zu wollen, hat das Landrathsamt das weitere Verfahren

zur Feststellung der Streitvunkte einzuleiten, alsdann aber zu entscheiden, ob und in

wie weit das angemeldete Recht sich zur Entschädigung eigne.

Das Landrathsamt kann bei den Vorerörkerungen seinen Verfügungen an die Par-

teien nicht nur durch Androhung und Vollstreckung von Geldstrafen Gehorsam sichern,

sondern den Parteien auch durch Festsetzung bestimmter Fristen Erklärungen über That-
umstände bei Strase des Eingeständnisses abfordern und die Beibringung von Beweis-

mitteln bei Strafe des Ausschlusses derselben vom gegenwärtigen Verfahren auferlegen.
Eidesdelation ist unzulässig.
Gegen die Entscheidung des Landrathsamtes steht allen Theilen binnen 10tägiger

Nothfrist Berufung auf den endgültigen Ausspruch des Ministeriums zu.

Ist die Entschädigungsberechtigung #ugestanden oder rechtskrästig festgestellt, so

hat das Landrathsamt selbstständig zu Ermittelung der Entschädigungssumme durch

Tagation zu schreiten.
Zu diesem Zwecke sind 3 zu vereidende Sachverständige zu erwählen, von welchen

15



112 · 1868.

die anerkannten Entschädigungsberechtigten insgesammt nach Stimmenmehrheit Einen,
der oder die Verpflichteten den Zweiten und das Landrathsamt den Dritten ernennen.

Zu Sachverständigen dürfen nur solche fachkundige Männer gewählt werden,

welche weder rücksichtlich der Sache bethelligt sind, noch auch zu einer Partei in irgend

einem Verhältnisse stehen, welches sie als Zeugen unzulässig oder verdächtig machen
würde.

Einwendungen der Parteien gegen die Person der gewählten Sachverständigen

und deren Tauglichkeit sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie binnen der dazu zu

bestimmenden Frist angebracht werden. Werden solche Einwendungen von dem Land-

rathsamte gegründet besunden, so ist an der Stelle des ausfallenden Sachverständigen
von der Partei, welche denselben ermannt hatte, ein anderer zu wählen.

Gegen die desfallsige Entscheidung des Landrathsamtes steht allen Theilen
Berufung an das Ministerium zu, welche innerhalb 10 tägiger Nothfrist bei ersterem

 anzumelden ist.
Auf das Landrathsamt geht das Recht zur Erwählung des betreffenden Sachver-

ständigen über, wenn die den Parteien zu setzende Frist zur Bezeichnung eines Sach-

verständigen nicht eingehalten wird, oder wenn auf Grund erhobener Einwendungen
eine nochmalige Verwerfung eines Sachverständigen stalkgesunden hat.

Als Würderungssumme gilt der aus den Taxen der dreiSachverständigengezogene
Mittelpreis, dafern diese Sachverständigen sich nicht über eine gemeinschaftliche Taxe
vereinigen können.

§. 8.
Die Parkeien können von dem Landrathsamte event. mit Ordnungsstrafen resp.

unter Androhung zweckentsprechender Rechtsnachtheile angehalten werden, diejenige
Auskunft, deren sie oder die Sachverständigen bedürfen, und welche von den Parteien

erwartet werden kann, zu ertheilen, wie auch zu gleichem Bedürfnisse Urkunden oder

sonstige Schriften und Beweismittel vorzulegen.

Die Sachverständigen haben bei Ermittelung der Entschädigungssumme die Ratur
und den Umfang des zu schähenden Verbictungs-, Zwangs oder Bannrechtes genau zu

beachten und alle einschlagenden Umstände, namentlich die nach den obwaltenden Ver-

hältnissen und nach der Oertlichkeit bestehende Wahrscheinlichkeit einer nach Wegfall des

Rechts früher oder später eintretenden Concurrenz in Rücksicht zu ziehen.
Als Anhaltepunkte können dabei auch die Kaufpreise und Taxsummen benutzt
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werden, welche während der letzten zwanzig Jahre für die betreffende Be-

rechtigung bei Veräußerungen, Erbtheilungen oder gerichtlichen Würderungen gezahlt
oder angenommen sind. Nur ist dabei nicht zu übersehen, daß für die nicht aufgehobene
Berechtigung zum Betriebe des Gewerbes an sich keine Entschädigung gewährt wird,

sondern nur für das davon in Abzug kommende Verbistungs-oder Zwangerecht.

War ein Verbietungs= oder Zwangörecht gewissen Beschränkungen durch gegen-
überstehende oder concurrirende Rechte Anderer, oder durch gewisse Befreiungen oder

sonst unterworfen, so ist hierauf entsprechende Rücksicht zu nehmen.

5S. 10.

Ueber das Ergebniß der nach den S§. 7 und 9 vorgenommenen Werthsermittelung

hat das Landrathsamt die Berechtigten sowie den Vertreter des Skaatsfiskus bezüglich
die sonstigen Verpslichteten zu hören und die gütliche Fesistellung des zu gewährenden.
Entschädigungscapitals zu versuchen.

Gelingt es nicht, unter den Betheiligten eine Vereinigung herbeizuführen. —

zu welcher es der Zustimmung etwaniger hypothekarischer Gläubiger oder anderer Real-
berechtigter nicht bedarf, — so hat das Landrathsamt — geelgneten Falls nach Ver-

vollständigung der vorgenommenen Werthsermittelungen durch die bereits bestellten

Sachverständigen —eine Entscheidung zu ertheilen.

Gemeinden, welchen Verbielungs-, Zwangs oder Bannrechte innerhalb ihrer
Bezirke, und Genossenschaften, denen solche Rechte innerhalb der Gemeindebezirke,
in welchen sie ihren Sitz haben, unentgeldlich verliehen worden sind, ist indeh nur ein

Drittheil des Taxwerthes des aufgehobenen Rechtes als Entschädigung zu gewähren.

Die Entrichtung einer Sportel hebt den Begriff der Unentgeldlichkeit nicht auf.

Gegen die Entscheidung des Landrathsamtes ist unter Ausschluß des Rechts-

weges lediglich Berufung auf den alsdann endgültigen Ausspruch des Ministeriums

binnen 10 tägiger Nothfrist nachgelassen.
Diese Entscheidung ist, wenn auch nur von einem Theile der Entschädigungsbe-

rechtigten oder Verpflichteten Berufung eingewendet wurde, für die Gesammtheit der-

selben maßgebend.
» §.ll.

VondetcndlichenFeststellungdessapitalsüberhaupthat.wissend-schäumtdie
Parteicazujcnachrichtigctk
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8. 12.
Das festgestellte Entschädigungs . Kapital tritt allenthalben an die Stelle des

weggefallenen Rechtes.
8. 13.

Das Entschädigungs-Kapital wird den Berechtigten von dem Tage an, an

welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, bis zur Auszahlung mit 37 Procent verzinset.

Der Auszahlung gleich gilt die von dem Landrathsamte angeordnete oder durch

etwanige Verweigerung der Annahme Seitens des Berechtigten hervorgerufene gericht-
liche Deposition, welche dann auf Gefahr und Kosten des Berechtigten erfolgt.

8. 14.

Kommt ein durchVerleihung begründetes Verbietungs-, Zwangs= oder
Bannrecht ohne Entschädigungin Wegfall, so erlöschen damit auch die bei der

Verleihung darauf gelegten Lasten, wenn der Inhaber der ohne Entschädigung auf-

gehobenen Berechtigung nachweist, daß sie unzweifelhaft le dig lich auf dieser haften.

5. 15.

Pachter von Gewerbeberechtigungen, mit denen zur Zeit des Pachteinganges ein

der Entschädigung unterliegendes Verbietungs-, Zwangs= oder Bannrecht verbunden
war, haben, sofern nicht durch Vertrag etwas anderes bestimmt ist, an den Verpachter

auf die Dauer der Pachtung nur einen Anspruch auf Gewährung der Zinsen von dem

gesammten Entschädigungscapitale.
Dem Pachter ist jedoch auch gestattet, das ganze Pachtverhältniß aufzulösen; es

muß aber die desfallsige Erklärung langstens vier Wochen nach dem Erscheinen dieses
Gesehzes erfolgen.

8 16.
Sind an dem Rechte oder an den Grundstcken, mit welchen das Verbietungs-

Zwangs·oder Bannrecht verbunden ist, Hypotheken oder andere der Einzeichnung im

Hypothekenbuche unterliegende Rechte eingetragen, oder doch vorgemerkt, so sind die
Entschädigungs-Kapitale der Hypothekenbehörde zu überweisen, die das Interesse
der Realgläubiger nach Maßgabe des 8. 34 des Ablösungsgesetzes vom 27. April 1849

(Ges.-S. 1849, S. 101) wahrzunehmen hat.
Hasten auf dem Rechte oder auf dem Grundstücke, mit welchem ein solches Recht

verbunden ist, Reallasten oder Ablösungsrenten für frühere Reallasten oder andere

Abentrichtungen, so sind diedesfallsigen Berechtigten befugt, die Aufhebungjenes Ver-
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hältnisses und die Befriedigung aus den für den Wegfall der Verbietungsrechte er-

mittelten Entschädungs-Kapitalien zu verlangen. Kann jedoch der Verpflichtete nach-
weisen, daß die gedachten Lasten dem Grundstücke schon vor der Verbindung der Ge-

werbeberechtigung mit demselben aufgeruht haben, oder daß das Grundslück nach wie
vor genügende Sicherheit gewährt, so kann der Berechtigte aus dem Wegfalle des Ver-

bietungsrechts einen Anspruch auf Ablösung nicht ableiten.

S. 17.

Die Verhandlungen bei den Verwaltungs-Behörden sind sportelfrei. Die noth-
wendigen Verläge werden aus den Sporteltassen dieser Behörden bestritten.

8. 18.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem 1. April 1868 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen
Insiegel.

So geschehen

Rudolstadt, den 8. Februar 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
von Bertrab. von Ketelhodt.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Sechstes Stäch vom Jahre 1868.

&amp; XVI. Gewerbestener-Gesetz
vom 15. Februar 1868.

Wir Albert, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzburg r

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums, sowie mit Beirath undZustimmung des

getreuen Landtags, was folgt:

6 S. 1.

Vom 1. Januar 1868 ab wird im Fürstenthume eine Gewerbesteuer erhoben.

8. 2.

Gewerbesteuerpflichtig sind:

3) alle übrigen gewerbmäßig betriebenen Beschäftigungen. Cces jedoch § 7.)

8. 3.

Die Steuer wird nach dem anliegenden Tarife in 8 Classen erhoben.

48. 4.

Den Maßstab der Besteuerung bildet im Allgemeinen der Umfang des Gewerbes

und die durch die Höhe des Anlage= und Betriebscapirals und die Erheblichkeit des

jährlichen Umsatzes bedingtenVerhältaisse des Gewerbetreibenden.

Die Steuer wird von jeder einzelnen Himn, jedem einzelnen Geschäfte, jedem

Laden, jeder Zweigniederlassung, ohne Rücksicht auf die Zahl derTheilnehmer erhoben.
Fürstl. Schw. Ruvolst. Geietzjamml. AXIX.

Ausgegeben in Rudolstadt den 22. Februar. 1868.
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8. 6.
Die Erlegung der Classen? und classificirten Einkommensteuer befreit nicht von

der Entrichtung der Gewerbesteuer.

)

2)

3)
4)

r-

b)

7
8)

S

10)

Gewerbesteuerfrei sind:
die Gewerbsunternehmungen des Staats, des Domainenfiscus und der Hof-

haltung,
der Ackerbau, die Viehzucht und die Forstwirthschaft mit Ausschluß der auf Ver-

arbeitung selbsterzeugten Rohmaterials gerichteten Nebengewerbe,
die Hausindustrie,

Handwerker, die in der Regel nur um Lohn oder auf Bestellung arbeiten, ohne

auch außer den Jahrmärkten ein offenes Lager von fertigen Arbeiten zu halten,
so lange sie das Gewerbe nur für ihre Person und höchstens mit einem Lehrlinge
betreiben.

Die Hälfe welblicherHausgenossen und eigener Kinder unter 15 Jahren

bleibt unberücksichtigt.

Weberei, sofern sie nur alsAebenbeschsigung neben anderem Gewerbe oder
auf nicht mehr als vier Stühlen betrieben wir
der Handel mitVictualien, sofern er nichtin eren offenen Laden betrieben wird,

die Hausschlächterei,
Mühlenwerke, die blos für den eigenen Verbrauch des Besitzers arbeiten oder

nur zur Ent= und Bewässerung der Länderei bestimmt sind,

Landwirthe, die mit ihrem Wirthschaftsgespann gelegentlich Frachtsuhren mit
ichten,

Fuhrleute und Pferdeverleiher, die ihr Gewerbe nur mit einem Pferde betreiben,

11) jede gemeine Lohn= und Handarbeit,
12) jede Arbeit, welche ohne aiahe von Gehülsen nur gegen Lohn für einen

Unternehmer ausgeführtwir
13) sogenannte weibliche iu wie Anfertigung und Verkauf von Frauenkleidern,

Putzgegenständen, Stickerei, Wäsche und dergleichen, insoweit nicht damit ein

offenes Verkaufslokal verbunden ist,
14) aller Handel auf Jahr= und Wochenmärkten.

8

Wenn mehrere einander zur Untersttzung dienende Gewerbe mit einander in
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Verbindung gesetzt sind und an demselben Orte von einer Person, einer Firma oder

einem Geschäft betrieben werden, soll die Gewerbesteuer nur einmal nach dem gemein.

schaftlichen Umfange derselben erhoben werden. Derzufällige Betrieb verschiedenartiger
(ewerbe durch eine Person, eine Firma oder ein Geschäft, ist einer solchen gewerb-

lichen Verbindung nicht gleich zu achten. „

Wer ein steuerpflichtiges Gewerbe bnmiben will, muß dasselbe vor der Eröffnung
bei der Gemeindebehörde des Orts anmelde

Zur Anmeldung ist auch derjenige venfichtet, welcher sein bisheriges Gewerbe

im Orte aufgiebt.

Die Gemeindebehörden haben von diesen Anmeldungen längstens binnen 8 Tagen
von deren Eingange an gerechnet, dem Rent= und Steueramte schristliche Meldung zu

machen.
8. 10.

Gewerbescheine werden fortan nur für solche Gewerbe ertheilt, welche im Umher-
ziehen betrieben werden.

(§. der Gewerbe-Ordnung.)
Sie sind nur für das Fan hölig, pelches sie ertheilt worden.

Die Steuerpflicht beginnt:
o) am 1. Januar 1868bezüglich der damals bestandenen Gewerbebetriebe:

b) bei später eröffnetem Gewerbebetriebe zu Anfang des auf die Eröffnung

folgenden Quartals.
Diejenigen, welche auf einen Gewerbeschein im Umherziehen ein Gewerbe be-

treiben wollen, müssen für die Dauer der Gültigkeit des Gewerbescheins die Steuer
im Voraus bezahlen. 6

. 8. 12.

Die Steuerpflicht erlischt beim Aufhören des Geschäfts mit der Beendigung des
Quartals, in dessen Laufe die schriftliche Anzeige von der Aufgabe des Geschäfts bei

der Gemeindebehörde erfolgt ist.

8. 13.
Ansprüche der Staatscasse auf Gewerbesteuer bereits abgelaufener Jahre sollen

nicht weiter verfolgt werden, es sei denn, daß es sich um Rückstände handelt, welche

auf nachweislichen Rechnungsfehlern oder auf Defraudationen beruhen (§. 29).
16•
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J -

AnfpküchcandieStaatskasseaquückckstattungvonGcwckbcstcuckbetkägcnet-
löschen mit Ablauf von drei Jahren vom Zahlungstage an gerechnet. ·

§.15.
Jeder Gewerbetreibende ist verpflichtet, die zur Ermittelung seines Steuersatzes

erforderlichen Angaben über die Art und den Umfang seines Gewerbebetriebs der

Wahrheit gemäß auf Verlangen des Rent= und Steueramtes oder der Veranlagungs-

behörde mündlich oder schriftlich zu machen und im leßteren Falle auf Erfordern vor

dem Rent-= und Steueramte oder der Veranlagungsbehörde in Person oder durch Be-

vollmächtigte zu erscheinen.
Im Ungehorfamsfalle setzt die Veranlagungsbehörde die Steuer nach ihrem Er-

messen sest. Gegen diese Festsetzung kann * reclamirt werden.
.1

Die Veranlagung der Gewerbesteuer aun durch die Veranlagungsbehörde.

Diese besteht:
1) für die erste bis siebente Gewerbe - Classe aus dem Vorstande des Rent= und

Steueramtes des Bezirks und 9 Abschätzungscommissarien;
2) für die Gewerbe in der 8. Classe aus dem Landrathe des Bezirks oder dem be-

treffenden Gemeindevorstande (§. 24 der Ausführungs-Verordnung zur Gewerbe-
Ordnung vom 8. Juli 1864),

3) für die nach erfolgter Veranlagung der Gewerbesteuer in Belrieb gesehten Ge-
werbe aus dem Fürstlichen Rent= und Steueramte.

Der Veranlagungsbehörde ist achgelassen, bei Veranlagung Steuerpflichtiger
Sachverständige zuzuziehen.

8. 17.
Ein Gewerbetreibender kann die Wahl zum Abschätzungscommissar (8. 16) und

zum Beirath des Rent- und Steueramtes nur in den Fällen ablehnen, in welchen er

nach Art. 90 und 151 der revidirten Gemeinde= Ordnung berechtigt ist, die Annahme

einer Wahl in die Gemeindebehörde abzulehnen.

Ueber die Entschuldigungsgründe entscheidet der Landrath.

Die Abschätzungscommissarien, sowie die zugezogenen Sachverständigen erhalten
aus der Haupt-Landestasse Vergütung der Reisekosten und täglich 1 Thlr. Diäten

Sie habendieVerhältnisse der Gewerbetreibenden, welche bei dem Veranlagungs-
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geschäft zu ihrer Kenntniß gelangen, geheim zu halten und dies dem Vorstande des

Reut- und Steneramtes mittelst Handschlags an Eidcsstatt zu geloben.

8. 18.
Die Veranlagung der Steuersäße erfolgt jährlich.
Vermehrung oder Verminderung des Gewerbebetriebs, welcher im Laufe des

Jahres stattfindet, kann erst bei Aufstellung des nächshährigen Stenercatasters be-
rücksichtigt werden.

8. 19.

Den Gemeindebehörden liegt es ob, die Verzeichnisse über die Gewerbesteuer-

Pflichtigen, welche in der Gemeinde ein steuerpflichtiges Gewerbe betreiben, ührlich
anzufertigen.

Sie sind für die Richtigkeit und Dolhardigleit der Verzeichnisse verantwortlich.
8.2

Auf Grund derselben werden die seeu von den Rent- undSteuer.

#mtern angelegt.

8. 21.
Die Abschätzungscommissarien werden alljährlich aus den Gewerbetreibenden

des Bezirks durch eine, aus dem Landrathe und den Gemeindevorständen der acht

volkreichsten Gemeinden des Bezirks gebildete Commission gewählt.
22.

Die so für jeden Bezirk constituirte Veranlagungsbehörde hat nach einfacher
Stimmenmehrheit den Gewerbesteuersatz abzuschätzen.

S. 23.
Der Vorstand des Rent= und Steueramtes hat nur dann Stimmrecht, wenn

1) nicht alle gewählten Abschätzungs-Commissare erschienen sind, oder
2) bei Abstimmung über einen Steuersatz sich Stimmengleichheit ergeben hat, oder
3) es sich um den Steuersaß eines Abschätzungs-Commissars oder eines nahen Ver-

wandten desselben handelt, in welchem Falle dieses Mitglied sich seinerStimme
iu enthalten hat.

Im Zweifel ist die Ansicht entscheidend, welche dem betreffenden Steuerpflich-
tigen die günstigere ist.

5ià

Erscheint in dem vom Rent= und Steueramts-Vorstande anzuberaumenden Ter-
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mine nicht mindestens die Hälfte der gewählten Abschätzungs-Commissare, so ist ein
anderer Termin anzuberaumen, in welchem die Veranlagung der Steuer von den Er-

schienenen (vergl. jedoch 8. 21), eintretenden Falls von dem Vorstande des Rent- und
Steueramts allein vorgenommen wird. ·

DiejenigenAbschäyungssCommissquwelchedurchihrthictriftigchtfchnldis
gungsgründe erfolgtes Ausbleiben die Abhaltung des ersten Termins vereilelt haben,

müssen der Staatscasse die Gebühren für die Erschienenen ersetzen.

Jedem Steuerpflichtigen wird vor Eintritt des ersten Zahlungstages bekannt ge-

macht, wie viel er an Gewerbesteuer für ein Jahr zu entrichten hat.
Wer eine Ermäßigung des Steuersatzes begründen zu können glaubt, dem soll

Recurs innerhalb 4 Wochen vom Tage der Bekanntmachung des festgestellten Steuer-

betrags an von der Veranlagungsbehörde an Unser Ministerium, beziehungsweise an

das Landrathsamt (§. 16. ul. 2) offen stehen. Inzwischen muß, unter Vorbehalt

des Ersatzes, die Gewerbesteuer, sobald sie fällig wird, vorläufig abgetragen werden.
26.8.

Die Gewerbesteuer der Klasse 1 bis 7 incl. ist in Quartalraten und zwar zu An-

fange des zweiten Monatsin jedem Quartale an das Rent. und Steueramt abzuführen.

Es steht dem Steuerpflichtigen frei, die ihm auferlegte Steuer auch für einen längeren
Zeitraum bis zum ganzen Jahresbetrage zu bezahlen.

S. 27.

Ist die Zahlungsfrist verstrichen, wirdldur Execution geschritten.
Bleibt die Execution fruchtlos, so esder Schuldner an dem serneren Betriebe

des steuerpflichtigen Gewerbes bis zur vollständigen Berichtigung der Steuer verhindert
werden.

§S. 29.

Wer den Anfang eines steuerpflichtigen Gewerbes nicht anzeigt, erlegt außer der
Strafe für den unbesugten Gewerbebetrieb (§. 42 der Gewerbe-Ordn.) neben der

rückständigen, dem Gewerbe aufzuerlegenden Steuer, eine Strafe, die dem vierfachen

Betrage der einjährigen Steuer gleichkommt.

Wer das Aufhören eines steuerpflichtigen Gewerbes nicht anzeigt, bleibt, so lange
er diese Anzeige unterläßt, zur Bezahlung der Steuer verpflichtet.
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8. 30.
Wer im Umherziehen ein Gewerbe treibt, ohne sich durch Vorzeigungeines. für

ihn ausgestellten Gewerbescheines des laufenden Jahres über seine Befugniß ausweisen
zu können, hat nicht nur die rückständige, seinem Gewerbe angemessene Steuer nach-

zuentrichten, sondern auch überdies die Confiscation derjenigen Gegenstände verwirkt,
die er wegen seines Gewerbes bei sich führt.

§. 31.

Unser Ministerium ist mit der Ausführung dieses Gesehzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichem Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 15. Februar 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S
v. Bertrab. v. Ketelhodt.
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31 Fl. 30 Kr.

3 Fl. 30 Kr.

1868.

Tarif
über die Veranlagung der Gewerbesteuer.

I. Classe.

1. Abtheilung.

bis 105 Fl. = 18 Thlr. bis 60 Thlr. für Handelsgeschäfte (Art. 4.

271—273 des Handelsgesehbuches), welche theils nach der Höhe des

ersorderlichen Anlage- und Betriebscapitals, theils nach der Erheblich-

keit ihres jährlichen Umsatzes auf einen Betrieb von größerem Umfange

schließen lassen. Die Sätze steigen nach Beschaffenheit des Umfanges
des Gewerbes jedesmal um 10 Fl. 30 Kr. = 6 Thlr. vom Minimal=

bis zum Maximalsaßtze.

2. Abtheilung.

bis 28 Fl. = 2 Thlr. bis 16 Thlr. für Handelsgeschäfte, welche über

den Umfang des Handwerksbetriebes bedeutend hinausgehen. (Art. 4.

10. 21. 273 des Handelsgesetzbuches.) In dieser Classe werden auch

zur Besteuerung herangezogen: der Bergbau, insoweit er nicht der

Bergwerkssteuer unterliegt, Schiefer= und Steinbrüche, die Nebenge-
werbe der Land= und Forstwirthschaft, die Hammerwerke, Ziegeleien,

Branntweinbrennereien (vergl. jedoch die II. Classe), Vierbrauereien

und dergleichen, sofern diese Gewerbe nicht wegen ihres geringen Be-
triebes unter die II. Classe gehören. Fabrikanten und Großhändler,

welche zugleich Detailhandel treiben, sind in beiden Abtheilungen zur

Steuer heranzuziehen.

Haben ausländische auf einen Handels= oder Gewerbebetrieb ge-
richtete Gesellschaften Geschäfte 2c. im hiesigen Lande, Agenturen 2c.

so werden auch diese zur Steuer herangezogen.

Ausländische Versicherungs-Gesellschaften werden hierher nicht
gerechnet.

Die Sähe steigen jedesmal um 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.
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II. Glasse. .

1 Fl. 10 Kr. bis 7 Fl.=20 Sgr. bis 4 Thlr. Handelsgeschäfte von geringem
Gewerbebetriebe (Art. 10 des Handelsgeseybuches), Branntwein-

brennereien mit beschränktem, sogenanntem landwirthschaftlichen Be-

triebe, Besitzer von Kalk-, Mergel= und anderon Brüchen, desgleichen
die in der 2. Abtheilung der 1. Classe angeführten und in geringerem

Umsange betrieben werdenden Gewerbe. Die She egen nach dem
Umfange des Betriebes jedesmal um 35 Kr. =

« lll Classe.

1 Fl. 45 Kr. bis 87 Fl. 30 Kr. = 1 Thlr. bis 50 Thlr. Gast= und Speise-

umd Schenkwirthe, Branntweinbrenner undBierbrauer sind hier eben-
falls steuerpflichtig, sofern sie das von ihnen selbst oder Andern bereitete
Getränke ausschenken.

Dasselbe findet statt bezüglich derjenigen Bücker oder sonstigen
Gewerbetreibenden, welche geistige Getränke verabreichen.

Die Säße steigen nach!Beschaffenheit des Umfanges der Geschäfte

auf 3 Fl. 30 Kr. = 2Thlr., 5Fl. 15r.—3Thir, 7Fl. 4h#
10 Fl. 30 fr. = 6 Thlr., 14 Fl. = 8.Thlr., 17 Fl.'30 Kr. —

10 Thlr., 21 Fl.= 12 Thlr. 28 Fl.— 6Thlr. 85 Fl. - 20Thlr.

52 d30Kr. = 30 Thlr., 70 Fl. = 40 Thlr., 87 Fl. 30 r.=
50 Thlr. s .«".«,

IV. Classe.
1 Fl. 45 Kr. bis 21 Fl.= 1 Uhlr. bis 12 Thlr. Die Fleischer und Bäcker und die-

jenigen Gast, und Speisewirthe, welche das von ihnen ausgeschlachtete

Fleisch auch zugleich verkaufen, unter Steigerung der Säße auf3 Fl.
30 Kr. = 2 Thlr., 5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr., 7 Fl. 4 Thlr., 10Fl.

30 Kr. = 6 Thlr., 14.Fl. = 8 Thlr., 17 Fl. 30 Kr. = 10 Thlr.,

21 Fl. = 12 Thlr

V. Elasse.

3 Fl. 30 Kr. bis 10 Fl. 30 Kr.=2 Thlr. bis6Thlr. Die Müller von jedem Mühl-

mahlgange ihrer Mühle unter Steigerung der Sätze um 1 Thlr., sofern
sie nicht der 1. Abtheilung der I. Classe unterfallen.

Fürstl. Schw. Rudolst. Gejetzsamml. XXNI.
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In Schneidemühlen wird jede Säge einem halben Mahlgange
gleich gerechnet.

Für jeden Mühlmahlgang in Wassermühlen wird nach dem Um-

fange des Geschäfts und mit Rücksicht darauf, ob in gewöhnlichen

Jahren für die ganze Dauer oder nur für einen Theil des Jahres hin-

reichendes Wasser zum täglichen Betrieb vorhanden ist, die Gewerbe-

steuer erhoben.
Für Windmühlen ist die Hälfte der für Wassermühlen bestimmten

Sãtze unter entsprechender Anwendung gleicher Rücksicht auf den Ge-
schäftsumfang 2c. zu entrichten.

Enthält eine Mühle mehrere Werke in einer solchen Verbindung,

daß sie nur abwechselnd benutzt werden können, so wird bei Berech-

nung der Gewerbesteuer nur auf so viel Werke Rücksicht genommen,

als sich gleichzeitig im Gange befinden können.
Mühlen mit amerikanischer Einrichtung sind mit dem doppelten

Steuersatze in Rechnung zu bringen.

VI. Elasse.
1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr. Fracht= und Personen-Fuhrleute und Pferdeverleiher

von jedem Pferde, sofern sie nur 2 Pferde besitzen. Besitzen sie 3 und

mehr Pferde, ist von jedem Pferde jährlich 1 Thlr. zu bezahlen.
Bei wechselnder Pferdezahl wird der Durchschnitt des gewöhn-

lichen Bestandes zu Grunde gelegt.

. Classe.

1 Sl. 45 kr.=1 Thlr, 2 Fl. 37) r.=1Thlr. 15 Sgr., 3 Fl. 30 Kr.— 2Khir
5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr., 7 Fl. = 4 Thlr., 10 Fl. 30 Kr. = 6 Thir.

14 Fl.=8 Thlr. alle übrigen Handwerker und Gewerbetreibenden.

Elasse.
1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr. bis 3 Fl. 30 Kr. 2 Thlr. Personen, welche ein Gewerbe

im Umherziehen betreiben.

Bei Hausiremm kann die Steuer bis auf 174 Kr. = 5 Sgr.

ermäßigt werden.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Siebentes Stüch vom Jahre 1868.

 LAXVII. Banordnung
vom 11. Febmar 1868.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg w.

haben auf Antrag Unseres Ministeriums sowie mit Beirath und Zustimmung des ge-
treuen Landtags die nachfolgende

Pauordnung
zu erlassen beschlossen, und verordnen demgemäh, was folgt:

Erster Abschnitt.

Von dem Verfahren bel — von Bebanungsplänen.
S.1

Bei Neuanlagen, Erweiterungen und Retablisements (Wiederbebauungen) von

Städten und Dörfern sind für das voraussichtliche Bedürfniß der nä-

heren Zukunft Bebauungspläne festzustellen, durch welche die Richtung, die
Fluchtlinie und die Breite der für den öfsentlichen Verkehr erforderlichen Straßen

und Plätze, desgleichen die Anlage von Kirchen und Brunnen bestimmt wird.
Die Bebauungspläne werden unter Mitwirkung der betreffenden Gemeinde-

behörde von dem Landrathsamte entworfen und von dem Ministerio, bezüglich der

Residenzstadt Rudolstadt aber von Uns Säi. definitiv festgestellt.
8.2

Vor Bearbeitung der Bebauungspläne ist ein vollständiger Situationsplan

auszustellen, aus welchem alle einzelnen, von dem Plane betroffenen Grundstücke

nebst den darauf befindlichen Gebäuden, desgleichen die Namen der Bäibe, nicht
Fürstl. Schwarzb. Gesebsammlung. XXIN.Ausgegeben in Ruudolstadt den 20. rn 1668.
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minder aber die zunächst belegenen Stadt= oder Dorftheile und Straßenzüge, er-

sichtlich siud. Außerdem ist ein Nivellementsplan nothwendig, nach welchem
die Enlwässerung der Grundstücke und Straßen zu erfolgen hat.

Zu diesen Plänen sind rheinische Maße zu wählen und es ist die Siiuation

nach dem Maßstabe von 10 Ruthen—1Decimalzoll, die Hohe bei den Nivelle-

ments nach dem Maßstabe von 10 Fuh auf einen Zoll aufzutragen.

Die Pläne sind von einem vereidigten Geometer zu fertigen.
3S. 3.

In den Situnationsplan sind die Fluchtlinien der Straßen und Plätze roth

einzutragen; bei Vorgärten ist die Richtung ihrer Einfriedigung mit rothpunktirten
Linien anzudeuten. Die zur Cntwässerung bestimmten Rinnsteine oder Kanäle sind
mit blauen Linien anzugeben; die Richtung des Gefüälles ist mit Pfeilen zu be-
zeichnen. An den Schneidepmnäten der Siraßen ist die Höhenlage des künftigen
Straßenpflasters gegen einen im Nivellement angenommenen festen Punkt in blauer

Farbe zu vermerken. Die von einem Brande verschont gebliebenen Gebäude sind
durch Farben von den durch das Feuer betroffenen zu unterscheiden.

K. 4

Die Breite der Hauptstraßen in Städten ist zu mindestens 4 Ruthen rheinisch,

die der Nebenstraßen zu mindestens 3 Ruthen rheinisch anzunehmen. Die Steigung
der Straßen ist auf die Ruthe zu mindestens 1 Zoll und höchstens 8 Zoll zu be-

messen. Ausnahmen sind nur mit besonderer Genehmigung des Ministerii zulässig.

Auf je 30 Ruthen rheinisch Straßenlänge ist regelmäßig ein öffentlicher Brunnen
zu projectiren.

8. 5.

Ist der Bebauungs= oder Retablissementsplan aufgestellt, so wird derselbe mit

den etwa erforderlichen schriftlichen Erläuterungen zu Jedermanns Einslcht minde-

stens 8 Tage lang innerhalb der betreffenden Gemeinde öffentlich ausgelegt. Dies
wird in ortsüblicher Weise mit der Aufforderung bekannt gemacht, daß etwanige
Einwendungen gegen den Entwurf bei Bebauungsplänen innerhalb vier Wochen,

bei Retablissementsplänen innerhalb 8 Tagen, vom Tage der Bekanntmachung

ab gerechnet, bei der Gemeindebehörde oder dem Landrathöamte schriftlich oder zu

Protokoll anzubringen seien.

Ueber die erhobenen Eimvendungen wird mit den Reclamanten von dem betref-

fenden Landrathsamte verhandelt.
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Besteht über eine Umänderung der Pläne nach erhobenem Widerspruch Ein.

verständniß zwischen dem Landrathsamte, der Gemeindebehörde und dem Reclaman-

ten, so sind diese Umänderungen sofort in die Pläne einzutragen und die sämmtlichen
Verhandlungen dem Ministerio abschriftlich und unter Rückbehalt eines Exemplars
des so vereinbarten Planes vorzulegen. Ergeht binnen vierzehntägiger Frist nach
Abgang der Vorlagen an das Ministerium von diesem keine abändene Versügung,

oder kein Inhibitorium, so ist der vorgelegte F# für festgestellt zu erachten, so-
sort zu publiciren und zur Ausführung zu bringe

Andernfalls ist der Bebauungs= resp. Menblisementehien durch förmlichen

Beschluß des Ministerü festzustellen.
Der durch förmlichen Beschluß definitiv festgestellte Plan ist in geeigneter Weise

zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

8. 7.

Die zur Ausführung der Bebauungspläne erforderlichen Enteignungen erfolgen,
wenn ein gütliches Uebereinkommen nicht staltfindet, auf dem Wege des gesetzlichen

Expropriationsverfahrens.
Diejenigen, welche durch die Feststellung der Fluchtlinien nur in

der Freiheit zu bauen eingeschränkt werden, können wegen dieser Einschrän-

kung Entschädigung nicht fordern.
S.8.

Sämmtliche durch die Aasstllung der Bebauungs= und Retablissementspläue

und durch die Vorarbeiten zu denselben entstehenden Kosten mit Einschluß der Hono-

rirung der Bautechniker trägt die betreffende Gemeindecasse. Nicht minder hat die-

selbe die für die Entziehung oder Beschränkung von Grundeigenthum zu gewährenden

Entschädigungen zu leisten.

Bwriter Abschnitt.
Von dem Verfahren bei Einzelbanten.

S. 9.
Wer den Neubau eines Gebäudes oder eine Hauptreparatur an einem Ge-

bäude zu unternehmen beabsichtigt, hat behufs Einholung der erforderlichen Bau-
18
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genehmigung zunächst der Ortspolizeibehörde von seinem Vorhaben Anzeige
zu machen und derselben Pläne und Zeichnungen in zwei Exemplaren vorzulegen.

Hauptreparatur.

Unter Hauptreparaturen sind solche zu verstehen, bei welchen ganze Theile eines
Gebäudes entweder in ihrer Bauart oder hinsichtlich des Materials eine Verände-

rung erleiden, die auf die Festigkeit oder Feuersicherheit oder auf die äußere Gestalt

des Gebäudes wesentlichen Einfluß hat oder wodurch der wesenkliche Zweck des Ge-
bäudes verändert werden soll.

Als Hauptreparaturen stnd anzusehen:
1) die Erneuerung sämmtlicher Fundamente unter den Umfassungswänden der

Gebäude von Fachwerk oder Holz, das Unterfahren massiver Mauern, in-
cleichen die Unterschwellung eines ganzen Gebaudes; '

2) die Anlegung eines Kellers in einem schon vorhandenen Gebäude;

3) das Abbrechen eines oder mehrerer Stockwerke eines Gebäudes;

4) die Aufführung eines oder mehrerer Stockwerke auf einem Gebäude;
5) die Aenderung der inneren Einrichtung eines Gebäudes zu anderen Zwecken,

wenn damit eine Wegnahme oder Veränderung von Verbindungswänden in

Zimmern, von Pfeilern, Unterzügen und Trägern verbunden ist;

60) die Vergrößerung vorhandener Gebäude durch deren Verlängerung oder Ver-
breiterung (Anbau

7) die Einziehung neuer Balken und Unterzüge;
8) die Anbringung eines neuen Dachstuhls oder auch nur neuer Sparren, wenn

mehr als ein Drittheil derselben erneuert wird;
9) die Anlegung neuer Feueranlagen oder Umänderung einer schon bestehenden

Feuerung oder deren Verlegung an einen andern Ort, sowie die Auffüh-

rung neuer Rauchrohre (Schlöte, Essen, Schornsteine) und Veränderung

derselben. (Das Umsetzen von Stuben= oder Kochöfen gehört nicht hieher);
10) die Anlegung von Blitzableitern;

11) Reparaturen, womit eine Veränderung der Fluchtlinie verbunden ist.

S. 11.

Prüfung und Genehmigung der Pläue.

Bei Bauten ohne Feuerungsanlagen auf dem Lande genügt die Vorlegung
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einer Handzeichnung, auf welcher die Dimensionen, die Bauart und die Art
der Bedachung des auszuführenden und der bereits vorhandenen Gebäude, sowie

die zwischen jenem und diesen befindlichen Entsernungen, desgleichen die Fluchtlinie
der Straße anzugeben sind.

Die Richtigkeit dieser Angaben ist von dem Orisschultheißen nach vorheriger
Besichtigung der Baustelle amtlich auf der Handzeichnung zu bescheinigen.

§. 12.
Bei Gebäuden mit Feuerungen und bei sämmtlichen Bauten in Städten ist da-

gegen statt dieser Handzeichnung (§. 11) ein nach dem Maßstabe aufgetragener Si-
tuationsplan undaußerdem eine vollständige Bauzeichnung, bellehend in Grund=

tiß, Durchschnitt und Favade, nach dem Maßstabe von 10 Fuß auf 1 Zoll einzu-

reichen. Außerdem sind in die Situationspläne sowohl wie in die Bauzeichnung die

Maße einzuschreiben.
In besonderen Fällen kann auch die Vorlegung eines von einem Feldmesser ge-

fertigten Situationsplanes verlangt werden.

» 8. 13.

In den Bauzeichnungen sind die durchschnittenen Theile mit charakteristischen
Farben anzulegen und zwar die Mauern aus Bruchsteinen oder gebrannten Sieinen

roth, diejenigen aus Luftsteinen gelbbraun, und alte stehen bleibende Mauern
ran.

6 Die Bauzeichnungen sind von einem Unserer Baubeamten, oder von einem an-

dern zur selbstständigen Ausführung und Leitung von Bauten gesehlich qualifieirten

Techniker (Baumeister, Maurer= oder Zimmemmeister, el. S. 18 der Gewerbeordnung
vom 8. April 1864 und §. 28 der Ausführungsverordnung vom 8. Juli 1864 —

Ges.=Samml. 1864, S. 61. 135 —) zum Zeichen der übernommenen Verantwortung

zu unterschreiben.

8. 14.

Die Ortspolizeibehörde legt die ihr überreichten Pläne, Zeichnungen und Anträge
(§§. 9. 11. 13) mit ihren elwaigen Bemerkungen dem Landrathsamte zur Genehmi-

ung vor. Bei Bauten in der Residenz Rudolstadt ist außerdem die Genehmigung des

Ministerii einzuholen.
Ueber die Vorlagen wird, je nach Lage der Sache, entweder sosort, oder nach

vorgängiger Prüfung durch den Bezirksbaubeamten Beschluß gefaßt, wobei ganz be-
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sonders auch darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß Bauten so ausgeführt werden, daß
sie Straßen und öffentlichen Plätzennicht zur. Unzierde gereichen.

Bei Gebäuden mit Feuerungsanlagenisteine technische Prüfung stets erforderlich.

S. 158

Für die Genehmigung der Bauzeichnungen wird eine Sportel von 10 Sgr. =

35 Kr. bis 10 Thlr. = 173 Fl. zurStaat asse erhoben.

8. 16.
Die Baugenehmigung ist auf dem einen Exenplar derBauzeichnung, welches

die Gemeindebehörde Behufs Behändigung an den Bauhermn zurückerhält, zu ver-

merken, das andere Exemplar verbleibt bei den Akten.

Die Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter; sie verliert aber ihre

Gültigkeit, wenn nnerhalb eines Jahres nach der Ertheilung von derselben kein Ge
brauch gemacht ist

S. 17. .

Revision der fertigen Bauten.

Nach Beendigung des Nohbaues sowol wie nach Vollendung des ganzen Gebäudes
hat das Landrathsamt sich davon Ueberzeugung zu vekschaffen, daß der Bau genan

nach den baupolizeilichen Vorschristen und nach Maßgabe derertheilten Genehmigung
ausgeführt worden ist, und dies auf dem in den Akten befindlichen Duplicate der Bau-

zeichnung zu vermerken
Von den genannten- Fortschritten des Baues muß der Bauherr lechtzeitig die

erforderliche Anzeige machen, widrigenfalls er die Kosten derjenigen Maßregeln zu

tragen hat, welchedas Landrathsamt für nöthig hält, um sich die erforderliche Ueber-
zeugung von der Ordnungsmäßigkeit des Baues zu verschaffen.

Die Revision der Bauten erfolgt in den Städten durch die von dem Stadtrathe

erwählte, von dem Landrathsamte zu bestätigende Baucommission, bestehend aus

2 Mitgliedern der Bürgerschaft und einem Maurer= oder Zimmermeister.

Ist dieser Meister bei dembetreffenden Bau betheiligt gewesen, so ist ein anderer
Meister zuzuziehen.

In Rudolstadt und Frankenhausen wird die Nson von Unseren Baubeamten
für eine Gebühr von 35 Kr. = 10 Sgr. resp. 1 Fl.10 Kr. — 20 Sgr. besorgt.

Halten die Landrathsämter die Revision eines Baues in anderen Städten oder auf

dem Lande durch den Baubeamten für erforderlich, so sind Letzterem von dem Bauherr#
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Diäten und Reisekosten nach Mahgabe des Sportelgesetzes in dem Falle zu gewähren,

daß eine Abweichung von dem genehmigten Bauplan gesunden wird.

Die Gebühren sind durch die Landrathsämter einzuziehen.

8. 18.
Herrschaftliche Bauten.

Die vorstehenden Bestimmungen (S§.9 —17) erleiden keine Anwendung auf
herrschaftliche Bauten. Aber auch bei diesen sind die Pläne der betreffenden Ortspolizei-

behörde zur Kenntnihnahme mitzutheilen.
 19.

Gefährliche oder lästige Gewerbsanlagen, Dampfentwickler.

Bezüglich solcher Gewerbsaulagen, welche wegen ihrer besondern Feuergefähr.
lichkeit oder wegen der dabei vorhandenen Möglichkeitvon.Explosionen,oderdurch
Entwickelung von Rauch, Dämpfen und Gasen, oder durch ihre sich dem Wasser bei-
mischenden Abflüsse ihrer Umgebung gefährlich, oder auch nur durch den verbreiketen.

Geruch, Staub, oder die Verunreinigung des Wassers besonders lästig werden würden,

bewendet es bei denDesiimmungen der Gewerbe-Ordnung vom 8. April 1864 88. 24ff
(Ges.-Samml. 1864,S.61).

In Betreff der GenehmigungvonDampfkessel-AnlagenistdieVerordnung vom
9. Februar 1866 (Ges.-Samml. 1866, S. 28) maßgebend.

Tritter Abschnitt.

Specielle Bauvorschriften.

8. 20.
Vom Auseinanderbau.

o. Verhälluiß zum Nachbar.

Wer auf der Nachbarsgrenze bauen will, muß die Umfassungsmauer des Gebäudes,
welche auf die Grenze zu stehen kommt, als Brandmauer aufführen.

randmanern sind massiv, d. h. von natürlichen oder gebrannten Steinen mit

Kalkmörtel von Grund aus oder auf Bogen stehend mindeslens einen Fuß stark oder

als sechs Zoll starke Blendmaner aufzuführen. Die Brandmauern dürfen keine Oess-

nungen haben und Holzwerk ist von der Augenseite überall 6 Zoll entfernt zu halten.

Gemeinschaftliche Brandgiebel sind mindestens 14 Fuß stark zu manern; Holz-
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werk und Nauchrohre dürfen sich der nachbarlichen Mauerfläche nur bis auf einen Fuß

nähern.
Als Brandmauern sollen ausnahmsweise auch aus Luftbacksteinen aufgeführte

Mauern unter der Beschränkung gelten, daß dieselben im Aeuhern mindestens 11 Fuß

stark und nicht über 25 Fuß hoch (die Dachgiebelhöhe ungerechnet) ausgeführt werden.

Bei Verwendung von Luftsteinen sind Verbleudungen einen Fuß stark, gemein-
schaftliche Brandgiebelmauern 2 Fuß stark zu fertigen und Holzwerk muß 1 Fuß von
der Außenseite entfernt bleiben.

Gebäude von Fachwerk oder massive Gebäudemit Oeffnungen in den dem Nachbar

zugekehrten Gebäudeumschließungsmauem dürfen sich der Nachbarsgrenze nur auf
15 Fuß nähern. 6

Steht dagegen im letzteren Falle auf dem Nachbargrundstücke bereits ein nicht mit
Brandmauer versehenes Gebäude, so hat der Bauende 30 Fuß von diesem Gebäude

entfernt zu bleiben.

Ausnahmen finden nur statt, wenn das zu erbauende Gebäude an einer Straße

liegt, welche weniger als 30 Fuß Breite hat. In diesem Falle ist aber die Gebäude-

umschliehungsmauer an der Straße massiv oder verblendet aufzuführen.

Gebrannte Steine dürfen nur dann bei Bauten verwendet werden, wenn sie

im Großen und Ganzen im gebrannten Zustande 12 Zoll lang, 52 Zoll breit und
23 Zoll hoch sind.

8. 21.

Bei Neu- oder Reparaturbauten hat der Unternehmer dem etwa betheiligten

Nachbar rechtzeitig von seinem Vorhaben Kenntniß zu geben.
Der Bauende ist im Mangel eines besonderen Rechtsverhältnisses nicht verbun-

den, durch seinen Neubau eine Stütze für das Nachbarhaus abzugeben, weßhalb
der Nachbar vorkommenden Falls verpflichtet ist, einen Reparaturbau zur Erlan-

gung der Standfähigkeit seines Gebäudes auf eigene Kosten zu unternehmen.
Kann ein Neubau, ingleichen die Ausbesserung oder Wiederherstellung eines

schon vorhandenen Bauwerks nicht bewirkt werden, ohne daß ein Baugerüste auf
oder über des Nachbars Grund und Boden enichtet wird, und die Baumaterialien

auf demselben herbeigeführt werden, so hat dies der Nachbar zu dulden. Der Bau-

unternehmer oder Eigenthümer jedoch hat denselben vollständig schadlos zu halten

und auf Verlangen dieserhalb Sicherheit zu leisten.
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b. Verhältnisse auf dem eigenen Grundstücke.

Gebände mit schüzender Brandmauer dürfen sich auf jedes beliebige Maß nä-
hern, wenn die Brandmauer 1 Fuß über die Dachfläche hinausgeführt ist.

Massive oder verblendete Gebäude ohne schützende Brandmauer oder Fachwerks-

gebäude dürfen sich bis auf 15 Fuß nähern; wird aber eines dieser Gebäude als

Scheune benußt, so muß die Entsernung mindestens 30 Fuß betragen. Diese Ent-
fernung ist auch im ersteren Falle inne zu halten, wenn das nächste bereits vorhan-

dene Gebäude nicht feuersicher gedeckt ist.

Ställe oder Scheunen dürfen nur dann mit Gebäuden, in welchen sich Fenerungs-

anlagen befinden, zusammengebaut werden, wenn Erstere von diesen Gebäuden durch
Mauerwerk, also durch Brandmauern oder Gewölbe, vollständig isolirt sind.

. Verhältnisse des Ausei derb s im Allg

In Vetreff älterer zu vergrößernder Gebände.

Soll auf ein älteres Gebände ein neues Stockwerk aufgesetzt oder dasselbe durch

Anbau vergrößert werden, so treten die Bestimmungen der §§. 20 und 21 gleich-

falls in Kraft.
8. 24.

In Betreff der Schennen in den Städten.

Die Eriichtung neuer Schennen in den Städten ist ferner nicht gestaktet. Die

städtischen Scheunen sind vielmehr außerhalb der Städte und mindestens 200 Fuß
vom letzten Wohngebäude ab zu erbauen.

Vom 1. October 1900 an darf kein Gebäude im inneren Stadtbezirke als

Scheune benußt werden.

8. 25.
In Vetreff der Schmieden und Ziegeleien.

Schmieden, Ziegel- und Kalköfen und dergl. müssen von feuersicher bedachten

Gebäuden mindestens 30 Fuß, von nicht feuersicher bedachten Gebäuden mindestens
60 Fuß entsernt bleiben.

Von Waldungen sind Ziegeleien, Kalköfen, Backöfen und dergleichen Anlagen,
bei denen stärkere Feuerungen verwandt werden, in der Regel und wenn durch die

Einrichtung der Feuerung selbst nicht besondere Sicherheit geboten wird, 200 Fuß

entfernk zu halten.
Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. XXIX. 19
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Bei Schmieden ist das Feuerungslocal massiv herzustellen; die Decke ist ent-

weder zu wölben, oder zu rohren und zu puhen.

S. 20.
Schweineställc.

Schweineställe müssen von der Nachbargrenze mindestens 3 Fuß entfernt bleiben.

8. 27.
Düngergruben.

Abtritts= und Düngergruben dürfen sich der Nachbargrenze höchstens bis auf
3 Fuß nähern und sind dicht auszumauem. Werden Abtrittsgruben ganz oder zum

Theil unterhalb von Wohngebäuden angelegt, so sind sie wasserdicht auszuführen und
zu überwolben.

An öffentlichen Straßen und Pläßen ist die Anlage von Abtritten nicht gestattet.

. 28.

In Betreff der Vanten an Kunststraßen.

An Kunsittraßen dürsen Gebäude nur parallel mit der Miltellinie der Straße und

mindestens 12 Fuß vom inneren Grabenrande entfernt errichtet werden.

Bei Gasthöfen und bei ähnlichen Gebäuden, vor denen ein größerer Verkehr statt-

findet, ist die einzuhaltende größere Entfernung in jedem einzelnen Falle so zu bemessen,
daß die Kunststraße selbst von anhaltenden Fuhrwerken niemals berührt wird.

Beim Wiederaufban finden Ausnahmen von ulin. 1 und 2 da statt, wo die lokale

Unmöglichkeit der Ausführung dieser Bestimmungen nachgewiesen wird; auch ist der
Bauherr für nachgewiesene Mehraufwendung beim Wiederaufbau, welche durch
die Beobachtung obiger Bestimmungen verursacht worden, aus der Staatscasse zu ent-

schädigen. Ebenso ist seinem Antrage auf Expropriation des unbedingt erforderlichen
Hinterlandes stattzugeben.

Gebäude, in denen leicht entzündbare Gegenstände aufbewahrt werden, dürfen
in der Nähe von Eisenbahnen nur in einer Entfernung von mindestens 120 Fuß in der

Horizontale gemessen von der nächsten Schiene ab, errichtet werden. «

AndereGebäudetnüssmvonderaächstenSchiencabmindestens60Fußcntfernt
bleiben.

Liegt die Eisenbahn auf einem Damme, so ist dedenobigen Entfernungen die lllache
Dammhöhe hinzuzurechnen.
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8. 20.

Windmühlen müssen von Wegen mindestens 300 Fuß entfernt bleiben und es kann

diese Entfernung nur dann angemessen abgekürzt werden, wenn der Weg in einem

Terraineinschnitte liegt oder die Mühle auf andere Weise dem Blicke der den Weg pas.

sirenden Zugthiere entzogen wird.

Einer bereits bestehenden Windmühle dürfen sich neue Gebäude= Anlagen nur auf

eine Entfernung nähern, welche gleich ist der zwölffachen kleineren Abmessung der Höhe
oder Breite des Wind sangenden Gegenstandes. Ist die neue Anlage auch eine Wind-

mühle, so wird die Breite des Gehäuses als maßgebend angenommen.

Wird indeß von dem Unternehmer des Baues eines Wind fangenden Gegenstandes

behauptet, daß der beabsichtigte Bau zu der Mühle eine Lage bekommen solle, welche
die herrschenden Winde nicht abschneidet, so sind hierüber genaue Ermittelungen anzu-
stellen und je nach dem Ausfall derselben die vorgeschriebene Entfernung zu ermäßigen.

Feucrungen.

Mauern, an welchen sich Feucrungen befinden, sind als Brandmauern min-
destens 1 Fuß stark zu construiren. Dasselbe gilt von den Mauern neben den Oefen

und Küchenfeuerungen, die aber mindestens bis auf 2 Fuß Entfernung von den Oesen

als Brandmauern aufzuführen sind. Neben den gewöhnlichen Stubenöfen genügt
eine Stärke der Brandmauern von 6 Zoll, wenn dieselben aus natürlichen oder ge-

brannten Steinen ausgeführt werden.

31.

Oefen.

Die Heizöffnungen der Oefen, Bratöfen, Kochöfen, Kessel und sonstigen Feue-
rungen müssen mit Jubegriff des Aschenfalls mindestens 10 Zoll von dem Fußboden,

insofern derselbe aus Balkenlagen oder Dielungen besteht, entfernt bleiben, letztere
auch mit einem Vorpflaster von gebraunten Steinen oder von einer seuersichern Masse,

oder auch mit einem Vorblech von Metall versehen werden, welches auf jeder Seite um

einen Fu breiter als die Heizöffnung und mindestens einen Fuß lang sein muß.

Hat der Ofen einen eisernen Kasten, so muß die Sicherung des Fußbodens sich
auch auf den Raum unter dem Ofen und 1 Fuß um den Ofen herum erstrecken.

at der Ofen aber einen Fuß von Kacheln, so ist der untere Naum mit Sand

auszufüllen und dann erst der Heerd darauf zu legen, oder der letztere in gutem Ver,

bande darauf zu mauern.
19°
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Von der hölzernen Zimmerdecke müssen alle Oesen mindestens 2 Fuß entfernt
bleiben.

Ofenfühe oder Nahmen von Holz sind ferner nicht zu gestatten.
Oefen in solchen Räumen, in welchen, wie bei Holzarbeiterlocalen, leicht ent.

zündbare Stoffe aufbewahrt werden, sind, wenn sie von innen geheizt werden, mit

einem metallenen Gitter von höchstens 4 zölligen Zwischenräumen und in einem Ab-

stande von mindestens 1 Fuß zu umgeben. Die Höhe des Gitters muß die Heizöffnung

überragen und der Fußboden zwischen Gitter und Ofen ist seuersicher zu bedecken.

Bei Oesen in Windmühlen, Gartenhäusern und dergleichen Gebäuden können,

weun die Entfernung von anderen Gebäuden mindestens 100 Fuß beträgt, die Brand-

mauern durch Blechbekleidung ersetzt werden.

8. 32.
Vorgelege und Kamine.

Vorgelege und Kamine dürfen nicht unter Treppen, auch nicht näher als 2 Fuß

an hölzernen Treppen angelegt werden. Dieselben müssen ganz mit feuersicherer Masse

gepflastert werden. Hölzerne Vorgelegethüren müssen mindestens 2 Fuß von den Heiz-

öffnungen entfernt und mit Eisenblech beschlagen sein. Beträgt die Entfernung weniger
als 2 Fuß, so sind die Thüren ganz von Eisen und ohne hölzerne Zarge herzustellen.

 33.

Backösen.

Backöfen dürfen nur in massiven Räumen und zwar mindestens 3 Zoll von den

Umschließungsmauern entfernt aufgestellt werden. Der Raum zwischen dem Backofen-
gewölbe und der Decke ist mit Schutt auszufüllen, oder es ist die Decke zu rohren und

zu putzen.
Der Vorraum vor dem Backofen ist zu pflastern und zu wölben.

Backösen im Freien müssen mindestens 30 Fuß von anderen feuersicher gedeckten
(5. 39) und mindestens 100 Fuß von nicht seuersicher gedeckten Gebäuden entfernt
bleiben.

S. 34.
Räucherkammern.

Räucherkammern müssen massiv hergestellt und mit eisernen oder mit Blech beklei-
deten Thüren ohne hölzerne Zargen versehen und am Fuß mit feuersicherem Pflaster

bedeckt sein.
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8. 35.
Nauchfanghölzer.

Nauchfanghölzer müssen in senkrechter Nichtung mindestens 3 Fuß und in waage-
rechter Richtung mindestens 1 Fuß über den Heerd hinausgehend angelegt und in dem

Winkel oder wemn sie über 12 Fuß frei liegen, mit massiven Pfeilern unterstützt oder

an die Decke angebolzt sein.

Die in geringerer Entfernung etwa schon vorhandenen Nauchfanghölzer sind mit
Blech zu bekleiden.

8. 36.
Nauchrohre.

1) Sämmtliche Nauchrohre (Schlöte, Essen, Schornsteine) und, mit Ausnahme
der Fälleim §. 36 von gebrannten Steinen mindestens 6 Zoll stark herzustellen. Die

vorhandenen hölzernen Schornsteine sind in den Städten vom 1.October 1870, auf
dem Lande vom I. October 1875 ab nicht mehr zu dulden.

2) Besteigbare Nohre müssen eine Weite von mindestens 18 Zoll im Quadrat und

im Lichten erhalten.
Die lichte Weite und Form des Querschnitts von engen, russischen Röhren,

wenn derselbe nur nicht unter 36 Quadratzoll beträgt, ist dem Ermessen des Bauunter-

nehmers überkassen.
3) Der angenommene Querschnitt ist für die ganze Höhe des Nohres beizube-

balten und senkrecht auf die Richtungslinie des Rohres zu nehmen.
4) Kein Schornstein darf durch brennbare Constructionstheile unterstützt oder auf

diese rs werden.
Das Schleifen eines Nauchrohres darf nicht unter einem Winkel von 45 Grad

mit * Horizontale geschehen und ist die Ecke, welche aus der veränderten Richtung

der Rohre entsteht, in einem Bogen von mindestens 3 Fuß Halbmesser abzurunden.
Das Schleifen darf nur in Mauern oder massiv durch Eisen unterstützt aufgeführt
werden.

6) Sämmtliches Holzwerk, mit Ausnahme von Dielungen und Schaalungen,

ist von der äußeren Wangenfläche mindestens 3 zon entfernt zu halten und der Zwischen-
raum mit(aseinan zu dichten.7) Eingegangene Rohre sind unten und oben mungteich zu vermauern.

8) In ein russisches Rohr von 50 Quadratzoll Querschnitt dürsen nur höchstens

 Stubenofenfeuerungen geführt werden. Eine Kesselfeuerung wirdindeser Beziehung.
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3 Ofenfeuerungen gleichgeseyt. Soll das Nauchrohr duch mehrereFeuerungenbenutzt
werden, so ist der Querschnitt entsprechend zu vergrößer

9) Freistehende Schornsteine sind der Stabilität beigenesen mit verstärkten Wangen

zu versehen. Ueber Dach kaun bei einer außen sichtbaren Länge von mehr als 8 Fuß

eine Verankerung durch Eisen angeordnet werden.
10) Alle russischen Nohre erhalten da, wo sie beginnen und unter Dach, ingleichen

bei mehr als zweimal veränderter Richtung auch in der Mitte und zwar 3 Fuß von allen

brennbaren Theilen entfernt eisemme in Falz schlagende Reinigungsthüren, unter welchen
auf dem Fußboden eine 2 Fuß lange, 16Zoll breite unverbrennliche Decke von Steinen
oder Mectall anzubringen ist.

11) Eiserne Nauchröhren müssen 2 Fuß von allen brennbaren Gebäudetheilen ent-

fernt bleiben und sind da, wo sie Decken oder die Dachsläche durchschneiden, zu um-

mänteln und durch eine mindestens 4 Fuß große Metallplatte zu führen.
12) Die Ofenrauchrohre dürfen nicht durch Wände oder Fensler direct ins Freie

geführt werden, ausgenommen bei Windmühlen und Gartenhäusern, sofern dergleichen

Gebäude von anderen mindestens 100 Fuß entfernt stehen.

Verwendung von Luftsteinen zu Schornsteinen.

Die Verwendung von Luftsteinen ist nur bei besteigbaren Schornsteinen ein= und

zweistöckiger Gebäude gestattet, wenn
1) solche Schornsteine nicht geschleift sind;
2) deren Fundamente 18 Zoll über dem Fußboden resp. über dem höchsten Was-

serstand, deren Köpfe über dem Dache und noch bis wenigstens 3 Fuß unter dem Aus.

tritt durch die Dachfläche hinab aus gebrannten Ziegelsteinen resp. geeigneten festen
Bruchsteinen und in Kalkmörtel hergestellt werden;

3) die Wangen mindestens 12 Zoll stark und

4) zu den Nauchmanteln gebrannte resp. feste Bruchsteine verwendet sind.

. 38.

Darren, Vrauhäuser, Brennereien.
Dareen sind nur in massiven, gewölbten und gepflasterten NRäumen zuläsüig. Die

Oeffnungen zu diesen Localensind mit eisernen Thüren zu verschließen.
Brauhäuser und Brennereien sind entweder unter Bepbachtung der Bestimmungen

des S. 24 oder massiv zu erbauen.
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§S. 39.
Dachdeckungen.

Nichtfeuersichere Dachdeckungen sind fernerhin nur bei isolirt liegenden Gebäuden,
welche mindestens 400 Fuß von anderen Gebäuden entfernt sind, zu gestatten. So-

bald sich an feuergefährlichen Dächern nicht isolirt liegender Gebäude eine Reparatur

nöthig macht, welche sich über mehr als 1der Dachfläche erstreckt, ist ein feuersicheres
Dach aufzulegen. Sämmtliche feuergefährliche Bedachungen sind in den Städten bis
zum1. October 1870, auf dem Lande bis zum 1. October 1875 zu beseitigen. Als

feuersichere Dachdeckungen gelten solche von Dachsteinen (Ziegeln), jedoch ohne Unter-
stopfung mit Strohdecken, Schiefer, Metall, oder einer von dem Ministerio für zu-

lässig erklärten Dachpappe.

. Holzbekleidungen.

Holzbekleidungen an Gebäuden sind fernerhin nur bei m liegendenGebänden,

welche mindestes 400 Fuß von anderen Gebäuden entfernt sind, zu dulden. Sobald

sich an Holzbekleidungen von Gebäuden, welche nicht isolirt liegen, eine Reparatur

nöthig macht, welche sich über mehr als1der Bekleidung erstreckt, ist statt derselben

eine Ausmanerung oder eineVenagelungmit Schiefer oderDachsteinen zu wählen.
8 41.

Dachrinnen.
Dachrinnen sind nur aus unverbrennlichem Material gestattet.

8. 42.
Gesimse.

Hölzerne Hauptgesimse an massiven oder aus Luftsteinen erbauten Fronten sind
an den Giebeln und 2 Fuß lang an den Fronten mit Blech zu bekleiden.

8. 43.

Dachfenster, Gallerien.

Dachfenster oder Dachlucken, welche aus Fachwerk bestehen, sind an den Seiten

mit einem feuersicheren Material zu bekleiden.

Die Oessnungen sind mit Läden oder Fenstern zu versehen. Auch Gallerien und

bedeckte Gänge dürfen nirgends offen sein und sind vielmehr durch Läden oder Fenster
zu verschließen.



142 18.68.

S. 44.
Aschszruben.

Jedes städtische Wohnhaus muß ein feuersicheres Behältnit für Asche enthalten.

. 45.

Vorbauten.

Vorbauten und bauliche Anlagen jeder Art, welche über die festgesetzte Fluchtlinie
hewortreten, sind nur ausnahmsweise und wenn im öffentlichen Interesse keine Be-

denken entgegenstehen, zu genehmigen.

Insbesondere ist darauf zu halten, daß in den Städten die Bürgersteige nicht

durch Freitreppen, Kellerhälse, Kelleröffnungen, Erker, Balkone oder andere Vor-
bauten verengt werden.

Bei eintretender Baufälligkeit oder bei baulichen Veränderungen sind Anlagen

der vorstehenden Art möglichst zu beseitigen oder wenigstens dergestalt umzuändern,

daßsolche der Passage nicht hinderlich sind.

8. 46.
Schaufenster. ·

Schaufenster dürfen in der Regel nicht über 6. Zoll weit über die Außenseite

der Häuser vortreten und müssen mit ihrer Unterkante mindestens 4 Fuß hoch über

dem Straßenflaster liegen.
In Städten dürfen bei einer Straßenbreite unter 20 Fuß oder des Bürgersteigs

unter 6 Fuß Thüren, Thorwege und Fensterläden im Erdgeschoß, welche unter 8

Fuß vom Pflaster oder Erdboden entfernt sind, nicht nach außen ausschlagen.

S. 47.
Risalite.

Risalite von höchstens 6 Zoll Vorsprung sind nur in Straßen von über 30 Fuß

Breite mit einem Bürgersteig von über 6 Fuß Breite zu gestatten. Ist der Bürger-

steig über 10 Fuß breit, so ist das Risalit bis zu 18 Zoll Vorsprung zu gestatten.

Bei einer. Breite des Bürgersteigs von mehr als 15 Fuß können noch stärkere Vor-

sprünge des Nisalits gestattet werden.

S. 48.
Treppen.

Freitreppen dürfen bei bis zu 6 Fuß breitem Bürgersteig höchstens 10 Zoll, bei
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breiterem Bürgersteig höchstens 2 Fuß vortreten; jedoch darf der Bürgersteig nie bie
auf mehr als 5 Fuß verengt werden.

In drei Etagen hohen Gebäuden, deren obere Geschosse zu zahlreichen Ver-

sammlungen oder öffentlichen Lustbarkeiten bestimmt sind, müssen die Zugänge zu den
Versammlungs= und Gesellschaftsräumen mit 2 hölzernen oder mindestens einer un-

verbreunlichen Treppe angelegt werden.

8. 49.
Brunuen.

Zur Anlage von Brunnen ist ortöpolizeiliche Genehmigung einzuholen. Offene
Brunnen sind mit einer mindestens 3 Fuß hohen Einfriedigung zu umgeben

8. 50.
Reich= oder Wurflöcher.

Reich= oder Wurflöcher in den Scheunen sind mit Geländem zu sichern. (Ver-

ordnung vom 4. October 1842 — Ges. S. 1842, S. 114).

. 51.

Plintenhöhe, lichte %%. Wohnzimmer, Wohnkeller.

Die Plinte oder Schwelle im Erdgeschoß jedes Gebäudes ist mindestens 11 Fuß

hoch über das äußere Terrain zu legen.

Die lichte Höhe der Wohnräume bei Neubanken darf in Städten keinesfalls
weniger als 9 Fuß, auf dem Lande nicht unter 8 Fuß betragen.

Keller dürfen nur dann als Wohnungsräume benutzt werden, wenn der Fußboden

1 Fuß über dem höchsten Wasserstand und die Decke 4 Zuß über dem Straßenniveau

liegt.
Liegen Gebäude an abhängigem Terrain, so gelten die Maße dieses Paragraphen

für den höchsten Punkt des Terrains der vorderen Fronte.

,52.

Benutzung neueingerichteter Gebände.

Ein neuerbautes Wohngebäude oder ein neuerbautes Stockwerk darf erst

4 Monate nach Vollendung des Rohbaues und Abnahme des letzteren (§. 17) bezogen
werden

Das Landrathsamt ist jedoch befugt, von dieser Beschränkung zu dispensiren.

Auf Fachwerksgebäude, falls dieselben nicht verblendet sind, erleiden diese Be-

schränkungen keine Anwendung.
Fürstl. Schwarzb. Gesetzsammlung XXIX. 20
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 53.

Strafbestimmungen im Mangel eines besonderen Strafverhältnisses.

Bauherren, Baumeister und Bauhandwerker, welche bei Neubauten oder Re-

paraturen den Vorschriften dieser Bauordnung zuwiderhandeln, verfallen, sofern nicht
etwa die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs zur Anwendung zu kommen haben, in

eine Polizeistrafe bis zu 175 Fl.— 100 Thlr., am deren Stelle im Unvermögensfalle

Außerdem hat der Bauherr zu hewärigen, daß der gegen die vorstehenden An-

ordnungen aufgeführte Bau, da nöthig, zwangsweise auf seine Kosten abgeändert
oder entfernt wird.

Bei wiederholten groben Verstößen gegen diese Bauordnung kann dem Zuwider-
handeluden auch das Necht zur selbstständigen Ausführung und Leitung von Bauten

durch das Ministerium wieder entzogen werden.

S. 54.
Periodische Bisitation.

Von 5 zu 5 Jahren werden in den StädtenfeuerpolizeilicheRevisionen auf Kosten
der Communen durch eine Commission abgehalten, welche aus dem Bezirksbau-

beamten und 2 nicht zu der zu revidirenden Stadt gehörigen Bürgermeistern besteht.

Der Baubeamte liquidirt nach den Bestimmungen des Sportelgesetzes; die Bürger-
meister erhalten Reisekosten und 2 Fl. 37 Kr. 4 Hllr. =1Thlr. 15 Sgr. Diäten.

Die aufzunehmenden Protokolle sind den betrefsenden Landrathsämtern zur
weiteren Veranlassung einzureichen.

5. 55.

Dispensationsbefugniß des Ministeriums.

Das Ministerium ist befugt, in einzelnen dringenden Fällen Abweichungen von

den Vorschriften dieser Bauordnung in urkundlicher Form zu gestatten.

8. 56.
Ausführungsterminec.

Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. April 1868 in Kraft, dergestalt,

daß alle an und nach diesem Tage eingehenden Gesuche um Genehmigung baulicher

Anlagen den Bestimmungen der Bauordnung unterfallen.
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Von demselben Tage an treten alle entgegenstehenden Erlasse und Verordnungen,

namentlich der Anhang zur allgemeinen Feuer-Ordnung vom 6. Februar 1828, sowie

die für die Unterherrschaft erlassenen Feuerordnungen außer Kraft.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den II. Februar 1868.

(I. S.) Albert, F. z. S.
von Bertrat. von Ketelhodt.





1868. 147

Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudoolstadt.

EZlůch vom Täre 1868.

M XVIII. Verorduumg

die usihrmo dee Hewerbesrurr. Gesetzes betreffend,
m 26. Februar 1868.

Lerenanl.
Listen über die Gewerbetreibenden.

Zum Zmecke der Steuerveranlagung haben die Gemeindebehörden auf Grund der
nach §. 14 der Ausführungs-Verordnung zur Gewerbe-Ordnung vom 8. Juli 1864

zu führenden Verzeichnisse und nach den ihnen zugehenden Formularen jährlich Listen
der Gewerbetreibenden aufzustellen und beiden zuständigen Stenerhebestellen (Rent= und
Steuerämtern 2c.) zu überreichen. (S. 19 des Ges.) «

§.2.
Zeit der Aufstellung der Listen.

Die Aufstellung der Listen geschieht jährlich im Monate Ockober.
Die Einsendung der Listen an die Steuerhebestellen hat bei Vermeidung einer

Ordnungsstrafe von 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr. spätestens bis Ende October zu erfolgen.

8. 3.

Betrieb verschiedener Gewerbe.
Betreibt Jemand mehrere Gewerbe, die unter verschiedene Klassen gehören, z. B.

ist ein Kaufmann zugleich Müller, ein Händler zugleich Pferdevermiether, ein Bier-

brauer zugleich Schenkwirth u. s. w., so muß er in die Liste eines jeden von ihm betrie-

Fürstl. Schwarzb. Gesetzsammlung XXIX
Ausgegeben in Rudolstadt den 4. März 1868.

21
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benen Gewerbes, in den gegebenen Beispielen also in die Listen 1. und 5. Klasie,

beziehungsweise 2. und 6. oder 1. und 3. Klasse eingetragen werden. Bei dem gleich-

zeitigen Betriebe mehrerer Gewerbe der 7. Klasse sind alle diese Gewerbe in der be-

treffenden Liste anzugeben.
Ebefrauen und Kinder, welche ein besonderes, von dem ihres Ehemannes oder

Vaters verschiedenes Gewerbe treiben, werden unter besonderen Nummern aufgeführt.

8. 4.

Prüfung der Listen.
Die Stenerhebestellen haben die Vollständigkeit und Nichtigkeit der Listen zu

prüfen und nöthigensalls durch Rückfrage bei den Gemeindebehörden, durch die Steuer.
aufseher und Gendarmen, durch die Gewerbetreibenden selbst (§. 15 des Ges.) oder

durch Sachverständige (§. 17 des Ges.) die erforderliche Auskunft einzuziehen.

8. 5.
Aufstellung der Steuerrolle.

Auf Grund der geprüften Listen wird von den Steuerhebestellen, unter Aus-

scheidung der steuerfreien Gewerbe (§. 7 des Ges.), für jede Klasse der steuerpflichtigen

Gewerbe eine Nolle angelegt, in welche die enisprechenden Steuersätze von der Ein-

schätzungscommission einzustellen sind.
8. 6.

Benachrichtigung der Steuerpflichtigen.

Nach erfolgter Einschätzung haben die Steuerhebestellen jedem Steuerpflichtigen
den in Gemäßheit der Einschãtzung zu entrichtenden Steuerbetrag bekannt zu machen

und über die geschehene Bekanntmachung Empfangsbescheinigungen beizubringen, aus

welchen der Tag der Behändigung hervorgeht.
Der Benachrichtigung ist unter Hinweisung auf §. 25 des Gesebzes zugleich beizu-

sügen, daß etwaige Recurse gegen die Höhe der Steuer innerhalb 4 Wochen vom Tage

der Bekanntmachung an bei der Steuerhebestelle selbst anzubringen sind, daß aber die

Steuer, unter Vorbehalt des Ersatzes, vorläufig entrichtet werden muß.
Gleichzeitig und zwar längstens bis zum 15. December sind die Steuerrollen

zur Feststellung der Soll, Einnahme au das Fürstl. Ministerium einzusenden. Die

Einsendung der Reklamationen behufs der Entscheidung durch Fürstl. Ministerium hat
nach Ablauf der vierwöchigen Frist unter Beifügung der ergangenen Acten zu erfolgen.
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S.7.

Zu= und Abgänge
Auf Grund der von den Gemeindebehörden zu erstattenden Anzeigen über neu

ungemeldete und über aufgegebene Geschäfte (6§. 9 und 16, al. 3 des Ges.) be-

ziehungsweise auf Grund der Entscheidungen über Steuerermähigungen werden von

den Steuerhebestellen vierteljährige Zugangs= und Abgangslisten aufgestellt und ebenso
wie die jährlichen Steuerrollen zur Feststellung an Fürstl. Ministerium eingesandt.

Jahres-Rollen und Zu- und Abgangslisten dienen zugleich als Rechnungs-

Belege.
S. 8.

Gewerbe im Umherziehen.

Die Stenern für die Gewerbe im Umherziehen werden von denLandrathcämtern

sowie von denjenigen Gemeindevorständen, welche für Ertheilung vonGenerbescheinen
zuständig sind (§F. 24 der Ausführungsverordnung zur Gewerbeordnung, Ges.-S
1864, S. 143) sofort bei Ausstellung der Gewerbescheine erhoben (§. 11 des Gue
und nach Abzug des den betreffenden Stadtgemeinden rücksichtlich der von ihnen aus-

gestellten Gewerbescheine observanzmäßig zukommenden Antheils, am Schlusse jedes
Jahres mittelst specieller Verzeichnisse an die Steuerhebestellen abgeliesert.

§. 9.
Gewerbebetrieb von Wittwen.

In dem Falle des §. 7, ul. 4 des Gesetzes, in welchem Wittwen das Handwerk

des verstorbenen Ehemannes mit nur einem Gehülfen fortbetreiben, ist dieser den

Handwerkern ohne Gehülfen gleich zu achten.

8. 10.
Wahl der Einschähungseommissorien.

Die Wahl der Einschäyungscommissarien (§. 21 des Ges.) hat jährlich und zwar
längstens in der zweiten Hälfte des Monats October zu erfolgen.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Landraths.

Die Gemeindevorstände, die nicht am Sihe des Landrathsamtes wohnen und die

lediglich zen Zwecke der Wahl einberufen worden, beziehen je 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thrr.
Tagegelde

Die ecfalsigen Liquidationen sind nach erfolgter Feststellung durch den Land-
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rath unter den Verwaltungskosten der Steuerhebestellen in Rechnung zu beingen.

Dasselbe gilt von den durch die Steuerhebestellen selbst festzustellenden Reisekosten und

Tagegeldern der Einschätzungscommissarien und Sachverständigen (S. 17 des Ges.).

Uebergangs-Lestimmungen.
S. 11.

Die Wahl der Einschähungsrommissarien für das Jahr 1868 und die desfallsige
Mittheilung an die Steuerhebestellen muß bis zum 15. April, die Aufstellung der Ge-

werbelisten und Einsendung derselben Seitens der Gemeindebehörden an die Steuer-

bebestellen bis zum 28. März, die Prüsung der Listen durch die Steuerhebestellen und
die Einschätzung bis Ende April stattfinden, so daß die Benachrichtigung der Steuer-

pflichtigen Anfang Mai erfolgen kann.

Die alsdann im Monat Mai stattfindende Steuererhebung hat sich gleichzeitig auf
das I. und 2. Quartal d. J. zu erstrecken. .

. 12.

Was die bereits für 1868 gezahlten Privilegiengelder, Concessionszinsen und

Schankgelder anlangt, welche Abgaben vom Anfange des laufenden Jahres an in

Wegfall kommen, so sind solche den Steuerhebestellen auf die fälligen Gewerbesteuern
in Anrechnung zu bringen.

Rudolstadt, den 26. Februar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Neuntes Stück vom Jahre 1868.

4 XIX. Gesetz,

betreffend die Benutzung des Wassers und den Schutz gegen dasselbe,
vom 7. Februar 1868.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 1c.

haben beschlossen, die Benutzung des Wassers und den Schuß gegen dasselbe gesetzlich
zu regeln und verordnen demgemäß auf Antrag Unseres Ministeriums, sowie mit Bei-
rath und Zustimmung des getreuen Landtags, was folgt:

Erster Abschnitt.
Von den Rechten am Wasser im Allgemeinen.

1. Geschlossenes Wasser.

1

Eigenthum an demselben.

Geschlossenes Wasser (Wasser, welches in Quellen, Brunnen, Teichen, Eisternen

und sonstigen Behältern, oder in unterirdischen Adern sich befindet, oder sich auf einem

Grundstücke in Folge der natirlichen Beschaffenheit desselben ansammelt) gehört zum
Privateigenthum des GrundbesitzerS, soweit nicht wohlenvorbene Rechte Anderer ent-

gegenstehen.
Hinsichtlich der Salzauellen und des Grubenwassers bei Betrelbung des Berg-

baues verbleibt es bei dem bestehenden Rechte.

Färstl. Schwarzb. Gesetzsammlung. XXNI. 2
Ausgegeben in Rudolstadt den 11. März 1868.
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Quell-, Teich= Brunnenwasser.

Quell,, Teich= und Brunnenwasser, dessen Verwendung zu einem im Interesse

des öffentlichen Wohles auszuführenden Unternehmen und insbesondere zur Befrie-

digung eines unabweislichen Bedürfnisses erforderlich ist, kann unterAnwenduns der

Vorschriftenin den Gesetzen vom r- Februar 1860 (G. S. 1860, S. 10) und vom
9. August 1861 (G. S. 1861, S. 129) enteignetwerden (vergl. unhsS. 104).

Benutzung dei Nothsiãnden.
In dringenden Fällen, z. B. bei Feuersgefahr, können die zuständigen Behörden

und Beamten wegen zeitweiser entsprechender Benuhung des im F. 1 ulin.1 bezeichneten
Wassers Anordnung treffen und solche sofort ausführen lassen.

Die Eigenthümer dieses Wassers haben aber Auspruch auf Ersatz des ihnen etwa
zugefügten Schadens, welchen zunächst diejenige Ortsgemeinde, oder diejenige vom
Gemeindeverbande eximirte Grundbesihung zu leisten hat, in deren Interesse jene

Benutzung stattfand.

. Fliehendes Wasser.
1) Abflüsse deo geschloseenen Wassers, Negen-, Schnee- und Canal-MWasser.

. 4.

Befugnisse hinsichtlich der # und der Anlegung von Brunnen.

Dem Eigenthümer des geschlossenen Wassers (§. 1) gehören auch die Abflüsse
desselben, so lange sie auf seinem Grund und Boder fließen.

Ebenso gehört dem Eigenthümer eines Grundstücks das diesem von höheren

us außerhalb der Flüsse und Bäche zuströmende Regen= und Schneewasser.
ch ist Jeder besugt, auf seinem Grund und Boden Brunnen anzulegen,

wenn ach dem Nachbar dadurch das Wasser entzogen wird, ferner auf seinem Grund

und Boden Aenderungen, welche die Nuhbarkeit desselben erhöhen, selbst dann vor-

zunehmen, wenn sie nicht ohne Einfluß auf die Feuchtigkeits-Verhältnisse der be-
nachbarten Grundstücke sind.

8. 5.

Nachbarrechtliche Bestimmungen.

1) Das niedriger liegende Guundstück hat von dem höher liegenden den Wasser-
absluß zu dulden, welcher in Folge der natürlichen Bodenverhältnisse stattfindet.
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2) Weder der Eigenthümer des höher liegenden, noch der Eigenthümer des nie-

driger liegenden Grundstücks darf Vorrichtungen treffen, durch welche eine
Aenderung im Wasserlaufe zum Nachtheile eines Nachbars verursacht wird.
Aenderungen in der Art und Weise der wirthschaftlichen Benutzung eines

Grundstücks sind nicht als unerlaubte Vorrichtungen zu betrachten.

3) Jeder hat auf seinem Grund und Boden die Wegräumung der durch dritte

Personen oder durch Zufall entstandenen Hindernisse und Aenderungen, welche
dem natürlichen Abflusse des Wassers auf das niedriger liegende Grundstück

zum Nachtheile des höher liegenden entgegenstehen, oder dem Wasserlaufe zum

Nachtheile des niedriger liegenden größere Stärke oder eine andere Richtung
heben, dem Nachbar, welcher dadurch Schaden leidet, gegen Entschädigung
zu geslatten. «

4)DerEigenthümcrdarfscincGebäudenichtsociutichten,daßdieDachtkauic
auf ein benachbartes Grundstück fällt.

CF. 6.
Canalwasser.

Das Wasser in Canälen und sfonstigen künstlich angelegten Wasserleitungen, welches

zum Verbrauche bestimmt ist, gehört demjenigen, welcher die zur Führung jener An-
lagen erforderliche Grundfläche oder Servitut erworben hat.

Künstliche Wasserleitungen, die als bloße Correctionsbauten an die Stelle na.

türlicher Wasserzüge getreten sind, oder deren Wasser, wie z. B. bei Mühl- und

Floßgräben, nicht zum Verbrauch für wirlhschastliche und gewerbliche Zwecke be-
stimmt ist, nehmen die rechtliche Natur der Flüsse und Bäche (F. 10 ff.) an.

. J.

Abweichung durch Vertrag und Verjährung.

Durch Vertrag und Verjährung können Abweichungen von den Bestimmungen
der §§. 5 und 6 begründet werden, und bereits bestehende derartige Abweichungen

bleiben auch ferner in Kraft.

8. 8.
Enteignung des Wassers in den Fällen der 88. 1 und 6.

Die Vorschristen in den S§. 2 und 3 finden auch in Bezug auf das in den

S. 4 und6bezeichnete Wasser Anwendung.
Auch kann für die in den Gesetzen vom 5. Febrnar 1840 und vom 24. Februar

7)00
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1860 (G. S. 1840, S. 40 und 1860, S. 10) bezeichnete Unternehmungen eine Ver-

änderung der Abflüsse jenes Wassers unter Anwendung der Vorschriften dieser Ge-

setze erfolgen.
S. 9.

Competenzvorschriften.

Die über die Anwendung der Ss. 4 bis 7 entstehenden Streitigkeiten unter-

liegen der Entscheidung der Justizbehörden, mit Ausnahme einer etwaigen Zwangs-
enteignung, für welche die Venvaltungsbehörden zuständig sind (vergl. auch §. 104).

2) Küsse und Bäche.

S. 10.
Wohlerworbene Rechte.

Wohlerworbene Rechte an Flüssen und Bächen bleiben, vorbehältlich der ge-

setzlichen Enteignungsfälle, auch ferner in Kraft, und eben dasselbe gilt hinsichtlich
der bestehenden Regalitätsrechte, soweit sie durch die Bestimmungen des gegemwär-
tigen Gesetzes nicht aufgehoben oder beschränkt sind.

.I1I.
Rechte der Anldhe und Hinterlieger.

Soweit Rechte der im vorigen §. bezeichneten Art nicht entgegenstehen, sind
zunächst die Eigenthümer der Ufergrundstücke (die Anlieger) auf den Bereich der

Uferlänge eines jeden zur Benutzung des vorüberfließenden Wassers berechtigt.
Wenn und insoweit aber ein Anlieger das vorüberfliehende Wasser nach der Lage

und Beschaffenheit seines Grundstücks zu wirthschaftlichen oder gewerblichen Zwecken
nicht zu benutzen vermag, steht ihm keine Versügung über das Wasser zu., vielmehr
kann dasselbe von anderen Auliegern und im Falle des §. 19 von den Besitzern nicht

am Wasser liegender Grundstücke (Hinterliegern) benutzt werden.
Jeder Aulieger darf jedoch das Wasser nur mit Rücksicht auf die öffentliche

Wohlfahrt und auf die Nußungsbefugnisse der übrigen Anlieger nach Maßgabe der

solgenden näheren Bestimmungen benußen.

8. 12.
Gemeingebrauch.

Der Gebrauch des Wassers, der Flüsse und Bäche zum Trinken, Schopfen

mit Handgefähen, Waschen und Baden, soweit derselbe ohne rechtswidrige Betre-
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tung des Privateigenthums und ohne besondere Vorrichtungen geschehen kann, ist

einem Jeden gestattet, unterliegt jedoch der polizeilichen Aufsicht und Regelung.

8. 13.

Benußung bei Nothständen.
Die Vorschrist im §. 3 8 1 findet auch in Bezug auf das Wasserin Flüssen

und Bächen Anwendung.

14.Veschrantund bei Nothständen.

Wemn eine beabsichtigte Anlage zur Wasserbenutzung den Wasserbedarf einer

Ortschaft auf eine Weise beeinträchtigen würde, daß daraus ein Nothstaud für die
Wirthschaft der Ortsbewohner oder bei eintretender Feuersgefahr zu besorgen wäre,

so hat die Verwaltungsbehörde die Ableitung des Wassers in geeigneter Weise zu
beschränken.

Die Verwaltungsbehörden können auch sonst im öffentlichen Interesse, nament-

lich aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten, zur Verhütung von Ueberschwemmungen
oder Versumpfungen und zur Offenhaltung des Verkehrs, polizeiliche Anordnun-
gen treffen.

Selbst mit Verletzung wohlerworbener Nechte am Wasser können in den Fällen

dieses 8. von den Verwaltungsbehörden Anordnungen getroffen werden, vorbe-
hältlich der Entschädigung der Berechtigten.

8. 15.
Provisorische Anordnungen.

In den Fällen der S§. 13 und 14 können die Verwaltungsbehörden die dem

angenblicklichen Bedürfnisse entsprechenden provlsorischen Anordnungen so-
fort trefsen und vollstrecken lassen.

. 16.

echte der — Uferbesitzer.

Gehören die gegenüberliegenden Ufer verschiedenen Eigenthümern, so hat ein
jeder von beiden im Verhäliniß zu dem andern ein Nutzungsrecht bis zur Hälfte des

vorüberfliehenden Wassers.

Allgemeine Voraussehungen für die Wassernutzung.

Durch die Benutzung des Wassers darf
1) kein einem Andern schädlicher Rückstau.
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2) keine Ueberströmung oder Versumpfung fremder Grundstücke verurfacht,
3) die Fahrt mit Kähnen und die Flöße nicht behindert werden.

S. 18.
Zurückführung des benuhten Wassers.

Bei vorhandener örtlicher Füglichkeit muh das benutzte Wasser, soweit es nicht
durch die Benutzung verzehrt ist, dem Gewässer, aus welchem es abgeleitet ist, wie-

der zugeführt werden, es sei denn, daß ohne Nachtheil für die, welche ein Interesse

dabei haben, diese Wiederzuleitung unterbleiben und die Wegschaffung des Wassers

auf andere Weise erfolgen kann.

S. 19.
Rechte der Hinterlicger

Die Eigenthümer von Grundslücken, welche nicht unmittelbar am Wasser liegen

(Hinterlieger) können, abgesehen von Enteignungsfällen, die Benutzung des Wassers
insoweit, und zwar unentgeldlich, in Anspruch nehmen, als die Anlieger dasselbe nach

der Lage und Beschaffenheit ihrer Grundstücke zu wirthschaftlichen oder gewerblichen

Zwecken nicht zu benutzen vermögen.
Die Benußung solchen den Anliegern überflüsügen Wassers für das hinterliegende

Grundstück ist jedoch dadurch bedingt, daß der Eigenthümer des letteren das Recht

der Wasserleitung über das zwischen seinem Grundstücke und dem Gewässer liegende
fremde Grundeigenthum besonders erwirbt.

 20.
Abtretung von oenn wegen Nichtgebrauchs.

Wenn ein Anleeger sein nach §. 11 ihm zustehendes Nutzungsrecht nicht aus-
übt, so kann die Vewwaltungsbehörde ihm hierzu auf den Antrag anderer Grund-
eigenthümer, welche ein erhebliches Interesse dabei haben, eine Frist von einem

Jahre stellen. Macht er binnen dieser Frist von seinem Nutzungsrechte keinen Ge-

brauch und weist er auch innerhalb derselben nicht besondere Umstände nach, welche
ihn an solchem Gebrauche zur Zeit behindern, so ist er seines Nutzungsrechtes zu
Gunsten des Antragstellers verluslig.

Der Antragsteller hat jedoch dem ursprünglich Berechtigten Entschädigung zu
leisten, welche im streitigen Falle nach den Vorschriften der Gesetze vom 5. Februar

1840 und vom 9. August 1861 (G. S. 1840, S. 40 und 1661, S. 129) zu be-

stimmen ist.
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Concurriren die Anträge Mehrerer, so kommen die im folgenden 8. ertheilten
Vorschriften zur Anwendung.

21.
Coneurrenz von n/20 auf Wassernutzung.

Ist die Wassermenge für die daran erhobenen Nubungsansprüche unzuteichend,
so richtet sich die Theilnahme an dem Wasser nach folgenden Grundsätzen:

I. Coneurriren nur Ansprüche aus wohlerworbenen Rechten mit einander, so kommen

die wegen Vertheilung des Wassers durch Vertrag, Herkommen, Verjährung,
Vertheilung Seitens der zuständigen Verwaltungsbehörde (s. unten Ill. 2) oder

auf sonst rechtsbeständige Weise festgesetzten Normen zur Anwendung-
Ueber Streitigkeiten, welche sich hinsichtlich der hiernach bestehenden Rechte

erheben, entscheiden die Justizbehörden.
Vermindert sich der Wasserstand so, daß das Wasserbedürfniß der Berech-

tigten in dem ihnen zustehenden Umfang nicht mehr befriedigt werden kann, so

hat die Verwaltungsbehörde, sosern für diesen Fall nicht durch Bestimmungen der

obigen Art Vorsehung getroffen ist, die Vertheilung mit möglichster Berücksichtigung
der bestehenden Rechte zu vermitteln und darüber Anordnungen zu erlassen.

 Coneurriren Ansprüche aus wohlenworbenen Rechten mit solchen, welche auf die

S. 11, 19 und 20 gegründet werden, so gehen die ersteren mit ihrem rechtsbe-

gründeten Wasserbedarfe vor.
 . Concurriren nur Ansprüche mit einander, welche auf die S§. 11, 19 und 20

gegründet werden, so gehen
1) die Anlieger hinsichtlich aller Nutzungsarten den Hinterliegern vor;

2) concurriren nur Anlieger oder nur Hinterlieger unter einander, so hat

die Verwaltungsbehörde nach volkswirthschaftlichen Rücksichten darüber zu
entscheiden, welchem der erhobenen Ansprüche Statt zu geben sei, im

Zweifelsfalle aber das vorhandene Wasser nach Rücksichten der Billigkeit,

nach Befinden durch Fesisetzung gewisser Gebrauchozeiten, in der Art zu
bertheilen, daß jedem Anspruche auf das bei sachgemäher und wasserwirth-
schaftlicher Ginrichtung ersorderliche Wasser so weit als möglich genügt wird.

Als wohlerworbene Rechte sind solche zu betrachten, welche auf eine von der zu-

ständigen Behörde bewirkte Vertheilung des Wassers, oder eine nach vorgängigem
Edictalversahren ertheilte Erlaubniß odet auf einen die Interessenten bindenden Privat-

rechtstitel, gegründet werden.

—

—
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8 2.
ischerei.

Die Fischerei in Flüssen und Bächen, sowie in den in 8. 6, al. 2 bezeichneten

künstlichen Wasserleitungen ist Regalitätsrecht, jedoch unbeschadet anderer wohlenwor-
benen Rechte.

Die Fischereiberechtigten haben kein Widerspruchsrecht gegen die Wasserbenutzung

zu landwirthschaftlichen, gewerblichen und öffentlichen Zwecken, und gegen die dazu

dienenden Anlagen, vorbehältlich etwaniger gerichtlich geltend zu machender Ent-
schädigungsansprüche.

In Ansehung der Ausübung der Fischerei bewendet es, soweit nicht in diesem

Gesetze etwas Anderes bestimmt ist, bei den bestehenden Vorschristen. Namentlich

dürfen die Fischereiberechtigten keinerlei Veränderungen im Flußbette vornehmen.
23

Flußbett. Blrechiinn der Ufereigenthümer.
Das Flußbett ist Zubehör der anliegenden Grundstücke nach Maßgabe der Ufer-

länge eines jeden Grundslücks.
Gehören die gegenüberliegenden Grundstücke verschiedenen Eigenthümern, und

sind die Rechte am Flußbett nicht bereits in anderer Art festgesetzt, so bildet die

durch die Mitte der Flußbetlsohle gezogene Linie die Eigenthumsgrenze.

Jeder Ufereigenthümer ist bis zu dieser Grenze besugt, Pflanzen, Schlamm,
Sand, Erde und Steine aus dem Flußbett zu nehmen, soweit solches ohne Nach-

theil für Andere, und namentich uu Beziehung auf die Tiefe des Flusses und die
Sicherheit der Ufer, geschehen

Dieser Gebrauch zchehenrrunpolizeilichen Aufsicht und Regelung.
Die obige Eigenthumsgrenze gilt auchin dem Falle, wenn das Gewässerin Folge

natüclicher Aenderung seines Laufes sein bisheriges Flußbett verlassen hat.
24.

Inseln. Zeitweise ueben hre nung und Austrocknung.
Inseln, welche sich in Flüssen oder Bächen erheben, gehören dem Eigenthümer

desjenigen Users, auf dessen Seite sich die Insel gebildet hat, nach Maßgabe der

Uferlänge.
Reicht die Insel über die Mitte des Flusses hinaus, so theilt sich dieselbe unter

die Eigenthümer der beiderseitigen User, nach Maßgabe einer durch die Mitte der

Flußbettsohle zu ziehenden Linie.
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Dem Eigenthümer einer Insel stehen in Beziehung auf Anspülungen aus neu

entstehenden Inseln dieselben Rechte zu, wie dem Eigenthümer des Flußufers.
Bricht ein Theil des Flusses durch ein Grundstück und ergießt sich dann wieder in

das Flußbekt, so bleibt das dadurch zu #iner Insel gebildete Stück Land seinem vo-

rigen Eigenthümer.
Auch die zeitweilige Austrocknung eines Gewässers oder die Ueberschwemmung

eines Grundstücks ändert nichts an den Eigenthumsrechten.

§S. 25.
Alluvionen und abgerissene Uferstücke.

Tritt ein Fluß von dem einen Ufer oder von einer Insel zurück, oder erweitert sich

ein Ufer oder eine Insel durch allmälige Anschwemmung oder legt sich fremdes Land

an, und verwächst mit dem Ufer oder der Insel, so fällt die Vergrößerung dem Eigen-

thümer des Ufers oder der Insel zu.

Ist ein zusammenhängendes Stück Land durch die Gewalt des Wassers von dem

Ufer abgerissen und, als solches erkennbar, an einen andern Ort versetzt worden, so

steht dem bisherigen Eigenthümer des abgerissenen Stückes innerhalb eines Jahres das

Recht zu, dasselbe wegzunehmen. Auf Antrag des Eigenthümers des Ufers oder der
Insel kann diese Frist aber von der Verwaltungsbehörde entsprechend verkürzt werden.

8. 26.
Anordnungen zur Erhaltung der Flußlinie.

Wirddie ganze oder theilweise Hinvegnahme der Ufererweiterungen, Inseln und

abgerissenen Landstücke in landes- oder wasserpolizeilicher Hinsicht nothwendig, so hat

der Usereigenthümer kein Recht auf Entschädigung.
Niemand darf durch Pflanzungen oder andere Vorrichtungen das Anspülen an das

User unter Gefährdung des öffentlichen Interesses oder zum Nachtheil der nachbarlichen.

oder gegenüber liegenden Ufer und Grundstücke befördern.

Verlassene Flußstellen # Folge eines Kunstbaues.

Wird ein Schupzbau durch Aulegung eines neuen Flußbettes (Durchstich, Fluß-

correction) ausgeführt, oder weicht ein Fluß in Folge eines Kunstbaues von dem einen

Ufer zurück, so fallen die verlassenen Stellen dem Unternehmer zu.
Dies gilt auchin Hinsicht auf die innerhalb der letzten 6 Jahre vor Publication

dieses Gesetzes vollendeten Schutz= und Kunstbauten der bezeichneten Art. inloi die
Försll. Schw. Rudolst. Gesebsamml. XXIX.
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Ufereigenthümer beim Erscheinen des Gesetes von den solchenfalls verlassenen Flußbetl-

stellen noch nicht Besitz ergriffen hatten, oder insofern eine allmälige Ufererweiterung,

als Folge solcher Bauten, erst nachPublication des Gesetzes eintritt.

8. 28.
Verbot schädlicher Abänderungen durch Anlagen.

Vorbehältlich der Bestimmungen in den S§. 30 ff. darf in den Flüssen und
Bächen, an welchen sich Triebwerke befinden, von dem Bereiche des zu oberst ge-

legenen Triebwerks (einschließlich) an, Niemand bleibende Anlagen oder Einrichtungen

machen, oder an den bestehenden Anlagen und Einrichtungen eine Abänderung treffen,

wodurch der Lauf des Wassers gehemmt oder beschleunigt oder dasselbe abgeleitet wird,
ohne vorgängige Genehmigung Seitens der Verwallungsbehörde. Diese hat bei ihren

desfallsigen Entschließungen, namentlich auch auf das öffentliche Interesse, sowie auf
etwaige Nutzungsrechte Anderer Rücksicht zu nehmen.

§S. 29.
Competenz der Verwaltungsbehörden.

Die Verwaltungsbehörden haben die beim Gebrauchder Flüsse und Bäche zwischen
den Interessenten entstehenden Streitigkeiten, soweit solche nicht wohlenvorbene Rechte
betrefsen und deshalb vor die Justizbehörden gehören, nöthigenfalls unter Zuziehung

von Sachverständigen (§F. 105) zu entscheiden.

Zmeiter Abschnitt.
Von der Benutzung des Wassers zu besonderen Zwerken.

. 30.

Insbesondere ber schãdliche —— des Wassers und der Ufer.

Die Benutung des Wassers zu Schafwäschen, Durchtreiben des Viehes, Durch-

sahrten, Viehtränken, Pferdeschwemmen, Badeanlagen kann von der Verwaltungs-

behörde nach Vesinden der Umstände verboten oder beschränkt werden. Zu den in der

Gewerbe-Ordnung vom 8. April 1864, §F. 24 (G. S. 1864, S. 61) bezeichneten

Anlagen dagegen, welche durch ihre sich dem Wasser beimischenden Abflüsse ihrer Um-
gebung gesährlich oder durch Verunreinigung des Wassers besonders lästig werden, oder

die Ufer bedrohen, unterliegt die Benupung des Wassers vorbehältlich wohlerworbener
Rechte, der Bewilligung und Beschränkung durch die Verwaltungsbehörde (§. 32 der
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Ministerial,Verordnung vom 8. Juli 1864 — G. S. 1864, S. 135 —). Diese

hat bei ihren Entschließungen, namentlich auch auf den Uferschutz und auf elwaige
Nutzungsrechte Anderer Rücksicht zu nehmen.

. 31.

Flöße. .

InAnsehungdetFlößc(FloßfahrtmitgebunduthlößmundSkbcitflößc)»bcs
wendet es bei dem zeitherigen Rechte und den bestehenden speciellen Vorschristen.

 32.

Halten von Fähren.

Das gewerbliche Halten einer Fähre, d. h. eines Fahrzeugs, mittelst dessen die
Verbindung zwischen zwei durch ein Gewässer getrennten Pläßen durch entgeldliches
Ueberfahren von Menschen, Thieren und Gütern bewirkt wird, ist, soweit ein Recht

dazu nicht schon besteht, an die Genehmigung der Gemeindebehörde gebunden, welche

auch das Fahrgeld zu 1 und über die Sicherheit der Ueberfahrt zu wachen hat.
Vergl. §. 15 der erbe · Oduung. )

Behäördliche crrne S. bei Triebwerken.

Triebwerke (Mühlen und sonstige Vorrichtungen zu Benutzung von Wasserkrästen)

bedürfen zu erster Anlage und zu jeder wesentsichen Veränderung der Genehmigung
der Verwaltungsbehörde (§. 39 der Gewerbe-Ordnung).

Auf Zuwiderhandlungen finden die in §. 33 der Gewerbe-Ordnung gegebenen

Vorschriften Anwendung. Als wesentliche Veränderungen sind alle diejenigen an-
zusehen, welche auf den Stand, den Lauf oder den Verbrauch des Wassers Einsluß

haben, insbesondere:
Zuleitung des Wassers aus einem andern, als dem zeitber benutzten Gewässer,

oder die Ableitung in ein solches;

neue Aufdämmung oder Abänderung des Zu oder Ableitungsgrabens;

Veränderung der Einlaßschleußen, der Stauvorrichtungen und des Leerlaufes,

sowohl rücksichtlich der Höhe als der Lichtweite;

Veränderung an dem Fachbaum.

Versahren bei der Genchmigung; Ertöschen und Folgen derselben; Kosten.

Bei Genehmigungsgesuchen für derartige Anlagen oder Veränderungen sindet
dasjeuige Versahren slatt, welches in den §§. 26 — 32 der Gewerbe= Ordnung

23
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georduet ist. Die erforderlichen Plänc und Zeichnungen —die in doppelten Exem-

plaren einzureichen sind — müssen von einem Wasserbauverständigen, hinsichtlich des

geometrischen und nivellitischen Theiles von einem verpflichteten Geometer angefer-

tigt sein.
Der Unternehmer hat bei seinem Gesuche namentlich auch anzugeben, ob und in

welcher Entfernung Stauwerke an demselben Gewässer, zunächst oberhalb und unterhalb
der beabsichtigten Anlage, sich befinden, und welchen Einfluß die letztere auf die Wasser-
benutzung der bereits bestehenden Werke äußern wird.

Vor Erlaß einer öffentlichen Bekanntmachung sind zunächst die bereits bekannten

betheiligten dritten Personen zu hören.

S. 35.
Fortsehung.

Werden Widersprüche angemeldet, so hat die Verwaltungsbehörde in einem, ge-
eigneten Falls an Ort und Stelle abzuhaltenden Termine vor allem auf gütliche Besei-

tigung derselben hinzuwirken, bei deren Mißlingen aber die geeigneten Erörterungen,

wo nöthig unter Zuziehung von Sachverständigen, vorzunehmen und dann zu ent-

scheiden.
Fällt die Entscheidung für das Unternehmen aus, so ist die Art der Ausführung,

insoweit sie auf den Wasserlauf Einfluß hat, genau festzusetzen.
. 36.

Fortsebung. Revision der WanS30. Folgen der Zuwiderhandlung.

Nach Ausführung der Anlage hat der Unrernehmer die Vollendung derselben der
Verwaltungsbehörde anzuzeigen, worauf auf Grund der bei der Genehmigung der

Anlage erfolgten Festsetzung eine Revision derselben unter Zuziehung eines Sachver-
ständigen und der Betheiligten erfolgt. Findet sich nichts zu erinnern, so ist eine genaue
Beschreibung aller auf den Stand, den Lauf und den Verbrauch des Wassers Einfluß

übenden Vorrichtungen mit Bezugnahme auf das eingesetzte Höhenmaß (§. 39) auf-
zunehmen und bei der Verwaltungsbehörde niederzulegen. Finden sich aber Mängel
oder Abweichungen, so ist nach §. 33 der Gewerbe-Ordnung zu verfahren.

Beurtheilung von Uebelständen nach der Genehmigung.

Zeigen sich erst nach der Genehmigung der Anlage Uebelstände, so finden die
Vorschriften der I§. 34 und 35 der Gewerbe-Ordnung Anwendung.
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S. 38.

Rückwirkende Kraft.

Die im F. 32 der Gewerbe-Ordnung ausgesprochenen rechtlichen Wirkungen,

sowie die Bestimmungen des §. 34 ebendaselbst gelten auch für die beim Erlah dieses

Gesetzes bereits bestehenden Anlagen der in den §. 30 und 33 bezeichneten Art.

PHerstellung von Wasserhöhenmaßen.

Bei jeder Stauvorrichtung sollen bleibende Höhenmahe (Sicherpfahl, Merk= oder
Pegelpfahl) aufgestellt werden, nach welchen die dem Werke zustehende Wasserhöhe
zu bestimmen ist.

Soweit dies bei den bereits bestehenden Stauvorrichtungen der bezeichneten Art

nicht bereits geschehen, ist ein solches Höhenmah binnen einem Jahre nach Publication
dieses Gesetzes vom Besltzer unter behördlicher Oberaussicht, im Fall einer Säumniß
aber von der Behörde auf seine Kosten zu errichten. Die Verwaltungsbehörde kann

auch hierbei das Edictalverfahren nach §. 28 der Gewerbe-Orduung eintreten lassen.
Das Verfahren bei Aufstellung der Höhenmaße, Legung der Fachbäume, Errich-

tung der Wehre und der sonstigen bezüglichen Vorkehrungen wird durch Verordnung
beslimmt.

8. 40.
Wasserverschwendung bei Wassernutzungsanlagen; Gefährdung der Anlieger.

Die Besitzer von Triebwerken und Stamworrichtungen sind verpflichtet, die Mühl-

graben, Gerinne und sonstigen Einrichtungen in solchem Zustande zu erhalten, daß
keine nußlose Verschwendung des Wassers zum Nachtheil anderer Betheiligter und keine

Gefährdung anliegender Grundstücke stattfindet. Werden solche nachgewiesen, so hat
die Verwaltungsbehörde eine angemessene Frist zur Beseitigung der Schädlichkeilen zu
bestimmen und nach deren fruchtlosem Ablauf geeigneten Falles die ersorderlichen Arbei-

ten auf Kosten der Verpflichteten vornehmen zu lassen, die Kosten aber von denselben

auf dem durch die 8§. 77 ff. der Executionsordnung vom 10. Juni 1854 (Geset-S.

1854, S. 168) bezeichneten Wege einzuziehen.

Zwangdenteiguung.
Beschränkung oder Entziehung fremder Rechte im Wege der Zwangsenteignung

konn für gewerbliche Wassernutzungen nicht weiter, als solches der S. 20 gestattet, für
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landwirthschaftliche Wassernutzungen dagegen auchin den Fällen der S§. 42 — 64 be-
ansprucht werden.

.42.

Benubung freinder Ufer Anschluß von Stauwerken.

Der Ufereigenthümer, welcher zur Benutzung des ihm zustehenden Wassers für
die Bewässerung seiner Grundslücke ein Stauwerk errichten will, ist befugt, gegen
vorgängige volle Entschädigung von dem Eigenthümer des jenseitigen Ufers die Be-

nußung desselben zum Auschluß des Werkes in Anspruch zu nehmen.

Triebwerke und Gebzulichkeiten sind solchem Anspruche nicht unterworfen.

Fortsehung.
Der Eigenthümer desfür den Anschluß eines solchen Stauwerksin Anspruch ge-

nommenen Ufers kann zu jeder Zeit die Mitbenutzung des Stauwerks bis zur Hälst

des aufgestauten Wassers verlangen gegen Theilnahme an den Koslen der Errichtung

und der Unterhaltung des Werkes im Verhältniß der angesprochenen Mitbenußzung.

In diesem Falle ist keine Entschädigung für den Auschluß zu leisten, und der

dafür etwa bezahlte Betrag ist zurückzugeben. Wird die Benußung erst nach dem Be-
ginn oder nach der Vollendung des Werks verlangt, so hat derjenige, welcher sie an-
spricht, außerdem den Mehrbetrag der Koslen allein zu tragen, welcher durch die für

die Mitbenutzung erforderlichen Abänderungen ebwa veranlaßt wird.

S. 44.
Compeklenz der Justizbehörden.

Die über die Anwendung der §§. 42 und 43 entstehenden Streitigkeiten unter-
liegen der Entscheidung der Juslizbehörden.

45.
Beuußung des Wassersstilstehender Triebwerke zur Bewässerung.

Das einem Triebwerke rechtlich gebührende Betriebswasser darf, so lange das

Werk nicht im Gange ist, für die Bewässerung benußzt werden, sofern nicht umfas.

sendere Rechte zum Vortheil derselben beslehen.
46.

Allwöchige Benutzung hierzu.
Den Triebwerken für gewerbliche Zwecke darf, vorbehältlich wohlerworbener Rechte,

das Betriebswasser zum Zweck oder Bewässerung wöchentlich von Sonntag früh 6 Uhr

bis Montag früh 6 Uhr ohne Entschädigung entzogen werden.
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Eine Ausnahme soll zu Gunsten des Betriebes von Schmelzwerken bestehen. Auch

kann eine solche nach dem Ermessen der Ortspolizeibehörde bei außerordentlichem Was-
sermangel oder bei anderen außerordentlichen Umständen zu Gunsten von sonstigen

Triebwerken für gewerbliche Zwecke angeordnet werden.
. 47.

Beitragspflicht der FS der Bewässerungs-Anlagen.

Wenn das Wasser zu einer neuen Bewässerungs-Anlage aus dem

Zuleitungsgraben eines Wasserwerkes oder aus einer durch das Wehr desselben be-

wirkten Anschwellung bezogen wird, so haben die Besiher der zu bewässernden Grund-
stücke zu den Kosten für Unterhaltung des Zuleitungsgrabens oder des Wehrs nach
Verhältniß ihres Wasserbezugs beizutragen. Die Größe des Beitrags wird von der

Verwaltungsbehörde bestimmt.

Zwangsenteignungen zu Gunsten derartiger Anlagen; Wasserleitungsservituten.

Der Eigenthümer eines Grundstücks kann gezwungen werden, die Berechtigung

zur Wasserleitung über oder durch dasselbe Behufs der Bewässerung eines anderen

Grundstücks einzuräumen, wenn

1) die Anlage für das letztere einen wesentlichen Nutzen gewährt,
2) dieselbe nicht auf andere angemessene Weise ausgeführt werden kann,
3) dem Besigzer des in Anspruch genommenen Grundstücks eine wesentliche Störung

bezüglich der besonderen Benutzung desselben oder seines Wirthschaftsbetriebs
überhaupt durch die Wasserleitung nicht verursacht, und er für die ihm durch
deren Anlage und Unterhaltung entstehenden Nachtheile entschädigt wird,

4) die Zuleitung des Wassers nicht durch überbaute Grundstücke, über Friedhöfe,
Höfe und Hausgärten erfolgen soll.

Streitigkeiten über Ansprüche auf eine solche Wasserleitung, über deren Umfang
und die Art der Ausführung werden von der Verwaltungsbehörde entschieden; die zu

leistende Entschädigung wird nach den Vorschriften der Gesetze vom 5. Februar 1840

und vom 9. August 1861 (G.-S. 1840, S. 40 und 1861, S. 129) festgestellt.
.44

Zwang zur activen v1einehne #sftl ungerece der Gezwungenen.
Fürsolche Bemässerungs- Aulagen, welche wegen unzweifelhaft überwiegender Er-

sprießlichkeit und bedeutender Ausdehnung als gemeinnützige Unternehmungen zu be-
trachten sind, können außer den in S§. 42—46, 48 bezeichneten Befugnissen auch
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noch die in den folgenden §§. 50—53angeführtenZwangsrechte,unter den dabei

angegebenen Voraussehungen in Anspruch genommen werden.

Fortse n g.
Kann ein ——)*bhbbK7 Art zweckmäßig nur durch Ausdeh-

nung auf eine, mehreren Eigenthümern gehörige Grundfläche ausgeführt werden, und ist
die Zustimmung aller Eigenthümer dieser Grundstücke im gütlichen Wege nicht zu er-

reichen, so können die Widersprechenden zur Theilnahme an luam r* gezwun.
gen werden, wenn die Eigenthümer von weni s der Hälfte der
ganzen bei der Anlage betheiligten rmnsine sich für die An-

lage Entscheidenie Widersprechenden können sich jedoch der Theilnahme an dem Unternehmen
durch ntann der betreffenden Grundfläche an die Zustimmenden entziehen.

Die Feststellung der Entschädigung hierfür erfolgt nach den Bestimmungen der
Gesetze vom 4. Februar 1840 und vom 9. August 1861 (G. S. 1840, S. 40 und

1861, S. 129)

. 51.
Fortsetzung; Rücktritt und l een der Gezwungenen.

Ergibt sich aus den Erfahrungen der auf die Vollendung der Bewässerungs-An-

lage folgenden fünf Jahre, daß die Anlage ohne Verschulden der widersprechenden
Grundeigenthümer die Ertragsfähigkeit ihrer Grundstücke gar nicht oder doch nicht in

einem dem Ausfwand entsprechenden Maße erhöht, oder daß sie sogar einen bleibenden
Nachtheil für ihre Grundstücke zur Folge gehabt hat, so können jene Grundeigenthümer
der ferneren Betheiligung an der Anlage sich enthalten, überdies aber im ersten Falle

den verhältnißmäßigen Rückersaß des geleisteten Kostenbetrags und der etwa gezahlten

Zinsen, beziehungsweise Aufhebung ihrer Schuld, im zweiten Falle auch den Ersatz
des erwiesenen Schadens in Anspruch nehmen. Die Verhandlung und Entscheidung
hierüber steht den Justizbehörden zu.

8. 52.
Fortsetzung.

Die Eigenthümer von Grundstücken, welche ihrer Gattung nach nicht zu denen

gehören, für welche das Unternehmen böhere Ertragsfähigkeit bezweckt, oder deren be-
sondere Benutzungsweise für den Eigenthümer von größerem wirthschaftlichen Interesse
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ist, als die durch die Anlage beabsichtigte Verbesserung, können nicht zur Theilnahme
gezwungen werden.

Ist jedoch das Unternehmen ohne Ausdehnung auch auf solche Grundstücke nicht
ausführbar, so sind die Eigenthümer derselben befugt, anstatt des Ersatzes der durch
die Theilnahme für sie entstehenden Nachtheile, zu verlangen, daß ihnen die fraglichen
Grundslücke gegen Entschädigung nach Maßgabe der Gesehe vom 4. Febmar 1840 und
vom 9. August 1861 abgenommen werden.

8. 53.
o .

Die Unternehmer einer Anlage der in F. 49 bezeichneten Art können die zwangs-

weise Abtretung unbeweglichen Eigenthums mit Einschluß von Triebwerken, sowie die
Zwangsenteignung von Wassernuhungsrechten und sonstigen Realberechtigungen ver-

langen, sofern solche Maßnahmen zur Ausführung des Unternehmens nolhwendig sind.
und die Gemeinnüßzigkeit der abzutretenden Rechte von der des beabsichtigten Unter-

nehmens nach dem Ermessen der Verwaltungsbehörde mit Wahrscheinlichkeit überwogen
wird.

Fortsetzung. Entziehung der Entwässerungsfähigkeit, Versumpfung oder
Ueberschwemmung.

Sind zu dieser Ausführung Belästigungen von Grundeigenthum durch Ent-

ziehung der Entwässerungsfähigkeit, durch Versumpsung oder Ueberschwemmung noth-
wendig, und liegt nicht der in §. 63 bezeichnete Fall vor, so ist der Eigenthümer
befugt, anstatt eine Entschädigung für diese Nachtheile, zu verlangen, daß ihm von

den Unternehmern der gefährdete Theil seines Grundstücks und auch der übrige Theil

desselben, sofern dieser nach dem Gutachten Sachverständiger seiner Bestimmung gemäß
nicht mehr mit Vortheil von dem bisherigen Eigenthümer beuutzt werden kann, gegen

die gesetzliche Entschädigung (§. 64) abgenommen werde.

8. 55.

ortsebung.
Bei den nach den vorhergehenden Is. 53 und 54 vorzunehmenden Enteignungen

kommen die Bestimmungen der Gesetze vom 4. Februar 1840, 24. Februar 1860 und

. August 1861 zur Anwendung, jedoch mit Ausnahme der Competenzbestimmungen

und insoweit das in den nachslehenden §§. 58 — 64 vorgeschriebene, die Enteignungs-

verhandlungen mit umfassende, Versahren ekeinesonstigeAbweichung cuthan
Füril. Schwarib. Gesetzkammlung XXII
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8. 56.
Verfahren bei Herstellung solcher Anlagen.

Wer die Herstellung einer Bewässerungs-Anlage der in §. 49 bezeichneten Art

beabsichtigt, hat dem Verwaltungsamte, in dessen Bezirke die betreffende Grundsläche
sich befindet, einen vollständigen Entwurf des ganzen Unternehmens vorzulegen.

K. 57.
ung.

Dieser Entwurf muß, sofern nicht die Verwaltungsbehörde das eine oder andere

Erforderniß zu erlassen unbedenklich findet, enthalten
1) eine genaue Darstellung aller Einzelheiten des Plaues, insonderheit:

rmbv —

a) die Angabe des Flusses, Baches, Teiches, oder sonstigen Wasserbehälters,
aus welchem —. und der Wassermasse, mit welcher gewässert werden

soll, ferner die Beschreibung der dazu nöthigen Vorrichtungen (Wehre,
Schleußen u. s. w.) und der an dem Wasser bestehenden Eigenthums- und

Nutzungsrechte;
die Sitnationszeichnung nebst Gefällmessung (Nivellement), welche von

einem geprüften Geometer oder geprüften Wasserbautechniker gefertigt oder

beglaubigt sein muß;
die Angabe der Größe der zu bewässernden Grundfläche, die Benennung

der Flur oder Fluren, in welchen dieselbe liegt, desölurdistiats und der
Nummern des etwaigen Flurbuchs;

die Namen und Wohnorte der Grundstücksanlieger, derjenigen, durch

deren Gundstücke Zuleitungs bezüglich Ableitungsgräben gemacht werden
sollen, überhaupt aller derjenigen, welche Grundstücke abtreten oder

deren Eigenthums oder Nutzungsrechte beschränkt werden sollen;

eine Berechnung der aus dem Unternehmen wahrscheinlich hervorgehenden wirth-

schaftlichen Vortheile;
die Verzeichnisse derjenigen Grundbesitzer, welche sich etwa bereits für die Aus-

führung des Plans auf gemeinschaftliche Kosten erklärt haben, mit Angabe
ihrer Antheile an der zu bewässernden Grundkfläche;

die Angabe derjenigen G#middbestzer, derenTheilnahme von den Unternehmern
verlangt wird;
einenVoranschiag über die wahrscheinlichen Kosten der ersten Einrichtung und

künftigen Unterhaltung.

—

—

*
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Plan und Voranschlag (1 und 5) müssen von einem Wasser= oder Wiesenbau-

Techniker und einem öconomischen Sachverständigen gemeinschaftlich beglaubigt sein,
welche beide an der Sache unbekheiligt sind.

Deögleichen wird erfordert, daß die Rechnung (# 2) ebenfalls von einem solchen

Sachverständigen verfaßt oder geprüft und anerkannt, endlich daß das Verzeichniß

(N5 3) von den bereits beigetretenen Grundbesitzern unterschrieben sei.

8. 58.
Fortse tung.

Sofern nicht die Verwaltungsbehörde bei einer vorläufig durch Besichtigung und

sonst vorzunehmenden Sacherörterung den Antrag auf Gestattung der Anlage nament.
lich wegen Gefährdung des öffentlichen Interesses (§. 14) zur sofortigen Zurückweisung
geeignet findet, hat sie denselben unter kurzer Bezeichnung des Unternehmers in dem

kür ihre amtlichen Bekanntmachungen bestimmten Blatte mit gleichzeitiger Ansetzung
eines Verhandlungstermins zu veröffentlichen.

8. 59.
Fortsehung. Oeffentliche Bekanntmachung.

Diese Bekanntmachung soll enthalten:
1) die Hinweisung auf den bei der Verwaltungsbehörde zur Einsicht aufliegenden

lan;
2) die Aufforderung, etwaige Einwendungen in dem mindestens auf 4 Wochen von

der Zeit der Einrückung der Bekanntmachung hinaus zu bestimmenden Termine

persönlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte anzumelden;
3) die Venvarnung, daß beim Nichterscheinen

 ) der Unternehmer, der Antrag als zurückgenommen zu crachten sei und die.

selben die sämmtlichen Kosten des vereitelten Termins, mit Einschluß der

Reise- und Zehrungskosten und der Entschädigung für Versäumniß der

Erschienenen zu tragen haben,
5) der übrigen Betheiligten, ihre Einwilligung in die beantragte Enkeignung,

beziehungsweise die Erklärung ihrer Theilnahme an dem Unternehmen,

anzunehmen, und sie mit späteren Einwendungen dagegen nicht zu hören
seien.

Diese Bekanntmachung muß in der Gemeinde, in deren Bezirk das Unternehmen

ausgeführt werden soll, sowie in den angrenzenden oder sonst betheiligten Gemeinden

auch noch in ortsüblicher Weise veröffentlicht, und den Antragstellern, sowie den der
24
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Behörde durch den vorgelegten Entwurf bekannt gewordenen Bilheiligten, namentlich
den Eigenthümern der unmittelbar ober= oder unterhalb liegenden Triebwerke besonders
zugestellt werden.

1

2

3)
4)

8. 60.

Fortsetzung. Verhandlungstermin.

In dem Verhandlungstermin ist vorzugsweise zu erörtern:
ob und in welcher Weise das Unternehmen zweckmäßig ausführbar sei, welche

Vortheile und Nachtheile von demselben zu erwarten stehen, ob dasselbe einen

überwiegenden landwirthschaftlichen Nutzen, namentlich etwa dadurch herbeige-
führten Versumpfungen oder Ueberschwemmungen gegenüber zu gewähren
verspreche;
ob die zu verwendende Wassermasse verfügbar sei und ohne erhebliche Beein-

trächtigung der bereits bestehenden Werke und Anlagen und des unentbehrlichen

Wasserbedarfs der unterhalb liegenden Ortschaften, sowie ohne soustige Ge-
fährdung öffentlicher Interessen zu dem beabsichtigten Zwecke benutzt werden
könne, und ob eine Vermehrung des verfügbaren Wassers durch die nach §. 40

zulässige Maßregel zu erzielen;
ob und inwieweit fremdes Wasser nothwendig zu beanspruchen sei;
ob und welche Abtretung von Eigenthums-, Nutungs--, oder Dienstbarkeits-

rechten Dritter, oder ob und welche Belastung fremden Eigenthums mit Dienst-

 barkeiten nothwendig sei;

5)

6)

7)

ob die Ausdehnung der Anlage auf die hierfür beantragten Grundstücke zur

zweckmäsigen Ausführung des Unternehmens nothwendig sei;
welche Brücken, Ueberfahrten, Einfriedigungen und sonstige Vorrichtungen in

Folge des Unternehmens angelegt werden müssen;
welche Entschädigung in den unter à 3—5 bezeichneten Fällen ungefähr er.

forderlich werden dürfte;
8) wie die Herstellungs= und Unterhaltungskosten zu bestreiten und der Beitrags-

maßstab festzusetzen sei.
8. 61.

Die Behörde hat in dem Verhandlungstermin auf die Erzielung einer gütlichen

Uebereinkunft zwischen den Betheiligten, insbesondere auch über die Abtretungsfrage
und die zu leistende Entschädigung hinzuwirken.
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Komm eine solche Uebereinkunft nicht zu Stande, so sind die Einwendungen gegen

das Unternehmen, die Art seiner Ausführung, die Betheiligung Einzelner und die be-

anspruchten Zwangsenteignungen mündlich und mit Ausschluß jeden Schristwechsels
erschöpfend zu erörtern und die Ergebnisse zu Protokoll zu nehmen.

Machen sich nach dem Termine weitere Erörterungen zur Begründung eines Ur.

theils über die hervorgetretenen Streitpunkte nöthig, so sind solche von der Behörde,
nöthigenfalls unter Zuziehung Sachverständiger mit thunlichster Beschleunigung vor-
zunehmen.

§. 62.

Fortsehung; Entscheidung.
Nach Beendigung aller erforderlichen Erörterungen hat die Behörde eine Ent-

scheidung in der Sache zu ertheilen. Diese hat sich namentlich darauf zu erstcecken:

1) obdie beabsichtigte Anlage für ein Unternehmen der im F. 49 bezeichneten Art
zu erklären, sonach

2) der beantragten Zwangsabtretung von Grundeigenthum, oder

3) zwangsweiser Belastung eines solchen mit Dienstbarkeiten stattzugeben sei;
4) ob und in welchem Maße sremdes Wasser in Anspruch zu nehmen;

5) ob und welche Grundeigenthümer zur Theilnahme an dem Unternehmen ge-

wwungen werden sollen, und hiernach

6) ob, in welcher Weise, binnen welcher Zeit, und mit welcher ——
hiernach das Unternehmenin Ausführung zu bringen sei (s. S. 76).

Fortse ung. .

Wemn durch die beabsichtigte Anlage voraussichtlich eine Verminderang der Ent-

wässerungsfähigkeit, eine Versumpfung oder Ueberschwemmung fremder Grundstücke her-
beigeführt werden würde, so soll bei Beantworkung der Frage, ob ein überviegender

landwirthschaftlicher Nutzen durch die Anlage erzielt werde, in zweifelhaften Fällen
das Interesse der Entwässerung über das Interesse der Bewässerung gestellt und die

Ausführung der letzteren versagt werden.

64.
Fortsehung; ’ der Entschädigungen.

Ist die anefühim des Unternehmens durch endgültige Entscheidung gesichert,
so sind die für die Zwangsenteignungen zu leistenden Entschädigungen nach Vorschrift
der Gesetze vom 4. Februar 1840 und 9. August 1861 zu ermitteln und festzustellen.
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Genossenschaftliches V tniß der Unternehmer.

Die Eigenthümer der durch die Anlage zu verbessernden Grundstücke bilden von

dem Zeitpunkte an, wo die Ausführung des Unternehmens durch gütliche Ueberein-

kunft oder durch endgültige Entscheidung gesichert ist, eine Genossenschaft.
Die Genossen haben, im Falle ihre Anzahl mehr als sechs beträgt, zum Zwecke

der Besorgung ihrer Geschäfte aus ihrer Mitte einen Ausschuß zu wählen.

Der Ausschup ist berechtigt, die Genossenschaft in allen das Unternehmen betreffen-
den Angelegenheiten zu vertreten

Er wählt zur Leitung der Geschäfte, sowie zum unmittelbaren Verkehre mit den

Behörden und dritten Personen aus seiner Mitte einen Vorstand.

In den Fällen, in welchen die Genossenschaft die Zahl von sechs Theilnehmemn
nicht übersteigt, ist statt des Ausschusses und Vorstandes zu gleichem Zwecke ein Ge-
schäftsführer zu wählen.

Das Ergebniß dieser Wahlen ist der betrefsenden Verwaliungsbehörde anzuzeigen.

8. 66.
Fortsetzung. Statuten

Die Genossenschaft hat die auf das Unternehmen bezüglichen Vechte und Verbind-

lichkeiten ihrer Mitglieder, sowie ihre gesammteinnere Verwaltung durch Statuten zu

regeln.
Die Statuten und jede Abänderung derselben unterliegen der Genehmigung der

Verwaltungsbehörde.
S. 67.

*V Fortsetzung; Neuhinzutretende.
Die Genossenschaft ist verpflichtet, jedes benachbarte Grundstück auf Verlangen

des Eigenthümers in den Verband aufzunehmen, wenn dasselbe seine Bewässerung auf

die zweckmäßigste Weise hierdurch erhalten kann, und die Anlage hinreicht, um ohne

Nachtheil für die bereits vorhandenen Mitglieder dem gemeinsamen Bedürftisse zu ent-
sprechen.

8. 68.
Fortsehung.

Für das neu hinzugekommene Grundstück ist jedoch der Genossenschaft ein ange-

messener Antheil an den Anlagekostenzuersetzen,dessen Größe, im Falle eine gütliche
Uebereinkunft hierüber nicht erzielt zu werden vermag, von der betreffenden Verwaltungs-
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behörde nach Anhrung der Betheiligten auf Gumd des Gutachtens von Sachverständi-

hen festgesetzt wird.
8. 69.

Fortsehung.
Kann die Aufnahme eines benachbarten Grundstückes in den Genossenschaftsver-

band nur mittelst besonderer Einrichtungen oder Abänderungen an der Anlage bewirkt

werden, so ist der Beitritt durch die vorgängige Entrichtung der hierzu erforderlichen
Kosten von Seiten der Hinzutretenden bedingt.

Fortsetzung; Ancsche dun einzelner Grundstücke.
Die Trennung einzelner, zur Genossenschaft gehöriger Grundstücke wider Willen der

Mehheit ist, abgesehen von dem Falle des §. 51 mur damn zulässig, wenn das aus-

scheidende Grundslück aus der Anlage die unumgänglich erforderliche Bewässerung auf
die Dauer nicht erhält. Der Austretende haftet jedoch der Genossenschaft für seinen

Antheil an den entstandenen Anlage= und Unterhaltungs-Kosten.

S. 71.
Fortsetung.

Ist das Ausscheiden einzelner Grundstücke aus der Genossenschaft im Interesse der

Gesammtanlage nothwendig, so kann dasselbe von der Mehrheit verlangt werden; doch

hat in diesem Falle die beantragende Genossenschaft dem Ausscheidenden Entschädigung
zu leisten, deren Festsetzung nach Maßgabe des §. 68 erfolgt.

72

m—i Auflösung.
Die Auflösung der Genossenschaft kann nach Erfüllung aller ihrer Verbindlichkeiten

gegen Dritte durch die Mehrheit von zwei Drittheilen der Theilnehmer beschlossen werden.
Die Stimmenmehrheit ist in diesem Falle und in den Fällen der beiden vorher-

gehenden §§. nach der Größe des betheiligten Grundbesitzes zu bemessen.

5§. 73.
Ausschuß; Wiesenvorstandschaft.

Der gewählte Ausschuh der Genossenschaft bildet zugleich die Wiesenvorstand-
schaft in Ansehung der durch die Aulage zu bewässernden Wiesen.

§. 74.
Obliegenheiten des letzteren.

Der Wiesenvorstandschaft liegt ob:
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1) den Plan zur Vertheilung des Wassers für die Bewässerung, erforderlichen Falles
unter Zuziehung besonderer Wiesenbauverständiger sowie anderweitiger Tech-
niker, zu entwerfen.

2) eine Wiesenordnung im Einvernehmen mit der betreffenden Ortspolizeibe=
hörde, sowie mit Zustimmung der Genossenschaft und mit Genehmigung der
Verwaltungsbehörde festzusetzen, in dieser Wiesenornnung

n) das Bewässerungsverfahren zu bestimmen,

b) das Befahren, Begehen, Beweiden, das Mähen und Ernten, die Rein-
haltung und den Schutz der Wiesen, unbeschadet bestehender Rechtsverhält-
nisse, zu regeln,

0) gegen Uebertretungendieser Ordnung Strafen bis zu 8 Fl. 45 Kr. -5 Thlr.

zur Casse der Genossezae anzuordnen, deren Zuerkennung der betreffen-
den Verwaltungsbehörde obliegt;

3) den Vollzug der Wiesenordnung, nöhigen Falles unter Ausstellung vewflichteter

Wiesenaufseher, zu überwachen;
4) die für nöthig oder zweckmäßig erachteten Abänderungen der Gesammtanlage

oder der Wiesenordnung zu begutachten, und dieselben, nachdem sie die Zustim-
mung der Genossenschaft und die Genehmigung der betreffenden Behörde er-

halten haben, auszuführen.
. 75.

Wiesenordnung.
Können sich die Mitglieder der Genossenschaft über diefestzusetzende Wiesenord-

nung nicht einigen, so verfügt darüber, nach Vernehmung von Sachverständigen, die

betreffende Verwaltungsbehörde.

Vorschüsse für die SL nne Gezwungenen.
Die sämmtlichen Kosten der Herstellung sowie der Unterhaltung der Anlage sind

von den betheiligten Grundeigenthümern zu bestreiten.
Ueber die Vertheilung dieser Kostenlast entscheidet das gütliche Uebereinkommen der

Betheiligten, und wenn eine solche Verständigung nicht zu Stande kommt, die Verwal-

tungsbehörde nach Vernehmung der Beheiligten und auf Grund des Gutachtens von

Sachverständigen.
Hierbei ist stets auf den Flächeninhalt der zu verbessernden Grundstückstheile und,

wenn hinsichtlich der Vortheile, welche diesen aus der Anlage, zugehen, ein erbeblicher
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Unterschied besteht, auch hierauf mittelst Eintheilung der Gumdstücke in Classen Rück-

sicht zu nehmen
Den durch Zwang zur Theilnahme an der Bewässerungsanlage beigezogenen Guund-

eigenthümern, welche erweislich nicht im Stande sind, den sie tressenden Antheil an
den Kosten des Unternehmens ohne Gefährdung ihres Nahrungsstandes ganz oder theil-

weise sofort.zubestreiten, und bei welchen auch nicht das Gesetz vom 1. November 1855

(Ges.-Samml. 1855, S. 136), die Errichtung einer Landesereditcasse betrefsend, Aus-
hülse gewährt, hat die Genossenschaft den Kostenantheil oder den bezüglichen Restbetrag
gegen jährliche Verzinsung mit vier vom Hundert vorzuschießen.

Hierüber, sowie über die Frage, in welchen Fristen der geleistete Kostenvorschuß

zurückzuerstatten sei, entscheidet im Mangel gütlichen Uebereinkommens die Verwaltungs-
behörde.

Dritter Abschnitt.
Von dem Schutze gegen das Wesser.

S. 77.
Entwässerung; analoge ——“““—“— für Bewässerung.

Auch Behufs der Entwässerung kam der Eigenthümer des zu verbessernden Grund=

stücks verlangen, daß ihm Heskäktet werde, das auf oder in demselben sich sammelude
Wasser über oder durch fremde Grundstücke mittelst Vertiefung der Sohle, oder Erweite-

mung bereits vorhandener Wasserabzüge oder mittelst neuer Anlagen, als bedeckter oder

unbedeckter Kanäle oder Röhren, bis zu einem passenden Abflusse zu leiten.

Auf diese Entwässerungen findet dasjenige analog Anwendung, was in den 88.
48—72 und 760 für Bewässerungen vorgeschrieben ist.

8. 78.
Erhaltung der Gräben.

Gräben zur Ableitung des Regen= oder Schneewassers aus Fluren oder Flur.

districten sind, sofern nicht etwas Anderes rechtsgültig festgestellt oder hergebracht ist.

von dem Eigenthümer der Grundstücke zu unterhalten, zu deren Vortheil sie gereichen.
. 79.

altung der Wasserbetten und Ufer.

Die Wasserbetten, S und Ufer aller Gewässer sind so herzustelen und zu er-
Fürstl. Schwarzb. Oesehsammlung. XXIX.
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halten, daß die angrenzenden Grundstücke, Gebäude und sonstigen Anlagen nicht ge-
fährdet werden.

Aurch Brücken= und sonstige Bauwerke, sowie Nutzungs-Anlagen an Zlussen und

Bächen, müssen diesem Zwecke thunlichst entsprechend eingerichtet werden. -
, .80. ?

Erhaltung der Kanäle 2c., Betretung l anliegenden Grundstücke; Schaufelschlag.

Kanäle, Mühlgräben und sonslige künstliche Wasserleitungen, sowie andere An-

lagen, welche zur Benutzung oder Abhaltung des Wassers errichtet find, wie Wehre,

Schleußen, Dämme, Wassermauern, hat, sofern nicht rechtsbegründete Verpflichtungen
Anderer vorliegen, der Eigenthümer der Wasserleitung oder Anlagezuunterhaltenund

aufzuräumen.
Kamn der Eigenthüner der Wasserleitung oder der Anlage nicht ermittelt werden,

so sind diejenigen Personen, welche aus der Wasserleitung oder Anlage Nutzen ziehen,
zur Unterhaltung und Aufräumung nach Verhältniß der Nutzungen verpflichtet.

Die Anlieger müssen demjenigen, welcher die Wasserleitung oder Anlage zu unter-

halten und aufzuräumen hat, das nothwendige Betreien ihrer Grundstücke gestatten,
auch den Schaufelschlag, sowie das beim Aufräumen ausgeworfene Eis in der herkömm-

lichen Weise aufnehmen. Die Fortschaffung des Schaufelschlages muß auf Verlangen
des Besitzers des betheiligten Grundstücks von Demjenigen geschehen, welcher die Wasser-
leitung oder Anlage zu unterhalten und aufzuräumen hat. Auf Antrag des Anliegers

kann ihm dazu vonder Polizeibehörde eine angemessene Frist gesetzt werden.
 -

Reinigung des Matrtee Verpflichtele,
Die Reinigung des Bettes eines nicht im Piraateigenthum besindlichen Gewässers

von den Hindernissen eines entsprechenden Wasserlaufs, z. B. Steinen, Kiesbänken,

Schlammhäufungen, Alluvionen, versunkenen Bamnstämmen 2c. liegt, sofern nicht auf
Grund wohlerworbener Rechte Verpflichtungen Dritter Platz greisen und der Falk nicht
den Bestimmungen des §. 85 unterliegt, da, wo Stauberechtigte vorhanden sind,

diesem und zwar soweit, als der Aufstau von Einfluß ist, und nach Befinden mit einem

Seitens der Verwaltungsbehörde zu bemessenden Beitrage der anliegenden Grundstücks
besitzer, da wo Stauberechtigte nicht in Betracht kommen, den Be-

sitzern der Ufergrundstücke gemeinschaftlich ob.

Das Leistungs-Verhältnßrichtet sich im letzteren Falle nach der Länge der Ufergrenzen.
Die in §. 80 alin. 3. enthaltenen Bestimmungen greifen auchhierPlat.
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5S. 82.
Besondere Vorschriften für Mühlen.

Die Mühlenbesitzer sind verpflichtet, das an ihren Wehren sich ansammelnde und

sestsetzende Eis zu entfernen, um ein außergewöhnliches Aufstauen von Eis und Wasser

zu verhüten.
. .83.

Vesonderere eiimn. G hinsichtlich der Flöße.

In denjenigen Gewässern, in welchen die Flöße ausgeübt wird, ist es, sofern nicht
rechtsgültig etwas Anderes besteht, Sache des Inhabers des Floßregals, das Wasser-

bett von denin S. 81 bezeichneten Hindemissen soweit frei zu erhalten, als dieses zum
Zwecke der Ausübung der Flöße nothwendig ist.

Für Schäden, welche bei Ausübung der Flöße zugefügt werden, ist Ersatz mu in-
soweit zu leisten, als sie nicht natürliche Folge des ordnungsmäßigen Betriebs der
Flößerei, sondem durch Verschulden der Flößer entstanden sind. Die Ersahpflicht krifft

zunächst denjenigen, für welchen die Flößerei betrieben wird (Floßher).
8. 84.

Freihaltung der Ufer.

Jedem uferei genthumer liegtdie Pflicht ob, sein Ufergrundftck von allen Hinder·
nissen des Wasserlaufs frei zu erhalten.

85.
Sonstige Ueserfcehahregeh .30Verpflichtungdazu; Kostenbeitrag.

Die Ergreifung aller sonstigen Maßregeln an den im §.81 bezeichneten Gewässern

zum Schuz der auliegenden und hinterliegenden Grundstückeoder Anlagen gegen Wasler-

schaden oder zur Beseitigung bereits eingetretenen Schadens liegt denEigenthümern der
bedrohten oder beschädigten Grundstücke oder Anlagen ob. Insoweit sie nicht blos zum
Schuß eines einzelnen bereits beschädigten oder mit Schaden bedrohten Grundssücks er-
sorderlich und bestimmt sind, sind zu denselben die Eigenthümer aller derjenigen Grund.
stücke oder Anlagen verpflichtet, zu deren Schuß sie dienen sollen, und es ist jeder der.

selbenubenchtg, sie zu beantragen.
D##Kostenverhältniß wird nach dem Grade der Gefahr für die betheiligten Grund-

stücke oder Anlagen, mit Rücksicht auf Größe, Besschaffenhelt,Güte und Werth det-
selben, um Verwahungswege festgestellt.

Die Fsststollung der Beitragsguote jedes Brtheiligten muß, sowit nicht Gefahr

im Verzüge liegt, vor Brginn der Schußarbeiten erfolgt sein.
i

.
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8. 86.
Fortsehung.

Maßregeln zum Schutze von Ortschaften gegen Ueberschwemmungen, z. B. Damm-

oder Deichbauten, Correction der Strombahn zu diesem Zwecke liegen, sofem nichts

Anderes rechtsgültig bestimmt ist, den betreffenden Gemeinden, bongiih in Gemein-
schaft mit den übrigen Betheiligten (§. 85 alin. 2), ob. Cl. §. 106

87.
Fortsetzung; Fnsseinden er Verlegung des Flußbettes.

I einem sließenden Gewässer ein neues Bett angewiesen worden, so sind die-
jenigen Betheiligten, in deren Interesse die Verlegung des Flußbettes erfolgt ist, ver-
bunden, das neue Flußbett von dem Zeitpunkte ab, mit welchem, nach dem Ausspruche

der Verwaltungsbehörde, der fragliche Bau als vollendet anzusehen ist, mindestens 6

Jahre hindurch auf ihre Kosten vorschriftsmäßig zu erhalten und zu befestigen. Sofort
mit Ablauf dieser Frist geht die Unterhaltungspflicht auf die Eigenthümer der an die
neuen Ufer unmittelbar angrenzenden Grundstücke und Anlagen über, es wäre denn,

daß sie alsbald der Verwaltungsbehörde die ungenügende Befestigung der Ufer nachzu-

weisen vermöchten. In diesem Falle hat die Verwaltungsbehörde, nach Beseitigung der
Mängel durch die Verpflichteten, den Zeitpunkt des Ueberganges der Unterhaltungs-

pflicht zu bestimmen.

Kostenbeitrag aus der Staatscasse.

Wenn Wasserschutzmaßregeln der in §. 85 ff. bezeichneten Art eine unverhält-

nißmäßige Belastung der Verpflichteten herbeiführen würden, oder wenn sie dazu dienen,
um einer bedeutenden allgemeinen Gefahr zu begegnen, oder einen wichtigen Landes-

culturzweck zu erreichen, bleibt es dem Ermessen der Staatsregierung überlassen, Unter-

stützungsbeiträge aus der Staatscasse zu gewähren.

S. 89.
Abänderung von Wasseranlagen.

Wird durch die Höhe oder sonstige Einrichtung der im §. 80 bezeichneten Anlagen
erheblicher Wasserschaden an sremdem Eigenthum veranlaßt, so sind die Eigenthümer
der Anlagen zur Abänderung derselben, namentlich auch zur Anlegung von Grundab-

lässen (cl. §. 90) verbunden. Besteht die schädliche Anlage auf Grund einerBerech-
tigung oder des Herkommens, oder ist die Nothwendigkeit des Umbaues erst durch eine
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vom Eigenthümer nicht veranlaßte technische Veränderung des Gewässerlaufs herbeige-
führt worden, so sind die Kosten der Abänderung von den Eigenthümern derjenigen
Grundstücke und Anlagen zu ersetzen, zu deren Schutz der Bau vorgenommen werden

muß. Sind die obigen Voraussetzungen nicht vorhanden, so sind die erwähnten Kosten

von dem Eigenthümer der schädlichen Aulage zu tragen.

S. 90.
Grundablässe der Wehre.

Wehre, welche neu angelegt oder umgebaut werden, sind mit einer Vorrichtung

zu versehen, durch welche es möglich wird, das Wasser bis auf den Grund abzulassen.

(Vgl. jedoch §.]89.).
S. 91.=

Regen= und Schneewasser.

Regen- und Schneewasser, welches dem fließenden Gewässer Gerölle zuführt
und dadurch schädlich wird, ist von den Gemeinden, durch deren Gemarkung es fließt,

wo thunlich, miktelst angebrachten Flechtwerks, Anlegung von Cascaden, Nechen rc.

oder auf sonstige Weise unschädlich zu machen.
Ergießt sich das Regen- und Schneewasser über Grundeigenthum, welches zu

keinem Eemeindeverdande gehört, so liegt dieselbe Verbindlichkeit dem Grundeigen-
tbümer ob.

S. 92.
Verlegen schädlicher Wege.

Wege, welche den Ufern fließender Gewässer schädlich sind, müssen verlegk werden.

 93.

Wasserschuhzbauten im öffentlichen Interesse.

Wasserschutzbauten, der in den S§. 78—)92 bezeichneten Art anzuordnen, sind
die Verwaltungsbehörden eben so ermächtigt als verpflichtet, sofern es das allgemeine

Wohl erheischt.
Esist sodann das in den folgenden Paragraphen geordnete Verfahren einzuschlagen.

S. 94.
Verfahren dabei.

Die Entscheidung über die Ark und Zeit der Ausführung des Baues, über die

Feststellung und Vertheilung der erforderlichen Kosten ist zunächst der eigenen Er-
wägung und Vereinbarung der Betheiligten zu überlassen. Solche Vereinbarungen
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unterliegen der Genehmigung der Verwaltungsbehörde und sind nach erfolgter Ge-
nehmigung in ihrer Wirkung einer endgültigen Entscheidung der Verwaltungsbehörde

gleichzuachten. Wird aber eine zweckentsprechende Ausführung bezüglich Vereinbarung
unter den Betheiligten innerhalb einer denselben zu bestimmenden angemessenen Frist

nicht nachgewiesen, so hat die Verwaltungsbehörde nach gehöriger Erörterung über die
Ark und Zeit der Ausführung des Baues bezüglich über die Kostenvertheilung zu

entscheiden.
Die Eigenthümer der durch den Bau zu verbessernden Grundstücke bilden eine

Genossenschaft, auf welche die obenin den S§. 65, 66, 72 getroffenen Besimmungen
ebenfalls Anwendung finden.

8. 95.
Entscheidung über die Kostenbeträge.

Erweisen sich die ursprünglich festgestellten Kostenbeträge bei der Ausführung als

ungenügend, so ist wegen der Deckung des Fehlenden, nach Maßgabe der früheren
Kosteurepartition, Enlscheidung zu geben.

§. 96.
Vorschüsse aus der Staatscasse.

Sind die auf dem Wege der Vereinigung oder der endgültigen Entscheidung re-
parkirten Beiträge von den Betheiligten nicht sofort beizubringen, so können dieselben,
im Fall es die Dringlichkeit des Baues erfordert, aus der Hauptlandescasse vorge-

schossen und von den Zahlungspflichtigen mittelst des im §. 77 der Executionsordnung

geordneten abgekürzten Hülssverfahrens alöbald wieder beigezogen werden (§.99).

 97.
Entziehung der k81|i durch Dereliction.

Durch das Aufgeben (die Dereliction) eines Grundstücks oder einer Anlage kann
sich der Eigenthümer einer auf dem Grunde des gegenwärtigen Gesetzes enwarhsenen
oder ihm bevorstehenden Berbindlichkeit nur dann entziehen, wenn er spatestens 8 Tage

nach Eröffnung der in Gemäßheit des §. 94 erthrilten Entscheidung über den Kosten-
punkt bei den zuständigen Getichten der belegenen Sache die Dereliction erklärt hat.

Die Rechtsbeständigkeit einer solchen Dereliction ist von einem Genehmigungs-

decrete des Gerichts der belegenen Sache, welches kostenfrei darüber zu verhandeln und

das Decretkostenfrei auszufertigen hat, abhängig.
Das Genehmigungsdecret soll, wenn keine sonstigen Rechtsgründe demselben ent.

gegenstehen, nicht verweigert werden, wenn von dem Eigenth#mer bescheinigt werden
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kann, daß ihm in Bezug auf die aufzugebende Besiung die Anweisung oder Auf-
sorderung zur alleinigen oder theilweisen Ausführung von Wasserschußbauten oder.
Arbeiten, mit Einschluß der Entscheidung über den Kolslenpunkt, von der betreffenden
Verwaltungsbehöre noch nicht, oder wenigstens erst acht Tage vorher ertheilt wor-
den ist.

Die so aufgegebenen Grundstücke gehen mit der darauf ruhenden Baupflicht in

das Eigenthum der Besitzer der zunächst angrenzenden Grundstücke nach Uanhälluih
der Größe der letzteren über. 4

Theilweise Dereliction eines Ufergrundstüchs ist unstatthaft.

Ortsgemeinden dürfen Ufergrundstücke nicht ausgeben.

§. 98.
Zwangsenteignung; Fischerei= und andere Nutzungs-Berechtigte.

Zur Ausführung von Waslerschutzbauten jeder Art ist Zwangsenteignung von
Giundeigenthum in Gemäßheit der Gesetze vom 24. Februar 1860 und 9. August

1861 zulässig.

Die Fischereiberechtigten haben bei unternommenen Schutzarbeiten und Bauten

in und an Gewässern keinen Anspruch auf eine Entschädigung; sobald jedoch das

Verlassen des alten Flußbettes nöthig wird, erhalten dieselben als Entschädigung dafür
die Fischereigerechtigkeit in, dem neuen Flußbette.

Andere Nuhungsberechtigte können wegen des durch den Bau veranlaßten zeit-

weisen Stillslandes von Wasserbenutzungs-Anstalten, Schadloshaltung von deujenigen,
zu deren Nutzen die Bauarbeiten unternommen werden, nur dan beanspruchen, wenn

dergleichen Wasserbenutzungs-Anstalten bereilo bei Erlassung dieses Gesetzes vorhanden
waren und der Stiillstand in einem Jahre länger als 14 Tage angedauert hat. Die

zu gewährende Entschädigung wird von der zuständigen Verwaltungsbehörde bestimmt.

Privatrechte, welche bezüglich dieser Schadloshaltung besonders erworben sind,
bleiben vorbehallen.

8. 99.
Ausführung der Wasserschupbauten .

Die Ausfhrung angeordneter oder genehmigter Wasserschußbauten geschieht der
Regel nach unter Leitung der dazu bestimmten Baubeamten und unter Oberaufsicht der

Verwaltungsbehörde. Zur Bestreitung der Kosten der Vor- und Hauptarbeiten

können von den Zahlungspflichtigen angemessene Vorschüffe eingefordert und eingehoben
werden (§.96).
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Die Ausführung solcher Wasserschutzbauten, bei welchen keine technischen Schwie=

rigkeiten sich darbieten, kann jedoch den Betheiligten überlassen werden.
Im letzteren Falle muß nach Beendigung des Baues eine Revision desselben durch

einen von der Verwaltungsbehörde zu beauftragenden Baubeamten, sowie die Ab-

stellung der dabei etwa vorgefundenen Mängel erfolgen.

Die Verwaltungsbehörde kann die Ausführung genehmigter oder angeordneter
Wasserschutzbanten im Falle der Saumseligkeit oder Widersetzlichkeit der dazu Ver-

pflichteten auf deren Kosten (S. 96) unmittelbar veranlassen.

8. 100. .

Besichtigungen von der Verwaltungsbehörde.

Von Zeit zu Zeit sind Besichtigungen und Untersuchungen der fließenden Ge-

wässer und ihrer User von der Verwaltungsbehörde anzuordnen.

S. 101.

Maßregeln bei Nothsländen.

Wenn zu augenblicklicher Verhütung großer Gefahr durch Dammbrüche oder
Ueberschwemmungen aus anderer Veranlassung schleunige Mahregeln ergriffen werden

müssen, ist die Verwaltungsbehörde oder wenn diese am Orte der Gefahr nicht an-

wesend ist, der Vorstand des bedrohten Gemeindebezirks befugt, die erforderliche

Hülfsleistung auch in benachbarten Orten auszuschreiben.
Solche Hülfsleistungen sind nach ihrem Geldwerthe von den Vewaltungsbe-

hörden feslzustellen und auf Verlangen aus den Gemeindecassen der bedrohten Ort.

schaften zu vergüten.

§. 102.

Oblicgenheiten der Ortsvorstände.

Die Ortsvorflände, an welche das Ausschreiben ergangen ist (S. 101), haben

bei 8 Fl. 45 Kr. = 5 Thlr. bis 87 Fl. 30 Kr. = 50 Thlr. Strafe für die verlangten

Spann, und Handdienste Sorge zu tragen. Die Vorenthaltung der Hülse ist an dem
ausbleibenden Handarbeiter mit 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr., an dem Befitzer eines ein-

spännigen Fuhrwerks mit 5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr., und an dem eines zweispännigen.

Fuhrwerks mit 8 Fl. 45 Kr. = 5 Thlr. im Falle der Zahlungsunfähigkeit aber mit

entsprechender Gefängnißstrafe für jeden versäumten Tag zu ahnden.
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Vierter Abschnitt.
Von den zuständigen Behäörden.

§. 103.
Competenz der Verwaltungsbehörde.

Wo das gegenwärtige Gesetz die Zusländigkeit der Verwaltungsbehörde ausspricht,
ist dasjenige Landralhsamt gemeint, in dessen Bezirke sich die Anlage befindet oder
ausgeführt werden soll.

Bei Anlagen, die sich über mehr als einen Landrathsamtsbezirk erstrecken, hat
das Minsnennh eines der betheiligten Landrathsämter als das zustandige zu bezeichnen.

104.

Fortsebu
Die nach F. 103 zuständige Behörde ist uch t die zum Behuf der Anlage in

Anspruch genommene Zwangsenteignung zuständig.
 105.

Zuziehung von Sachverständigen.

Wo bie Zuziehung von Sachverständigen sich nöthig macht, hat, sofern die Par-
teien über deren Person und Zahl sich nicht vereinigen, die zuständige Verwaltungs-
behörde die ersteren zu ernennen. Die Sachverständigen werden, wo nöthig, von

dieser Behörde verpflichtet.
In Enteignungsfällen verbleibt es bezüglich der Sachverständigen bei den Be-

stimmungen der §§. 4 und 5 des Gesetzes vom 5. Februar 1840 in Verbindung mit

§. 3 des Gesetzes vom 9. August 186
. 106.

Zuständigkeit der —i Grundstäcks-Zusammenlegung.

Rücksichtlich derjenigen Be- und Entwässerungs-Anlagen und Wasserbett-Re.
gulirungen oder Verlegungen, welche im Zusammenhange mit einer Grundslücks-Zu-
sammenlegung vorgenommen werden, und für die damit verbundenen Enteignungen

bleiben für alle Instanzen die Behörden zuständig, welche nach Maßgabe des Gesetzes

vom 11. Januar 1856 (G. S. 1856, S. 40 zuständig sind.

Ausschluß des nrae Entschädigung der Verletzten.
Gegen eine von der zuständigen Behörde auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes

ertheilte Erlaubniß findei die Betretung des Rechtswegs berhaupt nicht Statt.
Fürsll. Schw. Rudelst. Gesensamml. XXIN. 26
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Dagegen bleibt Dritten, walchemdurch solcht Erlaubnißin ihren Privatrechten
verleht zu sein glauben, die Versölgung etwaiger Ausprüche auf Entschädigung (vgl.

auch §. 34) im Rechtswege gegenDiejenigen vorbehalten, zu deren Gunsten die Er-
lanbul ertheilt worden ist.

l.

. Vom-mutig aus den Nechtsweg.

Il eine Streiligkeit, welche nach den Vestimmungen desgegenwärtigen Gesehes
auf den Rechtsweg zu verweisen ist von der Art, daß das streitige Recht für die Zu-
(ssigkeit eines Unternehmens bedingend erscheint, so ist die. weitereVerhandlung wegen
des Unternehmensvon der Verwaltungsbehörde bis zur Erledigung des Rechtsstreites
auszusetzen. Die Verweisung auf den Rechtsweg ist durch ein Decret der Verwal-

tungsbehörde auszusprechen, worin dem augeblich Berechtigten Qugleich aufgegeben
wird, daß er bei Verlust seines Anspruchs das behaupteteRecht binnen. 30 Tagen, von
Eröffnung des Decrets an, mittelst rechtlicher Klage geltend zu machen habe. Ist
der Einspruch, welcher den Rechtsstreit veranlaßt, nicht dieser Art, so hat die Ver-

waltungsbehörde die gedachte Verhandlung zu Ende zu führen, bei etwaiger Ge-

nehmigung des Unternehmens aber darauf hinzuweisen, daß dadusch der. oerichtlicen
-Entscheidung über das streitige Recht nicht vorgegriffen werde

8. 109. - «

Foktießiiii’ ·-«-,
Maßregeln iii Beztig auf das Wasser, suche von- dit nrwelinietae?im

öffentlichen Interesse für nothwendig erachtet werden, könnelt vürch privatrechtliched

Einspruch nicht aufgehalten werden, es sindet daher auf beeselben die Beslimmung
im ersten Satze des F. 108 keine Auwendung. «
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen:

) über die Frage der Nothwendigkeit einer von der Verwaltungsbehörde an-
geordneten derartigen Maßregel,

h) darüber, in welcher Art, zu welcher Zeit, uner welchen son Mo-
dalitäten und mit welchen Kosten dieselbe auszuführen sei.

. 110
Rechismittel::Verfahren dabei.

Gegen die Entscheidungen und sonstigen Verfügungen der Venweltun gebe horden
ist Recurs an die vorgesetzte Stelle zulässig.
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Die Einwendung dieses Rechtsmittels muß bei Verlust desselben binnen 10 Tagen
von Zeit der Eröffnung des angegriffenen Beschlusses an (den Tag der Eröffnung nicht

mit gerechnet) entweder mündlich oder schriftlich, letzteren Falles unter Beifügung
eines Duplicats der Eingabe, bei derjenigen Behörde erfolgen, welche die augefochtene
Entscheidung ertheilt hat.

Dem Rckurrenten ist, wenn er beie Einlegung der Verufung die weitere Aus-
führung derselben sich vorbehalten hat, hlerzu eine 14 tägige Frist, vom Tage der

Einlegung an gerechnet, offen zu lassen und das Duplicat der etwa eingehenden Schrift

dem Gegentheil zur Gegenausführung binnen gleicher Frist zuzustellen. Die Necurs,
behörde kann, wenn sie solches für angemessen erachtet, vor der anderweiten Entschei.

dung fernere Erörterungen anordnen, auch zu diesem ZweckeLocalbesichtigung an Ort
und Stelle abhalten.

8. 111.
Beschwerdeführung.

Etwaige Beschwerden über Verzögerung, ungeseplichesVessahren der bei dem

Geschäfte thätig gewesenen Behörden und Personen, gehören vor die Unterbehörde,
soweit sie die von derselben zugezogenen Personen, z. B. Sachverständige betreffen.

Beschwerden über die Unterbehörden sind bei der vorgesetzten Stelle anzubringen.
(Vergl. jedoch &amp;. 106).

Sportelfreiheit; Ausnahmen.

In den die Ausführung dieses Gesetzes betreffenden Angelegenheiten ist von den

zuständigen Verwaltungsbehörden sportel- und gebührenfrei zu verfahren, während die

erwachsenen Separatgebühren und Verläge von den Unternehmern, bezüglich von den

Sausichte zu tragen sind-Die Kosten und Verläge ver Baubeamten und anderen Techniker unterliegen der

Prüfung undFeststellungder zuständigen Verwaltungsbehörde.
Die Interessenten haben auf Verlangen von Zeit zu Zeit angemessene, von der

Verwaltungsbehörde zu bestimmende Vorschüsse zur Bestreitung der Verläge zu leisten.

Die im §. 6 des Sportelgesetzes vom 4. März 1859 (Ges. Samml. 1859, S. 27)

vorgeschriebene-Sportelstichtigkeit findet namentlich auch Anwendung
a) auf die durch unbe gründete Anträge oder verschuldete Versimuse herbeige

führten Weiterun en,füh 6 *2
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) auf abgewiesene Berufungen.
) auf die auf den Rechtsweg verwiesenen Streitigkeiten,
1) auf die durch Uebertretung der Vorschriften dieses Gesetzes veranlaßten Vor-

schritte.

HFünfter Abschnitt.

Strafbestimmungen und Schluß.

8. 113.

Strafen.

In eine Geldstrafe bis zu 8 Fl. 45 Kr. = 5 Thalern verfällt:

1) wer an einem andern als dem polizeilich bestimmten Orte ein Gewässer zu den

im F. 30 bezeichneten Gewerbs= und Wirthschaftszwecken gebraucht, oder

wer polizeilich verbotene Uferwege benutzt;
2) wer Steine, Sand, Erde, Bäume, Schutt und andere feste Körper ohne

Erlaubniß der Polizei einlegt, einwirft 2c.;
3) wer ihm gehörige Bäume, Gebüsche und andert Gewächse, welche sich in

dem Bette eines fließenden Gewässers oder an dessen Ufer befinden und deren

Entsernung polizeilich angeordnet worden ist, nicht entfernt;
4) wer das polizeilich angeordnete sonstige Aufräumen, ingleichen Aufeisen

eines Gewässers unterläßt.

S. 114.
Fortsetzung.

Mit einer Strafe bis zu 17 Fl. 30 Kr. = 10 Thalern ist zu belegen:

1) wer ihm gehörige Bäume, welche in Folge eines Naturereignisses in den

Stromgestürzt sind, nicht innerhalb 24 Stunden nach erhaltener polizei-
licher Anweisung daraus entfernt, sofern er nicht die Unthunlichkeit nachzu-

weisen vermag;
2) wer ohne Erlaubniß der Ortspolizeibehörde in der Nähe der Ufer, oder über-

haupt an Stellen, welche gegen das Wasser geschützt werden sollen, Erde,

Kies oder Sand gräbt, Rasen schält oder Steine bricht;

3) wer Rasenplätze, Wiesen 2c., welche unmittelbar an fließenden Gewässern

liegen und der Uferüberschwemmung ausgesetzt sind, umackert.



1868. 187

§. 115
Fortsetung.

Einer Geldstrafe bis zu 87 Fl. 30 Kr. = 50 Thalern unterlicgt:

1) wer in oder an fließenden Gewässern Schuß= oder Nutzungsbauten (3. B.

Wehr= oder Stau-Vorichtungen, welche der Genehmigung der Vewal-

tungsbehörden bedürfen, ohne solche unternimmt;
2) wer ein Wehr eigenmächtig erhöht oder verändert, eigenmächtig Bretter

zur Exrhöhung der Wasserstauung auf dasselbe aussetzt, einen Mark= oder
Sicherpfahl auszieht, vemückt, oder sonst verändert, vorbehältlich crimi-
neller Bestrafung;

3) wer die auf Anordnung einer zuständigen Behörde zum Schutze gegen das

Wasser gemachten Anpslanzungen durch Behüten oder auf andere Weise, in-
gleichen wer die deshalb hergerichteten Gräben durch Betreiben mit Vieh-

heerden verletzt, oder die zum Wasserbau gehörigen Maschinen und Geräth-

schaften beschadigt, vorbehältlich crimineller Bestrafung und des Schaden-
ersahes;

4)wer es unterläßt, seine Grundablässe oder Wehrschleußen bei andringendem

Hochwasser aufzuziehen;
5) wer unterirdische Wasserleitungen beschädigt.

. 116

Fortsehung.

Wo in diesem Gesetze eine Handhabung angeordnet oder verboten ist, ohne daß

zugleich für die Uebertretung eine Strafe angedroht wurde, kann von der Verwal-

tungsbehörde eine Strase bis zu 35 Fl. — 20 Thlr. für den einzelnen Uebertretungs.

fall angedroht und gegen den Schuldigen verhängt werden.

S. 117.

Anzeige-Pflicht.
Die Anzeigen der Vergehen gegen dieses Gesetz liegt sowohl den für den Wasser-

bau angestellten Officianten, als auch dem gesammten Polizei-Aufsichts-Personal,
namentlich den Gendarmen, Gemeindedienern und Flurschützen ob.

.118.

Strafverwaudlung.
Kann die Geldstrafe wegen Unvermögens des Verurtheilten nicht beigebracht wer-

den, so ist sie nach gesehlichen Verhältnissen in Gesängniß zu verwandeln.
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8. 119.

Beseitigung der Wirkung der Uebertretung.

In allen Fällen, in welchen nach diesem Gesehe eine polizeiliche Verbindlichkeit
sei,es zu einer Handlung oder zu einer Unterlassung, besteht, hat, abgesehen von der
vewirkten Strafe, jede Uebertretung auch die rechtliche Folge, daß die Wirkung der
Handlung auf Kosten des Schuldigen im Polizeiwege beseitigt, bezüglich die unter.

lassene Arbeit im Polizeiwege hergestellt und in beiden Fällsn der Betrag der Kosten

vom Pflichtigen nach Maßgabe des 8. 40 beigeogen wird. J
8. 120.

..« Schluß; Alfhebung älterer Vestimmungen.

Alle mit diesem Gesetze nicht in Einklang stehenden Bestimmungen über die
Gegenstände desselben, insbesondere. auch das Reglement wegen des Wasser- und Ufer-

baues vom 26. Mai 1824 (Beilagezum - von 1824, 37.Stück) werden
biernit aufgehoben.

8. 121
Beginu der Geseheqkrat.

Das hegenwärtige Geset tritt mit dem 1. Mai 1868iinKraft.

Urkundlich unter Unserer - Unterschrift und beigedrhclem Fürst-
lichen Insiegel.

So geschehen
R ndolstadt, den 7.Febru 1868. 5

— Allbert, h.
v. Bertrab. v. Ketelbodt.
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Inhats Uebersicht.
Einer Anschit.

Von den RNechten am Wasser im Allgemeinen.

I. Geschlossence Wasser.

Eigenthum an demselben.

Quell-, Teich= und Vrunnenwasser.
Wasserbenutzung bei Nolbständen.

II. Kießendeo Wasser.
I) Abflüsse des geschlossenen Wassers; Regen-«, Schnee- und Caualwasser.

rbss
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

z.23.

Befuguisse hinsichtlich der Abslüsse und der Anlegung von Buunnen.

Nachbarrechtliche Bestimmungen.
Canalwasser.

Abweichung durch Vertrag und VerjährungEnteignung des Wassers in denFällen vos &amp;. 5 und 7.

Competenzvorschriften. "

.2)Flüfcnad

Wohlerworbene Rechte.
Rechte der Anlieger und Hinterlieger.

Gemeingebrauch.
Benutzung bei Nothständen.

Beschränkung beie Nochsnder.Provisorische Anordnungen.
Rechte dergegennberllegenden Uferbositzer.

Allgemeine Voraussetzungen für dieWasernutzung.
Zurückführung des benutzken Wassers

echte der Hinterlieger.

Abtretung von Nasiernuzungsrcchen wegen Mchtgebrauchs.
loncureng von Ansprüchen: auf Wassernutzung.
Fi
Austene Berechtigungen der usereigenthumer.
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 . 24. Inseln. Zeitweise uebunshemmmng und Austrocknung.S. 25. Alwoionen und abgerissene Uferstück
. 26. Anordnungen zur Erhaltung der Fnziuie

27. Verlassene Flußstellen in Folge eines Kunstbaues.

26. Verbot schädlicher Abänderungen durch Anlagen
 20. Competenz der Verwaltungs-Behörden.

Bweiter Abschnitt.
Von der Benutung des Wassers zu besonderen Zwecken.

30. Insbesondere über schädliche Veränderungen des Wassers und der User.

Flöße.

 %r

32. Halten von Fähren.

33. Behördliche Genehmigung bei Triebwerken.

34. Verfahren bei der Genehmigung; Erlöschen und Folgen derselben; Kosten.

35. Forksetzung.
36. Forksetzung; Nevision der Wasserwerke.

37. Beurtheilung von Uebelständen nach der Genehmigung.
38. Rückwirkende Krast.

39. Herstellung von Wasserhöhenmahen.

40. Wesernc bei Wassernutzungs-Anlagen: GefährdungderAnlieger.41. Zwangsenteignu

4. ahn sonnnt Ufer zum Anschluß von Stauwerken.
43. Fortsetzun
44. Eonwatent der Justizbehörden.

45. Venutzung des Wassers slillstehender Triebwerke zur Bewässerung.
40. Allwöchige Benutzung hierzu.

. 47. Beitragspflicht der Besitzer der Bewässerungs-Anlagen.

. 48. Zwangsenteignung zu Gunsten derartiger Anlagen; eemnn „Seroitte.
40. 50. Zwang zur aktiven Theilnahme; Abtrekungsrecht derGetwun

——u————33
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§§ 51—53. Fortsetzung; Rücknitt und Cntschädigungsrecht der Gezwung

88. ö54. 55. Dorlsebuns · Entziehung der Entwässerungsfähigkeit; eussensn oder
leberschwemmung. «

§§.67..-8 Verfahren bei Herstellung solcher Anlagen.
§. 50. Fortsetzung; öffentliche Vekanntmachung.

§§. 60. 61. Fortsetzung; Verhandlungskermin.

S§. 62. 63. Fortsetzung; Entscheidung.
4 64. Fortsetzung; Feststellung der Entschädigungen.

k 65. Genossenschaftliches Verhältnih der Unternehmer.

 66. Fortsetzung; Statuten.
%ä
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S§. 67—9. Fortsetzung; Neuhinzutretende.
S§. 70

72.

73.

74.

75.

76.mrbri

*

Hrerrorrrs
##

99.

77.

2*

79.

80.

1.

82.

83.

84.

87.

88.

69.

90.

Ol.

92.

93.

94.

96.

96.

97.

98.

100.

101.

102.

Kürstl.

71. Fortsetzung; abhn einzelner Grundstücke.Forlsetzung; Auflösun
Ausschuß; Mwiesenvonsht oschaf.
Hauhtependelt des letzteren.Wiesenordn

Vorschüsse far die zur Theilnahme Gezwungenen; Hypotbeken-Eintragung.

Pritter Abschnitt.

VBon dem Shute hgegen das Wasser.

Entwasserung; Anwendung von Vofschriften für Bewässerung.
Erhaltung der Gräbe
Erhaltung der Wasfrtetzen und User.

Erhaltung der Kanäle 2c.; Betreten der anliegendenGrundstücke;Schauselschlog.
Reinigung des Flußbettes; Verpflichtete.
Besondere Vorschriften für. Müblen
Besondere Bestimmungenhinschtiich der Flöße.
Freihaltung der Ufer.

6. SonstigeWasserschutzmaßregeln: Verpflichtung dazu; Kostenbeitrag.
Fortsetzung; insbesondere bei Verlegung des Flußbettes.

Kostenbeitrag aus der Staalscasse.

Abänderung von Wasseranlagen.

Grundablässe der Wehre.
Regen, und Schneewasser.

Verlegen schädlicher Wege.
Wasserschutzbauten im öffentlichen Interesse.
Verfahren dabei.

Entscheidung über die Kostenbeträge.
Vorschüsse aus der Staatscasse.

Entziehung der Verbindlichkeit durch Dereliction.

Zwangsenteignung; Fischerei und andere Nußungsberechtigte.
Ausführung der Wasserschutzbanten.

Beüchligungen von der Verwaltungsbehörge.Maßregeln bei Nothstän
Obliegenheiten der -

Schw. Rudolst. esetzsamml. XxIlK 27
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Vierter Abschnitt.
Von den zuständigen Behörden.

103. 104. Competenz der Verwaltungsbebörde.
105. Zuziehung von Sachverständigen.
106. Zuständigkeit der Vehörden für OGrundnücks= Zusammentegung.
107. Ausschluß des Rechtswegs; Entschädigung der Verletzten.

108. 109. Verweisung auf den Rechtsweg.

110. Rechtsmittel; Verfahren dabei.

111. Beschwerdesührung.

112. Sportelfreiheit; Ansnahmen.

Fünfter Abschnitt.
Stresbestimmungen und Schluß.

113— 116. Strafsen.

II7. Anzeigepflicht.

118. Strafverwandlung.

119. Beseitigung der Wirkung der Uebertretung.
120. Schluh. Aufhebung älterer Bestimmungen.

121. Beginn der Gesetebkraft.

S*
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Fehates Stück vom Jahre 1868.

 XX. Verordunuung
vom 14. Febrnuar 1868, betreffend die Abänderung der Verordnung vom 16.

März 1855 wegen Abänderung des Jagdgesetzes und der Verordnung vom

21. Angust 1861 wegen Einführung von Tagesjagdpässen an Ausländer.

Auf Höchsten Befehl des DurchlauchtigstenFürstenund mit Zustimmung des

Landtags verordnen Wir hiemit Folgendes:
8. 1. «

Vom1. Jannar 1868 ab ist für jeden Jagdpaß, welcher fortan vom Tage der
Ansfertigung ab ein Fanzes Jahr hindurch Gültigkeit hat, und zwar so-
fort bei der Aushändigung eine Abgabe von 5 Fl. 15 Kr. — 3Thlr. zu entrichten.

8. 2.

Die Gebühr für einen Tagesjagdpaß wird auf 52 Kr. 4 Hell. — 15 Sgr. erhöht.

8. 3.

Die Verordnung vom 16. Maärz 1855 wegen Abanderung des Jagdgesehes (Ges.

Samml. 1855, S.67) §. 3, alin.1und die Verordnung vom 21. August 1861 wegen
Einführung von Tagesjagdpässen an Ausländer (Ges.-Samml. 1861, S. 131) wer-

den hiernach abgeändert.

Rudolstadt, den 14. Februar 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerimm.
v. Bertrab.

 E—

Fürstl. Schw. Nudolst. Gesetsamml. XXIK. 28

Ausgegeben in Rudolstadt den 17. März 1868.
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X XXI. Bekanntmachung
der Fürstl. Negierung vom 17. Februar 1868, die Aufstellung von

Locomobilen betreffend.

In Folge gemachter Erfahrungen verordnen Wir folgende Zusätze zur Instruction
vom 12. Sept. 1866, die Ausstellung von Locomobilen betr. (Ges.-Samml. de 1866,

S. 114):

Locomobilen, welche unter freiem Himmel arbeiten, dürfen unter folgenden Be-

dingungen bis zu einer Entfernung von 20 Fuß von feuersicher gedeckten Gebäuden

aufgestellt werden:

1) der Aschkasten ist verschlossen zu halten und mit Wasser zu füllen;

2) im Schornstein der Locomobile müssen 2 Funkenfänger angebracht sein;

3) neben der Locomobile ist eine Feuerspritze mit genügendem Wasservorrath und

2 Eimern aufzustellen;

4) während der Nacht ist die Locomobile zu bewachen.
Im Betreff der Cntsernung von nicht feuersicher gedeckten Gebäuden verbleibt es

bei der Instruction vom 12. September 1866.

Rudolstadt, den 17. Febmar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Regierung.
v. Bertrab.

 XXII. Gesetz
vom 20. Febr. 1868, die Entrichtung einer Abgabe von Hurden betreffend.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und unter Zustimmung des getreuen Land-

tags was folgt:
S. 1.

Vom l. Januar 1869 ab ist für jeden Hund, welcher über 6 Wochen alt ist,

eine jährliche Abgabe von 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr. zu entrichten, von welcher ein
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Driltheil (1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr.) in die Staatscasse, ein Drittheil in die Waisen-

casse des betreffenden Landestheils, das dritte Drittheil in die Gemeindecasse fließt.

Von Kettenhunden und Hunden, welche in hinlänglich umfriedigten Räumen ge-
halten werden, ist nur die Hälfte der Abgabe zu entrichten.

Ueberall da, wo die Gemeindeabgabe beim Erscheinen dieses Gesetzes eine höhere

war, bleibt dieselbe in dem bisherigen Umfange bestehen, so daß die Gesammtabgabe
von 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr. bezüglich 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr sich um den Betrag

erhöht, um welchen die Gemeindeabgabe die Summe von 1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr.

bezüglich 35 Kr. = 10 Sar. übersteigt.

Die Abgabe ist pracnumerando und zwar spätestens bis zum 15. Januar eines

jeden Jahres, jedenfalls aber innerhalb 14 Tagen nach Anschaffung des Hundes,
oder nachdem derselbe 6 Wochen alt geworden ist, an die Gemeindebehörde zu zahlen.

Für diejenigen Hunde, welche in der zweiten Hälste des Calenderjahres ange-
schafft oder 6 Wochen alt werden, ist für das laufende Jahr nur die Hälste der im

§. 1 bestimmten Abgabe zu entrichten.

8. 4
Befreit von der Abgabe sind nur:

n) Schäfer bezüglich dreier Hunde fürjede Heerde;
b) andere Hirten bezüglich eines Hundes für jede Heerde.

S. 5
Die Abgabe ist persönlicher Natur, so daß derjenige, welcherin den Besitz eines

von dem früheren Inhaber für das laufende Jahr bereits versteuerten Hundes gelangt,

durch die Berufung auf diesen Umstand von der Verpflichtung zur Entrichtung der

Abgabe nicht befreit wird, wogegen es der nochmaligen Entrichtung der Abgabe nicht
bedarf, wenn an Stelle eines versteuerten Hundes im laufenden Fahre ein anderer

Hund angeschafst wird.

Wer die Entrichtung der Abgabeindgeseblichen Fristen unterläßt, hat außer

der verfallenen Steuer eine Strafe zu zahlen, welche dem Betrage der defraudirten
Abgabe (88. 1und 3) gleichkommt und in die Waisencasse flieht.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher einen Hund frei umherlaufen läßt, für
den nach §. 1 ulin. 2 die ermäßigte Steuer entrichtet worden ist.
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Die verfallenen Steuerbeträge sind mittelst Execution nach Maßgabe des §. 77
M2 und lil. n. der Exec.-Ordn. einzuziehen. Bleibt die verfügte Auspfändung ohne

Erfolg, so ist der nicht versteuerte Hund durch die Ortspolizeibehörde dem Besitzer
rnheh und nach Befinden zu tödten.

S. 7.

Das Gesetz vom 9. März 1849, die Abgabe von Hunden betreffend (Ges.

Samml. 1849, S. 66), und die Befanntmachung vom 22. April 1851, die Lösezeit

der Hunde betreffend (Ges.-Samml. 1851, S. 21) werden mit dem l. Januar

1869 aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unlerschrist und beigedrucktem Fürst-

lichen Insiegel.
So geschehen

Nudolstadt, den 20. Februar 1868.

(L. S.) Albert, F. z.S
v. Bertrab. 6Frdn

———

M. XXIII. Ausführungsverordnung
zu dem Gesetze vom 20. Febr. 1868, die Entrichtung einer Abgabe von

Hunden betreffend, vom 21. Febr. 1368.

Zur Aussührung des Gesetzes vom 20. Febr. 1868, die Entrichtung einer Ab-

gabe von Hunden betressend, verordnen Wir hierdurch Folgendes:

F. 1
Die Gemeindebehörden und Vertreter der Gutsbezirke haben über die von ihnen

nach 88. 1 und 3 des Gesetzes einzunehmenden Abgaben genaue Verzeichnisse zu fübren
und dieselben in doppelten Exemplaren am Schusse eines jeden Halbjahres unter Bei-

fügung des Betrags der zur Staats- und Waisencasse fließenden Antheile der Abgabe

an das zuständige Landrathsamt einzureichen.

28. 2.

Nach erfolgter Prüfung der eingereichten Verzeichnisse, sowie nach Beseitigung
elwaiger Unrichtigkeiten haben die Landrathsämter der Oberherrschast den Antheil
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der Waisencasse mit einer Zusammenstellung des Ergebnisses der Einzelverzeichnisse an

Uns einzusenden, den in die Staatscasse fließenden Betrag aber an das am Site des

Landrathsamtes befindliche Rent= und Steueramt mit einer gleichen Zusammenstellung

abzugeben.
.3.

In der Unterherrschaft werden die 2 Staats- und Weisencasse fliehenden An-

theile der Abgabe an das Landrathsamt zu Frankenhausen abgeliefert, welches den

Antheil der Staatscasse unter Beisügung der im §. 2 gedachten Zusammenstellung an
das Rent= und Steneramt daselbst abführt, den Waisencassenantheil aber zur unter-

herrschaftlichen Waisencasse verrechnen läßt.
.4.

Die Landrathsämter haben darüber zu wachen, daß das den Gemeinden zuständige
Driktheil der Abgabe zur Gemeindecasse pünktlich vereinnahmt und verrechnet werde.

k. 0.

Die Vertreter der Gutsbezirke haben auch das weder zur Staats= noch zur Waisen-
casse fließende Drittheil der Abgabe von den Hunden, welche im Gutöbezirke gehalten
werden, an das zuständige Landrathsamt abzuliesern. Lewteres Fat diese Beträge zu

öffentlichen Zwecken im Interesse des betreffenden Gutsbezirks zu verwenden, bezüglich
durch die Vertreter der Gutsbezirke verwenden zu lassen.

Inzwischen sind diese Gelder bei dem Landrathsamte zu asserviren oder auch bei

einer inländischen Sparcasse verzinslich anzulegen.

Rudolstadt, den 21. Februar 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerinm.
— v. Bertrab.

4 XXIV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 21. Februar 1868, den Eintritt des freien Verkehrs mit dem Herzog-

thume Lauenburg betreffend.
Im Verfolg der Ministerial-Bekanntmachung vom 24. Jannar d. J. (Ges.

Samml. S. 82) wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nach erfolgter

Beendigung der Revision der nachsteuerpflichtigen Waaren im Herzogthume Lauenburg
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mit demselben nunmehr der den Zollvereins-Verträgen entsprechende freie Verkehr mit
der in der Bekanntmachung vom 24. Januar hinsichtlich des Branntweins und Biers

bezeichneten Beschränkung eintritt.
Rudolstadt, den 21. Februar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinem.
v. Bertrab.

— ——

. XXV. G e s E 6‚y
die Feststellung des Staatshaushalts.=EtatsaufdieFinanzperiodevon 1867

bis 1869 betreffend, vom 24. Febr. 1868.

Wir Albert, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzburg rc.

verordnen hiermit unter Zustimmung des getreuen Landtags was folgt:
. 1.8

Der Staatshaushalts-Etat wird

A. Für das Jahr 1867

n) in Einnahme auf 938,680 Fl.,

4) in Ausgabe auf 926,646 Fl.;
. Für das Jahr 1868

a) in Einnahme auf 767,276 Fl.,
b) in Ausgabe auf 809,851 Fl.;

(C. Für das Jahr 1869

o) in Einnahme auf 768,752 Fl.,
ßh) in Ausgabe auf 790,430 Fl.

festgestellt.

Unser Ministerium ist mit der Fashirn dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen
Insiegel.

So geschehen

Rudolstadt, den 24. Februar 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.4

v. Bertrab. v. Ketelhodl.
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Rudolstadt, den 24. Februar 1868.

(L. S.) Albert,
v. Bertrab.

Summa

F. 3. S.
v. Ketelhodt.

199

1807868
465,505 462, 046 464, 342

3,1600130 710

87,200 1, 700 100
15.725 —

50,800 50 500 50,800
61,95042,700|14,700

254, 140 — —
2001 8,300] 8,300

936,680 ] 767,776 ]76S,75T

154,71 155,058 155, 058
53,002% 602402

4,500 —

72,5412
85,044 S5 3,,531
22,8528,6032
53,790 — ——

47,480| 53,680 55,530
3.50 3,500 3,500

11,55525522
11,200 11,025%
3.500 00

145,311115645%0
208,455 160830

1.00 Loo0 Looo
300 300 300

1,1000 1,1001 1,100
24,120,20 1
17,975%

1.325 4 io
2.730) 2,.730

(G TSÖÖSTTFO, TSIUG



200 1868.

M. XXVII. Bekanuntimachung
der Fürstlichen Regierung vom 25. Febrnar 1868, die Ertheilung eines Privi-

legiums für Wirth &amp; Co. in Frankfurt a. M. auf einen verbesserten

RNommingerschen Kessel betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimt ist der Firma Wirth &amp; Co. in Frank-
furt a. M. für die HH. Peter Corfritz Möller und Ferdinand Walter in Leiyzig ein

Privilegium auf einen verbesserten Nommingerschen Kessel in der durch Beschreibung
nachgewiesenen Weise auf fünf nach einander folgende Jahre von heute ab für den

Umfang des hiesigen Fürstenthums mit der Wirkung ertheilt worden, daß ohne ihre
Zustimmung Niemand besugt sein soll, den erfundenen Apparat herzustellen.

Dieses Privilegium ist jedoch alsdann als erloschen zu betrachten, wenn die An-

meldung der fragl. Erfindung in dem hiesigen Fürstenthume nicht binnen Jahresfrist

nachgewiesen werden kann. Auch wird die Neuheit der Ersindung im Sinne der nach
der Bekanntmachung des vormaligenF vom 12. Apiil
1843 bei Ertheilung von Erfindungspatenten in den deutschen Vollvereinsstaaten zu
beobachtenden Grundsäße ausdrücklich vorausgesetzt.

Die unterzeichnete Fürstl. Regierung macht solches zur allgemeinen Nachachtung

hiermit öffentlich bekannt.

. Rudolstadt, den 25. Februar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Regierung.
v. Vertrab.

 XXVIII. Ministerial-Bekauntmachung,
die Ermäßigung der Controle-Gebühr für das zu landwirthschafrlichen Iwecken

bestimmte Salz betreffend, vom 28. Februar 1868.

Die nach der Ministerial-Bekanutmachung vom 24. Jannar d. J. (Ges. Samml.

vom laufenden Jahre, S. 83) unter Zifser 4 auf 7 Kr.—2Sgr. für den Zentner
steuersreien Salzes sestgesetzte Controlegebühr wird für dos zu landwirhschaft-
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lichen Zwecken bestimmte Salz bis auf Weiteres auf den Betrag von 34 Xr. —

1 Sgr. hiermit ermaßigt.

Rudolstadt, den 28. Februar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 XXKX,., Bekanntmachung
vom 28. Februar 1868, die Tilgungszeit für Zins= und Tilgungs-Renten der

Fürstlichen Landescreditcasse betreffend.

In Ausführung der Verordnung vom 24. Januar d. J. (Ges.-Samml. S.8.)

die Erhöhung des Zinsfußes der bei der Fürstlichen Landesereditcasse angelegten Capi-

talien betreffend, werden die Tilgungsperioden des §. 15 des Gesebes vom 1. Nov.

1855, dieErrichtung einer Landescreditcasse betreffend (Ges. Samml. 1855, S. 136 f.),
für die mit5Procent zu verinteressirenden Capitalien in folgender Weise festgestellt:

Bei regelmäßiger Fortentrichtung der Ius- und Tilgungs-Rente wird das ge-
liehene Capital getilgt, wenn gezahlt wird

6 Procent jährl. Rente iich 381 Jahren,

64 314
7 „ „ „ „„ 27

Rudolstadt, den 28. Februar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Fürfll. Schw. Rubolst. Geselsamml. XXIX. 29
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M XXX. Ministerial-Bekauntmachung
vom 28. Februar 1868, die gebührenfreie Beförderung telegraphischer

Depeschen betreffend.

Die nachstehende Zusammenstellung der Bestimmungen über die gebührenfreie

Beförderung telegraphischer Depeschen im norddeutschen Telegraphen= Gebiete wird
andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 28. Februar 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.

" A. Gebührenstelheiten für Depeschen, welche innerhals des NMörspiutschen

Telegraphen-Gebietes ölriben.

S. 1.

Auf den Telegraphen-Linien des Norddeutschen Bundes genießen, anßer den
Telegraphen-Dienst-Depeschen, die Gebührenfreiheit:

1) Die von den Mitgliedern der Regentenhäuser sämmtlicher Staaten des Nord-

deutschen Bundes und der Fürstlichen Häuser von Hohenzollern-Hechingen und

Hohenzollern-Sigmaringen, sowie die in deren Auftrage von den Angehörigen,

den Beamten der Umgebung, dem Gefolge oder den Hofstaaten aufgegebenen

Depeschen;
2) die von den Senaten der freien Städte Bremen, Hamburg und Lübeck in

reinen Staats= oder Bundes-Dienstangelegenheiten aufgegebenen Depeschen;
# die Depeschen, welche von den Bevollmächtigten zum Bundesrathe des Nord-

deutschen Bundes während ihrer Anwesenheit in Berlin in teinen Dienstange-

legenheiten aufgegeben werden;
4) die Depeschen der Militair= und Civil-Behörden des Bundes, sowie der diplo-

matschen Agenten und der Staats= Verwaltungs-Behörden der Bundesstaaten

mit Einschluß der solche Behörden vertretenden einzelnen Beamten, wenn diese

Depeschen reine Bundes= oder Staats-Dienstangelegenheiten betreffen;

5) die amtliche telegraphische Correspondenz der Gerichte, Staatsanwaltschafts-
Beamten und Polizei-Behörden, resp. der als solche fungirenden Ortsbehör-



1868. 203

den (Magistrate, Bürgermeister), Falls bei dieser Correspondenz ein reines
Dienst=Interesse obwaltet, sowie die Steckbriefe der Gerichte, Staatsanwalt-
schafts-Beamten und Polizei-Behörden, Falls schon beim Erlaß der Steck-

briefe außer Zweisel steht, daß eine Person, welche für die Kosten aufzu.
kommen hat, überhaupt nicht vorhanden istt

6) die Depeschen der Eisenbahn-Verwaltungen, Eisenbahn-Stationen und Eisen-
bahn-Beamten an vorgesehzte Behörden über vorgekommene Unglücksfälle und

Betiiebsstörungen.
Welche Depeschen der Eisenbahn-Verwaltungen rc. auherdem gebührenfrei

anzunehmen und zu befördern sind, ist durch Special-Verträge festgesetzt.

B. Gebährenfreihelten für Depeschen nach den nicht zum Norddeutschen
Bnde gehsreuden Staaten.

5. 2. .

Depeschen, welche von den im §F. 1 unter 1, 2 und4bezeichneten Allerhöchsten
resp. Höchsten Herrschaften, Senaten, Behörden und Beamten nach der Schweiz,
nach Italien, Malta, Egypten, Indien, nach Spanien und Porkugal, nach Schwe-
den und Norwegen, nach Rußland, nach Großbritannien, Irland, Amerika aufge-
geben werden, genießen, wenn ihre Beförderung ohne Berührung der Linien eines

zum Deutsch-Oesterreichischen Telegraphen- Vereine gehörenden Staates (Oesterreich,
Baierm, Württemberg, Baden, Niederlande) erfolgen kann, für die Beförderungs-
strecke innerhalb des Norddeutschen Telegraphen= Gebiets die Gebührenfreiheit.

Depeschen nach den ebengenannten Staaten des Deutsch-Oesterreichischen Tele-

Craphen-Vereins, ferner Depeschen, welche diese Staaten transitiren, endlich De-
peschen nach Belgien,-Frankreich und Dänemark sind stets), auch für die Beförde-
kungsstrecke innerhalb des Norddeutschen Telegraphen-Gebiets, gebührenpflichtig.

Auch für die telegraphische Correspondenz der im §. 1 unter 5 und 6 bezeichneten
Behörden und Beamten, wenn die diesfälligen Depeschen über das Telegraphen=

Gebiet des Norddeutschen Bundes hinaus zu befördern sind, werden die gesammten
Beförderungs-Gebühren, ohne Rücksicht darauf, ob die entstehenden Gebühren der
Landeskasse oder einer Partei oder Person zur Last fallen, gleich wie die Gebühren
für die nicht im reinen Dienst= Interesse abzusendenden Depeschen erhoben.

) Teigtovben, Dienst- Depeichen sink sowehl in Verleht nut den Aercms= Staan als auch. m intet.
nalionalen Mg(ehr V#ebührenseei. "

20.
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C. Allgemeine Bestimmungen.

Die Gebührenfreiheit der Depeschen erstreckt sich nur auf die tarifmäßigen Tele-

graphirungs-Gebühren, nicht aber auf die baaren Auslagen für Weiterbeförderung
über die Telegraphen-Linien hinaus.

Die baaren Auslagen sind vielmehr nach den betreffenden reglementarischen Be-
stimmungen entweder von den aufgebenden Personen und Behörden, oder von den

Adressaten zu entrichten.

8. 4.

Die zur Aufgabe gebhrenfrei zu befördernder Depeschen befugten Behörden und
Beamten des Bundes haben sich zu ihrer amtlichen Correspondenz nur in den wich-

tigsten und dringendsten Fällen der Telegraphen zu bedienen und die Depeschen in

gedrängtester Kürze mit Vermeidung aller entbehrlichen Titulaturen und Curialien

abzufassen.
Die gebührenfreie Besörderung der von den zuständigen Behörden oder Beamten

der Bundesstaaten ausgehenden Depeschen muß von den nämlichen Voraussetzungen
abhängig gemacht werden.

§S. 5.

Zur Anerkennung der Gebührenfreiheit durch die Telegraphen Stationen ilt im

Allgemeinen erforderlich, daß die Depeschen

a) mit einem amtlichen Siegel oder Stempel, 6

b) mit einer die Berechtigung zur Gebührensreiheit ausdrückenden Bezeich-

nung als „Bundes-Dienstsache", „Militurin"", „Staats-Dienstsache“,
„Königliche Dienstsache“, „Großherzogliche Dienstsache“", u. s. w.

versehen sind.
Die von Allerhöchsten, resp. Höchsten Herrschaften herrührenden Depeschen wer-

den, auch wenn sie von Personen, welche zu dem Gefolge oder den Hosstaaten ge-

hören, sofern über die Person des Ausgebers oder die Identität seiner Namens= Unter-

schrist bei den Telegraphen-Stationen kein Zweifel obwaltet, ohne Beglaubigung durch
Siegel oder Stempel, sowie ohne weitere Bezeichuung zur Beförderung angenommen.

Sim gebührenfrei zu befördernde Depeschen von Behörden zwar mit dem Namen

des Chefs oder eines der dirigirenden Beamten unterzeichnet, augenscheinlich aber nicht

mit seiner eigenhändigen Unterschrift versehen, so müssen dieselben von dem mit der
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Anfertigung beauftragten Beamten dahin beglaubigt sein, daß dieselben von dem Chef
der Behörde ausgehen und in seinem Auftrage mit seiner Namensunterschrist versehen
worden sind.

S. 6.

In allen Fällen, wo der Inhalt der zur gebührenfreien Beförderung aufgelieferten

Depeschen ergiebt, daß in materieller oder sormeller Hinsicht eine mißbräuchliche Be-
nupung des Telegraphen vorliegt, müssen solche Depeschen von den Telegraphen, Sta-

tionen an die vorgesetzte Telegraphen=Direction abschriftlich eingereicht werden. In
dem Begleit-Berichte zu den Abschristen sind die Gründe der Einsendung näher zu

erörtern. .

Berlin, den 19. Februar 1868.

Der Kanzler des norddeutschen Bundes.
Graf von Bismarck. Schönhausen.

 XXXI. Verorduung
des Fürlllichen Ministeriums vom 4. März 1868, die Einführung der Königlich

Preußischen Arzuei-Taxre betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird hinsichtlich der Preise für Arz--

neimittel und Droguen Folgendes hiermit verordnet:

. §.t.

In allen Apotheken des Fürstenthums sind bis auf Weiteres die Droguen und

Akzneien nach der von dem Königlich Preußischen Ministerium der geistlichen, Unter-

richts- und Medicinal-Angelegenheiten für jedes Jahr bekannt gemachten Arzueitaxe
zu takiren und zu verkaufen.

Vondendieser Taxe vorgedruckten allgemeinen Bestimmungen bieiben jedoch
diejenigen außer Anwendung, welche sich auf den zu bewilligenden Rabatt beziehen,
rücksichtlich dessen es bei den im §.72 der Apotheker-Ordnung vom 27. Jannar 1841

(Ges.-Samml. 1841. S. 46) enthaltenen Vorschriften verbleibt.
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8. 2.

Im Betreff der Preise für die in der Königlich Preußischen Taxc nicht ausge-

führten Arzneimittel haben die Apotheker sich nach demjenigen Preisverzeichnisse zu
richten, welches alljährlich von den Apothekern Dr. J. E. Schacht und F. W.

Laugx zu Berlin zusammennselt wird und einen Anhang zur amtlichen Ausgabe
der Königlich Preußischen Akznei-Taxe bildet.

S. 3
Die Umrechnung derSilbergroschen uid Pfennige in die Währung des Gulden-

sußes findet nach der dem Gesetze vom 11. November 1840 beigesügten Reductions-

tabelle soh B (G. S. 1840. S. 184) statt. ·

, 8. 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung ziehen die in den 88. 71 und 72

der Apotheker-Ordnung angedrohten Strafen nach sich.

Rudolstadt, den 4. März 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab.

1

“s37“

vom 4. März 1868, das Paßwesen betreffend.

Mit Beziehung auf das Bundesgesehz vom 12. October 1867 über das Paß-

wesen (Bundes-Gesetzblatt S. 33) wird mit höchster Genehmigung Seronisaimt
Folgendes bestimmt:

8. 1.
Durch das Bundes-Paßgeseh ist für die zum norddeutscheu Bunde gehörigen

Staaten die Paßpflichtigkeit der Reisenden, soweit sie bisher in diesen Staaten bestan-

den hat, aufgehoben worden. Es hängt fortan von dem Ermessen der Bundesangc.

hörigen ab, ob sie sich mit Reisepapieren zum Zweck ihrer Legitimation in eintreten-
den besonderen Fällen versehen wollen vder nicht.

Beantragen Staatsangehörige des Fürstenthums die Ausstellung von Reisepapie-
ren, so darf die Ertheilung derselben nur verweigert werdsn, wenn der Resse gesetzliche
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Hindernisse (z. B. Militairpflicht, polizeiliche Beaufsichtigung, gerichtliche Unter-

suchung u. s. w.) entgegenstehen.
. 2.

Zu den Reisepapieren sind, abgesehen von den hier nicht in Betracht kommenden

Zwangspässen und beschränkten Relserouten, fortan nur zu rechnen:

a) die Paßkarten, hinsichtlich deren es bei den Bestimmungen der Ministerialver=

ordnung vom 7. März 1851 (G. S. S. 10) bewendet,

b) die eigentlichen Reisepässe.

Zu Reisepässen ist ausschließlich dassenige Formular zu verwenden, welches

durch Beschluß des Bundesraths auf Grund des §.7 des Bundesgesetzes für alle
zum norddeutschen Bunde gehörigen Staaten fengelrur ist.

Für Ausfertigung ainblelsban ed sind 36 Xr. resp. 10 Sgr. zu erheben. (Spor-
telgesen vom 4. März 1859, 8.64.VIII. 2, Gesetz, betreffend einen Nachtrag zu
dem Sdortelgrset 2c. vom27. Bzneon 1867, §. 2, sub 2). Für ganz Arme darf

die Ausfertigung unentgeldlich erfolgen.
§. .

Zur Ausstellung der Reisepässe sind die Fürstlichen Landrathsämter befugt.

Ueber die ausgefertigten RelsepässesindVerzeichuisse zu führen.

Rudolstadt, den 4. März 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.

—

 XXXIII. Gesetz
vom 18. März 1868, betreffend die Beschränkung des Bergregals, die Rechts-

verhältnisse zwischen Bergbautreibenden und Grubesitzern, sowie die weitere
Ermäßigung der Berggefälle.

Wir Albert, von Gotte# Gnaden Fürst zu Schwarzburg u.

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und unter Zustimmung des getreuen

Landtags, was folgt:
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S. 1.

Vom 1. April 1868 ab sind der Bergregalität nur noch die nachverzeichneten

Mineralien unterworfen:

Gold, Silber, Quecksilber, Eisen mit Ausnahme der Naseneisenerze,
Blei, Kupfer, Zinn, Zink, Kobalt, Nickel, Arsenik, Mangan, Antimon
und Schwefel, gediegen und als Exze;

Alaun= und Vitriolerze;

Steinkohle, Braunkohle und Graphit;
Steinsalz nebst den mit demselben auf der nämlichen Lagerstätte vorkommen-

den Salzen und Soolquellen.

Ist beim Betriebe des Bergbaues (5§. 1 und 8) die Benutzung eines fremden

Grundstücks nothwendig, so ist der Eigenthümer desselben verpflichtet, gegen voll-

ständige Entschädigung
1) sein Grundstück dem Bergwerks-Unternehmer eigentbümlich abzutreten oder
2) ihm die zeitweilige Benutzung desselben auf die Dauer des Bedarss oder auf

eine bestimmte Zeit zu gestatten.
f# Bergwerks-Unternehmer kann verlangen:

1) die eigenthümliche Ueberlassung, wenn das Grundstück zu einer Anlage be-

nutzt werden soll, deren gänzliche Beseitigung bis zur Wiederherstellung des früheren
Zustandes mit großen Schwierigkeiten und unverhältnißmäßigen Kosten oder Ver-

lusten verbunden sein würde,
2) die zeitweilige Ueberlassung der Benußung, wenn letztere voraussichtlich nur

auf einen kurzen, die Dauer von 3 Jahren nicht übersteigenden Zeitraum erforderlich
ist und es sich um eine Bodenfläche handelt, welche nicht zu Gebäuden, gewerblichen

oder öffentlichen Anlagen benntzt ist.
In allen übrigen Fällen hat der Grundstücksbesitzer die Wahl zwischen den

beiden Arten der Abtretung. Derselbe hat auch das Vor= und Wiederkaufsrecht

bezüglich des abgetretenen Grundstücks, wenn dasselbe zu den Zwecken des Berg-

baues in der Folge wieder entbehrlich wird.

8. 3.

Die Abtretung des Grund und Bodens darf nur aus überviegenden Gründen

des öffentlichen Interesses versagt werden
Zur Abtretung des mit Wohn-, WDrtgschafts- oder Fabriks-Gebäuden bebauten
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Grund und Bodens und der damit in Verbindung stehenden, eingefriedigten Hof-

räume kann der Grundbesitzer gegen siinWillen niemals angehalten werden.
Können sich die Betheiligten über * Grundabtretung nicht einigen, so ent-

scheidet über dieselbe das Bergamt und in der Recursinstanz das Ministerium.

DieEntschädigung wird nach den Vorschristen des Gesetzes vom 9. August.1861,
betreffend einen Nachtrag zu den Expropriationsgesetzen 8&amp;. 2; 3 und 4 ermitteit und

festgesetzt.
8. 5.

Specialbeleihungen werden von Publikation dieses Gesetzes an nicht mehr ertheilt.

Der Muther hat das Recht, beim Bau auf Braunkohlen ein Feld bis zu 50,000

achter, auf alle übrigen Mineralien ( 4) bis zu 25,000 CLachter zuverlangen.

Die durch das Geseh vom 21. a# 1865, die Ermäßigung der Berzgefälle be-
treffend, (G. S. 1865, S. 310) eingetretene Abzaben-Minderung wird hinsichtlich
der in §. 1 dieses Gesetzes gedachten Mineralien in der Weise erweitert; daß die Pro-

duclionsabgabe vom 1. Januar 1868 ab auf 4 Procent, vom 1. Jannar 1869 ab auf

3 Procent und vom 1. Januar 1870 ab auf 2 Protent vom Bruttoertrage herabgeseßzt
wird.

a 1. Jannar 1871 ab kommt binsichtlich derEisenerze auch diese Abgabe ganz.
in Wegfall
 , §.7. s,

Das nach S. 6 des Gesetzes vom 21. Juli 1865 noch fort zu enbichtende Huaten.

bergeld wird vom 1. Jannar 1868 ab auf die Hälfte, vom 1. Januar 1869 ab auf

ein Viertheil des jetzigen Betrages herabgesetzt und fällt vom 1. Jannar 1870 eb ganz
lich hinweg.

Die Strafbestimmungen des 8. 4 E.ut#s vom 21. Juli 1865 finden auch

auf die Hinterziehung der in §. 5 des gegenwärtigen Gesetzes gedachten Abgaben An-

wendung.
8. 9.

Die bisher ertheilten Special·BeleihungenvonBergbau-Berechtigungenblei-
ben in ihrem vollen Umfange bestehen; alle übrigen Beleihungen auf Mineralien und

Fossilien, welche nach F. 1 dieses Gesetzes nicht mehr der Regalität unterworfen sind,
Färstl. Schwarzb. Gesetzsammlung. XXIX. 30
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bleiben jedoch nur 3 Jahre lang vom 1. Januar 1808noch in ihrem bisherigen Be-

stande. Die Special= und anderen Beleihungen unterliegen aber rücksichtlich des

Verhältnisses zum Grundeigenthum den Vorschristen der vorstehenden S§. 2, 3 und 4.

Von denjenigen Bergwerken, Gruben und Brüchen auf Mineralien und Fossi-

lien, welche dem §. 1 dieses Gesetzes nicht unterfallen, sind die bisherigen Abgaben,
insbesondere das bei der Beleihung stipulirte Aversum, fort zu entrichten.

Mit dem Verzichte auf die ertheilte Beleihung und deren rechtliche Wirkungen

fällt jedoch die Abgabe ohne Weiteres weg.

Die diesem Gesetze engegenstehenden eein gesetzlichen Vorschristen, Verordnun-

gen und Observanzen werden hiermit aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen UnterschriftundbeigedrucktemFürstlichen
Insiegel.

So geschehen
Rüdolstadt, den 13. März 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
v. Bertrab. v. Ketelhodt.

Druckfehler-Bericheigung.
Im Tarif über die Veranlagung der Gewerbesteuer (Ges Samml. 1868, S. 124)

muß es heißen: I. Classe 2. Abtheilung zweite Zeile:

„velche über den Umsang des Handwerksbetriebes hinausgehen.“
Ebendaselbst statt: Art. 4. 10. 21. 273 des Handelsgesetzbuchs — Art. 4.

10. 271—273 des Handelsgesetbuchs.

— —
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Gesetzsammlung
fur das Furstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Elsles Stüch vom Jahre 1868.

 XXXIV. Verordnung,
die Aufhebung des Justizamtes Blankenburg betreffend, vom 18. März 1868.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg #

verordnen auf Antrag Unseres Ministerinms hierdurch, was folgt:

S. I.

Dos zeitherige Justizamt Blankenburg wird vom 1. April 1868 ab aufgehoben.

Mit diesem Tage gehen die Geschäfte desselben

1) rücksichtlich der Ortschaften

Stadt Blankenburg 1
Unterwirbach Parochie Blankenburg
Zeigerheim

Quittelsdorf
Böhlscheiben

Cordobang
Großgöli

Aasnaald Parochie Quittelsdorf
Waßdorf
Fröbih
Leutnitz
Unterrottenbach

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. XXIK. 31

Ausgegeben in Rudosstadt den 21. März 1868.
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Braunêdorf
Oberwirbach

Burkersdorf Parochie Braunsdorf
Dittersdorf
Dietrichshütte

auf das Justizamt Nudolstadt,

2, icksichtlich der Onschaften

Milbitz b. P.

Horba ie Milbitz b. P.

Oberrottenbach roie Milhih b.
Storchsdorf

aus das Iunstizamt Königsee,

3) rücksichtlich der Ortschaften

Sen Parochie Thälendorf
auf das Justizamt Stadtilm über.

S. 2.

Gleichzeitig werden die Ortschaften sub ## 2 des vorigen Paragraphen hin-

sichtlich der Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung dem Landrathsamte

Königsee, die übrigen Ortschaften dem Landrathsamte Nudolstadt zuge-

theilt (F. 8 des Gesetzes, die Reorganisation der hundwvervaltungebchäcden be-
treffend, vom 7. Februar 1868 — Ges.-Samml. 1868, S.1

8. 3.

Die Parochie Milbitz b. P. wird der Diöces (Kirchen= und Schul-

Inspection) Königsee zugewiesen; rücksichtlich der übrigen Parochien bleibt der
zeitherige Diöcesanverband bis auf Weiteres bestehen.

S. 4.

Zum Bezirk des Rent= und Steueramtes Nudolstadt werden die Ort.

schaften sub ô.1 des §. 1, zum Bezirk des Rent= und Steneramtes Königsee

die Ortschaften suh 6 2, und zum Bezirk des Steueramtes Stadtilm die Ort.
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schaften sub Nö 3 des F. 1 geschlagen; die Zuständigkeit des Rentamtes Paulinzella

wird hierdurch nicht verändert.

8. 5.

Die Bestimmungen der 88.3und 4 treten ebenfalls am 1. April d. J. in

Wirksamkeit.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
lichen Insiegel.

So geschehen

Rudolstadt, den 18. März 1868.

(L. S.) Albert, 5. z. S.
v. Ketelhodt.
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 XXXV. Bekanntmachung
der Fürstlichen Reqierung vom 7. März 1868, die Ertheilung eines Privilegimms

für den Herzoglich Braunschweigischen Forstmeister Georg Alers in Delmstedt

auf eine neuerfundene Höhen= oder Flügelsäge betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimj ist dem Herzoglich Braunschweigischen
Forstmeister Georg Alers zu Helmstedt ein Privilegium auf eine als neu und eigen-

thümlich erkannte Höhen= oder Flügelsäge in der durch Zeichnung und Beschreibung

nachgewiesenen Weise auf fünf nach einander solgende Jahre von heute ab für den

Umfang des hiesigen Fürstenthums mit der Wirkung ertheilt worden, daß ohne seine

ei Niemand besugt sein soll, den ersundenen Apparat herzustellen.
Dieses Privilegium ist jedoch alsdann als erloschen zu betrachten, wenn die Au-

meldung der fragl. Erfindungin dem hiesigen Fürstenthume nicht binnen Jahresfrist

nachgewiesen werden kann. Auch wird die Neuheit der Erfindung im Sinne der nach

der Bekanntmachung desvormaligen Fürstlichen Geheimerathscollegiums vom 12. April
1843 bei Ertheilung von Erfindungspatenten in den deutschen Zollvereinsstaaten zu

beobachtenden Grundsätze ausdrücklich vorausgesetzt.
Die unterzeichnete Fürstl. Regierung a solches zur allgemeinen Nachachung

biermit öffentlich bekannt.

Rudolsiadt, den 7. März 1868.

Fürstl. Schwarzb. Regierung.
Levo.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Zwölstes Stück vom Jahre 1868.

&amp; XXXVI. Ministerial, Bekanntmachung

vom 16. März 1868, betreffend den Beitritt des hiesigen Fürstenthums zu

der Belgisch-Preusfischen Uebereinkunft wegen gegenseitigen Schutzed der Rechte

an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst, vom 28. März 1863.

Nachstehend wird der unterm 10. und 15. Mai v. J. zwischen den Bevollmächtigten

Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg und Seiner Majestät des Königs der

Belgier abgeschlossene und gegenseilig ratificirte Vertrag über den Beitritt des Fürsten-
thums zu der Preußisch= Belgischen Uebereinkunft wegen gegenseitigen Schutzes der
Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst vom 28. März 1863 nebst

dieser Uebereinkunft in deutscher Ueberseyung zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 16. Marz 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerinm.
v. Ketelhodt.

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesensamml. XXIK. 32

Ausgegeben in Rudolstadt den 28. März 1868.
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Beitritts-Vertrag.
Die Unterzeichneten, Jacob Hermann v. Bertrab, Staatsminister Seiner

Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg, und der Freiherr von Nothomb, Staats-

minister Seiner Majestät des Königs der Belgier, außerordentlicher Gesankter

und bevollmächtigter Minister Seiner Majestät bei Seiner Majestät dem Könige von

Preußen, welche von ihren Regierungen bevollmächtigt worden sind, in der einfachsten

Form für den gegenseitigen Schutz des Eigenthums an literarischen Erzeugnissen und

Werken der Kunst, Zeichnungen und Fabrik-Zeichen zu sorgen, sind über folgende

Bestimmungen übereingekommen:

Art. 1. Indem die Fürstlich Schwarzburgsche Staatsregierung von dem Bei-

trittsrechte Gebrauch mocht, welches ihr als der Regierung eines der deutschen

Zollvereinsstaaten nach Art. 16 der zwischen Belgien und Preußen unter dem 28. März

1863 getroffenen Uebereinkunft zum gegenseitigen Schutze des Eigenthums an lite-

rarischen und künstlerischen Erzeugnissen, Mustern und Fabrik-Zeichen vorbehalten ist.
tritt sie dieser Uebereinkunft bei.

Die Königlich Belgische Staatsregierung acteptirt diesen Beitritt.

Art. 2. In Folge dessen wird die Uebereinkunft vom 28. März 1863 zum

gegenseitigen Schutze des Eigenthums an literarischen Erzeugnissen und Werken der

Kunst, Mustern und Fabrik- Zeichen im Königreiche Belgien und im Fürstenthume

Schwarzburg-Rudolstadt für alle künftigen Veröffentlichungen ganz ebeuso in Kraft
treten, als wenn sie zwischen den Regierungen der obengenannten beiden Staaten direct

getroffen worden wäre.

Art. 3. Die Eintragung hat für alle Werke, welche im Fürstenthum Schwarz-

burg= Rudolstadt veröffentlicht werden, in Brüssel beim Ministerium des Innern
(surenn de lihrniric) und für alle Werke, welche im Königreich Belgien veröffentlicht

werden, in Rudolstadt bei dem Staats-Ministerium (Departement des Innern) zu

geschehen.
Der Antrag auf solch eine Eintragung ist von dem Betheiligken direct an das be-

zeichnete Ministerium nach dem beigefügten Formulare zu richten; er kann aber auch

bei den resp. Gesandtschaften der beiden Staaten in Berlin abgegeben werden.

Die Betheiligten erhalten nur auf Verlangen ein authentisches Zeugniß über die

erfolgte Eintragung.
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Art. 4. Wer sich das Recht der Uebersetzung nach den Bestimmungen des Art.6

der Uebereinkunst vom 28. März 1863 vorbehält, hat dieses Vorbehalts sowohl in

dem Antrag auf Eintragung des Original, Werks als auch an der Spitze des Werks

selbst ¶mwahnung zu thun.
Art. 5. Der Transit kann nicht aufgehalten werden unter dem Vorwande der

Ersorschung oder Verfolgung von Nachdruck.

Art. 6. Die Fabrikauten oder Kaufleute des Fürstenthums Schwarzburg-
Rudolstabt, welche das Eigenthum ihrer Waaren, oder Verpackungs-Zeichen oder

Eliquctten, ihrer Muster und Fabrik- oder Handels= Zeichen gegen jede Verletzung

ihrer Nechte in Belgien schützen wollen, müssen dieselben bei der Canzlei desHandels-
gerichts in Brüssel hinterlegen.

Wenun keine solche Hinterlegung im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt er-

forderlich ist, so soll den Belgischen Fabrikanten oder Kaufleuten ebenso wie den Unter-

thanen des Fürstenthums selbst gestattet sein, ihre Rechte im Fürstenthume durch alle

Lesetzlichen Mittel geltend zu machen.
Art. 7. Die Uebereinkunft vom 28. März 1863 tritt zehn Tage nach der Aus-

wechselung der Natisications-Urkunden der gegenwärkigen Beitritts-Urkunde in Kraft;

die Auswechselung dieser Ratisications-Urkunden soll sobald als möglich und auf jeden
Fall nochin diesem Jahre stattfinden.

Die Uebereinkunst vom 28. März 1863 bleibt bis zum 20. Juni 1875 in Kraft;

in dem Fall, daß keiner der kontrahirenden Theile ein Jahr vor diesem Tage seine Ab-

sicht, sie außer Kraft treten zu lassen, zu erkennen giebt, wird die Uebereinkunft noch

ein Jahr und so weiter von Jahr zu Jahr bis zum Ende eines Jahres fortbestehen, das
Jahr von dem Tage an gerechnet, wo der eine oder der andere Theil sie aufgekündigt

at.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten die gegenwärtige Urkunde gezeichnet
und ihre Siegel darunter gedrückt.

Rudolstadt, den 15. Mai 1867.

(I. S.) Jacob Hermann von Bertrab.

Berlin, den 10. Mai 1867.

(L. S.) Nothomb.
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Formular.
(Zu Artikel 3).

Tag und Nr. der Eintragung C)

Antrag auf Cesetzliche Eintragung: .

Der Unterzeichnete ........ ,wohnheistin......... Bevollmächtigtei(’)

dcöHemi....... , sucht um die Eintragung des unten beschriebenenWerkes nach:

Titel (2):

( Nane des Verfassers:
des Druckers:

Format:

Ausgabe:

Zahl oder Bezeichnung der Bände:

Zahl der Druckbogen:

Tag der Veröffentlichung im Fürstenthume Schwarzburg-Rudolstadt (in Belgien).

den 18

(Unterschrift)

 Die leere Slelle wird von dem iusherium, des Innern (bureon dd le ibreirie) n Brussel
oder vom Staats-Ministerium (Departemem des Innern) in Rudolstadt ausgefül

G)Die Erwähnung eines Bevollmächigten ist nur in dem Falle nochis· wo der rana durch
einen Vevollmächtigten gestellt

6) Denn . 5 um einen arun 234 so Fahtcng, * den Gegenstand und das Der-
sahrenderReproduction (Kupferstich. Stahlslich, chnitt, gehhtet Blalt,Steindruck1 wenn es sich um ein mustkalisches Werk 02%%%% so erwähnt man die Art des-

feiden sowic die Namen des Componisten und des Verfassers des Texles.

6) Wenn das Recht der Uebersetzung vorbehalten ist, so ist hier Erwähnung davon zu thun.

*
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Uebereinkunft
wegen

gegenseitigen Schutzes der Nechte an literarischen Erzeuguissen und Werken

der Kunst.

Seine Majestät der König von Preufien
und

Seine Majestät der König der Belgier,
gleichmäßig von dem Wunsche beseelt, in geimeinsamem Einverständuiß solche Maß-

regeln zu treffen, welche Ihnen zum gegenseitigen Schuh der Rechte an literarischen
Erzeugnissen und Werken der Kunst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben den

Abschluß einer Uebereinkunft zu biesem Zwecke beschlossen und zu ihren Bevoll
mächtigten ernannt, nämlich:

Seine Majestät der König von Preusien
den Herrn Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, Allr-

höchstihren Präsidenten des Staats-Ministeriums und Minister der auswärtigen
Angelegenheiten,

den Herrn Johann Friedrich von Pommer Esche, Allerhöchstihren General-
Director der Steuern, v

den Herrn Alegander Maximilian Philipsborn, Allerhöchstihren Wirk.
lichen Geheimen Legationsrath, und

den Herrn Martin Friedrich Rudolph Delbrück, Allerhöchslihren Director
im Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten,

Seine Majestät der Könilg der Belgier

den Baron Johann Baptist Nothomb, Allerhöchstihren Staats-Minister, außer.
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Sr. Majestät dem
König von Preußen,

welche, nach Austausch ihrer in guter und Gehöriger FFormbefundenenVollmachten,
über nachstehende Artikel übereingekommen sind.

Artikel I.

Die Urheber von Büchern, Broschüren oder andern Schristen, von musikalischen
Compositionen und Arrangements, von Werken der Zeichenkunst, der Malerei, der
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Bildhauerei, des Kupferstichs, der Lithographie und allen andern ähnlichen Erzeug-
nissen aus dem Gebiete der Literatur oder Kunst, sollen in jedem der beiden Staaten

gegenseitig sich der Vorkheile zu erfreuen haben, welche daselbst dem Eigentbum an

Werken der Literatur oder Kunst gesetzlich eingeräumt sind oder eingeräumt werden.

Sie sollen denselben Schub und dieselbe Rechtshülfe gegen jede Beeinträchtigung ihrer
Rechte genießen, als wem diese Beeinträchligung gegen die Urheber solcher Werke be-

gangen wäre, welche zum ersten Mal in dem Lande selbst veröffentlicht worden sind.

Es sollen ihnen jedoch diese Vortheile gegenseilig nur so lange zustehen, als ihre
Rechte in dem Lande, in welchem die erste Veröffentlichung erfolgt ist, in Kraft sind,
und sie sollen in dem andern Lande nicht über die Frist hinaus dauern, welche für den

Schut der einheimischen Autoren gesetlich fesigestellt ist.

Artikel 2.
Cs soll gegenseitig erlaubt sein, in jedem der beiden Länder Auszüge aus„ Werten

oder ganze Stücke von Werken, welche zum ersten Malin dem andern Lande erschienen

sind, zu veröffentlichen, vorausgesetzt, daß diese Veröfsentlichungen für Zwecke der
Kritik oder Literaturgeschichte bestimmt, oder daß sie ausdrücklich für den Schulgebrauch
oder Unterricht bestimmt und eingerichtet sind.

Artikel 3.

Der Genuß des im Artikel 1 festgestellten Rechts ist dadurch bedingt, daß in dem
Ursprungslande die zum Schutz des Eigenthums an Werken der Literatur oder Kunst

gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt sind.
Für die Bücher, Karten, Kupferstiche, Stiche anderer Art, Lithographien oder

musikalischen Werke, welche zum ersten Mal in dem einen der beiden Staaten ver-

öffentlicht sind, soll die Ausübung des Eigenthumsrechts in dem andern Staale außer-

dem dadurch bedingt sein, daß in diesem Letztern die Förmlichkeit der Eintragung

vorgängig auf folgende Weise erfüllt ist:

Wenn das Werk zum erslenmal in Preußen erschienen ist, so muß es zu Brüssel

auf dem Ministerium des Innern eingekragen sein.

Wenn das Werk zum ersten Mal in Belgien erschienen ist, so muß es zu Berlin

auf dem Ministerium der geistlichen Angelegenheiten eingetragen sein.

Die Eintragung soll auf die schriftliche Anmeldung der Betheiligten erfolgen.
Diese Anmeldung kann beziehungsweise au die genannten Ministerien oder an die Ge-

sandtschaftenin beiden Ländern gerichtet werden.
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Die Anmeldung muß bei Werken, welche nach Eintritt der Wirksamkeit der gegen-

wärtigen Uebereinkunst erscheinen, binnen drei Monaten nach dem Erscheinen, bei
vorher erschienenen Werken binnen drei Monaten nach dem Eintritt der Wirksamkeit der

gegenwärtigen Uebereinkunst eingereicht werden.
Für die in Lieferungen erscheinenden Werke soll die dreimonatliche Frist erst mit

dem Erscheinen der lehzten Lieserung beginnen, es sei denn, daß der Antor die Absicht,

sich das Recht der Uebersetzung vorzubehalten, nach Maßgabe der Bestimmungen im

Artikel6zu erkennen gegeben hat, in welchem Fall jede Lieferung als ein besonderes
Werk angesehen werden soll.

Die Förmlichkeit der Eintragung, welche letztere in besondere, zu diesem
Zwecke geführte Register erfolgt, soll weder auf der einen noch auf der andern Seite

Anlaß zur Eihebung irgend einer Gebühr geben.
Die Betheiligten erhalten eine urkundliche Bescheinigung über die Eintragung.

Diese Bescheinigung wird kostensrei ausgestellt werden, vorbehältlich der gesetzlichen

Stempelabgabe.
Die Bescheinigung soll den Tag der Anmeldung enthalten; sie soll in der ganzen

Ausdehnung der beiderseiligen Gebiete Glauben haben und das ausschließliche Recht

des Eigenthums und der Vervielfältigung so lange beweisen, als nicht irgend ein An-

derer ein besser begründetes Recht vor Gericht erstritten haben wird.

Artikel 4.

Die Bestimmungen des Artikel 1 sollen gleiche Anwendung auf die Darstellung
oder Aufführung dramatischer oder musikalischer Werke finden, welche, nach Eintritt

der Wirksamkeit der gegemwärtigen Uebereinkunft, zum ersten Malin einem der beiden

Länder veröffentlicht, aufgeführt oder dargestellt werden.

Artikel5

Den Originalwerken werden die, in einem der beiden Staaten veranstalteten

Uebersetzungen inländischer oder fremder Werke ausdrücklich gleichgestellt. Demzusolge
sollen diese Uebersetzungen, rücksichtlich ihrer unbefugten Vervielfältigung in dem
andern Staate, den im Artikel 1 festgesetzten Schuß genießen. Es ist indeß wohlver ·
standen, daß der Zweck des gegenwärtigen Artikels nur dahin geht, den Uebersetzer in

Beziehung auf seine eigene Uebersetzung zu schützen, keineswegs aber, demersten Ueber-

sehzer irgend eines in todter oder lebender Sprache geschriebenen Werkes das ausschließ.
liche Uebersetzungsrecht zu überlragen, ausgenommen in dem im solgenden Ariikel

vorgesehenen Falle und Umfang.
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Artikel 6.
Der Antor eines ieden, in einem der beiden Länder veröffentlichten Werkes,

welcher sich das Recht auf die Uebersehung vorbehalten hat, soll, von dem Tage des

ersten Erscheinens der mit seiner Ermächligung herausgegebenen Uebersetzung seines
Werkes an gerechnet, fünf Jahre lang das Vorrecht genießen, gegen die Veröffent-

lichung jeder, ohne seine Ermächtigung veranstalteten Uebersetzung desselben Werkes
in dem andern Lande geschützt zu sein, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Das Originalwerk muß in einem der beiden Länder, auf die binnen drei

Monaten, vom Tage des ersten Erscheinens in dem andern Lande an gerechnet, erfolgte

Anmeldung, eingetragen werden, nach Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 3.

2. Der Autor muh an der Spitze seines Werkes die Absicht, sich das Recht

der Uebersetzung vorzubehalten, angezeigt haben.
3. Die erwähnte, mitl seiner Ermächligung veranstaltete Uebersetzung muß inner-

halb Jahresfrist, vom Tage der, nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmung er-

folgten Anmeldung des Originals an gerechnet, wenigstens zum Theil, und binnen

eines Zeitraums von drei Jahren, vom Tage der Anmeldung an gerechnet, vollständig

erschienen sein.
4. Die Uebersetzung muß in einem der beiden Länder veröffentlicht und nach

Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 3 eingetragen werden.

Bei den in Lieferungen erscheinenden Werken soll es genügen, wenn die Erklä-

rung des Autors, daß er sich das Recht der Uebersetzung vorbehalten habe, auf der

ersten euet ausgedrückt ist.- follsedochhmstchtltchdek sur die Ausübung des ausschließlichen Ueber-

setzungsrechts in diesem Artikel festgesetzten fünfjährigen Frist, jede Lieferung als ein
besonderes Werk angesehen werden; jede derselben soll auf die, binnen drei Monaten,
von ihrem ersten Erscheinen in dem einen Lande an gerechnet, erfolgte Anmeldung,

in dem andern Landeeingetragen werden.
Der Antor dramatischer Werke, welcher sich für die Uebersetzung derselben oder

die Aufführung der Uebersetzung das in den Artikeln 4 und 6 bestimmte ausschließliche

Recht vorbehalten will, muß seine Uebersetzung drei Monate nach der Eintragung des

Orginalwerkes, erscheinen oder aufführen lassen.
Artikel 7.

Weun der Urheber eines, im Arkikel 1 bezeichneten Werkes das Recht zur Heraus,
gabe oder Vewielfältigung einem Verleger in dem Gebiete eines jeden der Hohen ver-
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tragenden Theile mit der Maßgabe übertragen hat, daß die Exemplare vder Aus-
gaben des solchergestalt herausgegebenen oder verwielfältigten Werks in dem andern

Lande nicht verkauft werden dürfen, so sollen die in dem einen Lande erschienenen
Exemplare oder Ausgaben in dem andern Lande als unbesugte Nachbildung angesehen
und behandelt werden. »

Artikel 8.

Di gesetzlichen Vertreter oder Rechtsnachfolger der Autoren, Uebersetzer, Kompo-
nisten, Zeichner, Maler, Bildhauer, Kupferstecher, Lithographen u.s.w. sollen gegen-
seitig in allen Beziehungen derselben Rechte theilhaftig sein, welche die gegenwärtige

Uebereinkunft den Autoren, Uebersetzern, Komponisten, Zeichnern, Malern, Bild-
hauern, Kupferstechern und Lithographen selbst bewilligt.

Artikel 9.

Ungeachtet der in den Artikeln 1 und 5 der gegenwärtigen Uebereinkuuft ent-

haltenen Bestimmungen dürsen Artikel, welche aus den in einem der beiden Länder

erscheinenden Journalen oder periodischen Sammelwerken entnommen sind, in den

Journalen oder periodischen Sammelwerken des andern Landes abgedruckt oder über-

setzt werden, wenn nur die Quelle, aus der die Artikel geschöpft worden sind, dabei

angegeben wird.
Inzwischen soll diese Befugniß auf den Abdruck von Artikeln aus Journalen

oder periodischen Sammelwerken, welche in dem andern Lande erschienen sind, in

dem Falle keine Anwendung finden, wenn die Autoren in dem Journal oder in

dem Sammelwerk selbst, in welchem sie dieselben haben erscheinen lassen, förmlich
erklärt haben, daß sie deren Abdruck untersagen. In keinem Fall soll diese Unter-
sagung bei Artikeln politischen Inhalts Platz greifen können.

Artikel 10.

Der Verkauf und das Feilbieten von Werken oder Gegenständen, welche im

Sinne der Artikel 1, 4, 5 und 6 auf unbefugte Weise vewielfältigt sind, ist, vor-

behaltlich derim Artikel 12 enthaltenen Bestimmung, in jedem der beiden Staaten
verboten, sei es, daß die unbesugte Vervielfältigung in einem der beiden Länder oder

in irgend einem fremden Lande Statt gefunden hat.

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetsamml. XXIX. 33
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Artikel 11.

Im Fall von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der voranstehenden

Artikel soll mit Beschlagnahme der nachgebildeten Gegenstände verfahren werden, und

die Gerichte sollen auf die durch die beiderseitigen Gesetzgebungen bestimmten Strafen
in derselben Weise erkennen, als wenn die Zuwiderhandlung gegen ein Werk vder

Erzeugniß inländischen Ursprungs gerichtet wäre.
Die Merkmale, welche die unbefugte Nachbildung begründen, sollen durch die

Gerichte des einen oder des andern Landes nach der, in jedem der beiden Slaaten

bestehenden Gesetzgebung, beslimmt werden.
Artifel 12.

Beide Regierungen werden im Verwaltungswege die nöthigen Anordnungen zur

Verhütung aller Schwierigkeiten und Vetwickelungen trefsen, in welche die Verleger,

Buchdrucker oder Buchhändler beider Länder durch den Besitz und Verkauf solcher Ver-

vielfältigungen der, im Eigenthum von Unterthanen des andern Landes befindlichen,

noch nicht zum Gemeingut gewordenen Werke gerathen könnten, welche sie vor Eintritt

der Wirksamkeit. gegenwärtiger Uebereinkunft veranstaltet oder eingeführt haben, oder
welche gegenwärtig ohne Ermächtigung des Berechtigten veranstaltet oder abgedruckt

werden. " """

Diese Anordnungen sollen sich auf Cliches, Holzstöcke und gestochene Platten
aller Art, so wie auf lithographische Steine erstrecken, welche sich in den Magazinen

bei den preußischen und belgischen Verlegern oder Druckern befinden und preußischen

oder belgischen Originalien ohne Ermächtigung des Berechtigten nachgebildet sind.
Indessen sollen diese Clichés, Holzstöcke und gestochene Platten aller Art, sowie

die lithographischen Steine nur innerhalb vier Jahre, vom Beginn der Wirksamkeit

der gegenwärtigen Uebereinkunft an gerechnet, benutzt werden dürfen.

Die zur Einfuhr erlaubten Bücher sollen gegenseitig über alle, gegenwärtig dafür

bestimmten oder ferner dafür zu bestimmenden Zollämter zugelassen werden.

Artikel 14. 6

Fir den Fall, daß in dem einen derbeiden Länder eine Verbreuchsabgabe auf
Papier gelegt werden sollte, ist man übereingekommen, daß die aus dem andern Lande

eingehenden Bücher, Kupferstiche, Stiche anderer Art und Lilhographien von dieser

Abgabe verhältnißmäßig betrofsen werden sollen.
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Auf Bücher soll indessen diese Abgabe eintretenden Falls nur insoweit Anwendung
finden, als dieselben nach Einführung einer solchen Verbrauchsabgabe in dem andern
Lande veröffentlicht worden sind.

Artikel 15.

Die Bestimmungen der gegenwärligen Uebereinkunst sollen in keiner Beziehung

das einem jeden der beiden Hohen vertragenden Theile zustehende Recht beeinträchtigen,
durch Maßregeln der Gesetgebung oder innern Verwaltung den Vertrieb, die Dar-

stellung oder das Feilbieten eines jeden Werkes oder Erxzeugnisses, im Betreff dessen die

besugte Behörde dies Recht auszuüben haben würde, zu gestatten, zu überwachen oder
zu untersagen.

Diese Uebereinkunft soll in keiner Weise das Recht des einen oder des andern

der Hohen vertragenden Theile beschränken, die Einfuhr solcher Bücher nach seinen
eignen Staaten zu verbieten, welche nach seinen innern Gesetzen oder in Gemähheit
seiner Verabredungen mit andern Staaten für Nachdrücke erklärt sind oder erklärt
werden.

Artikel 16.

Das Recht des Beitritts zu gegemvärtiger Uebereinkunft bleibt einem jeden jetzt

zum Zollverein gehörenden, oder sich später demselben anschließenden Staate vorbe-
halten.

Dieser Beitritt kann durch den Austausch von Erklärungen zwischen den bei-

tretenden Staaten und Belgien bewirkt werden.

Artikel 17.

Im Betreff der Bezeichnung oder Etikettirung der Waaren oder deren Verpackung,

der Muster und der Fabrik= oder Handelszeichen sollen die Unterthanen eines jeden
der vertragenden Staaten in dem andern denselben Schuh wie die Inländer genießen.

Wegen des Gebrauchs der Fabrikzeichen des einen Landes in dem andern soll

eine Verfolgung nicht Statt finden, wenn die erste Anwendung dieser Fabrikzeichen

in dem Lande, aus welchem die Ausfuhr der Erzeugnisse erfolgt, in eine srühere Zeit
fällt, als die durch Niederlegung oder auf andere Weise bewirkte Aneigumg dieser
Zeichen in dem Lande der Einfuhr.

Artikel 18.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll zwei Monate nach dem Austausche der Ratifi-
cations-Urkunden in Kraft treten.
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Sie soll die nämliche Dauer haben, wie der am heutigen Tage zwischen den

Hohen vertragenden Theilen abgeschlossene Schifffabrtövertrag.

Artikel 19.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratifications-Urkunden sollen
in Berlin gleichzeitig mit denjenigen des vorgedachten Vertrags ausgetauscht werden.

Zu Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten dieselbe unter-
zeichnet und ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen zu Berlin, den 28. März 1863.

(l. S.) Bismarck-Schönhausen. (L. 8.) Nothomb.

(L. S.) Pommer Esche.

(L. S.) Philipsborn.

(L. S.) Delbrück.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Dreizehntes Slüch vom Jahre 1868.

 XXXVII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 21. März 1868, die Reorganisation der Landes-Verwaltungs-Behörden

betreffend.

Zur Aussührung des Gesetzes vom 7. Februar d. J., die Neorganisalion der

Landes-Verwaltungs-Behörden betreffend (Ges.-Samml S. 103), haben Sere-
nissimus nachfolgende Besti mungen zu kreffen geruhl:

1) Der wirkliche Geheime-Nath und Minister Dr. jur. von Bertrab verbleibt

in der Stellung des dem Landtage verankwortlichen Ministers, der Geheime-Nath

Freiherr von Ketelhodt in der des dem Landtage gleichfalls verantworklichen Stell-
vertreters des Ministers.

2) Von den nach §. 1 des Gesetzes vom 1. April d. J. auf das Ministerinm als

alleiniger oberster Regierungsbehörde des Landes übergehenden Geschäften werden die
Angelegenheiten der Finanzverwaltung, sowie der Kirche und der Schulen in besonde-

ren Abtheilungen bearbeitet, welche dieBezeichmung:
Fürstliches Ministerium, Abtheilung derFinanzen,
Fürstliches Ministerium, Abtheilung für Kirchen-und Schul-Sachen,

führen und deren Leikung dem Geheimen-Nath Freiherrn von Ketelhodt, als ver-

antwortlichem Abtheilungsvorstande, übertragen wird.

3) Von den Mitgliedemn der Landes-Verwaltungs-Collegien treten folgende in

die Functionen vortragender Näthe bei dem Fürstlichen Ministerio über:

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. XXIX 34
Ausgegeben in Rudolstadt den 8. April 1808.
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Geheime Finanzrath Schwartz#
Oberforstmeister Freiherr von 5%%% Rußwurm,
Generalsuperintendent Leo,
Regierungsrath Leo,
Finanzrath Bamberg,
Schulrath Wächter,
Finanzrath Wohlfahrt,
Medicinalrath Dr. Clemens,

Regierungs- und Baurath Brecht.
Außerdem werden dem Fürstlichen Ministerio in gleicher Eigenschaft überwiesen

Regierungsrath von Holleben,

Justirath Hauthal.
4) Für diein §. 6 des Gesetzes bezeichneten Angelegenheiten werden der Ministe-

rial-Abtheilung für Kirchen= und Schul-Sachen beigeordnet, außer dem General-
superintendenten Leo:

der Superintendent Dr. Schumann hier,

der Superintendent Martini in Frankenhausen,
der Pfarrer Wächter in Ringleben und

der Diaconus Schorch hier.

Rudolstadt, den 21. März 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab.
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 XXXVIIl. Bekanntmachung
vom 19. März 1868, den Anschluß hamburgischer Gebiectêtheile an den Joll-

verein und die Herstellung des freien Verkehrs mit demselben betreffend.

In Folge einer Vereinbarung mit der freien Stadt Hamburg sind die nachstehend

bezeichneten Hamburgischen Gebietstheile:
Die Dorsschaft Geesthacht, dasStãdichen Bergedorf mit dem nörd-

lich von der Broockwetterung und dem alten Eisenbahndamme belegenen

Theile von Billwärder an der Bille, welcher im. Norden des Hamburg-

Bergedorser Eisenbahndammes zwischen diesem und der Bille einerseits und

andererseits zwischen Bergedorf und derHamburischen Accise-Linie ober-
halb der blauen Brücke belegen ist,

vom 11. Febrnard.J.ab dem Zollverein angeschlossenworden. Nachdemdie Ein-
nichtung der Zollverwaltungin diesen Gebietstheilen, sowie die Revislon der nachsteuer-

pflichtigen Waaren beendigt ist, tritt nunmehr der vertragsmäßige freie Verkehr zwischen
dem Gesammt-Zollvereine und den gedachten Gebietstheilen ein.

Von den einer innern indirecten Steuer unterliegenden Gegenständen: Brannt-

wein, Bier und Tabak tritt vor der Hand nur der Tabak in den freien Verkehr

zwischen den übrigen zum Norddeutschen Bunde gehörigen Zollvereins-Staaten und
Gebietstheilen einerseits und den angeschlossenen Hamburgischen Gebietstheilen an-
dererseits. Hingegen gelangen, da die Brsteuerung des Branntweins und Biers

nach Maßgabe der Bestimmungen in Preußen und den übrigen betheiligten Staaten
des Norddeutschen Bundes für die angeschlossenen Hamburgischen Gebietstheile noch
nicht angeorduct ist, von dem aus diesen Gebietstheilen übergehenden Branntwein

und Bier die bestehenden Uebergangs-Abgaben zur Erhebung, während bei der
Ueberfuhr dahin die Erstattung der Steuer nach Maßgabe der bestehenden Vor-
schriften. Statt findet.

Dies wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 19. März 1868.

Fürstl.Schwarzb. Winisterinm.etelhodt.
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 XXXIX Ministerial-Bekanntmachung,
die Erhebungsgebühren von der außerordeutlichen Grundsteuer betreffend,

vom 24. März 1868.

Unter Bezugnahme auf F. 17 des Gesetzes vom 23. März 1855, die Heran-

ziehung des steuerfreien Grundeigenthums zu einer außerordentlichen Grundsteuer
betreffend (Ges.-S. 1855 S. 77), wird die Hebegebühr der Ortssteuer-Einnehmer
für diese Steuer in der Oberherrschaft auf 1. Kreuzer vom Gulden und in der Unter-

herrschaft auf 6 Pfennige vom Thaler fessgestellt.
Beträge von 30 Kr. und darüber werden für einen vollen Gulden, Beträge

unter 30 Kr. dagegen gar nicht gerechnet. Ebenmäßig sollen Beträge von 15 Sgr.

und darüber für einen ganzen Thaler, Beträge unter 15 Sgr. gar nicht in Ansatz
kommen. ,

Die Hebegebühr bezieht sich nicht auf die Steuern vom steuerfreien Gund-

besitze der Gemeinden selbst und ebensowenig auf die Steuern von. geschlossenen grö-
Hheren Gütern, welche letztere von den Besitzern direct an die betreffende Steuer-

behörde abzuliefern sind.
Rudolstadt, den 24. März 1808.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.
Ketelhodt. 6v.

&amp; XI. Ministerial-Bekanntmachung
voni 25. März 1868, das Portofreiheitswesen im Norddeutschen Postgebiete

« betreffend. E—

Ueber die Behandlung des Portofreiheitswesens imNorddeutschen Postgebiete
sind die nachstehenden Grundsätze zusammengestellt, welche von den Postanstalten
des Norddeutschen. Postgebietes vom 1. Jannar. 1868 ab bis auf weitere Bestimmung
beachtel werden.

Rudolstadt, den 25. März 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab.
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A. Portofrelhelten, welche für den Umfang des Norddeutschen

Postgebiets gelten.
Artikel 1.

Die Mitglieder der Regentenhäuser sämmtlicher Staaten des Norddeutschen
Bundes, der Fürstlichen Hänser von Hohenzollern, Hechingen und Hohen-
ollern=Sigmaringen und der früheren Regentenhäuser von Hannover,

Kurhessen und Nassau, genießen für abgehende und ankommende Postsendungen un-

beschränkte Portofreiheit innerhalb des Norddeutschen Postgebiets.
Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Thurn um Taxis, sowie den fürsten-

mäßigen Mitgliedem des Fürstlich Thurn und Texisschen Hauses wird das Brief-
und Fahrpost-Portofreithum in demselben Umfange gewährk, wie solches den Mit-

gliedern der Norddeutschen Regentenhäuser zusteht.
Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Fahrpostsendungen zwischen den

Hohenzollernschen Landen und den übrigen Theilen des Norddeutschen Post-
Febiets keine Anwendung. (Vergl. Art. 17.)

Artikel 2.

In Angelegenheiten des Reichstags des Norddeutschen Bundes sind
innerhalb desNorddeutschen Postgebiets alle diejenigen Briefe (mit Einschluß der
Kreuz= und Streifband-Sendungen) und Actensendungen porkoftei, welche entweder

a) an den Reichstag oder dessen Präsidenten adressirt sind oder
5) von dem Reichstage abgesendet werden. Im letzteren Fall (zu h) ist er

forderlich, daß die Sendungen als „Reichstags- Len e. bezeichnet

und mit dem Siegel des Reichskags verschlossen sind.

Wegen der Fahrpostsendungen zwischen den Habengolemsche Landen und an-
deren Thellen des Norddeutschen Posigebiets vergl. Art.

Artikel 3.

Die von unmittelbaren Staats= oder Bundesbehörden, mit Einschluß der solche

Behörden vertretenden einzelnen Beamten, in reinen Staats- oder Vundes-

Dienstangelegenheiten abgesandten oder an sie eingehenden Corre-
spondenz-, Geld- und Packetsendungen sind portofrei im ganzen Norddeutschen Post-

gebiet, mit Ausnahme der Fahrpostsendungen zwischen den Hohenzollernschen Landen
lnd anderen Theilen des Norddeutsche Postgebiets. (Vergl. Art. 17.)
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Zur Anerkennung dieser Portofreiheit durch die Postanstalten ist erforderlich, daß
die Sendungen:

#u) mit amtlichem Siegel oder Stempelverschlossen und

h) auf der Adresse mit dem Portofreiheitsvermerk als „Bundes-Dienst-

sache", „Milltaria“, „Marinesache“, „Staats-Dienstsache", „Königliche

Dienstsache“, „Großherzogliche 2c. Dienstsache“, „Postsache", „Telegra-
bhensache“, „Zeitungssache“, „Zollvereinssache “, oder mit einer anderen
entsprechenden Bezeichnung versehen sind;

auch müssen « .

c) diejenigen Sendungen, welche nicht von einer Behörde oder einem die Stelle

einer Behörde vertretenden einzelnen Beamten ausgehen, durch eigenhan-
dige Namensunterschrist nebst Angabe des Standes, resp. des Amtscharak-

ters des Absenders unter dem Portefreiheitsvermerk beglaubigt sein.

Von dem Erforderniß zu a) ist in dem Fall abzusehen, wenn der Absender ein
unmittelbarer Staats- oder Bundesbeamter oder eine active Militairperson ist, sich

nicht im Besitze eines amtlichen Siegels oder Stempels befindet und dies auf der
Adresse ausspricht.

Es ist möglichst dafür zu sorgen, daß die einzelnen zur Post gegebenen porto-
freien Packetsendungen das Gewicht von zwanzig Pfund nicht übersteigen.

Die von einer absendenden Stelle an denselben Empfänger aufgegebenen ge-

wöhnlichen Packete, welche nicht Schriften, Acten, Listen, Tabellen oder Rechnun-

gen,sondern andere Gegenstände enthalten, dürfen, soweit nicht spetielle Ausnahmen
bestehen, für jede abgehende Post das Gewicht von zusammen zwanzig Pfund
nicht übersteigen, widrigenfalls das Mehrgewicht der Portozahlung unierliegt.

Die Bestimmungen dieses Artikels finden auf Fahrpostsendungen im Verkehr
zwischen den Hohenzollernschen Landen und anden Theilen des Norddeutschen

Poslgebiets keine Anwendung. (Vergl. Art. 17.)
Artikel 4.

Als reine Staats-- oder Bundes-Dienstsachen im Sinn von Art. 3 sind diejeni-

genSendungen nicht zu betrachten, welche sich auf den gewerblichenGeschäfts-
betrieb einer Behörde oder Anstalt beziehen.

Artikel 5.

Diejenigen von unmittelbaren Staats= oder Bundesbehörden (oder die Stelle

solcher Behörden vertretenden einzelnen Beamten) abgesandten oder an sie eingehenden
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Sendungen, welche ein Privatinteresse ganz oder theilweise betreffen, sindin der

küege mur dann porkofrei, wenn sie durch den Instanzenzug zwischen Behörden veran-
laßt sind

Jeooch sollen die von unmitelbaren Staats- oder Bundesbehörden an andere

Behörden, an Corporationen, Vereine oder Privatpersonen gerichteten amtlichen Re-

quisitionen, Aufträge, Aufragen, Bescheide und sonstigen amtlichen Correspon-

denzen, sofern die portofreie Beförderung nach dem Ermessen der absendenden Behörde
durch ein vorwiegendes Staats- oder Bundesinteresse oder durch Staats= over Bun-

desrücksicht als geboten erscheint, innerhalb des Norddeutschen Postgebiets porkofrei

befördert werden. Die auf solche Requisitionen 2c. eingehenden Antwortschreiben sind
in der Regel zu frankiren. Doch soll, wenn ein solches Schreiben unfrankirt aufge-
geben ist, und die adressatische Behörde bescheinigt, daß der Gegenstand desselben

die Antwort auf eine zur portofreien #asöderg geeignete Requifition K. gewesen,
das Porto erstattet werden. (Vergl.Art.16.)

r#kerl 6.
In Militair- und Marine-Angelegenheiten sind im Norddeutschen

Postgebiet — außer denjenigen Sendungen, welchen nach Art. 3 die Portofreiheit zu.

steht — ausnahmsweise portofrei zu besördern:
1) die Comespondenz= und Geldsendungen, welche dadurch nöthig werden, daß

einzelne Militairpersonen oder Militairbeamte von ihren Truppen- resp. Marine-

theilen abcommandirt, oder Truppentheile dislocirt sind;
Geldsendungen der Militair- und Marine-Behörden:
a) für Militair-Transporte an Eisenbahnverwaltungen und für Vor-

spann an Ortsbehörden,

b) für Fourage Lieferungen an Ortsbehörden,
e) fr die von Invaliden-Compagnien beurlaubten Soldaten,

ad) für Pensionen der Militairs bis zum Major resp. Cowetten-Capitain
xcl. aufwärts,

e) für beurlaubte Officiere oder Beamte, welche nach Ablauf des Urlaubs
durch Krankheit an der Rückkehr verhindert werden,

I!) für Angehörige der bei Hafen- und Fortifications. Bauten be-

schäftigten Arbeiter, soweit es sich um Uebersendung von Ersparnissen
derselben handelt;

3) Semdungen mit Militair- undMarine--Bekleidungsgegenständen:

—
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0) seitens früherer Cadetten an das Cadetkenhaus durch Vermittelung des
Mictltalr-Commandos,

b) seitens entlassener Soldaten und Marine-Mannschaften an

die Truppen= und Marinetheile, durch Bermittelung des Bezirks-Feld-
webels oder einer Communal-Behörde;

4) Bücher, welche aus amtlichen Militair- und Marine-Bibliotheken an Offi=
ciere gesandt, oder von den Officieren an die Militair- und Marine-Biblio-

theken zurückgesandt werden;
5) in Invaliden-Angelegenheiten:

a) die an Civil-, Militair= oder Marine-Behörden gerichteten Gesuche
der Invaliden vom Feldwebel abwärts,

b) Invaliden-Unterstützungsgelder bei ihrer Versendung von einer

unmittelbaren Staats= oder Bundes-Behörde oder Kasse;
60) in Landwehr= und Seewehr-Angelegenheiten:

o) Circular-Befehle an beurlaubte unbesoldete Landwehr= resp. Seewehr.
 DOfieiere bei Bersendung durch dle Leteren unter Streif= oder Kreuzband,

5) Meldungen der Landwehr= und Seewehr-Männer bei den Bezirks-Feld-
webeln, wenn sie offen oder unter dem Siegel der Orts-Polizeibehörde

versendet werden,
) Landwehr= und Seewehrpässe bei Näcksendung durch die Bezirks-Feld-

webel an die Landwehr= und Seewehr-Männer;
7) in Angelegenheiten der Militalr-Ehrengetichte die dienstlichen Corre-

spondenz= und Actensendungen, auch bel ihrer Eirculation unter Officieren

außer Dienst und beurlaubten Landwehr-Offleieren. Hierbei muß die Ver-
sendung unter Skreif, oder Kreuzband erfolgen, oder ein offener besiegelter
Begleitschein beiliegen, aus welchem der Gegenstand im Allgemeinen und
der Name jedes zur Theilnahme an den bezüglichen Verhandlungen bestimm-

ten Officiers zu ersehen ist.

8) Meß-Instrumente zwischen dem topographischen Büreau zu Berlin und

den mit Vermessungen beaustragten Officieren können in dringenden Fällen
posttäglich bis zum Gewicht von 100 Pfünd portofrei befördert werden.

Zur Anerkennung der Portofreiheit der nach Maßgabe dieses Artikels porto-

sreien Sendungen durch die Postanstalten gelten im Allgemeinen dieim Artikel 3 gege-

benen Vorschriften, und ist insbesondere die Bezeichnung „Mlilikarin“ und „Marine-
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sache" auch für die nach Maßgabe des gegenwärtigen Artikels portofreien Sendungen
ausreichend. Für die portofreie Besörderung der unter N6. 5) a) bezeichneten Gesuche
von Invaliden ist erforderlich, daß eine derartige Sendung mit dem Siegel des Be-

zirks-Feldwebels oder Ortsvorslandes oder einer anderen Behörde verschlossen, und

der Name und die Eigenschaft des Invaliden auf der Adresse bezeichnet und be-

glaubigt ist.
Auf Fahrpostsendungen zwischen den Hohenzollernschen Landen und anderen

Theilen des Norddeutschen Postgebiets finden die Beslimmungen dieses Artikels keine

Anwendung. (Vergl. Art. 17.)

Folgende Militair·AnstaltensollenbisaufWeiteresimNorddeutschenPosigebiel
Portofreiheit genießen:

I. die nachstehenden Militair-Waisen-Anstalten:

#u) das Potsdamer Große Militair-Waisenhaus,

5) das Militair-Mädchen-Waisenhaus zu Prepsch,
ID) das Militair-Knaben-Erziehungs-Institut zu Annaburg (Neg.-Bez.

Merseburg),
ch das Katholische Waisenhaus zu Erfurt,
e) das St. Hedwigstift zu Löwenberg in Schlesien,

|) das KlosterzuLiebenthal (R.-B. Liegniß),
3) das Waisenhaus zum Samariter in Wollstein,

b) das Kloster zu Derendorf bei Düsseldorf,
i) die Erziehungs-Anstalt des katholischen Waisen-Vereins zu Düsseldors,

für die Rücksendung von Bekleidungsgegenständen neu eingestellter Zög.

linge an deren Angehörige; ferner für die von den genannten Anstalten abge,

sandten, nach dem Ermessen der betreffenden Lehrer nöthigen brieflichen Mit-
theilungen der Zöglinge an deren Eltern, nächste Verwandke, Vormünder

oder Pflege-Eltern;
II. das unter I. u) genannte Potsdamer Große Militair-Waisenhaus

auch noch für:

1) Correspondenz-, Geld- und Packetsendungen, lestere bis zum Gewicht
von 40 Pfund mit jeder abgehenden Post, in Bezug auf die unmittelbare

Verwaltung des Inslituks, dessen Abtheilungen oder Besitzungen, sowie
hinsichts der zu beziehenden Reventen;

amsstl. Schwarzb. Rubolst. Gesetzsammlung XXIX. 35
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Sendungen in Bezug auf das Interesse der in den Provinzen untergebrach-
ten, von der Administration des Waisenhauses noch nicht mit Abschieden

versehenen Waisenkinder;
Sparkassenbücher der enllassenen Zöglinge bei der Versendung von der An-

stalt an die betressenden Ortsgeistlichen oder Brodherren, selbst wenn kleine

baare Geldersparnisse der Zöglinge beigefügt sind.

Zu I. und ll. darf jedes einzelne zur portofreien Versendung geeignete Packet
das Gewicht von zwanzig Pfund nicht übersteigen; sonst ist das ganze Packet

vorkopflichtig.
Ul. Die Artillerie-Officier-Pensions-Zuschuß-Casse zu Berlin für:

1) die Correspondenz zwischen der Vorsteherschaft dieser Casse einerseits und

den s-Wlße? den einzelnen Mitgliedern und Pensionären
andererseit

2) die Fhoet„Zuschußgelder bei ihrer Versendung an die Pensionaire, so-

sern die betreffenden Zuschüsse den Betheiligten nicht durch Anweisung
auf andere geeignete Cassen übermacht werden können.

Die nach Inhalt dieses Artikels zu I., ll. und Ill. bortofrien, Si-
gen sind als solche von den Poslanstalten nur dann anzuerkennen, wenn

a) mit einem öffentlichen Siegel oder dem Anstaltssiegel vansoßen,

oder, in Ermangelung eines Dienstsiegels zu Ul. Na 1) mit dem Namen

und Charakter des Absenders bezeichnet,
5) auf der Adreßseite mit dem Portofreiheitsvermerk versehen und

) durch Namensunterschrift des Absenders, resp. des Anstaltsvorstehers oder

eines der Postanstalt des Aufgabeorts vorher namhaft gemachten Anstalts-
beamten unter dem Portofreiheitsvermerk beglaubigtsin

Auf Fahrpostsendungen zwischen den Hohengollernschen Landen einerseits und

anderen Theilen des Norddeutschen Postgebiets andererseits finden die Bestimmungen
dieses Artikels keine Amvendung. (Vergl. Art. 17.)

Artikel 8.

Folgende Vereine genießen bis auf Weiteres Portofreiheit innerhalb des Nord-

deutschen Postgebiets:=
1) die Victoria-National-InvalidenStiftungfür

u) Correspondenz-, Geld= und Packetsendungen des Central-Comités zu
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Berlin, des geschäftsführenden Ausschusses zu Berlin, der Zweigvereine
und der Stiftungs-Commissarien:
L# untereinander oder

#. im Verfehrmit Staats= oder Bundesbehörden oder
y. an Privatpersonen;

b) Geldbeitrãge, welche von Privatpersonen an die zu u) genannten Stif-

tungsorgane gesandt werden;
2) der Vaterländische Frauenverein und »-»

3) der Preußische Verein zur Pflege im Felde zunden #e
verwundeter und erkrankter Krieger "

a) Correspondenz-, Schristen und Actensendungen in allgemeinen Angelegen-
heiten des Vereins unter Beschränkung des Gewichts der Packetsendungen

auf 20 Pfund mit jeder abgehenden Post;
h) Geldsendungen des Vereins und feiner Organe, soweit die Gelder den

allgemeinen Zwecken des Vereins entsprechend verwendet werden sollen,

) Geldbeiträge, welche von Privatpersonen an den Verein oder seine Organe

gesandt werden;
die Allgemeine Landesstiftung National-Dank für Vetera-
nen in Berlin, und zwar deren Verwaltungsorgane: das Curatorium in

Berlin, die Regierungsbezirks-Commissariate, die Kreis-Commissariate und

die Local-Commissariate, für:
u) Correspondenzen der Verwaltungsorgane untereinander oder mit Staate-

oder Bundesbehörden;

5) Geldsendungen:
. der Hauptkasse zu Potödam oder des Curatoriums an andere Verwal-

tungsorgane oder an Veteranen,

P. der Verwaltungsorgane untereinander,
F. der Kreis-Commissariate an Veteranen,

 . an das Curatorium oder die Hauptkasse:

JP) die von Verwaltungsorganen abgesandten Streif= oder Kreuzband Sen-

dungen mit gedruckten oder lithographirten Circularien oder Exemplaren
des Stiftungsorgans „Der National-Dank." ·

Mit Ausnahme der zu c) erwähnten Zeitschrift sind alle Sendungen,

35“
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welche ein auf Erzielung von Gewinn gerichtetes Unternehmen betreffen, von

der Porkofreiheit zu 4) ausgeschlossen.
Die einzelnen Zweigvereine resp. Stistungs-Commissarien der zu 1),

2), 3) und 4) bezeichneten Hauptvereine, sowie die in Betreff der Zweig-
vereine resp. Commissariate eintretenden Veränderungen werden den betreffen-

den Ober-Post-Directionen durch die Vereinsvorstände mitgetheilt.

Zur Anerkennung der Portofreiheit der zu 1) bis 4) bezeichneten Ver-

eine durch die Postanstalten ist ersorderlich, daß die Sendungen als „Ange-
legenheit der Victoria-National- Invaliden, Stiftung“", resp. „des Vater-
terländischen Frauenvereins“, „des Preußischen Vereins zur Pflege im Felde
verwundeter und erkrankter Krieger“, oder „des Nationaldanks für Vete-

ranen“, beziehungsweise als „Beiträge für die Bictoria-National.Inva-
liden=Stiftung“k.bezeichnetsind.Fernermüssendie von einem der ge-

nannten Vereine oder seinen Organen ausgehenden Sendungen (soweit nicht
die Versendung unter Streif= oder Kreuzband unbedingt vorgeschrieben ist)
mit dem Stlistungssiegel oder mit einem öffentlichen Siegel verschlossen oder

offen oder unter Kreuz= oder Streifband zur Post geliefert werden, auch muß
der Portofreiheitsvermerk durch eigenhändige Beifügung des Namens eines der

OrtsPostanstalt vorher namhaft gemachten Vereinsvorstehers oder Vereins-
beamten beglaubigt sein.

Die vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels kommen auf Fahrpost-
sendungen zwischen den Hohenzollernschen Landen und anderen Theilen des

Norddeutschen Postgebiets nicht zur Anwendung. (Vergl. Art. 17.)
5) Der Deutsche Eisenbahnverein genießt Portofreiheit für Correspon-

denz. Acten und Drucksachen bei ihrer Versendung zwischen den Directionen

der durch den Verein verbundenen Eisenbahngesellschaften untereinander in Ver-

eingangelegenheiten. Diese Sendungen müssen, um von den Postanstalten

als porkofrei anerkannt zu werden, mit dem Dienstsiegel oder-Stempel ver-

schlossen oder offen oder unter Kreuz= oder Streifband eingeliefert und mit

dem Portofreiheitsvermerk als „Deutsche Eisenbahnvereins Sache“ bezeichnet
sein.
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B. Portofreihelten, welche nur in einzelnen Theilen des Nord-

deutschen Postgebiets Geltung haben.

Artikel 9.

Es bleiben einstweilen aufrecht erhalten:
1) die in einzelnen Staaten des Norddeutschen Bundes bestehenden Porto-

freiheiten für solche Sendungen in Staatsdienst-Angelegenheiten,
welche nach den Vorschristen von Art. 4oder5 dieser Zusammenstellung

von der Porkofreiheit im Umfang des Norddeutschen Postgebiets ausgeschlossen

sein würden, weil sie sich entweder auf den gewerblichen Geschäftobetrieb einer

Behörde oder Anstalt beziehen oder ein Privatinkeresse ganz oder theilweise be-

treffen. Hierhin gehören z. B. die Portofreiheiten in Bergwerks-Angelegen-
heiten, Steuersachen, Stempel-Angelegenheiten, Justizsachen 2c.

2 die Portofreiheiten staatlicher oder anderer öffentlicher Corporationen und In.

stitute, namentlich der Kirchen, Schulen, Gemeinden, ferner die

Portosreiheiten solcher milden Stiftungen oder Privatvereine,
welche zwar nichtin Art. 7 und 8 aufgeführt sind, jedoch bisher Porkofreiheit

genossen haben, desgleichen die bestehenden persönlichen Portofrei-
heiten.

Die Portofreiheiten zu 1) und 2) erstrecken sich nicht auf das

ganze Norddeutsche Postgebiet, sondern bleiben auf denjenigen
räumlichen und sachlichen Umfang beschränkt, für welchen sie bis-
her Geltung hatten.

Die nach Maßgabe dieses Artikels porkofreien Sendungen sind, soweit nicht
besondere Ausnahmen bestehen, als solche von den Postanstalten nur dann

anzuerkennen, wenn sie:

a) mit einem amtlichen Siegel oder Stempel verschlossen oder offen oder

unter Kreuz= oder Streifband zur Post gegeben sind;
) den Portofreiheitsvermerk als„Staats- 2c. Dienstsache“, „Kirchen-

sache", „Schulsache“, „Angelegenheit der N. N. Stistung“ oder „desN.X.
Vereins= oder eine dem entsprechende Bezeichnung enthalten;

edurch eigenhändige Namensunterschrift des Absenders oder des mit der Ab-

sendung beaustragten und der Postanstalt namhaft gemachten Verlreters der

absendenden Stelle unter dem Portofreiheitsvermerk beglaubigt sind.



240 1868.

Als amtliches Siegel im Sinne dieses Artikels (zu u) ist das Siegel der be·

treffenden Behörde, Austalt, Kirche, Schule, Gemeinde, Stiftung, resp. des betref.
fenden Vereins, zu betrachten. Das Erforderniß eines amtlichen Siegels fällt hin-
weg bei den persönlichen Portofreiheiten, ferner in den Fällen, in welchen der Absen-

der ein unmittelbarer Staats- oder Bundesbeamter oder eine active Militairperson ist,

sich nicht im Besitz eines amtlichen Siegels befindet und dies auf der Adresse ausspricht.
Bei Sendungen, welche von einer Behörde oder einem die Stelle einer Behörde

vertretenden einzelnen Beamten ausgehen, ist die BeglaubigungdesPortofreiheits=
vermerks (zuc) nicht ersorderlich.

C. Sendungen nach und von dem Ausland.
Artikel 10.

Für die Portofreiheit von Sendungen nach oder von

u) Baden, Bayern oder Württemberg oder

b) Ssrfeint oder
c) Luxemburg

kommen die in den Artikeln 1 bis9 dieser Zusammenftellung gegebenen Vorschristen

ebenfallsso weit zur Anwendung, als das Porto für dergleichen Sendungen ausschließ-

lich zur Norddeutschen Poslkasse fließen würde. Im Uebrigen ist die Porkofreiheit
solcher Sendungen lediglich nach den im Anhang dieser Zusammenstellung abgedruckten
Bestimmungen der drei Postverträge vom 23. November 1867 und der drei Schluß.

protokolle vom selben Tage zu beurtheilen.

Sendungen von oder nach anderen als den vorgenannten Staaten
werden insoweit, als dieselben innerhalb des Norddeutschen Postgebiets oder in einem

Theil desselben nach Art. 1 bis 9 dieser Zusammenstellung Portofreiheit genießen wür-

den, vom Norddeutschen Porto freigelassen, vorausgesetzt, daß sich lebteres von dem

Gesammt-Porto als ein fester Betrag ausscheiden läßt. Eine Befreinng von Entrich-
tung des ausländischen Portos tritt nur dann ein, wenn solche Portofreiheit durch be-

sondere Verträge zugesichert ist.

D. Allgemeine Bestimmungen.
Artikel 11.

Wird eine portopflichtige Mittheilung einer portofreien Sendung hin-

zugefügt, oder ein portopflichtiger Gegenstand mit einem portofreien zusammen-
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Fepackt, so ist die ganze Sendung portopflichtig und darf mit dem Portofreiheitsvermerk
nicht versehen werden.

Artikel 12.

Auch für portofreie Sendungen müssen folgende Gebühren entrichtet werden, so-
weit nicht wegen deren Erlaß besondere Ausnahmen bestehen:

1) dicjenige Bestellgebühr, welche bei portopslichtigen Sendungen in An-
wendung kommt;

2) die Insinnations-Gebühr für Schreiben mit Insinnations-Docu-

menten; (rücksichtlich der von Preußischen Gerichten aufgegebenen porto-

freien Justizsachen bewendet es bei den bisherigen Bestimmungen)

3) die Procura-Gebühr für Vorschuß. Sendungen, ferner die Re-
commandations- und Rückschein. Gebühr. Doch bleiben diese Ge-

bühren (zu 3) bei Sendungenin reinen Staats= oder Bundes--Dienstsachen

(Art. 3) und in Reichstags.Angelegenheiten (Art. 2) außer Ansagz
Artikel 13.

Unter Geldsendungen im Sim dieser Zusammenstellung sind auch die im Wege

der Postanweisung reglementsmäßig bewirkten, beziehungsweise nach Mahgabe
von Art. 10 vertragsmäßig zulässigen Versendungen von Geldern zu verstehen.

Bei Postanweisungen ist der Portofreiheilsvermerk in den Adreßraum zu setzen,
unter Beidrückung eines das amtliche Siegel vertretenden farbigen Stempels. In

Ermangelung eines eigenen Dienststempels hat der Absender in dem dazu bestimmten
Vordruck links neben der Adresse seinen Namen und Amtscharakter zu vermerken; auch

erfolgt an derselben Stelle die BeglaubigungdesPortofreiheitsvermerks,soferndie-
selbe nach vorstehenden Bestimmungen (Art. 3, 6, 7, 8. 9, 10) erforderlich ist.
Beim Zahlungsverkehr der Postanstalten untereinander kann die Beidrückung des

Diensistempels unterbleiben.
Artikel 14.

Bei jeder Sendung, füur welche die porkofreie Beförderungin Auspruch genom-

men wird, ist zuprüfen:
u) ob dieselbe nach ihrer Bezeichnung, Verschließung und sonstigen Einrichtung

zur porkofreien Beförderung geeignet ist.
Diese Prüfung liegt stets der Postanstalt des Aufgabeorts ob. Findet sich

ein Mangel in dieser äußeren Beschaffenheit, und läßt sich derselbe nicht sofort durch
mündliche Rücksprache 2c. beseitigen, so ist die Sendung unverzögert abgusenden, jedoch
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auszutaxiren, und der Grund hiervon aufder Adresse zu bezeichnen, 3z. B. „Beglaubi-
cung fehlt“, „offentliches Siegel fehlt“

Es ist ferner zu prüfen:
b) ob dem Absender resp. WMusts -aten Portofreiheit überhaupt zusteht, und ob die

Sendung nach ihrem Gegenstand (als Brief-, Packet-, Geldsendung 2c.),
sowie nach ihrem Inhalt, soweit auf denselben aus der Adresse überhaupt

geschlossen werden kann, zur portofreien Beförderung geeiguet ist.
Diese Prüfung (zu b) liegt derjenigen Postanstalt ob, in deren Bezirk die zur

Portofreiheit berechtigte Behörde, Corporation, Gesellschaft 2c. ihren Sit hat. Bei
Sendungen, welche von einem mit Portofreiheit beliehenen Institut oder Verein 2c.

abgesandt werden, hat daher die Postanstalt des Aufgabeorts die Prüfung

vorzunehmen; bei Sendungen dagegen, welche an einen solchen Verein 2c. adressirt

sind, die Postanstalt des Bestimmungsorts.

Ergeben sich bei dieser Prüfung (zub) begründete Zweifel gegen die Anwend-
barkeit der portofreien Bezeichnung, so ist die Sendung auszutaxiren und mit dem

Vermerk „bis zur näheren Ausweisung über die Portofreiheit" zu versehen. (Vergl.
im Uebrigen Postdienst-Instruction Abschn. V, Abth. 1 §. 41, resp. Dienst-In-
struction für Post-Expediteure, Abschnitt V. Abth. 1 §. 40). Damit die Behörden

und das Publikum nicht unnökhig belästigt werden, haben die Vorsteher der Postanstal-

ten darauf zu achten, daß die Austaxirung „bis zur näheren Ausweisung über die
Portofreiheit“ nur von solchen Beamten vorgenommen wird, welche hinreichende Er-

sahrung im Dienst und Kenntniß der geltenden Vorschriften über die Portofreiheiten

besitzen und außerdem mit den örtlichen und Personal-Verhältnissen ausreichend be-

kannt sind.

Arti
Jeder Postbeamte ist verpflichtet, 4 9 amtlichen Kenntniß gelangten Fälle

von Mißbrãuchen der Portofreiheit zur Anzeige zu bringen, um die Bestrasung des Ab-

senders auf Grund von §F. 30 M 3 des Gesetzes ber das Postwesen des Norddeutschen

Bundes vom2. November 1867 und vorkommendenfalls diedisciplinarische Rüge gegen

die betreffenden Absender zu ermöglichen.

Artikel 16.

Wird die Portofreiheit einer ***“ Sendung
Mnu) durch Vorzeigen des Inhalts od
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b) durch Namhaftmachung des Absenders und bescheinigte Angabe des Inhalts
auf dem Convert oder

-) in sonst glaubhaster Weise

nachträglich dargethan, so wird das vom aidus#un erhobent Porto demselben erstattet.
Doch erfolgt diese Erslattung nur gegen Rückgade des Cotwerts oder einer mit allen

Postzeichen versehenen beglaubigten Abschrift desselben.
Das Couvert oder die Abschrift ist als Belag der Entlastungskarte beizusügen.

(§. 54 Abschn. V. Abth. 1 der Postdienst-Instruction, resp. §. 53, Abschnitt V.
Eä 1 der Dienst-Instruction für Post= Expediteure).

Artikel 17.

Die Portofreiheit der Fahrposisendungen zwischenden Hohenzollernuschen Lan-
den und anderen Theilen des Norddeutschen Postgobiets ist nach denselben Bestim-
mungen zu beurtheilen, wie die Portofreiheit der Fahrpostsendungen zwischen dem

Norddeutschen Postgebiete einerseits und Bayern oder Württemberg oder Baden an.

dererseits. (Vergl. Art. 10.)
Ueber die Portofreiheiten im Verkehr zwischen dem Norddeutschen Postgebiet einer-

seits und den nicht zum Norddentschen Bunde gehörigen Theilen des

Großherzogthums Hessen (den Provinzen Starkenburg und Rheinhessen) an-
dererseits ergeht besondere Verfügung.

Berlin, den 1. Jannar 1868.

General-Post-Amt des Norddeutschen Bundes.
von Phillpsborn.

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzfamml. XXIX. 36
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Anhang.

Bestimmungen
über die Portofreiheiten im Verkehr des Norddeutschen Bundes
mit Baden, Bayern, Luremburg, Oesterreich und Württemberg.

A. Brlefpostverkehr.

1.

Peen . Die Correspondenz sämmtlicher Mitglieder der Re-
1867, netst Schus= genten. Familien in den Gebieten der hohen vertragschließenden
rretoleuen. Theile wird ohne Beschränkung auf ein bestinuntes Gewicht porto-

frei befördert. Diese Portofreiheit bezieht sich nur auf die Correspondenz der Bethei-
ligten unter sich.

Den Mitgliedern der Regenten-Familien werden in Beziehung auf die Porto-

sreiheit die Mitglieder des Fürstlich Thurn und Taxisschen Hauses gleich-
gestellt. In Beziehung auf dle Portefreiheit der Fürstlich Thurn und Taxisschen
Verwaltungsstellen, und der solche Verwaltungsstellen repräsentirenden alleinstehenden
Beamten, verbleibt es bei den durch die bestetzenden Special-Uebereinkünfte begründe-

uun Verhältnissen, "

2.

Ferner werden bis zum Gewicht von einem Pfund — aus dem Grohherzog=
thum Luxembmg 4 V und —einschließlich gegenseitig portofrei befördert: die Cor-

respondenzen in reinen Staatsdienst-Angelegenheiten von Staals= und an-

deren öffentlichen Behörden des einen Postgebiels mit solchen Behörden eines andern,

wenn sie in der Weise beschaffen sind, wie es in dem Aufgabegebiet für die Berechtigung

zur Portofreiheit vorgeschrieben ist. Den Staats- und anderen öffentlichen Behörden

sind in dieser Hinsicht jene alleinstehenden Beamten, welche eine Behörde repräsentiren,
gleichgestellt.

Die Correspondenz der Gesandten an ihre Regierungen ist portopflichtig.

Der gesammte amtliche Schriftwechsel in den gemeinschaftlichen Zollangele-
genheiten zwischen den Behörden und Beamten der Vereinsstaaten im ganzen Um-

fange des Zollvereins wird portofrei befördert; zur Begründung dieser Portofreiheit
muß die Correspondenz der gedachten Art mit der äußeren Bezeichnung „Zollvereins-
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sache“ versehen werden. Diese Bestimmungen haben für den Verkehr mit Oesterreich
keine Geltung. «

4.

Für Postanweisunzen findet eine Portofreiheit in der Regel nicht Anwen.
dung. Nur in den Fällen, in welchen nach Maßgabe der Bestimmungen über die

Portofreiheiten bei der Fahrpost (Art. 47) Geldsendungen portofrei zu befördern sind,

kann die Zahlung auchimWegeder Postamweisung unentgeltlich vermittelt werden.
Diese Bestimmung hatfürden Verkehr mit Luxemburg keine Geltung. Ueber den

Termin zur Einführung des Postanweisungs-Verfahrens im Verkehr mit Oesterreich
ist nähere Verabredung vorbehalten.

Die bei der Absendung seitens derAineew#ltende Aufgabegebiets als porto-

freie Correspondenz bezeichneten und als solche behandelten Sendungen werden am Be-

stimmungsorte ohne Porto-Ausatz ausgeliefert.

B. imhee3
 er nr Bezüglich der gehltoshemunge der Mitglieder der Re-

Seeiüuch=Felegen genten-Familien in den Postgebieten der hohen vertragschlie,
l. ueo Schichrote= Heden Theile verbleibt,es bei den bisherigen Grundsätzen.

Dasselbe gilt bezüglich der Fahrpost-Portofreiheit der Mitglieder des. Fürstlich

Thurn und Taxisschen Hauses. Hinsichts der Fahrpost-Portofreiheit der
Fürstlich Thurn und Taxisschen Verwaltungsstellen und der solche Verwaltungsstellen
repräsentirenden alleinstehenden Beamten sind die durch die bestehenden Special-

Uebereinkünfte begründeten Verhältnisse mobgebend.
Die gewöhnlichen Schriften·und Acciseidunsen in reinen Staatsdienst-

Angelegenheiten von Staats= und anderen öffentlichen Behörden des einen Post.

gebiets mit solchen Behörden eines anderen sind, auch bei Beförderung mittelst der

Fahrpost, portofrei, wenn sie in der Weise beschaffen sind, wie es in dem Postgebiet

der Aufgabe für die Berechtigung zur Portofsreiheit vorgeschrieben ist. Den Staats-

und anderen öffentlichen Behörden sind in dieser Hinsicht jene alleinstehenden Beamten,
welche eine Behörde repräsentiren, gleichgestellt. Drucksachen, welche zu den zwischen

Staats= und anderen öffentlichen Behörden stattfindenden Verhandlungen in reinen
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Staatödienstsachen gehören, werden wie Schriften= und Actensendungen angesehen.
Die Werth= und Vorschußsendungen der gedachten Behörden sind im gegen-

seitigen Fahrpostverkehr portopflichtig.

Der gesammte amtliche Schristwechsel in den gemeinschaftlichen Zollangele-

genheiten zwischen den Behörden und Beamten der Vereinsstaaten im ganzen Um-

fange des Zollvereins wird porkofrei befördert; zur Begründung dieser Portofreiheit
mus die Correspondenz der gedachten Art mit der äußeren Bezeichnung „Zollvereins-

sache.“ versehen werden. Diese Bestimmung sindet auf den Verkehr mit Oesterreich
keine Anwendung.

4.

Die Geld= und sonstigen Fahrpostsendungen, welche zwischen den Postbehörden
und Postanstalten untereinander im dienstlichen Verkehr vorkommen, werden allseitig.

vorkofrei behandelt, wenn sie in der Weise, wie es in dem Postgebiet der Aufgabe für

Postdiensisachen vorgeschrieben ist, beschasen sind.
Fahrpostsendungen jeder Art, welche auf Grund bestehender, zwischen Regierun-

gen oder Postverwaltungenabgeschlossener Verträge vollständig portofrei von dem Auf-

gabe bis zu dem Bestimmungsorte zu befördemn sind, bleiben auch fernerhin portofrei.
Die unter B 35 1 bis 2 und )K# bis 5 aufgeführten Bestimmungen kommen

im Verkehr mit Luxemburg nicht zur Anwendung.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt,

Victzehuies Stück vom Ich- 1868.
 IINTTNNGTDNT#n

XII. Bekanntmachung
der Fürstlichen Regierung vom 31. März 1868, die Ertheilung einetzPri-
bilegiums für Francis Heury Dykers in New-Bork und Laban
Clarke Stnart in Brooklin in Nordameri# auf eine electro= maguctische

Kraftmaschine betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimt ist dem Franeis Heury Dykers
in New. YVork und Laban Clarke Stuart in Brooklin ein Priilegium auf
eine eleckro-magnetische Krastmaschinein der durch Beschreibung nachgewiesenenWeise
auf fünf nach einander folgende Jahre von heute ab für den Umfang des hiesigen
Fürstenthums mit der Wirkung ertheilt worden, daß ohne ihre Zustimmung Niemand
befugt sein soll, den erfundenen Apparat herzustellen.

Dieses Privilegium ist jedoch als erloschen zu betrachten, wenn die Anmeldung

der fragl. Erfindung in dem hiesigen Fürstenthume nicht binnen Jahresfrist nachge-
wiesen werden kann. Auch wird die Neuheit der Erfindung im Sinne der nach der

Bekanntmachung des vormaligen Fürstlichen Geheimeraths-Collegiums vom 12. April

1843 bei Ertheilung von Erfindungspatenten in den deutschen Zollvereinsstaaken zu
beobachtenden Grundsätze ausdrücklich vorausgesetzt.

Die unterzeichuete Fürstl. Regierung macht solches zur allgemeinen Nachachtung

hiermit öffentlich bekannt.
Rudolstadt, den 31. März 1968.

Fürstl. Schwarzb. Regierung.
v. Bertrab.

North.
Fürfti. Schw. Rudolst. Gesetsamml. XXNIX. 37

n- in Rudolstadt den 18. April 1869.
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 XIII. Ministerial-Verordnung,
die Vertilgung der Maikäfer betreffend, vom 8. April 1868.

Unter Hinweisung auf Unsere Bekanntmachung vom heutigen Tage über das Vor-

kommen und Vertilgen der Engerlinge und Maikäfer (Beilage zum 30. Stücke des

hiesigen Wochenblattes resp. zum 16. Stücke des Frankenhäuser Intelligenzblattes)

verordnen Wir auf Höchsten Befehl Serenissimi, was folgt:

§. 1.

Zum Sammeln und Vertilgen der Maikäfer sind die Grundeigenthümer rücksichtlich
ihrer in Gärten, Plantagen, Alleen u. s. w., sowie auf Feldern und Wiesen stehenden

Obst- und sonstigen Laubholz-Bäume verpflichtet; die Besitzer forstmäßig benuhter
Laubhölzer rücksichtlich der an den Außenseiten der Gehölze stchenden Laubholzbäume.

8. 2.

In jeder Woche der Flugzeit ist den einzelnen, nach §. 1 verpflichteten Besitzern
von Laubholzbäumen und Laubgehölzen nach Maßgabe des Umfangs ihrer Laubholz-

Besitzungen und desjeweiligen Vorkommens der Maikäfer die Einsammlung und Ver-
il gung derselben in einer nach dem Gemäß zu bestimmenden Menge durch die

Gemeindevorslände und Gutsbezirks-Vertreter, bezüglich durch die Fürstlichen Land-

rathsämter, aufzuerlegen.
8. 3.

Die Fürsllichen Landrathsämter haben die Ausführung dieser Verordnung zu
überwachen, bezüglich die hiczu erforderlichen speciellen Bestimmungen zu erlassen.

Rudolstadt, den 8. April 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab.



1868. 249

Gesetzsammlung

Füoeehutes Stüc vom Jahre 1868.

 NAXIIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 6. April 1868, die Zusammenstellung der über das Sportelwesen erlas-

senen gesevlichen Bestimmungen betreffend.
Wir haben Uns veranlaßt gesehen, die in mehreren Gesehen zerstreut vorliegen-

den Bestimmungen über das Sportelwesen übersichtlich zusammenstellen zu lassen,

iund bringen diese Zusammenstellung in der Anlage zum Zwecke des offiziellen Ge-

brauchs zur Publikation.

Rudolstadt, den 6. April 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab.

Sportelgesetz
vom 4. März 1859

nehst

den Nachtragsgesetzen
rom 14. Aui 1864. 5. Mni 1865 und 27. December 1867.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

Vom I. April 1859 ab werden bei sämmtlichen Justizbehörden des Landes, mit

Ausschluß des Fürstl. Ober-Appellationsgerichts, bei den landesherrlichen Venvaltungs=
Fürsll. Schw. Rudotst. Gesekjamml. XIK. 38

Ausgegeben in Rudolstadt den 2. Mai 1808.
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behörden, desgleichen bei den Gemeindebehörden alle bei diesen Stellen anfallenden

Sporteln und Separatgebühren ohne Unterschiedder Zeit, zu welchersie erwachsen sind,
nach dem gegenwärtigen Gesetze berechnet und erhoben. Den Gemeindebehörden bleibt

indeß unbenommen, zeitherige Ansätze, insofern sie geringer sind, als die neuen, auch
künftig beizubehalten.

Alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen und Obser-
vanzen, insbesondere das Sportelgesetz vom 8. Januar 1847, treten mit dem 1. April

d. J. außer Kraft. Nur die vor diesem Tage den Zahlungspflichtigen bereits zugestell-

ten Kostenrechnungen werden nach den zeitherigen Bestimmungen beurtheilt.

5. 2.

Dieses Geseh erstreckt sich nicht auf die Sporkeln und Separatgebühren in gericht-
lichen Strassachen, in Ablösungs-, Gemeinheitstheilungs= und Separations-Ange-
legenheiten und für die Executionshandlungen der Verwaltungsbehörden. Esbleiben

vielmehr die dieserhalb bestehenden besondern Vorschriften in Kraft.

5. 3.
Die auf Grund dieses Gesetzes zu berechnenden Kosten zerfallen in

A. Sporteln, welche in eine öffentliche Casse fließen, und
B. Setparatgebhren, welche für bestimmte Personen liquidirt werden.

8. 4.
Die Sportelpflichtigkeit ist bei allen gerichtlichen Geschäften Regel, in allen Ver-

waltungsangelegenheiten Ausnahme.

8. 5.

Ausnahmsweise sind nachverzeichnete gerichtliche Geschäfte der Sportelpflichtigkeit
nicht unterworfen: ·

l)allcAnqelcgenheitcndesFükstlichenHattfeS,insoweitnicht-einchkivatvctson
die Kosten zur Last fallen;

2 unter derselben Voraussetzung alle Angelegenheiten des Fürstl. Familienfidei-
commißvermögens, sowie des landesherrlichen Fiscus und derjenigen öffentlichenCassen
und Anstalten, welche für Rechnung des Staates venwaltet werden;

3) alle Verhandlungen, welche im öffentlichen Interesse des Staates oder der
Kirche sowie aus Rücksicht auf den öffentlichen Dienst überhaupt, ohne Beziehung auf

das Privatinteresse einzelner Personen, Anstalten oder Körperschaften stattfindenn
4) alle Erinnerungen an die Behörden; desgleichen Entschuldigung oder Frist
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suchende Berichte, dasern nicht die desfallsigen Kosten einem säumigen Beamten auszu-
erlegen sind, sowie die in Folge erhobener Beschwerde im Justigaufsichtswege veran.

laßten Verhandlungen und Verfügungen, insoweit die Beschwerde für begründet gefun-
den wird;

5) die Kosten- und Strafverwandlungs-, die Kosten- und Straserlaß-, sowie
Kosten- und Strafstundungs-Angelegenheiten;

6) die nach Maßgabe des Gesetzes vom 16. März 1855 (Ges. S. 1855, S. 54)

u den freien Gerichtstagen zu verhandelnden Sachen;
7) alle gerichtlichen Handlungen, welche die Ermittelung der Collateralgelder-

Wgabe bezwecken, nach näherer Beslimmung des §. 24 des Gesetzes vom 12. Februar

1810 (Ges. S. 1840, S. 44). Wird mit diesen Verhandlungen zugleich ein Partei-

ode: sonstiges Privatintersse verfolgt, wie die Regulirung oder Sicherstellung einer
Erbichaft, so haben die betreffenden Interessenten eine verhällnißmäßige richterlich fest-
zustellende Quote aller Sporteln zu entrichten;

8) die Verhandlungen wegen Entschädigung für das zum Straßenbau abzugebende

Emmdigenthun nach Maßgabe des Gesetzes vom 5. Februar 1840 (Ges. S. 1840,
S. 40);

9r die Bestätigung und Ausfertigung der Ablösungsverträge über Reallasten, bei

denen der Domänenfiskus betheiligt ist (§. 2 des Gesetzes vom 11. Januar 1856,
Ges. S. 1856, S. 45)

10) ulle Verhundlungen und Auslorligungen, woelche die obervormundschafl-

liche Aulsicht über cinen Minderjührigen, Cemülhskrunken oder sonst wegen

seines körperlichen Zustandes Bevormundelen beirellen, dessen Vermögonsubwurf
lhrlich 175 Fl. = 100 Thlr. nichl übersteigl. Bei einem Vermögensabwurse

von 175 Fl. = 100 Thlr. bis zu 700 Fl. = 400 Thlr. I#rilt nur die IHlüllte

uller Sporlchunsillze ein"). Pensionen, Waisen= oder andere Unterstützungen kom.

men hierbei nicht in Anschlag. Besteht Eine vormundschaftliche Verwaltung hinsicht-

lich des mehreren Pflegebefohlenen gemeinschaftlich zugehörigen Vermögens, so ist der
Gesammtbetrag dieses Vermögens maßgebend. Nach dem Ausscheiden Einzelner kom-
men lderen Vermögenstheile in Abzug. Wo der Vermögensabwurf wegen des Nieß.

brauchs eines Dritten oder sonst nicht zu ermitteln ist, wird derselbe von dem Werthe

der nuhttagenden Gegenstände mit 4 vom Hundert berechnet.

% (icsckz dom 5P Mai 1665. Au. 1.
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Wird eine Erbschaftslache lediglichim Interesse eines unter BVormundschaft slehen-

den Miterben gerichtlich verhandelt, so fallen die dadurch entstehenden Kosten nur dem

Pflegebesohlenen zur Last.
Diese Bestimmung erleidet jedoch auf solche Handlungen, welche auch ohne die

Betheiligung eines Pflegebefohlenen vorgenommen werden müssen, wie Testaments-
, eröffnungen, Eigenthumszuschreibungen, desgleichen auf die durch das Verschulden

anderer Interessenten veranlaßten gerichtlichen Schritte keine Anwendung.
Rücksichtlich der Verschwender und Abwesenden findet nirgends eine Sportelfrei

heit statt.

11) Alle Kirchen, Pfarreien, Schulen undmilden Stistungen oder mit dem Reckte
der milden Stiftungen sonst versehene Institute; ferner öffentliche Armen, Krankene,
Arbeits= und Besserungs-Anstalten, endlich auch die Gemeinden in den die Mittel

und Verwaltung der Armenpflege betreffenden Angelegenheiten; diese sämmtlichen In-
slitute und Corporationen jedoch nur in streitigen bürgerlichen Rechtssachen.

Vorstehende Bestimmungen finden auf ausländische Kirchen, Pfarreien nur dann

ultd insoweit Anwendung, wenn und soweit die Staaten, denen die sraglichen Rechts-

subjecte angehören, den gleichartigen Rechtssubjecten des Fürstenthums die gleiche Ver-

günstigung erweislich zugestehen.
12) Alle mit Fürstl. Landescasse, Kirchen und milden Stiftungen abgeschlossenen

Pacht · Mieth-, Dienst- und Arbeitsverträge, mit Einschluß der gerichtlichen Aner-
kennung derselben, sobald die vertragsmäßig bestimmten Leistungen die Summe von

0 Kr. = 2 Thlr. pro Jahr nicht übersteigen.
13) Alle Angelegenheiten der Mitglieder, Subalternen und Diener einer Behörde

(kinschließlich der in Ruhestand versetzten und zur Disposition gestellten Beamten) bei

derselben Behörde, soweit sie weder prozessnalisch verhandelt werden, noch Verhand-
lungen über Grundstückserwerbungen oder Hypotheken= oder Privilegienbestellungen
betreffen.

In den Fällen der .# 1. 2 und 11 muß, wenn der Gegner in die Kosten ver-

urtheilt wird, derselbe auch diejenigen tragen, von welchen die sportelfreie Partei frei

geblieben ist. Ebenso hat die zur Kostenerstattung verurtheilte sportelfreie Partei dem
Gegner die von diesem verlegten Kosten zu erstatten.

Im Betreff der Kostenfreiheit der zum Armenrecht verstatteten Partei bewendet es

bei den darüber andenweit erlassenen Bestimmungen.
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 S.6.
Von 3 lA l h nur folgende d lpfli ke

I. Jede vomtublsearaten! oder einerVerwaltungsbehöme auf An-

suchen ausgewirkte besondere Verleihung, Erlaubniß, Befreiung oder Bescheinigung,
wie die Verleihung vonPrivilegien, Contessionen, Dispensationen, Vereinsrechten 2c.
die Aufnahme und Entlassung von Unterthanen, Bürgern, Schuß= und Flurgenossen r

Von dieser Sportelpflichtigkeit sind jedoch ausgenommen:
1) jede baupolizeiliche Erlaubniß, welche keine Ausnahme von der Regel, sondern

blos das Nichtvorhandensein eines Bedenkens ausspricht;)

2) die Angelegenheiten der Landes-Feuer-Societät;

3) die Legalisirung der Heimaths- und Trauscheine, sowie der Dienstbücher durch
die Verwaltungsbehörde;

4) abschlägige Bescheidungen auf Gesuche um die erwähnten Verleihungen 2c. In
der zurückweisenden Verfügung kann jedoch dem Antragsteller für den Fall, daß derselbe

sich nicht hierbei beruhigt, die Tragung der Kosten für die durch seine weiteren vergeb-

lichen Anträge entstehenden Verhandlungen und Verfügungen angedroht werden, welche
Androhung eintretenden Falles zu verwirklichen ist.

5) Alle blos aus der Oberaussicht des Staates über ein Gemeinde-, Kirchen-oder

zu milden Zwecken bestimmtes Stiftungsvermögen heworgehenden Genehmigungsdecrete
und Erlaubnißertheilungen.

II. Die zur Competenz der Verwaltungsbehördengehörigen Streitigkeiten zwischen
mehreren Betheiligten, welche gewisse Rechte und Handlungenin Anspruch nehmen oder

die ihnen angesonnene Verbindlichkeit bestreiten. Insbesondere fallen demjenigen,
welcher bei einem im Verwaltungswege eingeleiteten Edictalverfahren grundlose Au-

sprüche und Einwendungen in Bezug auf den Bau neuer Anlagen und Werke erhebt,

die hierdurch entstehenden Kosten zur Last.
—. Die von den Verwaltungsbehörden erledigten Polizei= und Diseiplinar-

Strafsachen. Werden indeß dergleichen Sachen durch die freiwislige Entrichtung der

nach Art. 4 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuche und zur Strasproceßordnung

(Ges. S. 1850, S.74) angeforderten Geldstrafen erledigt, so kommen keine Kosten
in Ansatz.

IV. Die im polizeilichen Interesse vorgenommenen Nevisionen von Privat-Unter-

nehmungen und Einrichtungen, falls diese Revisionen eine Abweichung von den dieser-

 % Aeiddl. deh unten S. Gl. VI.
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halb bestehenden Vorschriften und Anordnungen oder sonstige verschuldete Mißstände

ergeben haben.
V. Die mit den Finanzbehörden abgeschlossenen Pachtverträge, sowie die Brau-

malzsteuer=Fixations-Verträge und Verhandlungen des Fürstl. Bergamtes.
VI. Die Revisionen der Rechnungen der Corporationen, Kirchen, Schulen und

Stistungen.
Die Superrevisionen und Juslilicalionen dor Gemeinderechmungen erfolgen

sportellrei.")
S. 7.

Die Sportelfreiheit enkbindet in den Fällen ô 1, 2, 9, 10, 11, 12 und 13 des

. 5 nicht von der Bezahlung der neben den Kostenansätzen noch besonders vorkommen-

den baaren Auslagen und Separatgebühren; in den übrigen Fällen des angezogenen

. 5 sind dergleichen Gebühren und Verläge auf die Staatscasse zu übernehmen.
. 8.

Die Gerichte haben in der Regel wegen aller Handlungen, mit welchen baare

Auslagen verbunden sind, einen zur Deckung derselben hinreichenden Kostenvorschuß
(wom Amkragstellct)“) einzuheben.

S. 9.

In dem Specialansatze für Ausfertigungen, sowie in den für gerichtliche Geschäfte
bestehenden Aversionalsätzen sind, wo nicht etwas Andercs bestimmt ist, jederzeit die
Beschlüsse und Reinschriften und in dem Ansatze der mündlichen Ladungen der Beschluß

selbst mit inbegrissen. Für Beschlüsse, die nicht zur Reinschrift gelangt sind, wird die

Gebühr für Randbeschlüsse, und wenn sie zur Reinschrift, aber nicht zur Vollziehung

gelangt sind, außerdem noch die Gebühr für Abschriften, in keinem Falle aber mehr

als die Gebühr für die Ausfertigung selbst in Ansatz gebracht. Wo für gerichtliche Ge-

schäfte bloße Aversionalsätze vorkommen, werden, sobald das Geschäft sich zerschlägt,
die Niederschristen und Ausfertigungen, bez. Abschristen besonders berechnet; die
Kosten können jedoch niemals drei Viertheil des Aversionalsatzes übersteigen.

10

Wird in einer Urkunde her dieZuschreibung von Grundeigenthum zugleich die
Bestellung einer Hypothek verbrieft, so wird für beide Handlungen besonders liquidirt;
vergl. jedoch F. 49. ·

«I(«·uclawm-«).IlsilM,AI-t2-

«·jMw-Iså.!lsilÆ-An-I.DisWas-la»vosssAaltsssitcllck"ksllcnv«cs.
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Kommt in einer Urkunde über die Zuschreibung von Grundeigenthum (8. 38 ff.)

oder die Bestellung von Hypotheken oder Privilegien (§. 45 ff.) noch die Verlautbarung
von Geschäften der im §. 54 erwähnten Art vor, so greift neben dem Sportelbetrag für

das Uebereignungs-, Privilegien= oder Hypotheken= Geschäft auch der Ansatz für die
übrigen dabei vorkommenden Geschäfte (§. 54), jedoch, selbst wenn deren mehrere

zugleich verbrieft werden sollten, nur einmal Platz. Enthält eine Urkunde nur Ge-

schäfte von der in dem §.54 erwähnten Beschafsenheit, so ist blos der Sportelbetrag
für das Hauptgeschäft zu berechnen.

Wird ein und dieselbe Urkunde mehrfach ausgefertigt, so tritt der vorgeschriebene

Sportelansatz nur für das erste Exemplar ein. Bei den übrigen Exemplaren werden blos

die Copialien berechnet.
Gleichlautende Ausfertigungen eines und desselben Entwurfs, welche keine Ur-

kunden sind, aber an verschiedene Personen ergehen, z. B. Ladungen, werden jede be-

sonders liquidirt.
8. 11.

Ueberall, wo bei Berechnung der Kosten auf den Werth des Gegenstandes Rück.

sicht zu nehmen ist, gelten
a) in den lige Rechtssachen die in den Prozeßgesetzen, insbesondere in 85. 1—2

des Gesetzes vom 12. November 1858, die Verbesserung des bürgerlichen Prozeßver=

fahrens betr., über die Ermittelung der Werthsverhältnisse gegebenen Vorschriften.

b) In freiwilligen Gerichtssachen sind die Summen, welche die Betheiligten in

Ansatz gebracht haben, zunächst maßgebend.
Liegt keine bestimmte Werthsangabe vor, besteht insbesondere bei Verträgen das

Aequivalent in anderen als Geldleistungen, so sind die Interessenten zur Werthsangabe

aufzufordern. Entsteht der Verdacht, daß diese Angaben dem wirklichen Werthe nicht

entsprechen, so ist eine ohngefähre Abschätzung des Gegenstandes durch Sachverständige
zu verfügen. Die angestellten Ermittelungen sind sportelfrei, so lange kein absicht.
liches Verschweigen des wahren Werthes hewortritt.

 12.

Hinsichtlich der nach Prozentenbestimmten Ausätze gilt die Regel, daß mit Aus-

nahme des ersten Hunderts ein angefangenes Hundert bis zu 50 gar nicht, von da ab

jedoch für voll gerechnet wird. In gleicher Weise sind, wenn bei dem Sportelansahe
die Zahl der auf das Geschäft verwendeten Stunden in Betracht kommt, halbe und

mehr als halbe Stunden für voll, weniger als halbe gar nicht zu berechnen. Bestimmt
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bei Schristen — vorausgesetzt, daß dieselben mehr als eine Seite füllen — die Seite

resp. Bogenzahl den Kostenonsaß, so werden weniger als halb voll geschriebene Seiten
har nicht, halb voll oder mehr als halb voll geschriebene Seiten dagegen für voll ge-
rechnet. Jede Seitc muss mindestens 24 Zcilen emhalten.“)

8. 13.

Bei Aufstellung der Kostenrechnung werden berschießende Heller, wenn sie unter

einem halben Kreuzer betragen, für einen halben Kreuzer, wenn sie denselben aber

übersteigen, für einen vollen gerechnet.

8. 14.

Lassen gesetzliche Vorschriften einen Spielraum für den Kostenansatz bei gewissen
Verhandlungen und Verfügungen, z. B. Terminen, Bescheiden 2c. zu, so bestimmt

den höheren oder geringeren Ansatz zunächst stets der Werth des Gegenstandes,

nächstdem aber der Umfang, die Schwierigkeit und Zeitdauer des Geschäfts. Solchen-
falls hat der die Verhaudlungleitende resp. ausfertigende Beamte entweder den Kosten-

ansatz selbst schon vorläufig auf dem betreffenden Schriftstücke zu notiren oder durch eine

auf das leßztere zu setzende Bemerkung über die Zeitdauer des Geschäfts rc. dem Spor-

tularius einen sichern Anhaltepunkt für die Kostenliguidation zu geben.

15.

Wenn in einer und derselben Angelegenheit bei mehreren Behörden Verhandlun-

gen stattgesunden haben, so sind die Sporteln immer nur im Sportelbuche derjenigen

Behörde, bei welcher die Angelegenheit selbst anhängig ist, zu buchen. Die requirir=
ten Behörden haben deshalb, falls sie nicht die sämmtlichen Verhandlungen mittheilen,
auf Grund derselben die Sportelrechnungen auszustellen und sie den requirirenden Be-

hörden zur Buchung und Einziehung zu übersenden.
Sind Sporteln in verschiedenen Instanzen auf eingelegte Berufungen 2. oder bei

der Mitausfertigung einer Uebereignungs-Urkunde oder eines Hypothekenscheines, so-

wie in wichtigen Rechtssachen in der Exerutionsinstanz bei den Einzelgerichten entstan-

den, so hat jedes Gericht die wegenseiner Handlungen angefallenen Sporteln zu buchen
und einzuziehen.

Wemn die Bearbeitung einer bei einer Behörde eingeleiteten Angelegenheit vor

deren Beendigung anz auf eine andere Behörde übergeht, so kommen die Kosten, so-

*) Csoiz vom5. NMei 1865, Au. 4.
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weit solche bei jener vor dem Uebergange noch nicht gebucht sind, ganz bei der lehteren,

nach Maßgabe der für diese bestehenden Vorschristen, in Ansat.
Baare Auslagen werden bei der Casse derjenigen Behörde, bei der sie entstanden

sind, in Ausgabe gebracht, aber nur von derjenigen Bebörde, bei welcher die übrigen

Kosten liquidirt werden, in die Soll-Einnahme eingestellt, ohne daß eine Erstattung
aus der einen in die andere Casse stattfindet. Die für die gemeinschaftlichen Gerichte

gegebenen Vorschriften in Betreff der Buchung der Kosten und der Behandlung des

Verlagswesens werden hierdurch nicht abgeändert.
S. 16.

Die Kostenliquidirung erfolgt in allen Sachen, welche durch eine Versügung
beseiligt werden, bei Erlaß der Verfügung, in Mandatsprozessen sofort mit der Aus-

sertigung des Mandats; in denjenigen Angelegenheiten, bei deren Verlaufe gewisse
Abschnitte des Verfahrens vorkommen, regelmäßig beim Eintritt eines solchen Ab-

schnittes, deshalb in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten beim Schlusse einer Prozehinstanz;
außerdem bei Beendigung der Sache.

Die Kosten sindin der ExecutionoinstanzB. sofern kein Liquidationsverfahren
voraussichtlich ist, mit der jed „in Vormundschafts-

sachen nach Schluß eines jeden Jahres und da, wo Rechumg gelegt wird, nach Justi-
fication derselben, im Fall desS.30 der Vormundschafts-Ordnung aber nach der Ne-
vision, in nichtstreitigen berterüicen Rechtssachen, sowie in Verwaltungsangele.

genheiten bei Ausfertigung der betreffenden Verfügung zu liquidiren und einzuheben.

Contracte, Zeugnisse und sonstige Urkunden, sowie auf Verlangen gefertigte Ab-
schristen dürfen in der Regel nur gegen Zahlung der Sporteln ausgehändigt werden.

. 17.

In allen bürgerlichen Rechtssachen sind demjenigen, welcher
die Thätigkeit des Gerichts in Anspruch nimmt, die Kosten der

hierdurch ausgewirkten Verfügungen in Rechnung zu stellen.
Dieser Grundsatz gilt auch im Concursproceß. Es werden danach die Koslen für

solche Verfügungen und Handlungen, wobei der Contradictor oder Massepfleger oder

die Gläubigerschaft Extrahent ist, mit Einschluh der Edictalladung, des Liquidations=
termins und aller sonst im Interesse der Gesammtheit, auch ohne ausdrückliche Anre-

gung, vorgenommenen Handlungender Massezugeschrieben. Requisitionskosten, welche
durch Ladung eines Gläubigers nach dem Liquidationstermine erwachsen, sind jedoch
von diesem allein zu tragen. Auch sind im Mandatsverfahren die Kosten für das aus

Kürstl. Schwarzb. Rudolst. Gesetfammlung XXIX. 39
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Vewirkte Mandat, wenn kein contradictorisches Verfahren darauf folgt, vom Beklagten

einzuziehen.
Die Kosten für Verfügungen, welche von Amtswegen oder auf

Antrag beider Theile erlassen werden, oder doch ein gemeinschaft-
liches Interesse betrefsen, haben die Parteien zu gleichen Theilen
zu tragen. Hierher gehören namentlich die Kosten für Termine, der Communitativ=

Decrete im rechtlichen Verfahren und der Erkenntnisse. Der Urthelsverlag für aus-

wärtige Erkenntnisse ist jedoch vom Extrahenten einstweilen allein vorzuschießen.
Auch kann derjenigen Partei, welche die Actenversendung nicht beantragt hat, in

keinem Falle mehr als der sie tressende Antheil des höchsten Satzes für ein einheimisches

Erkenntniß abverlangt werden.
8. 18.

Die Kosten in der Executionsinstanz sind bei vorkommenden Zwangsveräußerungen

von dem Erlös der versteigerten Gegenstände vorweg zu berichtigen. Im Uebrigen

bewendet es bei den Vorschriftenin S. 19 und 70 der Executions-Ordnung vom 18ten

Juni 1854 (Ges. Samml. 1854, S. 137).

Nach Maßgabe des vorigen F. sind in den Ladungen zur Ablösung der Erkennt-
nisse die Kosten beiden Theilen zuzurechnen.

Ueber den Anspruch auf Erstattung der Kosten durch den Gegner entscheiden be-
sondere Geseßze.

. 19.

Derjenige, in dessen Interesse ein Geschäft von Amtswegen vorgenommen worden

ist, hat die dadurch entstandenen Kosten zu tragen.
Bei Verzichtleistungen werden die Sporteln der betr. Instanz von derjenigen Partei

eingezogen, welche derBortsepung derKlage, des Rechtsmiltels rc. entsagt hat.
20.

Bei Ausfertigung von Documenten sind, dafern nichts Anderes verabredet ist,

a) in Unterpfands- und Privilegiensachen die Kosten vom Extrahenten,

b) bei Käufen, Schenkungen oder sonstigen Eigenthums-Uebertragungen von dem
Erwerber:

e) bei Urkunden über andere zweiseitige Contracte von beiden Theilen gemeinschaft-
lich, und

4) bei allen übrigen Urkunden von demjenigen, der sie ausbringt,

zu bezahlen. Die Zahlungsverbindlichkeit hinsichtlich solcher Kosten, welche für etwaige
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Zwischenverhandlungen und Nebengeschäste entstehen, ist nach den allgemeinen Grund.

sätzen zu beurtheilen.
S. 21.

Wenn in streitigen Rechtssachen eine mittellose Partei mehr als den sie nach den

Grundsäßzen der Kostencompensation treffenden Antheil verhleichsweise übernimmt, so
Lunn sich die Behörde wegen jenes Mehrbetrags an die andere Partei halten.

22

Niemals darf für eine obrigkeilliche Handlung Etwas gefordert werden, für die

nicht nach dem gegenwärtigen Gesetze ein bestimmter Ansatz gerechtfertigt erscheint,
3. B. für das Heften, Foli#ren, Rubriciren der Acten, das Präsentiren der Schriften 2c.

23.

Die Vorstände der Behörden, sowie die Oberbehörden sind ebenso berechtigt, als

verpflichtet, nicht nur einen unrichtigen Kostenansatz zu berichtigen, sondern auch die-
jenigen Kosten, welche für nichtige oder völlig unnütze Verhandlungen liquidirt sind,

niederzuschlagen.
Dergleichen Verhandlungen müssen jedoch lediglich einer sehlerhasten Behandlung

der Behörde zugeschrieben werden können.
. 24

In Sportelsachen findet nur der Weg der Beschwerde an die zunächst vorgesetzte

Oberbehörde statt, insofern nicht im Wege der Vorstellung bei der Unterbehörde der
Beschwerde abgeholfen wird.

. 25.

Vernachlässigungen, ingleichen Ueberschreitungen der im Gesetz enthaltenen Be-
stimmungen und Taxen, sofern sie nicht in ein Verbrechen übergehen, werden mit Dis-
eiplinarstrafen geahndet.

Gesctz vom 27. December 1867, betr. einen Nachtrag zu dem Spor-
lelgesetze vom 4. Mürz 1859 und dem Gesetze vom 5. Mul 1865.

8. 2
Zu don nach den Geselzen vom 4. Mürz 1859 und 5. Aai 1865 in die Slnnis-

(usso Hliessenden Sporieln, mil Ausnalune der in den S##. 38, 39. 45, 54 sub
 V, 56 und 61 des (zeselzes vom 4. Miz 1850 und im Arlikel 16 Suh .#da VIII.

 bis 12, 14 bis 18 und sub Aõ IX des Gescizes vom 5. MNai 1865 normirlen

Sülznc. Wird bis uuf Weileros ein Zuschlug erhoben und zwur:
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1) zu den Sportelunslisen der S§. 27, 28, 20 und 30 des (:icseles vom 4. Mürn

1859 im gunzen Belrage;

2) 2u allen übrigen Sportclunsilzen

#u. im Beunge von einem Viertel der Sportel, dulern dos Klugobjert.

den Werth von 875 Fl. = 500 Thlr. nicht übersteigt,, oder wenn es un-

schälzhar isl, sowie in Ehescheidungssachen;

b. im hülltigen Beirage in allen übrigen Füllen. —

Aus dio Waisenhausgebühren erstreckt sich der Zuschlag nicht.

 *2 .

l)icBerechnung-desspoklclzvsclilngsckkolglintlcchisc,klasstlctscllioklok
liquitliklcnsum-noderspoklclnoinschlicssliclstlcsnvoksionellannsalzcssiikHon-
kulukundbcslcllgcbtllik(Aklil(clZMZdosGesclchvomädlniiscöJincincm
l)csontlcm«An-olzcltinzugcseulwikck.

BweiierAvsrlJnitt
Allgemeine Sportelsätze für Justiz= und Verwaltungsbehörden.

8. 26.

1) Abschriften, wörtliche Actenauszüge, Actenverzeichnisse, ein-
schließlich der Vergleichungsgebühr, für eine Seite 3 Kr. rew. 1 Sgr.

für zwei Seiten 7,„ = 2 „

für einen Bogen 14 „ = ;
bei gebrochenen Bogen für jede Seite 8 Pf.

ahwesenheits-Vormünder, Bestellungsscheine derselben,siche Sahellmg.
affixiens. Regisratur, siehe Edictalladungen und Bekanntmachungen.

2) Anerkennung von Unterschriften, nämlich für die darüber aufzuneh-

mende Registratur und den auszufertigenden Schein, jedoch mit Ausschluß

der etwaigen weiteren Verhandlungen und zwar
u. bei Anerkennung einer Urkunde über geringfügige Geschäfte und Ver-

handlungen 5TKr. = 10 Sgr.

b. bei Anerkennung einer Urkunde über wichtige Geschäfte und Iishur
lungen 1 Fl. 10 Kr.=20Sgr.

bis 1 Fl. 45 Kr.=1 Thlr.
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3) Anwaltsgebühren, Feststellung derselben, für jede Seite 14 Kr. = 4 Sgr.

4) Ausfertigungen, insofern kein höherer oder lrringenr Aasad dasu besonders
festgestellt ist. für jedes erste Blatt 10 Sgr.für jede dritte und folgende Seite *r#„ = 4

Enthält die Ausfertigung zugleich eine keinem besondern Sponelansahe
unterfallende Entscheidung, so tritt das Doppelte vorstehender Ansätze ein.

5) Ausfertigungen, in welchen die obrigkeitliche Genehmigung zu Vergleichen,
Verpfändungen, Veräußerungen oder auderen Geschästen, welche zu ihrer

Gültigkeit dieser Genehmigung bedürfen, ausgesprochen wird,
35 Kr.= 10 Sgr. bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

Auswanderungsbekanntmachung f. Bekanntmachung.
6) Beglaubigung von Abschrilien oder Exiracten, die nich über einen Bogen

sullen 28 Nr. = 8 Sgr.

und sur jeden weiteren vollen Bogen 7u -2 Sgr.

einschlicsslich der Vergleichungsgebühr.")

7) Behändigung einer Ladung einer andern Behörde, wenn blos das

bbersent Insinuations-Document der requirirenden Behörde —.
schickt wi 8 Kr. resp.5Sgr.

aenne werden die vorkommenden einzelnen Handlungen besonders

berechnet.
Ist der Adressat nicht im Bezirke der Behörde zu finden, so wird

nichts in Ansatz gebracht.

8) Bekanntmachung, öffentliche, für welche kein besonderer Ansatz sich im

gegenwärtigen Gesetze vorfindet, einschließlich der Afffxions= *eessionRegistraturen 35 Kr. = 10 Sar- bis 1 Fl. 45 Thlr.
Die Vewielfältigungen derselben zum Zweck der 4 in

öffentlichen Blättern werden als Abschriften, die Ladungen der Betheiligten

besonders bercchnet.

5) Bekanntmachung einer Auswanderung, einscliehhdesAnbringens
und des Attestes 2 Sgr.
wirdin derselben Bekanntmachung die Auswanderung uenl en.

zur öffentlichen Kenntniß gebracht, von jeder Person oder Familie
 28 Kr. = 8Sgr.

4% Ceseir vom 5. Mai 1965, Art. 5 XK 1.
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Die Anmeldung der Forderungen und die hierdurch entsichenden Ver-

handlungen werden nach der Größe der Forderungen besonders berechnet.

10) Bekanntmachung einer anderen Behörde, für den Anschlag derselben,
einschließlich der Affirions, und Refirions-Registraturen 35 Kr. = 10Sgr.

11) Berechnungen, infofern sie nicht Theil einer Handlung sind, für welche be-
reits ein besonderer Ansatz aufgestellt ist. von jeder Seite 35 Kr. = 10 Sgr.

Distributionspläne im Concurse bisr zu 14 Fl. = 8 Thlr.

Kostenrechnungen, und zwar für jeden vollen Gulden bez. Thaler des

Gesammtbetrags, jedoch mit Ausschluß der baaren Verläge, der Separat-

Vebühren und der für Rechtshandlungen bestehenden Aversionalsätze
4 Kr. resp. 2 Sgr. bis hochstens 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

imnm Ganzen. .

12) Berichte ohne Unterschied für jede Seite 18 Kr. resp. 5 Sgr.
jedoch nicht unter 35„ = 10„

13) Bescheinigungen und Zeugnisse, für die kein besordenn Ansatz vorge.
schrieben ist, 35Kr.=10Sgr.,
wenn sie nicht mehr als eineGeile füllen, für jede weitereGeir

18 Kr. rosp. 5 Sgr.
Die vorbereitenden Handlungen werden, wo nichts Aveeres bestinunt

ist, besonders liquidirt.
Besichtigungen siehe Protokoll.

14) Bestellungsscheine der Concurscuratoren, Abwesenheits-Vormünder, Erb-

schaftsvertreter, Sequester, Contradictoren und Ustanentzvolllicchr
45 Kr. = 1 Thlr.

andere Vormundschaftsscheine 35 Kr. = 10Sgr.

Circular s. Ladungen.

Depositenschein f. Empfangsbescheinigung.
Distributionspläne (. Berechnungen.
Edictalladung s. Ladungen.
Eidesabnahme s. Protovcoll.

15) Eidessormeln, einschließlich der zweimaligen Reinschrift
35 Kr. = 10 Sgr.

bis 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr.

Für weitere Reinschriften werden blos Copialien berechnet.
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16) Empfangsbescheinigungen undDeposiscn 18 Kr. resp. 5 Sgr.
bis 1 Fl. 45 Kr. =1Thlr.

Entscheidungen s. aiuefemigung, Protocoll, b0n
Entsiegelung s. Protocoll.
Justification s. Revision.
Kostenrechnung s. Berechnung.

0% Frankalur- und Bestellgebübr.

Bei jeder Liquiduationsnummer trilt ein uversioneller Ansatz für die Frankalur—

und Bestellgebulren ein, und zwar:

wenn die liquickirten Sporleln — ohme Hücksichl uul Sepuratgebühren und

Verlige —nicht uher 1 n 45 Kr.= 1 Tlr. belragen:
bis zu 7 Kr. = 2 Sgr.;

von 1 Fl. 45 Kr. = 1 ** Dis zu 8 Fl. 45 Kr. = 5 Thlr.:

7 Kr. = 2 Sger bis 21 Kr. = - Sgr.;

von 8 Fl. 45 Kr.=5 Thlr. bis zu 17 Fl. 30 Kr. = 10 Tbkr.:

21 Kr. = 6 Sgr. bis 35 Kr. = 10 Sgr.;

bei Sporlelbelrügen von mehrjuls 17 Fl. 30 Kr. = 10 Thrr.:

35 Kr. = 10 Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr. — 1 Thr.

In dieser Gebühr sind die Verlüge Tü#r unsrunkirt eingehende Sachen nicht

mil inbegrissen.

Ein besonderer Bolenlohn hann angesetzi werden, wenn

a) die Belheiliglen ousdrücklich nul Absendung eines expressen Bolen un-

tleugen un

) in dringenden Füllen die Beslellung uuf andere Weise nicht zeilig genug

geschehen kunn.

17) Ladungen, mündliche, von jeder Person 10 Kr. resp. 3Sgr.

18) Ladungen, schriftliche, zum Vortrag, insbesondere zum Versuch der Güte,
sowie Ladungen der Zeugen und Sachverständigen 18 Kr. reip. 5 Sgr.

19) Ladungen, mittelst Umlaufs, Circulars, bis zu 5 Personen

1 Fl. 10 Kr. resp. 20 Sgr.

für jede weitere Person 10 Kr. resp. 3 Sgr.

64 Geseis vom 5. Mal 1888, An.5142.
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20) Ladungen, Edictalladungen und Subhastationspatente, einschließlich
der Affirions- und Refxions-Registraturen

2 Fl. 20 Kr. =1 Thlr. 10 Sgr.
alin. 2 det NK 8 findet auch hier Anwendung.

Ladungen s. Behändigung.

21) Prototolle über eine Verhandlung wmit Inbegriff aller babel vorkommenden

Handlungen, wie der Eidesäbnahme, des Zeugenverhörs, einerBesichligung,
Ver- und Entsiegelung,

bei dem Einzelrichter 35 Kr. = 10 Sgr.

bei elnem Collegialgerichte1Fl. 10 Kr. = 20 Sgr.

Wird eine Entscheidung dabei ertheilt oder dauert die Verhandlung länger
als eine Stunde oder enthält das Protocoll mehr als einen Bogen,

beim Einzelrichter 1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr. bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.,

beim Collegialgerichte 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr. bis 7 Fl. = 4 Thlr.,

jedoch Publikationstermine nut 35 Kr. = 10 Sgr.

Eine Niederschrift über eine vor= und nachmittägige Verhandlung in einer

und derselben Sache ist als ein Protocoll zu betrachten.

22) Randbeschlüsse, welche eine außerdem unvermeddliche schriftliche AuskertigAug
vertreten 18 Kr. resp. 5 Sgr. bis 35 Kr.=10 Sgr.

Alle anderen Randbeschlüsse sind frei, insbesondere diejenigen. vahe

Instruttionen!an!Sübalterne nckschtlich der Führung undVotlegung von
Acten, weg s gung der u. s. w. enthalten.

23) Randzeugnisse 35 Kr.=10 Sar.
Rechnungens.Nevision
Refixions-Registratur s. Afffrions-Registratur.

24) Registraturen (Miederschriften über einseitige Anbringen und Erklärungen cder
eigene Bemerkungen der Behörden), insoweit kein besonderer Ansatz vorzze-
schrieben ist, für jede Seite 14 Kr. = 4 Sgr.

Insinnations-Registraturen, ferner Niederschriften, welcheimGehtt
der dienstlichen Ordnung erfolgen, den Geschäftsgang bei der Behörde oder

sonstige Officialsachen betreffen, sind durchgehends frei.

25) Registrirung eines in urkundlicher Form auszufertigenden Vertrags, Erb-
antrittsscheines und dergleichen 35 Kr. = 10 Sgr. bis 7 Fl.= 4Thlr.
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26) Reseripte ohne Unterschied für jede Seite 35 Kr. = 10 Sgr.

jedoch nicht unter 1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr.

Dafern das Resteipt eine gerichtliche Entscheidung enthält, wird es als

Erkenntniß angesetzt.

27) Nevision, einschließlich der Verhandlung, Berichtigung und Justification du
RechnungcmctCowokattonKircheSftungtwmsmdsncmcs
mundes 2c., jedoch ausschließlich eines förmlichen Justificationsscheines, io

einem Eimahmedetragenbiszu 50 Fl. resp. 30 Thlr. 30 Kr. resp. 8 Sar.
u 100 Fl. resp. 60 Thlr. 1Fl. resp. 17 Sgr.

bis zu 2100 Fl.—1## ##- noch 1 Procent und von weiteren Beträgen

1 Procent, jedoch im Ganzen nicht mehr als 35 Fl. = 20 Thlr.

Der Vorrath voriger Rechnung und heimgezahlte Capitalien, sofern sie
wieder ausgeliehen werden, kommen dabei nichtin Anschlag. Insoweit die

bisherigen Ausätze für Revision der Kirchrechnungen niedriger sind, hat
es hierbei sein Bewenden.

Subhastationspatent s. Edittalladung.
28) Subhastationspatent einer anderen Behörde, für den Ausaß wie

•

Umlauf s. adung.
Vormundschaftsschein s. Bestellungsschein.
Zeugnisse s. Bescheinigungen.

Anmerk. Zu den Sportclupsützen des S. 26 wird ein Zuschlag erhoben und zwar

 im Beirage von einem Viertel der Sporiel, dafern das Klagobjecl

den Werih von 875 Fl. = 500 Thlr. nichl, übersieigt, oller wem cs

unschiltzbar ist, sowie in Eheschcidungssachen;

b) im hülltigen Beiruge in allen übrigen Füllen.)

 (Cesei vom 5. Mai 1805, An.5A 3. hei M 27 kommt der Ansau für die Revition und Jusiin-

calion einer Gemeinde:erchaung in We8
 GCesch vom 27. December 1667.

Fürfll. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. XXIX. 40
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Dritter Abschnitt.
Sportelansätze der Iustizbehörden.

A. In streitigen Rechtssachen.

Bei den Einzelgerichten.

27. 27.

I. Wenn die Klage vor weiterer Verhandlung zurückgewiesen oder vor dem anbe-

raumten Termine zurückgenommen oder die Sache durch ein erlassenes Mandat erledigt
wird, kommen bei einem Gegenstande

n) unter 43 Fl. 45 Kr. = 25 kn Werth

4 Kr. =4Sgr. bis 42 4 12 Sgr.Mit Zuschlug 28 Kr. = 3 Sgr. i Fl. 24 Kr.=24S

b) von 43 Fl. 45 Kr. = 25 Thlr. bis 175 Fl.=100 unt

42 Kr.-— 2 bis 1 Fl. 45 Kr. = 1Thrr.
Klit. Kuschug PFl. 24 Kr. = 24 Sgr. bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Tbhir.)

in Ansatz.

Werden Einwendungen gegen das erlassene Mandat erhoben, so cessiren diese
Kosten und gehen in denen des einzuleitenden Prozesses unter. Dieselben sind des-

halb nicht vor eingetretener Rechtskraft zu buchen.

8. 28.
II. Wenn die Sache durch Contumacialerkenntniß oder durch Verzicht, Vergleich

oder Zugeständniß vor Aufnahme der rechtlichen Verhandlung beendigt wird, kommt

in Ansatz bei einem Gegenstande
u) unter 43 Fl. 45 Kr. = 25 Thlr. Werth

18 Kr. resp. 5 Sgr. bis 52 enr ucn. 15 Sgr.
Ait Zuschlug 35 Kr.-10 Sgr. bis 1 Fl. 45 kr. 17

h) von 43 Fl. 45 Kr. = 25 Thlr. bis zu 175 Fl.=100 u

52 Kr. resp. 15 Sgr. bis 2 Fl. 20 Kr. = 1 Thlr. 10 Sgr.

Mit Zuschlug 1 Fl. 45 Kr. = 1·Thlr. bis 4 Fl. 40 Kr. = 2·Tr. 20 Sgr.)

S. 29.
—. Wenn die Sache nach stattgehabtem rechtlichen Gehör der Parteien, aber

ohne daß damit Beweisaufnahmen verbunden waren, durch Erkenntniß, Verzicht,

Vergleich oder Zugeständniß beendigt wird, kommt in Ansatz bei einem Gegenstande

% Cseir vom 27. December 1807, F. 2.
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uj unter 43 Fl. 45 Krt. S 25 Thlr. Werth

35 Kr. = 10 Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr. — I Ulrt.
Mii Zuschlag 1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr. bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

5) von 43 Fl. 45 Kr.=25 Thlr. Werth bis 175 Fl.=100Thlr.
1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr. bis 7 Fl. = 4 Thlr.

Mi# Zuschlug 3 Fl. 30 lir. S 2 Thlr. bis 14 FL s8 Thlr.)

8. 30.
IV. Wenn die Beendigung der Sache durch Erlenntniß,Vetzicht, Vergleich oder

Zugeständniß, nach stattgefundener Beweisaufnahme, erfolgt ist, kommtin Ansatz bei
einem Gegenstande

u) unter 43 Fl. 45tt4 25 Thlr. Werth1 Fl. 10 Kr.= 20 Sgr. bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thrr.
Mit Zuschlag 2 Fl. 20 Kr. = 1 Thl. 10 Sgr. bis 7 Fl. = 4 Thlr.

b) von 43 Fl. 45 Kr. = 25 Thlr. bis 175 Fl. = 100 Thrr.

3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr. bis 14 Fl. = 8 Thlr.

Mit Zuschlug 7 Fl. — 4 Thlr. bis 28 Fl. = 16 Thir.)

In den ausgestellten Aversionalsätzen werden alle vorkommenden Niederschriften

und Ausfertigungen bis zur Beendigung der Sache durch Erkennmiß, Verzicht, Ver-

gleich oder Zugeständniß, nicht aber auch die Abschriften und deren Beglaubigungen

bezahlt.
S. 3

In Rechtssachen, welche nach  Vorschrift ohne Rücksicht auf den Werth

des Streitgegenstandes den Einzelgerichten überwiesen sind, kommt der die Summe

von 175 Fl.=100 Thlr. übersteigende Werth nicht weiter in Betracht. Auf der-

Hchenun** Gegenstände finden die Vorschriften in §. 27—30 ebenfallsnwend

§S. 33.

Im Concurse, mit Ausnahme der gegen den Gemeinschuldner anhängigenEinzel.

processe, so wie in allenEdictalprozessen und bei sonstigen Handlungen der streitigen
Gerichtsbarkeit, welche nicht zu dem in S§. 27 bis 30 erwähnten Verfahren ge-

hören, greifen die allgemeinen Ansätze und außerdem für ein Erkenntniß
Fl. 45 Kr. = 1 Thlr. bis 7 Fl. = 4 Thlr.

 Ucsckz dom 27. Deceiaher 1807. 2.

40
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sür wirkliehe Tistribuionsbeschcide 3 Fl. 30 Kr. = 2 Tlär. bis 10 Fl. 30 Kr.

 -

Platz. ,

U’ch-»sssoklclmälsgsvsgl.Aas-langg-§.3?.

§.34.

In der Exccutionsinstanz, einschließlich der darinin Folge kreisgerichtlichen Auf-

trags vorgenommenen Handlungen, werden die allgemeinen Ansätze liquidirt, und zvar
c) zum Viertheilin Sachen unler 43 Fl. 45 Kr. = 25 Thlr. Werth,

5) zur Hälftein Sachen von 43 Fl. 45 Kr.=25Thlr. bis zu 175 Fl.— 100 Thlr.
Werth und

e) ganz in Sachen von 175 Fl. = 100 Thlr. und darüber Werth.

Es kömmt hierbei lediglich die Summe, welche beigetrieben werden soll, in Rück-

sicht, keineswege das frühere Klagobject.
Wegen des Spomelzuschlage vergl. Aumerkung zu F. J.

8. 35.

Bei deu Kreisgerichten.

I. In denjenigen Prozeßsachen, welche bei den Kreisgerichten in erster Instanz

verhandelt werden, kommen für die einzelnen gerichtlichen Handlungen die allgemeinen
Sportelansätzein Anwendung. (##s winden jedoch mit Ausschluß der üheicheidungosachen die Anfäte

b 1 17, Ik. 15, 21, 22. 24 und 26 um die Sällte elbeht, wenn dao Klagobject den Werkh

von 1750 gl.=1000 Thlr. übersleigt.)

Außerdem werden liquidirt:

u) für Entscheidungen ohne vorheriges rechtliches Gehör des Gegentheils,

Conlummciul—— un für unbedingte Mandate
1 Fl.45Kr.1 Thlr. bis7Fl.-4Thlr.

b) für Beweisinterlocute, (Contumnacial. Ettmmisse) und Enischeidungen, gegen

welche das Rechtsmittel des Recurses zulässig ist,
3Fl. 30 Kr. = 2 Thlr. bis 14 Fl. = 8 Thlr.

5*7 Gesch vom 5. Mai 1665, An.

. ")tha27dthklw7§2 Dekmtnssossbcselmwmxälsalskl

lunekckchockmänumuscblngdMCIWMDAM 4, 12, 15, 17, 18. 19. 21,
2 und. 26 um dio IMelle crhohl, wenn das Miagobject den Werth von 150 .—1000 Thlr. W

mieck E———
Cescu vom 5. Mai 1865, Ar. 7 XKA 2.
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Ic) für Definitiv-Entscheidungen nach ersolgtem Gehör beider Theile
5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr bis 21 Fl. = 12 Thlr.

ch für Locationserkenntnisee 7 Fl— 4 Thlr. bis 35 Fl. = 20 Thlr.

II. In der Appellationsinstanz werden für r*
a) in streitigen Rechtssachen 1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr.

bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

5) in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr.
bis 7 Fl. = 4 Thlr.

berechnet.
Anm. Die Vorschrin unter W.bezieht sich nur auf dicjenigen Proccss-

suchen, welche der Iöhe des Sircilchjecis wegen in ersier Instunz den Kreis

gerickhten überwicsen sind. In Sachen, bei denen der Werih des Sireilobjecis

den Beung von 175 Fl. = 100 Thlr. nicht crreicht, die uber dennoch aus be-

sondern Gründen bei den Kreisgerichton verhundell werden, wird nach den Be-

slimmungen fur dic Einzelgerichie (S§. 27 fl.) liguiddirt.")
Wegen des Sporiclauschlogt vergl. Anmerkung zu 8. 37.

. 36.

Bei dem App##lationsger
I. Die erstinstanzlichen Handlungen, hassweru der Entscheidungen, wer-

den wie die der Kreisgerichte berechnet.

H. Für Entscheidungen in der Appellationsinstunz werden berechmel:

u) Bei Berulungen gegen Emscheidungen der Einzelgerichle, desgleichen
der Kreisgerichue in Sachen, deren Werih den Beirug von 175 Fl. =

100 Thlr. nicht erreicht, (vergl. Arl.7Lin. 1):
3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr. bis 7 Fl. = 4 Thür.

5) Bei Recursen gegen kreisgerichlliche Enischeidungen und bei Beru-

lungen gegen kreisgericluliche Zwischonbeschcide (§. 136 ô 2 des

Ceselzes vom 12. November 1856),, Contumnciul -Erkennmisse oder

Emscheidungen ohne rechlliches Gehör:

5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr. bis 14 Fl. = 8 Thlr.

c) Bei Berufungen gegen sonsiuige Enderkennmisso der Kreisgericlue:

7 Fl. = 4 Thlr. bis 35 FI. = 20 Thlr.“")
Veen de Sporclzuschlags vergl. Auweritung zu S. 37.

5) Geseir vom 5. Mai 1805, An.7M1.

% Geociz vom 5. Mei 1805, Au. 8.
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8. 37.
In den Ansätzen für Entscheidungen in der Appellationsinstanz (8§. 35 und 36)

sind alle darauf bezüglichen Niederschriften und Ausfertigungen des erkennenden Ge-

n- inbegrisfen; dagegenberechnetdasGeriht, bei welchem die Berufung eingelegt
wir h einzelnen Handlungen nach den

r*- Sportelanshen. Dieselben werden jedoch in solchen Fällen bei den Ein-
zelgerichten in Rechtssachen unter 43 Fl. 45 Kr. = 25 Thir. Werth nur zur Hälfte

in Ansatz gebracht.

Die Vewielfältigung der Entscheidung wird als Abschrift berechnet.
Anm. Zu den Sportelunsülzen der §§. 33, 34, 35 und 36 wird cin Zu-

schlug erliohen und zwar

u. im Beirage von einem Viertel der Sporiel, dulern dus Klagobjeck den

Werih von 675 Fl. = 500 Thlr. nicht ubersteigt, oder wenn es unschiila-

bur isl, sowic in Ehoscheidungssuchen,

b. im Hiulstigen Beiruge in allen übrigen Füllen.)

9. In nicht streitigen Rechtosachen.
von  alich Ergentbum.

Für die gerichtliche Zuschreibung unbeweglichem Eigenkhum kommen in Ansatz

1) bei Gegenständen bis zu 100 Fl. bez. 50 Thlr. Werth 2 Fl. bez. 1 Thrr.
2) bei solchen von 100 Fl. bez. 50 Thlr. bis 200 Fl. bez. 100 Thlr.

1.
 ülch 1

l. bez. 2 Thlr.
3) von jedem weiteren 100 Fl. bez. 100 Thlr. bis zu 3500 Fl. = 98 Ern

1 Fl. bez. 1 Thir.

4) von 3500 Fl.=2000Eu- an tritt noch 2 * )
Ferner ist von jedem 100F 4 Kr.

von jedem 100 r*rs71 . ·.·. 2 Sgr.

zur Wussenbmtause zu zahlen.
Bei Berechnung des Werths kommen nur die Inmobilen in Anschlag, keines-

wegs das mit veräußerte Inventarium oder sonstige Mobilia
Vorsiehende und die nachfolgenden Bestimmungen ln auch für die Zuschreibung.

*“ escie vom 27. Deerwmber 1867,K. 2.
“) Verll. Crrck vom 5. M#i 1865. # 9 nd (icsch dom 27. Ucerunler 1807,
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von Bergeigenthum, jedoch sind anstatt der Gebühr in das Waisenhaus nach dem Gesetze

vom 9. Februar 1855 folgende Beträge an die Bergzehntarmuthscasse zu entrichten:

u) wenn der Kauf= bez. Taxwerlh bis 87 Fl. 30 Kr. = 50 Thlr. beträgt,

9 Kr. bez. 2) Sgr.
b) weun er mehr als 87 Fl. 30 Kr. = 50 Thlr., aber nid über v57 Fl.=

100 Thir beträgt, 52Kr. bez. 15 Sgr.
e) von jedem folgenden 87 Fl. 30 50 Thlr. * Kr. bez. 5 Sgr.

FürErbantrittschei ne der alsgös eintretenden Ascendenten, Descenden-

ten und Ehegatten findet ein Viertheil der §. 38 normirten Ansätze, jedoch nicht unter

1 Kl. 10 Kr. =20 Sgr; für Erbrecesse in Bezug auf den Nachlaß eines Ascen,

denten. Descendenten u7 —n die Hälfte obiger Ansaßt, jedoch nicht unter1Fl. 45 Kr. = 1 Thlr.st

8. 40.
Uebernehmenbei Erbtheilungen oder der elterlichen Vermögensabtretung verschie-

dene Interessenten verschiedene Grundstücke oder erwirbt Jemand Grundstücke von ver-

schiedenen Besitzern oder ersteht mehrere Grundstücke in einer Versteigerung, so wird,

wenn die desfallsige Zuschreibung in einer Urkunde erfolgt, der Sportelbetrag vom

Gesammtwerth der zugeschriebenen Immobilien berechnet.
Der von dem einzelnen Interessenten zu tragende Kostenantheil wird unter Berück-

sichtigung des Werths der demselben zugeschriebenen Grundstücke festgestellt.
41.

In Tauschfallen ist nur der Werih des größeren Grundstücks, nicht beider Tausch-

objecte in Ansatz zu bringen.
Bei Tauschverträgen, die lediglich eine Zusammenlegung der Grundslilcke

im Interesse der Lundeskullur bezwecken, kommi nur der vorschriltsmitssigen

Sportelsitzo zum Ansalz.“)

S. 42.

Werden Grundstücke verschiedener Gerichtsbezirke des Inlandes in einer Ur-

kunde übereignet, so hat jede Behörde nur den Werth der Grundstücke ihres Bezirks
in Ansatz zu bringen.

Diese Vorschrist findet auf Tauschverträge keine Anwendung.

% Vergl. Ceselzr vom 5. Mei 1665, Au. 10 und GCesei vom 27. December 1867, F. 1.

%) Cesciz vom 5. Mel 1805. An. 11.
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S. 43.

In obigen Ansätzen sind alle Verhandlungen, insbesondere alle Niederschriften,
Beschlüsse und Ausfertigungen, welche vor inländischen Behörden zum Zwecke der
Uebereignung von Grundeigenthum bis zur Ausfertigung und Aushändigung der Ur-
kunden ergehen, inbegriffen.

Davon sind jedoch ausgenommen
1) die gerichtliche Aufnahme der chseridenden Urkunde (F. 26, M 25);

2) die Verhandlungen, welche wegen einer auf den neuen. Erwerber übergehenden
Hpypothek sich nöthig machen, wofür einschließlich der Bemerkung zum Hypothekenbuche

und der Benachrichtigung des Gläubigers von jedem 100 l. bez. 100 Thlr. der
Hpypothekenschuld 10 Kr. bez. 5 Sgr.

mit Zuschlag 16 Kr. bez. 7 Sgr. 6 Pl.

jedoch nicht mehr als 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

mil Zusching 5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr.)

in Ansatz kommen;
3) die Nbeengeschäfte und Zwischenverhandlungen, welche nur bei Gelegenheit der

Uebereignung vorkommen, wie Vormundschaftsbestätigungen, Veräußerungsdecrete,
Protestationen, die gerichtliche Einzahlung und Abgewährung des Kaufgeldes an den

Verkäufer oder die Gläubiger.
Zu den umer M 3 gedachlen Nebengeschülten und zZwischenverhanolungen

gehört auch dus bei Gelegenheit der Uebereignung vorkommendo Edicialver
Lahren.

Für dergleichen Verhandlungen greifen die allgemeinen Ansätze Plaß. "
Beim F. Justizamte Frankenhausen wird außerdem für die Ab. und Zuschrift indem

Flur- und Lagerbuche die bisherige Gebühr von 2) Sgr. von jedem Grundstücke berechnet.

5. 44.

Zerschlägt sich das Uebereignungsgeschäft, so greift die Vorschrift in §. 9 Platz.

2. Einzeichnungen in das 97ene und in das Privilegien buch.

Für die Eintragung einerHypotheliin n Hypothekenbuch:

)) bei Capitalsummen bis 100 Fl. bez. 50 Thlr. 1 Fl. bez. 15 Sgr.

n) Ukackz vom 27. Deccuber 186F,K. 2.

*) Geschk vom 5. Mei 1865, Au. 12.
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2) bis 200 Fl. bez. 100 Thr. 2 Fl. bez. 1 Thlr.
3) von da an tritt 1 Prozent und

4) von 3500 Fl. = 2000 Thlr. ab1Prozent hinzu.
5) Bei unbestimmten Summen 52 f bez. 15 Sgr. bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.*

Für die bloße Vormerkung einer Hypothek findet die Hälfte dieser Ansätze statt
und bei deren wirklicher Eintragung die andere Hälfte.

8. 46.

Für die Eintragung eines Vorzugsrechtes in das Privilegienbuch
1) bei Summen bis zu 200 Fl. bez. 100 Thlr. 40 Kr. bez. 10 Sgr.

mit Zuschlug 1 Fl. bez. 15 Sgr.

2) bei größeren Summen von jedem weiteren 100 Fl. bez. 100 Thlr.

10 Kr. bez. 5 Sgr.
mit Zuschlug 15 Kr. bez. 7 Sgr. 6 Pl.

jedoch nicht mehr als 17 Fl. 30 Kr. = 10 Thlr.

mil Zuschlug 26 Fl. 15 Kr. = 15 Thlr.

3) bei unbestimmten Summen 35 Kr. = 10 Sgr. bis 3 Fl 30 Kr. = 2 Thlr.

mit Zuschlag 52 Kr. 4 II. = 15 Sgr. bis 5 Fl. 15 Kr. = 3 Tilr.“.)

Rücksichtlich der Vormerkung gilt das bei den Hypotheken Bestimmte.
. 47.

Für die Einzeichnung der Cession, Verpfändung, gerichtlichen Ueberweisung, Ab-
lösung, Prioritätseinräumung einer Hypothek oder eines Privilegiums kömmt ein Vier-

theil der Ansätze der Eintragung oder Vormerkung der Hypothek, jedoch nicht unter
r. bez. 5 Sar.

mit Zusching 27 Kr. bez. 7 Spr. 6 DPf.“)

in Rechnung.

8. 48.

Für die Löschung einer Hypothek und eines Privilegiums 3 der Sportel, welche

für den Eintrag bestimmt ist, mindestens jedoch 18 Kr. bez. 5 Sgr.
mit Zuschlug 27 Kr. bez. 7 Sgr. 6 Pl.

und höchstens « 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

— mit Zuschlag 5 Fl. 15 Kr. — 3 Tulr. **)

5 Vergl. Gesclz vom 5. AMui 1805. Arl. 13 und Geseir vom 27. December 1807, F. 1.

 ) eselz vom 27. December 1007, T. 2.

ürstl. Schw. Rudolst. Gesetztamul. xxix. 41
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S. 49.
Für die Eintragung der Hypotheken und Privilegien auf Grund eines geseplichen

Nechtstitels oder des Vorbehalts der Hypothek an einem Kaufobsert; desgleichen für
Darlehen aus Kirchen-Acraren und milden Stistungen aller Ark, wenn sie 175 Fl.—

100 Thlr. nicht übersteigen, ist ein Viertheil der Ansätze der S§. 45 und 46, jedoch
nicht unter 18 Kr. bez. 5 Sgr.

mil Zuschliog 27 Kr. ber. 7 Sgr. 6 Pl./)

zu berechnen.
Für Eintragung einer Hypothek und Ausfertigung eines Hypothekenscheines in

Gemäßheit des §. 62 der Executions-Ordnung verglichen mit §. 23 des Gesetzes zur

Verbesserung des Hypothekemvesens werden
18 Kr. bez. 5 Sgr. bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

mil Zuschlug 27 Kr. Dbez. 7 Sgr. 6 Pl. bis 5 Fl. 15 Kr. = 3 Thir.)

berechnet.
8. 50.

Für einen Auszug aus dem Hypotheken oder Privilegienbuche
18 Kr. bez. 5 Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr.

mit Zusching 27 kr. bez. 7 Sgr. 6 Pf. bis 2 Fl. 37 Kr. A IIII. = 1 Thlr. 15 Sgr.“)

., 51.

Wird eine Hypothek für dieselbe Schuld auf die Folien mehrerer Hypotheken-
bücher oder mehrerer Schuldner, Bürgen u. s. w. eingetragen, vorgemerkt, gelöscht.

so findet doch nur die einfache Sportel statt. Dasselbe gilt bei sonstigen Veränderungen

und bei den Privilegien. Ist der Werth des Pfandobjects geringer als die eingetragene

oder zu löschende Summe, so richtet sich die Sportel nach dem ersteren.
Wird cino schon besichende IIFpoek umter Frcilnssung bisher verplündeler

Grundsihcke auf undere Realilütcn üheriungen, so Kommt bei Berechnung der Co-

bühren Lur die laöschung die Ilüulile des Werihes der freigelnssenen, bei Berechmung

der Eintrugungsgchühr die Tlallle des Werihes der neu verpfündelen Grunoslückc in

Rechnung. Der desfullsige Ansulz durk jedoch nicht die HIilte der ganzen ursprüng-

lichon Sporicl ühersleigen.)

52.

In obigen Ansätzen sind alle bei den inländischen Behörden vorkommenden gericht-

% Gesclz vom 27. Dec. 1867, X. 2.

% lichelr vom 5. Mai 1866. Att. 14.
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lichen Niederschriften, Beschlüsse und Ausfertigungen vom Antrage auf Eintragung,
Vormerkung, Cession, Ablösung, Ueberweisung und Löschung bis zur Bemerkung im

Hypothekenbuche und Aushändigung der desfallsigen Urkunde, sowie des ausgefertigten

böschungsscheines enthalten. Nach den allgemeinen Ausäzen sind jedoch dabei vor-
kommende Nebengeschäfte (vgl. S. 43, An 3) zu vergüten. Wenn dagegen Hypothe-
ken- und Privilegiengeschäfte sich wieder zerschlagen, so findet die Vorschrift in §.

Anwendung.

Sidd die zu verpfändenden Immobilien in verschiedenen Gerichtsbezirken des In-

landes belegen, so hat das Gericht, welches zuerst angegangen wird, zwei Drittheile

und die übrigen ein Drittheil der Aversionalsportel anzusetzen.

Werden aus und inländische Grundstücke zusammen verpfändet, so wird von den

inländischen die Hälfte der Aversionalsportel entrichtet.

3. Sonstige Handlungen der nicht streitigen Gerichtsbarkeit.

I. Für gerichtliche Bestätigung und Ausfertigung von Geschäften, welche weder

die Bestellung von Hypotheken oder Privilegien, noch die Uebertragung von Grund.

eigenthum betreffen, wie namentlich von Mobiliar-Käufen, von Pacht-, Erbzius-,

Gesellschafts-, Bürgschafts., Ehe-, Einkindschafts-, Adoptions., Theilungs-, Erbe,
Alimentations., Schenkungsverträgen, Emancipationen, Bestellung eines precurium 2c.

kommen für alle Verhandlungen, einschließlich der etwa nöthigen cuusne counilio und

der einmal auszufertigenden Urkunde, je nach dem Werthe des Gegenstandes und dem

Umfange des Vertrags 52 Kr. bez. 15 Sgr. bis 17 Fl. 30 Kr. = 10 Thlr.
mil Zuschlag 1 Fl. 18 Kr. bz. 22 Sgr. 6 Pl. bis 26 Fl. 15 Kr. = 15 Thlr.")

in Ansag.
Ausgeschlossen hiervon ist die Ausnahme solcher Verträge (§. 26, 3ö. 25).
Von jedem Verlrage K. werden 21 Kr. = 6 Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr. = 1 Th#r.

Weisenhausgebühren berechuet.
II. Für die gerichtliche Uebereignung von Lehngütern einschließlich der Beleihung

und Ausfertigung des Lehubriefes greifen die für diegerichtliche Zuschreibung von Allo-

dialgrundslücken normirlen Säßze Platz.
In der Fürsllichen Unterherrschaft sind außerdem die in Fällen der Veräußerung

5 (relr vom 27. heremler 1867. . 2.

41
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des Lehns an einen oxiruneus hergebrachten 1 procentigen Consensgebühren zu ent-

richten.
Macht sich die Beleihung in Folge einer in herrschender Hand (numu dominnmo)

eingetretenen Veränderung nothwendig oder kritt der Beliehene in Folge der Beleihung

nicht auch zugleich in den Besitz und Genuß des Gutes, so ist für die Beleihung und die

desfallsigen Ausfertigungen eine Aversionalsportel von
3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr. bio 10 Fl. 30 Kr. = 6 Thlr.

mil Zuschlag 5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr. bis 15 Fl. 45 Kr. = 9 Thlr)

zu entuchten.
II. Für Aufnahme und MässuneineruichwillaVerfügungund eines Nach-

trags zu derselben werden 1 Fl.4 1Thlr. bis 10 Fl. 30 Kr. = 6 Thlr.
mil Zuschüng 2 PFl. 37 Kr. 4 HII. = 5 1—45 Sgr. bis 15 Fl. 45 Kr. = 9 Thlr.)

und für Annahme einer dem Gericht überreichten schriftlichen letztwilligen Verfügung,

ingleichen für Zurücknahme solcher Verfügungen jeder Art
1 Fl. 45 Kr. = 1Thlr. bis5Fl.15Kr.=3Thlr.

Mil Zuschl. 2 Fl. 37 Kr. 4 IIII. = 1 hr. 15 Sgr. bis7Fl.52Icr.4Illl. 4 T lr. 15 SIgr.)

je nach dem vermuthlichen Werthe der Erbschaft und der Dauer des Geschäfts liquidirt.
Alnßherdem wird bei der Auf= und Annahme

35 Kr. = 10·'Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr.

für die Waisenhauscasse und die Sporteln für den Depositenschein, für die Aufbewah-

rung selbst aber nichts berechnet.

Rücksichtlich der Verhandlungen bei der Eröffnung gelten die allgemeinen Ansätze.
IV. Alle übrigen Geschäfte der nicht streitigen Gerichtsbarkeit, insbesondere Vor-

mmndschaftsangelegenheiten, freiwillige Subhastationen, Aufnahme von Inventarien 2c
werden nach den allgemeinen Ansätzen berechnet.

V. An Depositengebühren werden

1. von der ursprünglichen Einnahme

n) bei baarem Gelde von jedem Gulden 4 Kr., von jedem Thaler 3 Spf.,

b) bei Pretiosen und geldwerthen Documenten von jedem Gulden2Kr.,von
jedem Thaler 2 Spf.,

e) bei Documenten, welche keinen zu Geld anschlagbaren Werth haben

30 Kr. bez. 9 Sgr. bis zu 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

berechnet.

 Geseiz vom 27. December 198607. F. 2.
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2. Von der wirklichen Ausgabe beträgt die Depositengebühr eben so viel wie von

der ursprünglichen Einnahme.
3. Für jede Ausleihung und eben so für jede Wiedereinziehung deponirter Gelder,

mit Inbegriff der Aufbewahrung der Obligationen, wird für jeden Gulden 1 Kr., für

jeden Thaler 2 Spf. in Ansagz gebracht.
Wenn deponirte Documente zum Behuf der Einziehung und Wiederausleihung

des dadurch verbrieften Copitals oder zu irgend einem andern vorübergehenden Zweck
zurückgenommen, nachher aber dieselben Documente oder auch an ihre Stelle andere

Documente von gleichem Werthe wieder deponirt werden, so ist dafür keine Depositen-

gebühr anzusetzen. Wird jedoch an die Stelle des zurückgenommenen Documents ein

Document von höherem Betrage deponirt, so ist solches, insoweit es den Betrag des

berausgenommenen Documenks übersteigt, als ein neu deponirtes anzusehen und ist

für diesen Mehrbetrag die gesetzliche Depositengebühr anzusehen. Tritt an die Stelle

des herausgenommenen Documents ein Document von niederem Betrage, so ist die von

„der wirklichen Ausgabe“ zu berechnende Depositengebühr von dem Betrage der Dif-

ferenz zwischen beiden Documenten seiner Zeit anzusetzen.

F. 55.
Diese Depositengebühren finden nur dann statt, wenn der Gegenstand wirklich in

das Deposital-Behältniß gekommen und in das Depositenbuch eingetragen worden war.

Von CGeldern und Documemen der Pllegebesohlenen — Verschwonder und Ab-

weschde nusgenommen — werden, wenn der Vermögensubwurl 50 Fl. bezüglich

30 Thir. jährlich nicht ühersteigl, gur keine Depositengebühren, bei einem Vermö-

gensubwurse von dber 50 Fl. bezüglich 30 Thlr. bis 700 Fl. = 400 Thlr. nur ein

Vieriheil, ausserdem uber die Ilülltc der §. 54 normirien Sülne entrichucl, dalern der

Grund der Deposilion einzig und ullein in dem bevormundelen Zuslunde der Dllege-

belohlenen liegl. Die Erben oder undern Rechtsnuchfolger derselben huben für die

Wirkliche Ausgube solcher Gelder den vollen Ansalz zu emtrichien.)

Von der Depositengebühr für wirkliche Einnahme (§. 54, V. 1) und Ausgabe

(§.54, V. 2) wird die eine Hälste zur Sporteltasse verrechnet, die andere Hälste füllt

den Depositenbewahrern dergestalt zu, daß davon wiederum 2Drittheile dem Depositen-

Buchführer, ein Drittheil die übrigen Schlüsselinhaber beziehen. Die Depositenge-
bühren für die Ausleihung und Wiedereinziehung deponirter Gelder (§. 54, v. 3) er-

halten die Depositenbewahrer nach dem angegebenen Verhältnisse allein.

% (icsein vom 5. MNei 1605, An. 15.
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Verordnung vom 14. Mni 1864, die Form und Führung der Han-

delsregister, die Veröfflentlichung der Eintragungen und die
Sportelansütze im Handelssachen betreffend.

8. 20.
Auch in llandelssachen kommen die Vorschrislen des Sporlelgeselzes vom

4. Mürz 1859, sowic des Geselzes über den Ansulz und die Erhebung der Gchülren

der Rechlsunwülle vom 25. Mürz 1859 im Allgemeinen zur Anwendung.

Im Einzelnen wird Folgendes beslimnu:

1) Für die slanlliche Gdenchmigung zur Errichtung einer Communditgesellschul

uus Acticn oder einer Acliengescllschah (Ar. 174 und 208 des IInndelsgeseizhuchs)

greisen dio im S. 64 unter Nd 2) des ungezogenen Sporlelgescizes normirlen Spor-
lelunsili#c Dlulz. ·

2)FllkdioIts-cliA-lt.198,203,214,247usulUstlcsllnmlelsgcsclzlsnclis
crkortlcrlicltoslnnllicltcGenehmigungzttkwilntlenmgcntlcsGesellsclmklsvcrlrngsbei
Gesellschaftendorsal-1chiliItchIAktisldiellillllcdckbciich-Errichtungliqtsitlir-
lannsiilzczulioroclincn.

I)Filt-tliuAnnislsmceinen-Anmeldung,tliclcinlkngungintlusllnntlclsrcgislck,
ijsscnlliclicllokntssiltiiticlsttsig,jctloclitin-schliesslichelwnnigckweitererVerhandlun-

chi-sintlnclicutlonlas-ichVerliigcssjctmclitlcmUtslcssngotlerdltllscmtllungusstl
der Grösse des Ilundelsgeschülls

4 Fl. 10 Kr. bis 8 Fl. 45 Kr. = 20 Sgr. bis 5 Thlr.

#un Gerichlsspurleln zu erhehen.

4) l’ür die Nuchurngung und Löschung spillerer Aenderungen in Bezugnuf die

Firma oder den Silz einer Gesellschuft (SI. 12, Abs. 5 des Einführungsgescites vom

13. Mni 1864), sowie für die Einzichung und l.öschung disponirender Gesellschulter

(§. 14 des Einflihrungsgescues) in die änzu bestimmnen ölfenllichen Bücher, Acten

und Urkunden (§. 15 desselben Einfllrungsgescizes) wird eine Sporlel von

35 Kr. = 10 Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr.

ungesciat.

5) Für die Annuhme der inncrhalb der Frisl des S. 13 (der Verordnung vom

44. Mai 1864) erlolgenden Anmeldungen und die darnuf siotilindenden gerichllichen

Ceschüsle darl nur ein Vicriheil desjenigen Ansulzes liquidirt werden, der bei einer

·% Gesciz vom 5. Mur 1800, Cl. 16, „ 2.
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nuch Eintritt der Wirksamkoil des Ilandelsgescizbuches orlolgien Anmeldung zu-

lüssig gewesen sein Wi#rde.

Vierter Abschnitt.
Besondere Sporteln bei den Verwaltungsbehärden.

1) Bei Dienstbestallungen.

8. 56.
a. Bei den Hof- und Civil-Dienern.

1) Wirkliche Geheime-Näthe mit dem Prädicate Excellenz“ . 40 Fl.

2) Oberste Hoschargen (Oberhofmeister, Oberstallmeister, Oberjägermeister 2c.,

Geheime-Räthe, stimmführendeMitglieder des Ministeriums, Präsidenten der Landes-
verwaltungs- und höher Justiz-Collegien . 35 Fl.

3) Kammerherren, Hofmarschall, Reise= oderHossallneiser, Landsägermeister,
Vieepräsidenten, Geheime-Regierungsräthe, Geheime-Hofräthe 2. 30 Fl.

4) Oberforstmeister, Näthe der Landesverwalkungs= und der höhern Julir
collegien, Kreisgerichtsdirectoren, Oberstaatsanwalt .

)Kammer-ncthagdjttnkck,VotsimecstctAfcforen der Linbedrernd
und höhern Justizcollegien, Mitglieder der Kreisgerichte, Staatsanwälte, Räthe, die

nicht als Mitglieder der Landescollegien sungiren, Gymnasialdirector, wirklicher Ge-
beimer-Secretär, Geheimer Archivar 20 Fl.

6) VorständederUnterbehörden,wirklicheOberfürster,Profesooren,Bbbliothekar,
Capellmeister, Postmeister, Wildmeister, Rentmeister, Canzlei-, Commissions-,

ent- k. Sccretaire der Landesverwaltungs= und der höhern Justizcollegien, Dber,
controleur, Finanz-Consulent l.

7) Amts-/ Finanz- 2c. Commissaire, Secretaire und Actuarien der W’b
der Verwaltungs= und Justizämter, Oberlehrer, Förster, Nevisoren, Rendanten, Post,

Berg-, Floß= 2c. Verwalter, Postserretairs, Bauconducteurs, Wusitdireclor- Gunerr-
meilte. CammermusikerundCammersänger . 0Fl.8) Postassistenken, Postexpeditoren, Hofmusici, Negistatoren Canziisen, Wt
lei= und andere Assistenten, Copisten bei dem Mn und den Landescollegien,
Forstschreiber, Einfahrer, Stelerausseher . 5Fl.

9) Geringere Stellen . . . . . . 2Fl
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b. Bei den Geistlichen.

1) General-Superintendent . . 20Fl.

2) Superintendenten . .. 10 Fl.

3) Oberpfarrer . . . . . . 7Fl.

c.BcidetnMilitai-.

1) Major . . . .. .. . ·30Fl.

2) Hauptleute 235 Fl.
3) Oberlientenanks und Miltairbeamte mit Oberlientenantksrang . 20FL

4) Unterlieutenants und Militairbeamte mit Unterlieutenantsrang 15 Fl.

8. 57.

Durch die vorstehende Classificirung sollen die bestehenden Rangverhältnisse in
keiner Weise beeinträchtigt oder modificirt werden.

Sollten Decrete auf Titel oder Stellen ausgefertigt werden, welche hier nicht

namentlich aufgeführt sind, so wird nach den Ansähen derjenigen Kategorie liquidirt,
welcher sie nach den üblichen Nangverhältnissen am nächsten kommen. Diejenigen

Diener aber, die bei ihrer Bestellung Verpflichtungsgebühren zu zahlen haben, sind
von der Entrichtung der Decretssporteln srei.

8. 58.

Wird einem Beamten nur ein hoherer Titel ohne höheres Amt ertheilt, so ist

für das Decret nur so viel anzurechnen, als der Unterschied zwischen dem Ansatze für

das letzte Decret und das neue beträgt.

Bleibt ein Beamter in einer und derselben oben A. 1. u. 1—8 aufgeführten Clas-

sen stehen, z. B. bei der Ernennung eines Actuarins zum Amtscommissair, so ist die

Hälste des Sportelansatzes für die betrefsende Classe zu entrichten.

8. 59.

Auf Nachsuchen erheilte Titel an Personen, welche nichtim Fürstlichen Dienste

stehen, unterliegen einem höheren Ansatze, dessen nähere Bestimmung st jeden einzel-
nen Fall ausdrücklich vorbehalten bleibt.

F.60.
Bei allen Bestallungen ist noch der 6. Theil der zu liquidirenden Sporteln für die

Fürstliche Waisenhauscasse zu berechnen und auherden kommen 1 Fl. 45 Kr. Diener-
gehühren in Ansatz.
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Letztere können bei den höheren Stellen auch bis 3 Fl. 30 Kr. berechnet werden.

Bei den Stellen A. 1. u. 9 bleiben jedoch Waisenhaus= und Diener-Gebühren

außer Ansatz.

2) Bei Besoldungsverwilligungen.

S. 61.

Neben und außer den Bestallungs= oder Verpflichtungssporteln werden für Be-

soldungen und Besoldungszulagen berechnet

von bis zu 25 Fl. inel. . ishts,

von über 25 Fl. bis 100 ör inch. . . . . 2Pkoccnk
von über 100 Fl. . . .3Pkocent

Außerdem ist (abgesehen von der Clase A. I. a. 5 für die Fürstliche Waisen-

hauscasse der 6. Theil der Sporkeln und dann noch 1 Fl. 45 Kr. an Dienergebühren

zu liquidiren.

F. 62.

Dienstgrundstücke, Dienstwohnungen und Naturalien überhaupt werden nach dem

designationsmäßigen Werthe in Ansah gebracht.

Bei Besoldungszulagen kommt nur der Betrag der wirklichen Zulage in An-

rechnung.

3) Bei Dienstentlassungen.

8. 63.

Bei Dienstentlassungen wird weder für das Abschiedsdecret oder Rescript noch

für die Pension oder das Wartegeld eine Sportel berechuct. Wohl aber werden

1 Fl. 45 Kr. für das Waisenhaus und 1 Fl. 45 Kr. Dienergebühren liquidirt;

aber auch dies bleibt außer Ansaß, sobald der Beamte ohne seinen Antrag oder
sogar gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzt und zur Disposition ge-

stellt wird.

Erhält der Verabschiedete bei seiner Entlassung einen höheren Titel, so kommt
dafür die vorschristsmäßige Taxe in Ansah.

Fürstl. Schwarzb. Rudolst. Gesensammlung XXIX. 42
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4) In Sachen der innern Verwallung.

a) Boi den landeshorrllchen Behörden.

Mit Zuschlag

&amp; A#H.
I. Fur die Verleihung von Pri v’ilege n: W u c. 4# 2
) persönlicher Privilegien. 54 5— 3 7 4 7 15

his 87 30— 50 —13115.75.

oiserbnusebllbren bis zu 330—/2—590— —
2) Realprivilegien . . . « 840 5| 13. 7 4 5 à#

bis v175, 100 —262 30— 150—
Waisenluusgehühren bis zu 330— 2— 330— 2—

3) Ueherlungung cines Benlprivilegiums auf "
andoere HRealililen . 145— —237 4|3

is : 25—— 20—5230— 3—
Waisenlmusgebühren bis zu! 3.30——2— 3ao 2—

II. Fr Verleihung des leechis einer jurislischen ·

bersünliceeit 237, 415
bis 1. 1730— 10.— 26 15 15—

Waisenhnusgehuhren bis zuu 330— 2— 330|— 2—

III. Fur Ancrkennung eines Vereins 15 ui 234 41#
s 1700 4

Waisenhausgehühren bis zu n 3 o — 2— 330— 2—

IV. Für Verleihung des Rechis zur Führung

eines undern Numens v. 846 — 5 3. 7 4

bis 35.—20—
Waisenhausgebühren bis zu 330— 293 30 —2

V. Für Verleilumg von Concessionen: ! E

#1a) von Renleoncessonen und Concessio- 5 l

nen un Veroine und Corporationen 8145/— 5— 13 74 7 15

E—
Wauisenbnusgehühren his zu 330+ 2

2) von andern Concessionen .. » -17 125

bis, 67“ 50—431|15 75.—

Wuisenhunsgehühren bis zu. 3302— 330— 2—
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rmit Zuschlag

VI. Für Erlaubnisserllreilungen: X 5% E

1) zu loucriemssigen Ausspielungen —30—— 800x45N426
bis 11730—10—120|15—45

Wutsenkausgebihren his zu 3.30—2—— 330-—2——

2) zu Porccllirungen und Dismembralionen 1 " l
oder IHiorolunggeer ·445— *'l 4115—

bie 135——205 –—
3) Jur öllemlichen Aufführung ihontrali- ä5 n T

scher und ühnlicher Vorslellungen, zur D I

AbhaltungWonlliclick««k« .35 l4"«— 524—-15—
h58515——«—7z5244tss—

WusscnlmusgclillbkonIsiams;1«lö-—1 — 145|)— 1
VI. Für Genchmigung der Bauzeichmungen") —85 40——— –

s 1730—0 —

V. Fur Dispensationen: | "
1) vondem Verbole der Verheiruthung vor v . 1

zuräckgelegiem 24sien Lebensjahre 1454|2 110
bis 17 30—10 .H

Waisenbunsgebühren5 10.— 35 10—
2) Vollihrigkeits- Erklirung, L#egitim— «

tion, Geslollung der Wiederverheira--
ihung. wenn solehe hei der geriehllichen *-

Scheidung nicht nachgelassen wor 5s]15— 3—— 752 4 4.15—

bis 87/00—50, 13115—95
3) undero Dispensalionen 145——2 115—

bis 1730 26 16 is·-

Woisonhausgehilhren J 35— 0 —35—10—VIl. Für Verpllickkungen: # 1 "
) eines Ar#ess 10— 6— —

zur Wuisenhunscasse 53 4 ** –—
2) eines Wund- und Thierurstes 515— 3——1——

zur Waisenlmuscusse 24—1—, 7—1 —

5„ cDf. Mauorduung vom I. Fehruar 1668, .15.



284 1868.
Zuschlag

3) oines Physikus
zur Waisenhauscasso

zur Bibliothekscasse

4) eines Amitschirurgus

Waisenbuusgebllien
5) cines Kreislhiernrzies

Weisenluusgeblinen
6) eines Apotheker

Wasonkusgeblirren
7) eines Administrutors einer Apoiheke

Waisenhausgechühren
8) eines Apoibekergehullen

Waisenhausgehliren
9) einer lebamme

10) eines Bürgermeisiers ..

bis

41) eines Schullheissen

his

12) der Burgermeisler- und Schultheissen-

Siellvertreier die Ilulste der Ansulzo
sub M 10 und 11.

13) zum Uniorihnn

#u) eines Auslünders

Waisenleaungebulren
bis

b) eines Inlinders

Woisenhuusgebinren
bis

14) eines Geomelers

Iliervon zur Wnisenhauscasse24kr. resp. 7 r. 4
15) cines Communallörsters .

bis
lliervon zur Waisenhnuscnsse 24 Kr. resp. 7 Sgr.;
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16) eines Taxators

17) eines Murkers

168) einer Loichenfrau.

 sonsliger Personen

bis

IX. Fur dic Bestellung eines Rechlsonwalts

Waisenhousgebühren
X. Für die Ausserugung:

) u. eines Jngapnsses

b. cines Tuagesagahnsses.)
2) eines Reisepasses

Wirc derselbe auf nehrore obre usaus-
gesiellt, aul jedes Jahr

Verlüngerung cines Passes

3) einer Passkarle

4) eines Arbeilsbuches

Cdl. der bunren Ausugen sur des ar
beilsbuck.

5) cinesllunsirscheines nach Moasgube der

besonderen Verordnungen.

6) cines Gewerbescheines

bis

D"cl. der Gewerbesleuer.

7) eincs Auswanderungsscheinos
bis

Xl. Für eine Logalisirung:

1) durch dus Minislerium
2) durch einc uniere Ver#enkungsbahlre

») Verordnung vom 14. Februar 1668, N. 1 und 2
#% Minitterial-Bckancimachung vom 1. u#n 1868, S. 1.
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mt Zuschlag

XIl. ur die Confirmntion des Stulms ciner ge- KA#bpue % Erto„n

werblichen oder undern Genossenschaft 1 145— 1——2 4 115 —

bis 95— —20 —20—80 I
Walscnhtsusgeblllskonbis-II 145 1 145/— 1— 5)

h) NDei den Gemeindebehörden.

8. 65.

4) Füur Verpllichtungen # 4 18 5|— 2
2) Für cin Diensthuch 6, 1 8— ——

3) Fur Visiren der0ienst-und.ärbeissbtcher, |. # D T "„ 3 "„
Lalls die Arbeilszeit und Frng einge- 1 5 „ E—

lengen wird . — 4—— 1— 2
Ausserdem unenigeldlien. 165 1 #

4) Für einen Timuschein —+442 12 ——
Wasscolnusgehilren 7— 2—

5) Füur einen lleimalhschein —118 — 5— — ——

Dienstbolen erhulten die leimallscheine m i5 a

unengoldlich. ! 1 E
6) Für ein Silemcumiiss .z?30· 86

7) Für einen Vermögensschei . Z—;80— —«8«S F-

8) Für Genchmigung zu Ausstellungen.von m 3

Schicnheilen, zu Kunslühungen eil. 8|- — 5 –—
bis 35 10.— —

9) Für Tunzscheine. ILiorfür wird die Test- n! I

geseizie Abgube emrichtct. # !

10) Sonsiige Bescheinigungen 10, 13—– ———
11) Ab- und Zuschreibungen in cen Grund- 5 "“ " .

Geschoss- u. Sleuerbüchern, zusammen: « 5 a

u) von geschlossenen GCutern, venn dic- # „ UQ D

selben über 1750 Fl.— 1000 Thrr. D. 1. 1 5 D
Worthihaben ..... 35 10 ——

uusserdem 18 5 —

%Gesei# vom 5. Mai 1665, An. 16 und Cescu vom 27. Decemler 1867, F. 2.
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mitZuschle

h) von ledigen Grundslücken und Wohn- * *6% ISu. FEO

hünsern 3n »

beitloncrslonMcktmtlslllckcnclc.jc 10 3

bei mehr uls 10Crundsiücken elc. von

den übrigenie – *-

bei mehr als 20 Geundalikonch.von

dem 21. und den lolgenden nur je 1— 4—1 1)

5) In Finanzsachen.

S. 66.
1) Bei Pachtverlrügen mil einer jührlichen Puchsumme

Mn) von 17 Fl. 30 Kr. = 10 Tlür bis 105 Fl. = 60 Thlr. werden nur die

orWwuchsenden Copialgebühren berechnet,
b) von 105 Fl. = 60 Thir. bis 525 Fl. = 300 Thlr. 2 Procem von der

Puchlsumme über 105 Fl. = 60 Thlr.,

) von 525 Fl. = 300 Thlr. bis 1050 Fl. = 600 Thlr. uusser dem Spor-

lelsalze umter b) 3 Procem von der Puclusumme über 525 Fl. = 300

Thlr. und

d) von 1050 Fl. = 000 Thlr. nufwürts ausser den Sporiclsmazen unter hb)

umd) Procent von der Pachlsumme über 1050 Fl. = 600 Thlr.

Ausserdem werden no Waisenhnusgebühren bei den Pachtvertragen

unter a) 35 Kr. = 10 Sgr.

„ b)... 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr.

„ c). 3 Fl. 30 Kr. = 2 Tlr

i . Fl. — Kr. 4 Tuülr.

und obensoviol un bievorgohllhren erhoben. Dugegen sind hei den Sültzen unter b.

c. und d. dio Copiulgehlhren mit inbogriffen. 4

Erreichn dus jülliche Pachugeld nicht die Summe von 17 Fl. 30 Kr. =10 Thlr.,

so kommen keineblei Sporleln und Gebühren in Ansalz.

Der einzeine Sporielbeirug wird dadurch ermilelt, duss der nuch der jülmlichen

Pachisumme gelundenc Procenlsalz mit der Anzuhl der Pachtjahre mulliplicirt wird.

% Grten vom 5. Mai 1865, Art. 17.
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Bei Lanspachten und Verpuchtungen aus Lebenszreit Wird eine Lebensdnuer des

PFachters von 18 Jahren ungenommen.

Bei Pachiprolongolionen werden die Sporteln u. s. w. ebenso wie bei nenen

Fisigseneisn berechnet.")oaosm. Zu vorsichenden Sportcinnsützen trill ein Luschlag!im hülstigen Beiruge

und sorden somit berechnet bei den Pachtverirügen mit ciner jührlichen Pachtsumme

a) von 47 Fl. 30 Kr. = 10 Thlr. bis 105 Fl. = 600 Thlr. nur dic erwachsen—

den Cobialgebühren,
D) von 105 Fl. = 60 Thlr. bis 525 Fl. = 300 Thlr. 13 Procen von der l’achi-

summe über 105 Fl. = 60 Thlr.,

) von 525 Fl. = 300 Thlr. bis 1050 Fl. = 600 Thlr. uusser dem Sporicisalze

unter b. 3 Procem von der Pachisummo über 525 Fl. = 300 Thlr. und

d) von 1050 Fl. = 600 Thlr. nulwi#ris ausscr den Sporlelsülzen unter b. undc.

Frocem von der Pachisumme über 1050 Fl. = 600 Thlr.“")

2) die Ansilize für die Verleilungen von Fleischbünkon sollen weg. 290)

 4M u,NTSE
3) Brnumalzstcuer-Fixaliong—Verlrügot)185 227 777/6

bis 30|— 2 515 *

4) Chausseegelder-Abonnemenks-Karten ’—1 5 27 76

bisl110—% 1
5) In bergamtlichen Angelegenheiten:

18 5——27 7 6u. Für einen Schursschein ... ,

bMuthungSsund Bestattgungsgcbuhkeas I l;
noBetStemsImd Schteferbruchcn dcdgl Tvtf · I

gräbereien 4 22—V12 4 3#—
bb. Bei Vraunkohlengruben «

—# l

Für jede — von der Ste 1 5*
bis 109teen *l

) Geseiz vom 5. Mai 1865, Art. 16 XK 1.

1) Geseic vom 5. Nai 1865, Ar. 16..# 3.
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mit Zuschlag

 eal:2
— 9s9

I

DEFur jede hinzukommende Maahe von der 10ten.“ æ vu

20sten s-Fuk jede hmzukommendc Maaße von der 20 *-
bis 50sten

Für jede binzukommende zmi von der 50 sten
bis 60sten

Bei Muthungen auf mehr aldeeineFundgtube und
zwei Maaßen sind noch 5 Sgr. für den Lehubrief und J I

11 Shr. 3 Pf. für das Freifahren zu entrichten. " -
UslkstlmätsUntthmfchqjswndmfürsomlbesicbttsaagmM ’

qclcgcnllmätl Amme-Ihm umsVetgbecmth Thlk bgchnchntl
g§desDruasilohlmckgalsmssvomNov.ls.'ss«

cc. Für under bergbauliche krenen von . ,
1 Fundgrube und2Maaßen . 630—322—945—518—

Für jede weitere hinzugemutheteMaaße 260 7 639 113

Wird auf Antrag des Bergunternehmers eine Dienst-
reise eines Bergbeamten außer den gewöhnlichen Revi-
sionen nothwendig, so hat derselbe die nach Abschnitt
V. zu berechnenden Diäten und Transporkkosten zu

vergüten. "

c. Für einen Gewährschein
d. Für Aufnahme eines Vertrags und dessen Confir-

mation inel. der Eintragung ins Gegenbuch ohne
Rücksicht auf die Größe des Vertraggs 11

c. Für die Verpflichtung von Schichtmeistern, Stei-

gern, Auflädern und Ziehen. 110 20—145— 1

Außerdem, wenn die Vorpslichtung durch Fünl-.
liches Berzgericht geschieht, an den Vergrichter145—12 415

Für die Verpflichtung eines Grubenofficianten in «

F. Unterherrschaft 125—2(

I. Bei snahne eines rZindieT 3
schaft 1

— .

s*E*ôd5
—— #

. # S. —1 c

S SS *— S. 1. — 1. 1

S5——10 52 4—15—

 Geseu rom 5. Mal 1805, Au. 18 K 4. Die heslmmong unter 5, dass in Fü#r#s#. Upterhestschaft #ue

wen-hüpon beigelegeniepter Anvesenbeit eines Rergbeamien 2 Tblr. 5 Sgr. zu berechocn vind, koumt in
Vegsall.

Fürstl. Schwarzb. Rudolst. Gesetzsammlung XXIX. 43
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g. Bei Beförderung zum Steiger u. s. w.

h. Für Beglanbigung einer Abschrift
und für deren Besiegelung .

i. Fur einen Ausslund)

k. Für Taxation einer Grube, vorausgesetzt,
nicht eine besondere Reise eines Bergbeamten
sorderlich ist, indem, wenn letzteres der

die nach Abschnitt V. zu berechnenden

und Transportkosten aebechem zu -Für die Taxe selb .«

Für das Siegel
Für die Abschrift

I. 55 Bergzehnten-Armuthscasse
mann

aa. bei der Aufnahme alsJunge

bl. bei der Aufnahme als Häuer

cc. für einen Heimaths., Abkehr-
ad. beim Avancement zum Steiger u. s. w.

m. Markscheidergebühren:
un. für Legung einer Fundgrube .

für Legung einer Maahe"bis 40 ten#

cc. für Legung einer Maaße von 40. bis
a. für seden Winkel mnter Toge

cc. # jeden Winkel über Tage
 für eine Markscheiderstufe

und außerdem Reisekotten nach Mschuin
wenn die Entfernung von Könitz über

Stunden beträgt, sowie fermer die
baarer Auslagen für Hülfeleistung rc.

5 Ueseu vom 5. ai 1685, Ar. 18 M. 5.

## Ceseiz vom 27. berembr 1807, K. 2.
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6) In Kirchen= und Schulsachen.
I. Miulsterlal-Gebühten.

S. 67.

) Gesuntung, die Taufe cines neugeborenen Kindes uber 3

Tage hinaus zu verschioben, sir jeuen weileren Tag bis
zu 35 Kr. = 10 Sgr.)

2) Gestattung, mehr, als drei anwesende Gevatternzu bitten,
sür jeden über dre-

3) Gestattung der henfento vork miien 2o409 bazu
befähigtem Alter

bi
4) Gestattung nur zweimaligen Aufgebotsverlobter Petsonen

bis

5) Oesatninn nur einmaligen Aufgebot
bis

6) Gestattung einer Trauung ohne vorheriges Ausgebot

7) Gestattung der Trauung an demselben#a,anwehen
das letzte Aufgebot geschicbt.

bis
8) Gestattung der Trauung ohne usgebot iin Rothsauen am

Wochen= oder Krankenbette

bi õ
9) Gestattung der Trauung in der Charwoche, nämlich vom

Sonntage Palmarum bis zum 1. Osterfeste incl.
bis

10) Gestaltung der Trauung auherhalt des Kehn· oder des
Geburtsortes der Verlobten

11) Gestattung der Haustrauung
bie

Anmerk. Aiegt die Ursache des Gesuchsin Erkrankung eines
derVerlobten, so wird die Dispensation unentgeldlicheertheilt.

12) Gestattung der Tranung vewittweter oder geschiedener Ehe-
) Grrcirt bom 5. Mni 1855, Art. 10 1.

291

I. F. *.

12.

5 1——
35——10

18155
94 2—
845 5——

484 5——
1730—10

1730|—0

35|——20
1

1115—1
L———

1151——

35——

5/15. a

l — 8.——

330— 2
I45M1

45— 5—

43
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gatten vor Ablauf der Ordnungefrist, welche für den wieder-

heirathenden Ehemann auf ein halbes Jahr, für die wieder-

beirathende Ehefrau auf ein dahr sestgese bi 7: # jeden ·daranfehlcndenMonat.. 35"—-—-
S 15—

Gestattung der Ehe wischen dem Oheim und der Nichte,

zwischen der Tante und dem Neffen, zwischen dem Großoheim
und der Großnichte, zwischen der Großtante und dem Groß-

neffen, zwischen Personen, deren eine die andere an Kindes ,

statt angenommen hat, desgleichen zwischen dem Wahl (Adop ·
tiv.) Vater oder der Wahl (Adoptiv.) Mutter und den Ab-

kömmlingen des Wahl (Adoptiv.) Kindes, sowie zwischen
den Eltern der Wahl (Adoptiv.) Eltern, und dem Wahl-

FeuE

— o

# 1

1

––—
#

(Adoptiv-) Kinde oder den Abkömmlingen des lehtern
bis

10 20

14) Dispensation von Beibringungder Tesümonin iniegriialis 10 40

— —m————— S. S.. is

15) Gestattung eines Begräbnisses, außer der gesetzlichen Zeit
#i

5·) Für die von dem Fursil. Minislerium auszuwirkende Cestal--

lung eines Begrübnisscs ausserhulb des Friedhofes) 845— 5—
is 35 20

Bemerkungen. Wenn nach gehörig stattgehabtem Aufgebote
zu dem Gesuche um Gestattung der Haustrauung (sub M#11)

blosKrankheit 2c die Veranlassung giebt, so istder Ortsgeistliche
ermächtigt, dem Gesuche zu entsprechen. In den Fällen sub 1. *;:*
2. 4. 7. 8. 10. 11. 15. istder Superintendent ermächtigt,Drz.

pensation zu ertheilen, hat aber dem Mseri rn An- ·
zeigcziimachcnJndinFallensiibdiiZ 2. 14. hat
das Ministerium die Dispensation zu enheilen. u den Fällen

sub Aõ 6. 13. haben Wir Uns Selbst die Dispensation nach

Anhörung des Ministeriums zu ertheilen vorbehalten.
Die Dispensations-Summe wird, soweit ein geringster und

5 Gescu vom 5. Mai 1665, An. 19 K 2.



1868.

höchster Ansatz vorgeschrieben ist, einerseits nach dem Vermögen
der Bethelligten, andererseits nach den Umständen bemessen,

durch welche die Dringlichkeit des Gesuchs bedingt ist.
Die Hälfte der Dispensations-Gelder wird an die oberherr-

schaftliche resp. unterherrschaftliche Waisenhauscasse abgegeben,

die andere Hälfte bei der Pensionscasse für Geistlicheverrechnet.
Außer dem Ansatze der Dispensations= Gelder findin den

Fällen, in welchen der Superintendent die Dispensation

ertheilt, für denselben noch
undin den übrigen FällenfürdiePensionocasfeder W

anzuseßen.
16) Gebühren für die Ordination

a. der Geistlichkeit

b. der geisllichen Penstonscasse ..

17) Gebühren für die Vocation der geistlichenPenstonscasse

18) Gebühren für Einführung eines Geistlichen
u. der geistlichen Pensionscasse .

l-demGentkalsupcnntcndcnten...

AnmerkungDteOkdmatIonösVorauan undJnvcslItuks
gebühren sindvon derbetreffenden Kirchengemeinde zu entrich-

ten, außerdem trägt die Gemeindedie Kosten der Reise und
Destayirung des die Einführung besorgenden Generalsuper-
intendenten.

Demselben gebührt dabei ein Wagen mit zwei Pferden.
Der desfallsige baare Verlag ist jedesmal nach den laufen-

denMiethpreisen durch Quuttung zubescheinigen.
19) Fürein Abg,
20) Für ein Abgangszeugniß nach auherordentlicherPrüfung
21) Für sonslige Zeugnisse über enntuiseu. bei Primanern -

libccSecundaucm.·
c. bei Schülern der 3. Gymasal. und 1. Nealclasse

d. bei Schlern der4.5.und6.Gymnasial,und2.Realrlasse

8

——

—e
— —

S—
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22) Für Zeugnisse in Bezug auf Militairpflicht, wenn sie auf
frühere Wahrnehmung sich beziehen

23) Gebühren, welche Abiturienten zu enttichten. die das Lan-
desgymnasiun nicht besucht haben, im Betrage v.
Für Gymnasialbibliothek und Sporteln . .

Aumerkung. Die Gebühren sub 35 19 —23 Füchen nin

die Casse des Gymnasialficcus.

II. Kirchen, und Schulen-Inspectionsgebühren.

6 68.

Die Kirchrechnungs-Abhörungs-Gebühren sind bei

. sch hlerbei.

Die Kirchen-Visitationen werden mit den Local. Kirch-

rechnungs-Abhörungen verbunden und beruhen die diesfallsigen

Gebühren auförtlicherObservanz.
In anderen Kirchen= und Schulene Iulperian Angelegen-

heiten finden nirgends Gebühren statt, ausgenomme
1) die vorschristsmäßigen Diäten kuinachurnaigen Verichtun- ,

gen außerhalb der Flur des Wohnortes;

2) Botenlohn jedoch nur dann, we die Absendung eines

besonderen Boten unvermeidlichwa
3) Bei Einweihung einer Kirche, ense„ Altars, Friedhofs,

Anhörung einer Probepredigt
für sämmtliche dabei vorkommendeGeschäfte des elflichen
Inspectors, einschlleßlich der Predigt.

Anmerk. Ist an dem Orte, wo eine Localverrichtung vor-

genommen wird, kein anderes schickliches Unterkommen zu
finden, so ist der Pfarrer verpflichtet, den mit dem Ge-

schäft Beaustragten Wohnung, Licht, Heizung und Spei-
sung zu geden. Dafür erhält der Pfarrer von der Ge.

bühr jedes Beauftragten täglich 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

FI * x

124
1

3.30—
145—
(!
 1

|. *
l
l

l

!

1

 5

«-

7—

7
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In. An Ephoralgebühren in Dispensations., Ehe-, Pacht= und

Kirchstuhls. Angelegenheiten erhält der Snperintendent:
§5. 60.

1) Fur jedes Blatt einer Registratur oder eines Protokolls

2) Für einen Termin zurDernchmung nehterer Personen. ein-schließlich des Protokolls «

3) Für einen Bericht

4) Für jede andere schristlich Ausferigung.

IV. Pfarramtsgebühren in weltlichen Angelegenheiten.

S. 70.

1) Für Pfarrberichtein Ehe= oder Kirchstuhls-Angelegenheiten

2) Für ein Pfarramtszeugnißin Privatsachen

. wenn das Zeugniß meht als einePersonbetriff.fürjede

3) ii die Votbereilug zu einer Eideleistung und fur das
darüber auszustellende Zeugniß,

in mine ichtigen se
außerdem .

bio
4)Für die Gegenwart des. Geistlichen hei einer berihilichenEdegleinung einschließlich der Vorbereitung

In minderwichtigen Rechtsangelegenheiten
Anmerkung. Hinsichtlich der Pfarramtsgebühren in rein

geistlichen Angelegenheilen (jorn slolnc) verbleibt es bei
denjedenOrts gestenden bisherigen Bestimmungen.

Dienstbestallungen.

Für Bestallung eines Pfarrerbz, Diakonus, Pfarrsubstituten mit

derHoffnung der Nachfolge, ohne Unterschied desDienstein.
kommens . .

Für Bestätigung eines Schullehrers oder Lehtersubstituien
Diese Gebühren hat der Angestellte aus eigenen Mitteln

1zu tragen.

295

 %

1
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Gemeinschaftliche Bestimmungen
bezüglich der in den 55. 56—70 bestimmten Sporteln.

8. 71.

In den §§. 56—70 bestimmten Aversionalsporteln ist das etwaige mündliche
Anbringen, die gewöhnliche Nachforschung und die Berichtserstaltung an die Ober-

behörde, sowie deren Rescript inbegrifsen. Besonders sind nur die ganz außergewöhn-

lichen und im Edictalverfahren vorkommenden Handlungen zu berechnen. Hierfür, so-

wie für die sonstigen sportelpflichtigen Handlungen, für welche keine Aversionalsportel
bestimmt ist, greifen die in §. 26 normirten allgemeinen Ansätze Plaß. Jedoch sind
bei den Verwaltungs-Aemtern die Ao 8, 18. 19, 20 aufgeführten Sporteln nur zur

Hälste und die Sportel sub N5 21 nach dem für die Einzelrichter normirten Betrage zu

berechnen. Außerdem hat für schriftliche Bescheide der unteren Verwaltungsbehörden
1 Fl. 45 Kr. bis 3 Fl. 30 Kr.

mit Zuschlag 2 Fl. 371 Kr. bis 5 Fl. 15 Kr.

und für die oberen Verwaltungsbehörden 3 Fl. 30 Kr. bis 5 Fl. 15 Kr.

mi Zuschlug 5 Fl. 15 Kr. bis 7 Fl. 523 Kr.)

in Ansaßz zu kommen. 's

Funfter Abschnitt.
Separatgebähren.

1) Düäten und Commissionsgebühren.

72

Für Amtsverrichtungen, welche ein Fürstl. Diener außerhalb der Flur seines
Amtssitzes kraft seines Amtes oder in Folge erhaltenen besonderen Auftrags vornimmt,

kann derselbe nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen Diäten
und Erstattung seiner baaren Auslagen in Anspruch nehmen.

Nur bei Justizbehörden sind für Amtshandlungen in sportelpflichtigen
Civilsachen, die außerhalb des Geschäfslocals der Behörde, aber innerhalb der

Flur des Gerichtssitzes vorgenommen werden, Verrichtungs= oder Commissions-Ge-

bühren zu berechnen, welche an den fungirenden Beamten ausgezahlt werden, sobald.

sie von dem Zahlungspflichtigen entrichtet, bezüglich eingezogen sind.

% CGeiweir vom 27. December 1807, F. 2.
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8. 73.
An Commisssonsgebühren wird je nach der Zeitdauer des Geschäfts die Hälfte oder

der ganze Betrag des dem Diener bewilligten Diätensatzes gewährt.
7. 74.

Bei mehrtägigen Verrichtungen sind täglich wenigstens sechs Stunden dem Ge-
schäfte zu widmen. Die Anfangs= und Beendigungszeit ist stets in dem Protokolle zu
vermerken.

Die Zuziehung eines besondern Protokollführers darf nur da erfolgen, wo dies

nach gesetzlicher Vorschrift erforderlich ist oder durch den Umfang des Geschäfts geboten
wird. Bei auswärtigen Testamentsaufnahmen sind regelmäßig an Stelle einer zweiten

Gerichtsperson die im Orte bestellten Urkundspersonen zuzuzichen. Die Zuziehung

eines Dieners muß durch die Natur des Geschäfts geboten sein. (§. 92 I)
. 75.

Ist einem F. Diener bei Uebertragung eines gewissen Amtes die Vornahme der

mit demselben in Verbindung stehenden Reisen ohne besondere Entschädigung, oder

gegen Bezug eines fixirten Diälen= und Reisekosten-Bauschguantums oder gegen speciell

normirte Sätze zur Pflicht gemacht, oder bestehen für gewisse Diener in Bezug auf die
Voraussetzungen und die Art und Weise des Diätenbezugs und der Transportkosten-

vergütung bestimmte Vorschriften, so hat es bei denselben, in soweit sie durch dieses

Gesegz nicht abgeändert worden sind, sein Bewenden.
Es verbleibt demnach hinsichtlich der Vergütung des Reiseauswandes der Beamten

des Thüringischen Zoll- und Handelsvereins, der Forstbeamten, der Superintendenten,

Schulinspectoren, anderer Geistlichen, Kirchen= und Schuldiener, mit Ausnahme der

Gymnasiallehrer, bei den deßhalb getroffenen besonderen Bestimmungen, bezüglich bei
den herkömmlichen Sätzen, ferner rücksichtlich der Diäten und Reisekosten des Justiz-

personals in Strafsachen bei den Vorschriften der Gebührentaxe für die Verhandlungen

in Strafsachen (G. S. 1850, S. 295 ff.) und endlich rücksichtlich der Medicinal-

personen (Physiker, Thier und Wundärzte und Apotheker) bei den Bestimmungen

der Medieinal-Taxe vom 16. Juli 1844 (6, S. 1844, S. 24 fl).
Ausserhalb der Fülle des §. 75 w S%an Diüten verwillige:

I. UrK die slinumfuhrenden Mitglicher des Fursllichen Minislerioms, sowie für die

Vorslünde der Londesverwallungs- und der huhern Juslizcollegien
» 7Fl.-4Thlk.

Jst-sil.SchmsludolfhGeiculammLXII-M 44
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HI. Uir die Rülhe der Lndesverwullungs- und der höheren Juslizcollegien, die

Ooberforslmeistor, Kreisgerichlsdlroctoren, den m4 den Chel des
Slilimnir -Commandos und onderc Stubsolliciere 5 Fl. 15 Kr. = .3 Tl.

HI. ur die Assessorcn der Lundescollegien,Iligliederberlfreisgerichte.dieSmals-

“ unwilie die Vorsiinde der Juslin- und Verwaltungsiimter den, uirklichen

scheimen Seorckoir, die Forsimoilger und wirklichen Oborlbrsler, den gehoi-

men Archivur und Bibliolhekur- den Gencralschulinspeclor. Crmnasial- Di-

recibr, die Direciorei der-Stwe Z. Iil-; und Besserungs- Anslulten, die

Saperintendenten, Ilie Ilauptleute und Siabscupitins 3 Fl. 30 Kr.E 2.-Thlr:

IV. Hr die Secrelnire der Landbsverwallungs- und Juslikcollegien, sowio die 8e-

crelhire und Acluurienbei den Jusliz— und Verwultungsünmern, die Helerena
dorien: Audiloren und Accessisten, dic uls solche delihillv undeslellten Benm—

len des Rerisions-Bürcuus, der IInopilundescnsse und Landeseredilcmssc, die

VorstindedecHlent-undSteuermter:desBergumtesundturliehimstreln
den ObersteuerconiroleurCsôweil rücksichtlich desselben nicht der.§.7

tritl Und soweit nicht den Dilichaufwand von-dem: Thltringischen: * a

Ihnilels-Vercine zb bebtreitcn isl), die öberen Baubeumien, Oie Försterdic
Psutrer, i Dieconen 13bi zis. Prölessonn umd Obevlewwer Uos Gymnnr

Funisund der Reulschule, lerner. die Liculeminis und Mililnirbeumten mil
Ossiciersrang .. 2 Fl. 37 Kr. 4 II. 1TMr.45 Ser.

J #ur die Sleuepehmmissofre, „Hem- und Sieuernsütsissistenten und Aceessisten,
in Assislentendes Hevisiöns-Burenus,„ Forsischreiber und Forstgehnllent Cusseu-

beumien der Umerhehördenhergverwuller. Einlahrer, Kreisihierifrztchplöss-=
vorwolter: IIünenbenme und. Ceomeler (mil der Verpsliehlung; Uie Instru-

F menie vor#Aielien). Hegisiraloren,Cunzleinssislenlen Corzlisien, Buncon—
lucieurs, Copislen“ Steosenoberoufseher 1 M. 45 Kr. =14TUr2

u fKr die Gendarmeric— Wuchtmeister; die kelär ebel und Bioueroulseler eu-
lere mit der unter IV. rueksiehilieh es ohetieuer-Conlroleurs

nen Beschränkung) Fl. 10 Kr. 20 Sgru.
VII. Iur die Diener der Landescollegien: liobiener luoc Beidiener der Umerbehör—

den, Cendormece“ Lergeoilen und andere Vnlerossieiere 56 Kr. = 40 Sgr.
VI. #r dic gemeinen Soldatern 35 Kr. 10 Sgr.

Dio Diener und Boidiencr der Unterbchorden doben nnur unter denin der Ge-

Diuten Anspruck.
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 dVie hier gewiihlle leilonfolze und Susamnenaelus ist obne nm nuflie
bealehenden Rungverhüllmisse

aAlle nichtenumgutlich genunnton Dieuer ordon wievu * *t
genirten.beunten, welsche ilmenim lionge *siehwiehen *)
* i"«: 7-·,«:«,- -«II.,-:".".«.,··.«I.i—

Im Alhenciien richtet sich der Diätensatz nach dem Ante, uü#derDienir
bekleidet und nicht näch dem eiwaigen höhern Titel oder Rang
SHind mehrere.Sicllen in einer Person vereinigt, so werdem die Diäten nach der

btigene Stelle- bemessen. inwelche das bezügliche Geschäft einschlägt. Auch hatder
Diener, welcher die Geschäfte eines eine höhere Dieuststelle bekleidendem Diellers be-

sorgt, nur auf den Diätensatz Anspruch, welcher ihm nach seinein eigenen Dienstver-
hältniß gebührt.

*.78 "

Deriin8. 76bestimmteDiãteusah viihilt dieVergütungfür einen vollen Tag
von 24 Stunden.

Der Tag wird jedoch schon für voll gerechnet, wenn das Gons, mit Einschluß
der Hin- und Rückreise, nicht innerhalb 6 Slundenbeendigt wird

 JF Geschäste in einer Entfernung unter oder bis zu einerhalben Meile vom

Wohnorte werden den Commissarien Tagegelder nur alsdann bewilligt, wenn sie nach·
weisen, daß sie genothigt gewesen sind, sich aijßtihalb ihres Wohnotled selbst zu

verpflegen. Ob dieser Nachweis geführt ist, hat diebetreffendevorgesette Behörde)l in
jedem einzelnen Falle nit Rücksicht aufdieDauer del Ceschäfts. und die GEusemung

des Ors zubeurtheilen.
Bei asstnn. werden jdoch in solchen Fällen Ceimisenshebähre be-

rechnet. (Vgl. S. 7
Nur 2 iaten finden statt bei Geschäften, die mit Einschluß L Hin.

und Nückreise an einem Vormittage oder einem Nachmittage, oder in der Miltagszeit

und zwar innerhalb 6 Stunden beendigt werden; Anfang und Ende derVerrichtung ist
baher in dem Pretokolle shtszzubemerken.Wird dies unterlassen, so werden!nur halb ·
tägige Diäten vergütet.

Wird die Expedition erst. Nachmittags begonnen, dauert jedoch den andern Täg

 5) 6Cseiz vom h. ai 1865, Aa. 20.

z7.
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die Abwesenheit zwar über Nacht, jedoch nicht über Mittag des andern Tages, so wird

auch für den letztern die Hälste des Diätensatzes für einen Tag berechnet.
In Fällen, wo eine Expedition, wenn gleich erst am späten Abend begonnen,

über Mitternacht hinaus dauert, doch so, daß noch in derselben Nacht vor 6 Uhr Mor-

gens zurückgekehrt wird, findet ein ganzer Tag Diäten, aber keine Vergütung für

Nachtquartier statt.
Werden mehrere auswärtige Amtshandlungen in verschiedenen Angelegenheiten,

für deren jede die Kosten besonders zu berechnen sind, dergestalt vorgenommen, daß der
Commissarius oder die Commission nicht erst nach Beendigung einer Amtshandlung

nach Hause zurückkehrt, so sind die Diäten unter die verschiedenen Angelegenheiten ver-

hältnißmäßig zu vertheilen.
S. 79 und 80.

Ausser den Diüren können noch in Ansalz gebracht werden:

1) die nolhwendigen Trunsporikosien von den Dienstsicllen im Arl. 20 unter #

I.—V.,jedochunlerVorbchaltder rücksichllich einzelner Diencrclussen (z. B.

des Forsipersonals) besichenden besonderen Beslimmungen;

2) in Füllen, wo dbernuchtel werden muss, die unvermeidlichen Aus-

lugen lör Wohnung, lleizung und Belcuchtung, sowie die Trinkgelder von

den Diensislcllen im Arl. 20 unier I. und l.

Wohnung über Nacht in Casihösen, lleilzung, Lichl., Trinkgelder wird den
Dienerclossen III. und IV. mit 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr., der Dienerclasse V. mit

 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr., den Dienerclassen VI. und VII. mil 260 Kr. bezbgl. 71 Sgr.

und der Dienerclusse VIII. wil 471 Kr. 5 Sgr. vergülel.

Es bleibt diesen Diencrclossen indess die speciellc Bescheinigung und Verglllung

eines unumgünglich nöthig gowordenen Mehrnuflwandes für dus Nuchlqunrtier vor-

hohallen.
3) Hücksichtlich der Dienerclassen im Arl. 20 unter I. und II. kür einen Bedienten

lüglich 50 Kr. = 16 Sgr.

Sollic in einem isnen Fralle für den versendelen Diener noch andorer Auf

wund entsianden sein, so wird die besondere Berechmung des lelzieren, noben den

vorerwühmien Sülzen, unler gleichzeiligem Nochweise der Nothwendigkeit gestallct.

Tiierher geboren insbesonderc nolhwendige Reprüsemulionskosten, Aulwond an

Lohnwagen und Lohnbediemen in grösseren Siudten, uan Porto und dergleichen.

Bei Verschickungen in dus Auslond, wobei übernachlel werden moss und bei
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Diensireisen von der Oberherrschalt in die L'nierherrschalt und umgokehrt erhöhon

sich die sümmtlichen Bezüge bei den Dienerclussen Aõ I. bis V. um dio Haulslte.)

81.

Was die Transportkosten bei den Unterbehörden (Kreisgerlchte, Ver-

waltungs- und Justizämter, Rent- und Steuerämter, Bergamt) anlangt, so passiren

solche, insofern nicht die Nothwendigkeit der Anwendung von Transportmitteln im ein-

zelnen besondern Falle nochgewiesen wird, nur bei denjenigen Expeditionen, welche an
Orten vorfallen, die über3Meile vom Sitze der Behörde entfernt sind und bei denen

der fungirende Beamte selbst für sein Fortkommen sorgt. Unter dieser Voraussetzung

kann der Vorstand resp. das Mitglied und der Subalternbeamte für seden halben Tag

je 525 Kr. = 15 Sgr. und für einen ganzen Tag se 1 Fl.45Kr.—1Thrr.liquidiren.
An Orten, wo die Amtspersonen von obiger Durchschnittsberechnung nicht ohne

ihren baaren Schaden Gebrauch machen können, ist der Betragder wirklich aufgewen-
deten Transportkosten durch Quittung des Empfängers nach den laufenden

Miethpreisen zu bescheinigen.
Für diesen Fall aber werden dem Vorstande der Kreisgerichte, der Verwaltungs-

und Justizämter, sowie den Collegialmitgliedern, in deren Wagen auch die etwa mit-

fungirenden Unterbeamten aufzunehmen sind, zwei Pferde mit Wagen vergütet. An-
dere Beamte dürfen nur ein einspänniges Fuhrwerk liquidiren, es müßte denn unter

ganz besondern Umständen die Benutzung eines zweispännigen Fuhrwerks nothwendig
gewesen sein.

In dem Wagen einer Gerichtscommission haben zugleich auch die Physikats= und

etwaigen Urkundspersonen, soweit möglich, gastetne zu finden.
Hinsichtlich der Vergütung der in #n#e der Oberbehörden aufge-

wendeten Transporikosten gilt der Grundsatz, daß in jedem einzelnen Falle nur

der wirklich gehabte Aufwand liquidirt werden darf.
Für das Maß aber, innerhalb dessen derartige Aufwände sich halten sollen, gel-

ten folgende Vorschriften:

u) Wo Eisenbahnverbindung besteht und sich im einzelnen Falle als genügendes
Transportmittel darstellt, muß diese benutzt werden. Die Diener der in F. 76 gedach-

u 14 !s—ne haben Anspruch auf Benußung der 1. Wagenclasse, die Diener der
4., 5. Kategorie sind zu Liquidirung der 2. Wagenelasse befugt; alle übrigen

1658nur berechtigt, die 3. Wagenclasse zu liquidiren.
*i Ceseiz vom 5. Mai 1665, An. 21.
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Sämmtliche Diener haben Anspruch auf Erstattung der für ihr Gepäck etwa be-

zahlten Ueberfracht und die Diener sob 1 bis incl. Vl. auf Erstattung der Nebenkosten,

welche beim Zugehen zur Eisenbahn und beim Abgehen von derselben vorkommen.

Bei Mitnahmeeines Bedienten erhalten die sub 1= und ll. in. S. 76 bezeichneten

Beamten noch den Fahrpreis 3. Classe vergütet, es müßte denn sein, daß der benußzte

Eisenbahnzug eine 3. Wagenclassenicht gehabt hätte, in welchem Falle von dem Commis-
sarius die 1. Classe und für den BedientenderPreisder2.Classe liguidirt werden kann.

5) Insoweit keine Eisenbahn benußt werden kann, sind die Diener der I. und 2.

Kategorie einen Wagen mit 2- Extrapost- oder Miethpferden, die der 3. (dafern die

Bennzung der Extrapost im einzelnen Falle kostspieliger sein würde) nur einen zweispän-

nigen Miethwagen, die Diemt der 4., 5. und G. nur einen einspännigen Miethwagen

zu liquidiren berechtigt. Unter allen Umständen ist indeß von sämmtlichen Dienern,

mit Ausschluß der 1., und im Fall der Mitnahme eines Bedienten, auch der 2. Kate-

gorie, stets die Beförderung mit dem Postwagen zu wählen, wo dies möglich iß.

Den Dienerclassen III. bis VI. ist nachgelassen, statt der wirklich aufgewendeten

Transportkkosten die Aversionalsätze des S. 81 zu liquidiren.
83

Wer Fouragegelder oder MenlS bezieht, darf, insoweit nicht specielle

andere Bestimmungen, bei denen es sein Bewenden hat, getroffen lind, Fuhrkosten

nur in dem Falle liquidiren, wo er die Reise ihrer Natur nach mit den eigenen Pferden

nicht machen kann.

8. 84.

Militairpersonen beziehen die in den §§.76und80festgesetztenDiäten beziehungs-
weise Vergütungen für Dienstaufwand nur bei einzelnen Versendungen, wenn keine

Eingquartierung stattfindet.
Bei Streifcommandos ohne Nachtquartier, sowie bei Märschen von und nach

Frankenhausen bewendet es bei den zeitherigen Bestimmungen.
Die Forslbenmten bezichen nur bei Dienstrcisen nusserhulb ilrer Bezirke bezilg-

lich Remere Dihlen und Transporikoslen. Es pussiren aber

) keine Transportkoslen

a) Ur diejenigen Besichligungon der Privolwalulungen, welche wegen der

Horsllichen Beaulsichligung dersechben unch dem Ceeselze vom 18. Mürz 1840

—Ges. Samml. 1840, S. 63 — crforderlich sind, und

p) bei Landesgrenzrevisionen,
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2) weder Dilien noch Transportkoslon

f#u die Vorfolgung von Forsifrevlenn

Die Fesisicllung und Verinderungler Forsihezirke und Reviere, lerner diekn
scheidung von Zweilsol Lium zu. )

Prüfungsgebühren.

1) Für die Prüsung eines Candidaten derTheologie simh Mitgliedern der
Prüfungs-Commission zusammen 5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr.

2) Für die Prüfung ei#esCandidaten.zur Owination k% mirislerio) jedem der
dreiMitglidder der Prüfungscommission 3 Fl. 30 Kr. = 2Thlr.

3) Für die Prüfung eines Axztes 21 Fl. = 12 Thlr. im Ganzen.

4) Für die Prüfung eines Wundarztess 7 Fl. = 4 Thlr. im Ganzen.

5) Für die Prüfung eines Apothekers oder Provisors 7 Fl.—4Thlr.im Ganzen,
orcl. der Auslagen für Reagentien.

6) Für die Prüfung eines Thicrarztes. 7 Fl. — 4 Thlr. im Ganzen.

7) Für die Prüfung eines Forsters, jedem der Fachmänner 3 Fl. 30 Kr.= 2 Thlr.

8) Für dieaöchsung bines Adspiranten zum Ke# und CasseFwin. jedem
der Fachmä 2 Fl. 24 Kr. resp. 1 Thlr.12Sgr.

9) Für die ansan einesForsgehülfen. jedem der Fachminmner
1 Fl. 45 Kr = 1Thlr.

10) Für die Prüfung eines Landesgeometeré 7 Fl. = 4 Thlr. im Ganzen.

11) Für die Prüfung der Rechtscandidaten und Aceessisten bewendet es bei der Vor-
schrift in den §. 13 und 24 des Regulativs über die Prüfung, Ausbildung und Be-

schäftigung der Rechtscandidaten, Accessisten und Auditoren vom 26. April 1853,

S. 79 ff. der G. Samml. 1853.)

3) Sollerturgebuhren und Zählgelder.
Die Sportelrendanten der Vemeckne. und Justigbehörden beziehen eine Col-

lecturgebühr von 5 Prozent der wirklich erhobenen Einnahmen an Sporteln und Straf-

geldern mit Ausschluß jedoch der baaren Verläge.

Werden dergleichen Einnahmen für Nechnung der Collegialgerichte durch die Ein-

zelgerichte eingehoben, so gebührt dem Sportular der Letzteren, welcher die Einnahme

und Ablieferung besorgt, die eine Hälfte der Colleckurgebühr, wogegendieandereHälfte
 Ceseir vom 5. M 1605, Art. 22.

%% cCf. Negulalir vom 29. Juni 1866. &amp;S. 11 und 22. Ces F. 1866 S. 91.
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dem Sportular der Ersteren, welcher die eingehobenen Sporteln und Strasgelder ver-

rechnet, zufällt. Die in Bezug auf das Cassen= und Rechnungswesen des Fürstl. Kreis-

gerichts zu Sondershausen getroffenen Bestimmungen werden hierdurch nicht berührt.

Bei Auctionen von Mobilien erhält derjenige Subalternbeamte, welcher die Er.

stehungsgelder zu verrechnen zu, von 1 Fl.: 2 Kr., von 1 Thir.: 1 Sgr.
4) Rechnungsgebühren.

 87.
Inmichtigen Concurs,Sequestration. Erbschafts, oderandern vewwickelten gericht.

lichen Angelegenheiten werden dem Beamten welcher die Rechnung ausstellt, für jeden
Bogen derselben 1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr. zugebilligt.

5) Archivgebühren.
88.

Der mit dem ArchivgeschäftebeauftragieSubalterne erhält bei Angelegenheiten der

Privaten für Aufsuchen und Vorlegen von Acten, wenn 10 Jahre seit der letzten Expe-

dition abgelaufen und die Acten in dem Archiv niedergelegt sind, von jedem Faseikel

14 Kr. = 4 Sgr.

6) Gebühren der Gemeinde. Beamten und Urkundspersonen.

Urkundspersonen, sowio Gemeindebenmie, dencn die Besorgung von Auclio-

nen, Besichligungen, Beschlagunhmen und sonstigen Verrichlungen ausgelrugen wird,
erhalten für jede Stunde, wolcho sic dom Geschalte wilmen . 17 Kr. 5 Sgr.,

jedoch im Genzen für den Tog nicht bbe Fl. 45 Kr. = 1 Tbr.,

Ir schrillliche Meldungen oder Aufse 21 Kr. = 6 Sgr.,

für nolhwendige Wege ausserhalb des Wohnorts von mindesions einer helben

Stunde Entlernung . 21kr. = 6.Sgr. bis 42 Kr. = 12 Sgr.

Diesclben Ansamze wordeo cenGemeindebenonen sur ibre Theilnuhme bei Lan-

desgrenzberichligungen gewilrt. Im Uebrigen können sie in öllemtlichen Ange-

logenhoilton nichls liquldiren, in Gemeindeongelogonbeitcn nur dunn, wenn dic

Gemoinde koine Aversionalvergllong giobt.

Fungiren (lemeindebeamie uls Suchverslindige oder Zeugen, so cCxbullen

sie die für diese besmmie Gobühren.

Ausserdem possiren:

a) L#s Bescheinigungen rüchsichtlich des Ankaufs von Cit 10 Kr. =3Sgr.

b) fu Bescheinigungen bez. der Versicherung von Mobilien mit Einschluss der

Invemir Iür die erste Seie 10 Kr. = 3 Sgr.,
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hür jede weilere Seile Kr. = 2 Sgr.,
e) sur Bescheinigungen, welche mit nüeelsstenn aul die Geselze vom 6. Juni

1856, die Uebercignung unbe#wcglicher Sachen und die Verbesserung dos

Hypoithekonwesons beirellend, ausgesiellt werden 20 Kr.=3Sr.
wenn sie mehr uls cine Scite Mullen, I#r jede weilere Seilc 7 Kr. =2 Sgr.“)

7) Gebührender Sachverständigen.

§. 90.
I. Für das Geschäft und die damit verbundene Versäummih, bekommen

u. Sachverständige aus dem Stande des Bauern oder des Bürgers von gerin-

gerem Gewerbe für einen vollen Tag 1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr.

b. Sachverständige aus höhern Ständen für einen vollen Tag
1 Fl. 45 Kr. = 1 Thlr. bis 3 Fl. 30 Kr. = 2 Thlr.

Wenn dos Geschillt und die damit verhundene Vershumniss — mit Einschluss

der Ilin- und Rückreise bei nuswärtigen Verrichlungen — nicht übor 6 Stunden

duuerl greill die Ilülhe der Ausülzc umer I. u. und b. Plutz.)

I. Findet das Geschäft außerhalb des Wohnortes statt, so werden Diäten von

gleicher Höhe der Versäumnißgebühr (I.) mit Rücksicht auf die dort aufgestellten Abstu-

sungen zugebilligt.*r:1 *#——n-m—1 ; „ s, 4 3##
. Für

IV. Eine Vergütung für Transporfkosten findet nurubeisolchen Sachbersandigen

statt, welche nach ihren Berufs= und Standesverhältnissen, wennsie in eigtuen Angelegen-
heiten reisen, ebenfalls besondere Transportkosten aufwenden würden, oder wenn eine

unumgängliche NothwendigkeitdesTransportesnachgewiesenwird. Aber auchin solchen
Fällen tritt nur die Vergütung für ein Reitpferd oder ein einspänniges Fuhrwerk ein.

V. Es verden für 4o4n eeines * honon WrH z „ er E S.o #.Aussates

22 Kr.——(8bis 7 Fl.— 4#
2 füreine Uebersetzung den S 1 Fl. 10 Kr.=20 Sgr.

3) für Abgabe einer ehan nisenali vn Ausarbeitung5 Fl. 15 Kr. = 3 Thlr. % 21 Fl.=12 TDnr.

* F Abgabe einer bloßenGranogtückstaxe
„0Cesel vom 5. Mad 1865, An. 2..

% Geseiz vom 5. Mei 1865, An. 24

Fürstl. Schw. Rudolst. Oesehsammn. XXNI. 45
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EIIIIIIEIIIE 4 Kr.=4 Sgr.
b. von jeder weitern Seiite 3r Kr. —- 1 Sgt. bie 7 Kr. -2 Sgr.

berechnet.
Werden Staatsbeamte als Sachverständige zugezogen, soerhalten sie diejenige

Vergütung an Diäten und Transportkosten, welche ihnen bei Reisen in Dienstangele-

genheiten zukommt.

8) 3r8engrbühren
Auf ausdrückliches Verlangen ist zu guezen

1) wenn die Zeugen an dem Orte der Vernehmung selbst oder an einem von letzterem

nicht über eine Viertelmeile entfernten Orte wohnen, vorbehältlich des Ersatzes eines

etwa zu bescheinigenden positiven Schadens für jede Stunde Versäumniß
1 Kr. = 1 Sgr. bis 14 Kr.= 4 Sgr.

Angefangene Stunden werden für volle gerechnet; für dic Versänmniß an einem

Tage darf jedoch die Entschädigung auf nicht mehr als 6 Stunden ausgeworfen werden.
Die Höhe der Versäumnißkosten ist in jedem einzelnen Falle mit Rücksicht auf den

mune Erwerb des Zeugen und auf die örtlichen Verhältnisse zu bestimmen.
er Zeitaufwand wird nach der Zeit, welche der Zeuge bei der Behörde zubringen

muß, iotren.
2) Ersolgt die Zuziehung oder Vernehmung der Zeugen an einem mehr alseine Vier-

telmeile von ihrem Wohnorteenkfernten Orte, so sind ihnen an Reisekosten mit Einschluß

der Versäumniß und Zehrungskosten für jede Meile der Hinreise
10x Kr. = 3 Sgr. bis 1 Fl. 45 Kr. = 1Thir.

zu vergüten; für die Rückreise findet, wenn sie nicht an demselben Tage erfolgen konnte,

der gleiche Ansatz statt, außerdem nur die Hälfte desselben.

Beträgt die Entfernung wenigerals eine Meile, so wird diese für vollangenommen,
bei gröheren Entfernungen werden die Reisekosten nach Viertelmeilen vergütet und es
kommen dann nicht-volle Viertelmeilen nicht in Ansaß.

Die Höhe der Reisekosten ist mit Rücksicht auf die Erwerbs= undsonstigenVerhält-
nisse der Zeugen, auf die örtlichen Preise der Lebensbedürfnisse und bezüglich der Trans-

port-Mittel, innerhalb des angegebenen Satzes zu bestimmen. Insbesondere ist hier-
bei darauf Rücksicht zu nehmen, ob der Zeuge seinen Verhältnissen nach, wenn er in

eigener Angelegenheit reiste, besondere Transport-Kosten aufwenden oder ob er den

Weg zu Fuß zurücklegen würde. Das letzte Alinen des H. 90 greift auch hier Plaß.
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9) Dienergebühren.
92

I. Für Verrichtung außerhalb des Geschäftslocals, jedoch innerhalb der Flur des

Gerichtssitzes, empfängt der Diener, welcher einen Beamten begleitet, unter denselben
Voraussetzungen, unter welchen der LeWtere auf den Bezug von Commissionsgebühren

berechtigt ist, bis zu 3 Stunden Dauer eine Gebühr von 21 Kr.=6 Sgr.
für eine längere Dauer . 35 Kr.— 10 Sar.

Il. FürVersteigerungen, welche dem Diener ach z. 41 der Execut. Ord. vom
18. Juni 1854 bertragen werden, sowie für den Ausruf bei Versteigerungen, welche

ein Gerichtsdeputirter besorgt, und zwar sowohl in·als außerhalb des Gerichtslocals
18 Kr. iresp. 5 Sgr.

dauert das Geschäft über 4 Stunden 35 Kr. 10 Sgr.

II. Für den Anschlag und die Abrehne cielindisdher Fthefetenwaln und
Edictalladungen . Eng

IV. Fr Auspfandungen erhãlt ein Dienerbei einemviquidum
bis zu 1 Fl. 45 Kr.=1Thir. 7 Kr. = 2 Sgr.

bis zu 8 Fl. 45 Kr. = 5 Thlr. 14 Kr. = 4 Sgr.

bis zu 43 Fl. 45 Kr.=25Thlr. 21 Kr. = 6 Sgr.
darüber hinauus 42 Kr. = 12 Sgr.

für Ausweisungen 2c. 14 Kr. = 4 Sgr.bis 35 Kr.=10 Sgr.
Leistet der Schuldnerbei Vorzeigung des Auspfändungs oder Mnismngebesehl

sofort Zahlung oder Gehorsam, so hat er immer nur die Hälfte der Gebührzuentrichten.
V. Für Einlegung einer Wache pro Tag 21 Kr. = 6 Sgr. bis 35 Kr. = 10 Sgr.

VI. Für Arretirung 21 Kr. = 6 Sgr.

Die in diesem §. aufgefährtenGebührn werdennicht vorschußweise aus der
Sportelcasse, sondern nur, wenn sie von den Zahlungspflichtigen eingegangen sind,

an den Diener gezahlt.
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 XIIV. Verordnung
die Aufsellung der. Wasserhöhenmaße betreffend, vom 14. April 1368.

Auf HöchstenBesehl Serentssimtt wird zur Ausführun des 8. 49 des Gesehes
über die Benutzung des Wassersunb über.i#en Schutz gegen dasselbe voit 7. Februar

1863 -(Gel-Saum, 1868, 151) Folgendesverordnett
6. i.

* Einleikung desinden vochsehendenParagraphenvorgeschriebenenVarthrens
muß die dem betreffenden Triebwerke zukommende Wasserhöhe bestimmt werden. Die

Feststellung erfolgt nach Maßgabe der -inden358#.33.—38 desEingangs
gedachten Gesetzes.

 2
Die Zeichnungen, welche denGesuchen h Glnehnigung der Anlage oderwesent-

lichen Veränderung von Triebwerken, Stanvorrichtungen“ u. . w. (§. 33 des Gesetzes)
in boßpelten Exemplären beizufügen sind, müssen die llämtr.Stauworrichtung. ein-
schkiehlich der Gerlune und Wasserräder, enthalten. Eiller Zeichnung des gehenden
Werks bedarf es nicht. vielmehr genügt die Angabe ver Bestimmung des Triebwerks

unb der Sahl und Ark der anzulegenden Gänge. Auhetbem ist ein Nipellementer-
forderlich, in welchem dargestellt sein muß:

u) angenprofl des zum Behriebe belinnien Waseerlaufs resp. des Mutter,
1# eine— von Querprofilenderselben, elche soweit ausgedehnt werden

müssen, als die Wirkungen der anulegenden Stauwerke Vechen, »s-
kikstl Schw Indem Gesegsaninil Umk-
i E niten in udolsiadt nen: 6. Mei 1608.
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Die Profile sind auf ein und dieselbe Horizontale zu beziehen, und ist die letztere
an einen unverrückbaren Festpunkt anzuschließen. Es bedarf ferner der Angabe über

die Höhe des gewöhnlichen, des niedrigsten und des höchsten Wasserstandes resp. über
die Wassermengen welche der Wasserlauf in den Regel führt sowie der Ermittelung,
welche Stauwerke ober= und unterhalb der projectirten Anlage zunächst derselben sich
befinden. In dem Situationsplane sind die Grundstücke, welche an den Wasserlauf

stoßen, soweit der Rückstau reicht, mif dem Namen des zeitigen Eigenthümers zu
bezeichnen.

Die Auftragung des Nivellements erfolgtin den Längen nach dem Maßstabe von

uil00 der wirklichen Länge und in den Höhen nach dem 24 fachen Maßstabe.

Bei den Situationsplänen für Wassertriebwerke ist der Maßstab von 2000 der
wirklichenLängezu nehmen

Diese Zeichnungen sindin rheinischem Maße auszuführen.
§. 3

Die nach §. 35 des Gesetzes vorzunehmenden Erörterungen sind auf die möglichst

zweifellose Heraussetzung der für das TriebwerkinAnspruchgenommenen,durch Vertrag,

Verleihung oder Verjährung begründete Stauhöhe zu richten.
S. 4.

Die Wasserhöhenmaße find
der Sicherpfahl und

der Merkpfahl «

". 5.
Der Sicherpfahl hat den Zweck, die durch den Merkpfahl veranschaulichte

Stauhöhe, bezüglich die Höhenlage eines Mühl-, Schleußen= und Wehrfachbaums,
sowie eines steinernen Wehrrückens so festzustellen, daß dieselbe mit Sicherheit wieder
bestimmt werden kann, wenn der Fachbaum oder Merkpfahl verfault, verrückt oder

sonst verloren gegangen ist und erneut werden soll.

« S. 6.

Der Sicherpfahl muß aus gesundem festen Eichenholz bestehen, rein beschlagen
10—12 Zoll im Geviert stark, und so lang sein daß er mit einer Zugramme, deren

Bär mindestens das Gewicht von 4—5 Centner hat, fest eingerammt, noch etwas

über den zu normirenden Wasserstand hervorragt. Das Aufpfropfen des Pfahls ist

nicht gestattet, außer bei einer ungewöhnlich tiefen Lage des festen Bodens, wenn diese
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auch mit langen Pfählen nicht zu erreichen ist; für diesen Fall darf das aufgepfroypfte
Stück nicht unter 5 Fuh vom Masserspiegel abwärts lang sein, und ist durch Kreuzblatt.

eiserne Schienen und Ringe gehöng mit dem Pfahl zu verbinden. Zur Bestimmung

der Pfahllänge ist der Grund und Boden zuvor zu untersuchen und die Länge eher zu

hroß als zu gering anzunehmen.

Der Pfahl erhält eine vierseitige Spitze, deren Länge
mindestens die 27 säche Dicke des Pfahle beirägt, und
welche mit einem guten eisernen Pfahlschuh mit gehörig

langen Federn armirk ist.

Der Pfahl muß, so weit er im Boden steht, gehakelt

werden, d. h. es sind zwei einander gegenüberstehende

KanteningleicherHöhe,3“tief,winkelrechteinzuschnei-
den und. 6 Zoll von oben herab ist bis auf diesen Schnitt

ein Keilstück an jeder Kante auszuhauen. Diese Hakelung.
beginnt da, wo die Zuspitung des Pfahls nach oben hin

endet und ist in einfüßiger Entfernung so forlzusetzen, daß

in jeder folgenden Hakelung mit den beiden Kanten ge-

wechselt wird.

Zur Abfsirzung des Setzungstermins kann der Pfahl in Gegenwart des Bau-

oder Vermessungsbeamten schon vor dem Termin eingerammt werden. In diesem Fall

hat genannter Beamte den vorher revidirten Pfahl unter dem Kopfende mit seinem

Siegel zu verseben, damit er im Tesmun als der revidirte anerkannt werde. Das Fest-

rammen des Pfahls geschieht in Gegenwart der Commissarien und Interessenten am

Temminslage und muh so lange sortgesetzt werden, als der Pfahl unter einer Hitze von

30 Schlägen wit einem gehörig (1—5Keumer) schweren Nammbär noch einen Viertel
Zoll zieht. Der Pfahl wird, wenn er fesigerammt ist, genau
Jragerecht abgeschnitken und dessen Kopf mit einer viereckigen
Kupferplatte bedeckt, welche einen winkelrecht vorstehenden, min-
destens 17 Zoll an den Seilon des Pfahls herabreichenden Nand

und vier miudestens 1 Fuh lange Federn hat, von denen je eine

an einer Stite des Pfahls hinabgeht und mit vier 31 Zoll langen

kunfemen, gehörig in Wachs zu tränkenden Nbcein Helgenngt
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wird. Durch die Kopfplatte darf kein Nagel geschlagen werden, weil dadurch die

Fäuluiß des Ersteren befördert würde. In die Kopfplatte ist die Jahreszahl und

das Datum des. Setzungstermins einzuschlagen resp. einzugraviren, jedoch ohne das
Metall zu durchbrechen.

Ist der Boden, wohin der Pfahl gesetztwerden soll, von so falsiger Beschaffenheit,

daß durchaus kein Holzpfahlin denselben eingetrieben werden kann, so muß eine stei-
nerne Marke errichlet werden; diese besteht aus einem 31—4FußimGeviertgroßen,
mindestens 10Zoll dicken Bodeisttein und einer 12— 1 n Zoll (je nach der erforder-

lichen Höhe) im Geriert starken Standsäule. Beide Theile müssen je aus einem Stück

und aus einer festen, nicht leicht verwikternden oder zerbrechlichen Steinart bestehen.

Der Bodenstein wird auf dem möglichst gerbneten Felsengrund so sicher gelagert, daß
weder eine gänzliche, noch auch theilweise Senkung desselben in der Folgczeit stattfinden
kann, weshalb das Gerölle und das lose Gestein sorgfältig sortzuräumen ist. Die Stand-
säule ist mit dem Bodenstein sicher und fest zu verbinden. Am besten geschieht dieß durch
einen 8—.9 Zoll im Geviert starken und mindestens 6 Zoll langen Zapfen, derin einem

— passend vorgerichteten Loch in der Mitte des Bodensteins
— eingeseht und mit Blei oder Schwefel sorgfältig vergossen

i wird. Die Dimensionen des Zapfens und Loches sind

nach unten etwas zu vergrößern, damit der Zapfen nach
7· dem Vergießen nicht aus dem Loche herausgezogen werden

I kann. · Die StandflachederSaulemußrundumdenZapfen

 anaauf dem Bobdenstein allerwärts dicht aufliegen. Auf dem

 Bodinstein wird demnächst rund um die Standsäule Beschwe-

4 — “ mngsmauerwerk bon möglichst großen Steinen ausgeführt,
4 “ das oben mindestens 6 Zoll Höhe der Standsäule, vom Kopf

 ? abwärts gerechnet, frei lassen muß. Ist die Standsäule, die

immer etwas länger als erforderlich zu nehmen ist, fest mit
demsccher gelagerten Bodenstein verbunden, so wird deren Kopf auf die dem betreffen-

den Triebwerke zustehende Wasserhöhe genau horizontal abgearbeitet, auf der Vopf-
fläche wird die Jahreszahl und das Datum des Sehungstemmins tief und etwas unter-

gearbeitet eingehauen und mit Blei ausgegossen.
Der Kopf des hölzernen Sicherpfahls oder der steinernen Marke, sofern diese als

Sicherpfahl dient, wird zuerst mit einer Steinplatte, dann mit Erde überdeckt und

über demselben sodann zur leichtern Wiederauffindung ein Markstein eingesetzt.
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8.7.
Die Setzung des Sicherpfahls orfolgt unter Leitung der zuständigen Verwaltungs ·

behörde; dieselbe hat hierzu einen Termin an Ort und Stelle anzuberaumen und zu

demselben außer dem Besitzer des Triebwerks, für welches der Sicherpfahl gesetzt werden

soll, auch diejenigen Personen schriftlich vorzuladen, welche nach den voransgegangenen
Verhandlungen wegen Bestimmung der Wasserhöhe als betheiligt zu betrachten sind.
Die Vorladung erfolgt unter der Vrrwarnung, daß die Ausbleibenden etwaiger Ein-

[prüche verlustig fein werden.
5. 8.

Damit die Pfahlsetzung an dem bestimmten Terminstage ohne Aufenthalt erfolgen

kann, ist auf Anordnung der Verwaltungsbehörde vorher alles Nöthige vorzubereiten,
insbesondere sind der Pfabl und —sofern ein steinernes Höhenmaß zu setzen ist — der

Bodenstein und die Standsäule vorher vorschriftsmäßig anzufertigen.

98. 9.

Zur Ausstellung des Sicherpfahlse ist ein schicklicher, gegen die Einwirkungen des
Hochwossers und des Eisgangs geschützter Platz in der Nähe des Fachbaums (Wehr=

rückens), dessen Höhe er zu bezeichnen bestimmt ist. auszusuchen. Wo thunlich ist der
Sicherpfahl in der Richtung des Fachbaums aufzustellen.

. 10.

Ist nachdenörtlichen Verhältnissen nicht zu erreichen, daß der Kopf des Sicher-
pfahls in gleichem Nivean mit dem Fachbaume zu liegen kommt, so ist der verticalo

Unterschied beider genau abzumessen.

Damit Veränderungen an dem Sichewiat um so leichter entdeckt werden können,
ist seine Höhe an mehreren z zur Anbringung
solcher Marken eignen sich namentlich in der Nähe befindliche Felsen, feste Mauern.
steinerne Sohlbänke an Fenstern und Thüren und dergleichen.

« §.12.

Dasber die Verhandlung bei Setzung des Sicherpfahls aufzunehmende Protokoll

muß außer der Angabe der gegenwärtigen Beamten, Sachverständigen und Betheiligten
und den allgemeinen Nachrichten über das Trieb- und Stauwerk eine genaue Beschrei-

bung der äußeren Beschaffenheit des Sichpfahls, die genaue Angobe des Standorts
und der Art und Weise der Einseung, sowie die einzelnen durch Messung bestimmten,
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in vorstehenden §§. näherbezeichneten. Dimensionen, insbesondere die sorgfältigste
Angabe der Riveauunterschiede zwischen dem Sicherpfahle und dem Merkpfahle und

zwischen dem Sicherpfahle und dem Fachbaume Beutlich enthalten. Namentlich dient
zur sorgfältigen Beschreibung des Standorts des Pfahls dann, wenn er nicht in der

Richtung des Fachbaums gesetzt werden konnte, die Angabe des Abstandes desselben
von demt rechten und linken Ende des Fachbaums, da durch das hierdurch gebildete

Dreieck die Stellung genau bestimm und jederzeit leicht aufzufinden ist. Dem Protokoll
ist noch ein Situationsplau, auf welchem die nächsten Umgebungen des Pfahls und

dessen Stellung selbst ersehen werden können, beizugeben.

8. 13.
Das Protokoll ist von dem Terminsdirigenten, dem Sachverständigen, dem Pro-

kokollführer und sämmtlichen Betheiligten zu unterzeichnen, Letzteren auch auf Ansuchen,
dem Eigenthümer des Trieb= oder Stanwerksaber in sedem Fall, auf deren Kosten in

Abschrift und Copie mitzutheilen.

S. 14.
Bei Wiederherstellung oder Erneuerung eines Sicherpfahls ist ebenfalls nach den

vorstehenden Bestimmungen zu verfahren.

. 15.
Der Merkpfahl hat den Zweck, die höchste erlaubte Anstauung des Wassers

Jedermann ohne eine vergleichende Messung unmittelbar sichtbar zu machen, insbeson-

dere diejenige Wasserhohe vor einem mit einer Schußschleuße versehenen Wehre zu

bestimmen, bei deren Ueberschreitung die Schupzschleuße zu zlehen ist.

Der Merkpfahl muß so gesetzt werden, daß durch ihn die fragliche Wasserhöhe

ohne vorherige Messung zur unmittelbaren Anschauung gelangt.
Im Uebrigen kommen in Bezug auf den Merkpfahl die Bestimmungen der s. 6

bis 14 ebenfalls zur Anwendung.

S. 10.

Der Verwaltungsbehörde ist nachgelassen, in den durch technisches Gutachten als

dazu geeignet erkannten Fällen die höchste zulässigr Höhe des Wasserstandes für den
Winter und für den Sommer verschieden zu bestimmen und am Menkpfahle zu bezeichnen.

Der Winterwasserstand gilt für die Zeit vom 1. October bis 31. März, der

Sommerwasserstand vom 1. April bis 30. Septeinber. Ist ein Winter und Sommer-

wasserstand oder anderweit zugleich ein niedrigster Wasserstand fesgesetzt, so muß der
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Merkpfahl dem höchsten Wasserstande entsprechend abgeschnitten werden. Der niedrigste
Wasserstand wird durch eine Reihe Kupfernägel bezeichnet, die in einer wagerechten

Linic in 13 Zoll Entfernung von einander an derjeuigen Seite des Pfahles eingeschla-
gen werden, welche vom Ufer aus am leichtesten sichtbar ist.

Der Legung eines Fachbaums, sowie eines steinernen Wehrrckens muß
die Setzung des Sicherpfahls, sofern ein solcher noch nicht vorhanden ist, vorausgehen.

Rudolstadt, den 14. April 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Siebenzehntes Slück vom Jahre 1868.

 XV. Verordnung
vom 8. Mai 1868, betreffend die Aufhebung einer Bestimmmg in F. 11 der

Ausführungs-Verordnung zu dem Gesetze über die Landesvermessung,

vom 11. October 1861 (G. S. 1861 S. 135).

Mit höchster Genehmigung Serenissimi wird die in §. 11 alinen 6 der Aus-

führungs-VerordnungzudemGesetzeüberdieLandesvermessung vom 11.October 1861

enthaltene Beslimmung, wornach bei schmalen Parzellen bis zu 3 Nuthen Breite eine
Breiten-Differenz von 1 bis 11 Decimalsuß pro Parzelle nachgelassen worden, hier-

mit aufgehoben.

Rudolstadt, den 8. Mai 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Vertrab.

Hürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. XXIX. 47
Ausgegeben in Rudolstadt den 23. Mai 1868.
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&amp; XLVI. Ministerial-Verordnung
vom 8. Mai 1868, die Anwendung des Zollgewichts als Medirinal-Gewicht betr.

Mithöchster Genehmigung Earenlsim wirdimr Anschiuß an die Bestimmungen
der §§. 3 und 10 des Gesetzes vom 14. September 1858, betr. die Einführung des
Zollgewichts als allgemeines Landesgenicht. (G. S. 1858, S. 182) Folgendes

hiermit verordnet:

C. 1.

Das durch das Gesetz vom 14. September 1858 als Einheit des Gewichts fest-

gestellte Pfund soll auch als Medicnal-Gewicht zur Anwendung kommen.

Dieses Pfund ist hiernach gleich Einem Pfunde und 5,105370 Unzen (1 Pfund
5 Unzen 2 Skrupel 10,6 Gran) des bisherigen Medicinal-Gewichts.

. 2.

Das Pfund wird alsMedicinal-Genicht in Fünf Hundert Theile getheilt mit

decimaler Unterabtheilung. Der fünf hundertste Theil des Pfundes erhält den Namen
» nn.«

Die decimalen Unterabtheilungen des Gramm werden, der betreffenden Abstufung
seines zehnten, hundertsten und tausendsten Theilo eutsprechend, mit dem Namen

„Decigramm", „Centigramm“ und „ Milig " bezeichnet.

Die vorstehenden Bestimmungen treten tn dem 1. Juli d. J. in Kraft.

Vondiesem Zeilpuncte ab dürfen in den Dispensir-Lokalen der Apotheken keine
* öder in Gebrauch genommenwerden, als folgende:

1) Das Pfund., halbe Pfund und Viertel-Pfundstück desLandesgewichts —
welche resp. mit 500, 250 und 125 Grammen übereinstimmen —in der durch

die Verordnung vom 8. Octobr. 1858 (Ges. Samml. 1858, S. 187) vorge-

schriebenen Cylinderform;
2) Zweihundert-, Einhundert., Funfzig., Zwanzig= und Zehngrammenstücke in

der Form eines regelmäßigen Würfels mit abgestumpften Kanten und Ecken;

3) Fünf. Grammenstücke von Messing in Tafelsorm,derenquadratische Oberfläche
gleich ist einer Seite des Zehngrammenstücks;

1) Zwei- und Ein-Grammenstücke von derGestat eines sanft gebogenen Bandes.

Die Länge dieses Bandes beträgt bei dem Zweigrammenstück etwa 7 Linien,
bei dem Eingrammenstück etwa 6 Linien.
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5) Fünf., Zwei= und Ein-Decigrammenstücke von Neusilberblech mit ausze.
bogenem, an der einen Seite schräg abgeschnittenem Rande;

6) Fünf., Zwei= und Ein-Centigrammenhückein derselben Form mit einerauf-

gebogenen Ecke, wie ach5;
7). Funf - Milligrammenstcke sind für den Receplirtisch entbehrlich. Gewichts-

hrößen von 5—1 Milligramm sind beim Dispensiren durch Division auszu-
wägen.

Zu feineren chemischen Analysen können die früher schon hierzu im Gebrauch

gewesenen Milligrammenstücke aus Fatia verwendet werden.
 +-

Von dem 1. Juli d. J. ab dürfenferntriin den im§.3 erwähnten Loralitäten nur

solche Mensurirgesähe aus Zinn, Porzellau oder Glas geführt werden, welche mit

Grammentheilung versehen sind. Die dort ekwa hednen zur Bestimmung des
spekifischen Gewichtes dienenden Gläser von resp. 1000, , 100 oder 50 Gran In-

halt sind durch solche zu ersetzen, welche dem atiie gemäß construirt sind.

Sämmtliche Gewichtsstücke und müssen entweder mit dem hiesigen

Aichungsstempel oder mit dem Stempeszeichen einer auswärtigen, jedoch innerhalb des

Norddeutschen Bundes-Gebietes befindlichen Aichungs-Behörde versehen sein.
6

Es ist zu erwarten, daß die Aerzte sich bei ihren Verordnungen schon vom 1. Juli

d. J. ab des neuen Gewichtssystems, in Anerkennung seiner practischen Vorzüge, be-

dienen werden. Sollten indessen nach dem genannte Zeilpuncte ferner noch Recepte in

die Apotheken gelangen, welche nach dem bisherigen Medieinalgewichte zusammen-
gestellt sind, so haben die Apotheker die Gewichtsansätze aus dem alten in das neue

Gewicht nach Maßgabe der angeschlossenen Reductionstabelle umzusetzen.

Die erfolgte Umsetzung eines jeden Gewichtsansatzes ist bei Vermeidung von
OrdmungsStrafen auf dem betreffenden Rerepte zu notiren.

Ein Exemplar der Reductionstabelle miß auf jedem Receptirtische vorhauden sein.

Diein dem Strafgesehbuche undin derhn vom 8. October 1858 gegen

die Benuhung unrichtiger, zum Wiegen bestmmter Werkzeuge und gegen den Besitz

ungestempelter Gewichte und Wangen angedrohtenShafen und Mahregeln treten 4nin dem Falleein, wenn nach dem 1. Julid.J.indenA ged g

ar
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nicht entsprechende, wenn gleich mit dem Siempel einer Aichungsbehörde versehene
Gewichte und Waagen benuzßzt oder vorgesunden werden.

Rudolstadt, den 8. Mai 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertra

Cabelle

zur Umsetzung des bisherigen Medicinal- (Unzen.)Gewicht in
das neue Medieinal. (Grammen-) Gewi

DasGenicht ist umzusetzen
von in Decimale des oder

Gramm. in Worten.

 Gran % Cemtigramm

1 „ Oon 11 »
1 "“ % 2 „
7 „t O#os 3 »

l« 0% 6 »

1 Serupel 1,2 11# Gramm
1 Drachme ** „

2 Serupel 2. 3

1 Drachme 3,#1—n 33
4 Scrupel 5,0 5 »

14 Dtachmen 56 542 7. 7 „

5 , 11, 11 »
15,» 15

2 18 182
22, 22 „

P unze 30,J 30 »
3 Unzen 90)n5 90 »
6 „ 180. 180 »
12» 360,o 360 »
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 XLVII. Instruetion
über das Verfahren bei Aichung und Stempelung der Medieinalgewichte,

vom 8. Mai 1868.

S. 1.

Die Aichung und Stempelung der Gemichtsstücke von 200 Grammen abwärks bis

1 Milligramm wird unter Unserer Ober-Aussicht von zwei Uns beigegebenen Sachver-

ständigen besorgt.
8. 2.

Dieselben haben in ihrer Verwahrung einen Sat Normal-Gewichte und einen

Saßb Probe-Gewichte. Lehtere sind bei dem Aichungsgeschäfte zu gebrauchen. Ge,
wichtsstücke, welche mit den Probegewichten nicht übereinstimmen oder deren sonstige
Beschaffenheit vorschriftswidrig oder fehlerhaft ist, werden zur Aichung und Stempelung

nicht zugelassen.
Die Normalgewichte dienen zur Prüfung der forkdauernden Richtigkeit der Probe-

gewichte und dürfen beim Aichgeschäfte selbst nicht benutzt werden mit alleiniger Aus-
nahme der Milligrammstücke bei Feststellung der Fehlergrenze.

8. 3.

Zur Aichung und Stempelung sind Medicinalgewichte nur in Stcken zu 200, zu

100, zu 50, zu 20, zu 10, zu 5, zu 2 und zu 1 Gramm, zu 5, zu 2 und zu 1

Decigramm, zu 5, zu 2 und zu 1 Centigramm anzunehmen.

Die im §. 3 genannten Gewichtsstücke haben ferner noch folgenden Vorschristen
zu entsprechen:

a) Die Gewichtsstücke von 200 Grammen bis einschließlich von 10 Grammen

haben die Gestalt eines regelmäßigen Würfels mit abgestumpsten Kanten
und Ecken. Sie tragen auf der Oberfläche und den vier homologen Seiten-

lächen die Bezeichnung (vergl #.). Der Aichungsstempel ist auf der Ober-
fläche über oder unter der Bezeichnung aufzuschlagen.

5) Das Fünfgrammenslück bildet die Hälste des Würsels zu 10 Grammen, hatalso
Tafelform mit quadratischer, der Seite des Zehngrammenstücks gleicher Ober-

fläche. Die Bezeichnung (vergl A.) befindet sich auf einer der beiden quadra-

tischen Flächen; dieselbe Fläche dient zur Stempelung.
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e)

4

2

–—

1868.

Die Stücke zu 2 Grammen und zu 1 Gramm haben die Gestalt eines sanft

gebogenen Bandes. Die Länge dieses Bandes beträgt bei dem Zweigrammen-
stücke etwa sieben Linien, bel dem Eingrammenstücke etwa sechs Linien. Bei

beiden Stücken verhält sich die Länge zur Breite wic 5:2. Die concave Seite

des Bandes enthält die Bezeichnung (vergl. J.) und den Aichungsstempel.

Die Gewichtsstückezu200Grammen bis hinab zu 1 Gramm dürfsen nur aus
Messing, Bronce oder Neusilber gefertigt sein. Die Bezeichnung, welche
verkieft eingeprägt wird, besteht in der, die Zahl der Gramme angebenden

Zisser, welcher die Buchstaben Grff, oder (ir. beigefügt sein müssen, ausge-

nommen bei den vier Sritnslich der würfelförmigen Stücke, bei denen es
nur der einfachenZifferbedarf.

Die Stempelung 8 mit dem Fürstll. Wappen-Doppeladler und den

BuchstabenF.S.H.
Die Theilstücke des Gramm bestehen aus Neusilberblech und zwardie Stücke
zu 5, 2 und 1 Decigramm mit aufgebogenem, an einer Ecke schräg abge-

schnittenem Rande, die Stücke zu5, 2 und 1 Centigramm mit einer ausge-
bogenen Ecke.

Die Bezeichnung ist auf derOberfläche“ vertieft einzuschlagen. Der auf

derselben Fläche zusibringewde Achungs: Stempel kann auf das Fürstl.
Wappen beschräuktble 4

Die lnnervolheilmgen vesGramm erhallen ihie Bezeichuing entweder durch
die Buchstaben Dgr., beziehungsweise Cgr., neben oder über welchen die ent-

sprechende Ziffer anzubringen ist oder durch die Decimalzahlen 0. — 2—0,

1—0 u. s. w. mit Beifügungder.Suchstn Cr. oder G.

DiegrößteAbweichung von der-Sellchvew,welche beim Michen der Medieinal.

gewichte noch nachgesehen werden kann, kigt bei einem Stücke
von 200 Grammen 06% Gr. = 3 Cgr.

7. 100 « *— 2. “

„ 50 „ — —

*„ 20 „ 0% 5r. — , „

* 10 *% 0% „"„ 7

„ 5 » — „ 6 Mgr.

« 2 „ — „
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von 1 Gramm O% Gr. = 2 Mgr.

bnlr„ J. „ hm „ 1 5.

“ 6% 7. — „ 1 «
0.,-.--

Bezüglich der cnniclinunnnien. darf bei einem Förf,— 2 Zwei= und 1 Centi-

grammenstücke läammengenommn, die — 1 Milligramm * überschreiten.
Medieinalgewichte gellen als unrichig 8 sind daher für den Gebrauch unzilässig,

wenn die Abweichung von der Sollschwere bei einem

Gewichtostcke von 200 Grammen mehr beträgt als O,Gramm.
« l 0

» »- » » » ji«-Mo «

« „ 50 „ „ „ „ 0 „

« „ 20 „ " „ „ C% —

“ “ 10 * * " “ # „

7 77 5 -* 7 1 %„ 7

7“ 7 2 „ « « otmb »

« » 1 * „ 77 “ “. 0% 7“.

4 : 4. 1 -« « » » 0-M «

«: !“. 0- t/ t / *5 u O. «

« « il» « » « im « »

Von den kleinerenGemichtssickn darf eine Gesammtheit von höchstens 1 Dezi-
gramm Gewicht um nicht mehr als# der Sollschwere von leßterer abweichen.

Die Prüfung und Aichung der zu — bestimmtenWaagen ersolgt

ebenfalls durch die Uns beigegebenen Sachverständigen. Solche Waagen sind bei der
Einlieferung und auf den von denselben ausgustellenden Aichscheinen ausdrücklich als

Medieinalwaagen zu bezeichnen und es ist für jede derselben die größte einseitige Trag-
fähigkeit, für welche sie bestimmt ist, anzugeben.

8

Die Empfindlichkeit, welche beim Aichen einer Medicinalwaage zu Grunde gelegt

werden muß, ist doppelt so groß, als diejenige, bei welcher diese Waage unrichtig und.

zum Gebrauche unzulässig wird, d. ’ eine aichfähige Meditinalwaage muß bereits bei

der halben Größe derim §.9 aufgeführten Bisabgewichie einen deutlich wahrnehmbaren
Ausschlag geben.
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8. 9. «

Die zu Meditinalzwecken bestimmten Waagen gelten dann als unrichtig und für
den Gebrauch als unzulässig, wenn sie

für die ihrer größten Tragkrast bei einem einseitig aufgelegten
entsprechende einseitige Belastung von Zusatzgewichte von

250 Gramme 0,% Grammen
7 Oo « .

20 » 0-w «

5 « osw «

0, 7“ cdoa 7

einen deutlich wahrnehmbaren Ausschlag nicht geben, oder wenn die Gewichte, welche,

auf beide Waagschaalen aufgelegt, den Gleichgewichtszustand — —
um den Betrag dieses Zusatzgewichts oder mehr von einander abwei

Die Zulässigkeit etwa vorhandener Medicinalwaagen von anere ragfahigleit ist

nach Analogie vorstehender Scala zu bntheilen,8.1
Die Aichungsgebhren sind nach 1 Sätßzen zu erheben:

für Gewichts. eue Alchung: Nachaichung:
stücke von 200 Grammen 3 gr4. — * —Hi. 2 4Hll. — 8Pf.

„ 100, 50 « 3 „u « 10 “ **„  7 „
„ 20, 10, 5 » 2 „ „ — 8, ; „ 6, -6 „

« 2 » 1 « 6.— u 6 « 1 ————

„ 0, 00 * 1 % „ 4 * 1 "%  = 5

i ——— 0O 5 1 „ „ „ 4 1 * % -3,

füreinen ganzen Satzvon 200 Gr.36 „ 6 „ = 10 „ 6 „ 27„ legr S#

bio 0,2 Gramm.

WerdenvondenkleinenGewichtsstückenzu 0, Grammenbis 0, Grammen 6 Garni-
turen oder 48 Stück auf einmal zur Aichung gebracht, so kommen die oben ausgesetzten

Gebühren nur zu 3 in Anwendung.

Für die Aichung einer Waage sind 3 Kr.4HI.= 1 Sgr. zu entrichten.

Rudolstadt, den 8. Mai 1868.

Fürstl.Schworz. Miinisterium.Bertrab
—— —
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GesetzsammlungJ

für das Fürstenthum Schwarzburg- Rudolstadt.

gbn L von ahrt 1868.
—. —

xLvm. Ministerial- Bekanntmachung
vom24. April 1868, die Zulassung des früheren Kurfürstlich Hessischen Staats-

paricchedee nin hiesigen Fürstentbume betreffend.
Serenissimus haben guddigst beschlossen, daß auher dem im §. 3 der Verord-

nung vom 25. Januar 1856 (Gesetz-Samml. 1856, S. 93) bezeichneten sremden

Staatspapiergelde dasjenige des früheren Kurfürstenthums Hessen von dem in den

§§. 1 und 2 der erwähnten Verordnung enthaltenen Verbote bis auf Weiteres ausge-

schosen sein soll, was anmit zur Nachachtung offentlich belannt gemachtwird.1 Rudolstadt, den 24. April 1868. - c

FürstlichSchwarzburgisches Minssterium.
v. Ketelhodt.

SS

Fnall. Schw. Niidolsi. Geschsamml. IXu.
Ansgegeben in Nudolstadt den 20. 5“ 1868.
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M XLIX. Ministerial-Bekanntmachung,
betreffend die Vorschriften des Preußischen Rechtes über die bürgerlichen Rechts-

verhältnisse der Militairpersonen, vom 11. Juni 1868.
Mit Höchster Genebmigung serenissimi werdeun die nachsiehendenVorschriften

des Preußischen Rechtes über die bürgerlichen Rechtsverhältnisse der Militairpersonen,

welsche auf Grund des Artikels 61 der Verfassung des Norddeutschen Bundes an die

Stelle der im Fürstenthume zeither bestandenenBeslimmungen gnn ss zur Nach-
achtung hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Nudolstadt, den 11. Juni 1868.

Fürstl. Schwarzb. Wiinisterium.v. Bertrab.

I. Vorschriften iber dentürgerichen ernchun der Miltar- Hafonm.
1) Die Milttair-Personen, einschließlich derminderjahrigen oder unter väter-

licher Gewalt stehenden Soldaten, haben ihten ordentlichen persönlichen Gerichtsstand
bei den Civilgerichten des Garnison-Ortes.

2) Bei minderjährigen oder unter väterlicher Gewalt stehenden Militair-Per-

sonen, ingleichen bei denjenigen, welche lediglich zur Erfüllung der allgemeinen Mili-

tair-Pflicht in den Dienst getreten sind, ist, soweit es auf ihre persönlichen Eigen-
schasten und Befugnisse (jurn s##lus), sowie auf die Erbfolge in ihren Nachlaß

ankommt, nicht der Ort ihrer Garnison, sondern ihr eigentlicher Wohnsitz, oder in

Ermangelung eines solchen, der Ort ihrer Herkunft zu betrachten.

3) Die Ehefrauen und Kinder der Unteroffiziere und Soldaten, welche sich nicht

am Garnison-Ort bei ihren Ehemännern oder Vätern aufhalten, bleiben unter dem

Gerichtsstand ihres Wohnorts.

4) die Rechtsangelegenheiten der Ehesra nen mit ihren Ehemännern, welchen sie

in dieGanison nicht gefolgt. sind, gehören!vor den Gerichtsstand der Ehemänmer.
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II. Vorschriften über die gerichtlichen Vorladungen der Milita = Personen.

1) Soll ein Unteroffzzier oder gemeiner Soldat vor ein Civilgericht geladen

werden, so ist die Vorladung nicht dem Vorzuladenden selbst, sondern dem Chef der
Kompagnie oder Eskadron (oder Batkerie) zur weiteren Bestellung an den Vorzuladen=

den anszuhändigen. Von dem vorgesetzten Osffizier wird der Empfang mit dem Ver-

sprechen bescheinigt, daß die Vorladung dem Vorgeladenen zur gehörigen Zeit bekannt

beach kerden soll deraktiven bei Regimentern oder Bataillons
—wird,Aninder Vorzuladende selbst erscheinen muß, der Komman=
deur oder sonstige unmittelbarc Vorgesetzte zugleich ersucht, denselben zur Abwartung
des Termins von elwaigen Dienstgeschäften, insofern solche es gestatten, zu entbinden.

Ist die Anwesenheit des Offiziers nicht durchaus nöthig, so fällt diese Benachrichtigung
weg, und der Vorzuladende muß, weun er perfönlich erscheinen will und durch Dienst.

geschäfte verhindert wird, entweder die Verlegung des Termins bei dem Gerichte oder

die Befreiung von den Dienstgeschäften für die Zeit des Termins bei seinen Vorgesehten
nachsuchen.
 HKann die Vernehmung des Offiziers als Partei oder Zeuge bei dem Militairgericht

leichter als bei dem kompetenten Civilgericht bewirkt werden, so wird ersteres deshalb
von dem lehteren requirirt.

III. Vorschriften über das Zwangsvollstreckungs-Verfahren gegen

ilitair-Personen.

A. Allgemeine Bestimmungen.

1) Die Exekution gegen Militair-Personen wird in der Regel von den Civil-

gerichten beziehungsweise von den bei deuselben angestelltenVollstreckungsbeamten voll-
streckt; der Schuldner ist jedoch vor der Vollstreckung von dem Militairgerichte mit der

Weisung zu versehen, sich bei Vermeidung der gesetzlichen Folgen nach den Verfügungen
des Civilgerichts zu achten (Paritions-Befehl).

Die Vollstreckung wird bis zur Nükinherung. da der Paritions-Befehl erlassen
sei, ausgesetzt.

2) Der an die Militair-Personen zu erlasseide Paritions- Befehl ist auch daun

erforderlich, wenn die Exekution gegen ihre Ehefrauen, ihre Kinder oder ihr Gesinde

vollstreckt werden soll, sofern dieselben sich bei ihnen am Garnison-Orte befinden.
49-
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3) Der Paritions-Befehl wird von dem zuständigen Militairgericht erlassen.
4) Exekutivische Mahregeln gegen diein Kasernen und andern ahnlichenDienst-

gebäuden wohnenden Militair-Personen, soweit sie überhaupt zulissg sind und in der
Kaserne oder dem Dienstgebäude selbst vollstreckt werden müssen, worden nicht durch

die Civilgerichte, sondern nur durchNeauisitionen derMilitairgerichte und beziehungs-
weise des General-Auditoriats, insosern die Schuldner der Gerichtsbarkeit desselben
unmittelbar untergeordnet gewesen, vollstreckt.

B. Vorschriften üiber dieMobiltar= Exekution.
1) Das Mobiliar dienstthuender Offiziere, welches sich an dem Orte befindet,

woseltst der Schuldner iin. Garnison steht, kann keiner Exekution oder Anspfändung

unterworfenwerden. Dieses gilt auch von dem Mobiliar der auf halbemSold stehenden

Offiziere, wenn sie sich an Ortenaushalten. welche ihnen zum Genuß von Sewis und
Brotangewiesen und die also gewissermaßen als ihre Garnison zu betrachten sind. ·

Ausstehende Forderungen, öffentliche Papiere, ingleichen baares Geld, goldene,
silberne und andere Medaillen, Juwelen und Kleinodien, welche ein Offzier besitzt,
sind in keinem Falle von der Exekution und Auspfändung befreit. Jedoch muß der

Schuldner darüber, ob er dergleichen besie, vorher vernommen und bei vorhaudenen
Zweisel zum Manifestations= Eide zugelassen werden.

2) Die mit Pension zur Disposition gestellten Offiziere stehen den frder mit

Inaktivitäts= Gehalt ansgeschiedenen (auf halbem Sold stehenden) Offizieren gleich.
3) Die Vorschrift (Nr. 1), mit welcher das Mobiliar dienstthuender Offiziere

an ihrem Garnison, Orte keiner Auspfändung unterworfen-werden kann, findet auch

auf das Mobiliar der im wirklichen Dienste stehenden Unteroffiziere und gemeinen

Soldaten an ihremGarnison Orte Anwendung.
4) Wenn wider einen im Dienst oder auf Pension stehenden Militair-Beamten

zur Auspfändung eeschriten. wird, so sollen ihm die zur Verwaltung seines Dienstes
erforderlichen Bücher, das unentbehrlichste Hausgeräth. Betten, auständige Kleider
zund Wäsche nicht genommen, auch dessen Frau und unerzogenen Kinder nothdünstige
Wäsche, Kleider und Betten gelassen werden.

5) Bei Schulden, welche aus unerlaubten Handlungen entspringen, wird die

Exekution ohne Rücksicht auf die Person und ohne Ausnahme irgend eines Vermögens
stückes vollstreckt, so daß dieAusnahmen Nr. 1 bis 4 keine Amvendung finden.
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6) Offiieren außer Dienst, welchen die Tragung der Armee= Uniform oder
einer andern Militair= Uniform erlaubt ist, dürfen die zu dieser Uniform gehörigen
Stückeim Wege der Exekution nicht abgepfändet werden,
J) Das im Falle der Vollstreckung der Exekution, gegen einen im Dienst befind-

lichen oder pensionirten Offizier oder Milltair- Beamten sich vorfindende baare Geld

ist bis auf Höhe derjenigen Summe, welche dem Betrage dec gesehlich srei bleibenden

Theiles des DiensteinkommensoderderPensionfürdenZeilraumvonder Exekution.
bis zum nächsten Termine der Gehalts= oder Pensions-Zahlung gleichkommt, der-

Auspfändung nicht untenworfemn.

C. Vorschriften über die Vollstreckung der Exzekution im Gehalt, Sold und
 WBWBenflon. «

1)Sämmtlichctthnckalen,KommandcthKommandantcn, StabS-Ofsisiercht
und den Kompagnie= und Eskadron-Chefs (Batterie-Chefs) müssen bei Gehalts-

abzügen zur Befriedigung der Gläubiger von ihrem jährlichen Gehalte 400 Thaler frei
bleiben, und von dem den Betrag von 400 Thalern übersteigenden Gehaltist nur die

Hälfte zur Besriedigung der Gläubiger verwendbar. Dasselbe gilt hinsichtlich aller
Offiziere, welche Pension oder Wartegeld genießen oder auf halben Sold gesetzt sind.

Einem Premier-Lientenant von der Infanterie können nicht mehr als 3 Thaler.
von der Kavallerie, der Arkillerie und dem Ingenieur=Corps nicht mehr als 4 Thaler,
einem Sekond-Lieutenant von der Infanterienichtmehr als 2 Thaler, vonder Kavallerie,

der Arkillerie und dem Ingenieur-Korps nicht nehr als 3 Thaler monatlich von dem
Gehalte abgezogen werden.

2) Der Gehaltsabzug, ärsen. * Hauptmam dritterKlassesebeider Artilletie
erleiden kann, beträgt monatlich5

3) Bei den Generalen und 15 Offtzieren höheren Nanges sind die ihnen für
ihre Dienslverhältnisse bewilligten sogenannten Tafelgelder und sonstigen Zulagen,
welche nicht mit zum eigentlichen Gehalte gehören, dem Abzug nicht unterworfen. In-
gleichen ist in Ansehung aller Offizier der Sewio vom Abzuge ausgeschlossen.

4) die Abzüge, welche einem Offizier zur Deckung und Wiedererstattung der ihm

aus den Regimenks= und Bataillons-Kassen gesetmäßig vorgeschossenen Cquipage-

Gelder gemacht werden, haben vor allen übrigen, selbst srüher kontrahirten Schulden

den Vorzug und mässen ungetheilt den Darleihern verabfolgt werden.
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5) Die Besoldung und Emolumente der Militair-Beaämten unterliegen nur in der

Art dem Abzuge, daß der Schuldner jährlich 400 Thaler frei behält. Gegen den-

jenigen, welcher nur 400 Thaler, oder weniger, jährliches Diensteinkommen hat,
findet daher kein Abzug statt; beträgt das jährliche Diensteinkommen über 400 Thaler,

so ist nur die Hälfte des Ueberschusses dem Abzuge unterworfen.

6) Wenn ein Militair-- Beamter, welcher zur Bezahlung von Schulden die gesetz-
lichen Gehaltsabzüge erleidet, dienstunfähig wird und ihm. nach dem Ermessen der
Dienstbehörde bis zu seiner Pensionirung die Kosten seiner Stellvertretung ganz oder

theilweis auferlegt werden, so sind diese Kosten nicht von dem ganzen Gehalte vorweg

in Abzug zu bringen, sondern aus dem abzugsfreien Theile des Gehalts zu entnehmen.

7) Die Bestimmungen über die Gehaltsabzüge der Militair-Beamten gelten guch
in Ansehung der Pensionen derselben, ingleichen der Pensionen (Militair= Gnadenge=

halt oder Wartegeld) der nicht bei den Invaliden. Konpagnien stehenden invaliden

Unteroff#ziere und gemeinen Soldaten, jedoch mitder, Einschränkung, daß dem
Schuldner nur die Summe von 200Thalern und von dem lUeberschusse die Hälste frei

bleibt.

8) Eine Verzichtleistung auf die gesetzlichen Befreiungen von dem Abzuge, sowie
jede Verpfändung und Anweisung fprirter Besoldungen, Emolumente und Pensionen
ist ohne alle rechtliche Wirkung.

9) Die Militair-Personen müssen sich Abzüge bis zur Hälfte ihres ganzen Ge-

halts oder Wartegeldes oder ihrer Pension ohne Unterschied des Betrages gefallen
lassen, wenn es auf Entrichtung laufender Alimente ankommt.

10) Bei Amvendung der vorstehenden Bestimmung (Nr. 9) sind von dem Ge-

halte derjenigen Offiziere, welche aus Königlichen Kassen einen Beitrag zum gemein-
schaftlichen Mittagstisch erhalten, 8 Thaler monatlich und von dem Gehalte derjenigen

Offiziere, welche einen solchen Beitrag nicht erhalten, 10.Thaler monatlich vorweg in
Abzug zu bringen und darf nur die Hälfte des Neslbetrages zur Deckung laufender Ali

mente in Anspruch genommen werden.

11) Die hinsichtlich der Abzüge von Besoldungen und Pensionen vorgeschriebenen

Einschränkungen finden bei solchen Schulden keine Anwendung, welche aus unerlaubten

Handlungen entstanden sind, viclmehr ist bei Schuldendieser Art die Exekution ohne
Rücksicht auf einen dem Schuldner sonst zu seiner Substistenz zu belassenden Theil

seines Einkommens zu vollstrecken.
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12) Die vorflehende Bestimmung (Nr. 11) bezieht sich auch auf die Kosten der
gegen einen Beamten eingeleiteten Untersuchung; doch darf einem Beamten, dessen
Diensteinkünftein Besoldung und Emolumenten nur bis zur Summe von 300 Thalern

betragen, zur Tilgung von Untersuchungskosten kein Abzug gemacht werden, dem.
jenigen Beamten aber, der bis zu 400 Thalern an Diensteinkünsten bezieht, müssen
300 Thaler frei bleiben, wogegen die Untersuchungekoslen bis zu 100 Thalern in
mäßigen Abzügen aus dem Diensteinkommen eingezogen werden dürfen. *r

13) Kurrente öffentliche Abgabensind.ohneUnterschiedderhoherenoder niedrigeren
Besoidung oder Pension durch deren Beschlagnahnie einzuzichen.

Wenn andere Gläubiger auf solche Besoldungen oderPenstonen schon Beschiag
gelegt haben, so wird nur die eine Hälfte der zu entrichtenden Abgaben von dem freien

Antheil des Besoldeten oder Pensionisten, die andere Hälfte von dem den Gläubigern

angewiesenen Antheile dergestalt erhoben, daß letztere bis zur Tilgung der öffentlichen

Abgaben zurückstehen müssen.
14) Bei Berechnung der Gehalts= und Pensions-Abzüge sind die zur Witwen-

kasse zu entrichtenden Beiträge von dem Gehalte oder der Pension vorweg in Abzug

zu bringen und erst von dem Ueberrest die gesetzlich zulässigen Abzüge für die Gläubiger

zu berechnen.
15) Die Pensionen, welche invalide Offiziere aus der Artillerie-Pensions-Zu-

schußkasse erhalten, können nur von solchen Gläubigern, welche die Beiträge zur Be-

zahlung des Pensions-Rechts vorgeschossen haben, zur Befriedigung wegen dieser

Beiträge als Objekt der Exekution vorgeschlagen werden.

16) Der Sold der Unteroffiziere und gemeinen Soldaten ist einem Abzuge nicht
unterworfen.

17) Bei eintretenderMobilmachung der Armee können weder die Offiziere, noch
die mobilen Militair-Beamten einen Gehaltsabzug erleiden.

18) Gehalt, Sold und Pension der Militair-Personen unterliegen nur insofern der

Beschlagnahme im Wege des Sicherheits-Arrestes, als die Vollstreckung der Exekution
in dieselben zulässig ist.

D. Vorschriften ÜberVollstreckung des Personal-Arrestes.

oaoDer Personal-Arrest findet gegen dieim Dienst befindlichen Militair-Personen
nicht statt.

2) Den im Dienste befindlichen Offizieren stehen die aus Inaktivitäts-Gehalt
gesetzten und die mit Pension zur Disposition gestellten Offiziere gleich.
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3) Wegen vereigerkerVermöhens.Manlfestatlvn ist derPetsonal - Arrest gegen
Militair=cet nicht ausgeschlossen.4) 6 egen Offiziere, einschließlic der zur Dispositlon gestellten und der pen-

sionirten, wird der Personal Arrest mittelst Requisition der Dilitait- Bchörden
vollstreckt.

Bevor gegen einen im Dienst befindlichen Militair-Beamten der Personal=

Arrest vollstreckt wird, ist die ihm unmittelbar vorgesetzte Behörde davon in Kenntniß

zu setzen, damit ihr dieMöglichteitVewährt werde, zur *—m des Dienstes die
böthigen Vorkehrungen zutressen. ·
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg= Rudolstadt.

##n Stück vom chrel1868.

MIL. Ge f e v

vom11.J1mi1866,dichmuiickuugcnzum Nachthctl der Gläubiger betreffend.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.

verordnenauf Antrag Unseres Ministeriums und mit Zustimmung des getreuen Land-
tags, was folgt:

8. 1.

Hat ein zahlungsunfähiger Schuldner
I. innerhalb eines Jahres vor der Concurs-Eröffnung oder dem Zeitpunkte, wo

der Mangel eines Executionsobjects oder dessen Unzulänglichkeit zuerst hewor-
getreten ist,

1) Schenkungen oder sonstige, eine Schenkung enthaltende Zuwendungen,
insbesonderesauch solche Verfügungen, welche, obschon unter lästigem Titel
vorgenommen, wegen des zwischen der Leistung und der Gegenleistung ob-

waltenden erheblichen Mißverhältnisses als freigebige Verfügungen zu er-

achten sind,
n) an seinen Ehegatten vor oder nach geschlossener Ehe,

b) an einen seiner Blutsvenwandten in ausfsteigender oder absteigender

Linie oder an eines seiner vollbürtigen oder halbbürtigen Geschwister,

 ) an einen der unter b) genannten Verwandten seines Chegatten,

4) an den Ehegatten einer der unter b) undc) erwähnten Personen

vorgenommen, oder

Fürstl. Schw. Nubboss. Gesetzsamml. XXIX.Ausgegeben in Rudolstadt den 4.* 1#r•5
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2) seiner Ehefrau oder deren Rechtsnachfolgern das derselben zugehörende, in

seine gesetzliche Verwaltung gekommene Vermögen auf irgend eine Weise
zurückgewährt, ohne daß eine rechtliche Verpflichtung — der Beweis der-

selben liegt der Ehefrau oder deren Rechtsnachfolgern ob — dazu vorlag;

II. innerhalb der letzten sechs Monate vor der Concurs-Eröffnung oder dem Zeit-

punkte, wo der Mangel eines Executions-Objekts oder dessen Unzulänglichkeit

zuerst hervorgetreten ist, eine Veräußerung anderer Art

a) an seinen Chegatten vor oder nach geschlossener Ehe,

5) an einen seiner Blutsverwandten in aufsteigender oder absteigender Linie,

) an einen der unter b) genannten Verwandten seines Ehegatten,

d) an den Ehegatten einer der unter h) und c) erwähnten Personen

vorgenommen, so wird zu Gunsten der die Gültigkeit dieser Veräußerungen anfechtenden
Gläubiger bis zum Beweise des Gegentheils vermuthet, daß die den Veräußerungen zu

Grunde liegenden Rechtsgeschäfte in beiderseitigem Einverständnisse des Veräußerers
und Empfängers zum Nachtheile der Gläubiger abgeschlossen worden seien.

Diese Vermuthung greift jedoch nicht Platz, wenn die unter I. 1) erwähnten
Schenkungen nur in gebräuchlichen Gelegenheitsgeschenken bestehen, oder an die unter

bach und 0) genannten Personen zur Vergeltung von Dienstleistungen, die gewöhnlich
bezahlt werden, in einem der Dienstleistung entsprechenden Betrage geschehen sind.

. 2.

Werden derartige Rechtsgeschäfte (8. 1) bei Gerichte zur Anzeige gebracht, so
hat das Gericht dieselben, wenn Grund zu der Besorgniß vorliegt, daß durch sie eine

Benachtheiligung von Gläubiger herbeigeführt werden könne, durch eine einmalige
Bekanntmachung in dem amtlichen Nachrichtsblatte des betreffenden Landestheils zur

öffentlichen Kenntniß zu bringen.

8. 3.

Unter Concurs-Eröffnung in den §. S. 1 und 2 erwähnten Fällen ist zuverstehen:

die Publication des darüber ertheilten Erkenntnisses oder Dekrets an den Ge-

meinschuldner, bezüglich dessen Erben oderandere Vertreter,]
in allen übrigen Fällen (wenn der Schuldner bei Gericht seine Zahlungsunfähigkeit

angezeigt hat, oder ihm die Verfügung übertseinVermögen Schulden halber entzogen
ist) die Erlassungvon Edietalien.
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6. 4.
Sovweit in Vorstehendem nicht etwas Besonderes bestimmt ist, bewendet es rück-

sichtlich der Anfechtbarkeit der von Schuldnern zur Benachtheiligung der Gläubiger vor-

genommenen Veräußerungen bei dem bisherigen Rechte.

Urkumlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.

So geschehen

Rudolstadt, den 11. Juni 1868.

(L. S.) Mlbert, F. 3. S.
v. Bertrab.

—

K LI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 19. Juni 1868, die Beglaubigung eines Geschäftsträgers ded Norddeutschen

Bundes bei der Republik Chili betreffend.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Seine Majestät der

König von Preußen auf Grund der Bestimmung im Artikel 11 der Bundesverfassung

im Namen des Norddeutschen Bundes einen Geschäftsträger bei der Republik Chili

beglaubigt und diese Function dem Königlichen Preußischen Geschäftsträger Herm
Levenhagen in Santiago übertragen haben.

Rudolstadt, den 19. Juni 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Ketelhodt.
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 LII. Bekanntmachung
des Fürstlichen Ministeriums vom 26. Juni 1868, die Ertheilung eines Patento
für die Techniker Carl Windhausen und Heinrich Büssing in Braun-

schweig auf einen neu construirten festen Schornstcin-Aufsatz, Deflector genannt,
betreffend.

Mithöchster Genehmi 8 issimi ist den Technikern Carl Windhausen

und Heinrich Büssing in Braunschweig ein Privilegium auf einen als neu und
eigenthümlich erkannten Schornstein= Aufsatz in der durch Zeichnung und Beschreibung
nachgewiesenen Weise auf fünf nach einander folgende Jahre von heute ab für den Um-

fang des hiesigen Fürstenthums mit der Wirkung ertheilt, daß ohne ihre Zustimmung

Niemand befugt sein soll, den erfundenen Schornstein-Aufsatz herzustellen.
Dieses Privilegium ist jedoch alsdann als erloschen zu betrachten, wenn die An-

wendung der fragl. Erfindung in dem hiesigen Fürstenthume nicht binnen Jahresfrist
nachgewiesen werden kann.

Auch wird die Neuheit der Erfindung im Sinne der nach der Bekanntmachung des

vormaligen FürstlichenGeheimeraths-Collegiums vom 12. April 1843 bei Ertheilung
von Ersindungs-Patentenin den deutschen Zollvereinsstaaten zu beobachtenden Grund-

sätze ausdrücklich vorausgesetzt.
Das unterzeichnete FürstlicheMinistrium macht solches zur allgemeinen Nach-

achtung hiermit öffentlich bekannt.

Rudolstadt, den 26. Juni 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.v. Bertrab
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Gesetzsammlung
fur das Furstenthum Schwarzburg- Rudolstadt.

Jamic Släck vom Jahre 1868.

&amp; LIII. Ministerzal. Berannimachung
vom 3. Juli 1868, betreffend die Denaturirung von Vieh= und Gewerbesalz, so-

wie die Controle binsichich des abgabenfrei verabfolgten denaturirten Salzen.

In Gemähheit eines von dem Bundesrathe des Zollvereins über Einführung

Fleichmäßiger Controlemaßregeln bei abgabefreier Verabfolgung denaturirten Salzes
und über Einführung eines gleichmäßigen Verfahrens bei der Denaturirungvon Vieh-
und Gewerbesalz gefaßten, Beschlusses und in weiterer Ausführung der Ministerial-
bekanntmachung vom 24. Januar d. J. wird hinsichtlich dieses Gegenstandes auf Grund

des §. 20 des hsur hiermit Folgendes verordnet.

l. Zur Denaturirung des zur

Biehfütterung oder Düngung bestimmten Salzes
ist zu verwenden:

1) 1 Procent Eisenoxyd oder Röthel Heitnschafie Thon) von guter Beschaffenheit
und dunkelrother Farbe, außerd

2) 1 Procent Pulver von W 33 Nermuthsfrant, wenn Siedesalz

14Procent desselben Pulvers, wenn Steinsalz zur Bereitung des Viehsalzes ver

braucht wird.
Das Wemmuthspulver kann durch die doppelte Menge Heuabfälle in völlig zer-

kleinertem Zustande theilweise, und zwar mit der Maßgabe ersetzt werden, daß zum

Siedesalz mindestens noch 1 Procent, zum Steinsalz mindestens noch # Procen! Wer.
muthspulver verwendet werden muß. Jedoch kann, wenn Steinsalz verwendet wird,

Fürstl. Schw. Nudolst. Gesesamml. XXIX. 50

Ausgegeben in Rudolstadt den 11. Juli 1868.
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statt 1 Procent Wermuthspulver 1 Procent Holzkohle zugefügt werden. Hinsichtlich
des Verbrauchs des Viehsalzes findet keine specielle Controle statt. Das betheiligte
Publikum wird jedoch mit Bezug auf §. 13, Ziffer6des Salzsteuergesetzes noch be-
sonders darauf hingewiesen, daß solches Salz. nur zur Fütterung von Vieh oder zur
Düngung verwendet werden darf.

Viehsalzgroßhändler, welche solches Salz auf ihren Antrag zum Verkauf bereiten
lassen, haben gleichd den Salzdenaturirungen
nach näherer Anweisung der conpetenten Behörde, als *in der Fürstl]Oberherrschaft

der General-InspectordesThüringischenZoll=u.HandelsvereinsinErfurt,inderFürstl.
Unterherrschaft aber das Fürstl. Ministerium, Abth. der Finanzen, hier anzusehen ist,
Buch zu führen und solches auf Erfordern den Oberbeamten der Steuerverwaltung

vorzulegen, auch die von demselben geforderte Auskunft zu ertheilen. Andere Händler

(Zwischenverkäufer) haben den Ankauf und Verkauf von Viehsalz in ihren Büchern

unter Bezeichnung der Käufer nach Namen und Wohnort zu vermerken und die Bücher
auf Erfordern ebenfallsden Oberb Fvorzulegen, auch die von

diesen erforderte Auskunft zu ertheilen.

U. Die Denaturirung des zu

gewerblichen Zwecken bestimmten,
auf Vorrath für Gewerbe aller Art oder für Händler zum Zwecke des weiteren

Verkaufes an Gewerbetreibende bereiteten Salzes erfolgt entweder

1) mit 5 Procent calcinirtem Glaubersalze, oder

2) mit 11 Procent soastlisi#tn Glaubersalze, oder
3) mit5ProcentKiseritun

1 Procent en Hohkohle oder Asche.
Die D besalze erfolgt mit den von den betheiligten

Gewerbetreibendenvorgeschlagenen Mitteln, soweit solche bereits genehmigt sind oder
von dem unterzeichneten Ministerium noch werden genehmigt werden.

Wer zu gewerblichen Zwecken denaturirtes Salz beziehen will, muß dasselbe schrift-
lich unter Angabe seines Wohnortes und des gewerblichen Zweckes, zu welchem das

Salz dienen soll, bestellen.
Die verkaufte Menge hat der Salzwerksbesitzer in dem für Privatsalinen vorge-

schriebenen Register über die Salzdenaturirungen und Versendung denaturirten Salzes
unter einer für Gewerbesalz jeder Sorte besonders anzulegenden Abtheilung, der Groß-
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händler, auf dessen Antrag Gewerbesalz bereitet wird, in dem nach der Bestimmung
unter I, jeder andere Händler in dem nach dem beiliegenden Muster vorzuschreibenden

Controlbuch anzuschreiben. Die Bestellzettel müssen mindestens 9 Monate aufbewahrt
werden. .

Verkäufer denaturirten Gewerbesalzes stehen unter sleuerlicher Aussicht und sind

verpflichtet, die vorgedachten Bücher und Beläge auf Erfordern den Steucraufsichts-

beamten vorzulegen, auch jede verlangte Auskunft zu ertheilen.
Gewerbetreibende, welche die Denaturirung des für ihr Gewerbe erforderlichen

Salzes in ihren Gewerbsräumen wünschen, haben dies in dem Bestellzettelzubemerken.
Der Bezug des zu denaturirenden Salzes darf dann nur von Salzwerken oder

Niederlagen, in welchen unversteuertes Salzlagert, oder aus dem Auslande stattfinden.

Ul. Steinsalz, aus welchem

b= oder Gewerbesalz
bereitet werden soll, muß siets ganz fein gemahlen werden.

Das Viehsalz, so wie das nicht auf den Antrag einzelner Gewerbetreibenden,
sondern auf Vorrath zum Verkauf bestimmte Gewerbesalz darf nur auf Salzwerken oder

an solchen in der Fürstl. Oberherrschaft von dem Generalinspector des Thüringischen

Zoll- und Handelsvereins, in der Fürstl. Unterherrschaft von dem Fürstl. Ministerium,

Abth. der Finanzen, zu bestimmenden Orten bereitet werden, an welchen sich Nieder-

lagen unwersteuerten Salzes befinden.

IV. Zuwiderhandlungen

gegen obige Bestimmungen,
welche mit dem 1. Juli d. J. in Krast treten,

werden nach Maßgabe des 8. 15 des Salzsteuergesetzes mil Ordnungsstrafen von 1 Fl.
45 àKr. 1 Thlr. bis 17 Fl. 30 Kr. = 10Thlr. geahndet, dasern nicht die Strafen der

Defraudation darauf Anwendung finden.

Nudolstadt, den 3. Juli 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Controlregister
fr

Zwischenhäudler

denaturirtem Gewerbesalze.

Geführt von
Dies Register enthält Alatter,

welche mit einer hier angesiegelten
Schnur durchzogen sind.

en

jede Sorte Gewerbesalz isi
eintFurede Abtheilunn anzulegen.
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Abtheilung I. Zngang.
A. Gewerbesalz mit Glaubersalz denaturirt.

Salzwerk

gusen 6 Fo- Nummer Nege Dauumroßhändler, « der

von mn das Salz% t bezogenen Salzes. Ankunft des Salzes.
„DPDPezogen ist. Centner.] Pfund

1.Salzunggen 91 10 « 2. Januar 1869.

2. Luisenhalle. ... 17 20 » 9. » *.
33.| Heine in Gotha » 15 3. März 1869.

Summa 1869 » 45 »

Lang-, « 31 »

Bestand Ende 1869 » 14 »

Zugang in 1870
u. s. w.
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Abtheilung I1I. Abgang·

Name Menge
Lausen. des Käufers mit Daum des verkauften Bemerkungen

de Angabe seines des Salzes des
* Verkaufs. 1 Steuerbeamten.

Centner-LPlund.
1. Töpfer N. 5. Jan. 1869. 1 50 Ael. K. Obercontroleur. 13/2.69.
2. Gerber 0. 15. „ 9 „ 50 zHe#l, F. Steueraufseher. 17/3.09.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

—— Stüch vommJehrt 1868.

 LIV. Ministertal. Vekauntwachung
vom 3. Juli 1868, die Anwendung der zwischen den Jollvereinsstaaten ge-

troffenen Verabredungen über den Gewerbebetrieb der Handelsreisenden auf alle

Staaten des Norddeutschen Bundes betreffend.

Umter Bezugnahme auf die Artikel 26 und 29 des Vertrags vom 8. P v. J.
wegen Forkdauer des Zoll- und Handelsvereins (Bundesgesetzblatt de 1867, S. 81)
wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die zwischen den gursen

staaten getroffenen Verabredungen hinsichtlich des Gewerbebetriebes der Handelsreisen-

den zum Aufsuchen von Waarenbestellungen und zum Aufkauf von Waarenohne Steuer-
entrichtung nunmehr auf alle Staaten des Norddeutschen Bundes zur gegenseitigen

Anwendung kommen.

Rudolstadt, den 3. Juli 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.v. Bertrab

Fürstl. Schw. Andolst. Gesetzsamml. XXIX.
Ausgegeben in Rudolstadt den 15. *“ 1868.
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 LV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 8. Juli 1868, die Portofreiheiten in der Fürstl. Oberherrschaft betreffend.

Nachstehende Uebersicht der durch Artikel 9 der Zusammenstellung der Grundsätze

über die Behandlung des Portofreiheitswesens im Norddeutschen Postgebiete vom

I. Januar 1868 einstweilen aufrecht erhaltenen besonderen Portosreiheiten in der

Oberherrschaft des Fürstenthums (vgl. Ges.-Samml. 1868, S. 231 ff.) wird andurch

zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 8. Juli 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab.

Uebersicht
der

durch Artikel 9 der Zusammenstellung der Grundsätze über die Behandlung des

Portofreiheitswesens im Norddeutschen Postgebiete vom 1. Jannar 1868 einstweilen

aufrecht erhalteuen besonderen Portofreiheiten in der Oberherrschaft des

Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt.)

S. 1.

Portofrei sind:
1) Sendungen in Untersuchungssachen gegen unvermögende In-

quisiten, wenn das Porto der Landegkasse zur Last fallen würde.

Die Anwendung der portofreien Rubrik ist in diesen Sachen nur dann

gerechtfertigt, wenn die Zahlungsunfähigkeit des Angeschuldigten mit Be-

stimmtheit angenommen werden kann. Ist die Zahlungsunfähigkeit des Ange-

schuldigten zweifelhaft, so sind die Sendungen zu frankiren und die Porto-
beträge gehörig zu buchen, demnächst aber, wenn sich am Schluß der Unter-

*) Die Portofreiheiten in der Unterherrschafl.t des Fürstemhums Schwarzburg, Rudolstadt.
sind in der „ Zusammenstellung der auf Vereinbarungen Preußens mit anderen Staats-Negicmungen

oder Postrerwaltungen bernhenden Portofceithümer“ vom Jahre 1861, Seile 30 ff. abgedruckt.
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suchung bei Einziehung der Kosten die Unbeibringlichkeit derselben herausstellt,
die Portobeträge von der Post an das Gericht zu erstatten.

In landespolizeilichen Angelegenheiten die Sendungen der Ge-

meinden, soweit dieselben als Landespolizei-Behörden fungiren.

In Ablösungssachen diesenigen Sendungen, für welche das Porto der
Staatskasse zur Last fallen würde.

In Landtagssachen Brief, und Fahrpostsendungen des Landtags in
Rudolstadt im Umfang der Obetherrschaft, sowie im Verkehr mit der Unter-

herrschaft des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt; insbesondere dürfen
die Landtagsprotokolle an die Gemeinden des Landes portofrei versendet

werden.
Die Sendungen der „Gesetz=Sammlung“ von Rudolstadt nach Franken-
hausen zur Distribution an die Behörden in der Unterherrschaft.

Die auf dasallgemeine Interesse und die innere Verwaltung der Pensions-

Anstalt für Wittwen und Waisen herrschaftlicher Diener
bezüglichen, vom Curat der an das Curatorium

gerichteten Sendungen innerhalb des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt.

In Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen Feuer-Sozietäts-Ange-
legenheiten:

a) die Correspondenz-, Acten= und Geldsendungen zwischen der Direction

der Magdeburger Landes-Feuer-Sozietät und der Fürstlich Schwarz-
burg. Rudolstädter Kreisdirection unter einander oder zwischen der letteren

und anderen Fürstlich Schwarzburgischen Behörden, oder zwischen der
Rudolstädter Direction oder anderen Fürstlich Schwarzburgischen Be-

hörden einerseits, mit der General-Kasse andererseits,

5) die Correspondenzen der Magdeburger oder Nudolstädter Direction an

Sozietäts-Mitglieder,
0 die Ausschreibungen der terminlichen Beiträge.

8. 2.

Gx8
 ——

—

Gr

S

–—

Zwischen den Fürstlich Schwarzburg. Rudolstädtischen Behörden einerseits und
Königlich Sächsischen und Herzoglich Sachsen. Altenburgischen Behörden
andererseits werden alle Correspondenzen in Criminal= und Polizei-Untersuchungssachen

als reine Staatsdienstsachen behandelt und demgemäß portofrei befördert.
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. 8. 3. «.

Folgende Fürstlich Schwarzburg= Rudolstädtische Staaksbeamten genießen für
abgehende und ankommende Briefpostgegenstände, für welche das Porto früher zur

Fürstlich Thurn= und Taxisschen Postkasse geflossen sein würde, persönliche Porto-
freiheit: ,

Dr.jor.vonBektrab,WitklichekGeheimchathundMinistet,
Freiherr von Ketelhodt, Geheimer Rath, in Rudolstadt.
Roß, Hofrath, T *

Die von diesen Staatsbeamten aufgelieserten Briefpostsendungen sind dadurch
als portofrei kenntlich, daß dem auf der Adressebefindlichen Portofreiheitsvermerk der
Name des persönlich zur Porkofreiheit berechtigten Absenders hinzugefügt ist.
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Gesetzsammlung
für dasFürstenthum Schwarzburg: Rudolstadt.

——— Slüch vom Iohre#71868.

 LVI. MinisterialVekauntwachung
vom 13. Juli 1868, die Instruction über die Abschätzung, Feststellung und

Vergütung der bei den Truppen-Ucbungen vorksnnnenden Flurbeschädigungen
betreffend.

Mit höchster Genehmigung Serenissimi wird die pachliehend abgedruckte
Instruction über die Abschätzung, Feststellung und Vergütung der bei den Truppen-

übungen vorkommendenFuubeschädigungen andurch zur öfeenklschenzueni gebracht.
Audelstadt. den 13. Juli 1868.

FürstlichechworburgischesMinisterium.
v. Bertrab.

Jarsil. Schw. Audolst. Gesetzslamml. XXIX. 52
Ausgegeben in Rudolstadt den 25. Juli 1868.
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In struction
überdie

uit 7 Min undVorgütung
rei den Aunppes" nehungen erssnnemen Flubeschdigungen.

8. 1.
Abschaätungs· Zur Abschãhung der beidengrößeren T Ueb ! d

Commisston. Beschädigungen, sowie zur Ermittelung der Vergütungen für die Be-
nußung des Grund-Eigentbums zu den Truppenlagerungen, wird eine gemischte

Commission gebildet, welche besleht:
von Seiten des Civils,

aus dem Landrathe des Bezirks;
von Seiten des Militairs,

aus einem von dem Gencral-Commando zu bestimmenden Offzier und

einem Mitgliede der Intendantur.

Der Civil=Commissarius hat das Abschäßungs-Geschäft zu leiten, führt das
Protokoll, vertritt die im Termine etwa nicht anwesenden Interessenten und sorgt

andererseits nicht minder auch für die gehörige Wahrnehmung der fiskalischen Interessen.
Die Seitens des Militairs abgeordneten Commissarien fungiren insbesondere als Ver-

treter resp. dermilitair dienstlichen und fiskalischen Interessen, haben im Termine die

zur Abschätzung gelangenden Beschädigungen, als durch die Truppen-Uebungen veran-

laßt, anzuerkennen und dafür zu sorgen, daß Beschädigungen, welche nicht durch die
Uebungen selbst oder durch die unvermeidliche Folge derselben herbeigeführt sind, von

der Schähung ausgeschlossen werden.

8. 2.

Veranlassug Bei größeren Truppen-Uebungen in Corps oder Divisionen werden
der Abschahung. die vorbereitenden Anordnungen zur Abschätzung der zur Anmeldung

kommenden Beschädigungen schon während oder vor der Uebung durch Verabredung des

betreffenden Intendantur-Mitgliedes mit dem Landrathe getroffen, damit die Ab-

schätzung möglichst bald nach der Entstehung des Schadens erfolge.
In Beziehung aber auf dasjenige Terrain, welches zur Errichtung eines Lagers

und zur Ausführung der tactischen Uebungen auserwählt worden ist, muß rücksichtlich
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der in Cultur stehenden Acker-Grundstücke zur geeigneten Zeit vor der Benutzung

dieser Grundstücke zu den genannten Uebungszwecken die Abschätzung

angeorduct werden. Das bezügliche Terrain ist aber nur in dem Falle und nur

in soweit mit zur Berücksichtigung zu ziehen, als mit Bestimmthit vorauszusehen ist.

daß die Bestellung oder der Fruchtzustand der einzelnen Parcellen dieses Teryains durch

das zu errichtende Lager, oder durch die Uebungen, nothwendig beschädigt werden

müssen, um nicht unnöthigerweise —.Ausprüche hervorzurufen.
Vorladung der Zu dem Behufs der #unn anberoumten Termin sind die be-

Interessenten. theiligten Grundeigenthümer, Pächter oder Beschädigten durch den

Landrath vorzuladen.
Sind die stattgehabten Beschädigungen von solchem Umfange oder participiren an

den auszumittelnden Entschädigungen so viele Interessenten, daß die Verhandlungen
nicht an einem Tage beendet werden können, so sind danach die Vorladungen für jeden

Tag abzumessen.
8. 4.

Taratoren. Ais Taxatoren sind nur gehörig qualificirte Sachverständige zuzuziehen,

sie müssen vereidel und bei den stattgehabten Beschädigungen nicht betheiligt sein, auch

dürfen sie mit den zu entschädigenden Interessenten nichtin Verwandtschaft stehen. Die

Zahl der zuzuziehenden Texotoren ist nach den Umständen zu bestimmen; in der Negel
sind zu den gewöhnlichen landwi zweiT
zur Abschätung ungleichartiger Gegenstände, z.B. bei Beschädigungen von Aeckem
und Forstschonungen, müssen zu jeder Art'derselben besondere, mit der nöthigen Sach-

kenntniß versehene, Taxatoren gebraucht werden.

8. 5.

Vorbereltung der Bei der bevorstehenden Abschätng einer größeren Zahlverschiedener
##schöhungs, Ver. Ackerparcellen ist es von Wichtigkeit, daß die Abschätzungs-Verhand-

bandlungen. lungen selbst in der bestmöglichsten Weise vorbereitet werden. Dazu

gehört, daß die nach dem hier beigesügten Schema anzulegenden Abschätzungs-Nach--Schema 4.
weisungen, zu denen evem. lithographirte Formulare zu verwenden sind, rechtzeitigsoe

weit angefertigt werden, daß es im Termine selbst wo möglich nur noch der Eintragung

der beschädigten Flächengröße, oder des Objekts der Beschädigung und des Geldbetrags

der Vergütung dafür bedarf. Eine solche Vorbereitung wird namentlich in den Fällen

am besten ausführbar sein, wo cs sich um die Abschäßung bereits abgesteckter Lager.
a%
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oder Exercierplätze handelt. Von solchen Plätzen können nach der Reihensolge ihrer
Parcellen die vorher zu ermittelnden Ggenthümer, Pächter 2c., der Flächen-Inhalt,

die Fruchtgaltungen, mit der die Parcellen bestellt sind, u. Jw. in die A#schöhungs-

Nechneisung kingetragen werden- (cont. 8 )
Vrahrenbbelder Die Commission nimmsiinSeleiuntberTaxatorenundinGegen-

Abschähung seldil, wart der betheiligken Interessenten von dom Zustande der Aecker und

Feldfrüchte und davon an Ort und StelleUeberzeugung, ob der angerichtete Schaden,

als durch die Truppen veranlaßt, anzusehen ist. Ist letzteres der Fall, so wird zur

AbschätzungselbstgeschrittenunddieEntschädigungs-Beträge,welchenachdemAus-
spruche der Taxatoren dem Werthe des Schadens für entsprechend gehalten und Seitens
der Commissarien alsbillig und angemessen erachtet werden, sind in die sub F. 5 ge-

dachte Abschätzungs-Nachweisung einzutragen.Doabeiist Seitens des die Abschätzung leitenden Commissarius den Taxatorengleich
von vorne herein der richtige Gesichtspunkt vorzuhalten, von dem sie bei der Abgabe

ihrer Urtheile auszugehen haben; daß sie also vermöge ihrer eidlichen Pflicht eben-
sowohl das Interesse der Bundes-Kasse als das der gegenüberstehenden Interessenten
zu beachten haben und daher mit strengerRechtlichkeit, der Wahrheit nach ihrer besten

Ueberzeugung getreu, den wirklichen Schaden beurtheilen, ihr Urtheil nicht durch die
gewinnsüchtigen Uebertrribungen oder die Renitenz einzelner Reklamanten beftechen
lassen, und jede Ueberschätzung vermeiden.

Die Commissarien haben mit Umsicht und Sorgfalt dahin zuwirken daß.derobige

Gesichtspunktim Laufe des Abschätzungsverfahrens stets festgehalten werde, daß nichts

zum Nachtheil der Bundes-Kasse zur Abschätzung oder Vergütung gelange, wäs nicht

erweislich oder augenscheinlich durch die Truppen-Uebung oder die unvermeidliche Folge

derselben veranlaßt, der Veriretung von Seiten des Bundes anheimfällt) daß serner

von den ermittelten Entschädigungs= Beträgen überall die zur wahren Werthsbestim-

mung erforderlichen Abzüge (z. B. durch Anrechnung des Werths der verbliebenen

Nutzung und durch Anrechnung der ersparten Erndte= oder Bestellungs Kosten 2c.) ge-
macht werden, so wie daß überhaupt sede Beeinträchtigung der Bundes-Kasse vermieden

wird, währenddenInteressenten die dieselben wirklich treffenden resh. bereits getroffenen
Nachtheile nach Recht und Billigkeit vergütet werden. Uebertriebene Anforderungen

der letztern müssen die Commissarien mit Ruhe abweisen und durch unverdrossene Be-

lehrung und angemessenes Zureden dieselben aufbillige, den Beschadigungen angemessene
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Forderungen zurückzuführen und sich mit ihnen deshalb, bei Beobachtung eines um
sichtigen und Vertrauen erweckenden Verfahrens, zu einigen bemüht sein; so wie sie

andererseits, bei genauer Controlirung der Taxatoren, übertriebenen Taxen ihre Zu-

stimmungversagen und dieselben ovent. durch Einigungmit den Betheiligten zubeleitigen
suchen müssen.

S. 7.

Zweite Eine zweite Abschätzung wird an und für sich in dem Falle nolhweodig,
Ablchähung. wo die erste, bel einem zum Exertier- oder Lager,Platz bestimmten Terrain

(conl F. 2.) rücksichtlich der in Cultur stehenden Ackergrundstücke, vor deren Be-

nußzung zu dem gedachten Zweck Behufs Ermittelung, und Feststellung des Fruchtzu-
standes erforderlich gewesen ist, um demnächst (so weit nicht im ersten Termin ein

entsprechendes Uebereinkommen mit den betreffenden Grundeigenthümem wegen der

etwa nöthigen frühern Aberndtung ihrer Felder 2c. getrossen worden) nach stattgehabter
Uebung einen richtigen Maßstab zur Abschätzung der total oder theilweise beschäpigten

Früchte zu finden.
Im Uebrigen ist zur Vermeidung von Vetschl die Anord inerzweit

Abschätzung der vorgekommenen Schädenmöglichst zuvermeiden; denn wenn es auch
richtig ist, daß der Beschädigte nur erst nach der Erndte tinen Nüzen voy seinen Feld-

früchten haben kann, so entstehen doch durch durch die Aussetzung der Entschädigungs-

leistungen nicht selten bedeutendere Ansprüche, oder - kommenwohl gar die inzwischen
für das Gedeihen der Feldfrüchte etwa ei

verhältnisse 2c. mit auf die fiskalische Nechnung. Nur wenn Beschädigungen von Saat.

feldern im größeren Umfange stattgefunden haben sollten und nach dem Ernuessen der

Sachverständigen bei der Art der Beschädigung, z. B. bei bloßstattgehabtrr Betretung
der Saaten dutch Infanterie, abzusehen ist, daß die Saaten sich bis zur Erndte bin

wieder erholen werden (wie dies die Erfahrung bestätigt), ist in dem Falle, wemn sich

die Beschädigten mit einer danach abzumessenden billigen Schadloshaltung durchaus
nicht zufrieden erblären wollen, die zweite Abschätzung kurz vor der Erndte, bei Winter.
saaten also im nächsten Frühlinge, anzuberaumen, um nicht zum Nachtheile der Bundes-
Kasse den Renitenten bei einer ungeschmälerten Erndte ungebührliche Vortheile zufließen
zu lassen.

Seitens des die Abschäßung leitenden Commissars'muß insbesondere auf die
Interessenten dahln eingewirkt werden, dah sie sich mit der ihnen zugebilligten Schad-

loshaltung zufrieden erklären, ludem ihnen die Nachtheile bemerklichzumachensind,
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denensie sich bei der Provocation auf die zweite Abschätzung durch die lange Verzögerung
ihrer Schadloshaltung aussetzen, während es sehr fraglich bleibt, od das Resultat der

zweiten Abschätzung für sie günstiger ausfallen werde.
Die zweite Abschähung muß, wenn dieselbe nicht wie vorgedacht bei Beschädigung

von Saatfeldern bis kurz vor der Erndte ausgesetzt wird, sobald als möglich nach der

erfolgten Benutzung der Felder zu den militairischen Uebungszwecken erfolgen, damit
der Zustand der Beschädigungen noch gehörig gewürdigt werden kann und die Interessen-

ten nicht an der andenveiten Benutzung ihrer Aecker gehindert werden. Es sindzu einer

solchen zweiten Abschätzung, namentlich wenn sie eine tontradictorische ist, andere Taxa-

toren, als die welche die erste Abschätzung bewirkten, zu wählen und die auf den Grund

derselben anzufertigende Entschädigungs-Liquidation (F. 14) ist mit den Verhandlungen
sowohl der ersten als der zweiten Abschätzung zu belegen.

8

Erleicherung. In den Fällen, wo eine große Zahl gleichartig bestellter kleiner Acker-
b. Abschähzungs-stücke zur Abschätzung kommt, wird cs zur Erleichterung des Abschätzungs-

Verlahrent. Verfahrens und zur Festhaltung einer richtigen Consequenz bei demselben

dienen, wenn im Einverständniß der Commissarien und Taxatoren eine Klassen-Ein-
theilung des Bodens, nach Maßgabe seiner Ertragsfähigkeit, seiner Bestellung und

nach dem Zustande der Feldfrüchte, gleich von vorne herein zum Grunde gelegt und

danach unter Berücksichtigung der im F. 6 gedachten Abzüge. so wie der ortsüblichen,

zuvor genau zu ermittelnden Durchschnitksprcise, der Entschädigungs- Betrag pro
Morgen berechnet und festgestellt wird. Es ist hienächst nur nöthig, die bezüglichen

Ackerstücke zur richtigen Klasse einzuschätzen und zu ermitteln, wie viel Fläche davon als

total beschädigt angenommen werden muß; wonächst nach der Morgen- und Ruthen-

Zahl sich der Entschädigungs-Betrag leicht berechnen läßt, besonders wenn man sich

zu dieser Berechnung noch einer zuvor entworfenen, nach Ruthen berechneten Tabelle

bedient. Es versteht sich hiebei jedoch von selbst, daß in vielen einzelnen Fällen von

der vorgedachten Klassen= Eintheilung wird abgewichen werden müssen, um den zu-

trefsenden Maßstab der Entschädigung zu finden, weil die Fruchtzustände sowohl wie
die Art ihrer Beschädigung zu verschiedenartig sind. Zum Oestern wird man sich auch

über ein anzunehmendes Pauschquantum der Entschädigung mit den Taxatoren und Be-

schädigten zu einigen haben.
Ist eine Klassen-Eintheilung zur Anwendung gekommen, so muß sie (so wie die

angenommenen Preise) in die Abschäzungs-Verhaudlung mit ausgenommen werden,
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damit die Behörden demnächst bei der Nevision das stattgehabte Verfahren prüsen

können.

§. 9.
Vesugnisse der Die nach Mahgabe des F. 1 gebildete Commission ist ermächtigt, die

Commissson. ermittelten Vergütungs-Beträge den Beschädigten, wenn sie selbst sich

damit bei Verzichtleistung auf jede Nachforderung für völlig abgefunden erklären, ohne
weitern Vorbebalt der höhern Entscheidung und Feststellung zuzusichern, wodurch die

Verhandlung selbst den Charakter eines gegenseitig bindenden Vertrags gewinnt.

Nur in den Fällen, wo eine allseitige Vereinigung über die Höhe des Entschädi.

gungs-Betrages nicht zu Stande gekommen ist und wo Entschädigungs-Ansprüche

zur Anmeldung gekommen sind, deren Gegenstände ihrer Natur nach einer Abschätzung.
nicht unterworfen werden können, oder wo die Reklamanten einen erlittenen Schaden

nicht zu erweisen vermögen (3. B. für angebliche Beeinträchtigung der Jagdnutzung,
desgleichen der Fischerei u. s. w.) wo überhaupt die Entschädigungspflicht Seitens des

Bundes zweifelhaft erscheint, auch in den Fällen, wo einzelne Entschädigungen von

sehrsbedeutendem Umfange vorkommen, ferner da, wo einer odermehrere der Commissarien

auf die EntscheidungderBehördenprovociren, endlich in allen den Fällen, wo die

Verhältnisse und Umstände das zu treffende Uebereinkommen nicht ganz entschieden ge-
stalten, ist die Entscheidung oder die Bewilligung der Schadloshaltung von Seiten der

Commission den Behörden vorhubehalten

Enischeidung der In den lehtgedachtenFällen hat sich die Intendantur, der die Ver-

incial e handlungen zunächst zugehen (§. 17), mit dem Fürstl. Ministerio in
Ministerien. Communitation zu sthen und Falls beide Behörden sich über die ovem.

zu gewährende Schadloshaltung vereinigen, kann die erstere die Entschädigung an-

weisen. Findet eine solche Vereinigung nicht statt, oder wollen sich die Beschädigten bei
der erhaltenen Bescheidung nicht beruhigen, so hat die Intendantur an das Königliche

Kriegsministeriumin Berlin zu berichten, welches sich alsdann mit dem F. Ministerio

in Verbindung setzt und mit demselben eine gemeinschastliche Entscheidung ertheilt.
11.

2 Ab · Wenn in einzelnen Fällen es nicht ausführbar gewesen sein
- d sollte, zur Abschätzung vorgekommener Flurbeschädigungen die
hi untel4 wilnnCommission aus den im F. 1 gedachten Personen zu bilden, oder

E—Interessen. auchbeikleinen Beschädigungen, deren Objektezusammengenommen
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nicht von solcher Bedeutendhtit sind, daß #8 sich der Einsetzung einer'sövollständigen
Commission (deren Kosten also in Vergleichung mit dem Gegenstande außer Verhältniß
stehen würden) verlohnte, überhaupt also in den Fällen, wo eine Vertretung der fis-

kalischen Interessen nicht in dem vorgeschriebenen Maße stattfindet, kann sich auch die
im §&amp; 9 gedachte Befugnih der Commission nur bis dahineerstrecken, daß die Bewilligung
der ermittelten Entschädigungs-Beträge der Genehmigung der Behörden worbehalten

bleibt. Diese Genehmigung kann übrigens gleichwohl, so weit nicht der 8. 10 darin
ein Anderes vorschreibt durch die “J erfolgen.§.1

Form und Jubalt Ueber die gesammten handiungen bei sean Abschätzung muß

der Protokolle. Seitens dcs dieselben leitenden Commissars im Temin volständig
Protokoll geführt werden.

Aus diesen Protokollen muß Nachstehendes, so weit.esa nanicse nach dedenUm-
ständen Amdendungfindet,zu entnehmen sein:

a) die Veranlassung zum Termin; J
b) der GegenstandderVerh oder Abschät dwelche stattgehab

oderbevorstehenden Truppen-Uebungen die Ursache derselben. id
 eo)welche·Commissarien dem· Termin belgewohnt haben)z .

·tl)welchesachverstnnchenTaxatoten zugezogenwaren und wie ihre Qualification
(8. 4) außer Zweifel gestellt ist;
welche Grundeigenthümer oder'sonst WR sich wagen ihrer Schadlos-

haltung eingefunden hatten;
(ihrer speriellen Namhaftmachungbedarfes im Protokolle weiter nicht, sofern

sie die ad §. 5 gedachte Abschätzungs-Nachweisung vollzogen haben.)
) wie die Entschädigungs. Beträge ermittelt sind, ob im Wege der Abschätzung

oder des Vergleichs und die Ordnung und Methode (conl. S. 8), nach welcher

überhaupt verfahren und, wenndie Handlung mehrereTagegedauert hat,
was an jedem derselben geschehenist;

6)welcher Hülfsmittel (Kataster, Karten, Vermessungs-Register2#)dieCowmission
ch zur Bestimmung der Flächengrößen bedient habe;

«- li) obdie Interessenten sich mit der geschehenen Entschädigungs-Ermittelung bei

Werzichtleistung auf alle Nachforderungen zufriedengestellt sehen (conl. Anlage

A. Rubrik 10)oder ihren vermeintlich höheren' Anspruch weiter verfolgen
wwollen;
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i) die Versicherung der Commissarien, daß nach ihrer Ueberzeugung keine Schäden
zur Abschäpung gekommen sind, welche der Bund nicht zu vergüten habe;

K) endlich alles dasjenige, was sonst auf das vorliegende Geschäft und dessen Be-

urtheilung von Einfluh ist.

Der Kürze und leichtern Uebersicht wegen sind bei Abschätzungen von größerem

Umfange die Resultate derselben in die vorenwähnte Abschätzungs-Nachweisung einzu-

tragen. Diese ist dann als ein integrirender Theil des Abschätzungs-Protokolls selbst

zu betrachten und von allen im Termin Anwesenden mit zu vollziehen. Dauern die
hrere Tage, so ist die Tabelle für ieden Tagabzuschließen

und von den Anvesenden zuvollziehen und so bis zur Beendung des Geschäfts mit dem

Eintragen der Interessenten und der Arswabngs. Resultate zu continuiren.

Trennnug der Ab· Für die Abschätzung der ů bungeplate, Lagerplätze, so wie für die

schshungs-Verhand, Abschätzung der Flur-Beschädigungen bei den Feldmanövern, sind

besondere Protokolle 2c. zu führen.

Damit ferner die Besriedigung derjenigen Interessenten, welche mit den ihnen

durch die Commission zugebilligten Entschädigungs-Ansprüchen sich zufrieden erklärt
haben und deren Abfindung sonst nichts weiter entgegensteht, nicht durch andere, mit

ihnen gleichzeitig zur Anmeldung gekommene, wegen ihrer Anerkennung aber noch
zweifelhafte Entschädigungs-Ansprüche, aufgehalten wird, so sind die über die letztern
zu führenden weiteren Verhandlungen davon ebenfalls getrennt zu halten. Zu diesem

Zwecke sind event. die fraglichen Gegenstände aus den Abschätzungs-Verhandlungen
hiren, die betreffenden Positionen aus den letztern

abzusehzen, das Nöthige deshalb dabei und bezüglichen Orts in dem Taxations-.Protokoll
zuvermerken, und die Befriedigung der ni festgestellten Entschädigungs. Ansprüche

Unwerzüglich zu bewirken (conf. SS. 14 und 15).
S. 14.

Eutschödiguns, Der Commissarius, welcher die Abschätzung geleitet hat, nimmt nach
Elausdatton. Beendigung des Termins die geschlossenen und vollzogenen Verhand-

lungen an sich und fertigt aufden Grund derselben die von ihm alsrichtig zubescheinigende

Entschädigungs.Liquidation an, zu der hierneben ein Schema gegeben wird. Diese Schema.
mit den Abschähungs. Verhandlungen zu belegende Emtchädigungs-Liquidation hot
er demnächst unverzüglich an die Corps-Intendankur zur weiteren Veranlassung (§. 15)

zu befördern.
Fürstl. Schw. Rudolst. Gesebsamml. ANIN. 53
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Prüfung, Jest. Die Corps=.Intendantur hat die Abschätungs= Verhandlungen

kelas u an materiell und caleulatorisch zu prüfen, die Lauidationen, hinsichtlich
sei ue, deren nicht noch ein weiteres Versahren zach Mahgabe der §. 7 und

rationen. 10 nothwendig ist, festzustellen und, nach deshalb geschehenem Vor-
trage bei dem Königlichen General-Commando, ein Attest desselben darüber zu extra-
hiren und den Verhandlungen beizufügen:

daß die stattgehabten Beschädigungen 2c.inRücksichtaufdenZweckderTruppen,
Uebung unvermeidlich gewesen sind und die Vertretung daher Niemandem zur
Last falle.

Demnächst hat die Intendantur (jedoch mit Ausnahme der im §. 10 Nedachten
Fälle) ohne weitere Anfrage bei dem Militair-Oekonomie-Departement den Betrag

zurZahlung auf die betrefsende Kasse, für Rechnung der General-Militairkafse definitiv

anzuweisen, gleichzeitig aber dem Kandrathe davonKemntnih rgeben,damitderselbe
diebetreffendenInteressenten veranlasse,die ih
in Empfang zu nehmen. Der Kassen-Ordre fügt dieIntendantur dieEntschädigungs-
Liquidation mit dem Bemerken bei, daß der Kasse die der Liquidation zum Grunde

liegende Abschätzungs-Verhandlung (welche die Intendantur i#t#zwischen Fleichzeitig
dem F. Ministerio zur Prüfung und weitern Veraulassung nach der Bestimmung ud G. 17

übersendet) als Rechnungsbelag nachträglich zugehen werde.
16.

neber die Veiug“ Die den Juuersen von der Conmission ohne Vorbehalt zuge-
nisie 4r ErGnäßi bil sen bei der Prüfungund Feststellung

ne. der tetressenden Enschädigungs- Liquidationen nicht einseilig von der
Liguidationen. Intendantur ermäßigt werden. Nur wirkliche Irrthümer und Calcül-

fehler sind einer Berichtigung zu unterwersen. Ermäßigt sich dadurch aber die einem

der Interessenten zugesicherte Schadloshaltung im Geldbetrage wesentlich, oder ist sonst
eine weitere Veranlassung vor der Anweisung der Enkschädigungen in Beziehung auf

deren Anerkennung nothwendig, so ist dabei die Bestimmung im §. 13 zu beachten,

wonach das Nöthige zudem Zwecke aus den Verhandlungen zu kxtrahiren ist.

8. 17.

Wirlsamteit der Das Fürstliche Ministerium pruft die ihm nach der Bestimmung

Negierungen. im §. 15 von der Intendantur zugehenden Entschädigungs-Verhand-
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lungen nach landwirthschaftlichen 2c. Grundsätzen als Controle des Verfahrens der

Commission. Die dabei sich ergebenden Erinnerungen theilt das Ministerium der

Intendantur mit, veranlaßt das Nöthige dieserhalb an die betreffenden Landräthe resp.

zur Erledigung oder künftigen Beachtung, vermerkt, daß die Prüfung seinerseits ge-

schehen sei, auf die Abschätzungs-Verhandlungen und frrtigt diese demnächst der de-

treffenden Kasse als Rechnungsbeläge zur Weiterbeförderung an die General-Militair-

kasse zu. In den Fällen jedoch, wo die Anweisung der bezüglichen Entschädigungen
von den Intendamuren noch nicht erfolgt ist, wird die jedesmalige Sachlage ergeben,

ob die Verhandlungen wieder der Intendantur zugehen müssen (cont. S. 10) oder den

betreffenden Landräthen zur weitern Verhandlung mit den Interessenten zu über-

senden sind.

8. 18.

Beschleuniguug Alle Verhandlungen, woran sich die Schadloshal-=

or tun der Beschädigten knüpft, müssen um so mehr stets
Interessenten einem beschleunigten Verfahren unterworfen werden,

als dieselben schon durch die verfassungsmäßige Concurrenz der betreffenden Militair-

und Civil-Behörden einen unvermeidlichen Aufenthalt finden. Diese Beschleunigung
ist, bei Verantwortlichkcit der säumigen Behörde, stets zu beachten und vorzugsweise
rücksichtlich der kleinen Ackersleute ganz besonders nothwendig, da denselben bei den in

Rede stehenden Beschädigungen die Mittel zur Ausgleichung nur zu oft fehlen und ihnen

Störungen im Wirthschaftsbetriebe und Nachtheile enwachsen können, wofür die spätere

Zahlung der Vergütung sie nicht zu entschädigen vermag. Liegen dringliche Fälle der
Art wirklich vor, so ist in Bezug auf diese das vorgeschriebene Verfahren noch dahin

abzukürzen, daß gleich im Abschätzungs-Termine die bezügliche Entschädigungs-Liqui-
dation angefertigt und auf dem kürzesten Wege der Corps-Intendantur zur sofortigen
Zahlungs-Anweisung eingereicht wird.

5. 19.

nttenneder Die von dem Landrath zu attestirenden Liquidationen über Gebühren
Nlserahen . und Rrisekosten der Taxatoren reicht derselbe direct bei dem Ministerio

Toxatoren. zur Prüfung und Festflellung ein, letzteres übersendet sie demnächst

der Corps-Intendantur, und diese weiset die festgestellten Beträge, Falls sich ihrerseits

sonst dagegen nichts zu erinnern sindet, zur Zahlung an

53
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§. 20.

Nchweisung der Nachden die bei den jährlichen gröheren Truppen-Uebungen vor-

angewiesenen Ent. gekommenen Flurbeschädigungen vergütet sind, reichen die Corps-In-

v mi’* mmd tendanturen dem Militair = Oekonomie= Departement jedesmal eine
Sriren, vollständige Nachweisung ein, aus der die von ihnen angewiesenen

rantuen. Entschädigungs-Beträge speciell nach dem Datum derauf die General-

Militairkasse erfolgten Anweisung und nach den Rubriken

Entschädigung für die ersorderlich gewesenen Uebungs-Plätze;
» «danagctplah;

» »dick-eidenFeldmanövcmvorgekommenenFlur-ec.Schädm;u.

„Ueberhaupt“
ersichtlich sind.

Aus dieser Nachweisung müssen eben so auch die Beträge der angewiesenen Ge-

bühren= und Reisekosten hervorgehen, so wie daraus evem. auch ersichtlich sein muß,

welche Beträge auf vorherige Genehmigung des Militair-Oekonomie-Departements
und auf Grund welcher Verfügung zur Anweisung gelangtsind

Diese Nachweisung ist ugleich mit einem summarischenVerichte über das stattge-
habte Verfahren zu begleite

Dem genanntenDepanemen bleibt es für die ihm dazu geeignet erscheinenden

Fälle vorbehalten, sich die Entschädigungs-Liquidatzonen und Abschähungs-Verhand-
lungen zur Prüfung vorlegen zu lassen.

8. 21:
Schliehliche Es liegt im wesentlichsten Interesse der Betheiligten, sich lieber mit

Temerkungen, billigen, dem Werthe ihres Schadens angemessenen Vergütungen (die
ihnen, ohne Vorbehalt durch die Commission zugesichert. nicht mehr zu verkürzen sind,
9) abgefunden zu erklären, als auf unbilligen Forderungen zu besten. deren Ge-

nehmigung eben so Fweifelhaft, wie ihre Befriedigung keibtelt ist. Dies mussen
auch die Commissarien den betreffenden Interessenten gleich im Eingange des Termins
eröffnen, wie ihnen nach den vorslehenden Bestimmungen binnen ganz kurzer Frist, bei
der gedachten Verzichtleistung auf Nachsorderungen, die Entschädigung unverkürztwerde
gewährt werden, wenn sie bereitwilligsein würden, sich mit billigen, demWentze ihres

Schadens entsprechenden Vergütungen zu begnügen. und welche Noachtkei sieim ent-
gegenstehenden Falle sich selber beizumessen haben würden. Dieim F. 9 gegebene Be-

m2 Sahbte' aber auch selbstredend die strenge Verpflichtung der Cosunnsntentin
die Interessen des Bundes auf das gewisenhestese wahrzunehmen und keine

irnhn zuzubilligen, die über dene Venerth des Schadens hinausgehen, oder die
nicht unzweifelhaf ug durchdie Bundeskasse zu gewähren sind.09
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Anlage A.

Schema

Abschätzungs= Nachweisung.
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Kster 56 Oen.
ro e D Nähere Augabe

Stam, Name 8* Inbalt aren s durch
und Gegenstand sind Truppenübung.

— verursachten

2 Wohnort EELEIIIIEX
er Grundstcks. den Verlust an

— der Kömem,
ã . .’l«ch’n,Wc-ide,

Interessenten. Abschãbung. —.——— rni.e
5 2 2 r u. i. w.

2 —

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dorfschaft N. N. Bezirk N. N.

14Vauer Johunn X. Hoggen-S N.11 10|83 00 Scheffel

u. s. w. i

Anmerkung. 1. Bei Abschäpungen von geringem Umianne, oder bei nur wenigen Iulettsseuten, ist ditst

Nachweisung entbebrlich; an deren Sielle müssen dann die biernach erjordeilichen Data ous dem

Prokokoll zurenmebmensein.
2. Dei sohwinbschastlichen oder - Abschäpungen, worauf diee Schema keine Wuvendung finden

klann. ist ersorderlichen Jalls ein anderes entsprechendes Schema zu ennversen.
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Einheits.

Preise.

ihnr. Z. fl.

Betrag

zu leistenden

Entschädigung.

—.-

der

Mittelst der nachgesetzten Unterschristen erklären die

Vorgenannten sich mit den hieneben ausgeworfenen

Geld=Entschädigungs= Beträgen als Ersatz für alle
Veschädigungen auf ihren hier bezeichneten, zu den

Truppenübungen benußzten Grundstücken, mit Verzicht-

leistung auf jede Nachforderung für völlig besriedigt,
und soll diese Erklärung, von der zum Schluß unter-

zeichneten Commission acceplirt, für beide Theile als

bindender Vertrag gelten.

8. 9. 10.

%%

I

Johann-I

All-technis-Icldsakgfsimdllgwaclntazällkshiwdse
ausgebuchtet-EstllchthquagobmiwdeklbtsschsttsqangMA-
båcdsslunltllieqmsit-w tust allseitquVnmuquIIqiMII

u Slande gelommen ist.m die Nubricitung dieser Spalte
wesallen oder enssprechen Pnpienen weiten.
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Schema. Anlage B.

Liquidation

der Entschädigungen, welche auf den Grund der anliegenden Abschätzungs-Verhandlungen

für die bei den Herbstübungen des N. Corps im Jahre 186.. vorgekommenen

Flurbeschädigungen zu zahlen sind.

1. 2. 3. 4. 5.
. ... . .

Stand Name Gegenstauds Entschädi- Zuiliung der Inkeressenten
im VKieololl und « durch eigenhändige Nomens-

oderinder nd der Cnt- gungs- zeichnungen uchen den bezäg-
Alschöpungs- Wohnort lichen Eulschädigungs-

Nachwersung. der schädigung Betrag. Vettägen

Interessenten. tbi. Sar. Ai.

Dorsschaft N.N. Bezirk N.X.

Bauer Joh. X. Keggtn- Se 00 (0 0

u. s. w.

—

Die Richtigkeit der Namens-

Lumna O00 0 10 unterschristen altestirt.
N. N.

(Cbakalter.).

Die Alchtigkeit vorstehender Liquidation wird hierdurch auf den Grund der an-

liegenden Original-Abschätungs-Verhandlungen bescheinigk.
N. N., den 186

v. P.,

Landrath.

Anmerkung. 1. Die Nutrilen 1. 2 und 3 Uind die gleichnamigen in der Asschötungs--Nachweisung und

die Wldbilcaqe in der Spalte 1 müssen mit denen in den Abschäpungs..Vethandlungen

Instimmer
2. Die i der P.5 erxjolat eist bei der Nuszahlung der Enschädigungsbelrägte.

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesesamml. XXIN. 54
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

W*#Stüch vom 1* 1868.

 . LVII. Ministerial-Bekanntmachung,
die Aufhebung, beziehungoweise Beschränkung der Binnencontroleim Königreich

Württemberg für Wein und Brauntwein betreffend, vom 27. Juli 1868.

Mit Bezugnahme auf die Bekguntmachungen vom 26. Januar und 3. Februar

1852 (Seite14und21 der Gesetzsammlung von 1852) wird hierdurch zur öfsentlichen
Kenntniß gebracht, daß vom 1. Juli d. F. ab die bisher im Königreich Württemberg

für Wein und Branntwein noch bestandene Waaren-Kontrole im Binnenlande aufge-

boben bezüglich hinsichtlich des Weines dahin beschränkt worden ist, daß der Verkehr
mit. Wein und Obstwein, bei welchem Wirthe betheiligt, find, zur Sicheung der Wirth-
schaftsabgaben der seitherigen Kontrole auch fernerhin unterworfen bleibt.

Rudolstadt, den 27. Juli 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm,
Abtheilung der Finanzen.

Schwarß.

Furftl. Schw. Rubolst. Gesebsamml. XXIX.
Ausgegeben in Nudosstadt ben 15. . 1808.
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X LVIII. Ministerial-Bekanntmachung,
die Publiration des vom 1. August d. J. an zur Anwendung kommenden Re-

gulativs über die zollamtliche Behandlung der mit den Posten ein-, aus= und

durchgehenden Gegenstände betreffend, vom 30. Juli 1868.

In Gemähheit eines, von dem BundrSrathe des Zollvereins gefaßten Beschlusses

wird nachstehendes

Negulativ über die zollamtliche Behandlung der mit den Posten eingehenden,

ausgehenden und durchgehenden Gegenstände,
welches vom 1. August d. J. an zur Anwendung kommt, und an die Stelle des Regu-

lativo über die zollamtliche Behandlung der mit den Fahrposten eingeheuden Waaren

vom 23. December 1833 tritt, hierdurch bekannt gemacht:

I. Abschnitt.

Abfertigung der in das Zollvercinegebiet eingehenden Gegenstände.
8.1

Die mittelst der Posten in dengollderein eingehenden zollpflichtigen Gegenstände

zum Bruttogewicht von # Zollpfund oder mehr müssen von einer deutlich geschriebenen,

offen beiliegenden Inhaltserklärung (Deklaration) begleitet sein, aus wrlcher sich er-
sehen läßt:

o) der Name des Adressaten,

b) der On, wohin die Sendung bestimmt ist,
) dieZahl der einzelnen zu der Sendung gehörigen Poststücke, sowie die Zeichen

und Nummenn jedes einzelnen,

4) die Gattung der in jedem Poststücke enthaltenen Gegenstände nach deren handels-

üblicher oder sonst sprachgebräuchlicher Benennung,
ac) der Ort und der Tag der Ausstestung der Inhaltserklärung, und

l) der Name des Versenders.

Die Inhaltserklärung kann in Deutscher oder in Französischer Sprache abgefaßt

sein. Den oberen Zollbehörden bleibt vorbehalten, auf einzelnen Grenzstrecken im Falle

des Bedürfnisses auch Inhaltserklärungen in Englischer, Holländischer oder Italienischer

Sprache zuzulassen.
Daß eine Inhaltserklärung beigelegt worden, ist von dem Versender auf dem Be-

gleitbriefe (der Begleitadresse) oder, salls ein solcher nicht beigegeben wird, auf der
Sendung selbst zu bemerken.
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K. 2.
Die Beisügung einer Inhaltserklärung ist nict erforderlich
1) bei Briefbeuteln und Fahrpostbeuteln, sowie bei den an Stelle,derselben. zur

Anwendung kommenden Briefpacketen undFahwostpacketen.
) bei Zeitungspacketen mid Drucksachen,
3) bei Geldsässern, Geldkisten, Geldbeuteln und Geldpacketen,

4) bei Postsendungen, welche unter dem Siegel einer Staatsbehörde oder eines

eine solche Behörde repräsentirenden Beamten eingehen und an eine Staats-

behörde beziehungsweise einen dieselbe repräsentirenden Beamten gerichtet sind,
5) bei Waarenproben und Mustern zum Brutto-Gewicht von 3 Zollpfund oder

weniger, welche unter Kreuzband vderin soscher Weise verpackt eingehen, daß

über den Inhalt kein Zweifel euisehen kann.
Fehlt eine Inhaltserklärung und soll d zollamtüiche Schlußabfertigung nicht schon

bei derjenigen Zollstelle erfolgen, welche der Grenze zunächst belegen ist (8. 4), so wird
von der letzteren Zollstelle bei dem Eingange der Sendung eine Revisionsnote gefertigt,

welche, wenn der Inhalt des Ponsstücks äußerlich unzweifelhaftzuerkennenist, den
Inhalt speziell bezeichnet, im andern Falle aber die Angaben enthält, welchesich, aus
der Adresse auf dem Poststücke oder auf dem Begleitbriefe ergeben und zugleich bescheinigt,

daß die Sendung zur zollamtlichen Behandlung vorgelegen habe-
Die NRevisions-Note vertritt bei der Weiterbeförderung der Sendung die Stelle

der Inhaltserklärung. Dieselbe kann jederzeit und bis zur Vornahme der zollamtlichen

Schlußabfertigung sowohl Seitens der Postbehörde, als Seitens des Adressaten durch

eine Inhallserklärung inder vorgeschriebenen Form (F. 1) ersetzt werden.
Geschieht dies nicht, so muß sich der Adressat gefallen lassen, daß die gehörig

deklarirten Sendungen bei der Schlußabfertigung vorgezogen werden.

Sowohl die Postbehörde als der Adressat sind berechtigt, eine bercits vorliegende

Inhaltserklärung, insolange eine spezielle Revision nicht slattgefunden hat, zu vervoll-
ständigen oder zu berichtigen.

S. 4.
Die nach dem Orte der Zollstelle an der Grenze bestimmten, desgleichen diesenigen

Sendungen, welche auf dem Wege nach dem Bestimmungsorte einen weiteren Ort, an

welchem eine Zoll= oder Steuerstelle sich befände, nicht berühren, werden von der Zoll.

stelle au der Grenze sofort vollstäudig abgefertigt. Das Gleiche geschieht unabhängig
55
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vomBestimmungsort der Sendung auf das Verlangen des Absenders, wenn dieser

hierauf durch eine Bemerkung auf der Inhaltserklärung oderin einer das Poßthück offen
begleitenden Note ausdrücklich den Antrag gestellt hat.

Diein dem §. 2 unter Nr. 4 ausgeführten Poslstücke der Behörden, iüsofern deren

Inhalt aus Akten oder Schriften bestebt und dies auf den betreffenden Begleitbriefen

oder den Poststücken selbst angegeben oder äußerlich ersichtlich ist, ferner die in dem §.2
unter Nr. 1, 2 und 3 aufgeführen Gegenstände derPostlädung sindin der Regel den

Zollbeamten an die Grenze nur züt allgemeinen Besichtigung vorzulegen und einer
weiteren zollamtlichen Behandlung nicht unterworsen. Ebenso findet bei denin §. 2
unter Nr. 5 aufgeführten Waarenproben und Mustern eine zollomtliche Vorabsertigung
aßt der Grenze nicht statt, vielmehr werden dieselben erst am Bestimmungsotke von der

Postbehörde der Zollstelle zur Revision undsschliehlichen Abferilgung C. 6 ff.) vorgeführt.

Alle sonstigen eingehendenPoststücke unterliegen bei derjenigen Zollstelle, welche
der Grenze zunächst belegen ist, einer zollamtlichen Vorabfertigung (§. 5). Die

schließliche Absertigung (§. 6 fl.) erfolgt am Bestimmungsorte oder, weün sich daselbst
eine Zoll- oder Steurrstelle nicht befindet, bei einer geeignet gelegenen Zoll- oder

Steuerstelle, deren Wahl der Postbehörde überlassen bleibt.
8. 5.

Die zollamtliche Vorabfertigung (8. 4) besteht in Folgendem.
Durch diejenige Zollstelle, welche der Grenze zunächst belegen ist, sind die ein-

gehenden Poststücke
a) mit den Inhaltserklärungen und den Postkarten oder nach Bedürfniß mit den

Begleitbriefen äuherlich zu vergleichen, etwaige Abweichungen in den Inhalts-
erklärungen vorzumerken, auch die letzteren mit einem Vermerk über die ge-

schehene Besichtigung zu versehen und fehlende Inhaltserklärungen durch

iihens Nolen (5. 3) zu ersetzen;
soda

b) ehenge Ponhcke, welche der Vorabferti haben, zum Zeichen

der noch vorbehaltenenSchlußabferugung (8.6 fjf.) an einer möglichsiin die
Augen sallenden Stelle (auf der Seite der Signatur oder in der Nähe der

Postnummer) mit einer Marke von rothem Papier zu bekleben, welche einen

schwarzen Abdruck des Dienststempels der betreffenden Grenzzollstelle und die

Ausschrift „Zollstück“’ trägt.
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Diese Behamlung sindet auch bei den im §. 2 umer Nr. 4 ausgeführten Post-

sendungen dann n wonn die Vorauslehunge bes§.4Absat2nicht zutresseu
und dieselben Veshalb einerw s-

Dceenigchststuckeveren Inhalt am Follfretsofort!erkannt worden oder deren
Schlaßallertm leich bei der ersten Zollstelle an der Grenze erfolgkist, treton in den

freien Verkehr, bedütfen daher auch der Bezeichnung durch eine Marke (lil. b nicht.

 DHDesgleichen ist votl dem umter il,b vorgeschriebenen Verfahren, Abstand zu nehmen.
wenn miehrere Sendungen nach eitem Orte, an welchem eine Zoll= oder Steuerstelle

ihren Sit hak, kartirt siud und in verschließbare Wagenabtheitungen, Körbe, Felleisen,

Beutel oder sonstige Behälter verpackt werden, welche alsdann unter zollamtlichen Ver-
schluß vurch Kunstschlösser ober Prymben zu nohmen sind.

Gehen vie nach einem Orre kar#rken Sendungen bereits vom Auslande in ver-

schlossenen Wagenabtheilungen oder sonstigen Behältern ein, so hat sich die Zollstelle
an der Gtenze auf die Anlegung eines zollamtlichen Verschlusses an den Wagenab-
theilungen u. s. w. zu beschränken.

Nach der Ankunft der unter G tverschluß Postsend an dem

Orte, auf welchen die Postkarte lautet,unmnbie dorkige Zoll· oder Sieuersielle iin Bezug

auf die weitergehenden Stücke die zollamtliche Vorabferligung dem Vorstehenden ent-
sbrechend vorzunchmen, beziehungsweise nach der Bestimmung lil. b zu ergänzen.

Zum Zweck der zollamtlichen Schlußabsertigung werden die mit der Post einge-

gangenen zollpflichtigen Gegenstände mit den dazu gehörigen Inhaltserklärungen oder
Revisiors-Noten den betressenden Zoll, oder Steuerstellen (§. 4) Übergeben. Die

Absekttzung ersolgt nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.
Das Verfähren ist invessen ein verschiebenes, je nachdem
a) det AdressatandemOrte, wo die Schlußabfertigung zu bewirken ist, selbst

oder in dessen Nähe sich befindet und deshalb der Abfertigung persönlich bei

wohnen kann, oder
b) die Sendung ohne Zuziehung des Mdressaten zollamtlich abgefertigt und dann

zum Zwecke der Weiterdeförderung an diesen derPoststelle zurückgegeben werden.
muß.

S. 7.

Befindet sich der Adressat an dem Otte selbst, wo dle Schlußabftniigung zu be-

wirken ist, oder in dessen Rähe, so werden die Begleitbriefe (Begleiradressen) oder,
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wenn solche nicht vorhanden sind, Abschriften der auf den Poststücken befindlichen

Adressen, mit dem Eingangsstempel der Poststelle versehen, durch die letztere an den

Mdressaten bestellt; diesem wird dabei eine schriftliche oder gedruckte Notiz behändigt,
daß das Poststück bei der Zoll- oder Steuerstelle in Empfang zu nehmen sei. Sache
des Adressaten ist es alsdann, das Poststück von der Zoll= oder Steuerstelle abzuholen

oder abholen zu lassen, nachdem er selbst oder sein Beauftragter dort durch Vorzeigung

des abgestempelten Begleitbriefs (Begleitadresse), beziehungsweise der abgestempelten
Abschrift von der Adresse sich ausgewiesen, der Revision angewohmt und den Zoll ent-

richtet hat. Das Begleitpapier kann dem Adressaten auf seinen Wunsch zurückgegeben
werden, ist jedoch zum Zeichen der geschehenen Abholung des Poststücks auch mit dem

Stempel der Zoll- und Steuerstelle zu versehen, nachdem auf der Adresse der Zollbetrag

oder die Zollfreiheit kurz bemerkt und dies durch die Unterschrift eines Abfertigungs-

beamten bescheinigt worden ist.
Die Abfertigung der Waarenproben und Muster (F. 2 Z.5) kann ohne Zuziehung.

des Adressaten von der Postbehörde veranlaßt werden.

Soll die Postsendung, entsernt von dem Wohnorte des Adressaten, ohne dessen
Zuziehung, sei es bei der Zollstelle an der Grenze oder bei einer der dem Bestimmungs-

orte zunächst gelegenen Zoll= oder Steuerstellen, schließlich abgefertigt und dann zum
Zwecke der Weiterbeförderung an den Adressaten der Poststelle zurückgegeben werden,

so begiebt sich ein Postbeamter zu derbetreffenden Zoll= oder Steuerstelle, weistsich dort
als zur Abholung beauftragt aus durch Vorzeigung des Begleitbriefs (der Begleitadresse)
oder in Ermangelung eincs solchen, durch eine mit dem Eingangsstempel der Poststelle

versehene Abschrift der auf dem Poststücke befindlichen Adresse, und wohnt sodann der

zollamtlichen Revision des Poststückes bei; derselbe hat für die Oeffnung des Kollo und

die Darlegung der Waaren zur Revision, sowie für deren Wiederverpackung Sorge zu

tragen und entrichtet den Zoll gegen Zollguittung
Die Versiegelung des zollamtlichabgefertigienPoststckshat darauj durch die Post

und die zoll- oder Steuerstelle gemeinschaftlich zu geschehen, auch ist von der letzteren

der vorgezeigte Begleitbrief, beziehungsweise die Adresse zum Zeichen der geschehenen
Verzollung des Poststücks mit ihrem Stempel zu bedrucken. Die durch die Wiedewer-

packung des Poststücke etwa entstehenden baaren Auslagenhat die Postbehörde vorschuß-
weise zu berichtigen, auch für den Rück-Transport desselben zur Poslstelle zu sorgen.

Die Poststelle übernimmt demnächst die Weiterbeforderung der nunmehr in den freien
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Verkehr gesetzten Sendung an den Adressaten und zieht von diesem die bei der Zoll-

abfertigung entstandenen baaren Auslagen an Zoll= und Verpackungskosten ohne Ansatz
einer Vorschußgebührwicder ein.

S. 9
Die Poststelle wie die Zoll= und Skurpel- sind befugt, auchin solchen Fällen,

in welchen der Mdressat sich nicht am Orte oderin dessen Nähe befindet, die Anwesenheit

des Adressaten oder eines mit schriftlicher Bollmacht versehenen Vertreters desselben bei

der Revision zu verlangen.
Dieses Verlangen muß insbesondere dann gestellt werden:
1) wenn das Poststück sich nichtin tadelfreiem äuheren Zustandebefindet und wenn

deshalb das Garantie-Verhältniß der Postverwaltung mit in Frage kommt,

2 wenn der Inhalt des Poststücks nach der Inhaltserklärung in leicht zerbrech-

lichen oder sechn Gegenständen besteht, die einer besonderen kunstvollen Ver-
backungbedür

In diesenFällen lr der Adressat durch die Postbehörde zu ersuchen, derRevision
beizuwohnen oder einen Drikten dazu zu bevollmächtigen. Zugleich ist dem Adressaten

der Begleitbrief (die Begleitadresse) oder in dessen Ermangelung eine Abschrift der

Adresse zuzusenden. Wird die Zuziehung des Adressaten bei der Revision von der Zoll-

oder Steuerstelle verlangt, sohat sich dieselbe dieserhalb schristlich an die Poststelle zu
wenden.

Das Verlangen der Zuziehung des Mdressaten kann auch dann ausgesprochen

werden, wenn die Veraulassung hierzu sich erst bei der Revisionin Gegenwart des Post-
beamten ergiebt.

Soveit bezüglich der im §. 2 unter Nr. 4 bezeichneten Poststücke an Behörden eine

Schlußabsertigung vorbehalten ist (§. 5), sind dieselben ebenfalls den Zoll und Steuer-
stellen auszuhändigen. Die zollamtliche Revision unterbleibt jedoch, wenn von der

Behörde, an welche die Sendung gerichtet ist, eine Bescheinigung über den Inhalt

ertheilt wird. Es erfolgt alsdann auf Grund der letzteren die zollfreie Ablassung oder,

falls der Inhaltzollpflichtig ist, die Erhebung des Eingangszolls.
10.d.

Die Verzollung erfolgt jedesmal nach dem Ergebniß des Revisions-Befundes.
11.

Hat der Adressat denBestimmungoort des Poststücks verlassen, oder Auftragwegen
Nachsendung des Gegenstandes gegeben, oder wird von ihm die Weitersendung desselben
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ohne vorherige Eröffnung und Revision beantragt, so kann zin solches Poststück mittelst
der Post weiter basördert werden, nachdemdie Zoll= oder-Steuerstelle, welcher dasselbe
zunächst übergeben worden, die Inhaltserklärung, beziehungsweise die Revisions-Note,
mit einem entsprechenden Vermerk versehen und mit diesem Papier das Poststück an die

Poststelle zurückgegeben hat.
Istder neue Bestimmungsort im Zollvereinsgebiet telegen,, so wird die Sendung

nebst Inhaltserklärung oder Nevisions-Note der Zoll- oder Steuerstelle jenes Ones
durch die Post zugeführt.

Liegt der neue Bestimmungsort außerhalb des Barinzgehiett, so wird das Post-
stück nebst Inhausertlarung Dahin che (§. 12).8.1

So lange ein vom Auslande ugech Poststück nicht aus den Händen der
Post, oder der Zoll, oder Steuer-Behörde gekommen sst, steht jedem Adressaten frei,
dessen Annahme abzulehnen.

Bei Sendungen, welche, weil der Adressat die Annahme verweigert hat oder icht
zu ermitteln ist, unbesteltbar sind, ist u unterscheiden, ob die schließliche Abfertigung

a) noch nicht stattgesunden, oder
4) bereits stattgefundenihat.

Im Falle zu a istdie Zull- oder Steuerstelle, welcher das Possslck stbergeben

worden, von der Poststelle unter Vorzeigung des mit dem Vermerk über die Unbestell-

barkeit und die zuibewirkende Rücksendung versehenen Begleitbriefes, beziehungsweise
derBegleitadresseoderderAbschriftderselben,umRückgabedesPoststücks zuersuchen.
Die Zoll= oder Steuerstelle versieht hierauf die Inhaltserklärung, beziehungsweise

Meisions-Note mit einem entsprechenden Vermerk und giebt das Poßtstück ucbst dem

letztgedachten Mapier andiePoststelle, zurück, welche die Rücksendung besorgt.
Im Falle zubehatdiePosistelledasinfreienVerkehrgesetztgewesenePoststück

ider Zoll- oder Steuerstelle, von welcher die Schluhabsertigung.geschehen war, nebst

dem, mit dem Vermerk über,dielinbestellbarkeng und die zu bewirkende Rücksendung
versehenen Begleitbrieke, bezieh itadresse oder der Abschrift derselben
wieder vorzulegen. Sie empfängt alsdann den gezahlten Eingangszoll gegen Rückgabe
der Zoll-Quütung zurück, nachdem diese von der Poststelle mit Gegen-Quittung
und einem Atteste über die Unbestellbarkeitunddiezu bewirkende Rücksendung des

Poststücksversehen worden ist. Die Zollstelle überzeugt,sichvonderIdenlitätdes
Juhales mit dem ibeider früheren Revisson vorgesundenen, legt das Poststück unter
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amtlichen Verschluß und giebt dasselbe, von einer offenen Inbeltserklärungbegleite.
an die Pofstelle behufs der Rücksendung zurück.

Bleiben Poststücke, die vom Auslande eingegangen sind, unabgehott, so werden

solche enkweder nach Mahgabe der obigen Vorschriften wiederin das Anslandausgeführt
oder nach den bistehenden Post-Reglements behandelt.
Im Fall sie innerhalb des Vereinsgehiets verbleiben, ist von denselben der tarif.

maßige Lingangazol zu entrichten.
»- nAbschmtt

Abfemgang der aus dem Zollvereinsgebiete mit den Posten aus-

gehenden Fetentiu#
1. 8.1

Soen ansgangezolipflichüge GeSnlhe des sreien Verkehrs aus dem Joll-
vereinsgebirte mittelst der Posten nach dem Zollvereindauslande versendet werden, so

liegt dem albsender ob, vorher bei der Zollbehörde den Ausgangszoll zu entrichten.

Die darüber erhaltene Quiktung muß der Absender dem Poststücke offer beisügen.
Die Postbehörde versieht diese Quitkung mit einer Bescheinigung über den Zustand des

Vacets und ubergiebt dieselbe der Ausgangszollstelle.
. 14.

¶ Wenn anverzollte Waaren aus einer Niederlage mittelst der Posteniindas goll
vereinsanelmn gesandt werden sollen, sv wird dem Absender darüber ein Begleitschein

oder ein diesen vertretendes Abfertigungspapier ertheilt und dem Poststücke beigefügt.

Der Absender haftet für den Eingangszoll nach dengeseblichen Vorschriften. Auf dem

Begleitbriefe, beziehungsweise derBegleitadresse. muß Seitens des Absenders vennerkt
sein „tbst Begleilschein“. «

Die Postbehördeversteht das zollamtliche Begleitpapier mit einerBescheinigung
iber den Zustand des Packets und stellt das lebtere mit dem Abfertigungopapier der

Musgangezollsell=zu. - 15

NR welche zur Erlangung des Anspuchs auf zollfreie Wiedereinlassungderiin
das Zollvereinsausland zu versendenden Muster von denZollbehorden ertheilt worden

sind (Musterpässe), müssen bei der Einlieferung der Sendungen zur Post den Begleit-

briefen oder Begleitadressen offen beigesügtfein damit der kusgangvonderbenefe
Zollstelle bescheinigt werden kann. *5

IFnral. Schw. Rudolst. Gesebsamml. XXIX. 56
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III. Abschnitt.
MAbsertigung von Gegenständen, welche mit den Posten durch das

Zelloereinsgebien durchgeführt werden.16.
Den zur Durchshrung durch das S.abrinsgebi bestimmten Poststücken ist von

dem Absender eine Inhaltserklärung nach Maßgabe der Vorschriftenim §. 1 beizufügen.
Die Poststücke werden beim Eingange in das Zollvereinsgebiet zollamtlich ebenso

behandelt, wie solches im S.5rücksichtlich der im Zollvereinsgebiete verbleibenden Post-

stücke vorgeschrieben ist. Beim Ausgange werden den abferligenden Zollbeamten sämmt-

liche Inhaltserklärungen beziehungsweise Revisivnd·Noten und aufVerlangen diePost-
karten oder die Begleitbriefe zur Vergleichungmitd

Der Zollbehörde bleibt vorbehalten, auf solchen Kursen, auf welchen dieDurch.
führung der Poststücke durch das Vereinsgebiet zweckmäßig unter Gesammverschluß
erfolgen kann, namentlich in den Fällen, in denen die Durchführung ohne Wagenwechsel

erfolgt, die desfallsige Vorschrift des §. 5 in Anwendung zu bringen, oder auch stattdes Giummuwerschen amtliche Begleitung eintreten zu lassen.

IV. Abschnitt.

Absertigung von Postsendungen, welche aus einem Orte des Zoll-

vereinsgebietes durch das Zollvereinsausland nach einem andern
Orte des Zollvereinsgebietes gehen.

.17

Bei Gegenständen des freien Verkehrs, welche von vereinsländischen Postanstalten
aus Orten des Zollvereinsgebietes durch das Zollvereinsausland nach Orten des Zoll-

vereinsgebictes befördert werden sollen, bedarf es der Beisügung vonInzaltserklärungen
nicht. Die zum Durchgange durch das
von der Ausgangsstelle unter gollamtsichen Gesammtverschluß, oder soweit dies nicht
ausführbar, unter Einzelverschluß gesetzt, und es wird, daß und wie dies geschehen,

auf den Poslkarten bescheinigt. Beim Wiedereingange prüft die Eingangszollstelle die
Unverletztheit des amtlichen Verschlusses, worauf die Gegenstände in den freien Verkehr

gesetzt werden. An Stelle des Verschlusses kann auch amtliche Begleitung treten.

Mit Genehmigung der Direktiv-Behörde kann, namentlich auf kurzen das Ausland

berührenden Straßenstrecken, von dem zollamtlichen Verschlusse oder von der amtlichen

Begleitung Abstand genommen werden. Die Eingangszollstelle hat in diesem Falle
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durch Vergleichung der Poststücke mit den Postearten oder den Begleitbriefenvonder

Abstammung derfelben aus dem freien Verkehr des Zollvereins Ueberzeugung zu nehmen.

V. Abschnitt.

Folgen unrichtiger Inhaltserklärungen.
8.18.

Wenn der Inhalt eines Poststücks bei der Eröffnung und Untersuchung durch die
Zollbeamten nicht mit der ausgeslellten Inhaltserklärung (. 1) übereinstimmend be-

sunden wird und nach den obwaltenden Umständen der Verdacht einer beabsichtigten

Defstandation begründet erscheint, so wird nach den wegen unrichtiger Deklaration im

ollstrafgesetz enthaltenen Vorschriften weiter verfahren.

Rudolstadt, den 30. Juli 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Schwarß#.

 LIX. Verordnung
vom 31. Juli 1868, die Ausübung der ärztlichen und wundärztlichen Praris

im Fürstenthume betreffend.

Mit höchster Genehmigung Sexonissimil wird bezuglich der künftigen Aus-

luno der ärztlichen und wundärztlichen Praxis in den hiesigen Landen verordnet, was

8. 1.

Die Verordnung vom 8. April 1852 (Ges. Samml. 1852 S. 43), durch welche

die Niederlassung der Aerzte und Thierärzte an einem bestimmten Ortedes Fürstenthums

zum Zweck der Ausübung der ärztlichen und thierärztlichen Praxis, sowie die Ver,

änderung des Wohnsitzes von einer behördlichen Genehmigung abhängig gemacht und

der Behörde das Recht vorbehalten ist, dem Arzte einen bestimmten Wohnsitz anzu-
weisen — wird andurch aufgehoben.

56°
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Die nach bestandener Prüfung vorschriftsmähig verpflichteten und zur Ausuvung
der Heilkunst urkundlich zugelassenen Medicinal-Personen sind fortan in der Wahlihres

Wohrsitzes im Fürstenthume unbeschränkt. Nach erfolgter Wahl des Wohnsitzes und
bei einer Veränderung desselben haben sie aber dem Ministerio und dem betreffenden

Landrathsamte Anzeige zu machen.

Auch den in einem anderen deutschen Staalt ordnungsmaßig zur Praxis zuge-

lassenen Medicinalpersonen ist die Ausbuug der Heilkunst innerhalb der Grenzen ihrer
heimathlichen Befugnisse und nach Maßgabe der in den hiesigen Landen bestehenden

Vorschriften bis auf Weiteres im Fürslenthume gestattel.
3

Den zur Zeit nach den bisherigen Vorschriften zur Praxis zugelassenen Medicinal-

Personen verbleiben für ihre Person die ihnen verliehenen Befugnisse. Künftig werden
aber zur unbeschränften Ausstbung der Mediein und Chirurgie nur eigentliche Aerzte

zugelassen und die Wundärzte und Chirurgen werden auf die sogenannte niedere

Chirurgie, d. h. anf die Ausübung folgender Functionen beschränkt:

1) die ——N mittelst Aderlassens oder Ansetzens von Blutegeln und
mittelst Schrör

2) die Anlegung zluns Fontanells oder Einziehung eines Eiterbandes;

3) das Auflegen von Hautzügen, Auf- oder Umschlägen und von Pflastern, die

Einreibungen Waschungen oder Auf- und Einstreuungen:
4) die Beibringung von Klystieren und anderen Einspritzungen;

5) das Baden,

6) Die Behandlung kleiner Hautwunden und Geschwüre:
7) das Ausziehen und Reinigen der Zähne und

8) die Behandlung von Hühneraugen.

Den Wundärzten liegt auch die Hülfeleistung zur Nettung verunglückter Personen

bis zur Ankunft eines schleunigst berbeizuusenden Arztes ab.

Bei der Ausbung ihres Berufes * die Wundärzte von den ihnen instruckions-

weise ertheilten Kunstvorschriften unter keiner Bedingung abweichen.
Die im vorigen Paragraph 5 1 und 2 genaunten Verrichtungen setzen in jedem

einzelnen, durch die ebengedachten Kunstlvorschriften nicht ausdrücklich ausgenommenen
Falle die schristliche oder unmittelbar mündliche Verordnung eines Anztes als noth,

weidug voraus.
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S. 5,
Die Zulassung der Wundärzte zur Praxis erfolgt durch das Ministerium nach be-

standener Prüsung durch den Physicus des Bezirkä. in welchem sich der Wundarzt

niederzulassen gedenkt.

Rudolstadt, den 31. Jull 1868.

Fürstlich Schworkurgsches Ministerium.v. ert

 IIX. Ministerial-Bekanntmachung
vom 31. Juli 1868, dir Uebereinkunft mit der Königlich Preusischon Staats--

regierung wegen Volstrecung der in den hiesigen Landen erkannten Zuchthaut-
strafen in Königlich Preußischen Strafanstalten betreffend.

Nachstehende MinisterialErklärung wird, nachdem solche gegeneine gleichlautende
des Königlich Preußischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten in Berlin

ausgewechselt worden ist, anmit zur öfsentlichen Kenntniß gebracht.
RNudolstadt, den 31. Juli 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab

Ministerial=Erklärung.
DieKöniglich Preuhische und die Fürsllich

sind übereingekommen, die im FürstenthumSchwanburg.„Zadolstadt erkannten Zucht.
hausstrafen unter den nachstehend verabredeten Maßgabenin Königlich Preuhischen

Strafanstalten zur Vollstreckung zu bringen:

S. 1.

Die Königlich Preußische Regierung macht sich verbiudlich, die Seitens der
kompetenten Gerichtsbehörden des Fürstenthums Schwatzburg=Rudolstadt erkannten
Zuchthausstrasen in Preußischen Strafanstalten und zwar in denjenigen der Provinz

Sachsen zu vollstrecken. Dagegenverpflichtet, sich die, Fürstlich, Schwarzburg= #udol-
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städtische Regierung, diese Zuchthausstrasen nur in Preuhischen Strafanstalten voll-
strecken zu lassen.

Bis auf Welteres wird zur Vollstreckung der gegen männliche Personen erkannten
Zuchthausstrafen die Strafanstalt zu Halle, zur Vollstreckung der gegen weibliche

Personen erkannten Zuchthausstrafen die Strafanstalt zu Delitzsch bestimmt.

Die Fürstiich Schwarzburg-Rudolstädtische Regicrung verpflichtet sich, die Unter-
haltungs= und Verwaltungs-Kosten für die in denPreußischen Strafanstalten zu

delinirenden Zuchthaussträflinge des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt nach den

Beslimmungen des §. 4 bieser Uebereinkunft zu zahlen.

Die Einlieferung der Zuchthaussträflinge erfolgt durch die betreffenden Gerichte
unter Belfügung der erforderlichen Rolizen über die persönlichen, Familien- und Ver-

mögens-Verhälmisse des Eingelieferten, eines Kleidewerzeichnisses, eines Signalements,
einer beglaubigten Abschrift des Strafurtheils, sowie eines Gesundheitsattestes.

Von der Einlieserung sind ausgeschlossen solche weibliche Gefangene, welche sich

im unzweifelhaften Zustande der Schwangerschaft befinden. Als unzweifelhaft ist die
Schwangerschaft erst dann anzunehmen, wenn dieselbe bereits bis zum 7. Monate vor-

geschritten ist.

Die Einzuliefernden müssen mit folgenden, in völlig brauchbarem Zustande befind-
lichen Kleidungsstücken versehen sein, nämlich mit

3 Hemden,
1 Paar wollene Strümpfe,

1 Paar Schuhe oder Stiefeln,

1 Hut oder Müße,

serner die mänmlichen mit
1 Paar Beinkleider,
1 Weste,

1 Nock oder Jacke,

und die weiblichen mit

2 Röcken,

1 Kamisol,

1 Halstuch.

Von der erfolgten Einlieferung ist Seitens der betreffenden Anstalts-Direction
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dem F. Ministerium in Rudolstadt Anzeige zu erstatten, auch hat die Anstalts·Direction
der einliesernden Behörde einen Empfangsschein auszustellen.

S. 3.

Die Unterbringung, Bekleidung. Beköstigung. Beschäftigung und Diceiplin
wird durch dit Hausordnung der betreffenden Anstalt geregelt.

4.8.

Die Unterhaltungs- und Verwaltungekosten werden vierteljährlich auf Grund
hnek und die Liquidation, nach vorheriger Prüfung

Seitens der Königlchen Regierung zu Merseburg, dem Fchuhen Ministerium zu
Rudolstadt zur Verfügung der Zahlung an die Anstaltscasse übersandt

Die Transport- und eiwaigen Rücktransporkkosten trägt ebenfals die Fürstlich
*Wrin—n

A Re gier ung.
d v

Von der Entlassung jedes Jnhestaten ist der Einlieferungsbehörde und dem F.

Ministerium zu Rudolstadt Seitens der betreffenden Anstalts-Direction Anzeige zu

machen. Wenn die lettere es für bedenklich erachtet, den zu Entlassenden mittelst

Zwangspasses in die Heimathzudirigiren,sohat dieselbe bei dem Fürstlichen Ministerium
zu Rudolstadt die Absendung der erforderlichen Transportbegleitung zur Abholung des

zu Entlassenden zu beantragen.

Bei der —in-Nbat die von den Furstich nangurhiche 7. zustellende Transp v u

Die Inhaftaten sind für die während der Dauer der Haft verübten Verbrechen

oder Vergehen der Königlich Preußischen Strafgerichtsbarkeit unterworfen.

leiDie Furstlich Schwarzburg ARudolstadtische —’0 uundlsche *dagegen,alle ch g hungs-

Transport= und Strofkosten zu tragen.
Die Liguidirung und Erstaltung dieser Kosten für die Haft in Preuß. Strafan-

stalten erfolgt nach den vorstehenden Bestimmungen. Die Liquidirung der betreffenden

Untersuchungs= und Transportkosten erfolgt Seitens der Königlich Preuhischen Polizei
und Gerichtsbehörden nach den für KöniglichPreußisch

bei der betreffenden Preußischen Strafanstalt und es widddie Gesammtliquidation den.
nächst vierteljährlich, nach vorheriger Prüfung Seitens der Königlich Preußischen
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Negierung in Merseburg, dem Fürstlich Schwarzburgischen Ministerium zu Rudolstadt

zur Verfügung der Zahlung an dieAnsteue ase zugesandt.
D#rstehende Uebereinkunft, welche it iml, Ockober 1868 in Krast tritt, wird

auf zwölf Jahre geschlossen und falls ein Jahr vor AblaufdiesesZeitraums von keinem

der beiden Contrahenten eine Kündigung erfolgt, als auf einen gleichen Zeitraum

prolongirt betrachtet und so fort.

Zu Urkund bessen ist die gegenwärtige Ministerial-Erklärung ausgefertigt worden,
um gegen eine entlprechende Erklörung des Königlich Preußischen Ministeriums der

auswärtigen Angelegenheiten in Berlin ausgewechselt zu werden.

Rudolstadt, den 31. Juli 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
(I. S.) v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Vierundzwanzigstes Stüch vom Jahre 1868.

betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer, vom 13. August 1868.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg u.

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums, sowie mit Zustimmung des getreuen

Landtags über eine anderweite Regulirung der Grundsteuer, was folgt:

Die Grundsteuer zerfällt fortan:
u) in die von den Gebäuden unter dem Namen „Gebäudesteuer“ zu

entrichtende Staatsabgabe, und

1) in die eigentliche Grundsteuer, welche von den Liegenschaften — den

ertragsfähigen Grundstücken, den Gebäudeflächen und den zu den Ge.
bäuden gehörigen Hofräumen — zu entrichten ist.

. 2.

Die Gebäudesteuer (§. 19) wird nach den Bestimmungen des über dieselbe er-

lassenen Gesetzes vom heutigen Tage erhoben.
3

Die eigentliche Grundsteuer wird für das gesammte Fürstenthum vom 1. Jannar

1872 ab nach einem gleichen Procentsatze von dem zu ermittelnden Reinertrage der

steuerpflichtigen Liegenschaften (F. 10) erhoben. Wegen der Feststellung dieses Pro.
ceutsotzes ergeht ein besonderes Geseh.

F. 4.
Mit dem Zeitpunkte der Erhebung der neu veranlagten Grundsteuer treten die

bis dahin gezahlten Grundsteuern außer Hebung.
Farstl. Schw. Rudolst. Gesesamml. XXIX. 57

Ausaeaeben in Rudolstadt den 26. August 1868.
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8. 5.
Befreit von der Grundsteuer (8. 3) sind:

1) die zum Staats= und Cammer-Vermögen gehörigen Grundstücke,

2) die zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmten Grundstücke

wie: Gassen, Plätze, Brücken, Fahr= und Fußwege, Flüsse, Bäche,
Brunnen, Ablagen, Kirchhöfe, Begräbnißplätze, Spaziergänge, öffent-
liche Anlagen, Lust= und botanische Gärten, sowie lediglich zur Bepflau-

zung öffentlicher Pläße, Straßen und Anlagen bestimmte Baumschulen;
Brücken, Kunststraßen, Schienenwege der Eisenbahnen, welche mit Ge-
nehmigung des Staats von Privatpersonen oder Actiengesellschaften zum

öffentlichen Gebrauche angelegt sind;
die Grundflächen der unter # 2, 3, 4, 5 und 6 im §F. 3 des Gesetzes

vom heutigen Tage, betreffend die Einführung eciner allgemeinen Gebäude=

steuer, bezeichneten Gebäude nebst'den zu letzteren gehörigen Hofräumen;
diejenigen bisher von der Grundsteuer befreiten Grundstücke,

welche zur Zeit des Erscheinens dieses Gesetzes zu dem
Vermögen evangelischer oder römisch-katholischer Kirchen oder Kapellen.
Schulen, höherer Lehranstalten oder besonderer, zur Unterhaltung von

Kirchen, Schulen und höheren Lehranstalten stiftungsmäßig bestimmter
Fonds oder milder Stiftungen, sowie zur Dotation der mit geistlichen
Functionen bekleideten Personen, oder der Küster und anderer Diener

des öffentlichen Cultus und der an öffentlichen Schulen oder höheren Lehr-

stalten angestellten Lehrergel#n#n.

— .

r*

E

S. 6
Die Ermitkelung des Reinertrages der Liegenschaften zum Zwecke der Grund-

steuervertheilung (§. 3) erfolgt nach den Vorschriften der beiliegenden Ausführungs-

Anweisung.
Der Reinertragsermittelung sind die Ergebnisse der Landesvermessung zu Grunde

zu legen. Bei den noch auszuführenden Vermessungsarbeiten finden in materieller

Beziehung die bisherigen Bestimmungen über die Landesvermessung insoweit unver-

ändert Anwendung, alc nicht durch den Inhalt dieses Gesetzes und der vorgedachten
Ausführungsanweisung ein Anderes bedingt wird.

Die durch die Ausführung entstehenden Kosten fallen — mit Ausnahme der von

den Reclamanten zu tragenden Kosten unbegründeter Reclamationen (§. 36 der vor-



1868. 385

gedachten Anweisung), sowie der den Gemeinden und Inhabern selbüständiger Guls-
bezirke obliegenden Leistungen (8. 14 und 22 a. a. O.) — nicht minder der Kosten

der Landesvermessung in dem bisherigen Umfange — der Staatscasse zur Last.

8. 7.
Die Resultate der Reinerkragsermittelung und Grundsteuer-Vertheilung (§. 3)

sind für jeden Gemeinde bezüglich selbstständigen Gutsbezirk in ein besonderes Flur-
buch und eine Grundsteuer-Mutterrolle zusammenzutragen.

Das Flurbuch hat sämmtliche Liegenschaften (Parzellen) des betrefsenden
Bezirks in ihrem natürlichen Zusammenhange und mit Angabe ihres Flacheninhalts
und Reinertrags nachzuweisen. In der Grundsteuer. Mutterrolle sind die dem

Bezirk angehörigen Liegenschaften mit Angabe ihres Flächeninhalte und Reinertrags,
sowie der demgemäß veranlagten Grundsteuer in besonderen, die Liegenschaften eines

und desselben Eigenthümers umfassenden Artikeln nachzuweisen.
In denjenigen Feldmarken, in welchen eine mit Zusammenlegung der Grundstücke

verbundene Gemeinheitstheilung zur Ausführung gekommen, aber noch nicht bis zur

Receßbestätigung und Zuschreibung der Pläne gelangt ist, werden im Flurbuch und
in der Mutterrolle die ausgewiesenen Pläne und die Planempsänger eingetragen.

Die Planempfänger werden in allen Beziehungen dieses Gesetzes den Eigenthümern

gleich geachtet. 8
8.

Um die Grundsteuerbücher u. s. w. (§.7) bei der Gegenwartzu erhalten, müssen

darin alle Veränderungen nachgetragen werden, welche dadurch entstehen, daß
1) in den Eigenthumsverhältnissen der Grundslücke ein Wechsel eintritt;

2) bisher grundsteuerfreie Grundstücke (§. 5) in die Classe der grundsteuer-
pflichtigen, oder

9 bisher Anundsteuerpflichtige Grundstückein die Klasse der grundsteuerfreien
(§. 5) übergehen;

4) besteuerungsfähige Ländereien neu entstehen, oder

5) bereits besteuerte Ländereien ganz oder theilweise untergehen oder bleibend

ertragsunfähig werden;
Grundstücke mit Gebäuden besetzt werden und in die Klasse der Hofslellen

(§.5 der in K. 6 bezeichneten Anweisung) übergehen, oder umgekehrt;
Grundstücke durch Abbruch, Einsturz. Brand 2c. der auf denselben be-

findlichen Gebände aus der Klasse der Hofstellen ausscheiden;
57“

G

—

— —
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8) die Grenzen der Gemeinde und selbstständigen Gutsbezirke oderr die Laudee-
grenzen berichtigt, beziehungsweise verlegt werden;

9) materielle Irrthümer von den Behörden entdeckt oder von den Bethei-

ligten nachgewiesen werden.

g. 9.

Die Grundeigenthümer oder die statt deren zur Entrichtung der Grundsleuer

verbundenen Personen (§. 21) sind verpflichtet, die im F. 8 zu 1 bis 7 bezeichneten

Veränderungen den mit der Fortschreibung beauftragten Beamten schriftlich oder pro-

tokollarisch anzuzeigen und die zur Berichtigung der gedachten Bücher u. Lw. erforder-

lichen Unterlagen beizubringen, widrigenfalls die Herbeischaffung der letzteren auf ihre
Kosten bewirkt wird.

Die Brrichtigung der im §.8 )3 8 und9 bezeichneten Veränderungen ist in

allen Fällen, die Berichtigung der ebendaselbst zu 1 bis 3 bezeichneten Veränderungen
aber nur, wenn die letzteren im Wege einer Ablösung von Reallasten, oder einer Ge-

meinheitstheilung berbeigeführt worden sind, von Amtswegen zu veranlassen.

ie Gerichte haben von denjenigen bei ihnen vorkommenden Verhandlungen,

welche den Uebergang des Eigenthums an Grundstücten auf einen anderen Besitzer
betreffen, den mit der Fortschreibung beauftragten Beamten Kenntniß zu geben.

Die Gemeindevorstände und die Inhaber der selbständigen Gutsbezirke sind ver-

pflichtet, den auf die Forlschreibung der Grundsteuerbücher bezüglichen Requisitionen
der mit diesem Geschäfte beauftragten Beamten Folge zu leisten und den letzteren die

erforderte Auskunft zu ertheilen bezüglich zu beschaffen.

S. 10.

Ist die Anzeige von dem Wechsel in dem Eigenthume (§. 8 M 1) nicht er-

folgt, so ist der seitherige, beziehungsweise der in der Mutterrolle eingetragene Eigen.

thümer verpflichtet, die veranlagte Grundsteuer bis für das Viereeljahr einschließlich

fort zu entrichten, in welchem die zur Fortschreibung und Berichtigung der Mukterrolle

erforderliche Anzeige geschieht, ohne daß dadurch der neue Besitzer von der auch ihm

obliegenden Verhaftung für die Grundsteuer entbunden wird.

Ist die Anzeige von einer Aenderungunterlassen,welche eine Steuerverminderung
oder die Freiheit von der Steuer begründet (5. 8 42 3, 5, 6, 7), so wird die

Steuer ebenfalls bis für das Vierteljahr einschließlich forterhoben, in welchem die An-

zeige erfolgt.
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S. I1.
Aenderungen, welche die Steuerpflichtigkeit oder die Steuererhöhung eines

Grundstücks bedingen (K. 8 „ 2, 4. 6. 7), sind spätestens binnen drei Monaten

nach Ablauf des Monats, in welchem die Aenderung eingetreten ist, von dem Eigen-

thümer des Grundslücks anzumelden.
Wer die Anmeldung unterläßt, verfällt, wenn dadurch der Staat der Steuer

verlustig geht, vorbehältlich der Steuernachzahlung, in eine dem doppelten Betrage

der vorenthaltenen Steuer gleichkommende Geldbuße,indenübrigen Fällen in eine
Geldbuße von 35 Kr. = 10 Sgr. bis 8 Fl. 45 Kr.=5 Thalern.

Die Untersuchung und Entscheidung hierüber steht dem Gerichte zu. wenn nicht

derjenige, welcher der Verletzung einer der vorslehenden Vorschristen beschuldigt wird,
binnen einer von der Verwaltungsbehörde zu beiimmenden Frist den ihm angeforderten

Strafbetrag, nebst der etwa zu erlegenden Steuer und die durch das Versahren gegen

ihn entstandenen Kosten freiwillig zahlt.

8. 12.
1) Wenn steuerfreie Grundstücke (§.5) diejenige Eigenschaft verlieren, .

die Besreiung von der Grundsteuer bedingt, so sind sie vom ersten Tage des Viertel-

jahres ab, welches auf den Monat folgt, in welchem die Veränderung eingetreten

ist, zu dem nach §. 3 geselich zu normirenden Procentsatze ihrem Reinertrage ent-

sprechend mit Grundsteuer zu belegen.

2) Andererseits werden besteuerte Grundstücke, welche in die Classe der im §. 5

bezeichneten steuerfreien Grundstücke übergehen, von der Fortentrichtung der auf ihnen

haftenden Grundstener vom ersten Tage des Vierteljahres ab entbunden, welches auf

den Monat folgt, in welchem die, die Steuerfreiheit begründende Veränderung ein-
getreten ist.

3) Grundstücke, welche mit Gebäuden besetzt worden und in die Klasse der Hof-

stellen übergehen (§.8.8.6), werden dem Neinertrage ihrer diesfälligen Benuhungs,
art (§.15 der Anlage 4 zu derim F.6 bezeichneten Anweisung) entsprechend von dem
Zeitpunkte ab anderweit mit Grundsteuer belegt, mit welchem die neuen Gebäude von

der Gebäudesteuer betrofsen werden, beziehungsweise betroffen werden würden, wenn

sie nicht gebäudesleuerfrei wären. Umgekehrt sind

4) Grundstücke, welche in Folge von Abbruch, Einsturz, Brand 2c. der auf den-

selben befindlichen Gebäude aus der Klasse der Gebändeflächen und Hofräume aus-
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scheiden (§. 8 7) zu der Kulturart und Klasse der angrenzenden Grundstücke,

beziehungsweise nach der Vorschrist im 8. 15 der Anlage A zu der in F. ö bezeichneten

Anwelsung einzuschätzen und nach Verhältniß des darnach ermitttlten Reinertrags von
dem Zeitpunkte ab zu besteuern, mit welchem die betreffenden Gebäide aufhören, von

der Gebändesteuer betroffen zu werden, bezichungsweise von letzterer frei zu stellen
sein würden, wenn sie nicht gebäudesteuerfrei gewesen wären.

5) WennbesteuerteGrundstücke in den Besitz evangelischer oder römisch-katholischer
Kirchen u. s. w. (§F. 5 9#3 5) gelangen, so ist die auf diesen Grundstücken haftende

Grundsteuer fortzuentrichten. Gehören dagegen die Grundstücke, welche in den Besitz

evangelischer oder römisch-katholischer Kirchen u. s. w. übergehen, zu den im S. 57. 1
bis 4 bezeichneten, so ist für dieselben mit Anwendung des im §. 3 bezeichneten Pro-

zentsatzes auf ihren Reinertrag die aufzuerlegende Grundsteuer neu zu veranlagen.

Sofern aber im Wege einer Gemeinheitstheilung ein Umtausch bisher grundsteuer"
freier Grundstücke der im §.5.M5bezeichneten Art gegen bisher grundsteuer-
pflichtige Grundstücke stattfindet, so gehen die letzteren dadurch in die Klasse der grund-
steuerfreien Grundstücke über.

8. 13. ,

Wenn eine nach Flächeninhalt und Reinertrag in der Grundsteuermutterrolle be-

sonders aufgeführte Liegenschaft im Ganzen einem Eigenthumswechsel unterliegt, so
hat der neue Eigenthümer die davon zu entrichten gewesene Steuer unverändert fort-

zuentrichten.
Wird dagegen eine solche Liegenschaft zerstückelt, so ist die bisherige Steuer auf

die daraus gebildeten Trennstücke zu vertheilen und zwar innerhalb eines und desselben
Bonitätsklassen=Abschnitts in der Regel nach Verhältniß des Flächeninhalts, sofern
es aber auf den Antrag der Betheiligten oder von Amtswegen angeordnet wird, nach

Verhältniß desjenigen Reinertrags, welcher zu diesem Zwecke von dem mit der Fort-

schreibung beaustragten Beamten besonders zu ermittteln ist.

Auf Antrag und Kosten der Interessenten kann behufs Vertheilung der Grund-

steuer eine neue Emittelung des Reinertrags durch den mit der Fortschreibung beauf-

tragten Beamten unter Zuziehung von Sachverständigen an Ort und Stelle stattfinden.

Die Feststellung und Fortschreibung der Grundsteuer bei Dismembrationen und

Gründung neuer Anstedelungen erfolgt unabhängig von der Regulirung der sonstigen

öffentlichen Lasten und Abgaben.



1868. 389

8. 14.

Bei einem in Folge einer Ablösung von Reallasten oder einer Gemeinheits-Thei-

kn eintretenden Besitzwechsel, mit welchem nicht eine Veränderung der im §F. 8
2, 3. 6.7 bezeichneten Art verbunden ist. verbleiben die Grundsteuern auf den

ntpehtss auf welchen sie bisher gehaftet haben.
In denjenigen Gemeinden, in welchen eine mit derZufenmenlegung von Grund-

stücken verbundene Gemeinheitstheilung zu dem im §. 3 dieses Gesetzes bezeichneten

Zeitpunkte bereits anhängig aber noch nicht ausgeführt ist oder spöter anhängig wird,

kann gleichzeitig mit der Ausführung der Gemeinheitstheilung, unter Genehmigung

des Ministeriums die Grundsteuer auf die Landabfindungspläne anderweitig nach
Reduction der für die Auseinandersetzung angewendeten Reinenträge auf die Werthe

der Grundsteuerbonitirung von der Auseinandersetzungsbehörde vertheilt werden.

 C6. 15.

Die durch die Ausführung der Bestimmungen des§.14 entstehenden Verände.
rungen der Grundsteuer und der Zeilpunkt für den Einuant derselben werden von der

Auseinandersehungsbehörde nach erfolgter Verständigung mit dem Ministerium fest-
gesetzz.

Auf Grund des bestätigten Recesses der Landabsindungepläne ist die Fortschrei-

bung der Grundsteuer zu veranlassen.
§. 16. . ,. .

VllsBcitkagzndenFortfchrcibungskostcnhabcndieEisenthümckdethunds
nacke,indcmtEigenthumsvckbältnißeinWcchfölcinttitt(§8.-I31)neben
den durch etwa auszufhrende Vermessungen entstehenden Kosten, nach der näheren
Bestimmung des Minisleriums eine Gebhr zu entrichten, welche, mit dem Minimal-

sahe von 31 X.= einem Silbergroschen beginnend, den Betrag von 1 Fl. 45 Kr.=
einem Thaler für eine zu bewirkende Fortschreibung in keinem Falle übersteigen darf
und von dem Erwerber des sortzuschreibenden Grundstücks nach bewirkter Fonschreibung

mit der Grundsleuer zusammen und in der für letztere bestimmten Art einzuziehen ist.

8. 17.

Auf Grund der jährlichen Veränderungs-Aufnahmen sind die Grundsteuerbücher

zu berichtigen (§. 8) beziehungsweise die nothwendigen Ergänzungen zu den Karten

zu bewirken, erforderlichen Falles auch die Grundsteuerhauptsummen für die betreffen-
den Gemeinde oder Grundsteuer-Erhebungsbezirke andeweit festzustellen.
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S. 18.
Die Gemeinden und die Inhaber der selbstständigen Gutsbezirke sind schuldig,

die auf sie entfallenden GrundsteuerbeträgevondenSteuewpflichtigeneinzuziehen,und
in vierteljährlichen Beträgen binnen drei Wochen nach Ablauf jedes Vierteljahres an

die ihnen bezeichneten Kassen abzuführen.

Der Verlust an Gmundstenerbeträgen. wache als uneinziehbar anerkanntwerden,
trifft die Staatscasse.

§S. 20.

Die Grundsteuer ist mit Ablauf eines jeden Vierteljahres mit dem vierten Theile
ihres Jahresbetrages fällig.

6. 21. . .

Zur Entrichtung der Grundstener sind die in der Mutterrolle (§.7) verzeichneten
Eigenthümer verpflicht

Bei iepiesnasunt deren Eigenthum mehreren gemeinschaftlich zusteht, ist jeder
Miteigenthümer für den ganzen, auf dem Grundslücke ruhenden Steuerbetrag verhastct.
Demjenigen, von welchem die Steuer eingezogen wird, verbleibt das Recht, von

einem jeden der übrigen Miteigenthümer den auf ihn treffenden Antheil wieder einzu-
ziehen. «

Bei einem in Pacht oder Nießbrauch stehenden Grundstücke ist der Staat berech-
tigt, sich außer an den Eigenthümer auch an den Pächter oder Nießbraucher wegen

der während der Pacht= oder Nießbrauchszeit fälligen Grundsteuer zu halten.

Die zu Servituten und Reallasten Berechtigten haben zu der den belasteten

Grundflücken auferlegten Grundsteuer keinen Betrag zu leisten.
22.

Jede Gemieinde ist verpflichtet, zur Cinzichung der Grundsteuer einen Ortserheber

zu bestellen und zugleich die Bedingungen, unter welchen die Annahme desselben er-

folgen soll, zu bestimmen, namentlich auch, ob und eventuell in welcher Höhe er
eine Caution bestellen soll

Falls dieser Verpflichtung von einer Gemeinde innerhalb der von dem Ministerium

zu bestimmenden Frist nicht genügt wird, ist das Leßtere befugt, die jedesmal fälligen
Grundsteuern so lange, bis der Ortserheber ordnungsmähig bestellt worden ist, auf

Kosten und Gefahr der Gemeinde, im Wege besonders zu etlhktlcadeaAnftkagsem-
ziehen zu lassen.
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Innerhalb der selbstständigen Gutobezirke haben die Inhaber der letzteren für die
ordnungsmäßige Erhebung der Grundsteuer Sorge zu tragen.

as Ministerium hat etwaigen hierbei hervortretenden Unordnungen durch ent-
sprechende Maßregeln Abhülfe zu schaffen und ist berechtigt, die Entlassung von Orts-
erhebern, die ihre Perpflichtung nicht gehörig erfüllen, ohne Entschädigung anzu-
ordnen. Die Ortserheber exhalten aus der Staatscasse als Hebegebühr 1 Kr. von jedem

Gulden resp. 6 Pf. von jedem Thaler der Wie Grurgsteuer.
Es können sich zwei oder mehrere einen K. zur Wahl eines gemeinsamen

Ortserhebers mit Genehmigung des — vereinigen.
Die bestehenden Vorschristen über die habrungsrsten bei öffentlichen Abgaben

finden, soweit das gegenwärtige Gesetz nicht etwas Anderes bestimmt, auch auf die
neu veranlagte Grundsteuer Anwendung.

8. 25.

Die hinsichtlich der Grundlteuer bestehenden Vorschristen, welche den Beslim.

mungen dieses Gesetzes entgegenstehen oder sich mit denfelben nicht vereinigen lassen,
treten von dem im F. 3 bezeichneten Zeilpunkte ab außer Kraft.

Das Ministerium ist mit der zaesin dieses Gesetzes beauftragt und hat,
soweit nicht durch die Vorschrift im §. 9 der im §. 6 bezeichneten Anweisung Kin
Anderes bedingt wird, behufs derselben die m t Amveisungen zu erlassen,

insbesondere auch die Gebühren für die behufs Fortschreibung der Grundsteuerpücher
und Karten auszuführenden geometrischen Arbeiten und für die Ertheilung von Aus-
zügen aus den bezeichweten Büchern 2c. an die Grundeigenkhümer festzustellen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrist und beigedeucktem Fürhlichen
Insiegel.

So geschehen

Rudolstadt, den 13.-August 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
v#. Bertrab.

——

Fürsll. Schw. Rudolst. Gesetzsamml. AXII. 58



392 1868.

Anweisung
für das Verfahren bei Ermittelung des Neinertrages der Liegeuschaften behufs

auderweiter Regelung der Grundsteurr.

Für das Verfahren bei Ermlttelung des Neinertrags der Liegenschaften behufs

anderweiter Regelung der Grundstouerwird nachstehende Anweisung ertheilt.

I. Allgemtint GOrundsätze.
8. 1. ·

Zweck des Verfahrens ist die Ermittelung des Neinertrags des steuerpflichtigen
Grundeigenthums —mit Ausschluß der Gebäude — in verhältnißmäßiger Gleichheit,

um danach mit Anwendung des nach 8. 3 des Gesetzes zu normirenden Prozentsatzes

die von den einzelnen Besitzungen zu entrichtende Grundstener festzustellen (§.38).

8. 2.

Von der Ermittelung des Reinertrags hleiben ausgeschlossen diejenigen Grund,
stücke, denen nach F. 5 J2und 3 des Gesetzes vom heutigen Tage, betreffend die

anderweite Regelung der Grundsteuer, die Grundsteuerfreiheit zustht.
Diejenigen Grundstücke, welche nach §. 5. 1, 4 und5des angeführten Ge-

setzes von Entrichtung der Grundsteuer befreit bleiben sollen, werden ihrem Reinertrage
nach, den Vorschriften dieser Anweisung gemäß, ebenfalls festgestellt.bleiben aber mit

dem ermittelten Reinertrage bei Berechnung derGrundsteuer (§.1) außer Ansah.
S. 3

Als Reinertrag ist anzusehen der nach Abzug der Bewirthschastüngskolieu vom
Nohertrage verbleibende Ueberschuß, wescher von den nutzbaren Legenschaften nach-

haltig erzielt werden kann.
Der Kulturzustand der Grundstücke ist bei der zum Zweck derEmittelung des

Reinertrags stattfindenden Abschätzung durchweg als ein mittlerer (gemeingewöhnlicher)
anzunehmen.

Auf den wirthschaftlichen Zusammenbang der Grundstücke mit anderen Grund-

stücken oder gewerblichen Anlagen ist dabei keine Rücksicht zu nehmen.
Die mit den Grundstücken etwa verbundenen Realgerechtigkeiten beiben bei der

Abschätzung ebenso außer Betracht, als die etwa darauf haftenden Reallasten und Ser-
vituten.
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--·s T -§.4.

Die Feststellung des Reinertrages der Liegenschaften erfolgt nach Culturarten und

Bonitätsclassen.
- §.5.,

Hinsichtlich der Kulturarten sind zu unterscheiden:
u) Ackerland,

b) Gärten,
c) Wiesen,
) Weiden,

o) Holzungen,
h) Wasserstcke,
8) Oedland.

Ec sind in Betracht zu ziehen
u) als Ackerland

diejenigen Er#nosh welche, abgesehen von ihrer ehvaigen Benutzung zur Gnzeung

von Futterkräutern, Handelsgewächsen und Hackfrüchten, der Hauptsache nach zum
Anbau von Getreide dienen.

b) Als Gärten

solche Grundstücke, welche, ohne Rücksicht darauf, ob sie eingefriedigt sind, oder nicht,
der Hauptsache nach zum Anbau von Gemüsen, Hackfrüchten, Handelsgewächsen,
Sämereien, Obst, Wein, Blumen oder als Baumschulen benutzt werden; Forstgärfen,

Lustgärten, Parkanlagen werden zu der Culturart eingeschäpt, wohin sie nach ihren

Hauptbestandtheilen gehören;
6# Wiesen

alle Grundstücke, deren Guemnch! in" Regel abgemäht wird, und die nur uns.

nahmeweise beweidet oder aufgebrochen werden;
ch als Weiden

solche Grundstücke, deren hauptsächlichste Benuhung darin besteht, daß ihr Graswuchs
vom Vieh abgeweidet wird.

e) Bu Holzungen
werden diejenigen Grundstücke geiechnet, deren hauptsüchlichste Benutzung in der Holz-

zucht besteht.
) Als Wasserstücke

sind solche Grundstücke anzusehen, welche, wie Seen und Teiche sortdauernd oder zeit-
58
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weise mit Wasser bedeckt sind und hauptsächlich m diesem Zustande benußt werden.

6) Dem Oedlande

sind alle diejenigen Grundstücke zuzurechnen, welche nach der Art ihrer hauptsächlichsten
Benutzung keiner der vorstehend genannten Culturarten beizuzählen sind, aber in

anderer Art einen Ertrag gewähren, wie Kalk-, Sand-, Kies., Mergel-, Lehm-

Thongruben, Sümpfe und ähnliche Grundstücke.
Soweit solche Grundstücke keinerlei Ertrag gewähren, wie sterile Sandstrecken,

wüste Flußufer, Felsen u. dgl. m. sind sie
als Unland

anzusehen.
Außerdem sind noch besonders

ofstellen
alle mit Gebäuden besetzten Grundstücke, nebst den zu ersteren gehörigen Hofräumen

zu behandeln.
8. 6.

Behufs Abschätzung der Grundstücke (Liegenschafren) wird das Fürstenthum zu-
nächst mit Berücksichtigung der in den Boden-Verkehrs= und wirthschaftlichen Verhält-

» 9 s , -- , qus belonbere h gen

(Classisicationsdistricte) zerlegt und für jeden solchen Distritt im Classificationstarif
aufgestellt, welcher die verschiedenen in diesem Districte vorkommenden Culkurarten

(§. 5) und deren Bonitätselassen übersichtlich nachweist.

Die Zahl der für jebe Culturart (F. 5) innerhalb desselben.Classifitationsdistricts

zubbildendenVonitätsclassen ist von den wesentlichen — in den Boden ·
" bhãn U'’ darfj d ch ni

8. 7.

Für jede Classe einer jeden Culturartist der Reinertrag für den preußischen Morgen
in Geld festzustellen und in den Classificationstarif einzutragen.

Der in Geld festgestellte Reinertrag für den Morgen der einzelnen Classen und

Culturarten bildet den Tarissatz der betrefsenden Bonitätsclasse.

8. 8.

v 4

Mit Anwendung der Tarifsätze auf die Flächen der Grundstücke, welche zu den

verschiedenen Bonitätsclassen der einzelnen Culturarten eingeschätzt werden, ergiebt sich
der Reinertrag der einzelnen Liegenschaften, welcher, soweit derselbe auch die grund-
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stenerpflichtigen Liegenschaften trifft, der Berechnung der Grundsteuer (F. 1) zu Grunde
zu legen ist.

II. Ausführende Beamte u. s. w.

9
Die obere Leitung des unanlazus#hss führt nach Maßgabe des zwischen

Preußen und Schwarzburg-Rudolstadt unterm 14. Juni 1868 geschiossenen Staats-

vertrages das Königlich Preußische Finanz-Ministerium, welches die zur Aueführung
der Veranlagung erforderlichen speciellen Justructionen u. . w. erlassen, den Classifi-

cationstarif feststellen (F. 21 und 32) über Beschwerden, welche gegen das Verfahren
des Veranlagungs-Commissars und der Einschätzungsdeputirten, (§. 10) oder der bei

dem Veranlagungsgeschäfte thätigen Behörden und Beamten gerichtet sind, entscheiden,
überhaupt dasjenige anordnen wird, was erforderlich ist, um die Herbeiführung gleich-

mähiger Abschähungeresultate in allen Theilen des Fürstenthumo sicher zu stellen.

Insbesondere wird im Austrage des Finanz-Ministeriums ein besonderer
Commissarius von den auf die Abschähung bezüglichen örtlichen Verhältnissen sich mög-
lichst genau unterrichten und die Aussührung und den Fortgang der Veranlagungs-

Arbeiten überwachen, mit der Verpflichtung, für die Abstellung etwaniger Ungehörig-
keilen und Mängel Sorge zu tragen.

8. 10.

Die Ausfhrung der Ab- und Einschähungs Arbeiten geschitht unter Leitung

eines vom Königlich Preußischen Finanz= Ministerium zu berufenden Veranlagungs-

Commissars durch Einschätzungodeputirke und Saghniederselben.Zur Einschätzung von Holzung » , Emfchapungsdcputme

verwendet

Die Anzahl der Einschähungsdeputirten und der Ersatzmänner wird von dem

Königl. Preuß. Finanz-Ministerium nach Bedürsniß bestimmt.
Die Berufung derselben erfolgt durch das Fürstl. Miuisterium.

11.

Zur Ausführung der geometrishen Arbeiten wird die erforderliche Anzahl von.

Gemctern, nebst den etwa nöthigen k esc Hülfsarbeitern berufen.

Hinsichtlich der Remunerirungder — der diesen und den Einschätzungs-

Deputirten zu gewährenden Reisekosten und Tagegelder, der den Grometern zu he-
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willigenden Gebühren, sowie der sonstigen Kostenangelegenhriten finden die im König,
reich Preußen bei Ausführung der Grundsteuer-Veranlagungs-Arbeiten ergangenen

Vorschriften, nach den vom Königlich Preußischen Finanz-Ministerium zu treffenden

näheren Bestimmungen Anwendung.
 13.

Sämmtliche Behörden haben das Veranlagungsgeschäft im Bereiche ihres Ressorts
mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen.

Insbesondere hat die Landesvermessung sich nach den vom Königlich Preußischen

Finanz-Ministerium dieserhalb zu treffenden näheren Anordnungen bei vem Veran-
lagungsgeschäfte zu betheiligen.

8. 14.

Die Gemeinden und die Inhaber selbstständiger Gutsbezirke sind verpflichtet, den

Requisitionen der mit den Abschätzungen 2c. beauftragten Beamten, Feldmesser2c.Folge
zu leisten, auch zu den örtlichen Ermittelungen mit den Localverhältnissen und den Be-

sittänden genau vertraute Persönlichkelten zu gestellen, welche den Beamten 2. während

des Geschäfts zu begleiten und ihm die ersorderliche Auskunft zu ertheilen, beziehungs-

weise 5 behe haben.Erfüllung der vorgedachten Verpflichtungen ist nöthigenfalls im Wege der
saonieneen Execution herbeizuführen.

III.Berfahren bei Ermittelung der Reinerträge.

A. Verfahren bei Aufsiellung per Classifications-Tarife.
8.1

Der Veranlagungs-Commissar (6. 10), te dafür verantwortlich ist, dah das

Abschähungsgeschäft überall nach den in der gegenwärtigen Anweisung enthaltenen
Grundsätzen zur Ausführung gelangt, hat vor Allem die Uber ausgeführte Gemeinheits,
theilungen bei den Auseinandersetzungs-Behörden verhandelten Acten und die vor-

handenen Vermessungen und Karten mit Rücksicht auf den vorliegenden Zweck sorgfältig

durchzusehen und sich mit den Boden, und wirhschastlichen Verhältnissen des Fürsteu-

thums nach allen Richtungen hin auf dasGenaueste.vertraut zumachen und nach dem
Ergebnisse seiner VorbereitungendieClassift
districte (F. 6) vorläufig zu entwerfen. Zugleich hat der DVeanlagungs.Conmisor die
in die einzelnen Tarifclassen einzureihenden Bodengatkungen der verschiedenen Cultur=
arten nach ihrer Beschaffenheit an der Oberflächt (Krume) und im Untergrunde, sowie
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unter Angabe oller auf ihren Werch und Ertrag Einfluß ausübenden Umstände in einem

besonderen Classifieationsprotocoll des Räheren zu beschreiben und ist in demselhen Proto-

coll anzugeben, in welchen Theilen der hetreffenden Closskteationsdistrite die inzelnen
Classen= und Bodengattungen hauptsächlich vorkommen.

S. 16.
Die Aufstellung der Classificationstarife erfolgt unter Beachtung der in der Anlage

A zusammengestellten allgemeinen Abschätzungsgrundsätze dergestalt, daß der mittlere4

397

Reinertrag für den Preußischen Morgen jeder Bonitätsclasse der einzelnenin den be-

treffenden Districten vorkommenden Culturarten (§. 5) in Uebereinstimmung mit der
entsprechenden Ertragsstufe der in der Anlage B beigefügten allgemeinen Elassifieations.B
Seala ermittelt wird.

Trifft der ermittelte Reinertrag einer Bonitätsclasse zwischen zwei Ertragsstufen
det allgemeinen Classification-Scala, so wird der Tarifsatz nach der nächst höheren

oder geringeren Ertragsstufe der letzteren feftgestellt, je nachdem sich der ermittolte Rein-
ertrag der einen oder der andern mehr nähert.

Bei Aufstellung der Classificationstarife ist das Elassificationssystem, welches den

behufs der Gemeinheitstheilungen zur Ausführung gekommenen Bonitirungen zum
Grunde liegt, möglichst unverändert beizubehalten (§. 10).

S. 1.7.
Der Veranlagungs-Commissar hat zu erwägen und zu bestimmen, in welcher

Ausdehnung für jede Bonitätsclasse einer jeden Culturart aus allen in derselben Elasse
vorkommenden Bodenarten Normal= oder Musterstücke mit der Bestimmung aufzusuchen

sind, daß im Vergleich mit ihnen demnächst sämmtliche Liegenschaften nach ihrer
Beschaffenheit und Ertragfähigkeit in den aufgestellten Classificationstarif eingeschätzt
werden.

Die Musterstücke werden in einem dem Classt fications- Protokoll beizufügenden

Verzeichnisse so genau — nach ihrer örtlichen Lage und unter Angabe der Eigenthümer
und Grenzuachtamn. der Namen der Flurabtheilungen 2c. — beschrieben, daß die-

selben zu jeder Zeit mit Leichtigkeit wieder aufgefunden werden können.

 68 f.

Nach Abschluß des in den §§. 15—17vorgeschriebenenVerfahrenshatder Ver-

anlagungs-Commissar die Classificationstarife nebst sämmtlichen dazu gehörigen Vor-
arbeiten und Verhandlungen dem Königlich Preußischen Finanzministerium einzureichen.
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Letteres unterzieht die eingereichtrn Arbeiken einer eingehendem Prüfung, veran-

laßt die Beseiligung ekwaniger Mängel und Bedenken, stellt die Classlfirationstarife
vorläufig fest und läßt dieselben nebst allen Unterlagen an den Veranlagungs-Com-

missar zurückgehen. Dieser hat darauf den Classisicatlonstarif zur Kenntnißnahme der
Grundbesitzer zu veröffentlichen und die Einschätzung bewirken zu lassen.

B. Verfahren bei der Einschähung.
19.

Für diejenigen Feldmarken, in welchen eine mit der Zusammenlegung von Grund-

stücken verbundene Gemeinheitstheilung zur Ausführung gekommen, ist die Einschätzung
der einzelnen Liegenschaften in den Classificationstarif nach Maßgabe der Gemeinheits-

theilungs-Bonitirung zu bewirken.
Zu diesem Behufe ist Seitens des Veranlagungs-Commissors im Anschluß an die

bei Ausführung der Vorschrist im letzten Absatze des S. 16 stattgshabten Ermittelungen
festzustellen, in welche Classen des Classificationstarifs (§. 18) die verschiedenen bei

der Gemeinheitstheilung angenommenen Bonitätsclassen einzureihen sind.
Auk dieser Grundlage sind die einzelnen Parzellen, beziehungsweise deren Theile

—mit Beachtung der Vorschriften im S. 21—i in die Classen des Classificationstarifs

(§. 18) ohne örtlicheEinschätzung unmittelbar einzustellen. In gleicher Weise sind in
denjenigen Feldmarken, in welchen die Auseinandersetzung zwar noch nicht zur Aus-
führung gekommen, in welchen aber doch die Bonitirung beendigt ist, die Ergebnisse
der Bonitirung zu benutzen.

Dagegen sind diejenigen Grundslücke, welche seit Ausführung der Gemeinhelts-
theilungs-Bomtirung eine Culturberänderung erlitten haben, sowie diejenigen Theile
der Feldmark, welche von dieser Bonikirung elwa ganz ausgeschlossen geblieben sind,

auf dem in den 85.20 —22 bezeichneten unt an Ort und Stelle einzuschätzen.
8.2

In denjenigen Feldmarken u. s. w., in hen keine Gemeinheitstheilungs-Bo-

nitirung vorliegt, sowiein den, im letzten Absatze des §. 19 bezeichneten Fällen haben
zwei vom Veranlagungs-Commissar dazu bestimmte Einschätzungodebulirte die Ein-

schäßung der einzelnen Liegenschaften mit steter Rücksicht auf Classenmerkmaleim Classi-
fications-Protokolle und, soweit Musterstücke ausgewiesen sind, auf die ausgestellten
Musterstücke (F. 17) und nach Maßgabe der letzteren, sowie in verhältnißmäßiger
Gleichheit zu den bel Ausführung derim dritten Absatze des F. 19 bezeichneten Arbeiten
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gewonnenen Einschätzungs= Ergebnissen — unter Begleitung eines Feldmessers oder

sonst geeigneten Technikers — an Ort und Stelle gemeinschaftlich zu bewirken.

Bei Verschiedenheit der Ansichten der Einschätzungs-Deputirten entscheidet der

Veranlagungs-Commissar.
Bei etwaigem Auseinandergehen der Ansichten der Einschätzungs-Deputirten und

des Veranlagungs-Commissars über die Ausführung der Einschätzung ist die Entschei-

dung des Commissars des Königl. Preuß.eEincnminssen einzuholen.
Behufs der Einschätzung der —is sind die Grenzen zwischen den verschie-

denen Bonitätsclassen-Abschnitten nach Maßgabe der ihren Reinertrag bedingenden

Verhältnisse und möglichst im Auschluß an die wwrhndenen natürlichen Grenzlinien,
insbesondere die Eigenthumsgrenzen, zu bestimm

Verschiedene Qualität des Bodensin einem *.demselbenCulturabschnitteiinner-

balb eines und desselben Besttiücks begründetin der Regel nur dann eine Theilung in

mehrere Bonitätsclassen= Abschnitte, wenn dit einzelnen Theile und die Unterschiede
im Ertrage so groß sind, daß durch das Zusammenrechnen der Reinertrag des ganzen

Culturabschnilis, gegen den Reinertrag, welcher sich aus der getrennten Einschätzung

der Abschnikte ergeben würde, um mehr als zehn Procent vermehrt oder vermindert wird.
Vorübergehende Benußungsweisen der Grundstücke, welche nicht in der Natur

und Lage des Bodens begründet sind, bleiben slets unberücksichtigt.

Holzungen sind nach der Ertragsfähigkeit des Bodens und der dominirenden Holz-

und Betriebsart ohne Rücksicht auf den Werth des zur Zeit der Abschähzung vorhandenen

Holzbestandes einzuschäpen. #z

Die Gemeindevorstände und die Inhaber der selbstständigen Gutsbezirke sind in

Kenntniß zu setzen, wenn das Einschätzungsgeschäft (§. 20) für ihre Feldmark vor-
genommen wird, und haben den Einschäßungs-Deputirten die elwa erforderliche Aus-

kunft zu ertheilen.
S. 23.

Die nach Vorschrift der §. 19 und 21 bestimmten Classengrenzen sind nebst der

Bezeichnung,derCuliurartundderNummer der bemeffenden Classe in die zu diesem

Bebuse zu fertigenden Zeichnungen einzutragen.
Dasselbe geschieht mit den in dem Verzeichniß der Musterstücke (. 17) als solcht

aufgeführten Gruudstücken unter Beisugung der Bezeichnung
 r.
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8. 24.
Von dem Fortgange der Einschätzungsarbeiten und der Art und Weise ihrer Aus-

führung hat der Veranlagungs-Commissar sich unausgesetztin Kenntniß zu erhalten.

Dieser Commissar ist ebenso befugt als verpflichtet, den Einschätzungs-Arbeiten für
einzelne Feldmarken persönlich beizuwohnen, sich von der Angemessenheit der Ausfüh-

rung zu überzeugen, hierbei namentlich darüber zu wachen, daß den einzelnen Classen-

abschnitten die richtige den Verhältnissen entsprechende Ausdehnung gegeben werde und

für die Abstellung etwaniger Ungehörigkeiten und Mängel Sorge zu tragen.

8. 25.

Die Culturarken und Classen, zu welchen die einzelnen Grundstücke eingeschätzt
worden, sind mit Angabe des Flächeninhalts in dem für jeden Gemeinde und selbst-

ständigen Gutsbezirk anzulegenden Flurbuche (5. 7 des Gesetzes) nachzuweisen.

8. 26.

Auf Grund der Flurbcher (8. 25) ist — gesondert nach steuerpflichtigen und

steuerfreien Liegenschaften — zusammenzustellen, welchen Flächeninhalt die einzelnen

Culturarten und Classen

a) für jeden Gemeinde und selbstständigen Gutsbezirk,
h) für den Umfang des Fürstenthums, beziehungsweise der einzelnen Classi-

ficationsdistricte
im Ganzen umfassen.

In den diesfälligen Zusammenstellungen ist zugleich nach Maßgabe des Flächen-
inhalts und der vorläufigen Tarifsätze (§. 18) der summarische Reinertrag der einzelnen
Bonitätsclassen, Culturarten, Gemeinde und selbstständigen Gutsbezirke, der Classi-

ficationsdistricte und des ganzen Fürstenthums, sowie der durchschnittliche Reinertrag

für den Morgen einer jeden Culturart in den einzelnen Gemeinde= und selbstständigen

Gutobezirken, Classificationsdistricten und im Fürstenthum zu berechnen.

8. 27.

Der Veranlagungs-Commissar hat mit je zwei Einschätzungsdeputirten der Classi-
ficationsdistricte auf Grund der im §. 26 bezeichneten Berechnungen nochmals zuprüfen,
ob die durchschnittlichen Reinerträge der einzelnen Culturarten, Gemeinde und selbst-

ständigen Gutsbezirke und Classisicationsdistricte, den obwaltenden Verschiedenheiten
in den Boden-Ertrags- und Verkehrs-Verhältnissen entsprechen, insbesondere ob und

in welchen Beziehungen zur Herstellung der verhältnihmäßigen Gleichheit der Ab-
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schungen noch eine Abänderung der vorläufigen Classificationstarife (S. 18) erforder.

# Ergebniß dieser Prüfung ist in einer besonderen Verhandlung niederzulegen,

welche demnächst mit sämmtlichen Unterlagen Seitens des Veranlagungs-Commissars

dem Königlich Preußischen Finanz-Ministerium vorzulegen ist.
28

Das Königlich Preuhische Finanzministerium wird die vorläufigen Classifications=
tarife nach den vorliegenden Ab= und Einschätzungs-Resultaten nochmals prüfen und

enweder bestätigen oder anderweit und zwar endgültig feststellen, nachdem erforderlichen

Falls die Unterlagen zu einer solchen anderweiten Feststellung noch beschafft worden sind.
Bei dieser Fesistellung kann, wenn nöthig, die Anzahl der Classificationsdistricte

(6. 6) vermehrt, und können für letztere besonen Tarife aufgestellt werden.
8.2

Nach Maßgabe der definitiven Clasfificationtarife werden die Reinerträgein den

im K. 26 bezeichneten Zusammenstellungen, soweit als nöthig, anderweit berechnet.

In gleicher Weise werden alsdann die Reinerträge für die einzelnen Grundstücke
in den im §F. 25 gedachten Flurbüchern, und zwar dergestalt berechnet, daß der aus

der Summirung dieser Reinerträge sich ergebende Gesammtreinertrag jedes einzelnen
Gemeinde= und selbstständigen Gutsbezirks mit dem in der vorgedachten Zusammen-

stellung nachgewiesenen Reinertrage übereinstimmt.

C. Reclamations-Verfahren.

8. 30.

Gegen die Veranlagungs·ErgebnissestehtdeneinzelnenGrundeigenthmern—
neben der Geltendmachung der entdeckten materiellen Irrthmer, welche stets im Wege

der Fortschreibung zu beseitigen sind (§. 8 A# 9 des Gesehes) — das Recht zur Er-

hebung von Reclamationen zu.

Die Einwendungen dürfen nicht gegen den Classificationstarif für den Classi-

ficationdistrictgerichtet, sondern nur angebracht werden:
#a) wegen unrichtigen Ansatzes einzelner Grundstücke,
5) wegen unrichtiger Ermittelung des Flächeninhalts,
c) wegen vorgekommener Fehler bei den aufgestellten Berechmmgen,
4)) wegen unrichtiger Einschätzung in den Classificationstarif.
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5. 31.

Jedem Gunweigenthümer ist ein Auszug aus dem Flurbuche (Besitzstandsregister),
welcher die dem Ersteron innerhalb desbetreffenden Gemeinde, und selbsiständigen Guts-
bezirks gehörigen Grundstücke nachweist, durch Vemittelung des Gemeindevorstaydes.
beziehungsweise des Inhabers des selbstständigen Gutsbezirks mit dem Cröffnen zuzu-

stellen, daß
c) etwanige Reclamationen binnen drei Wochen präclusivischer, vom Tage der

Zustellung beginnender Frist anzubringen und in die im Formulare des Besitz-

standsregisters hierfür zu bezeichnenden Spalten einzutragen seien;
5) die durch die örtliche Untersuchung unbegründeter Neclamationen entstehenden

Kosten dem Reclamanten zur Last fallen und von demselben im Verwallungs=

wege eingezogen werden würden;
LA) das Besitzstandsregister, gleichviel ob eine Reclamation erhoben werde oder

nicht, nach Ablauf der Reclamationsftist an den Gemeindevorstand 2c. unver-

sehrt zurückzugeben sei, widrigenfalls dasselbe auf Kosten des Grundeigen-
thümers neu angefertigt werden würde.

Nach Ablauf der Reclamationsfrist werden sämwtliche Besitzstandsregister von dem

Gemeindevorstande, beziehungsweise dem Inhaber des selbstständigen Gutsbezirks mit
einer Bescheinigung darüber, an welchem Tage die Zustellung an die einzelnen Grund=

eigenthümer, sowie die Rückreichung Seitens der Letzteren erfolgt ist, an den Veran-

lagungs-Commissar übersandt.
5. 32.

Gleichzeitig mit der Absendung der im §. 31 bezeichneten Besitzstandsregister sind
die Flurbücher und die im §. 20 gedachten Zusammenstellungen nebst den die Ein-

schätzungs-Ergebnisse nachweisenden Zeichnungen (§. 23) während eines Zeitraums
von drei Wochen und zwar:

a)für die Oberherrschaft zu Rudolstadt.
b) für die Unterherrschaft zu Frankenhausen,

unter Anwesenheit eines technischen Beamten zur Einsicht aller Betheiligten offen zu

legen.
Daß und von welchem Tage ab die Offenlegung der bezeichneten Schriftstücke er-

solgen werde, ist in geeigneter Weise ebenfalls bekannt zu machen.

Noach Ablauf der im §. 31 Hr. a besiimmten Präcuf'vfrin fin-
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1) die auf Beseitigung materieller Irrrhümer (§.8.#.9des Gesetzes) gerichteten

Anträge, sowie Reelamationen, die sich auf den unrichligen Ansatz einzelner Grund=
stücke (§. 30. lt. n), die unrichtige Angabe der Flächeninhalte (§. 30. lit. b)
oder auf vorgekommene Fehler bei den ausgestellten Berechnungen (§. 30, lilea)

beziehen, einerscits,
2) die gegen die Einschätzung erhobenen Reclamationen (5§. 30. ll. d) anderrrseits

in besondern Nachweisungen übersichtlich zusammenzustellen.
348. 34

Die Entscheidung über die Anträge auf Beseitigung materiellet Irrthmer und
über die unter ## 1 im §F. 33 bezeichntten Reelämationen erfolgt in Gemäßheit des mit

Preußen unterm 14. Juni 1868 abgeschlossenen Staatsvertrags durch die Königliche

Regierung zu Erfurt.
Zu diesem Behufe sind die hierüber aufgestellten Nachweisungen (§. 33. W 1)

mit denerforderlichenUnterlagen der genannten Königlichen Regierung votzulegen, um
sie auf Grund destechnischenGutachtens ihres Katastet-Inspectors einer näheren Prü-
sung zu unkerwerfen und, soweit sie als begründet anzuerkennen, deren Erledigung

herbeizuführen, soweit sie aber unbegründet erscheinen, zurlickzuweisen.
Bei Beurtheilung der NichtigkeitderFeststellung des Flächeninhalts sind diejenigen

Vorschristen maßgebend, welche für die Ausführung der diesfälligen Arbeiten im

Fürstenthum erlassen worden sind.

Gegen die Entscheidung der Königlichen Regierung ist ein weiteres Rechtsmittel.

nicht zulässig.
 35.

Die gegen die Einschähung erhobenen RN#clamationen (§. 33 .A/. 2) sind dem

Veranlagungs-Commissar vorzulegen.
Behufs Untersuchungdieser Reclamalionen werden durch den Veranlagungs-Com-

missar besondere Reclamationsbezirke gebildet, innerhalb deren je zwei andere, als die
ursprünglichen Einschätzungs = Deputirken als Reclamations. Deputation bdie Unter.

suchung der Reclamationen unter Begleitung eines Feldmessers oder eines anderen

geeignetenTechnikers, welcher der Deputation die erforderliche Anskunft zu ertheilen
hat, zu bewirken und über den Befund ein Gutachten abzugeben haben.

Die Depntatlon hat die Reclamanten und auheidem den Ortsvorstand, beziehungs-

weise den Inhaber des selbstsländigen Gutsbezirks aufzufordern, der örilichen Unter-

suchung beizuwohnen und über das Resultat der lehteren ihre Erklärung abzugeben.

*
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Erscheinen diein dem vorhergehenden Absah bezeichneten Personen nicht, oder

vewweigern sie die erforderte Erklärung, so ist mit der örtlichen Untersuchung nichtsdesto-
weniger vorzugehen.

Auf Grund des Gutachtens der Reclamations-Deputation entscheidet das Königl.

Preuß. Finanz-Ministerium über die eingegangenen Reclamationen

Die Entscheidung ist, sofern die Reclamation nicht als unbegründet zurückgewiesen

wird, entweder dahin zu treffen, daß und mit welchem Betrage die Schätzung der bezüg-
lichen Grundstücke des Reclamanten zu ermähigen oder dahin, daß und mit welchem

Betrage die Schätzung derjenigen nicht im Eigenthume des Reclamanten befindlichen

Grundstücke, welche bei der stattgefundenen Untersuchung als zu niedrig eingeschätzt
erkannt worden sind, zu erhöhen.

Gegen die getroffene Entscheidung ist ein weiteres Rechtsmittel nicht zulässig

jedoch steht dem Reclamanten sowohl, als denjenigen Eigenthümern, deren Liegen-

schaften als zu niedrig eingeschätzt erkannt und deshalb erhöht worden sind, binnen

einer präclusivischen Frist von 10 Tagen, nach Empsang der Entscheidung frei, offen-
bare Unrichtigkeiten oder Irrthümer in derselben nachzuweisen, in welchem Falle eine

nochmalige Prüfung der Reclamation vorzunehmen und andeweitig darüber zu ent-

sscheiden ist.

8. 36.

Hinsichtlich der Anträge und Reclamationen, welche als unbegründet zurückgewie-
sen werden, hat, und zwar in dem Falle zu # 1 in F. 33 die Königliche Regierung

zu Erfurt, in dem Falle zu .M 2 im §. 33 das Königliche Finanz. Ministerium dar-
über zu entscheiden, beziehungsweise sestzusetzen, ob und wie weit der Reclamant die

durch die örtliche Untersuchung der Reclamation veranlahten Kosten zu tragen hat

(§. 31, Ii. b).

§. 37.

In Gemäßheit der Entscheidungen des Königlich Preuß. Finanz-Ministeriums
(5. 35) beziehungsweise der Königlich Preuß. Regierung zu Erfurt (§. 34) sind sowohl

die Flurbücher und Besitzstandsregister als die im §. 26 gedachten Zusammenstellungen,

nicht minder die die Einschätzungs-Ergebnisse nachweisenden Zeichnungen (§. 23) zu
berichtigen, beziehungsweise die Reinerträge der einzelnen Grundslücke, Gemeinde-
und selbstständigen Gutsbezirke und des ganzen Fürstenthums endgültig abzuschließen.
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b. Schluß des Veranlagungswerks.

38K. 38.

Nach Mahgabe der abgeschlossenen Reinerträge (§. 37) der grundsteuerpflichtigen
Liegenschaften ist mit Anwendung des nach (§.3) des Gesetzes festzustellenden Procent-

sates
n) zunächst die auf das Fürstenthum und auf die einzelnen Gemeinde und selbst-

ständigen Gutsbezirke im Ganzen weffende Grundsteuer, und alsdann in
Uebereinstimmung hiermit

b) die innerhalb dieser Bezirke von den einzelnen Besitzungen zuentrichtende Grund-
euer

zu berechnen.
8. 39.

Durch Anfertigung einer Abschrift des nach Vorschrift des 8. 37 berichtigten

Besitzstandsregisters ist die Grundsteuer-Mutterrolle (§.7 des Gesetzes) herzustellen,

in welcher demnächst die im F.8 des Gesetzes bezeichneten Veränderungen fortzuschreiben
sind. Ebenso ist zum Zwecke des Fortschreibungsgeschäfts eine Abschrift des Flurbuchs

anzusertigen.
Rudolstadt, den 13. August 1868.
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AnlageA., *' 16).

% brenicte J
keit · ·

Abschäizung des Reinerirass der ieicuschasien.
8. 1.

Specieller Reinertrags-Berechnungen bedarf es behufs Aufstellung der Classifi-
cationstarife nicht. Der Veranlagungs-Commissar hat sich jedoch bei Entwerfung des
Tarifs alle Momente, welche auf den Reiyertrag, der Grundslückein den verschiedenen

Theilen des Fürstenthums von Einfluß sind, zu. verhegenwärtigen; durch Vergleichung
DerimFürstenthum, beziehungsweise Classfficationsdistricte vorhandenen besten Grund-
stücke aller Culturarten mitdenschlechtesten abzuwägen, welche Mittelclassen noch anzu-
nehmen sind und in wie viel Bonitätsclassen daher mit Rücksicht auf die allgemeine Be-

schränkung derselben nach 8. G der Anweisung liberhaupt jede Cultur eingetheilt werden
muß, um die wesentlichen,in den einzelnen Districten vaninnuenden GErtragsverschieden-

beiten der Liegenschaften möglichst zutreffend zu erfassen.
Durch die in den nachfolgenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen soll nur

auf die Gesichtspunkte hingewiesen werden, welche bei der Ab= und Einschätzung als

maßgebend zu betrachten sind.
8. 2.

Die Tarissätze für die einzelnen Bonitätsclassen der verschiedenen Culturarten sind
angemessen abzustufen und dergestalt festzustellen, daß mit Anwendung derselben auf die
betreffenden Grundstücke der mittlere Reinertrag der letzteren, d. h. derjenige Reinertrag

erfaßt wird, welchen dieselben unter Voraussetzung einer gemeingewöhnlichen Bewirth.

schaftungsweise, nach Abzug der nothwendigen Gewinnungs= und Bewirhhschaftungs-
kosten, im Durchschnitt einer die gewöhnlichen Wechselfälle im Ertrage umfassenden
Reihe von Jahren jedem Besitzer gewähren können.

Unter den Bewirthschaftungskosten werden die Lohnsätze so angenommen, wie die-

selben ohne Gewährung von Wohnungen, Naturalien und sonstigen Leistungen an

Wirthschaftsbeamte, Arbeiter und Dienstleute zu zahlen sein würden.
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.3.

Bei Veranschlagung der Naturalerträge in Geld sind überall die Martini-Durch-

schnitts-Markipreise des zuständigen Marktortes und zwar für die Oberhersschaft der

Stadt Rudosstadt, für die Unterherrschaft der Stadt Frankenhausen, für die landwirth-

schaftlichen Erzeugnisse während des Zeitraumes von 1845 bis 1868 unter Hinweg-

lassung der zwei theuersten und zwei wohlfeilsten Jahre zu berücksichtigen.

Die Angemessenheit der Tarifsätze ist unker Anderem auch durch Vergleichung

mit den gewöhnlichen Kauf= und Pachtwerthen der Grundstücke, d. h. mit denjenigen

Preisen zu prüfen, welche ein verständiger, mit dem gewöhnlichen Betriebscapital aus

gerüsteter Käufer oder Pächter für den Morgen Landes mittlerer Qualität der betreffen-

den Bonitätsclassen und Culturarten in der Hoffnung zu zahlen pflegt, die landesüb-

lichen Zinsen von dem Kaufpreise oder die Pachtzinsen heraus zu wirkhschaften.

8. 5.

Kommen im Classificationsdislricte Massen von solchen Grundstücken vor, welche

der Aufwendung besonderer Kosten dauernd bedürfen, um in dem Zustande ihrer Er-

tragsfähigkeit, in welchem sie sich befinden, erhalten zu werden, so ist bei Feststellung
des Classificationstarifs hierauf Nücksicht zu nehmen und der Tarissatz für solche Grund-

stücke so zu bestimmen, daß die bezeichneten Kosten in demselben ihren Ausdruck finden.
Es gehören hierher die Kosten für Unterhaltung von Usern, Dämmen, Gräben,

Mauem, Einfriedigungen und anderen Werken, durch welche die Grundssücke vor Zer-

störung gesichert worden, oder ohne welche dieselben gar nicht, oder doch nicht in dem

bestehenden Maße würden benutzt werden können; ferner die Unterhaltungskosten für
vorhandene Eut= und Bewässerungs-Anstalten, Drainagen und ähnliche Anlagen,
durch welche die Grundstücke zu einem höheren Ertrage gebracht sind, als sie ihrer na-

türlichen Beschaffenheit und Lage nach gewähren würden; endlich die Unterhaltungs-
kosten der Mauern bei Weinbergen auf Gebirgsabhängen u. a. m.

Dagegen bleiben die Zinsen von den Anlage-Capitalien derartiger Anstalten bei

Abmessung der Tarifsätze für solche Grundstücke, gleichviel ob das Capital bereits be-

zahlt ist oder noch bezahlt, beziehungsweise verzinst und amorlisirt werden muß, ganz
außer Betracht.

Fürstl. Schwarzb. Rudolst. Gesetzfammlung XXIX. 60
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S. 6.

Bei Ausstellung des Elassifieationctarifs für den Acker und bei Einschätzung des-

selben in die einzelnen Tarifclassen ist der Culturzustand durchweg so anzunehmen, wie
er sich bei denjenigen Ackergrundstücken des Classificationsdistricts vorfindet, die bisher

dauernd in gemeingewöhnlicher Art, ohne Anwendung künstlicher Culturmittel und ohne

Zusammenhang mit Fabrikationsanstalten bewirthschaftet worden sind.

8. 7.

Die Tarifsätze für die Gärten sind in einem angemessenen Verhältniß zu den Tarif-

sätzen für das Ackerland oder für die entsprechenden anderen Culturarten im Kreise, be-

ziehungsweise Classisicationsdistricte zu bestimmen.
Gärten, welche durch Aufwendung besonderer Industrie zu einem außergewöhnlich

hohen Ertrage gebracht sind, oder von Gärtnern von Beruf bearbeitet werden, sind deß-

halb nicht höher zu schätzen, als andere, welche sich ihrer Beschaffenheit nach mit den

ersteren in gleicher Lage befinden.

Bei Abmessung der Tarifsätze für Weingärten ist der bei dieser Culiurart häufigere
Wechsel guter, mittelmäßiger und schlechter Jahre, ingleichen gänzlicher Fehljahre, nicht
minder der Aufwand für Dung-, Herbst- (Erndte.) und Unterhaltungskosten der Pfähle

und Planken, wenn die Weinstöcke an solche gebunden werden, und jährliche Nach-

pflanzungen entsprechend zu berücksichtigen.

Der Naturalertrag an Wein ist nach den gemeinen Preisen des letzteren zur Zeit
des ersten Abstichs im Durchschnitt der Jahre von 1845.— 1868 zu Gelde zu veran-

schlagen.
8. 8.

Wiesen, welche zur Bleiche dienen, sind, ohne Rücksicht auf den Ertrag der Bleiche,
zu derjeuigen Wiesenclasse einzuschätzen, zu welcher sie ihrer natürlichen Beschaffenheit
und Lage nach gehoören.

8. v.

Die Tarifsäte bei Holzungen sind nach· der Productionsfähigkeit des Bodens und

den sich vorfindenden dominirenden Holz= und Betriebsarten, mit Berücksichtigung der

Umtriebszeit, mit einem Abzuge für mögliche Unglücksfälle und unter Abrechnung der
Kosten der Verwaltung, des Schutzes, der Holzhauer-, Rücker= und Fuhrlöhne und

der nothwendigen Culturkosten, nach Maßgabe der in der allgemeinen Classifications-



1868. 4o

skala (§. 16 der Anweisung, Anlage B) aufgeführten Ertragssätze, fesizustellen. Der
Werth des zur Zeit der Abschätzung vorhandenen Holzbestandes bleibt unberücksichtigt.

8. 10.

Maulbeer-, astanien= undWeiden.Aupftanzungen u. sind nach ihrem wirklichen
Reinertrage, entwederin eine der für den Classificationsdistrict aufgestellten Holzelassen

einzureihen, oder es ist, falls letztere dazu nicht ausreichen, und solche Grundstücke in

größerem Umfange vorkommen, eine oder mehrere besondere Classen der Holzungen für
dieselben zu bilden, jedoch ohne die nach §. 6 der Anweisung zulässige höchste Zahl von
acht Holzclassen zu überschreiten.

« 8. 11.

Auf einzelne gemeine Bãume (Waldbãume), womit Grundstcke besebt sind, ist

bei der Abschätung nicht zu rücksichtgen, die Bäume mögen den Ertrag der Grundstücke

vermehren oder vermindern.
8. 12.

Torfgräbereien sind, ohne Rücksicht auf die Torfuntzungen, je nach ihrer Lage und
Beschaffenheit, in die entsprechenden Acker., Wiese- oder Weideclassen einzuschäßen.

8. 13.

Bei den Wasserstücken ist der Ertrag der Fischerei und der Nebennutzungen im

Durchschnitt einer längeren Reihe von Jahren und mit Berücksichtigung der Kosten für

Unterhaltung, Wiederbesetzung, Schleußen, Dämme und Geräthe der Feststellung der
Darissätze für diese Culturart zu Grunde zu legen.

Ländereien, welche abwechselnd bald als Fischteiche, bald als Ackerland oder Gras-

land benutzt werden, sind auch in diesen beidenBeziehungenzu veranschlagen und ist
nach demDurchschnitt aller Nußungen zu bestimmen, ob für sie ein besonderer Tarissatz
zu bilden ist, oder sie in die für den Elassificationsdistrict gebildeten Acker-, Wiesen-

oder Weideclassen eingereiht werden können.

8. 14.

Nicht grundsteuerfreie (§. 5.M 2 und 3 des Gesetzes vom heutigen Tage, be-

trefsend die anderweite Regelung der Grundsteuer), zum Betriebe von Mühlen, Hütten

und anderen Werken, zu Bleichen oder zur Bewässerung und Entwässerung dienende

Kanäle. Gräben 2c.; serner Ufer, Raine, Alleen, Privat= und Servitutswege und

aufgesammelte Steinhaufen; ingleichen die zu Steinbrüchen K. und die bei Bergwerken
60“
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zu Stollen, Schachten, Halden, Wegen, Wasserbehältern 2c. verwendeten Flächen;

endlich die Einhegungen aller Art sind wie die anliegenden oder umschlossenen Grund.

stücke einzuschätzen.
Alte unfruchtbare, von den Bergwerken nicht mehr benutzte Halden sind als Un-

land zu betrachten.

. 15.

Die Hofstellen (§F. 5 der Anweisung) sind zu dem Tarissatze der untersten Acker-

classe im Fürstenthume in Ansatz zu bringen.
Mit Gebäuden nicht besetzte Bauplätze sind wie die Nachbargrundstücke, falls aber

letztere nur Hofstellen sind, in die ihrer Lage und Beschafsenheit entsprechende Cultur-
art und Classe einzuschätzen.

8. 16.

Kommen im Classificationsdistricte solche Grundstcke, welche der Aufwendung be-

sonderer Kosten dauernd bedürfen, um in dem Zustande ihrer Ertragsfähigkeit, in

welchem sie sich befinden, erhalten zu werden (§.5), in geringerem Umfange vor,
so ist bei der Einschätzung — erforderlichen Falls durch Einstellung der betreffenden

Grundstücke in eine geringere Tarifclasse — auf die gedachten Kosten Rücksicht zu

nehmen.

Rudolstadt, den 13. August 1868.
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lage B (zu K. 16).

Classsicalion Sanla.
Ackerland.) Gärten. Wiesen. Weiden. lzungen.Wasserstücke.] Oedland.

7* Rein- "l Rein 7* Rein · Rein · Nein- 1 Rein 1 Rein ·
DS . . 2

2 ertrag. 3 erirag. 3 ertrag 3 ertrag. 3 ertrag. 7* ertrag 3 erirag.
 ——— ————————A 

1. 9 1. 15 fI. I2 1. 11. 3n Die Er- Die Er.
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 LXII. Gesetz,
betreffend die Einführung einer allgemeinen Gebäudestener.

Wir Albert, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzburg #.

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums, sowie mit Zustimmung des getreuen

Landtags über die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer, was folgt:

8. 1.

Die in dem 8. 2 des Gesetzes vom heutigen Tage, betreffend die anderweite Rege-

lung der Grundsteuer, angeordnete Gebäudesteuer tritt gleichzeitig mit der Steuer für

die Liegenschaften (F. 1b des gedachten Gesetzes) in Hebung.

4 8. 2.

Von dem in 8. 1 bestimmten Zeitpunkte ab werden die zur Zeit auf den Wohn-

und sonstigen Gebäuden ruhenden Grund= und Haussteuern und grundsteuerarligen

Abgaben außer Hebung geseßt.

8

Befreit von der Gebäudesteuer sind

1) die zum Staats= und Kammervermögen gehörigen, sowie im Besitze der

Mitglieder des Fürstlichen Hauses befindlichen Gebäude;
2) diejenigen Gebäude, welche zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche

bestimmt sind, insonderheit also die zum Gebrauche öffentlicher Behörden
bestimmten Gebäude, als Militair„ Regierungs-, Justiz-, Polizei-,
Steuer= und Post-Verwaltungsgebäude, Gemeindehäuser;

3) die zum öffentlichen Untemichte bestimmten Gebäude

4) Kirchen, Kapellen und andere, dem öffentlichen Gottesdienst gewidmete

Gebäude, sowie die gottesdienstlichen Gebände der mit Korporationsrechten

versehenen Religionsgesellschaften;
5) die Diensthäuser der mit geistlichen Functionen bekleideten Personen der mit

Korporationsrechten versehenen Religionsgesellschaften, der an öffentlichen

Schulen und höheren Lehranstalten angestellten Lehrer, ferner der Küster,
Todtengräber und anderer Diener des öffentlichen Cultus;
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6) Armen-, Waisen= und Krankenhäuser, Besserungs-, Aufbewahrungs- und
Gefängniß-Anstalten, sowie Gebäude, welche milden Stiftungen ange-

hören undfür deren Zwecke unmittelbar benuht werden;
7) diejenigen unbewohnten Gebäude, welche nur zum Betriebe der Landwirth=

schaft,, z. B. zur Unterbringung des Wirthschaftsviehes, der Wirthschafts-

geräthe, der Bodenerzeugnisse u. . w. bestimmt sind; nicht minder solche zu

gewerblichen Aulagen gehörige Gebäude, welche nur zur Aufbewahrung
von Brenumaterialien und Nohstoffen, sowie als Stallung für das lediglich

zum Gewerbebetriebe bestimmte Zugvieh dienen.
8) die zu Entwässerungs= und Bewässerungs= An#agen dienenden unbewohn-

ten Gebäude.

S.4
Die Veranlagung der Gebändesteuer erfolgt dergestalt, daß jedes der Steuer unter-

liegende Gebäude nach Mahgabe seines jährlichen Nutzungswerthes zu einer der in dem

Tarif (Anlage 4) bestimmten Steuerstufen eingeschätzt wird.
Die Ermittelung des Nutungswerthes erfolgt nach den in der Aulage zusam-

mengestellten Grundsätzen. Trifst der ermittelte Nutzungswerth zwischen zwei Steuer-
stufen, so wird das Gebäude zu der geringeren eingeschätzt.

5

Die Steuer wird für das ganze Land nach einem gleichen Procentsatze von dem zu

ermittelnden Nutzungswerthe der steuerpflichtigen Gebäude erhoben.

Wegen Festsetzung dieses Procenksatzes ergeht ein besonderes Gesetz.
6

In Betreff der ausführenden Behörden und Beamten u. s. w. gelten für die erste

allgemeine Veranlagung der Gebäudesteuer folgende Vorschriften:
1) die obere Leitung des Veranlagungsgeschäfts führt nach Maßgabe des

zwischen Preußen und Schwarzbirg-RNudolstadt unterm 14. Juni 1868

geschlossenen Staatsvertrags das Königlich Preußische FinanzMinisterium,
welches die zur Ausführung der Veranlagung erforderlichen speciellen In-=
structionen u. K. w. zu erlassen, die zur Herstellung der erforderlichen Gleich-

mäßigkeit nothwendigen Anordnungen zu tressen, etwaige Irrthümer und
Verstöße gegen die Veranlagungs,Vorschristen von Amtswegenzu berichtigen
und endlich über die Rekurse der (Gebäudesteuerpflichtigen (§. 8) zu ent.

scheiden hat.
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2) Die specielle Leitung der Veranl iten istderKöniglich Preußischen

Regierung zu Erfurt überiugen, welche gren über die gieen des
Veranlagungs-Commissars (-5a 3 unten) und über die Reclamationen der

Gebäudesteuerpflichtigen (§. 8) zu entscheiden hat.
3) Die Ausführung der Veranlagung erfolgt durch den Veranlagungs-Com-

missar für die Grundsteuer unter Mitwirkung von je drei Einschätzungs-

deputirten in jedem Landrakhsamtsbezirke. Dieselben werden hiezu vom
Fürsti. Ministerium berufen, welches gleichzeitig auf die Auswahl einer
enügenden Anzahl von Ersatzmännern Bedacht nimmt. Bei einer Mei-

nungsverschiedenheit unter den Einschätzungsdeputirten ist die Ansicht ent-

scheidend, für welche sich der Veranlagungs-Commissar erklärt. Letzterer
ist auch berechtigt, den Einschätzungsdeputirten gegenüber die Entscheidung

der Königl. Preuß. RegierunginErfurteinzuholen.
Sobald die erste allgemeine frrach der Gebäudesteuer zum Abschluß ge-

kommen ist und alsdann die Mitwirkung Königlich Preußischer Behörden und Beamten

in Gemäßheit des im F. 6 bezeichneten Staatsvertrags aufgehört hat, finden nach-

stehende Vorschriften Anwendung.
Die unter 3au1 im F. 6 erwähnten Befugnisse gehen an das Fürstliche
Ministerium, und die unter .ö 2 ebendaselbst bezeichneten Befugnisse an

die zu diesem Zwecke seiner Zeit zu bestimmenden Behörde über.

2) Für jeden Landrathsamtsbezirk wird ein Veranlagungs-Commissar be-
stellt, dessen Thätigkeit unter Beiordnung von Einschätzungsdeputirten sich
nach den Vorschriften unter )# 3 im §. 6 regelt.

8. 8.

Das Ergebniß der Veranlagung wird den Gebäude-Eigenthümern durch Offen-

legung der Veranlagungs-Nachweisung und durch Zufertigung von Auszügen aus der-

selben bekannt gemacht.

Die gedachten Auszüge müssen unter specieller Bezeichnung der zur Veranlagung

gekommenen Gebäude die für diese in Ansaß gebrachten Miethswerthe enthalten.
DieVeranlagungs-Nachweisungen sind während eines Zeitraums von mindestens

vierzehn Tagen offen zu legen.
Reclamationen gegen die geschehene Veranlagung dürfen nur binnen einer Prä-

clusivf#ist von drei Wochen, vom Empfang des Auszugs aus der Veranlagungs-Nach-
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weisung an gerechnet, bei dem Veranlagungs·Commissarangebracht werden, was den

Betheiligten besonders zu eroffnen ist.
Gegen die über die Reclamationen nach Vernehmung des Gutachtens des Veran-

lagungs-Commissars und der Einschätzungsdeputirten ergehende Entscheidung (F.6
. 2 und S. 7.8. 1) steht dem Reclamanten innerhalb einer Präclusivfrist von 6

Wochen nach dem Empfange der Entscheidung der Recurs (F. 6.W# 1 und §. 7.91)

offen.
Die durch die Untersuchung unbegründeter Reclamationen entstandenen Kosten

sind von dem Neclamanten zu erstatten.

S. 9.

Die Kosten der Gebändesteuer= Veranlagung sallen der Staatscasse zur Last.
Jedoch sind von den Gemeinden, beziehungsweise den Inhabern selbstständiger Gute-

bezirke auf deren Kosten die zur Ausführung des Veranlagungsgeschäfts erforderlichen

Vorarbeiten, insbesondere Nachweisungen und Beschreibungen von Gebäuden zu be-

schaffen.
Alle Behörden, Gemeinden und Privatpersonen sind verpflichtet, die in ihrem

Besitz befindlichen Zeichnungen, Risse, Plänc, Taxen und sonstigen Schriftstücke, welche
bei der Ausführung des Veranlagungsgeschäfts von Nutzen sein können, den damit

beauftragten Commissarien auf deren Erfordern zur Einsicht und Benußung vorzulegen.

Die Einschäßungs-Deputirten erhalten für Geschäfte außerhalb ihres Wohnorts

Reise- und Tagegelder, welche durch Ausführungs-Verordnungen festgesetzt werden.

8. 10.

Um die aufzustellenden Gebäude= Steuer-Rollen bei der Gegenwart zu erhalten,
müssen darin alle Veränderungen nachgetragen werden, welche dadurch entstehen, daß

1) in dem Eigenthums-Verhältniß der Gebäude ein Wechsel eintritt;

2) bieher steuerpflichtige Gebäude in die Classe der steuerfreien (§. 3 dieses Ge-

setzes) oder bisher steuerfreie Gebãnde in die Classe der steuerpflichtigen
übergehen

3) Gebäude neu entstehen oder gänzlich eingehen:
4) besteuerte Gebäude durch Veränderungin ihrer Substanz, namentlich durch

das Aussetzen oder Abnehmen eines Stockwerks, oder durch das Anbauen

oder Abbrechen eines Gebäudetheils an Nutzungswerth wesentlich gewinnen
oder verlieren.

Fürstl. Schw. Rubolst. Gesetsamml. XXIN. 61
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S. 11.

Die Eigenthümer oder Nutznießer der Gebäude sind verpslichtet, die im §. 10 ge-

dachten Veränderungen den mit der Fortführung der Gebäudesteuerrollen beaustragten

Beamten schriftlich oder protocollarisch anzuzeigen und die zur Berichtigung der Rolle

erforderlichen Nachrichten beizubringen.
Im Betreff der Pflichten 2c. der Gerichte, der Gemeinde · Vorstãnde und der In-

haber selbstständiger Gutsbezirke finden die Vorschriftenim §.9 des Gesetzes vom heutigen

Tage, betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer, Anwendung.

S. 12.

In die Anzeige von dem Wechsel in dem Eigenthum (§. 10 AN 1) nicht erfolgt,
so wird die veranlagte Gebäudesteuer von dem in der Nolle eingetragenen Eigenthümer

bis für das Vierteljahr einschließlich forterhoben, in welchem die zur Fortschreibung und

Berichtigung der Rolle erforderliche Anzeige geschieht, ohne daß dadurch der neue Be-

sitzer von der auch ihm gesetzlich obliegenden Verhaftung für die Gebäudesteuer ent-
bunden wird.

Ist die Anzeige von einer Aenderung unterlassen, welche eine Steuerverminde-

rung oder die Freiheit von der Steuer begründet (F. 10 MK 2 bis 4), so wird die

Steuer ebenfalls bis für das Viertelahr einschließlich forterboben, in welchem die Au-

zeige erfolgt.
S. 13.

Der Uebergang steuerfreier Gebäude in die Classe der steuerpflichtigen (S. 10.182,

serner neu entstandene Gebäude (S. 10 .I 3), desgleichen wesentliche Verbesserungen

von Gebäuden (§. 10 . M 4) sind spätestens drei Monate vor dem Termine Janiunie.
den, mit welchem sie zur Versteuerung gelangen müssen (S. 14.W1bis 3).

Wer die Anmeldung unterläßt, verfällt, wenn dadurch dem Staate Steuer vor-

enthalten ist, vorbehältlich der Steuernachzahlung, in eine dem doppelten Betrage der

vorenthaltenen Steuer gleichkommende Geldbuße, in den übrigen Fällen in eine Geldbuße
von 35 Kr. — zehn Silbergroschen bis 8 Fl. 45 Kr. = fünf Thaler.

Die Untersuchung und Entscheidung steht dem Gerichte zu, wenn nicht derjenige,

welcher der Verletzung einer der vorstehenden Vorschriften beschuldigt wird, binnen einer

von der Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Frist den ihm angeforderten Straf-

betrag nebst der etwa zu erlegenden Steuer und die durch das Verfahren gegen ihn ent-

standenen Kosten freiwillig zahlt.
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8. 14.

1) Gebäude, welche aus der Classe der steuerpflichtigen in die Elasse der stenerfreien

Gebäude übergehen, sind mit Ablauf des Calenderjahres, in welchem der Uebergang er-

folgt, von der Gebäudesteuer frei zu stellen, und ebenso sind Gebäude, welche aus

der Classe der steuerfreien in die Classe der steuerpflichtigen übergehen, nach Ablauf

des betreffenden Calenderjahres, und wenn der Uebergang in den Monaten October bie

r ersolgt, vom 1. April des folgenden Jahres ab zur Gebäudestener heranzu-
ziehen.

2) Neu erbaute oder vom Grunde aus wieder aufgebaute Gebäude werden erst

nach Ablauf eines Calenderjahres seit dem Calenderjahre, in welchem sie bewohnbar,

beziehungoweise nutzbar geworden sind, zur Gebäudesteuer herangezogen.
3) Ebenso treten Steuererhöhungenin Folge von Verbesserungen der Gebäude

(§. 10 .K 4) erst nach Ablauf eines Jahres seit dem Calenderjahre in Kraft, in

welchem die Verbesserung vollendet worden ist.

4) Für solche Gebäude, welche durch Brand, Ueberschwemmung oder sonslige
Naturereignisse vollständig zerstört, oder von ihrem Eigenthümer gänzlich abgebrochen
worden sind, wird die Gebäudesteuer von dem ersten Tage desjenigen Vierteljahres

ab, in welchem die Zerstörung erfolgt, oder der Abbruch vollendet ist, abgesetzt.

§. 15.

Alo Beitrag zu dem Forkschreibungskosten haben die Eigenthümer der Gebäude,

in deren Eigenthumsverhältniß ein Wechsel eintritt (§. 10 1) nach der näheren

Bestimmung des Ministeriums eine Gebühr zu entrichten, welche den Betrag von 171 Kr.

— fünf Silbergroschen für eine zu bewirkende Fortschreibung in keinem Falle über-

steigen darf.

8. 16.

Die Gebäudesteuer-Veranlagung wird alle funfzehn Jahre einer Revision unter-

worfen,bei deren Ausführung die im gegenwärtigen Gesetze enthaltenen Vorschriften —

mit Ausschluß derjeuigen, welche aus dem zwischen Preußen und Schwarzburg-Rudol-

stadt unterm 14. Juni 1868 geschlossenen Staatsvertrage entspringen —ebenfalls zur

Anwendung kommen.

S. 17.

Die Bestimmungen der §S§. 18—23 des Gesetzes vom heutigen Tage über die

Regelung der Gundsteuer kommen analog auch für die Gebäudesteuer zur Anwendung.
61•
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8. 18.

Geht durch Brand, Ueberschwemmung oder sonstige Natur-Ereignisse der Jahres-
ertrag eines Gebäudes ganz oder theilweise verloren, so ist, sofern der erlittene Verlust

den dritten Theil des jährlichen Nutzungswerthes des Gebäudes erreicht oder übersteigt,

ein dem Verhältniß des stattgefundenen Verlustes entsprechender Theil, nach Umständen

der ganze Jahresbetrag der Gebäudesteuer, zu erlassen. Dieser ganze Betrag ist auch

dann zu erlassen, wenn ein Gebäude ewweislich während eines ganzen Jahres unbe-

nutzt geblieben ist.

8. 19.

Die bestehenden Vorschriften über die Verjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben

finden, soweit nicht das gegenwärtige Gesetz etwas Anderes bestimmt, auch auf die
Gebäudesteuer Anwendung. ·

Utkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 13. August 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
v. Bertrab.
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Anlage A. (zu K. 4).

Tarif
zur Veranlagung der Gebändesteuer.

 SJäöhrlicher Jährich Jüöhrlicher

Steuer= Nutzungs.Werth Steuer. min * Steuer- mt Werth
er «-

Stufe. Febäude. Stuft. Geende Suufe- Grhide
—— —: —

1 — E

1. 4 8. 120 35. 650
2. 6 19. 140 36. 700

3. 8 20. 160 37. 750
4. 12 21. 180 38. 800
5. 15 22. 200 39. 5
6. 20 23. 225 40. 000

7. 25 24. 250 41. 950
8. 30 25. 275 !1 4. 1000
9. 35 26. 300 43. 1100
10. 40 7. 3202
II. 45 28. 300 Bie 2000 Thlr.
12. 50 29. 375 steigt jede Stuse
13. 60 30. 400 um je 100 Thlr.
14. 70 31. 450 von 2000 Thlr.
15. 80 32. 500 und weiter um je
16. 90 33. 550 200 Tolr.
I7. 100 31. 600
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Anlage B. (zu §K. 4).

Allgemeine Grundsätze

« bei

Veranlagung der Gebändesteuer.

A. Gegenstände der Gebäudestener.

§S. 1. "

Als Gebäude im Sinne des Gesetzes sind — ohne Rücksicht auf die Höhe des

Nutzungswerthes — nur solche Baulichkeiten anzusehen, welche zur Erreichung

dauernder Zwecke hergestellt worden sind (wenn auch nicht dauernd benutztwerden),
ein zu Wohnungs oder gewerblichen Zwecken bestimmtes räumliches Gelaß und nach

ihrer ganzen Beschaffenheit einen dauernden Nuhungewerkh haben oder doch haben
können.

8. 2.

Hiernach sind als der Steuer unterliegende Gebäude nicht zu erachten solche

Baulichkeiten, welche nach ihrer besonderen Eigenschaft unter den BegriffvonGebäuden
überhaupt nicht fallen oder im Wesentlichen nur vorübergehenden Zwecken dienen, wie

Schuppen oder Hütten, welche während eines Baues zur Unterbringung des Materialg
oder als Obdach für die Arbeiter errichtet werden, Ziegelösen, welche nur für einen

Brand bestimmt sind, hölzerne Buden, welche für benise Zeitenim Jahre aufgerichtet
beziehungsweise benutzt werden u. s. w.

Insbesondere sind hieher zu zählen:
u) Eisenbahnwärterhäuschen, die nicht als Wobnung dienen, sondern wie die

Schilderhäuser der Wachtposten die Bahnwärter nur für die Dauer gewisser

Dienstleistungen gegen die Einwirkungen der Witterung schützen sollen;
b) ganz kleine Schuppen, die zur Aufbewahrung von Gartengeräthschaften dienen

(§S. 10 H#g) und ähnliche;

c) kleine, für sich bestehende Backöfen, welche zwar auf einer Grundlage von

Steinen, im Uebrigen aber nur aus Lehm gebaut und mit einer Bedachung

nicht versehen sind (vergl. §. 10 ll. c);
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|) die zu den Salinenanlagen gehörigen Gradirwerke, welche nur aus großen,

mit einer Bedachung oder mit Seitemwänden nicht versehenen hölzernen Ge-

rüsten bestehen, zwischen welche Dornen gepackt sind;
ec) die offenen Koaksöfen, welche nur aus parallel laufenden, mit kleinen

FeuerzügenversehenenMauern bestehen, zwischen welchen die Kohlen in Brand
gesteckt werden; nicht minder die offenen Rostöfen, Kalkösen, Gypsôfen und
offenen Schmiedeheerde;

s) die offenen Siebvorrichtungen und Ladebühnen bei den Steinkohlenzechen,

welche zu den Maschinen gehören, selbst wenn sie, wie oft der Fall, an die

Zechengebäude angebaut und mit einem festen Dache versehen sind;
6) dieZiegeltrocken schuppen, soweit sie an den Seiten offen und nur unter

einem Dache befindlich sind, welches auf einer entsprechenden Anzahl von —

häufig durch einfache Riegel oder in ähnlicher Art mit einander verbundenen —

Stielen, Pfeilern oder Säulen ruht. (Ziegeltrocken scheunen, deren Seiten

aus massivem oder hölzernem Gitterwerk bestehen, und bei welchen die zwischen

den Stielen 2c. befindlichen Räumezaii#, sind steuerpflichtig).

Sämmtliche steuerpflichtige Gebäude #rnin der Regel einzeln einzuschätzen, also

auch diejenigen Hinter= und Seitengebäude, Remisen, Ställe und dergleichen, für
welche die Steuerfreiheit auf Grund des K. 3 des Gesetzes nicht in Anspruch genommen

werden darf.
Diejenigen kleinen Holz= und Viehställe 2c. #c., welche nicht nach.. 7 im 8. 3

des Gesehes ganz von der Steuer frei zu lassen sind (vergl. §. 10) können aber, soweit

ihnen ihrer geringen Ausdehnung wegen ein selbstständiger Nutzungswerth nicht füglich

beizulegen, ohne sie selbst als besondere Gebäude zuveranlagen, dadurch in angemessener

Weise berücksichtigt werden, daß ihr Nutzungewerth denjenigen des Wohngebäudes,
zu welchem sie gehören, hinzugerechnet wird224 zu3

Von zwei Gebäuden, welche durch eine vom Fundament bis zur Dachspiße durch-

gehende Giebelwand von einander getrennt sind, muß, wenn sie auch äußerlich sich als

unter einem Dache befindlich und als ein Ganzes darstellen, dennoch jedes für sich als

einbesonderes Steuerobject zur Veranlagung gezogen werden, ohne Rücksicht darauf.
rb sie verschiedenen Eigenthümern gehören oder zur Zeit in der Hand eines Besitzers

vereinigt sind. Dagegen ist ein Gebäude, welches von mehreren Eigenkhümern in
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realiter bestimmten und abgegrenzten Theilen besessen wird, ohne daß eine Scheidung

der vorbezeichneten Art durch eine Giebelwand besteht, als ein einziges Steuerobject

zu behandeln, und sind demzufolge auch für die, den verschiedenen Miteigenthümern ge-

hörigen Antheile besondere Nutzungewerthe (Steuerstufen) nicht auszuweisen, solche
Gebäude vielmehr in die Veranlagungs-Nachweisungen rc. unter Bemerkung derübrigen

Miteigenthümer auf den Namen des Inhabers des Erdgeschosses, und wenn auch dieses

in mehreren Antheilen besessen werden sollte, auf den Namen des Mit- Inhabers,

welcher den größten Antheil besitzt, eventuell desjenigen einzutragen, welcherin alpha-

betischer Ordnung der erste ist.
8. 5.

Gebäude, welche auf fremden (in Zeitpacht 2c. befindlichen) Grund und Boden

emrichtet worden, sind auf den Namen des Gebäude-Eigenthümers in die Voran-

lagungs-Nachweisungen 2c. einzutragen.

. Besreiung von der Gebäudesteuer.

Die nach der Vorschrift unter )# 2 im §. 3 des Gesetzes bezeichneten Gebäude
müssen. — abgesehen von den zum Staats- oder Cammewermögen gehörigen Ge-

bäuden, welche nach. 1 im §. 3 des Gesetzes unter allen Umständen steuerfrei sind—

um von der Gebäudesteuer freigelassen zu werden,

1) der Hauptsache nach und
2) dauernd, und

3) unmittelbar

zu einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmt sein.
Ob nebenbei einzelne Räume eines hiernach steuerfrei zu lassenden Gebäudes

auch zu anderen Zwecken benutzt werden, ist einflußlos, z. B. das Vermiethen von

Kaufmannsläden in einem Rathhause u. s. w. Die hierher gehörigen Gebäude sind

entweder gang steuerfrei oder ganz steuerpflichtig. Eine theilweise Veranlagung ist un-

statthaft.
Dagegen bleiben steuerpflichtig

u) die den Gemeinden gehörigen Gebäude, welche durch Vermiethen an Privat-
personen benutzt werden;

b) Communalförsterhäuser;
W) städtische Gasanstalten, sowie andere zu einem Gewerbebetriebe dienende

Gebäude;
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 ) Die den kaufmännischen Corporationen und ähnlichen Gesellschaften gehörigen
Gebäude, wie Börsen-, Lager und Versammlungshäuser.

5. 7.

Auch den auf GrundderVorschrift unter- # 6 im F.3 des Gesetzes von der Gebäude-

stener srei zu lassenden Gebäuden der milden Stistungen sind nursolche beizuzählen, welche
für die Zwecke der letztern unmiktelbar benutzt werden. Es gehören hierher nicht nur
die Wohngebäude für die Beneficialen, sondern auch diejenigen Gebäude, welche ale
Dienstwohnungen für die mit der unmittelbaren Leitung und Verwalltung

der Stiftung oder der Aufsicht über dieselbe als Vorsteher, Verwalter 2c. beauftragten,
oder zur unmittelbaren Hülfsleistung bei Erreichung der Stistungszwecke als

Lehrer, Hausväter, Aufwärter, Dienstboten 2c. angenommenen Personen benutzt werden.
Solche Gebäude dagegen, welchezudenimBesitzeeiner milden Stiftung befindlichen

Gütern gehören, und den Verwalternoder Pächtern der letzteren, sowie allen

sonstigen, zur Bewirthschaftung der ersteren bestimmten Personen (Iuspectoren, Förstern,
Dienstboten, Tagelöhnern u. a. m.) zur Wohnung dienen, sind der Steuer zu unterwerfen.

8. 8.
EEIIIEIIIIIXIII ten Gebäuden gehören alle Gebäude.

welche in der Erreichung der daselbst gedachten onniseusen oder gewerblichen
Zwecke ihre Hauptbestimmung finden, di Aufeu sthalt von
Menschen bestimmte Räume enttbeder gar nicht, oder dochrmur in untergeordnetem Maße

vorhanden sind.
Hiernach sind Ställe oder Speicher, welche Räumlichkeiten enthalten, die nur zum

Aufenthalt der mit der Wartung des Viehes oder mit Bewachung der aufzubewahrenden

Gegenstände beauftragten Personen dienen, z. B. Ställe mit Schlafkammern für die mit
der Wartung des Biehes beauftragten Knechte oder Mägde, Speicher mit Wohnungs.
räumen für den Ausseher u. s. w. als bewohnte Gebäude im Sinne des Gesetzes nicht

anzusehen.

8. 9.
Bei Bemessung des steuerbaren Mugungswenthes solcher ländlichen Wohngebäude,

in welchen gleichgeitig die zumBetriebe der Landwirthschaft, z. B)zur Unterbringung
des Wirhschaftsviehes, der Bodenerzeugnisse u. s. w. erforderlichen Räume vorhanden

sind, sowie solcher, zu gewerblichen AnlagengehörigenWohngebäude,welche AleicheiigFürstl. Schw. Rudolst. Gesetsamml. XXIX.
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die zur Aufbewahrung von Rohstoffen oder Brennmaterialien fürdie Fabrik 22c. bestimmten
Näume umfassen, ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß, wenn die bezüglichen Räume sichin

besonderen Gebzuden befinden, sie mit letzteren gemäß §. 3 zu.öm 7 des Gesetzes

steuerfrei zu lassen sein würden; der Umstand daher, daß sie mit den Wohngebäuden
in unmittelbare Verbindung gebracht sind, nicht zu einer Ueberbürdung der letzteren im

Vergleich mit solchen, welche die fraglichen Räume nichtmitenthalten,Veranlassunggeben
darf. Wohngebäude der vorgedachten Art sind denmach nur so zur Veranlagung zu

bringen, als wenn die darin befindlichen, löglich tem Betiebeder Vandwirhlchaft. s. w.
bestimmten Räume gar nicht vorhanden r (§.38)

S. 1
Nach Maßgabe des allgemeinen unrndite unter 7 im F.3desGesetzes sind

insbesondere von der Gebäudesteuer frei zu lassen:

u) die zur Aufbewahrung von Holz, Torf u. s. w. zum Verbrauch inder Wirthschaft

bestimmten Gebäude auf dem Lande,

b) die Viehställe der klcinen Leute auf dem Lande, auch wenn sie keine Landwirth=

schaft betreiben; ferner Taubenhäuser, Bienenhäuser und ähnliche; endlich die
Mastviehställe und diejenigen Stallungen auf größeren Gütern, in welchen auch
die zum persönlichen Gebrauch des Besitzers bestimmten Gespanne unter,

gebracht sind,
c) die Backhäuser in ländlichen Ortschaften, soweit dieselben nicht zum Gewerbe-

betriebe benutzt werden, und nicht zugleich zu WohnungendienendeRäume ent-

halten (§. 3 lil. c), ingleichen unter derselben Voraussetzung die sogenannten

Gutsschmieden, Stellmacherwerkstätten u. s. w., in welchen nur für den Bedarf

des Gutseigenthümers und der Wirthschast desselben gearbeitet wird,

4) die sogenannten Schirr= und Geschirrhäuser, Remisen und ähnliche zur Unter-

bringung von Wirthschaftsgeräthen, Wagen, Viehgeschirren u. s. w. dienenden

Gebäud e,
e) d äuser und ähnliche, welche nur zur Aufbewahrungvon

Gan#engewächsen u. 2 w. wãbrend desWintersbestimmt sind,
/ die auf ländlichen Besitz sg i, Eiokeller ec., welche

zurAufbewahrung des fürdieMilchwirthschaftbenugtenGisesdienen.
9) die Garten- und Weinbergshäuschen, soweit sie überhaupt als Gebäude im

Sinne des Gesetzes anzusehen sind und nicht ausschließlich oder vorzugsweise
zum Sommeraufenthalt für ihre Bewohner bestimmt sind (. 2 lil b). «
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8. II.

Dagegen sind steuerpflichtig diejenigen zum Betriebe der Landwirthschaft die-
nenden, wenn auch unbewohnten Gebäunde, welche ihrer selbst halber, und außer Verbindung

mit Grundstücken vermiethet sind, z. B. einzelne Scheunen, gleichviel zu welchem Zwecke
dieselben vom Miether benutzt werden, nicht minder Holz" und andere Ställe in den

Städten, auch wenn sie lediglich für den Hausbedarf ihres Eigenthümers bestimmt sind

(8. 3 und F. 24 zu 3), ebenso alle solche Gebäude, in welchen sogenannte landwirth.

schaftliche Nebengewerbe (wie Brauerei, Brennerei, Zuckerfabrication, Ziegelei u. dgl. m.)
betricben werden.

S. 12.

Unter einer gewerblichen Anlage (-I 7 in §. 3 des Geseßes) ist ein zu Fabrik.

oder sonstigen gewerblichen Zwecken besonders eingerichtetes Gebäude zu verstehen.

wozu aber unter Umständen namentlich auch die Betriebsslätten der Tischler, Seiler,

Schlächter, sowie anderer Gewerbetreibenden, und zwar in der Regel dann zu rechnen

sind, wenn sie sich in besonders dazu eingerichteten Gebäuden, als da sind, Schlacht-

häuser, Seilerbahnen 2c. befinden.

Die zu solchen gewerblichen Anlagen gehörigen, lediglich zur Aufbewahrung von
Nohproducten, wie Brettern, Hanfvorräthen rc. bestimmten Schuppen oder sonstigen

unbewohnten Gebäude sind alssteuerfrei zu behandeln.
Dagegen sinddie bei twa befindlichen, zur Aufnahme des Schlacht-

viches bestimmten Ställesteuerpflichtig, daSchlachwieh als ein „Rohstoff“im Sinne

des Gesetzes nicht anzusehen ist.

8. 13.
Ebenso sind die unter .# 7 im S. 3 des Gesetzes bezeichneten Erfordernisse nicht

vorhanden beispielsweise:
n) bei den zur Aufnahme des Zugviehes der Reisenden bestimmten Stallungen

der Gastwirthe;

5) bei den Stallungen der Posthalter, der Lohnfuhrleute, sowie der Kaufleute,

in welchen diese das zum Transport von Waaren bestimmte Zugvieh unter-

bringen;
Bc) bei den Mastviehstallungen auf Fabrikanlagen;

a bei den Locomotiv- und Personenwagenschuppen der Privateisenbahnen:

es bei den Niederlagen zur Aufbewahrung von Verkaufsartikeln.

Die diesfälligen Gebäude sind daher steuerpflichtig.
62
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C. „Die Veranlagung der Wohngebäude inden Städten und in den

in Städten gleichzustellenden Ortschaften des platten Landes.
 65. 14. .

Ja den Städten, sowie in denjenigen ländlichenOusschaften, in welchen eine über.
wiegende Anzahl von Wohngebäuden regelmäßig durch Vermiethung benußzt wird,
(6. 15), ist der Nutzungswenth der steuerpflichtigen Gebäude nach dem mittleren jähr

lichen Miethswerth derselben feslzustellen und letzterer nach den vurchschnittlichen Mieths-
preisen abzumessen, welche innerhalb der dem Veranlagungsjahr unmittelbar vorange-

ungenen suuf Jahre in der Stadt oder Ortschaft bedungen worden sind.
· 8. 15.

Bei EErmittelungderjenigen ländlichen Ortschaften, in welchen eine überwiegende
Anzahl von Wohngebäuden regelmäßig durch Vermiethung beuutzt wird, sind in der

Regel nur solche ländliche Ortschaften ino Auge zu fassen, welche als Bade, oder Sommer=
aufenthalt, insbesondere in der Nähe von Städten, aufgesucht werden, oder solche, in

denen sich umfangreiche industrielle Etablissements vorfinden und in denen die vorhan-

denen Gebäude nach Umfang, Einrichtung und Ausstattung nicht lediglich auf das

*Wohnungsbedürfniß ihrer Eigenthümer, sowie des Hausstandes derselben berechnet,
sondern zugleich zur Vermiethung an dritte Personen beslimmt sind.

Ländliche Ortschaften, in denen die vorhandenen, zu größeren Besitzungen gehörigen

Wohngebäude, wie Pächter-, Gesinde-, Tagelöhner= und Drescher-Wohnungen, vor-

zugsweise durch Vermiethung an die zur Bewirthschaftung der Besitung bestimmten,
oder in Diensten des Besitzers stehenden Personen benutzt werden, gehören nicht zu den

oben bezeichneten Ortschaften.

8. 16.
Der Veranlagung der Gebäudesteuer in den Städten 2c. ist lediglich der Brutto-

nuhungswerth der Gebäude zu Grunde zu legen.

Abzüge von dem letzteren für die allmähliche Abnutzung des Anlagekapitals, für

die Unterhaltungskosten, für Verluste u. s. w. sind unbedingt unzulässig.

S. 17.

Für alle diejenigen Gebäude, welche während des im G. 14 bezeichneten fünf.

jährigen Zeitraums oder während einzelner der betreffenden Jahre ganz vermiethet

gewesen und hinsichtlich deren die für das ganze Gebäude innerhalb des vorgedachten

fünfjährigen Zeitraums bedungenen Mietbepreise ermittelt sind, ist der mittlere jährliche
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Brutlomiethswerth nach dem Durchschnitte jener Miethspreise zu berechnen, und dem

entsprechend die Steuerstufe festzustellen.

*. 18.

Für diejenigen Gebäude, welche nur theilweise vermiethet gewesen sind, sowie für
diejenigen, bei denen nur hinsichtlich einzelner ihrer# Theile ein in dem vorgenannten
Zeitraume bedungener Miethspreis hat ermittelt werden können, ist der durchschniktliche

Mielhswerth derjenigen Theile, in Betreff deren ein bedungener Miethspreis nicht vor-

liegt, im Verhältniß zu den bedungenen und bekannten Miethspreisen der anderen Theile

* betreffenden Gebäudes abzuschäten, im Uebrigen aber nach den Vorschriften im
.7 zu verfahren.

S. 19.

In allen den I§. 17 und 18 bezeichneten Fällen ist auf solche besondere Verhält=
nisse, welche auf die Höhe der bedungenen Miethspreise etwa von Einsluß gewesen sind,
G. B. wenn dem Miether neben dem Nominalbetrage des Micthspreises noch andere

Leistungen oder Verpflichtungen — Einquartierungskosten, (F. 24 zu 5) Unterhaltung

der gemietheten Wohnung, Abgaben irgend welcher Art u. s. w. — auferlegt sind; ferner

wenn aus verwandtschaftlichen oder sonstigen Rücksichten eine Wohnung besonders

niedrig vermicthet oder für eine Wohnung durch vortheilhaste Vermicthung an Fremde

u. s. w. eine Zeit lang ein ungewöhnlich hoher Miethsertrag erzielt worden ist u. s. w.)

die ersorderliche Nücksict zu nehmen, und danach der durchschnittliche Miethswerih ver-

Ebenso ist zu berücksichtigen. wenn einGetäude oder eine Wohnung zusammen
mit anderen Grundstücken vermiethet ist, wenn dem Miether Mobilien, Maschinen und

dergleichen zur Benußung übewiesen werden.

§. 20.

Bei der Einschähzung solcher im S. 17 gedachten Gebäude, hinsichtlich deren nur

für einzelne der Jahre des im F. 14 bezeichneten Zeitraums für das ganze Gebäude

bedungene Miethspreise haben ermittelt werden können, kann der durchschnittliche Mieths-

werth verhältnißmäßig höher oder niedriger in Ansatz gebracht werden, wenn in der
betrefsenden Stadt oder Ortschaft beziehungsweise in einzelnen Theilen derselben im

Vaufe jenes Zeitraums die Miethswerthe der Gebäude ibasichi erheblih gestiegen
oder gefallen sind.
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8. 21.

Der Nutzungswerth derjenigen Gebäude, für welche aus dem im §. I4 ezeichneten

fünfjährigen Zeitraume bedungene Miethspreise überhaupt nicht ermitteltwerden können.

ist nach pflichtmähßigem, billigen Ermessen festzustellen.
Dabei sind die nach K. 17 bis 20 gefundenen Nugtzungswerthe ähnlicherin der-

sesben Stadt oder Ortschaft befindlichen Gebäude, sowie die Lage, bauliche Beschaffen-
heit, innere Einrichtung, endlich alle solche etwa vorhandenen Annehmlichkeiten oder

Nachtheile des betreffenden Gebäudes zu berücksichtigen, welche im Falle einer statt-

gefundenen Vermiethung auf den Miethspreis von Einfluß gewesen sein vder bei einer

zu bewirkenden Vermiethung berücksichtigt werden würden.

§. 22.

Haben in einer Stadt oder Ortschaft wirklich bedungene Miethspreise nur für so

wenige Gebäude ermittelt werden können, daß im Vergleich mit den letzteren die Ein-

schätzung der übrigen Gebäude auf dem in den S§. 17 bis 20 bezeichneten Wege nicht

erfolgen kann, oder hängt die Höheder Miethspreist von Umständen ab, welche in jedem

Jahre zu wechseln pflegen, wie in Badcorten, wo die Höhe der Miethspreise sich in einem

jeden Jahre nach der mehr oder minder grohen Anzahl der Badegäste zu richten pflegt,
so ist zunächst nach billigem Ermessen der Nutzungswerth der schlechtesten in der Stadt

oder Onsschaft befindlichen Gebäude festzustellen und demnächst im Vergleich mit den

letzteren die Einschähung der übrigen Gebäude, von den minder schlechten zu den besseren.

und besten aussteigend, festzustellen.

8. 23.

Zum Anhalt für die Einschätzung derjenigen Gebäude, für welche ein wirklich

bedungener Miethspreis nicht hat ermittelt werden konnen (S. 21), kanndie Ausstellung
von Mustergebäuden angeordnet werden.

Als Mustergebäude sind für einen solchen Fall Gebäude auszuwäblen, wie der-

gleichen am Ort vorzugsweise vorzukommen pflegen, und ist hierbei auf die Lage der

betreffenden Gebäude in dem Ort lob in dem schöneren,lebhafteren Theil desselben, oder
in einem mehr oder weniger abgelegenen schlechteren), sowie auf die bauliche Beschaffen-

heit und innere Einrichtung des Gebäudes (die Zahl und Größe der darin befindlichen

Wohnungs und Wirthschaftsräume, die vorhandenen Nebengebäude, etwaige besondere

Annehmlichkeiten u. s. w., wonach das Gebäude sich mehr oder weniger für woblhabende

oder für ärmere Personen zur Wohnung eiguct), die erforderliche Rücksicht zu nehmen
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I §.2-l. .

Beider-EinfchähangdckGebäudeindenTakif(§.-1vcsGesepeOistimllcbkigcn
Folgendes zu beachten:

1) In jeder einzelnen Stadt oder Ortschaft ist stets mit der Einschätzung der

geringeren Gebãude zu beginnen und von diesen zu den besseren und besten

überzugehen, aber nicht umgekehrt.
2) Wemn für verschiedene Gebäude, oder für Räume in verschiedenen Gebäuden

nur ein Miethspreis in ungetrennter Summe bedungen worden, ist behufs

Feststellung des Nutzungswerthes dieser Gebäude der auf jedes einzelne der

letzteren fallende Theil des Gesammtmiethspreises zu ermitteln, beziehungs-

weise durch Schäßung festzustellen (§. 3).
Indeß bedarf es für solche städtische Nebengebäude von nur unbedeutendem

räumlichen Gelasse, wie beispielsweise kleine Holzställe, Abtritte rc., welche

nicht selbstständig vermiethet werden, sondern lediglich den Miethern des
dazu gehörigen Hauptgebändes zur Mitbenuyung und zwar dergestalt über-
lassen sind, daß der Miethspreis für diese Mitbenutzung nicht besonders
festgestellt, sondern in dem für die im Hauptgebäude vermietheten Räume

bedungenen Micthspreise mit inbegriffen ist, der Feststellung eines selbst-
ständigen Nußhungswerthes nicht. Vielmehr ist es für genügend zu er-
achten, wenn der Nuhungswerth kleiner Baulichkeiten der vorgedachten Art

nicht besonders ausgeworsen, sondern bei Bemessung der Steuerstufe für
das Hauptgebäude mit berücksichtigt, der Veranlagung des letzteren zur

Steuer also derjenige Miekhspreis, welcher zugleich für die Mitbenutzung
der ersteren zu entrichten ist, zum Grunde gelegt wird (F. 3).

4) Diejenigen Miethen, welche von den Hauseigenthümern für die Vermie-

thung der Hausflure als (sogenannte Haus= oder Flur) Läden oder dafür

bezogen werden, daß sie einzelnen Personen auf kürzere oder längere Zeit
die. Erlaubniß ertheilen, in dem Hausflur entweder Gegenstände feilzu-

bieten, oder dergleichen über Nacht aufzubewahren, beziehungsweise lagern
zu lassen, sind entsprechend mit zu berücksichtigen.

5) Auf die einem Gebäude etwa zustehenden besonderen Berechtigungen oder

ihm obliegenden besonderen Lasten und Serwituten ist bei der Einschätzung
nur soweit Rücksicht zu nehmen, als dic ersteren den Miethswerth des

Gebäudes etwa erhöhen oder erniedrigen möchten. Zu den hier in Be-
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tracht kommenden Lasten ist aber die Einquarkierung nicht zu rechnen.
(vergl. .).

6) Ebenso sind besondere Verzierungen im Aeußern oder Innern einzelner
Gebäude nur dann zu berücksichtigen, wenn sie auf die Höhe des zu schätzen-

den Miethswerthes nach den gewöhnlichen Verhältuissen des Ortes von
Einfluß sind.
Bei Ermittelung des Miethswerths von Gebänden ganz ungewöhnlicher

Größe und Beschaffenheit (Schlössern und ähnlichen), für welche der Maß-

stab eines Miethswerths durch VergleichungmitanderenGebäudenam
Orte nicht gefunden werden kann, ist nach verständigem Ermessen ein an-

gemessener Tarifsatz festzustellen, wobei auf die größere oder geringere Mög-

lichkeit, das fragliche Gebäude zum gewöhnlichen Gebrauch und zur Ver-

miethung nutztar zu machen, sowie auf die nach den Verhältnissen des Orts

anzunehmende Möglichkeit, die darin befindlichen Rönme, saach ihrer ent-

sprechenden Umgestaltung, auch wirklich vermiethen zu können, besonders

Rücksicht zu nehmen ist.

8) Außerhalb des eigentlichen Bereichs der Stadt oder Ortschaft belegene, zum
Communalverbandeder letzteren gehörige, bewohnte Gebäude sind, sie
mögen einen selbstständigen Namen führen oder nicht, nach den für die

Städte bestehenden Veranlagungsgrundsäpen zur Gebäudesteuer heranzu-

ziehen, aber wenn nicht besondere Umstände etwas Anderes bedingen, ver-
hältnißmäßig niedriger einzuschätzen, als Gebäude von ähnlicher Größe
und Beschaffenheit im Innem der Stadt oder Ortschaft.

9) Schauspiel. Ball,, Gesellschaftshäuser und ähnliche Gebände, Gasthöfe 2c.

sind behufs ihrer Einschätzung mit gewöhnlichen Wohnhäusern nach billigem
Ermessen zu vergleichen.

10) Die von Beamten der Eisenbahn oder anderen Gefellchaften, oder von

sonstigen im Privat- oder Gemeindedienste angestellten Beamten u. s. w.

auf Grund allgemeiner Bestimmungen oder besonderer Vertröge u. dergl. m.

zu zahlenden Vergütungen für die Dienstwohnungen — wie sie unter An-

derm beispielsweise nach der Höhe des Diensteinkommens bemessen werden

—sind, sofemn sie nach den Verhältnissen des Orts den im freien Verkehr

bedungenen Miethspreisen für ähnliche oder aleiche Wohnungen nicht ent-
sprechen, nicht zu berücksichtigen.

—
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1) Der Umstand, daß ein Gebäude nicht das ganze Jahr hindurch vom Eigen-

thümer benußzt zu werden pflegt, kann eine Ermäßigung der Einschäßung

nicht begründen.

b. Die Veranlagung der Wohnge bäude in denjenigen ländlichen
Ortschaften, in welchen keine überwiegende Anzahl von Wohnge-

bäuden regelmäßhig durch Vermiethung beuußt wird.

8. 26.

Für die Veranlagung der Wobngebäude in denjenigen ländlichen Ortschaften, in
welchen keine überwiegende Anzahl von Wohngebäuden regelmäßig durch Vermiethung

benutzt wird, gelten folgende allgemeine Vorschristen.
Insoweit aus wirklichen Miethspreisen ein zureichender Anhalt für die Feststellung

des Nutzungswerths der Gebände nicht zu gewinnen ist (§§. 26 und 28), sind zu diesem
Behufe neben der Größe, Bauart und Beschaffenheit der Gebäude auch die Gesammt-

verhälmisse der zu denselben gehörenden ländlichen Besitzungen und nutzbaren Grund:

stücke zu berücksichtigen.
In der Regel sind:

1) die Wohngebäude, welche zu ländlichen Grundstücken von so geringem Ertrage

gehören, daß deren Besitzer davon selbsiständig nicht leben können, vielmehr

genöthigt sind, zu ihrem Unterhalte noch andenweiten Verdienst durch Tagelohn

oder diesem ähnliche Lohnarbeit zu suchen, ingleichen die Wohngebäude der
kleinen Handwerker, Fabrikarbeiter u. s. w. in eine der Stufen 1 bis 6 einzu-
schäten (§§. 26. 30. 31.);

2) die Wohngebäude, welche zu solchen selbstständigen ländlichen Besitzungen (§.30
dieser Zusammenstellung) gehören, deren wirthschaftlicher Reinertrag nach un-

gefährer Schäbung durchschnittlich weniger als 1000 Thlr. jährlich beträgt, zu
den Stufen 7 bis 22 (5§. 32. 33.);

3) die Wohngebäude, welche zu solchen größeren ländlichen Besitzungen gehören,
deren wirthschaftlicher Reinertrag auf 1000 Thlr. jährlich oder darüber geschätzt

wird, zu den Stufen 17 bis 37 des Tarifs zu veranlagen (55. 32.34.).

8. 26.

Gehören zu einer ländlichen Besitzung mehrere Wohngebäude, so wird nur das

Hauptwohngebäude zu der, den Gesammtverhältnissen der Besitzung entsprechenden

Stufe des Tariss eingeschägßt.
Fürstl. Schw. Audolst. Gesetsamml. XXIX. 63
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Die übrigen zu derselben Besitzung gehörigen Wohngebäude, wie Pächter-, In-

spectoren., Hofmeister., Förster-Wohnungen, Gesinde-, Tagelöhner., Drescherhäuser
u. s. w. sind mit Berücksichtigung ihres Umfanges und ihrer Wohnungsräume zu einer

der Stufen von 1—6 einzuschätzen.

Diesen Nebenwohngebäuden auf größeren Gütern sind u. a. auch diejenigen bei-

zuzählen, welche Hausofficianten, Generalbevollmächtigten, Rentmeistern, höheren und
niederen Forstbeamten, überhaupt solchen Personen, welche sich verpflichtet haben, ihre
Dienste der Hauptsache nach ausschließlich dem Besiger des betreffenden Guts zu

widmen, sei es unentgeltlich, sei es gegen Zahlung einer Miethe, als Wohnung dienen.

Eine über die vorgedachten Sätze hinausgehende Besleuerung nach dem Mieths,
werth ist bei solchen Gebäuden nur dann zulässig, wenn dieselben an Personen vermie-

thet werden, welche weder zur Bewirthschaftung der Besipung bestimmt sind, noch im

Dienste des Besiters derselben stehen (S§. 28. 42. und .W. 7 bis 9 im F. 41 dieser

Zusammenstellung).
Vorstehende Vorschriften finden auf die bei gewerblichen Anlagen vorhandenen

Nebenwohngebäude keine Anwendung (S. 40).

. 27.

Bei Feststellung des Nußungswerths der ländlichen Wohngebäude, mit Ausnahme
der in den 88. 26 und 40 bezeichneten, kommt neben deren Bauart und Beschaffenheit

vorzugsweise in Betracht, inwieweit sie den Anforderungen genügen, welche der Landes-

sitte gemäß an die Besriedigung des Wohnungs= undWirthschafts. Bedürfnisses nach
den Gesammtverhältnissen der Besitzungen von den Eigenkhümern der letzteren gestellt
zu werden pflegen, so daß aus den VerhältnissenderbeidenWohngebäudenbefindlichen

ländlichen Besitzungen ein wesentlicher Anhalt für die Schätzung des Nupungswerths

dieser Gebäude zu entnehmen ist.

§. 28.

Die gezahlten Miethspreise sind für die Emittelung des Nutzungswerths nicht
unbedingt als maßgebend anzusehen, sondern hierbei nur als Anhalt zu nehmen.

Jusbesondere sind diejenigen Miethen, welche auf größeren Gütern von Arbeiter-
samilien oder sonst zur Bewirkhschaftung dieser Güter bestimmten Personen für die ihnen

überlassenen Wohnungen, ebenso auch in Bauerndörfern für einzelne vermiethete kleine
Gebäude oder Wohnräume gezahlt zu werden pflegen, nicht als bestimmend für die

Einschätzung anzunehmen.



1868. 433

Eine Ausnahme hiervon findet nur dann statt, wenn es in einzelnen ländlichen

Orten hergebracht ist, ganze Gebäude regelmäßig an Personen, welche anderweit zu dem

Besitzer in keiner Beziehung stehen, zu vermiethen. Aber auch in diesem Falle dürfen
die bedungenen Miethen nicht zum Anhalt für die Bestimmung des Nutzungswerths
anderer Gebäude, welche nicht vermiethet gewesen sind, genommen werden.

298. 29.

Behufs Einschätzung der einzelnen Wohngebäude kommt es zunächst darauf an,

jedes der lehteren einer der im S. 25 unter .K 1. 2. 3 bezeichneten drei Hauptklassen zu

überweisen und sind hierfür die Gesammtverhältnisse der zu den betreffenden Gebäuden

gehörigen ländlichen Besitzungen und nutbaren Grundstücke in erster Linie entscheidend.
308. 30.

Bei Ueberweisung der Wohngebäude zur ersten Hauptgebäudeklasse nach
der Vorschrift unter ## 1 im §. 25 dient im Allgemeinen als Anhalt, daß eine Be-

sitzung, um als selbstständig angesehen zu werden, einen Rohertrag gewähren muß,

welcher so hoch ist, daß unter Hinzurechnung des Nutzungswerths der Wohnung, aber

nach Abzug des Saatkorns und der nothwendigen baaten Auslagen für die Bewirth-

schaftung der Besitzung in Gelde veranschlagt, durchschnittlich ein Betrag von etwa
200 Thir jährlich übrig bleibt.

Unter den im §. 25 unter KX 1 aufgeführten Wohngebäuden der Fabrikarbeiter

sind solche zu verstehen, welche den letzteren eigenthümlich gehören, nicht aber die auf

gewerblichen Anlagen vorhandenen und deren Eigenthümern gehörigen Wohngebäude
für Fabrikarbeiter, für deren Veranlagung zur Gebäudesteuer nach Maßgabe der Vor-

schrift imS.40 die erforderlichen  aus den Städten abzuleiten sind.
Um sür die einzelnen, der ersten Sne zu berweisenden Wohngebãude die

angemessene Steuerstufe festzustellen, ist davon auszugehen, daßin die erste Stufe des

Tarifs der Regel nach nur Wohngebäude von geringem Werthe einzuschähen sind, zu
welchen gar keine oder nur kleine Grundslücke von geringem Errage gehören, und welche

nur für eine Familie Wohnungsräume darbieten.

Die zu einem solchen Wohngebäude gehörigen Grundstücke dürfen nicht über einen

halben preußischen Morgen groß sein, und den Reinertrag von 3 Thlr. jährlich nicht

überschreilen.
Wenn zu einem Gebäude der in Rede stehenden Art Grundstücke von einem

größeren Umfange, beziehungsweise einem höheren Reinertrage gebören oder ein solches
63
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massiv gebaut ist, oder für eine zweite, beziehungsweise für mehrere Familien Woh-

nungsraum gewährt, so ist dasselbe nichtmehr in die erste Stufe, sondern, seinen Ver-
bältnissen entsprechend, in eine der folgenden bis zur 6. Stuse des Tarifs zu verweisen,

namentlich dann, wenn es ganz oder theilweise durch Vermiethung genutzt zu werden

pflegt und es an einer ausreichenden Gelegenheit hierzu nicht fehlt. Welche dieser

Stufen zu wählen sei, richtet sich darnach, in welchem Maße die vorerwähnten, die

höhere Einschätzung begründenden Verhältnisse zusammentreffen.
8. 32.

Bei Ermittelung des Nutzungswerths der zur zweiten und dritten Haupt.

klosse gehörigen Wohngebäude ist als böchste Steuerstuse für die zur zweiten Haupt-

klasse gehörigen Wohngebäude mittlerer, gemeingewöhnlicher Große, Bauart
und Beschaffenheit in der Regel die 19. Stufe und als niedrigste Steuerstufe für die

zur dritten Hauptklasse gehörigen Wohngebäude mit klerer gewöhnlicher Größe,

Bauart und Beschaffenheit in der Regel die 20. Stufe festzuhalten, dergestalt, daß

Wohngebände, welche den Verhältnissen der dozu gehörigen ländlichen Besitzungen ent-
sprechend der zweiten Hauptklasse angehören, gemäß der Vorschrift unter. 2 im 5.25

nur ausnahmsweise und jedenfalls nur dann in die Stufen 20, 21 oder 22 des Tarifs

einzuschätzen sind, wenn die betreffenden Gebäude ungewöhnlich geräumig oder von vor-

züglichster Bauart und Beschaffenheit sind, sowie umgekehrt der dritten Hauptklasse an.

achörige Wohngebäude nach der Vorschrist unter ## 3 im §. 25 nur ausnahmsweise

und nur dann in die 17., 18. oder 19. Stufe des Tarifs eingeschätzt werden dürfen,

wenn die ersteren ungewöhnlich klein oder von sehr mangelhafter Bauart und Beschoffen-

heit sind (. 41.).
8. 33.

Zum Behufe der Einschähung der zur zweiten Hauptclasse gehörigen Wohn-
gebäude in die einzelnen unter .H 2 im 8. 25 dafr ausgeworfenen Steuerstufen ist bei

der Ermiktelung des Nuhungswerths für ein bestimmtes Wohngebände neben den im

§. 25 aufgeführten allgemeinen Einschätzungsmerkmalen, nämlich der Größe, Bauart
und Beschaffenheit des Gebäudes, sowie neben den Gesammtverhältnissen der zum Ge-

bäude gehörigen ländlichen Besitzungen und nutzbaren Grundstücke, namentlich auch
das Verhältniß, nach welchem die Nutzungswerthe der Wohngebäude der ersten Haupt-

tlasse festgestellt sind, zu berücksichtigen und im Anschlusse an die zur Stufe 6 veran-

lagten Gebäude der letztgedachten Hauptkasse die angemessene Steuerstufe.undzwar
dergestalt zu wählen, daß in der Regel und sofern nicht durch die Vergleichung mit den
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Städten (5§. 25 bis39) eine niedrigere Einschätzung bedingt wird,einzuschätzen sind,
Wohngebäude von mittlerer gemeingewöhnlicher Größe, Bauart und Beschaffenheit,

welche zu solchen selbsiständigen ländlichen Besiyungen gehören, deren durchschnitt-
licher Reinertrag anzunehmen ist auf

in dieSuseaetwa bis zu 250 Thlr. jährlich 7 — 9desTarifs.

von250 Thlr. bis etwa 500 kül- jährlich 10— 13 „
von 500 Thlr. bis etwa 750 Thir. „ 14—16 „ „

von 750 Thlr. bis etwa 999 Thlr. „ 17—19 .

Dabei isl der Reinertrag sämmtlicher, zu der betreffenden Besitung beziehungs.
weise der dem Eigenthümer derselben gehörigen anderweiten mit besonderen Wohn-

gebänden nicht versehenen Grundstücke ohne Nücksicht darauf, ob sie mit der Besetzung

in derselben oder in einer benachbarten Feldmarkbelegen sind, zusammen zu fassen.
*

Behufs Herstellung eines richtigen Verhãltnises iin der dritten Hauptklasse

sind —ebenfalls sofern nicht durch die Vergleichung mit den Städten (88. 35 bis 39)

ein Anderes bedingt wird, — Wohngebäude von mittlerer gemeinwöhnlicher Größe,

Bauark und Beschaffenheit mit ländlichen Besitzungen von 1000 Thlr. Reinertrag zur

20. Stufe des Tarifs; dagegen aber zur 37. Stuse mit einem Nußungswerth von

750 Thlr, jährlich einzuschähen, diejenigen Wohngebäude, welche zu ländlichen Be-
sitzungen gehören, deren Reinertrag jährlich (in runder Summe) 9000 Thlr. und
darüber beträgt.

Dem entsprechend sind die weiteren Abstufungen innerhalb der dritten Hauptklasse

von Wohngebäuden etwa dahin festzustellen, daß Wohngzbäude von mittlerer gemein-

gewöhnlicher Größe, Bauart und Beschaffenheit, welche zu solchen ländlichen Be-

sitzungen gehören, deren durchschnittlicher jährlicher Reinertrag mit Beachtung der Vor-
schristen am Schlusse des F. 33 anzunehmen ist auf

1000 bis 2000 Thlr. eingeschätzt werden zu den Stufen 20 —23.
3000 „ 9 24 —26.

SSSS SSSS )l « »,-«» «
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5000 — 6000 „ » «»»»32—3:3I

6000--7000» » „ „der Stufe 4.
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. 35.

Die zu ländlichen Besitzungen gehörigen Wohngebäude dürfen niemals in eine

höhere Stufe eingeschätzt werden, als Wohngebäude von gleicher Größe, Bauart und

Beschaffenheitindennächst belegenen Städten.
Eine solche Beschränkung wird bei den Wohngebäuden der ersten Haupkklasse nur

selten, bufiger aber bei den Wohngebänden der zweiten Haupkklasse und am häufigsten

bei den Wohngeböuden der dritten Hauptklasse Anwendung finden. Die zu diesem

Behufe vorzunehmende Vergleichung darf jedoch nur zu einer niedrigeren, niemals aber

zu einer höheren Einschäßung der betreffenden ländlichen Gebäude führen, als einge-

treten sein würde, wenn die allgemeinen Regeln der §. 25 bis 34 allein zum Anhalt

genommen werden.

Demgemäß ist die Steuerstufe für ein ländliches Wohngebäude — mit Ausnahme

der im §. 40 bezeichneten — zunächst nach den allgemeinen Regeln der S§. 25 bis 34

auszuwählen, und wenn sich dann durch Vergleichung mit passenden Wohngebäuden

in den nächst gelegenen Städten ergiebt, daß jene Steuerstuse zu hoch gegriffen, ist die

dem entsprechende niedrigere Steuerstuse für das ländliche Wohngebäude festzustellen.

8. 36.

Die vorzunehmenden Vergleichungen sind, soweit notbwendig, auf mehrere
Städte, d. h. diejenigen, welche für einen größeren Landstrich die nächst belegenen sind,
auszudehnen, um den Zufälligkeiten der Miethsbreise einer einzelnen Stadt sowie

der größeren oder geringeren Nöhe der einen oder der anderen dieser Städte zu den in

Vergleichung zu stellenden ländlichen Wohngebäuden keinen überwiegenden Einsluß
auf die Einschähzungen einzunumen.

S. 37.

Ist die Höhe der Miethspreise für gleiche oder ähnliche Gebäude in den bezüglichen

Städten verschieden, so ist zum Zwecke der im F. 35 bezeichneten Vergleichung der

Nuhungswerth des zu letzterer sich eignenden Gebäudes in der einen Stadt nach den

durchschniktlichen Miethswerthenin allen in Betracht zu ziehenden Städten anderweit
zu normiren, und darnach die Steuerstufe für das betreffende ländliche Gebäude festzu-

stellen.

In gleicher Weise ist bei ländlichen Wohngebäudenvon verschiedener Größe, Bau-
art und Beschaffenheit zu versahren, und auf diesem Wege zunächst die richtige Steuer-

stufe für mehrere verschiedenarlige ländliche Wohngebäude zu ermitteln.
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Da, wo eine unmittelbare Vergleichung zwischen stödtischen Wohnhäufern und

den zu bäuerlichen Besißngen gehörigen Wohngebäuden wegen ganz abweichender

Bauart und Einrichtung der letzteren, insbesondert dadurch ausgeschlossen ist, daß mit
den ländlichen Wohngebäuden dieser Kategorie sich zugleich die wirthschaftlichen Räume
zur Unterbringung der Bodenerzeugnisse, des Viehes u. s. w. unter demselben Dache be-

finden (§.9), istlediglich das für die Befriedigung des Wohnungs- und häuslichen Wirth.
schaftsbedürfnisses des Besitzers und seines Hausstandes bestimmte und vorhandene
räumliche Gelaß in den betreffenden Gebäuden in Betracht zu ziehen und festzustellen,

wie sich die Nuhungswerthe von Wohnungen ähnlichen Umfanges und ähnlicher Be-

schaffenheit in den betreffenden Städten durchschnittlich stellen.

Bei den diesfälligen Vergleichungen ist dasjenige, was sich in den bäuerlichen
Wohnhäusern an Kammem u. s. w. mehr, als in den städtischen vorfindet, in billiger

Weise mit zur Ausgleichung zu bringen, weniger Gewicht aber auf etwaige Verschieden-

heiten in der Bauart und äußern Ausstattung der Häuser (z. B. Strohdach auf dem

Lande gegenüber der Ziegelbedachung in den Städten u. s. w.) zu legen und nur da, wo“

die ländlichen Wohngebäude im Allgemeinen (gemeingewöhnlich) oder einzelne derselben

in der fraglichen Beziehung sehr erheblich hinter denen in den Städten zurückbleiben,

hierauf bei Abmessung der Steuerstufen für erstere ebenfalls billige Rücksicht zu nehmen.

§. 39.
Hinsichtlich dersenigen zur dritten Hauptklasse gehörigen, umfangreichern (schloß-

artigen) Wohngebäude auf größeren Gütern, für welche es an entsprechenden Ver-

gleichsobjecten in den maßgebendenStädten fehlt, ist behufs Prüfung der Angemessenbeit
ihrer Veranlagung im Vergleich n den Städten, die Frage zur Erörterung zu stellen,
wie das betrefsende Wohngebäude, wenn es in einer jener Städte belegen wäre, mit

Rücksicht auf seine Größe, Bauart und Beschaffenheit den in den ersteren bestehenden

Miethsverhältnissen gemäß einzuschäßzen sein würde.
Zum Zweck dieser Vergleichung ist unter den verschiedenen, etwa in Betracht kom-

menden Städten stets diejenige auszuwählen, welche dazu insofern am geeignetsten er-

scheint, als sie sich des verhältnißmäßig belebtesten Verkehrs erfreut und die Höhe der

Miethspreisein derselben schon einigermaßen durch die Concurrenz Wohnungsuchender,

nicht angesessener Einwohner bedingt wird. Behufs Entscheidung der gestellten Frage
mögen dann die Miethspreise, welche für ein besseres Wohnzimmer in der betreffenden
Stadt beziehungsweise in den Städten durchschnittlich gezablt zu werden pflegen, in An-
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wendung auf das bezügliche ländliche Gebäude ebenfalls mit in Betracht gezogen werden.
Das letztere selbst ist jedoch hierbei immer nur als Ganzes und für eine Familie zur

Benutzung bestimmt, ins Auge zu fassen, dergestalt, daß der Nutzungswerhh nicht danach
abzumessen ist, wie es zu vermiethen sein würde, wenn es unter Herstellung der dazu er-

forderlichen Einrichtungen in eine größcre oder geringere Zahl kleinerer Wohnungen zer-
legt und mit solchen im Einzelnen zur Vermiethung gestellt würde, sondern nur danach,

was der betreffende Grundbesitzer selbst, wenn er in seiner bevorzugten sotialen Stellung
und mit dem dadurch bedingten Maße der Ansprüche, welche er an eine Wohnmung für

sich, seine Familie und seinen Hausstand zu stellen berechtigt und gewohnt ist, für das
bezügliche Wohnhaus in der Stadt einerseits nach den in letzterer bestehenden Mieths-

verhältnissen, andererseits unter Berücksichtigung der Vorzüge, welche es vor den übrigen

städtischen Wohnhäusern nach Größe, Bauart und Einrichtung darbietet und auf welche
er besonderen Werth zu legen hat, an Miethe zu entrichten haben würde.

Bei Abmessung der Nutzungswerthe solcher Gebäude nach den im Vorstehenden be-

zeichneten Grundsätzen ist jedoch zugleich dem Umstande billige Rücksicht zu tragen, daß
sich in den zu größeren Gütemn gehörigen Wohngebäuden mehr oder weniger Näume zu

befinden pflegen, welche nur zur Aufnahme von Einquartierungen, Gästen u. s. w. be-

stimmt sind uud für welche dem Besitzer daher ein Nutzungswerth theils gar nicht, theils

mur in verhältnißmäßig geringerem Betrage in Anrechnung gebracht werden kann.
Nicht minder muß darauf billige Rücksicht genommen werden, ob und in wieweit

das betreffende ländliche Wohngebäude nach seiner Größe, Bauart und Beschaffenheit

über das Wohnungs= und häusliche Wirthschaftsbedürfniß des zeitigen Eigenthümers

nach dem gegenwartigen Umfange und Reinertrag der zu ersterem gehörigen ländlichen

Besitzung hinausgeht und Räume darin vorhanden sind, welche von dem Besitzer weder
selbst benutzt, noch anderweit verwerthet werden können, deren Vorhandensein daher

dem Gute als solchen nur zur Last gereicht und dem Besitzer keine Vortheile gewährt

(S. 41 J#8 5).

So wenig übrigens für ein solches Wohngebäude eine höhere Stufe als die 37 zu

wählen ist (I. 34), ebenso wenig darf dasselbe anderen geringeren ländlichen Wohnge-
bäuden gegenüber, deren Nutzungswerth leichter mit Sicherheit bestimmt werden kann,

zu niedrig veranlagt werden.
8. 40.

1) Solche Land= und Gartenhäuser, welche nur zum Sommeraufenthalt bestimmt

sind, sowie ähnliche Gebäude werden ohne Rücksicht auf den Umfang und Ertragswerth
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der dazu gehörigen nubbaren Ländereien nach Maßgabe ihrer Größe, Bauart und Ein-
richtung in diejenige Stufe eingeschäßt, in welche die Gebäude von derselben Art und

von gleichem oder ähnlichem Umfange in den Städten eingeschäht sind.

2) IJn gleicher Weise wird verfahren bei der Einschätzung von Vergnügungslotalen,
Wirthshäusern, Wohnungen von Rentneim, Kaufleuten, Aerzten u. K. w., bei denen der

Umsang und Ertrag der zugehörigen ländlichen Besitzung von untergeordneter Bedeutung

ist, nicht minder
3) bei der Einschätzung der Wohngebäude auf anderen als solchen Fabriken und

ãhnlichen Anlagen, welche in Verbindung mit Landwirihschaften betrieben werden,
und der letzteren untergeordnet erscheinen, in welchen also nicht ausschließlich oder doch

der Hauptsache nach die auf der ländlichen Besihung selbst gewonnenen Producte ver-

arbeitet werden; insbesondere auch Wohngebäude auf Mühlenanlagen mit bedeutendem
Gewerbebetriebe, bei denen aber der Ertrag der zugehörigen Ländereien von verhällniß-

mäßig untergeordneter Bedeutung ist.

§. 4l.

Bei der Einschähung der ländlichen Wohngebäude ist im Uebrigen Folgendes

zu beachten:

1) In Betreff der Reihenfolge, in welcher die einzelnen Gebäude jeder Ortschaft
zur Einschätzung zu bringen, findet die Vorschrift unter „.1in §. 24 eben-

falls Anwendung.
2) Die Einschähung muß unter Beobachtung der Vorschriften in den S§. 25 bis

40 undim steten Hinblick auf die Einschätzungenin den nächst belegenen Städten

jeschehen.
3) gleichen oder ähnlichen Gesaumtverhãltnisen der zu den Wohngebäuden

gehörigen ländlichen Besitzungen und nutbaren Grundstücke ersordern die Ver-
schiedenheiten der Wohngebäude selbst in Bezug auf ihre Größe und bessere oder

schlechtere Bauart die Bestimmung einer höheren oder niederen Steuerslufe.
4) Wohngebäude, welche zu einer der im §F. 25 aufgeslellten drei Hauptclassen ge-

hören, dürfen, sofern nicht durch die Vergleichung mit den nächstbelegenen
Städten (§. 35 bis 39) ein Anderes bedingt wird, nur dannin andere als die

derbetreffenden Hauptklasse angeniesenen Steuerstufen eingeschätzt werden, wenn
sie nach Größe, Bauart und Beschaffenheit von solchen Gebänden, wie sie nach
den in der Gegend üblichen Verhältnissen zu Besitzungen von einem gewissen

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzjamml. XXIX. 64
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Umfange zu gehören pflegen, in sehr erheblichem Maße abweichen, was bei-
spielsweise dann der Fall sein kann, wenn ländliche Wohngebäude sich nach ihrer

Bauart und Einrichtung von den zu Besitzungen von ähnlichem Umfange ge-

wöhnlich gehörigen Gebäuden besonders auszeichnen, oder wenn auf ländlichen

Besitzungen sich Wohngebäude befinden, welche den Gesammtverhältnissen der
betreffenden Besitzungen nicht entsprechen und augenscheinlich nicht mit vorwie-
gender Rücksicht auf die Bedürffisse der Wirthschaft derselben eingerichtet sind,
oder wenn das zu einer ländlichen Besitzung gehörige Wohngebände sich in einem

ganz schlechten Bauzustande befindet u. s. w.

5) Solche Wohngebäude, welche zu ländlichen Besitzungen gehören, die in früherer
Zeit einen gröheren Umfang und Werth gehabt haben als zur Zeit der Ein-

schätung, und diesen früheren Verhältnissen entsprechend nach Bauart, Größe
oder Beschaffenheit eingerichtet sind, dagegen über die Wohnungs= und Wirth-

schaftsbedürfnisse des gegenwärtigen Eigenthümers mit Rücksicht auf den jetzigen
Umfang und Werth seiner Besitzung hinausgehen und von demselben auch ander-

weit nicht verwerthet werden können, sind mit überwiegender Rücksicht auf die

Gesammtverhältnisse der gegenwärtig dazu gehörigen ländlichen Besitzungen und
nutzbaren Guundstücke einzuschätzen.

6) Bei im Allgemeinen geschlossenen Ortschaften sind außerhalb der eigentlichen
Dorflage belegene Wohngebäude (sogenannte Ab= oder Ausbanten) in der

Regel nicht niedriger einzuschätzen, wie die innerhalb der Dorflage selbst be-
legenen Wohngebäude von ähnlicher Größe, Bauart und Beschaffenheit und

von ähnlichen Gesammtverhältnissen der dazu gehörigen ländlichen Besitzungen
und nutzbaren Grundstücke. Eine niedrigere Einschätzung solcher Ausbauten
darf nur erfolgen, wenn die entfernte Lage von der Ortschaft nachweislich einen

geringeren Nutzungswerth dieser Gebäude mit sich führt.

7) Gehören einem Eigenthümer in einer und derselben Ortschaft mehrere länd-

liche Besitzungen, welche Ersterer aber der Hauptsache nach von einem Hofe

aus bewirthschaftet, so werden die auf den Nebenbesitzungen befindlichen Wohn-
gebäude nach den milderen Bestimmungen in §. 26 zu den Stufen 1—6 ver-

anlagt, es sei denn, daß dieselben an Personen vermiethet sind, welche weder

zur Bewirthschaftung der ganzen Besitzung bestimmt sind, noch im Dienste des

Besitzers stehen.
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8) Besitzt ein Grundeigenthümer niehrere Güter in verschiedenen Ortschaften und

benutzt derselbe für sich und seine Familie in der Regel nur das Hauptwohn-

haus auf einem dieser Güter, so sind die Hauplwohnhäuser auf den anderen

Gütem zwar nicht in die Stufen 1 bis 6 einzuschätzen, immerhin jedoch milder,

als lediglich unter Berücksichtigung ihrer Größe, Bauart und Beschaffenheit

und der Gesammwerhältnisse des betreffenden einzelnen Gutes der Fall sein
ürde.

9) n auf einer ländlichen Besitzung, namentlich der dritten Hauptklasse, ein Wohn-

gebäude, welches seiner Bestimmung und Einrichtung nach geeignet erscheint,
dem Besitzer des Gutes eine den Gesammtverhältnissen desselben entsprechende

Wohnung zu gewähren, nicht vorhanden, so fehlt es eben an einem Objecte für
die Anwendung der dritten Hauptklasse und es werden die sonst vorhandenen

Wohngebäude nach der Bestimmung in §. 26 zu einer der Stufen 1 bis 6

eingeschätzt.

E. Die Veranlagung der gewerblichen Gebäude.

8. 42.

Der Nutungswerth der gewerblichen Gebäude ist in den Städten in gleicher Weise,

wie bei den Wohngebäuden, nach den in den letzten fünf Jahren bedungenen Mieths,

preisen zu bemessen und finden hierbei die allgemeinen Grundsätze in den S§. 14 bis 24

ebenfalls Anwendung.
In den ländlichen Ortschaften sind die gewerblichen Gebäude in diejenige Stufe

einzuschähen, in welche Gebäude von derselben Art und von gleichem oder ähnlichem

Umfange iin den Stadten eingeschäht sind, wodurch dieselben mit den gewerblichen Ge-
bäuden in den Städten gleichgestellt werden.

Bei der Einschätzung aller gewerblichen Gebäude kommt aber nur der Miethswerth

des räumlichen Gelasses der betreffenden Gebäude, ohne Rücksicht auf die damit ver-

bundenen Triebwerke oder die darin besindlichen Maschinen oder Geräthschaften in

Betracht.

S. 43.

1) Wemn ein gewerbliches Gebäude als solches außer Verbindung mit Triebwerken,

Maschinen u. s. w. vermiethet gewesen ist, so sind die Miethopreise desselben der Fes-

stellung des Nutzungswerthes unmittelbar zu Grunde zu legen.
64•
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2)Fehlt es an einem solchen unmittelbaren Anhalt, sind aber die zum Gewerbe-

betriebe bestimmten und benutzten Gebäude nach ihrer Größe, Bauart und Beschaffen-

heit gewissen Wohngebäuden in den Städten, deren Miethswerthe bereits festslehen,

Gleich oder ähnlich, so ist der Nudungbwerth der gewerblichen Gebäude in verhältmiß-

mäßiger Gleichheit zu dem festgestellten Miethswerthe der Wohngebäude durch Schätzung
zu ermitteln.

3) Is, eine solche unmittelbare Vergleichung mit Wohngebäuden nicht aus-
führbar, weil die- betreffenden gewerblichen Gebäude, gemäß dem besonderen Zwecke,

welchem sie dienen, ihre eigenthümliche, der der Wohngebäude mehr oder minder unähn-

liche Bauart, Einrichtung und Beschaffenheit haben, so ist der Nutzungswerth der ge-
werblichen Gebäude durch eine mittelbare Vergleichung mit Wohngebäuden fest-
zustellen, dergestalt, daß zunächst folgende Werthe ermittelt werden:

#a) die Bankoskenwerthe entsprechender Wohngebäudein den Städten,
b) die Miethswerthe dieser Wohngebäude,

) der Procentsatz, welchen die Summe der Miethewerthe zu b von der Summe
der Bankostenwerthe zu n ausmacht,

4) der Baukostenwerth des betreffenden einzuschätzenden gewerblichen Gebäudes;
und sodann mit Anwendung des zu c ermittelten Procentsatzes auf den Baukostenwerih

zu d der Betrag des Nutzungswerthes für das betreffende gewerbliche Gebäude be-
rechnet und dadurch festgestellt wird.

8. 44.

Bei der vorgedachten Ermittelung des Baukostenwerthes gewerblicher Gebäude sind
diejenigen Beträge außer Ansatz zu lassen, welche lediglich mit Rücksicht auf die be-
sondere Benupungsar der Gebäude aufgewendet werden müssen, ohne daß dadurch
das räumliche Gelaß in demselben vermehrt oder verbessert würde, wie beispielsweise

bei den kostbaren Fundamentirungen solcher Geläude, der Ausmauerung derselben mit
seuerfesten Steinen u. s. w., was alles lediglich des bezüglichen Gewerbebetriebs selbst

wegen stattfinden muß, den Nutzungswerth des Gebäudes, wie er behuss der Besteue-

rung nur in Betracht kommen darf, aber nicht erhöht.

Jnbesondere ist hierbei Folgendes zu beachten:

1!) Bei Feststellung des Baukostenwerths der Schachtthürme, Maschinengebäude

und Kesselhäuser sind die vorhandenen starken Fundamentirungen, die größeren
Wandstärken und die Vorstrebungen außer Berechnung zu lassen, weil diese
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lediglich der Maschinen und Triebwerke wegen, nicht aber zur Vermehrung und

Verbesserung des räumlichen Gelasses erforderlich sind.
Ebenso müssen bei Hochöfen, welchezuSchmelzöfengehören, gleichviel ob sie
aus Steinen aufgemauert vder mit einem Blechmantel construirt und deshalb

gebäudesteuerpflichtig sind (§. 2 lil. k), diejenigen baulichen Einrichtungen, wie
die Ausmauerung mit feuerfesten Steinen, die Gestellsteine, die särkeren Fun-

damentirungen und Verankerungen, welche für das räumliche Gelaß ganz ohne
Bedeutung, außer Betracht und Ansatz bleiben.
Die großen Dampfschornsteine, welche außerhalb der Gebände belegen, sind zur

Gebäudesteuer nicht zu veranlagen.
Im Innern der Gebände bilden solche Schornsteine nur Theilstücke von

Triebwerken, welche nach §. 42 bei den fraglichen Berechnungen außer Ansatz
zu lassen sind. ·

N«

G.

8. 45.

Bockwindmühlen sind je nach ihrer Banart bis zur dritten Steuerstufe, und danach

aufsteigend sogenannte „Holländer und sonstige größere Windmühlen, je nach ihrer
Größe, Bauart und Beschaffenheit in entsprechend höhere Stufen einzuschätzen.

Rudolstadt, den 13. August 1868.
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K LXIII. Ministerial-Bekanntmachung

vom 13. August 1868, den zwischen der Königlich Preußischen und der dies-

seitigen Regierung abgeschlossenen Vertrag wegen Andführung der Grund= und

Gebäudesteuer-Veranlagung im Fürstenthume durch Königlich Preußische Be-

hörden und Beamte betreffend.

Auf böchsten Befehl Serenissimi wird der mit der Königlich Preußischen Regierung

am 14. Juni 1868 abgeschlossene Vertrag, betreffend die Ausführung der Grund= und

Gebäudesteuer-Veranlagung im Fürstenthume durch Königlich Preußische Behörden
und Beamte, nach erfolgter Ratification in nachslehendem Abdrucke zur öffentlichen

Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 13. August 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Bertrab.

Vertrag
zwischen

Preußen und Schwarzburg-Rudolstadt wegen Uebertragung der

Leitung der Grund= und Gebäudesteuer-Veranlagung im Fürsten-

thume Schwarzburg-Rudolstadt auf Königlich Preußische
Behörden und Beamte. «

NachdemSeineMajcstätdckKönigvonPkcußendemWnnschcSkinckDukchi
laucht des Fürsten zu Schwarzburg mit Bereitwilligkeit entgegengekommen sind, die

Aussführung einer neuen Grund= und Gebäudesteuer- Veranlagung im Fürstenthume

Schwarzburg-Rudolstadt durch Königlich Preußische Behörden und Beamte be,
wirken zu lassen, sind zur Feststellung der dieserhalb erforderlichen näheren Be-

stimmungen:



1868. 45

Königlich Preußischer Seits:

der Ministerial-Direttos, Wirkliche Geheime Ober-Finanz-Rath Bitter und
Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischer Seits:

der Geheime Inan-nah Schwarßz
zusammengetreten und haben unter Vorbehalt der Nakisication folgenden Vertrag ge-

schlossen:
Artikel 1.

Die Ausführung der Arbeiten zur Veranlagung

n. der Grundsteuer von den Liegenschaften,

b. der Gebärwesteuer

im Fürstenthum Schwarzburg-Nudolstadt, mit Einschluß der Entscheidung über die

hierbei vorkommenden Streitigkeiten und Beschwerden, soll unter der Leitung des

Königl. Preußischen Finanzministeriums durch die von diesem hiermit zu beauftragenden

Königl. Preußischen Behörden und Beamten erfolgen.

Artikel 2.

Dem Verfahren hierbei und den Entscheidungen sollen die für das Fürstenthum

Schwarzburg-Rudolstadt dieserhalb ergehenden Gesetze und Verordnungen zum Grunde
gelegt werden.

Die zur Ausführung dieser Gesetze undVerordnungen erforderlichen Instructionen

und Verfügungen erläßt das Preußische Finanzministerium.
Den mit der Ausführung zu beauftragenden Königlich Preußischen Behörden und

Beamten werden hierbei durch die Fürstlich Schwarzburgischer Seits zu erlassenden

Gesetze dieselben Befugnisse beigelegt, welche ihnen bei der in Preußen stattgefundenen
Grund= und Gebändesteuer-Veranlagung eingeräumt waren.

Artikel 3.

Soweit bei dem Verfahren die Mitwirkung Fürstlich Schwarzburg-Nudolstädlischer
Kreis· und Lotal·Behördenoder Beamten erforderlich wird, sind dieselben deninBezug
hierauf ergehenden Anordnungen des Königlich Preußischen Finanzministeriums, be-
ziehungsweise der von diesem beauftragten Behörden und Beamten Folge zu leisten,
verpflchtet.

Die bei der Ausführung mitwirkenden Königlich Preußischen Beamten, Feld-

messer c. unterliegen auch in ihren diesfälligen Geschãften den Preußischen Disciplinar-
Vorschriften und verbleiben unter Preußischer Disciplin.
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Artikel 4.

Dem Fürstlich Schwarzburg-Ruvolstädtischen Ministerium bleibt unbenommen,

sich über die jeweilige Lage der Veranlagungs-Arbeiten und deren Fortgang durch abzu-

sendende Beamte, welche auch den bezüglichen Operationen im Felde u. s. w. beiwohnen

können, in fortdauernder Kenntniß zu erhalten. Wenn demselben specielle Auskunft

über einzelne Punkte wünschenswerth erscheint und es zu besonderen Anträgen Veran-

lassung finden sollte, wird es sich dieserhalb mit dem Königlich Preußischen Finanz-

ministerium in Verbindung setzen und das Lewtere darauf das Erforderliche veranlassen.

Artikel 5.

Wegen Remunerirung der Beamten, Commissionsmitglieder, Feldmesser und wegen

der sonstigen Kosten des Verfahrens werden die in Preußen geltenden Vorschriften in
Anwendung gebracht und danach die erforderlichen Auweisungen vom Königl. Preu-

hischen Finanzministerium erlassen.
Ueber das Verfahren bei Bezahlung oderErstattung der entstehenden Kosten er-

folgt zwischen dem Königl. Preußischen Finanzministerium und dem Fürstlich Schwarz-
burg-Rudolstädtischen Ministerium besondere Vereinbarung.

Artikel 6.

Die Ausführung des Vertrags beginnt sogleich nacherfolgter Ratification dessel-
ben, und tritt derselbe mit dem Abschluß der Veranlagungs.Arbeiten durch die nach den

Resultaten der letzteren bewirkte Steuervertheilung außer Wirksamkeit.
Innerhalb der Ausfühtung selbst kann der Vertrag nut unter Zustimmung beider

Contkahenten zur Auflösung gebracht werden.

Artikel 7.

Gegenwärtiger Vertrag soll unverzüglich zur landesherrlichen Ratification vorge-
legt und die Auswechselung der Ratisicationsurkunden binnen vier Wochen in Berlin
bewirkt werden.

Berlin, den 14. Juni 1868.

(I. S.) Bttter. (I. S.) Schwartz.

 e
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

eünfundzwanzigstes Slück vom Jahrt 1868.

&amp; LXIV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 25. Juli 1868, das Bundcogesetz über die Freizügigkeit beireffend.

Zur Beseitigung etwaniger Zweifel bei der Handhabung des Bundeögesetzes über
die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (Bundes.Gesetzblalt Seite 55) und der

bezüglichen Bestimmungen der Landesgesehze sehen Wir Uns veranlaßt, auf folgende
Punkte aufmerksam zu machen:

1.

Nach §. 1 des Freizügigkeitsgesetzes hat jeder Bundesangehörige das Recht, inner-
halb des Bundesgebietes an jedem Orte sich aufzuhalten oder niederzulassen, wo er

eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen sich zu verschaffen im Stande ist.

Nach §. 8 ist die Gemeinde nicht befugt, von Neuanziehenden wegen des Anzugs
eine Abgabe zu erheben.

Die Gemeinde kann die Anziehenden, gleich den übrigen Gemeinde- Einwohnern,

zu den Gemeindelasten heranziehen. Uebersteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den

Zeitraum von 3 Monaten, so sind die Neuanziehenden diesen Lasten nicht unterworfen.

Nach Artikel 2 der Verfassung gehen die Bundesgesetze den Landesgesehen vor.

Deshalb sind durch die vorerwähnten Bestimmungen des Freizügigkeitsgesetzes die den-
selben entgegenstehenden Vorschriften der Artikel 43 — 47 der revidirten Gemeinde=

Ordnung aufgehoben.
Die Gebühr für das Schutzgenossenrecht ist in Wegfall gekommen.

2

Wöährend nach der zeitherigen Landesgesetzgebung die Begründung des Schuß-
genossen-Verhältnisses von der Genehmigung der Gemeindebehörde abhängig war und

Fürsil. Schw. Rudolst. Gesesamml. XXIN. 65.
Ausgegeben in Rndolstadt den 5. Sepl. 1868.
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namentlich aus von der Person des Nachsuchenden hergeleiteten Gründenversagtwerden
konnte, beschränkt das Freizügigkeitsgesetz in . 2 die Befugniß der Gemeinde zur Ab-

weisung eines neu Anziehenden auf den Fall, wenn sie nachweisen kann, daß derselbe

nicht hinreichende Kräfte besitzt, um sich und seinen nicht arbeitssähigen Angehörigen

den nothdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und wenn er solchen weder aus eige-

nem Vermögen bestreiten kann, noch von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält.

Die Besorguß vor künftiger Verarmung berechtigt den Gemeindevorstand nicht
zur Zurückweisung.

Nach F. 3 des Gesetzes bleiben die landesgesetzlichen Aufenthaltsbeschränkungen

bestraster Personen aufrecht erhalten. Personen, welche derartigen Aufenthaltsbe-
schränkungen in einem Bundesstaate unterliegen, oder welche in einem Bundesstaate

innerhalb der letzten 12 Monate wegen wiederholten Bettelns oder wegen wiederholter

Landslreicherei bestraft worden sind, kann der Aufenthalt in jedem anderen Bundes-

staate von der Landespolizeibehörde verweigert werden. Hierdurch sind also Zurück-
weisungsbefugnisse der Landespolizeibehörden, nicht aber der Gemeinden begründet;
und dies wird innerhalb des hiesigen Staatsgebietes solchen Personen gegenüber wirk-

sam, die in Folge richterlichen Erkenntnisses unter Polizei= Aufsicht stehen (Art. 19 des

Strafgesetzbuchs).
3.

Nach §. 1.132desFreizügigkeitsgesetzes hat jeder Bundesangehörige das Recht,
innerhalb des Bundeögebictes an jedem Orte Grundeigenthum aller Art zu erwerben,

und er darf hierin durch lästige Bedingungen nicht beschränkt werden. Hierdurch ist

zunächst die auf Artikel 49 der renidirten Gemeinde-Ordnung beruhende Flurgenossen-
gebühr beseitigt; nicht minder sind die Vorschriften im Ariikel 21 .M 3, Artikel 24

323, Artikel 38.M 2 und Artikel 39 ebendaselbst als aufgehoben bezüglich modiffcirt

anzusehen.
Wenn nach Areikel 39.376 der revidirten Gemeinde= Ordnung Ausländer, die

in den hiesigen Staatsverband nicht übertreten wollen, zum Erwerb eines Wohnhauses

das Bürger= und Nachbarrecht nicht zu erlangen brauchen, so ist dieser Saß durch das

Freizügigkeitsgesetz für Bundesangehörige nochmals beslätigt. Nicht- Schwarzburg-
Nudolstädtische Bundesangehörige und andere Ausländer bedürfenalsowederzumZweck,
nach in Folge des Erwerbs von Wohnhäusern des Besitzes des Bürgerrechts.

Diesseitigen Staatsangehörigen kann die Erlangung des Bürgerrechts zum Zwec
des Erwerbs von Wohnhäusern ferner nicht angesonnen werden. Da in Artikel 24
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Wöder revidirten Gemeinde-Ordnung aber auch der blose Besitz von Wohnhäusern

als ein besonderes Recht der Bürger und Nachbarn bezeichnet wird, so haben die

Staatsangehörigen, welche ein Wohnhaus erwerben, in Folge dieses Erwerbes auch

ferner noch das Bürger- oder Nachbarrecht zu erlangen.

Nudolstadt, den 25. Juli 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 LXV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 1. Angust 1868, das Bundesgesetz über die Aufhebung der polizeilichen

Beschränkungen der Eheschließung betreffend.

Da durch das Bundesgesetz über die Aufhebung der polzeilichen Beschränkungen

der Eheschließung vom 4. März 1868 (Bundesgesetz-Blatt S. 149) die im Fürsten-

thume bestehenden Vorschriften über Eheschließungen wesentliche Abänderungen erlitten
haben, so wird zur Vermeidung von Irrthümern und Mißverständnissen auf Folgendes
hierdurch aufmerksam gemacht: "

I. das Gesetz vom 4. März d. J., welches am 1. Juli in Kraft getreten ist, findet

lediglich auf Angehörige des Norddeutschen Bundes Anwendung. Hinsichtlich solcher
männlicher Personen, welche dem Norddeutschen Bunde nicht angehören, gelten bei

einer Trauung in den hiesigen Landen auch sernerhin die bisherigen Vorschriften.

In Bezug auf Angehörige des Norddeutschen Bundes dagegen treten die nach-

stehenden Aenderungen ein:

1) die Ausferkigung eines Transcheins von Seiten der inländischen Gemeinde.

behörde zum Zwecke der Trauung (§.31 des Gesetzes, die Landesunter-

thanenschaft und des Heimathörecht betreffend, vom 3. April 1846) fälltweg.

Die Betheiligten haben sich wegen der Trauung unmittelbarandenzuständigen
Geistlichen zu wenden;

2) die Eingehung einer Ehe ist von dem Besitze des Bürgerrechts in einer in.

ländischen Ortsgemeinde nicht weiter abhängig, auch nicht von dem Nachweise

der Möglichkeit, eine Familie nachhaltig zu ernähren (Art. 24.W5der revi-
65“
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dirten Gemeindeordnung) und des Besitzes einer abgesonderten Wohnung

(§. 31 des Gesetzes vom 3. April 1846). Ebenso sind die Vorschriften des

Art.32 der revidirten Gemeindeordnung über die Beschränkungen und

Leistungen ortsfremder Frauenspersonen bei ihrem Anzuge zum Zweck der

Verheirathung aufgehoben.

3) Zur Verheirathung ist die Ersüllung des 24.Lebensjahres (§. 31 des Gesetzes
vom 3. April 1864) nicht mehr erforderlich

4) Der §.5, alin. 2, 3, 4, sowie §. 12im Schlahlut des Gesetzes vom 3. April

1846 kommt in Wegfall, soweit diese Vorschristen nicht bereits durch die

Gothaer Convention vom 15. Juli 1851 (Ges.-S. 1851 S. 51) modificirt
waren.

I. Auch in Beziehung auf die Angehörigen des Norddeutschen Bundes ist ferner-

hin die Beibringung der Genehmigung von Seiten der vorgesetzten Behörde bei Ver-

heirathung von Staatsdienern, Militairs, Geistlichen und Schullehrern, die Absindung

mit den Kindern einer früheren Ehe bei Wiederverheirathung (cir. Bekanntmachungen
vom 28. Juni 1844, Ges.-S. S. 23, und vom 13. April 1859 — Ges.-S. S. 101),

Rechnungsablegung bei Verehelichung des Vormundes mit der Mündel, der Mangel
kirchlicher (kanonischer) Hindernisse (als freie Einwilligung beider Verlobten — elter-

liche, vormundschaftliche Einwilligung—Ehelosigkeitder Verlobten—Nichtvorhanden-
sein allzunaher Verwandtschaft oder Schwägerschaft oder ähnlicher Verhältnisse, oder
Dispensation — Ablauf der Trauerzeit oder Dispensation) erforderlich.

II. Dem die Trauung vornehmenden Geistlichen liegt die Verpflichtung ob, sich
den Nachweis der Erledigung etwaniger kirchlicher und sonstiger gesetzlicher Anstands-

gründe erbringen zu lassen.

Insbesondere hat der Pfarrer vor der Vornahme des Aufgebots, soweit nicht

schon unzweifelhafte Gewihheit hierüber vorliegt, sich zunächst zureichende Nachweisung
darüber erbringen zu lassen, daß der Bräutigam ein Angehöriger des Norddeutschen

Bundes ist. Die Nachweisung ist zureichend, wenn der Aufzubietende durch einen

von einer öffentlichen Behörde seines Heimathslandes ausgestellten Staatsbürger-

(Unterthanen-), Nachbar-oder Heimathschein sich als Angehöriger des Norddeutschen
Bundes ausweist oder wenn wenigstens diese Eigenschaft in dem ihm von dem Pfarrer

seines Wohnorts zum Behufe desdortigen Ausgebots ausgestellten Ehezeugnisse mit
unzweifelhaften Worten bezeugt wird.
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Ueber die sub II erwähnten Erfordernisse sind dem betrefsenden Pfarrer Zeuguisse

der zuständigen Behörden durch die Interessenten zu beschaffen, soweit nicht schon obne-
dem nach den vorliegenden Umständen zweifellos ist, daß der einzugehenden Ehe in

diesen Beziehungen kein Hinderniß entgegensteht und selbstverständlich nur soweit als

der Pfarrer nicht aus den von ihm selbst geführten oder ihm zu Gebote stehenden Kirchen-

büchern die nöthige Auskunft selbst zu schöpfen vermag. In den Fällen, wo die

eigene Vergewisserung des betrefsenden Pfarrers über das Vorhandensein der oben be-

zeichneten Erfordernisse einem von ihm selbst zu bewirkenden Aufgebote dienen soll,

bedars es selbstverständlich künftig der Ausstellung eines Ehezeugnisses von seiner Seite

nicht mehr; er darf nur das Aufgebot nicht vornehmen, bevor er vollständige Gewihheit

über diese Erfordernisse erlangt hat.
Wo aber zu dem Zwecke eines von einem andern Pfarrer zu bewirkenden Aufge-

bots eine Ehezeugniß von ihm auszustellen ist, hat sich dasselbe künftig nicht mehr auf

die kirchlichen (kanonischen) Erfordernisse zu beschränken, sondern auf alle vorstehend

erwähnten Erfordernisse zu erstrecken und demgemäß zu bezeugen, daß weder ein kirch-

liches, noch ein sonstiges gesetzliches Hinderniß der einzugehenden Ehe entgegensteht.
Das Zeugniß des Pfarrers im Heimathsorte hat auch nachzuweisen, daß auch dort

wede, kirchliche, noch sonslige gesetzliche Hindernisse gegen die einzugehendeEhebekannt
sind.

Nudolstadt, den 1. August 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 LXVI. Ministerial--Bekanntmachung
vom 3. August 1868, die Berichtigung einiger Bestimmungen in der Bau-

ordnung vom 11. Februar d. J. bekreffend.

1) Die im §F. 17 der Bauordnung vom 11. Februar d. J., alin. 5 enthaltene Be-

stimmung muß, wie nachfolgt, lauten:
„In Rudolstadt und Frankenhausen wird die Revision bei Gebänden bis zu

„1000CFuß Flächenraum von Unseren Baubeamten für eine Gebühr von
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„je 35 Xt. = 10 Sgr., bei größeren Gebänden für eine Gebühr von je
„ 1 Fl. 10 Kr. = 20 Sgr. besorgt.

2) Im F. 23 in der zweiten Zeile muß es heißen:

„der 88. 20 und 22 anstatt der §§. und 21.“

3) Im 8. 36 sub 1 in der zweiten Zeile
im §. 37“ anstattim §. 36.

4) Im §. 39 in der vorletzten Zeile „Strohvocken“ anstatt Strohdecken“.

Wir bringen solches hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

Rudolstadt, den 3. August 1868.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 LXVII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 7. August 1868, den Betrieb stehender Gewerbe betreffem.

In Folge der Publication des Bundesgesetzes über den Benieb der stehenden

Gewerbe vom 8. Juli d. J. (Bundes-Gesetblatt S. 406) sehen Wir Uns veranlaßt,

auf Folgendes aufmerksam zu machen:

Nach Artikel 3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes ist in Folge des ge-

meinsamen Indigenats der Angehörige eines jeden Bundesstaats in jedem andern

Bundesstaate als Inländer zu behandeln und demgemäß auch zum Gewerbebetriebe

unter denselben Voraussetzungen, wie der Einheimische, zuzulassen.

Dieser Satz ist im §.1 des Bundesgesehes über die Freizügigkeit vom 1. November

v. J. (Bundes-Gesetzblatt 1867 S. 55) dahin näher präcisirt, daß jeder Bundes-
angehörige das Recht hat, innerhalb des Bundesgebiets, umherziehend oder an dem

Orte des Aufenthalts, beziehungsweise der Niederlassung, Gewerbe aller Art zu be-

treiben unter den für Einheimische geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

So lange nur in einzelnen Bundesstaaten Gewerbefreiheit, in andern aber Zunft-
verfassung mit ausschließlichen Gewerbebetriebs. Befugnissen, oder ein ausgedehntes



1868. 453

Prüfungswesen bestand, war trotz der Bestimmungen der Bundesverfassung und des

Freizügigkeitsgesetzes eine vollständige materielle Gleichheit der Bundesangehörigen
rücksichtlich des Gewerbebetriebes nicht eingetreten. Jetzt sind aber alle Hindernisse

beseitigt und es ist innerhalb des ganzen Bundesgebicts eine vollsländige Gleichslellung

aller Bundesangehörigen rücksichtlich des Gewerbebetriebes erfolgt, nachdem durch das
Bundesgesetz über den Betrieb der stehenden Gewerbe vom 8. Juli d. J. bestimmt ist:

§. 1. Das den Zünften und den kaufmännischen Corporationen zuslehende Recht,

Andere von dem Betriebe eines Gewerbes auszuschließen, ist aufgehoben.

8. 2. Für den Betrieb eines Gewerbes ist ein Befähigungs-Nachweis nicht mehr

erforderlich. Diese Bestimmung findet jedoch bis auf Weiteres keine Anwen-

dung auf den Gewerbebetrieb der Aerzte, Apotheker, Hebammen, Advocaten,
Notare, Seeschiffer, Seesteuerleute und Lootsen.

Hiernach sind die Ministerial-Bekanntmachungen vom 30. Sept. 1864 (Ges.
Samml. S. 168) und vom 18. Jannar 1866 (Ges.-Samml. S. 18), durch welche

in Folge der Vorschrift in §. 19 der Gewerbe. Ordnung vom 8. April 1864 die Gegen-

seitigkeit rücksichtlich des Gewerbebetriebes auf die f. g. Thüringischen Staaten, mit

Ausschluß des Fürstenthums Reuß 3. L., beschränkt worden, hinfällig geworden.

Dasselbe gilt von den mittelst Bekanntmachung vom 20. November 1865 (Ges.

Samml. S. 328) und vom 2. Juli 1866 (Ges.= Samml. S. 102) veroffentlich-

ten Vereinbarungen mit den Königlich Preußischen Regierungen in Merseburg und

Erfurt über den gewerblichen Grenzverkehr in den Königlich Prcußischen landräthlichen

Kreisen Sangerhausen. Eckartsberga, Erfurt, Ziegenrück, Nordhausen, Langensalza,
Weißensee und in den angrenzenden diesseitigen Landestheilen,

An die Stelle der §. 19 und 20 der Gewerbe-Ordnung sind die correspondiren-

den Bestimmungen der Bundesversassung, des Freizügigkeitsgesetzes und des Bundes-

Gewerbegesetzes getreten. .

2.

Durch §. 2 des Bundes. Gewerbegesetzes sind der . 18 der Gewerbe-Ordnung
vom 8. April 1864 und die S§. 27 und 28 der Ausführungs-Verordnung vom 8. Juli

desselben Jahres aufgehoben..
Die Ausübung des Hufbeschlags, sowie die selbstständige Ausführung und Leitung

von Bauten ist von dem Beweise besonderer Besähigung fortan nicht mehr abhängig.

Die in Ausführung des Prüfungs-Regulativs für Bauhandwerker vom 22. De-

cember 1865 (Ges.-Samml. 1866 S. 1) niedergesetzte Prüfungs-Commission bleibt
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aber in Wirksamkeit, da für die Bauhandwerker nur der Prüfungszwang aufgehoben

ist und die Möglichkeit, sich einer Prüfung zu unterziehen, um so mehr bestehen bleiben

muß, als bei Verwendung im öffentlichen Dienste auch künftig nur solche Bauhand=

werker Berücksichtigung finden werden, die den Nachweis ihrer Befähigung dazu ge-

führt haben.
3.

In Folge der Beseitigung des Befähigungs-Nachweises für Bauhandwerker ist
die Verordnung vom 2. März 1866 über die selbstständige Ausführung und Leitung

von Bauten (Ges.-Samml. S. 43) aufgehoben.

Rudolstadt, den 7. August 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium.
Ber trab.

 LIXVIII. Gesetz
vom 21. August 1868 wegen Abänderung der Gesetze vom 22. März 1861

über die Volkeschulen und vom 18. März 1864, einige Abänderungen und

Zusatzbestimmungen zum Volksschulengesetze vom 22. März 1861 betr.

Wir Albert, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg #

verordnen auf Antrag Unsers Ministeriums und unter Zustimmung des getreuen Land-

tags, was folgt:

Vom 1. October 1868 ab werden die in §. 19 des Gesetzes über die Vokkeschulen

vom 22. März 1861 (Ges.-Samml. 1861 S. 78). und Artikel 1 und 2 des Nach-

tragsgesetzes vom 18. März 1864 (Ges.-Samml. 1864 S. 33) geordneten Minimal-

sätze des Diensteinkommens der Volksschullehrer und zwar die der Elementarlehrer um

je 25 Fl., die der übrigen Volksschullehrer um je 50 Fl. erhöht.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen
Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 21. August 1868.

(I. S.) Albert, J. z. S.
v. Bertrab.
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M LXIX. Verordnung

vom 21. August 1868, betreffend die Bestrafung wegen Aufgabe von Gegen-

ständen, deren Beförderung mit der Post ausgeschlossen ist.

Im Auschluß an §. 57 des Bundesgesetzes über das Postwesen vom 2. November

1867 (Bundesgesetz. Blatt, S. 61) und des §. 12 des dazu erlassenen Reglements
vom II. December 1867 (Ges.-Samml. 1868 S. 1 f.) verordnen Wir mit Höchster

Genehmigung Serenissimi auf Grund des Gesetzes vom 9. März 1855 was folgt:

Wer Schießpulver, Feuerwerksgegenstände, Reib oder Streichzünder, Schieß-

baumvolle, Phosphor, Kuallsilber, Pyropapier, Sprengöl oder Nitroglycerin,

Acther oder Naphtha. Photogen, Petroleum oder sonstige leicht entzündliche
Gegenstände oder ätzende Flüssigkeiten unter unrichtiger Declaration, oder mit Ver-

schweigung des Inhalts der Sendung zur Post ausgiebt oder aufgeben läßt, wird,

sofern nicht ein zur Bestrafung nach Maßgabe des Strafgesetzbuchs geeignetes Ver.
brechen vorliegt, mit einer Geldbuße bis zu 17 Fl. 30 Kr. = 10 Thlr. oder ent-

sprechender Gefängnißhaft bestraft.

Rudolstadt, den 21. August 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 LXX. Nachtragsgesetz
zur Strafprozessordnung vom 26. April 1850 und zur Strafpreceß-Novelle

vom 24.|November 1854, betreffend die Besetzung des Gerichtshofs der Ge-

schwornengerichte, ingleichen das Verfahren vor dem Einzelrichter,

d. d. 1. September 1868.

Wir Albert, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzbmg 1.

verordnen nachträglich zu der Strasproceß. Ordnung vom 26. April 1850 und zu der

StrafproteßNovelle vom 24. November 1854 auf Antrag Unseres Ministeriums und

auf Grund des §. 25 des Grundgesetzes vom 21. März 1854, was folgt:
Fürstl. Schw. Nudolst. Gesetzsamml. XXIX. 66
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I. Zu Artikel 20 bis 22 der Strasproceß-Ordnung.
. 1.

Zur gehörigenBesehung des Gerichtshofs bei Hauptverhandlungen vor den Ge-
schwornengerichten genügen zwei Beisitzer neben dem Präsidenten oder dem Stellvertreter

desselben.
Der Präsident des Gerichtshofes hat zu beschließen, ob für die einzelne Haupt=

verhandlung zwei oder vier Beisitzer zugezogen werden sollen. Er bestimmt die Beisitzer
für die einzelne Hauptverhandlung aus den vom Präsidenten des Appellationsgerichts

ernannten Personen.

8. 2.

Der dritte Absatz des Arkikels 22 der Strafproceß Ordnung wird aufgehoben
und an dessen Stelle Folgendes bestimmt:

Bei Hauptverhandlungen, welche voraussichtlich längere Zeit dauern werden,
kam der Präsident vorsorglich zu den Beisitzern einen oder mehrere Ersatzrichter hin-

zunehmen, damit diese in Verhinderungsfällen sofort ergänzend eintreten.

II. Statt des Artikels 343 der Strafprocez-Ordnung.
 , §. 3. "

DetArtikcl343derStrafpwceßsOtdmmgistaufgehobmAndesscnStellc
tritt folgende Bestimmung:

Bei den vor die Einzelrichter gehörigen Uebertretungen tritt die Staatsanwalt-

schaft zwar in derselben Weise, wie bei anderen Verbrechen, entweder von Amts-

wegen oder aufAntrag einesBetheiligten (vergl. Art. 4 und 47 flg. der Strafproceß
Ordnung)inWirksänkeitt es können und sollen jedoch, insoweit nichtfür einzelne
oder mehrere Orte, sowie für einzelne oder mehrere Amtsbezirke besondere Vertreter
der Staatsanwaltschaft bestellt werden (§. 1 der Verordnung über die Vertretung

der Staatsanwaltschaft vom 25. Juni 1850), Polizeibcamte, Verwaltungs- und

Gemeinde-Beamte und Forstbeamte, innerhalb ihres Wirkungskreises, die Rechts-
verfolgung vor dem Einzelrichter an Stelle des Staatsanwalts übernehmen. Sie

sind dabei, soweit ihnen nicht durch besondere Instructionen eine selbstständigere
Stellung angewiesen wird, dem Staatsanwalte untergeordnet und haben dessen

Weisungen zubefolgen. Der Staatsanwalt kann auch jederzeit selbst sich der Rechts-

verfolgung unterziehen.
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III. Zn Artikel 347 der Strasproreß-Ordnung und§. 83 der Strasproceß-Novelle.

8. 4
Der zweite Absatz des §. 83 der Strasprotth ·Novelle vom 24. November 1854

ist aufgehoben. An dessen Stelle tritt folgende Bestimmung:

Die Hauptverhandlung geht vor sich, auch wenn ein Vertreter der Staatsanwaltschaft
nicht anwesend ist.

S. 5.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem 1. Ockober dieses Jahres in Kraft.

Diejenigen Untersuchungen wegen nur auf Antrag eines Betheiligken strafbarer
Uebertretungen, in welchen bisher das in Artikel 343 Absatz 2 der Strasproceßordnung

vorgeschriebene Privatanklage= Verfahren stattgefunden hat, sollen, insofern auf die

erhobene Anklage vom Gericht bereits ausgefertigt worden ist, nach dem früheren Ver-
fahren verhandelt werden.

Urkundlich haben Wir diesesGesetz eigenhändig vollzogen und mit Unserem Fürst-
lichen Insiegel versehen lassen.

Rudolstadt, den 1. September 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Scchsun)wawigats Stüch vom Jahre 1868.

 HLXXI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 21. August 1868, den Anschluß des Herzogthumo Sachsen-Coburg-Gotha

und des Fürsteuthums Reuß ä. L. an das gemeinschaftliche Appellationsgericht

in Eisenach betreffend.

Auf höchsten Befehl Serenissimi wird der nachstehend abgedruckte Verlrag vom

17. Juli dieses Jahres über den Anschluß des Herzogthums Sachsen Coburg-Gotha
und des Fürstenthums Neuß à. L. an das gemeinschaftliche Appellationsgericht in

Eisenach nach erfolgter allseitiger Ratification hiermit zur Nachachtung bekannt gemacht.

Rudolstadt, den 21. August 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.

Vertrag
zwischendenN LT Sachsen, des Herzogthums Sachsen-
Coburg=Gotha,„ des gunnennn Schwarzburg Nudosstodt, de Kürstenthumo
Schwarzburg-Somershausen, des Rürstenthmns Reußd. L. und deo Fürstenthums

Reufj.L.,denAuschlus deo Herzogthums Sachsen-Coburg-Gotha und des Fürsten-
tbums Nanbß ä. L. an das gemeinschaftliche Appellationsgericht in Eisenach betreffend.

Seine Königliche Hoheit, der Großherzog von Sachsen, Seine Hoheit der Herzog

von Sachsen-Coburg. Gotha, Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg. Rudol=

stadt, Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Sondershausen, Seine Durch.

Furstl. Schw. Rudolst. Gesepsamml. XXIX. 67
Ausgegeben in Rudolstadt den 16. Sepl. 1868.
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laucht der Fürst von Reuß älterer Linie und Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß

jüngerer Linie haben wegen Anschlusses des Herzogthums Sachsen-Coburg-Gotha
und des Fürstenthums Neuß älterer Linie an dasgemeinschaftliche Appellations-Gericht

in Eisenach Verhandlungen eröffnen lassen und zu Bevollmächtigten bestellt:
Seine Königliche Hoheit, der Grohherzog von Sachsen,

Seinen wirklichen Geheimen Nath und Staats-Minister, Doctor der Rechte,

Christian Bernhard von Waßdorf,

Seine Hoheit, der Herzog von Sachsen-Coburg= Gotha,

Seinen Staatsrath Nudolph Brückner und

Seinen Regierungsrakh Heinrich Hornbostel,
Seine Durchlaucht, der Fürst von Schwarzburg= Rudolstadt,

Seinen wirklichen Geheimen Rath und Minister, Doctor der Rechte, Hermann
von Bertrab,

Seine Durchlaucht, der Fürst von Schwarzburg-Sondershausen,

Seinen Geheimen Staatsrath Gustav Bley,
Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß älterer Linie,

Seinen Regierungsrath Moritz Kunze,
Seine Durchlaucht, der Fürst von Reußjüngerer Linie,

Seinen wirklichen Geheimen Rath und Staats-Minister Andreas Paul Adolph
von Harbou,

von welchen Bevollmächtigten nachstehender Vertrag, unter dem Vorbehalte allseitiger

Natifikation, abgeschlossen worden ist:
Artikel I.

Die Staatsregierung des Herzogthums Sachsen-Coburg-Gotha und die Staats-

regierung des Fürstenthums Reuß älterer Linie treten vom 1. Oktober 1868 an den

Verträgen bei, welche zwischen den Staaksregierungen des Großherzogthums Sachsen-

Weimar-Eisenach, des Fürstenthums Schwarzbuxg-Rudolstadt und des Fürstenthums
Schwarzburg=SonderShausen am 23. März bezüglich 9. und 15. April 1850 wegen
Errichtung eines gemeinschaftlichen Appellations-Gerichts in Eisenach und am 19. No-

vember bezüglich 12. und 22. Dezember 1859 wegen Erneuerung und Abänderung

dieses Vertrags, ferner zwischen den genannten Staatsregierungen und der Staats-

regierung des Fürstenkhums Reuß j. L. wegen Anschlusses dieses Fürstenthums an das
gemeinschattliche Appellationsgericht am 16., 20., 25. und 27.April 1863 abgeschlossen

worden sind, dergestalt, daß die bezeichneten Verträge ihre Gültigkeit behalten und
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alle durch dieselben für die kontrahirenden Negierungen begründeten Rechte und Ver-

bindlichkeiten auch für die Staatsregierung des Herzogthums Sachsen-Coburg-Gotha
und die Staatoregierung des Fürstenthums NeußältererLinie begründet werden, soweit
nicht in den nachstehenden Artikeln etwas Anderes bestimmt ist.

Artikel 2.

Zu Artikel 1 des Vertrags v. J. 1850.

Aus dem Vezirke des Appellations-Gerichts werden mindestens zwei Geschwornen-
gerichts-Bezirke gebildet. Für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1868 bilden

das Herzogthum Sachsen-Coburg. Gotha und das Fürstenthum Reuß älterer Linie
jedes für sich einen besonderen Geschwornengerichts-Bezirk.

Arlikel 3.

Zu Artikel 2 des Vertrags v. J. 1850 und Artikel 2 des Vertrags
v. J. 1863.

Die Bestimmung im ersten Absatze des Artikels 2 des Vertrags vom Jahre 1863

ist auch für den Fall maßgebend, daß durch den Anschluß des Herzogthums Sachsen-
Coburg-Gotha und des Fürstenthums Reuß ästerer Linie an das gemeinschaftliche

Appellations= Gericht eine Erweiterung der für das Geschäfts-Local des letztern be-
stimmten Räume alsbald erforderlich werden sollte.

Die Anschaffung erforderlich werdender Inventarien-Stücke, wie die in Zukunft

für das gemeinschaftliche Appellations-Gericht etwa nöthig werdenden baulichen Ver-

änderungen, ingleichen die zukünftigen Unterhaltungskosten werden von sämmtlichen

kontrahirenden Staaten gemeinschaftlich nach dem in Artikel 11 dieses Vertrags be-

stimmten Verhältnisse bestritten.
Artikel

Zu Artikel 3 des Vertrags v. J. 4 and Artikel 3 und 4 des
Vertrags v. J.

Der Personal.Bestand des Appellations 91 ro gesoeet t einen Präsi-
denten, einen Bice= Präsidenten und neun oder, da nöthig, zehnR

Sofort bei dem Anschlusse des Herzogthums Sschln Got 6%% und des

Fürstenthums Reuß älterer Linie au das Appellations-Gericht treten an Stelle zweier

zu pensionirender Mitglieder zwei von der Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaischen
Staatsregierung anzustellende Räthe in das Kollegium ein, welche unter den bereits

angestellten Räthen nach Maßgabe ihrer nach der Zeit ihrer Anstellung als stimm-
67“
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führende Mitglieder eines Landes= Justiz-Kollegiums zu berechnenden Anciennität
rangiren. Außerdem wird auch die letzte (unterste) Rathsstelle von der Herzoglich

Sachsen-Coburg-- Gothaischen Staatoregierung besetzt.
Arkikel 5.

Statt des Artikels 5 des Vertrags v. J. 1850 und des Artikels 5

des Vertrags v. J. 1863, welche aufgehoben werden.

Die Besetzung der Stellen des Präsidenten und Vice-Präsidenten erfolgt fortan

im Wege der Verständigung unter den betheiligten Regierungen, eventuell durch Ab-

stimmung über die Vorgeschlagenen, wobei Sachsen-Weimar sechs, Sachsen-Coburg-
Gotha vier, die Fürstenthümer Schwarzburg- Rudolstadt, Schwarzburg-Sonders-
hausen und Neuß jüngerer Linie je zwei und das Fürstenthum Reuß älterer Linie eine

Stimme führen. In dem Falle, daß durch die Abstimmung eine Stimmenmehrheit

nicht erzielt werden sollte, gibt die Meinung den Ausschlag, für welche sich Sachsen-
Weimar entschieden hat.

Die Bestellungs-Dekrete für diese Beamten werden von jeder einzelnen Regierung

stempel- und sportelsrei ausgefertigt.

Durch die Behändigung auch nur eines Bestallungs-Dekrets wird der Dienstver-

band begründet.
Artikel 6.

Statt der Artikel 4, 6 und 7 des Vertrags v. J. 1850, welche

aufgehoben werden.

Von den Rathsstellen sollen in der Regel vier durch Angehörige des Großherzog-

thums Sachsen, zwei durch Angehörige des Herzogthums Sachsen- Coburg= Gotha.
und je eine durch Angehörige der betheiligten Fürstenthümer besetzt sein. Im Fall
der Erledigung einer Rathsstelle hat der Präsident des Appellations-Gerichts nach vor-

heriger Anfrage bei der betreffenden Regierung über etwaige Wünsche, sowie nach vor-

gängigem Gehör des Kollegiums wegen deren Wiederbesetzung gutachtliche Vorschläge
zu machen und dabei thunlichst darauf Rücksicht zu nehmen, daß das vorgedachte Ver-

hiltniß eingehalten werde. Rücksichtlich der Ernennung und der Ausfertigung der Er-

nemmungs-Dekrete gilt das Nämliche, was in Artikel5vereinbartist. Die Regierungen
sind an den Vorschlag des Appellations-Gerichts-Präsidenten in keiner Weise gebunden.

Das neuernannte Mitglied erhält stets den untersten Platz, so daß in jedem Er-

ledigungsfalle ein Aufrücken der bereits angestellten Räthe, soweit sie unter dererledigten

Stelle ihren Platz hatten, stattfindet.
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Artikel 7.

Zu Artikel 9 des Vertrags v. J. 1850 und statt des Artikels 6 des

Vertrags v. J. 1863, welcher aufgehoben wird.

Sofort bei dem Anschluß des Herzogthums Sachsen-Coburg= Gotha und des
Fürstenthums Reuh älterer Linie an das Appellations-Gericht wird bei letzterem ein

Sekretär von der Herzoglich Sachsen- Coburg= Gothaischen Regierung angestellt.
Bei Eintritt der nächsten Vakanz einer Sekretär-Stelle werden die betheiligten

Regierungen darüber Entschliehung fassen, ob die vierte Sekretär= Stelle wieder zu
besetzen oder einzuziehen oder auch statt eines vierten Sekretärs ein Archiv- Beamter

anzustellen sei.

In Zukunft findet dieWiederbesetzung jnedihere *- durch sämmt-
liche kontrahirendeStaatsregierungen in der WeiseStatt,daß

bei der ersten Erledigung einer Sekretär-StuerNm j. L.,
„ „ zweiten „ » » Sachsen-Weimar

»«DIMM« » » Schwarzburg, Sondershausen,

„ „ vierten „ " „ Sachsen. Coburg=Gotha,

„ „ fünsten „ » » Sachsen-Weimar,

„ „ sechsten » «.NcnßältekekLinic,

„ „ siebenten „ » „ Schwarzburg-Rudolstadt,

„ „achten „ 4 "„ Sachsen-Weimar,

* „„ neunten. » « » Sachsen-Coburg-Gotha,

b„ „ zehnten „, „ » Reuß jüngerer Linie,

u. s. f.

die erledigte Stelle zu besehen hat.
Der neuernannte Sekretär tritt stets in die unterste Stelle ein und diejenigen

Sekretäre, ach unter der erledigten Stelle ihren Platz hatten, rücken sonach je um
einen Platz auf.

Dem Präsidenten des Appellations-Gerichts stehl hinsichtlich der erledigten Sekre,

tär-Stellen ein Vorschlagsrecht zu. Der betreffende Vorschlag ist stets auf einen

Angehörigen desjenigen Staats zu richten, dessen Regierung nach der vereinbarten
Reihenfolge die erledigte Stelle zubesetzerhat.

Artikel S.

Statt des Artikels 2 des Vertrags v. J. 1859 und Artikels7des

Vertrags v. J. 1863, welche ausfgehoben werden.

Der Etat der Besoldungen ist solgender:
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a) bei dem Appellations-Gerichte:

der Präsident . . . . . 2500 Thlr.

der Vice-Präsident . . . . . 1800»

bekersteRath. . . . . . 1600 „

der zweite Rath. . ... . 1600,,

dckdkittcRath. . . . . . 1500»

derviekkeRath.. . . . · 1500»

dekfünfkeRath. . . . · · 1400»

decsechstcNath. . . . . . 1400»

dusicbcntcNath. . . . . . 1300«

derachteRath. . . . . . 1300 „

der neunte Nath . .. .. 1200»

derzchntcRath. . . . . . 1100«

der erste Sekretär. . . . . . 900»

der zweite Sekretit . . . 800»

der dritte Sekretär . . . · . 700,,

der vierte Sekretär 600 „

der Kalkulator und Aedninhesihre us e 750 „
der erste Kanzlist . 0,,

der zweite Kanzlist . . . . . "„

der dritte Kanzlst . 325 „

der Diener . . . . . . 350«

dctcksteBote. . . . · . 300 „

der zweite Bote . . . 27.)»

Ils)bc1dcr ObersStaatsanwaltfchaft amAppellanonchnchte
der Ober · Staalsanwalt 1000 Thlr.
der Gehülfe des Ober-Staaksanwalts . . .1100»

Artikel 9.

Zu Artikel 11 des Vertrags v. J. 1850 und statt des Artikels 8 des

Vertrags v. J. 186 3, welcher aufgehoben wird.

Der Präsident des Appellations= Gerichts hat in Zukunft bei seinen Vorschlägen
zur Wiederbesetzung der erledigten Stellen thunlichst darauf Rücksicht zu nehmen, daß
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von den im Artikel 11 des Verkrags vom Jahre 1850 bezeichneten Beamten mindestens

zwei dem Großherzogthume Sachsen und je einer den übrigenbetheiligten Staaten
angehören.

Artikel 10.

Zu Artikel 12 des Vertrags v. J. 1850 und statt des Artikels 9

des Vertrags v. J. 1863, welcher aufgehoben wird.

Für die Wiederbesetzung der Stellen des Ober-Staatsamwalts und seines Ge-

hülsfen gilt das Nämliche, was in dem Arkikel5dieses Vertrags überdie Wiederbesetzung
der Stellen des Präsidenten und Vice-Präsidenten bestimmt ist.

Artikel 11.

Zu den Artikeln 13 und 14 des Vertrags v. J. 1850 und statt

des Artikels 10 des Vertrags v. J. 1863, welcher aufgehoben wird.

Die Beitragspflicht der kontrahirenden Staatsregierungen zu den Ethaltungs-
kosten des AppellationsGerichtswirdnachdemVerhältnissederBevölkerungderbe-

theiligten Staaten, unter Zugrundelegung der am 3. Dezember 1867 stattgefundenen

Zählung, festgestellt.

Artikel 12. «

Zu den Artikeln 15 und 16 des Vertrags v. J. 1850.

Auf sämmtliche bei dem Appellations-Gerichte angestellte Beamte findet das im

Großherzogthume Sachsen gegenwärtig geltende Civil. Staatsdienst-Gesetz Anwendung.
Nach Maßgabe desselben erfolgt die Pensionirung, ingleichen die Dispositions-Stellung
des Präsidenten, des Vice-Präsidenten und sämmtlicher Räthe, sowie des Ober-Staats-

anwalts und seines Gehülsen, wie deren Anstellung, von der Gemeinschaft der be-

theiligten Regierungen. Auch die Hinterbliebenen dieser Beamten haben Pensions-
Ansprüche gegen die Gemeinschaft nach Maßgabe der im Großherzogthum Sachsen
über die Pensionirung der Wittwen und Waisen verstorbener Staaksdiener gegenwärtig

geltenden Gesetzgebung.
Die Zahlung der Pensions= und Wartegeld- Beträge erfolgt aus der Sustenta-

tions-Kale des Appellations-Gerichts, zu welcher die erforderlichen Zuschüsse von

sämmtlichen betheiligten Regierungen nach dem in Artikel 11 dieses Vertrags bestimmten

Verhältnisse aufgebracht werden.
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Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung auf die Pensionirung resp-

Dispositions-Stellung der bei dem Anschluß des Herzogthums Sachsen-Coburg-Gotha.
und des Fürstenthums Reuß älterer Linie an das Appellations-Gericht bereits ange-

stellten bezüglich von der Herzoglich Sachsen= Coburg- Gothaischen Regierung sofort
angestellt werdenden Beamten und auf die Pensionirung ihrer Hinterbliebenen. Hin-
sichtlich der Pensions-- — resp. Wartegelds. — Ansprüche dieser Beamten und eben-

sowohl der jetzt und künftig angestellten bezüglich angestellt werdenden Subaltern-
Beamten (Sekretäre, Rechnungsführer, Kanzlisten, Diener und Boten) für sich selbst
und für ihre Hinterbliebenen behält es vielmehr bei den Bestimmungen des Artikels 16

des Vertrags vom Jahre 1850 allenthalben sein Bewenden.

Artikel 13.

Zu Artikel 18 des Vertrags v. J. 1850 und statt des Artikels 11

des Vertrags v. J. 1863, welcher aufgehoben wird.

Das Aufsichtsrecht über das Appellations-Gericht wird von den betheiligten

Regierungen gemeinsam ausgeübt. Die laufenden Inspeklions-Geschäfte werden von

der Großherzoglich Sächsischen Staatsregierung geführt und auf Einladung derselben
treten Kommissarien der betheiligten Regierungen alljährlich, nach Bedürfniß mehrfach,
zusammen, um über Inspektions-Sachen gemeinschaftlich zu berathen und Beschluß zu

fassen.

Bei Beschlüssen über diese Angelegenheiten sowohl, als bei Beschlüssen über die

Dienstentlassung, die Pensionirung oder Dispositions-Stellung von Beamten bei dem

Appellations-Gerichte und zwar auch der jetzt bereits Angestellten kommt das in Artikel5

dieses Verkrags festgestellte Stimmverhältniß ebenfalls zur Anwendung.

Die nähere Bestimmung der als lausende Inspektions. Geschäfte zu betrachtenden
Angelegenheiten bleibt besonderer Vereinbarung unter den betheiligten Regierungen

vorbehalten.

Artikel 14.

Zu Artikel 22 des Vertrags v. J. 150, und Artikel 12 des
Vertrags v. J.1

Kassen= und DepositenDefekte,sowieAnesdurchdieVerschuldung des

Appellations-Gerichts oder einzelner Beamten desselben verursachte Schäden werden,
insofern sie nach dem Eintritt des in Artikel 1 dieses Vertrags bezeichneten Zeitpunkts
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verursacht worden sind, von den sechs kontrahirenden Staatsregierungen yach dem im

Artikel 11 pieses Vertrags bestimmten Verhältnisse ersetzt. In demselben Verhältntsse
gebührt den betreffenden Staatskassen dosienige, was etwa durch den Negreß auf den

Urheber des Schadens beigebracht wird.

Artikel 15.

Zu Artikel 24 des Vertrags v. J. 1850 und Artikel 13 des

Vertrags v. J. 1863.

Auch der Herzoglich Sachsen. Coburg= Gothaischen und der Fürlllich Reuß-
Plauischen älterer Linie Staatsregierung wird überlassen, je zwei Advokaten am Sitze
des Appellations-Gerichts anzustellen, welchen die in Artikel.24 des Vertrags vom

Jahre 1850 bezeichneten Befugnisse zustehen sollen.

Artikel 16.

Zu Artikel 25 des Vertrags v. J. 1850.

In Sachen, welche aus dem Herzogthume Sachsen = Coburg= Gotha an das

Appellations-Gericht gelangen, verfügt und erkennt dasselbe als „Herzoglich Sachsen-

Coburg-Gothaisches Appellations-Gericht“, in Sachen aus dem Fürstenthume Neuß
älterer Linic als „Fürstlich Reuß= Plauisches älterer Linie Appellations-Gericht.“

In Angelegenheiten, welche die vereinigten Regierungen gemeinschastlich angehen,
erhält das Appellations. Gericht die Benennung: „Das gemeinschaftliche Appellations-
Gericht zu Eisenach.“

Der Gerichtshof des Geschwornengerichts führt die Benennung: „Der Gerchts-

hof des gemeinschastlichen Geschwornengerichts.“

Artikel 17.

Zu Artikel 27 des Vertrags v. J. 1850 und Artikel 15 des

Vertrags v. J. 1863.

Die Formel des VerpslichtungseidesfürdasPersonaldesAppellations-Gerichts
ist auf die Landesfürsten sämmtlicher bei dem Appellations-Gerichte betheiligter

Staaten zu richten.

Artikel 18.

Zu Artikel6des Bertrags v. J 1859 und Artikel 16 des Vertrags
3J. 1863.

Gegenwärtiger Vertrag “wie die Verlräge vom Jahre 1850 und 1863.
Füritl. Schw. Rudolst. Gesebsamml. XXIN
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soweit die letzteren nicht durch ersteren abgeändert werden, haben zunächst bis zum
1. Juli 1880 Gültigkeit und gelten dann von zehn zu zehn Jahren als stillschweigend

erneuert, wenn nicht vor Ablauf des zunächst vorhergegangenen Kalenderjahrs (1879,
1889 u. s. w.) eine Aufkündigung von der einen oder andern Seite erfolgt ist.

« Arlikcll9.

Dieser Vertrag soll alsbald zur Ratifikation sämmtlicher betheiligten Staats-
regierungen vorgelegt und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden mit thun-

lichster Beschleunigung bewirkt werden.

So geschehen Eisenach am 17. Juli 1868.

Ebr. Bernhard von Watzdorf.

Rudolf Brückner.

Heinrich Hornbostel.

Hermann von Bertrab.

Gustav Bley.

Moritz Kunze.

Adolph von Harbon.
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 LXXII. Verordnung
des Fürstlichen Ministeriums, Abtheilung für Kirchen= und Schulsachen, vom

29. August 1868, einen Zusatz zur Verordnung vom 15. November 1854

wegen der Schullehrer-Emeritencasse betreffend.

Mit höchster Genehmigung Serenissimi verordnen Wir als Zusatz zu F. 3 der

Verordnung vom 15. November 1854, die Schullehrer-Emeritenkasse betreffend,

hiermit was folgt:
S. 1.

Der Beitrag zur Schullehrer-Emeritenkasse ist zu dem auf die Pensionirung oder

Stellung zur Disposition folgenden Johannis= bezüglich Weihnachtstermine dann noch
einmal zu entrichten, wenn die Pensionirung oder Stellung zur Disposition in der

zweiten Hälfte des betreffenden Semesters erfolgte.

8. 2.
Nach derselben Bestimmung ist die Verpflichtung der Erben eines verstorbenen

Schullehrers zu noch einmaliger Entrichtung des Beitrags zur Casse zu beurtheilen.

Rudolstadt, den 29. August 1868.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung für Kirchen- und Schulsachen.

v. Ketelhodt.

Wachter.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

LSiebenundzwanzigstes Stäck vom Jahre 1868.

&amp; LXXIII. Bekanntmachung
des Fürstlichen Ministeriums vom 11. September 1868, die Ertheilung eines

Mtents für den Rentmeister Hermann Schlotter in Köstritz bei Gera auf

eine Wasserhebungömaschine betreffend.

Mit höchster Genchmigung Serenissimi ist dem Rentmeister Hermann
Schlotter in Köstritz bei Gera ein Privilegium auf eine Wasserhebungsmaschine

in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Weise auf fünf nach einander

solgende Jahre von heute ab für den Umfang deshiesigen Fürstenthums mit der Wirkung
ertheilt, daß ohne seine Zustimmung Niemand befugt sein soll, die ersundene Wasser-
hebungsmaschine herzustellen.

Dieses Privilegium ist jedoch alsdann als erloschenzubetrachten,wenn die An-
wendung der fraglichen Erfindung in dem hiesigen Fürstenthume nicht binnen Jahres-
frist nachgewiesen werden kann.

Auch wird die Neuheit der Erfindung im Sinne der nach der Bekanntmachung des

vormaligen Fürstl. Geheimeraths-Collegiums vom 12. April 1843 bei Ertheilung

von Erfindungspatenten in den deutschen Zollvereinsstaaten zu beobachtenden Grund-

sähe ausdrücklich vorausgesetzt.
Das unterzeichnete Fürstliche Ministerium macht solches zur allgemeinen Nach-

achtung hiermit öffentlich bekannt.

Nudolstadt, den 11. September 1868.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
Leo i. V.

North.

Fürstl. Schw. Nudolst. Gesehsamml. .XNK. 69
Ausgegeben in Rudolstadt den 30. October 1868.
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 LXXIV. Bekanntmachung
des Fürstlichen Ministeriums vom 1 1. September 1868, die Ertheilung eines

Matents für Andreas Lommer in Breslauauf einen Reverberir-Stahl-=

schmelzofen und das damit verbundene kontinuirliche Verfahren der Stahl-

bereitung betreffend.

Mit höchster Genehmigung Serenissimi ist dem Andreas Lommer in

Breslau für Franz Ellershausen in Montreal ein Privilegium auf einen

Neverberir- Stahlschmelzofen und das damit verbundene continuirliche Verfahren der

Stahlbereitung in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Weise auf
fünf nach einander folgende Jahre von heute ab für den Umfang des hiesigen Fürsten-

thums mit der Wirkung ertheilt, daß ohne seine Zustimmung Niemand befugt sein soll,
den erfundenen Reverberir-Stahlschmelzofen herzustellen.

Dieses Privilegium ist jedoch alsdann als erloschen zu betrachten, wenn die An-

wendung der fraglichen Ersindung in dem wiesigen Fürstenthume nicht binnen Jahres-
frist nachgewiesen werden kann.

Auch wird die Neuheit der Erfindungim Sinne der nach derBekannimachung des

vormaligen Fürstlichen Geheimeraths-Collegiums vom 12. April 1843 bei Ertheilung

von Erfindungspatentenin den deutschen Zollvereinsstaaten zu beobachtenden Grund-
säße ausdrücklich vorausgesetzt.

Das unterzeichnete Fürstliche Ministerium macht solches zur allgemeinen Nach-
achtung hiermit öffentlich bekannt.

Nudolstadt, den 11. September 1868.

Fürstlich Schwarzb. Ministerlum.
Leo, i. V

North.
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 LXXV. Ministerial--Bekanntmachung
vom 9. October 1868, die Gewerbesteuerpflicht der Handwerker #. betreffend.

Da die Gewerbesteuerpflicht bei den Handwerkern nach §.7 des Gesetzes vom

15. Februar d. J. durch die Annahme und die Entlassung eines einzigen Gesellen bedingt

ist, so wird anmit darauf verwiesen, daß die 5§. 11 und 12 desselben Gesetzes hierauf

Anwendung finden, so daß
a) vom Entlassen des Gesellen Anzeige bei der Gemeindebehörde gemacht werden

muß und die Steuerpflicht mit dem nach der Anzeige eintretenden neuen Quartale

erlischt,
b) von der Annahme des Gesellen ebenfalls bei der Gemeindebehörde Anzeige zu

machen ist, und die Steuerpflicht mit dem nach der Anzeige beginnenden, neuen
Quartale eintritt.

Wenn die Anzeigen unterlassen werden, so wird im ersten Falle die Steuer fort-

erhoben, und treten im zweiten Falle die im §. 29 des Gesetzes vom 15. Februar d. J.

angedrohten Strafen ein.
Die Steuer= und Gemeinde-Behörden werden hierdurch angewiesen, für pünkt-

liche Beobachtung dieser Bestimmungen Sorge zu kragen.

Rudolstadt, den 9. October 1868. ·

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Ketelhodt.

69°
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 XXVI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 19. October 1868, die Verüffentlichung des höchsten Conressidnedeerets.
für die Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft zum Bau und Betrieb einer Eisen-

bahn von Gera über Weida #. nach Eichicht, sowie der über den Van der

fraglichen Eisenbahn abgeschlossenen Verträge und cines Nachtrags zu den

Statuten der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft betreffend.

Auf höchsten Befehl Serenissimi werden nachstehend:
1) das höchste Concessionsdecret vom 25. v. M. für die Thüringische Eisenbahn-

Gesellschaft zum Bau und Betriebe einer Eisenbahn von Gera über Weida,

Triptis, Neustadt a. O., Pößneck, Saalfeld bis zum Fuße des Thüringer

Waldes bei Eichicht,

der Vertrag vom 18. März 1867 zwischen den Regierungen von Preuhen,

Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Schwarzburg= Rudolstadt und Reuß
. L., den Bau einer Eisenbahn von Gera über Weida, Triptis, Neustadt a. O.,

Pößneck und Saalfeld nach Eichicht betrefsend, nebst Schlußprotokoll von dem-

selben Tage,
der Vertrag mit der Thüringischen Eisenbahn=Gesellschaft über den Bau und

den Betrieb einer Eisenbahn von Gera nach Eichicht vom 4. December 1867,
der Nachtrag zu den Statuten der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft bezüg-

lich der Eisenbahn von Gera nach Eichicht nebst Anlagen

hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 19. October 1868.

Fürsstlich Schwarzburgisches Ministerium.
v. Ketelhodt.

2

-:

Wir Albert, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzburg 1.

urkunden hierdurch, daß, nachdem die Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft in der am

16. Mai d. J. abgehaltenen General-Versammlung ihrer Actionaire beschlossen hat,
ihr Unternehmen auf Grund des zwischen den betheiligten Staatsregierungen unterm

18. März 1867 in Berlin abgeschlossenen Vertrags, welcher beigesügt ist, und des
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ebenfalls anliegenden, zwischen den gedachten Regierungen und der Direction der

Thüringischen Eisenbahngesellschaft vereinbarten Vertrags A. J. Erfurt am 4. December

1867 auf den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Gera über Weida, Neustadt

-aO., Pößneck und Saalfeld nach Eichicht auszudehnen und nachdem der dem-
gemäß abgefahte Nachtrag zu dem Statute der gedachten Eisenbahn= Gesellschaft in der

aus der Beilage ersichtlichen Fassung allseitig die erforderliche Genehmigung erhalten

hat, Wir Uns in Gnaden bewogengefunden haben, der gedachten Thüringischen Eisen-
bahn-Gesellschaft die Concession zum Bau und Betriebe der von Geranach Eichicht

zu führenden Eisenbahn, soweit dieselbe Unser Staatsgebiet berührt, nach Maßgabe
der vorerwähnten Verträge nebst Statut-Nachtrag andurch zu ertheilen und ihr das

Recht zur Exproprialion und zur vorübergehenden Benutzung fremder Grundslücke nach
Maßgabe eines dieserhalb besonders zu erlassenden Gesetzes zu verleihen. *

Die gegenwärtige Concessions= und Genehmigungs-Urkunde soll sammt ihren
Anlagen durch die Gesetzsammlung zur öfsentlichen Kenntniß gebracht werden.

So geschehen

Rudolstadt, den 25. September 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
v. Ketelhodt, i. V.

 Staats-Vertrag
vom 18. März 1867 nebst Schluß-Protokoll.

Nachdem Seine Majestät der König von Preußen, Seine Königliche Hoheit der

Großherzog von Sachsen-Weimar, Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen,

Seine Durchlaucht der regierende Fürst zu Schwarzburg-Rudolstadt und Seine Durch-

laucht der regierende Fürst Neuß jüngerer Linie beschlossen haben, eine Eisenbahn von

Gera über Weida, Triptis, Neustadt a. O., Pößneck, Saalfeld bis

zum Fuße des Thüringer Waldes bei Eichicht in Inaussichtnahme späterer Fort-

setzung nach den zu den Mainlinien führenden Eisenbahnen ins Leben zu rufen, sind
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zum Zweck: der Vereinigung über ein derarliges Untermehmen und über die Feststellung

der darauf sich beziehenden Verhältnisse zu Bevollmächtigten ernannt worden:

Von Seiten Seiner Majestät des Königs von Preußen:

Allerhöchst.IhrGeheimerOber-Baurath Julius Alexander Theodor
Weishaupt,

Allerhöchst-Ihr Wirklicher Legations-Rath Paul Ludwig Wilhelm Jordan,
Allerhöchst-Ihr Geheimer Regierungsrath Ludwig August Wilhelm Heise;

von Seiten Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Sachsen-Weimar:

Allerhöchst-Ihr Geheimer Regierungsrath Ferdinand Gustav Adolph
Schambach,

Allerhöchst=IhrRegierungsrathDr.Adolph Volkmar Reinhard;
von Seiten Seiner Hoheit des Herzogs von Sachsen-Meiningen:

Höchst-Ihr Stoatsrath Albrecht Otto Giseke;

von Seiten Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg:

Höchst-Ihr Geheimer Regierungsrath Günther von Bamberg;

von Seiten Seiner Durchlaucht des Fürsten Reuß jüngerer Linie:

Höchst-Ihr Staatsrath Dr. Emil Heinrich von Beulvitz,

welche nach geschehener Mittheilung und gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten
unter dem Vorbehalte der Ratifikation folgenden

Vertrag
abgeschlossen haben:

Artikel 1.

Die Königlich Preußische, die Großhergoglich Sächsische, die Herzoglich Sachsen-
Meiningische, die Fürstlich Schwarzburg= Rudolstädtische und die Fürstlich Reußische
Regierung verpflichten sich, innerhalb ihrer Staatsgebiete die Anlage einer Eisenbahn
zuzulassen und zu fördern, welche von Gera aufwärts im Elsterthale bis Wolfs.

gefärth über Weida, Niederpöllnitz, Triptis, Neustadt a.O., Oppurg,
Pöhneck,. Eichschenke, Wellenborn, Saalfeld, im Saalthale aufwärts
bis zur Einmündung des Loquitz-Baches bei Eichicht führt, bei den genannten

Orten an geeigneten horizontalen Stellen mit Stations-Anlagen für den Personen-

und den Güter-Verkehr versehen wird und sich bei Gera an die dort mündenden Eisen-

bahnen anschließt.
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Artikel 2.
Die kontrahirenden Regierungen behalten sich darüber, welcher Geselscheft die

Konzession für die Artikel 1 genannte Eisenbahn unter Beilegung des Nechts zur

Expropriation des zur Bahnanlage nebst Zubehör erforderlichen Grund und Bodens
ertheilt werden soll, eine besondere Vereinbarung vor, sind aber schon jeßzt dahin über-

eingekommen, daß derselben weitere, als in dem gegenwärtigen Vertrage ausdrücklich
nahmaft gemachte lästige Verpflichtungen nicht auferlegt werden sollen.

Artikel 3.

De speziellen Bearbeitung der Linie sollen die vorhandenen generellen Vorarbeiten
nach der Königlich Preußischer Seits bewirkten Ueberarbeitung zu Grunde gelegt
werden.

Im Besonderen wird verabredet:

1) daß das Längengefälle der Bahn zwischen Gera und Eichicht nirgends
stärker als im Verhältniß von 1: 100 sein soll;

2) daß die geringste Länge der Krümmungshalbmesser für die Kurven der Bahn-
hofs-Geleise nicht weniger als 50 Ruthen Preußisch, für die Kurven der freien

Bahn im Maximum der Längenneigung von 1, 100 nicht wenigerals 100 Ruthen

Preußisch und auf horizontalen Strecken nicht weniger als 80 Nuthen Preußisch,
dazwischen nach Verhältniß, betragen soll;

daß die Spurweite der Bahngeleise vier Fuß acht und einen halben Zoll Eng-
lisch im Lichten der Schienen sein soll;

4) daß das Terrain für ein doppelgeleisiges Planum erworben wird;

5) daß die Bahn in den Brücken über der Bahn und den größeren Bauwerken im

Bahnkörper selbst für ein doppelgeleisiges Planum, im Uebrigen sowohl im

Unterbau, als auch im Oberbau, vorläufig nur eingeleisig hergestellt wird;

daß die Anlage eines zweiten Geleises bis zum eintretenden Bedürfnisse aus-

gesetzt wird;
daß die Breite des Bahnkörpers und die Zahl der Geleise für die Bahnhöfe

und Haltestellen der Feststellung der Spezial Projekte vorbehalten bleibt,
und daß

im Uebrigen der Bau und das gesammte Betriebs-Material unter Beachtung

der von dem Verein der Deutschen Eisenbahn-Verwaltungen für die Gestaltung

des Eisenbahnwesens angenommenen Grundzüge, Sicherheits= Anordnungen

rBx
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und einheitlichen Vorschriften derartig eingerichtet werden sollen, daßdieTrans-
port-Mittel nach allen Seiten hin auf die angrenzenden Bahnen ungehindert

übergehen können.

Artikel 4. "

Zur Handhabung der Ihnen über die Bahnstrecke in Ihrem Gebiete zustehenden
Hoheits- und Aufsichts-Rechte werden die hohen Kontrahenten besländige Kommissare
bestellen, welche diejenigen Beziehungen Ihrer Regierungen zu der Eisenbahn-Ver-
waltung in allen Fällen zu vertreten haben, die nicht zum direkten gerichtlichen oder

polizeilichen Einschreiten der kompetenten Behörden geeignet sind. Die Eisenbahn-
Verwaltung hat sich bei Angelegenheiten territorialer Natur, welche hiernach von diesen
Kommissaren ressortiren, an dieselben zu wenden. Bei Fragen, in welchen eine Be-

theiligung sämmtlicher kontrahirenden Regierungen vorliegt, oder deren Zustimmung.

erforderlich ist, steht die formelle geschäftlicheLeitung zunächst dem Königlich Preußi-
schen Kommissor zu.

Artikel5

Die Tarife und Fahwmläne unterliegen der „Genehmigung der betheiligten Re-
gierungen.

Im Falle die zu diesem Zwecke unter den erwähnten Kommissarien einzuleitenden

Verhandlungen zu einem Einverständnisse nicht führen, genügt zur Entscheidung der
streitenden Fragen Stimmenmehrheit.

Im Allgemeinen sind die Regierungenjedoch darüber einverstanden, daß weder
für den inneren, noch für den durchgehenden Verkehr die Anwendung niedrigerer Ein-

beitssätze der Transport-Preise zu fordern ist, als jeweilig auf der Thüringischen

Eisenbahn zur Erhebung kommen, wobei außerdem im Gütererkehr dem aus den

stärkeren Steigungen der Bahn entstehenden erschwerten Betriebe billige Rechnung
getragen werden soll, sowie daß, so lange durch den Reinertrag das Anlage-Kapital

nicht mindestens mit 47 Prozent verzinst wird, die Ablassung von mehr als drei Zügen
mit Personen-Beförderung in jeder Richlung auf der Strecke Gera bis Saalfeld —.

und von mehr als zwei solchen Zügen in jeder Richtung auf der Strecke Saalfeld

Eichicht nicht aufzuerlegen ist. Zwei Züge in jeder Richtung sollen überdies,
soweit angängig, zur Mitnahme von Gütern benutzt werden dürfen, während für

den alödann noch verbleibenden Theil der Güterbeforderung besondere Züge einzulegen
sind.
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Artikel 6.

Die hohen Negierungen wollen die zegenseitigen Unterthanen sowohl hinsichtlich
der Beförderungspreise, als der Zeit der Abferligung nicht ungünstiger behandeln
lassen, als die eigenen Unterthanen, namentlich auch den aus dem einen Gebiete in

das andere übergehenden Transporten weder in Beziehung auf die Abfertigung, noch

rücksichtlich der Beförderungspreise eine minder günstige Behandlung angedeihen lassen,
als den aus den anderen Gebieten abgehenden oder darin verbleibenden Transporten.

Artikel 7.

Die Bahn-Polizei wird unter Aussicht der dazu in dem Gebiete der kontrahiren-

den Regierungen kompetenten Behörden in Gemäßheit der von den hohen Regierungen

zu vereinbarenden und für jedes Staatsgebiet besonders zu püublizirenden Bahn-
Polizei-Reglements gehandhabt werden.

Artikel 8. «

DieFormlichkeiten wegen der Paß- und Fremden-Polizei sollenin derin jedem
dei von der Bahn berührten Staaten zulässigen günstigen Weise geregelt werden.

Artifel 9.

Längs der durch den gegenwärtigen Vertrag festgestellten. Bahulinie soll eine

Telegraphen-Leitung zunächst für den Betriebsdienst hergestellt werden.
Die kontrahirenden Regierungen behalten sich gegenseitig das Recht vor, die auf

Grund bereits abgeschlossener, oder noch abzuschließender Staatsverträge hergestellten
resp. herzustellenden Telegraphen-Linien ganz oder streckenweise an die in Rede stehende

Eisenbahn zu legen.

Eine gleiche Besugniß steht den einzelnen Territorial-Regierungen rücksichtlich
eines in ihrem Gebiete anzulegenden Staats-Telegraphen zu. Die Eisenbahn-Ge-

sellschaft soll verpflichtet werden, die Staats-Depeschen der betheiligten Regierungen
mit ihren Betriebs-Telegraphen auf denjenigen Strecken unentgeltlich zu befördern,
auf welchen der Staats-Telegraph hierzu die Mittel nicht bietet. Den Betriebs

Depeschen wird jedoch in der Reihenfolge der Beförderung der Vorzug eingeräumt.

Artikel 10.

Ueber die Benutzung der in Rede stehenden Eisenbahn zum Postverkehr bleibt eine

weitere Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden der kontrahirenden Regie-
rungen vorbehalten
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Die kontrahirenden Regierungen stimmen jedoch darin überein, daß die Eisenbahn-

Gesellschaft verpflichtet sein soll:
1) den Betrieb, soweit die Natur desselben es gestattet, in die nothwendige Ueber-

einstimmung mit den Bedürfnissen der Postverwaltung zu bringen;

2) den Transport der Briefe, Gelder und postzwangspflichtigen Packete, sowie

des dazu erforderlichen Eisenbahn. Postwagens und des nöthigen Expeditions-
und Begleitungs-Personals unentgeltlich zu besorgen und die dazu nöthigen

Einrichtungen zu treffen;
3) die Kosten zu ersetzen, welche der Postverwaltung daraus erwachsen möchten,

daß sie in Folge einer durch die Schuld der Gesellschaft eingetretenen Unter-

brechung des regelmäßigen Postbetriebs aus der Eisenbahn genöthigt ist, ihren
Betrieb einstweilen durch andere Anstalten zu besorgen.

Die Bestimmung darüber, ob und inwieweit die vorslehend sub Pos. 2 und 3

bezeichneten Leistungen der betreffenden Postverwaltung überwiesen, oder für die

Staatskasse in Anspruch genommen werden sollen, steht jeder Regierung bezüglich
ihres Gebiets zu.

Artikel 11.

Rücksichtlich der Benutzung der in Rede stehenden Eisenbahn zu Zwecken der

Militär-Verwaltung ist man über solgende Punkte übereingekommen:

1) für alle Transporte von Militär-Personen oder Militär- Effekten, welche für
Rechnung der einen oder anderen kontrahirenden Negierung bewirkt werden,

wird den Militär= Verwaltungen der Regierungen völlige Gleichstellung zuge-
sichert, dergestalt, daß die Zahlung dafür an die Eisenbahn- Verwaltung nach

ganz gleichen Grundsäten zu erfolgen hat.
2) Wenn in Folge auherordentlicher Umstände auf Anordnung einer der kontra-

hirenden Regierungen größere Truppen= Bewegungen auf der mehrgedachten
Eisenbahn stattfinden sollen, so liegt der Eisenbahn-Verwaltung die Pflicht

ob, für diese und für Sendungen von Waffen, Kriegs- und Verpflegungs-

Bedürfnissen, sowie von Militär-Efsekten jeglicher Art, insoweit solche Sen-

dungen zur Beförderung auf Eisenbahnen überhaupt geeignet sind, nöthigen-
falls auch außerordentliche Fahrten einzurichten und für dergleichen Transporte
ihre Betriebsmittel, soweit dieselben von dem möglichst ungestört fortzusetzen-

den regelmäßigen Dienste nicht in Anspruch genommen werden, zu verwenden

und hierzu thunlichst in Stand zu setzen, nicht minder die mit Militär-Personen
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besetzten und die mit Mulitär-Effekten beladenen, von einer anstoßenden Bahn

kommenden Transport-Fahrzeuge, vorausgesetzt, daß diese dazu geeignet sind
auf die eigene Bahn zu übernehmen, auch mit den disponibeln Lokomotiven

weiter zu führen. Die Leitung aller solcher Transporte bleibt lediglich dem

Dienst-Personale der betreffenden Eisenbahn-Verwaltung überlassen, dessen
Anordnungen während der Fahrt unbedingt Folge zu leisten ist. Hinsichtlich
des an die Eisenbahn-Verwaltung zu entrichtenden Fahrgeldes tritt, wie nd 1

dieses Artikels, eine völlige Gleichstellung der gegenseitigen Militär- Verwal.
tungen ein. Als Fahrpreis für den Transport von Truppen, Militär= Effecten
und sonstigen Armee= Bedürfnissen sollen keine höheren, als die jeweilig auf
der Thüringischen Hauptbahn geltenden Sätze zur Erhebung gelangen.

Artikel 12.

Nücksichtlich des Baues und Betriebes der Bahnstrecken in den betreffenden

Staatsgebieten sollen die in denselben wegen der Eisenbahn-Unternehmungen bestehen.
den allgemeinen gesetlichen Vorschristen und administrativen Grundsöße gleichmäßig

Anwendung finden, insofern nicht der Umstand, daß die fragliche Bahn ein Ganzes

ausmacht und nur im Zusammenhange zu benutzen ist, zu Abweichungen Anlah gibt.

Im Einzelnen ist man hierbei über die in den nachstehenden Artikeln 13, 14
und 15 enthaltenen Punkte übereingekommen.

Artikel 13.

In Ansehung der auf der Bahn anzuwendenden Fahrzeuge, einschliehlich der
Dampfwagen, übernimmt es die Königlich Preußische Negierung, die erforderliche
Prüfung eintreten zu lassen und die übrigen Regierungen wollen diese Bekriebemittel,

wenn die Königlich Preußische Regierung sie für genügend erklärt und die betreffende

bestimmungsmäßige Bescheinigung darüber ausgestellt hat, in Ihren Gebieten zulassen.

Artikel 14.

Die in den verschiedenen Staatsgebieten stationirten Bahn-Polizei. Beamten

sind auf Präsentation der Bahn-Verwaltung bei den kompetenten Behörden des be-

tresenden Staates in Pflicht zu nehmen, Unterthanen der einen Regierung, welche

beim Betriebe in dem Gebicte der anderen Negierung angestellt werden, scheiden da-

durch nicht aus dem Unterkhanen-Verbande ihres Heimatlandes.

Die Bahn-Verwaltung hat bei Anstellung der den unteren Kategorien des Bahn-

Personals angehörigen Beamten, welche innerhalb des betreffenden Staatsgebietes
70·
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ihren sesten Wohnsitz haben, Angehörige des bezüglichen Gebiets bei gehöriger Be-
fähigung auf ihreBewerbung vorzugsweisezu berücksichtigen. Die Betriebs-Beamten
sind ohne Unterschied des Orts der Anstellung rücksichtlich der Disziplin der kompe-

tenten Aussichts-Behörde, im Uebrigen aber den Gesetzen undBehörden des Staats,

in welchem sie ihren Wohnsitz haben, unterworfen.
Artikel 15.

Bezüglich der Besteuerung des in Rede stehenden Eisenbahn= Unternehmens und
seines Betriebes sind die kontrahirenden Regierungen dahin übereingekommen, daß

hierfür allgemein die Königlich Preußischen Eisenbahn-Abgabengesehe vom 30. Mai
1853 und 21. Mai 1859. in Anwendung gebracht, andere Steuern und Abgaben

aber von den für das Eisenbahn-Unternehmen erforderlichen Immobilien und von dem

Betriebe der Bahn Seitens der einzelnen Territorial-Regierungen nicht erhoben wer-

den sollen. Die Königlich Preußische Negierung wird den Abgabenbetrag für die

ganze Bahn berechnen, feststellen und nach Maßgabe der Längenausdehnung der in

den betreffenden Gebieten belegenen Strecken reparliren, auch den Repartitions-Plan
den übrigen betheiligten Negierungen mittheilen. Die Eisenbahn-Gesellschaft hat dem-
nächst die bezüglichen Antheile an die betreffenden Einnahmestellen abzuführen. Dabei
versteht es sich von selbst, daß so länge und so weit die Königlich Preuhische Negierung

nach den vorbezeichneten Gesetzenfür sich nicht zur Erhebung der Abgabe von den, den

Gegenstand gegenwärtiger Vertragsbestimmungen bildenden Bahnstrecken berechtigt ist.

eine solche auch von den übrigen Regierungen nicht in Anspruch zu nehmen sein wird.
Artikel 16.

Da nach dem Ergebnisse der bisherigen Bemühungen der interessirten Landestheile
keine Aussicht vorhanden sst, die Ausführung der im Artikel 1 genannten Eisenbahn
lediglich aus Privat-Mitleln zu bewirken, so übernehmen es die kontrahirenden Regie-

rungen, jede für sich, in Aubetracht der an das Project sich knüpfenden wichtigen

Interessen, das Zustandekommen desselben durch Gewährung einer angemessenen

Staatsunterstützung Behufs Beschaffung des erforderlichen Anlage Kapitals zu
sichern. Ueber den Umsang und die Form dieser Staatsunterstützung behalten sich

zwar die Regierungen Ihre Entschliehung vor, sie stinmen jedoch darin überein, daß

der Antheil der einzelnen Regierungen an dieser Subvention nach dem Verhältnisseder

Länge der Bahn in den einzelnen Staatsgebieten zu demjenigen Anlage-Kapital, für
welche eine Subvention eintrilt, zu bemessen ist.
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Artikel 17.

Die Königlich Preußische Regierung wird versuchen, für sich und Namens der
übrigen Regierungen auf der vorbezeichneten (Artikel 16) Grundlage und nach Maß-

gabe der Bestimmungen dieses Vertrags mit einemgeeigneten Unternehmer über einen
Vertrag wegen Uebernahme des Baues undBerriebes derin Rede stehendenEisenbahn
sich zu versländigen, und wird den iu entwerfenden Vertrag nebst dem Statut für die

Gesellschaft den übrigen RegierungenzurGenehmigungfür Ihren Theil und Jor Ge-
biet vorlegen.

Der Abschluß des definitiven Vertrags mit dem Unternehmer erfolgt Namens der

sämmtlichen betheiligten Regierungem durch die Königlich Preußische und die Groß-
herzoglich Sächsische Regierung.

Artikel 18.

Für den Fall, daß mit der Ausführung der Eisenbahn, welche den Gegenstand

des gegenwärtigen Vertrags bildet, innerhalb einer Frist von drei Jahren, vom Tage
der Ratifikations- Auswechselung an gerechnet, noch nicht begonnen sein sollte, be-

halten sich sämmtliche kontrahirende Regierungen das Recht vor, von dem gegen-

wärtigen Vertrage mittelst einer allen nittontrahitenden Regierungen zu notifizirenden
Erklärung zurückzutreten.

Artikel
Die Ratifkationen dieses Vertrages #binnensechs Wochen nach der Unter-

zeichnungin Berlin ausgewechselt werden.

Dessen zu Urkunde ist gegenwärtiger Vertrag fünffach ausgeserligt, von den Be-

vollmächtigten unterschrieben und mit deren Insiegel versehen worden.

So geschehen und vollzogen Berlin, am 18. März 1867.

(. 8.) Ferdinand Gustav Adolph Schambach.

(I. S.) Adolph Volkmar RNeiuhard.
(L. S.) Julins Alexander Theodor Weishaupt.

(l. S.) Paul Ludwig Wilhelm Jordan.

(L. S.) Ludwig Wilhelm August Heise.
(L. 8S.) Albrecht Otto Gieseke.

(L. S.) Günther von Bamberg.

(I. S.) pr. Emil Heinrich von Beulwitzg



464 1868.

Schluß-Protokoll.
Die unterzeichneten Bevollmächtigten waren heute zusammengetreten, um zum

Abschlusse und zur Vollziehung des Staatsvertrages wegen Herstellung einer Eisenbahn

von Gera nach Eschicht zu schreiten.

Bei dieser Gelegenheit sind in das gegenwärtige Schluß-Protokoll noch die nach-

stehenden Erklärungen ausgenommen worden, welche, ohne daß es einer besonderen
Ratiftcation derselben bedorf, mit dem Vertrage selbst, sobald dieser ratifizirt sein wird,
gleiche Krast und Gültigkeit haben sollen.

Zum Artikel 1 des Vertrages.

Man ist allseitig damit einverstanden, daß die Fortsetzung der im Vertrage bezeich.
neten Bahn von Eichicht aus in der Richtung der Mainlinien alsein dem gegenwärligen
Vertrage zu Grunde liegender Zweck im Auge behalten werde, daß daher die betreffen-

den Territorial-Regierungen die Verpflichtung übernehmen, nicht blos solche Fort-

sehungen im Allgemeinen zu genehmigen, sondern auch keine Einrichtungen zu treffen
resp. zu gestatten, welche den angegebenen Hauptzweck wesentlich erschweren oder ver-
eiteln würden.

In gleicher Weise sind die vertragschließenden Regierungen darüber einverstanden,
auch auf die weitere Verfolgung des Projektes einer Eisenbahn von Triptic nach Hof

Bedacht zu nehmen. Die durch den Ausbau dieser Bahnstrecke zu gewinnende Linie

Gera-Hof ist bereits bei den kommissarischen Verhandlungen, welche dem gegenwärtigen

Vertragsschlusse vorausgegangen sind, in gemeinsame Erwägung gezogen worden und

nach den ursprünglichen Absichten der kontrahirenden Regierungen würde schon der

gegenwärtige Vertrag auf die Sicherstellung der Anie Gera-Hof ausgedehnt worden

sein, wenn nicht die Fürstlich Reußische Regierung sich zu ihrem Bedauern für jetzt

außer Stande sähe, dies Unternehmen in gleicher Weise zu unterstützen, wie solches
von den übrigen kontrahirenden Regierungen beabsichtigt, und auch von der bei den

Vowerhandlungen betheiligt gewesenen Königlich Boyerischen Regierung in Aussicht
gestellt worden war.

Die Fürstlich Reußische Regierung gibt jedoch die Hoffnung nicht auf, die ihr
in dieser Hinsicht entgegenstehenden Schwierigkeiten in der Folge beseitigen zu können.
Mit Nücksicht hierauf erklären die übrigen kontrahirenden Regierungen auf den Wunsch

der Fürstlich Reußischen Regierung, dah Sie Sich zum Abschlusse eines Verkrages

wegen der Eisenbahnstrecke Triptis-Hof auf den allgemeinen Grundlagen, über welche
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bei den erwähnten Vorverhandlungen in Betreff der Einheitlichkeit der Unternehmer

Gera-Eichicht und Gera-Hof, sowie in Betreff ihrer Subvention Einverständnih
erzielt worden war, auch ferner bereit finden lassen, und einen hierüber zu schließenden.
Vertrag Ihren Landesvertretungen zur Zustimmung vorlegen wollen jedoch nur unter

der Voraussetzung einer gleichen Betheiligung der Königlich Bayerischen Regierung.
Auch wollen die übrigen kontrahirenden Regierungen an diese Erklärung nur gebunden

sein, falls der Antrag auf Abschluß des entsprechenden Vertrages von der Regierung

des Fürstenthums Reuß jüngerer Linie innerhalb zweier Jahre, von erfolgter Aus-
wechselung der Ratifikationen des heutigen Vertrages ab gerechnet, und unter fester

Zusicherung der erforderlichen Subvention gestellt wird.

In Interesse der sowohl in Bezug auf den Betrieb als auch für die Verkehrsver-

hältnisse der betheiligten Staatsgebiete zweckdienlich erscheinenden Einheitlichkeit der
Unternehmer Gera-Eichicht und Gera-Hof sind die vertragschliehenden Regierungen
schon jetzt darüber einverstanden, daß dem Unternehmer der Linie Gera-Eichicht die

Anwartschaft auf die eventuelle Konzessionirung für die Bahnstrecke Triptis-Hof zu
ertheilen, aber auch die Bedingung auszuerlegen ist, diese Bahnstrecke zur Ausführung

zu bringen, sobald der entsprechende Staatsvertrag zum Abschlusse gekommen und

diesem Unternehmen Seitens der betheiligten Regierungen in gleichem Maße, wie der

Linie Gera-Eichicht durch den gegenwärtigen Vertrag, eine Subvention gesichert
sein wird.

Die vorerwähme Berechtigung und Verpflichtung des Unternehmers der Linie

Gera-Eichicht soll erlöschen, salls demselben nicht innerhalb dreier Jahre, von der

Natifications-Auswechselung des gegenwärtigen Verkragesab gerechnet, bekannt gemacht
sein wird, daß der Staatsvertrag wegen der Linie Triptis-Hof abgeschlossen ist und

die Zustimmung der betrefsenden Landesvertretungen erlangt hat.
Abgesehen von den vorcrörterten Erweiterungen der Linie Gera-Eichicht sollen

sonstige Anschlüsse an die letztere von der betreffenden Territorial-Regierung auch ohne

Zustimmung der mitkontrahirenden Regierungen genehmigt werden können, und es

soll dem Unternehmer bei der Konzessions-Ertheilung für die Eisenbahn Gera-Eichicht

die Verpflichtung auferlegt werden, derartige Anschlüsse zuzulassen, auch gegen eine
Krenzung der Bahn mittelst Ueberbrückung oder Unterführung keinen Widerspruch

erheben.
Zu Artikel 2.

Unter den im Artikel 2 erwähnten „lästigen Verpflichtungen sollen diejenigen
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üblichenKonzessions-Bedingungen nicht inbegriffen sein, welche in der RNegel allen
Konzessionairen von Privat-Bahnen von Seiten der Territorial-Regierungen nach

allgemeinen Verwaltungs- Grundsäpen auferlegt zu werden pflegen.
Man ist jedoch darüber einverstanden, daß dem Unternehmer in den einzelnen

Konzessionen keine solchen Bedingungen auferlegt werden sollen, welche mit dem Zwecke
des Unternehmensin keinem nothwendigen Zusammenhange siehen. Insbesondere soll

dem Unternehmer die Verpflichtung zur HerstellungneuerZuführwege nach den Sta-
tionen nicht auferlegt werden.“ -

Zu Artikel 3.
Der Unternehmer soll verpflichtet werden, die Kosten, welche durch die Königlich

Preußischer Seits erfolgte Ueberarbeitung der vorhandenen generellen Vorarbeiten er-
wachsen sind, aus dem Bau-Kapitale zu erstatten.
Uecter die Frage des Bedürfnisses zur Herstellung des zweiten Geleises. wollen sich

die Regierungen eintretenden Falls unter einander verständigen. Sie verzichten jedoch

auf den Widerspruch gegen eine solche Anlage für diejenigen Bahnstrecken, auf welchen

die Jahres · Brutto · Einnahne pro“ Meile 60,000 Thaler erreicht hat.
Zu Artikel 5.

0% wird allerseitsals wünschenswerth erkannt, daß die Kommissare von Seiten

ihrer Regierungen in Bezug auf die Tarife und Fahwläne mit solchen Instruktionen
versehen werden, welche dieselbenin den Stand setzen, in dringenden Fällenin kürzester

Frist ihre Erklirungen eabzugeben.
Zu Artikel 9.

Der Unternehiner soll auf Verlangen der kontrahirenden Regierungen gehalten
sein, auch die Beförderung von Privat-Depeschen mittelst des Betriebs·Telegraphen
zu übernehmen.

Zu Artikel 11.

Gendarmen sind wicsichunh der Besörderung durch die Bahn den Militär-Per-
sonen gleich zu achten.

Zu Artikel 12.

Jeder- Aedierung bleibt die landespolizeiliche Prüsung und Genehmigung des
Bau-Projekts, sowie die Feststellung der Stations-Anlagen innerhalb des Gebietes
vorbehalten. Die Königlich Preußische Regierung wird die technische Revision und

Feststellung des gesammten Bau-Projects einschließlich der Kostenanschläge übernehmen
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und hierbei besondere Wünsche der übrigen Regierungen entgegenkommender Erwägung

unterziehen.
Durch eine elwaige Erwerbung des Eigenthums an der sraglichen Eisenbahn

innerhalb des einen oder anderen Staatsgebietes Seitens der betreffenden Territorial=

Negierung soll die Gemeinschastlichkeit des Unternehmens nicht beeinträchtigt werden.

Zu Artikel 16.

Im Aütemeinen slimmen die kontrahirenden Regierungen darin überein, dah die
Gewährung einer nach ihrer Dauer zu beschränkenden Zins= Garantie für das Anlage-
Kapital im Betrage bis zu 4 Prozent als eine zweckmäßige Art der Subventionirung

zu betrachten sei.

Die Beschränkung der Dauer soll in der Art bemessen werden, daß die Garantie

erlischt, wenn in 10 hinter einander solgenden Jahren ein Zinsenzuschuß der Staats-

regierungen nicht erforderlich gewesen ist. Die von den einzelnen Regierungen zu

leistenden Zinsbeiträge sollen als Vorschüsse betrachtet werden und ein Rückersatz nach

Maßgabe der gemachten Zuschüsse dann eintreten, wenn die reine Reute der Bahn

5 Prozent übersteigt und zwar in der Ark, daß alsdann ein Drittel dieses Ueberschusses

zu den Rückzahlungen an die garantirenden Regierungen verwendet werden, der Rest

aber den Aklionären zu Gute kommen soll.

Sollte es einzelnen der kontrahirenden Regierungen gelingen, innerhalb ihres
Staatsgebiets von Privat-Interessenten oder Kommunen finanzielle Unterstütungen

des Unternehmens zu erwirken, so sollen diese Unterstützungen auf die Seitens dieser

Staaten dem Unternehmen zugewendeten Subventionen in Anrechnung kommen.

Schließlich wurde von sämmtlichen Bevollmächtigten erklärt, daß die kontrahiren=
den Regierungen Sich zur Ausführung des gegenwärtigen Vertrages die Zustimmung

ihrer Landes-Verlretungen, soweitdieselbe ersorderlich ist, vorbehalten.

So geschehen Berlin, den 18. März 1867.

(I. S.) Schambach. (L. S.) Hetse.

(L. S.) Dr. Reinhard. (L. S.) Glsecke.

(L. 8S.) Weishaupt. (L. 8S.) v. Bamberg.

(l. S.) Jordan. (L. S.) Dr. v. Beulwitz.
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Vertrag
mit der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft über den Bau und den

Betrieb ciner Eisenbahn von Geranach Eichicht.

Zwischen der Königlich Preußischen Staatsregierung, vertreten durch den Ge-

heimen Ober-Baurath Weisbaupt und den Geheimen Ober-Negierungsrath Heise,
und der Großherzöglich Sachsen- Weimarischen Staatsregierung, vertreten durch den
Geheimen Regierungsrath Schambach und den Regierungsraih Dr. Reinhard, und
zwar zwischen beiden Regierungen für sich und Namens der Herzoglich Sachsen-Mei-

ningischen, der Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen und der Fürstlich Reußischen

(Jüngerer Linie) Regierung einerseits, und der in Erfurt domicilirenden Thüringischen

Eisenbahn=Gesellschaft, vertreten durch deren Direktion, andererstils, ist heute vor-
behaltlich der landesherrlichen Genehmigung und, soweit dieselbe erforderlich ist, der

Zustimmung der betreffenden Landesvertretungen, sowie der statutenmäßigen Zustim-
mung der General-Versammlung und der bei der Thüringischen Eiseubahn betheiligten

drei Staatsregierungen, folgender ** boeschiesen worden.
Die Thüringische Eisenbahn- canshohn. verpflichtet sich, den Bau und Betrieb

einer Eisenbahnvon der Station Gera der Thüringischen Eisenbahn ausgehend, über
Saalfeld bis zum Fußedes Thüringer Waldes bei Eichicht als eines integrirenden

Theils des Thüringischen Eisenbahn-Unternehmens nach näherer Maßgabe des zwischen
den vorgenannten Regierungen unterm 18. März cr. abgeschlossenen Staats-Ver-

trages, dessen Bestimmungen beide kontrahirende Theile für sich bindend anerkennen,
zu übernehmen.

« 8. 2.

Die kontrahirenden fünf Staatoregierungen werden der Thringischen Eisenbahn-

Gesellschaft die Konzession fr die im S. bezeichnete Eisenbahn, deren demnächstige
Fortsetzung zum Anschlusse an die Main·Linienin Aussicht genommen ist, ertheilen.

auch derselben das Recht zur Expropriation und zur vorberg ehenden Beuutzung frem-
der Grundstücke auf Grund der betreffenden Landesgesetze einräumen.

Nachdem die Konzessionen (§.2) ertzein und die Baumittel (F. 6) sicher ge-

stellt sein werden, hat die Gesellschaft mit der Bauausführung nach Maßgabe des
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festgestellten Bau- Projekts alsbald zu beginnen und den Bau derartig zu betreiben,

das die betriebsfähige Vollendung binnen längstens 3 (drei) Jahren erfolgt.

Die Bahn soll vorläufig nur mit einem Gleise versehen und das zweite Gleis erst

bri eintretendem Bedürfnisse (Artikel 3 ..M 6ü des Staatsvertrages) für Nechnung des

hier in Rede stehenden Unternehmens hergestellt werden.
Die technische Revision und Feststellung des gesammten Bau-Projekts, einschließ.

lich der Kostenanschläge, geschieht durch die Königlich Preußische Aegierung, deren
Bestätigung auch die Wahl des den Bau leitenden oberen Technikers bedarf.

Die landespolizeiliche Prüsung des Bau - Projekts und die Feststellung der

Stations.Aulagen ersolgt jedoch durch jede einzelne Regierung innerhalb ihres
Gebiets.

VonSeit der Königlich Preuhischen Staatsregierung werden der Thüringischen

Eisenbahn-Gesellschast die vorhandenen Vorarbeiten (Artikel 3 des Staatsvertrags)

überlassen. Die für deren Anfertigung verausgabten Kosten hat die Gesellschaft aus

dem Bau- mdd zu erstatten.
8. 4.

Das Anlags-Kapital, welches zur anschlagsmäßigen Ausführung und Ausrüstung
der Bahn, einschliehlich der Erveilerung der bei Gera vorhandenen Stations. Anlagen,
sowie zur Beschaffung der Transport. Mittel, zur Verzinsung des Anlage, Kapitals
während der Banzeit und zur Deckung der bei Beschaffung der Geldmittel etwa ein-

tretenden Verluste erforderlich ist, wird auf 6 Millionen Thaler angenommen. Die

Thüringische Eisenbahn, Gesellschaft wird dasselbe durch Ausgabe von Stamm-Aktien'
Liltern C beschaffen, welche mit vier und einem halben Prozent jährlich verzinslich

sind, und ist ermächtigt, nach ihrer Wahl diese Papiere ganz oder theilweise entweder

freihändig zu begeben, oder nach Maßgabe der Vorschriften in den Paragraphen 13

und flg. des Statuts der Thüringischen Eisenbahn=Gesellschaft vom Iten und 5ten

August 1844 zur Zeichnung aufzulegen.

KS. 5.

Sobald die Bau-Rechnung für die neue Bahn geschlossen ist. was spaleslens
ein Jahr nach erfolgter Betriebseröffnung Stalt finden soll, wird das Kapital,
welches sich

1) für den Bau der Bahn nebst allem Zubchör,

2) für Anschaffung der Transport= Mittel,
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3) für die Bestreitung derjenigen General--Kosten, welche sich nicht abgesondert
vereechnen lassen und mit 1 Prozent der Ausgabe zu 1 der Thüringischen Eisen-
bahn-Gesellschaft zu erstatten sind,

für die Verzinsung mit 44 Prozent der erwähnten Bauzeit, d. h. bis zu den
auf die Betriebseröffnung der ganzen Bahn von Gera nach Eichichtfolgenden,

1. Januar auf die begebenen Aktien geleisteten Einzahlungen, und

zur Deckung etwaiger Kours-Verluste, jedoch nicht über den Betrag von zehn

Prozent des verausgabten Anlage-Kapitals, als nothwendig ergeben hat,
unter Mitwirkung von Kommissarien der Königlich Preußischen und der Groß-

herzoglich Sächsischen Regierung definikiv festgesetzt. Die Zins- Garantie
(§.8) erstreckt sich jedoch nur auf ein Anlage-Kapital bis zur Höhe von sechs

Millionen Thaler (§. 4).

*—

5—

8. 6.

Die Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft soll nicht gehalten sein, den Bau der

Bahn früher zu beginnen, als es ihr gelingt, zur Gewinnung der hierzu erforderlichen

Geldmittel die Aktien zum Kourse von nicht weniger als 90 Prozent unterzubringen.
Einmal begonnen, muß der Bau jedoch selbst beim Eintritte ungünstigerer Kourse

ohne Unterbrechung fortgesetzt und in der vereinbarten Zeit (§. 3) zu Ende geführtwerden.

Sollte die Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft es für gut befinden, nicht sofort das

gesammte Aktien-Kapital zu begeben, so ist sie verpflichtet, den 10 Prozent über-
steigenden Kours-Verlust, welcher etwa bei einer späteren Begebung des zurückbe-

haltenen Theils der Aktien erwächst, aus eigenen Mitteln zu decken.

 ’1

Sollte es der Thüringischen Eisenbahn Gesellschaft nach Ablauf eines Jahres,
von der Königlich Preußischer Seits erfolgten Publikation des die Bahn Gera-Eichicht

betreffenden Statut-Nachtrags an gerechnet, noch nicht gelungen sein, die Aktien
Linera C zum Kourse von mindestens 90 Prozent zu begeben, so sollen die betheiligten

Staatsregierungen diesen Vertrag in dem Falle aufzuheben berechtigt sein, daß ein
anderer Unternehmer sich bereit finden lassen sollte, die fragliche Eisenbahn unter,

den Regierungen mindestens gleich günstigen Bedingungen auszuführen, es sei
denn, daß die Thüringische Eisenbahn= Gesellschaft in solchem Falle sich ent-
schließen sollte, den zur Beschaffung des Bau-Kapitals erforderlichen Kours-Verlust
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über 10 Procent zu tragen und das Unternehmen im Uebrigen unter Festhaltung der

Bedingungen dieses Verkrags selbst herzustellen.
Der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft soll ebenfalls das Recht des Rücktritts

von diesem Vertrage zustehen, wenn es ihr ein Jahr nach Publikation des betreffenden

Statut-Nachtrags noch nicht möglich gewesen sein sollte, die Aktien Liliern C zu 90

Procent unterzubringen.

*4

Für den Fall, daß der Reinertrag der Gera-Eichichter Bahn nicht ausreichen
sollte, um das Anlage-Kapital (§.5)mit41 Prozent zu verzinsen, wird zunächst
von der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft ein Zuschuß bis zu 4 Procent geleistet,

hierauf treten die betheiligten fünf Staaten für die nächsten 31 Prozent und zum

Schluß wieder die Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft für die letzten 3 Prozent ein.

Die von den Staaten für ihren Theil übemommene Zins-Garantie von 33 Pro-

zent des Anlage-Kapitals repartirt sich auf dieselben nach Maßgabe der Länge der in
den einzelnen Staaten belegenen Bahnstrecken, wobei von dem Ende der Gleise der

Weißensels-Geraer Zweigbahn auf dem Bahnhose Gera bis zu dem Ende der Gleise

auf dem Bahnhyofe Eichicht gerechnet wird.

Die zur Zins-Zahlung erforderlichen, von den Staatsregierungen zuzuschießenden

Geldbeträge werden zu den Fälligkeits-Terminen der Direktion der Thüringischen Eisen-

bahn-Gesellschaft auf deren Antrag bei der Königlichen Regienugs-Hauptkasse in Erfint
zur Disposition gestellt.

8. 9.

Der Reinertrag der neuen Bahn wird dergestalt berechnet, daß von der gesammten
Jahreseinnahme derselben

l) die verausgabten Verwaltungs-, Unterhaltungs= und Transport-Kosten, ein-

schließlich der Kosten für die allgemeine Verwaltung (§.12),

h) der Beitrag zum Reserve- und Erneuerungs-Fond der Thüringischen Eisen-

bahn nach den Grundsätzen des fur diese jeweilig bestehenden Regulativs abge-
zogen werden.

Den Inhabern der Prioritäts-Obligalionen der Thüringischen Eisenbahn-Gesell-

schaft soll die Gera-Eichichter Bahn nicht verhaftet sein.
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Bis zu 5 Prozent wird der Arsn an die Inhaber der Stamm-Aktien Liller

C. wertheilt. Uebersteigt der, Reinertrag5Prozent, so, sall von diesem Ueberschusse
die Hälfte den betheiligten.Staatsregierungen,behufs Abtragung der in den Vor-

jahren in Folge der übemommenen Garantie geleistelen. vuschuse nach Maß-
gabe ihrer Betheiligung,

ein Viertel den Stamm-Aktien desalten untemehmens, Ausnahne derer
Lillern B, und

ein Viertel den Stanim · Allien lien 6 n-
*

Sind die Zuschüsse der“Staatsregielinngen FSmian zurückerstattet, so wird
ber 55Prozentübersteigende Ueberscht, des Meinertrage.„MWischen den Stamm,-Aktien

des, alten Untemehmens, mit zuunhne deren liers(3. und der Stamm-Aiktien
Liitur Cje aurHilste verthellt 4 *ê5

dieZiue- rantie (+.8). zunscr wen in- n tinter einunder.fotgenden
iein*vonSeiten der Neglerunhen nicht erfordersich gewesen ist.

l 1#r1 5 5 : 12

Zur- Bincidung ein,geteialen Hetfiebs · Albhielsg. wid sestgesegt, daß die
Gem--Echihtr Eisenbahn an sämmtlichen Betriebs-Ausgaben des alten und neuen

Unternehmens in folgender Weise partizipirt:
1) an den Gesammt-Kosten für dieallzemeine Verwaltung nach Verhältniß der

Länge der neuten Bahn zui derjeugen der MWägen= Bahustrecken der horiugi-
schen Eisenbahn-Gesellschast;

2) am den Kosten der Transport-Verwaltungnach dem gemittelten Verhältnisse
der durchliefenen Lokomotiv-Meilen und der durchlaufenen Wagenax-Meilen.

3) an den Kosten der Bahnverwaltung nach Mahgabe der wirklichen Ausgaben.
 . „abeie sollen die Kosten der gemeinschaftlichbem##tztenStation.Gergnachder

Zahl der für jede Bahn abgelassenen Züge repartirt werden

4) Außer den sub 2 zu berechnenden Kosten wird im Betreff der Benußung der
Betriebsmittel des alten und neuen unternehmens, soweit sie gemeinschaftlich

.
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sein wird, festgesetzt, daß die Oegenseitig zu leistende Entschädigung nach der

zurückgeletzten Meilenzahl und den im Burbandverkehre“der Thuringischen
Eisenbahn zeltenden niedrigsten Miethsätzen“ zu normiren ist.

5)/Was im Verkehre mit anderen. Bahnen an Miethe für Wagen oder Wlonid-

tiven aufkommt und: gezahlt wird, beziehungswelse die Disserenz zwischen
dieser Eiltnahme und Ausgabe, wird für jedes' Betriebsjähr auf die Thü-

lingische Eisenbahn und die neue Bahn nach Verhälti dev. ——--
((Fehungzweffe der-Lolomnotio · Meilen verrechnet. "-.

,- § 18«.«««·.«·5

- vie rücksichtlich des- —ni’)ies und der AulatzeundUnterheliin eiettrenag
netischer Telegraphen zwischen der Preußischen Staatsregierung und der Thüringischen

Eisenbahn-Gesellschaft abgeschlossenen. auf die Hauptbahn bezüglichen Verträge sollen
auch für die Gera-Eichichter Eiseibahn Gilhet haben. soreit nicht lobale Vorhãtt.
nisse eine Abänderung bedingen.

Die Eisenbahn=Gesellschaft isttverhflichiet, die Anlage eines ———
Staats=Telegraphen ais Per neiten Bahn#mentgelklich zu gestatten. Sle' übermitumt

die Befördeiung voin Privckk= und Skaäts"Depeschen mit demTelegraphendiesetBahn
auf Grund des Preußischen Metlements wom 1. Juli 4867 undetwaiger späteren
Abänderungen desselben: Sie- ist- verpflichtet.sdie Staats-Depeschen der betheiligten

Regierungen nach deujenigenTelegraphen-Stationen, wo leine — clegrnhenr
Stationen bochanden, egeltih zu besordern *

E 14 “ 9 e i1n1 "

Zur Aucshrun ürBestimmung desSiats=Veinanonvolii18.ehliner:unc1
über die Benußtig der Eisenbahn zu millitärischen Zwecken ist die- Gesellschast ver-

pslichtet. sowohl den Bestimmungen des Presßischen Neglemenis vomel. M# 186,
betrefsend die Organisation des Transports großerer Tiuppenmassen auf ben Elser
bahnen, nebst der Instruktionvon gleicheml Dakum für den Transpürtber Trappen
und des Armed- MaterialsanfdinEisenbahnen, * ach den Abandetnngen und *
hänzungen dieser Reglemento und Instruktion sich zu untertersen.:.

Gendarmen sind“ rücksi hich r Besorderung burch die vahn den T Per-
sonen Keich u chten“ · *

Im Uebrisen sündieaedeszuchdiearcsi Uckuiden vbnn
20. Augüst #esp. 10. und 1:3. Septomber 1844 bestäligten Statuts der Thüringischen
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Eisenbahn-Gesellschaft undder landesherrlich genehmigten Nachträge desselben auf das
Unternehmen des Baues und Betriebs der Gera-Eichichter Bahn Anwendung. Auch

sind, soweit nicht durch diesen Vertrag und durch einen landesher#lich genehmigten
Statuten-Nachtrag ein Anderes festgestellt wird, die Bestimmungen der Geseltschafts-
Statuten für die Verwaltung des neuen Untemehmens maßgebend. Insbesondere

werden auch die Bau= und Betriebs-RechnungenvondemVerwaltungsrathederThü-
ringischen Eisenbahn-Gesellschaft geprüft und dechargirt, mit der Maßgabe jedoch, daß

dieselben der Revision durch einen von der Königlich PreußischenStaatsregierung speziell

zu diesem Geschäfte zu ernennenden, zur Wahrnehmung der Interessen simmllher
betheiligter Regierungen verpflichteten Kommissar unterliegen.

§S. 16.

Im Interesse der, sowohl in Bezug auf den Betrieb als auch für die Verkehrs-

verhältnisse der betheiligten Staatsgebiete zweckdienlich erscheinenden Einheitlichkeit des
Unternehmens Gera-Eichicht mit einer Eisenbahn von Gera nach Hof, wird der Thü-

kinhichen Eisenbahn-Gesellschast die Anwartschaft auf die Konzessionirung einer Bahn
vonTriptis, einer Station der Gera-Eichichter Eisenbahn, über Schleiz nach Hof
innerhalb der Gebictstheile von Reuß, Weimar und Preußen ertheilt. Die Gesell-

schaft verflichtet sich, die bezeichnete Bahnstrecke zur Ausführung zu bringen, sobald
zwischen den bei der Linie Gera-Eichicht betheiligten Staatsregierungen und der

Königlich Bayerischen Regierung ein entsprechender Staatsvertrag zu Abschluß ge-
kommen und dem um die Strecke Triptis-Hof erweiterten Untemehmen in gleichem

Maße, wie der Linie Gera-Eichicht durch den gegenwärtigen Vertrag (I§. 8, 9, 10

und 11) einefinanzielle Unterstütung zugesichert sein wird. Die Thüringische Eisen-
bahn-Gesellschaft hatin diesem Falle, gleich den Staaten ihre Unterstützung der Linie

Gera-Eichicht durch Uebernahme eines Theils der Zins-Garantie (§F. 8) auf das

erweiterte Untemehmen, das in allen Beziehungen, insbesondere was die Verwaltung

und die Berechnung resp. Vertheilung des Reinertrages anlangt, als ein einheitliches
behandelt werden soll, auszudehnen.

Die vorerwähnte Berechtigung und Verpflichtung der Gesellschaft erlischt am

1. Mai 1869, wenn nicht bis dahin von der Fürstlich Reußischen Negiernug beiden

übrigen betheiligten Regierungen der Abschluß des Staatsvertrages unter fester Zu-
sicherung der erforderlichen Subvention beantragt ist, resp. am I. Mai 1870, falls

nicht bis zu diesem Zeitpunkte der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft durch die
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Preußische Staatsregierung keksssz#r##e#chéristeaßderStaatsvertragwegender

Linie Triptis-Hof abheshlossen ist und die= Zustimmung der betreffenden Landesver-
tretungen erlangt hat., n „ „ 1%

§. 17.

Abgesehen von der vorerörterten Erweikerung (§. 16) verpflichtet sich die Thü-

rinssüsche Eisenbahn-Gesellschaft, #auchsouslige Bahnanschlüsse an die Bahn Gera-

Eichicht zutzulassen, beziehungsweise #egem eine Kreuzung der Bahn mittess Ueber
kicungun Unterfhrung ktinen Wideriprch erheben. ·14

s. Arheben, jobbit oveüchzesnich Wwiunechnane
ciienerecç1

Die Direktion der

un. (I/.8.) 1945 urt * EN — Geselsschaft.
((1.8) 4%te 35nes.) M. Gesgee

C. (L. S.) . echowboch. % :(I. 8. gez. aräcer.

vAm 6nr. *J ((.8S.) c. Schmeitzer.

54

 4 „ „4.
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s——ss—.—.—..ei

Füra. Schw. Audolll. Gesehsammi. XIx. 72
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Statuten-Nachtrag
bezüglich

der Eisenbahn von Gera nach Eichicht.

S. 1.

Das Unternehmen der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft wird auf den Bau
und Betrieb einer Eisenbahn von der Station Gera ausgehend über Saalfeld bis zum

Fuß des Thüringer Waldes bei Eichicht nach Maßgabe des zwischen der Königlich

Preußischen, der Großherzoglich Sächsischen, der Herzoglich Sachsen Meiningischen,
der Fürstlich Schwarzburg= Rudolstädtischen und Fürstlich Reußischen Regierung
einerseits und der Thüringischen Eisenbahn. Gesellschaft, vertreten durch ihre
Direktion, andererseits, abgeschlossenen Vertrags vom 4. Dezember 1867 ausgedehnt.

8. 2.

Das zur Ausführung des neuen Untemehmens erforderliche Anlage Kapital

wird auf 6,000,000 Thaler, in Worten Sechs Millionen Thaler, angenommen.

8. 3.

Die Beschaffung der 6,000,000 Thaler erfolgt durch Ausgabe von 60,000 Stück
mit 4 Prozent verzinslicher Statm= Aktien Eüllr. C der Thütingischen Eisenbahn-

Gesellschaft in Appoints von 100 Thalern Nominal-Werth, unter Zins= Garantie

Seitens der betheiligten Staaten und der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft nach

Maßgabe der §§. 5, 8 und 11 des Vertrags vom 4. Dezember 1867.

Der etwaige Mehrbedarf an Anlage-Kapital wird in Gemähheit des §. 5 des

enwähnten Vertrags festgestellt, und ist für Rechnung des Thüringischen Stamm-Unter-

nehmens auszubringen.

8. 4.

Für die Ausgabe der Stamm-Mktien Liur. C ist die Bestimmung im 8. 4 des

Vertrags vom 4. Dezember 1867 maßgebend. Die desfallsigen Bekanntmachungen
erläßt die Direktion nach Vorschrift des §. 11 des Statuts der Thüringischen Eisen-

bahn-Gesellschaft vom 3. und 5. August 1844, sowie des J. 4 des Statuten-Nach-

trags vom Jahre 1856.
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 5.
Die neuen Stamm-Aktien Liur. C werden nach bem anliegenden Schema mit der

faksimilirsen Unterschrist des Vorsitzenden und zweier Direktions= Mitglieder der
Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft unter sorklaufenden Nummern stempelfrei ausge-
fertigt. Sie erhalten Dividenden-Scheine nach dem unker B beigesügten Muster und
Talons nach dem Muster C.

Die Dividenden-Scheine werden mit dem Garantie-Kontrol-Stempel versehen.

Bezüglich des Aufgebots vernichteter, verlorener, oder sonstabhanden gekommener
Aktien greifen die Bestimmungen des §. 22 des Statuts der Thüringischen Eisenbahn=

Gesellschaft Platz. Ein Aufgebot von Dividenden-Scheinen ist unzulässig.
. 6.

Die Besiher der Stamm-Aklien Liur.Cnehmen an dem Rein-Ertrage des

Stamm·UnternehmensderGesellschaftunddessenetwaigenknstigenErweiterungen
nichtTheil, sind vielmehr lediglich auf den Reln= Ertrag der neuen Zweigbahn, be-
ziehungsweise auf die von den betheiligten Stoaten und der Thüringischen Eisenbahn-
Gesellschaft garantirten-Zinsen nach den Beslimmungen des Vertrags vo##4. Dezember
1867 angewiesen.

Hiernach wird der Rein-Ertrag bis zu 5 Prozent ausschließlich an die Inhaber
der Stamm-Aktien Läur. C vertheilt. Uebersteigt der Mein-Ertrag 5 Prozent, so

flleßt von diesem Ueberschuß die Hälste den betheiligten Staats-Regierungen behufs
Abtragung der in den Vorjahren in Folge der übernommenen Garantie geleisteten

Zuschüsse nach Maßgabe ihrer Betheiligung, ein Viertel den Stamm= Aktien Liur.
4 einschließlich der drei Staats-Aktien, und ein Viertel den Stamm-Aktien Liur.

0 zu.

Sind die Zuschüsse der Staats-Regierungen vollständig zurückerstattet, so wird
der 5 Prozent übersteigende Ueberschuß des Rein-Ertrages zwischen den Stamm-Aktien

Liur. 4 einschließlich der drei Staats-Aktien, und den Stamm-Aktien Lillr. C je zur

Hälfte vertheilt.

Den Inhabern der Prioritäts-Obligationen der Thüringischen Eisenbahn-Gesell-
schaft ist die neue Zweigbahn nicht verhastet.

8. 7.
Jedem Besiher von Stamm-Aktien lälr. C zum Gesammt-Nominal-Werth

von mindestens Ein Tausend Thalern steht die Besugniß zu, an den General.
72·
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Versammlungen der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft Theil zu nehmen, und ein
Stlimmecht anin ausztrüben:

H) in saüchen Angetgenheiten. wesche ausschiießlich die Gera- Saalfeld. Eichlchter
Eisenbahnbe

2) bei den *8 wer die Aufnahme von Anleihen zu Lasten der eben ge-
nannten Bahn;

4) bei den Fmibum über die Ergänzung ober Abänverung dieses Statuten-
Nachtra

Bezüglich der Legitimation der Besiter der Aktien kalk. C zur Theilnahme an den

General-Versammlungen, der Zählung und Feststellung ihrer Stimmen, und der
höchsten zulässigen Anzahl derselben finden die Vorschristen der §§. 26 bis 28 des

Statuts Anwendung.

Zur Feststellung der Stimmbrrechtigung eines Aktionärs findet eine Zusammen-
zählung der von ihm besessenen Stamm--Aklien Litir. A und Liilr. C niemals statt,

Dagegen werden in den Fällen, in welchen die Besitzer der Stamm-Aktien Liltr. C

überhaupt stimmberechtigt sind, die Stimmen derselben denen der Besitzer der Stämm-

Aktien L.inr.Azugezählt,umnachderGesammtsumme,gemäß§.25des Statuts
und gemäh dem Statuten-Nachtrage vom Jahre 1862, für jede einzelne Abstimmung
die Anzahl der Stimmen der drei Staats-Regierungen von Preußen, Sachsen-Weimar

und Sachsen-Koburg-Gotha festzustellen.

8. 8.

Im Uebrigen finden die Bestimmungen des Statuts der Thüringischen Eisenbahn-
Gesellschaft und der landesherrlich genehmigten Nachträge desselben auf das neue Unter-

nehmen und dessen Verwaltunggleichfalls Anwendung. Insbesondere werden auch die
in Gemäßheit des §. 12 des Vertrags vom 4. Dezember 1867 aufzustellenden Bau-
und Betriebs - Rechnungen von dem Verwaltungsrath der Thüringischen Eisenbahn-

Gesellschaft geprüft und dechargirt, mit der Maßgabe jedoch, dah dieselben der Revision
durch einen von der Königlich Preußischen Staatsregierung speziell zu diesem Geschäft
zu ernennenden, zur Wahrnehmung der Interessen sämmtlicher betheiligter Regierungen

verpflichteten Kommissar unterliegen.
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Anlagen
zum Statuten-Nachtrage bezüglich der Eisenbähn von Gera nach

Eichicht.

Stamm-Aktie

der

Thüringischen Clsenbahn-Gesellschaft.
liur. C. V.

über
Ein Hundert Thaler Preußisch Kourant.

Inhaber dieser Aktie hat an die Kasse der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft

Ein Hundert Thaler Preußisch Kourant unter den Bedingungen und mit den Rechten

und Pflichten, die in dem landesherrlich bestätigten Nachtrage zum Statute der

Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft bezüglich der Eisenbahn von Gera nach Eichicht

und in den betreffenden Konzessions-Urkunden festgestellt sind, baar eingezahlt.

Erfnrt, am . ..... ...

Die Direktion

der Thüringischen Eisenbahn-Gesellchaft.

(Fannmilirte unterschrist dreier Mitglieder, darunter die desVochienden.)

(1#.8.

Kontrasignirt.

.Eingetragen im Negister Fol.
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B.

Stamm-Aktie Liur. C.

Dividenden-Schein VK. Jahr 18

18

 232 E

33
 L—

&amp; 27
2 E 2

 . 5 3 2 Inhaber dieses Scheins erhält gegen dessen Rückgabe aus der

*52 5 Kasse der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft denjenigen Betrag aus-
" r gezahlt, welcher nach Maßßabe des betrefsenden Statuten-Nachtrags
" 2# aauf die Mtie Liur. C No.. fuür das Verwaltungs- Jahr
Z z „18.. entfallt, und der uebst dem Fälligkeits-Termin von der
 2 Diunzüon statuteumäßig bekannt gemacht wird.
15

Erfurt,am....18..
22 s ...

k-.-" Die Direktion

 1 der Thlringishen Eisenbahn-Gestschaft.

"5 **55 1— (wie Anlage A.)l“ * ·

C.

2 4 16% n
Stamm-Aktie Liur. C burL Eisenbahn=Gesellschaft

Der Präsentant dieses r#ne an hegen Ablieferung desselben ohne weitere

Prüfung seiner Legitimation die für die vorstehend bezeichnete Stamm-Aktie neu

ausulautgen. Dividenden-Scheine K.. bis .. fur die Jahre 18.
bis , sofern dagegen Seitens des als solchen legitimirten Inhabers der Alne

bei der Direktion dckThurmgtschenLtsmbahnGesellschaftvorhcrkcmschnftltchct
Widerspruch eingegangen ist.

Erfurt, am .. .. 18..

Die Direktion

der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft.
(I. S) (wie Anlage 4.)

––..——
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Achkundzwanzigstes Stück vom Jahre 1868.

 LXXVII. Bekanntmachung.
des Fürstlichen Miuisteriums vom 28. October 1868, die Ertheilung eines

Matents an die Fabrikbesiter Erust Bohne Söhne in Zutdosstadt= auf

ein als neu und cigenthümlich erkunutes Tintesaß betreffend.

Mit höchster Genehhiigung Serenissimi ist den Fabrikbesitzern Ernst
Bohne Söhne hier ein Privilegium auf ein als neu undeigenth#mlich erkanntes

Tintefah von Porzellan mit zwei Oeffnungen und hermetischem Verschluß mittelst Kaut-

schuckpfropfen in der durch Modell nachgewiesenen Weise auf sünfnach einanderfulgende
Jahre von heute ab für den Umfang deshiesigen Fürstenthums mit der Wirkung ertheilt,
daß ohne ihre Zuslimmung Niemand befugt sein soll, das erfundene Tintefaß herzustellen.

Dieses Privilegium ist jedoch alsdann als erloschen zu beirachten, wenn die An-

wendung der fraglichen Ersindung in dem hiesigen Fürsteuthume nicht biunen Jahres-

frist nachgewiesen werden kann.
Auch wird die Neuheit der Erfindung im Siune der nach der Bekanntmachung des

vormaligen Fürstl. Geheimeraths-Collegiums vom 12. April 1843 bei Ertheilung

von ErfindungspalentenindendeutschenZollvereinsstaaten zu beobachtenden Grund-

sãhe ausdrücklich vorausgesetzt.
Das unterzeichnete Fürstliche Ministerium macht solches zur allgemeinen Nach-

achtung hiermit öffentlich bekannt.

Rudolstadt, den 28. October 1868.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
Leo i. V.

Fürjtl. Schw. Rubolsi. Gesepjamml. XXIX. 73
Ausgegeben in Rudolstadt den 2. Derember 1868.
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 LXXVIII. Ministerial-Bekanntmachung,
den Anschluß der Großherzogthümer Meckleuburg, einiger zeither ausgeschlossen

Vewesener Theile der Regierungebezirke Stettin und Potedam, sowie der freien
und Hansestadt Lübeck an den Zollverein betreffend, vom 28. October 1868.

Nachdemdie Gründe aufgehört haben, welche die volle Anwendungdes Vertrags
vom 8. Juli 1867, die Forkdauer des Zoll- und Handelsvereins betreffend, (Bundes-

gesetzblatt des Norddeutschen Bundes für 1867, Seite 81) auf die Großherzogthümer

Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg=Strelitz, auf die vom Zollverein ausgeschlossen
gebliebenen Theile der Regierungöbezirke Stettin und Potsdam und auf die Hanfestadt

Lübeckbisher verhindert haben, sind auf Grund des Artikels 6 des gedachten Vertrags
in Folge eines Beschlusses des Bundesraths des Zollvereins die vorerwähnten Länder

und Landestheile vom 11. August d. J. an in den Verband des Gesainmt-Zollvereins

aufgenommen worden. Die wegen der Erhebung einer Nachsteuer dabei zunächst noch

erforderlich gebliebenen Beschränkungen haben mit dem 19. September d. J. aufgehört
und es ist, wie hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, mit diesem Tage der

den vertragsmäßigen Bestimmungen entsprechende freie Verkehr zwischen den bisherigen
Theilen des Zollvereins und den gedachten Ländern und Landestbeilen eingetreten.

In Absicht der einer inneren indirekten Steuer unterliegenden Erzeugnisse (Brannt-

wein, Bier, Tabak) findet zwischen Preußen nebst den dieserhalb mit Preußen ver-
bundenen Theilen des Norddeutschen Bundes und den vorgedachten Ländern und

Landestheilen, serner auch, was in Folge der Bekanntmachungen vom 24. Januar,

21. Febrnar, sowie 19. März d. J. zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, dem

Herzogthume Lauenburg und den inzwischen bereits dem Zollvercin angeschlossenen

Hamburgischen Gebietstheilen ebenfalls ein völlig freier Verkehr statt, so daß beim
Uebergange der gedachten Gegenstände gegenseitig eine Abgabe weder erhoben noch er-
stattet wird.

Rudolstadt, den 28. October 1868.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Schwa
A. Koch.
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 AM LXXIX. Ministerial--Bekanntmachung
vom 20. November 1868, den Anschluß Preußischer und Hamburgischer Ge-

bictscheile an den Jollverein, so wie die Errichtung eines zollvereindländischen

Hauptzollamtes zu Hamburg betreffend.

Nachdem der Bundesrath des Zollvereins auf Grund des Artikels 6 des Ver-

trages vom 8. Juli 1867 wegen Fortdauer des deutschen Zoll- und Handelsvereins

(Seite 91 des Bundesgesetzblattes von 1867) beschlossen hat, daß die Artt. 3 bis 5

und 10 bis 20 des gedachten Verkrags in verschiedenen, zum Gebiete der Preußischen

Monarchie und der freien Stadt Hamburg gehörigen, bisher von der Zollgrenze aus-

geschlossen gebliebenen Landestheilen in Wirksamkeit treten sollen und der Zeilpunkt

hierzu durch Allerhöchste Bestimmung des Präsidiums auf den 1. November d. J. fest-

gesetzt worden ist, sind die folgenden Landestheile von diesem Zeitpunkte an in den

Verband des Gesammtzollvereins ausgenommen, nämlich:

I. die zur Preußischen Monarchie gehörigen Elbinseln Overhaken und Finkenwärder.

Blumensand, so wie die Preußischen Antheile der Landschaft Kirchwärder,

II. die folgenden Hamburgischen Gebietstheile:

1) im Norden von Hamburg:

die Voigteien Langenhorn, Groß= Borslel, Fühlsbüttel, Klein= Borstel,
Obledorf, die Voigtei Alsterdorf, mit Ausschluß eines südlich von dem Dorfe

gleichen Namens belegenen Theils, und der nordöstliche Theil der Voigtei
Barmbeck bis zur Nordseite des Dorfes gleichen Namens,

2) im Südosten von Hamburg:

Auher den nach der Bekanntmachung vom 19. März d. J. (Seite 229 der

Gesetzsammlung) bereits angeschlossenen Hamburgischen Gebietstheilen'-.
die Vierlande, die Voigteien Rcitbrook, Ochsenwärder, Tatenberg, Spaden-
land, die Voigtei Billwärder, jedoch mit Ausschluß des westlich von der

Hamburgischen Aceiselinie belegenen Theils und von der Voigtei Billwärder.

Ausschlag der ösllich von Rothenburgsort und südlich von der Berlin= Ham-

burger Eisenbahn belegene Theil,
3) im Süden von Hamburg:

die Voigtei Moorburg,
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4) iw Amte Nitebüttel

das Amt Nigzebüttel, die Flecken Nihebüttel und Cuxhaven, mit Ausschluh
des Cuxhavener Außendeiches.

Die zu! erwähnte Jusel Finkenwärder, Blumensand, und die zu I 3 und 4 be-

zeichneten Landestheile sind dem Geschöftsbezirke des Königlich Preußischen Provinzial-

Steuerdirectors zu Hannovrr. die übrigen zu 1 und ll gedachten Landestheile aber dem
Geschäftstezirke des Königlich Preußischen Provinzial, Steuerdirerkors für Schleswig-
Holstein hinsichtlich der Verwallung der Zölle und der inneten iudlrekten Steuchun au-

geschlossen.
Das Vorstehende wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kennkuiß ge-

bracht, daß die Grenzbewachung gegen die vorgedachten Gebietstheile wegen der zu

erhebenden Nachsteuer einstweilen sorkdauert und die Bekamtuchung, dessZeiwunied.
mit welchein der vollständige freie Verkehr eintritt, noch vorbehaltenblIn Absicht der, einer innern indirekten Steuer unterliegendenzua. — als

Branntwein, Bier und Tabak — findet zwischen Preußen und den dieserhasb mit

Preußen verbundenen Theilen des Norddeutschen Bundes einer Seits und den vorge-

dachten Landestheilen anderer Stits künstig ein völlig freier Verkehr Statt, so daß
beim Uebergange der vorgedachten Gegenstände gegenseitig weder eine Abgabe echoben,

noch erstattet wird. Bis zum Zeitpunkt des Eintritts der vollen Verkehrsfreiheit bleibt

jedoch der abgabeufreie Uebergang für Branntwein und Tabak, welche aus den neuan-
geschlossenen Landestheilen kommen, auögesett.

Endlich wurd zur öffentlichen Kenntnih gebracht, daß vom 31. v. M. abin Ham-

burg ein zollvereinsländisches Hauptzallamt unter derLeitung des Königlich Preußischen
Provinzial- Steuer-Direktors von SchleswigHolstein inWirksamkeit getreten ist.
Dasselbe übt als Grenz-Ein= und Ausgangs-Amt die Befugnisse eines Hauptzollamtes
mit derMaßgabe aus, daß von demselben esnstweilen Absertigungen für den Verkehr
auf der Elbe nicht ertheilt werden.

Rudolstadt, den 20. November, 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheil. der Finanzen.

chwar#.
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 LXXX Ministerial--Bekanntmachung
vom 23. November 1868, die Behandlung der von Altonner und Wandsbecker

Handelereisenden in den Zollverein eingeführten Musterstücke betreffend.

Nachdem die schon früher für Handelsreisende von Hamburg bestandene Ver-

günstigung, Musterstücke zeitweise zollfrei in die Staaten des Zollvereins einzuführen,
auch auf Handelsreisende aus Altona und Wandsbeck ausgedehnt worden ist, so wird

solches andurch zur öffentlichen Kennkniß gebracht.

Rudolstadt, den 23. November 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheil. der Finanzen.

warp.
A. Koch.

 LXXXI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 28. November 1868, die Aufhebung der Binnencontrolc in Mecklenburg-

Schwerin betreffend.

Es wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß auf Grund der von den

Zollvereins-Regierungen deshalb getroffenen Verabredungen die in den S§. 93 bis 97

der Zollordnung enthaltenen Beslimmungen über die Waaren-Kontrole im Binnen-

lande für das Großherzogthum Mecklenburg-Schweriu, mit Ausnahme der Bezirke

der Steuerämter Boizenburg und Dömitz, außer Anwendung gesebt worden sind, die

in §. 36 Punft 1 und 4 des Zollgesetzes enthaltenen Vorschristen jedoch, sowie die

Bestimmung des §. 92 der Zollordnung, dort allgemein in Kraft bleiben.

Rudolstadt, den 23. November 1868.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Schwarß.
A. Koch.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Neunundzwapzigstes Stück vom Jahre 1868.

 LXXNXII. Gesetz
vom 7. Derember 1868, über die bei Anlegung einer Eisenbahn von Gera

nach Eichicht erforderlichen zwangsweisen Enteignungen.

Wir Albert, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzburg r.

verordnen wegen der bei Anlegung einer Eisenbahn von Gera Aach Eichicht erforder,

lichen zwangsweisen Enteignungen auf Antrag Unseres Ministeriums und mit im Vorans

ertheilter Zustimmung des getreuen Landtags, was folgt:

Erster Theil.
Grundbestimmung über die Enteignung.

Artikel 1.
Zur Herstellung und Unterhaltung einer Eisenbahn von Gera über Weida, Neu-

stadt aO., Pößneck und Saalfeld nach Eichicht, zu deren Erbauung Wir die landes-

herrliche Concession ertheilt haben, sowie zu genehmigten Aenderungen und Eweiterungen
dieses Unternehmens ist das erforderliche öffentliche und Privat-Grund= Eigenthum
im diesseitigen Staatsgebiete, mit Einschluß von Gebäuden und Zubehörungen, sowie

von Rechten und Gerechtigkeiten, nach den Vorschriften dieses Gesetzes abzutreten.

Das Recht, diese Abtretung zu verlangen, sleht der Direktion der Thüringischen

Eisenbahngesellschaft in Erfurt zu, welcher die Befugniß zur Herstellung und zum Be-

triebe der gedachten Bahn von Uns laut Concessionsurkunde vom 25. September d. J.

(Ges.-Samml. S. 474) zugestanden worden, und tritt ein, sobald die Genehmigung

der Baupläne erfolgt und die Richtungslinien auf geeignete Weise zur Kenntniß der

Betheiligten gebracht sind.
Fürstl. Schw. Rudolst. Gesebsamml. XXIX. 74

Ausgegeben in Rudolstadt den 15. December 1868.
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Artikel 2. —.

Der Baunnternehmer ist berechtigt, die ebtnng von Grundstücken zu verlangen:

* iu der Bahn selbst, ihrer Einsriedigung und Sicherstellung, den. Ausweiche,
stellen, Auffahrten und Abfahrten, Aufseher, und Wärter-Wohiiuugen;

2) zu den Bahnhöfen, Stationsplätzen und überhaupt zu allen zum zweckmäßigen

Transport--Betriebe nöthigen Einrichtungen;
3) zu der Unterbringung oder Gewinnung von Erde, Sand. Schult, Steinen

u. Lw., insofern deshalb die vorübergehende Benuhung der Grundslücke (Art. 3)

nicht für hinreichend oder nicht für zulässig erkannt wird;
4) zu denjenigen im öffentlichen Interesse in Folge der Eisenbahnanlage hexzustellen.

den Straßen, Wegen, Fluß-Correctionen, Brücken und anderen, auch durch

sicherheitspolizeiliche Rücksichten gebotenen Einrichtungen, deren Anlage nach
den Gesetzen, dem genehmigten Bauplane oder denertheilten bahnpolizeilichen
Vorschriften erforderlich wird.

Artike
Unter dem der zwangsweisen Abtretung Lrnicgenen Gruideigenhume (Art. 2)

sind alle Arten von unbeweglichen Sachen nebst ihren Zubehörungen begriffen, ein-

schließlich der Realberechtigungen.
Erfordert eine der im Art. 2 bezeichneten Anlagen die Beslellung einer Dienst-

barkeit auf ein Grundstück oder macht sich eine solche in Folge dieser Anlage nöthig,

so ist auch diese Dienstbarkeit auf Verlangen des Unternehmers einzuräumen.
Ebenso muß die vorübergehende Benutzung des GrundeigenthumszurHerrichtung

von Nebemvegen, zur Niederlegm8 Anfuhr oder Gewinnung von Bausstoffen(Art. 2
Ziffer 3), sowie zur einstweiligen Verlegung von Flüssen, Bächen und Gtäben 2c. im

Zwecke des Hauptunternehmens gestattet werden. Dauert die Benußung über drei
Jahre fort, sokannsie nicht mehr als vorübergehend angesehen werden und der Eigen-
thümer des Grundstückes, dessen Benutzung noch längerin Anspruch genommen wird,

ist sodann berechtigt, die eigenthümliche Uebernahme desselben von Seiten des Unter-
nehmers zu verlangen.

Eine Verpflichtung, Wohn., Wirthschafts= oder Fabrik-Gebäude nur vorüber-

gehend zu Zwecken der Eisenbahn zu überlassen, findet überall nicht, bei anderen
Grumsstücken aber in dem Falle nicht Statt, wenn deren Beschafsenheit wesentlich

und bleibend durch diese Ueberlassung verändert werden sollte.
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Artikel 4.

Wenn nur Theile eines Grundbesihes in Anspruch genommen werden, darf der

Eigenthümer in folgenden Fällen verlangen, daß ihm dieser Grurdbesithz ganz abge-
nommen werde:

. wenn ein Gebäude theilweise abgetreten werden soll;
*2) wenn ein zu einem Gebäude gehöriger und unmittelbar neben demselben ge-

legener Garten. Hofraum oder andererden Bewohnerndes Gebäudes vorzugs-

weise nutzbarer Platz, ganz oder auch nur theilweise Gegenstand des Anspruchs

ist, porausgesetzt, daß nicht nach dem Urtheile Sachverständiger der übrig
bleibende Grundbesitz ungeachtet der beanspruchten theilweisen Enteignung
entweder seiner bisherigen Bestimmung noch genügt oder dieser Zweck durch

eine von dem Banunternehmer dargebotene Areal.Erweiterung vollständig
erreicht wird;
wenn der Anspiuch auf eines von mehreren zu demselben Gewerbs= oder land.

wirthschaftlichen Betriebe gehörenden oder zu einer andern gemeinschaftlichen

Benutzung beslimmten Gebäuden, oder auf einen dazu gehörigen Platz ge-
richtet ist und nach dem Urtheile Sachverständiger durch Absonderung des an-

gesprochenen Theils die Fortsetzung des Bekriebes oderder bisherigen Bryutzung

unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde, ohne daß der
Bauimkernehmer eine genügende Areal- Erweiterung gewährt;
wenn bei der Abtretung eines Theils von anderen, unter 2 und 3 nicht be-

griffenen Grundstücken der übrig bleibende Theil nicht über 30 Nheinische

Quadrat-Ruthen an einem Stück beträgt und nach dem Urtheile Sachver-

ständiger von dem bisherigen Eigenthümer zweckmäßig nicht mehr benntßzt
werden kann;

wenn durch Abtretung einer Berechtigung das Grundeigenthum, zu dessen

Vortheil sie besteht, nach dem Gutachten Sachverständiger für seine Be-

stimmung unbrauchbar wird.

S

—

—

Artikel5
sann ein Grundstück, auf welchem die Gewinnung von Bau-Materialien im

Wege der vorübergehenden zwangsweisen Benutung (Art. 3) zugeiassen worden ist, in

Folge dieser Gewinnung nach sachverständigem Gutachten fernerhin seiner Bestimmung
gemäß nicht mehr mit Vortheil von dem Eigenthümer benutzt werden, so steht eo diesem

« 74’
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ebenfalls frei, dasselbe dem Bauunternehmer gänzlich abzutreten und dieEntschädigung
für den Substanzial-Werthin Anspruch zu nehmen.

Artikel 6.

Wenn der Unternehmer ein abgetretenes Grundstück ganz oder zum Theil bnen

Jahresfrist nach vollständiger Eröffnung der Bahn weder zu dieser selbst noch zu den

Zubehörungen derselben verwendet, auch dessen zum Ausbau und Betrieb der Bahn

nicht noch bedarf oder wenn er solches wohl gar an Dritte zu Privat-Zwecken wieder

zu veräußern beabsichtigt, sollen der ursprüngliche Eigenthümer oder dessen Erben das

Wiederkaufsrecht gegen verhältnihmäßige Erstattung der Leistungen, welche bei der

Enteignung eingetreten waren, innerhalb zweier Jahre ausüben können und soll zu

diesem Zwecke der Unternehmer dem ursprünglichen Eigenthümer die Zurücknahme des

fraglichen Grundstücks anbieten.

Artikel7. «

Der Abtretung, Belastung und liberlasungdes Grndesguchuns. welche auf
dem Grunde des gegenwärtigen Gesetzes erzwungen werden kann, stehen gesetliche,

richterliche, vertragsmäßige oder letztwillige Veräußerungsverbote oder Beschränkungen
nicht entgegen.

Artikel 8.

Wenn der Baunntemehmer den Eigenthümer oder Inhaber von Grundbesitzungen

oder Gerechtsamen, welche er für den Eisenbahnbau zu erwerben oder zu benutzen

beabsichtigt, von dieser seiner Absicht durch das Gelicht der belegenen Sache benach-
richtigt, so darf innerhalb eines Jahres bei Vermeidung des im Art. 13 bestimmten

Nachtheiles ohne Zustimmung des Bauunternehmers weder ein Neubau auf dem in

Anspruch genommenen Grund und Boden begonnen oder fortgesetzt, noch die gewöhn-

liche Feldbestellung vorgenommen, noch eine sonstige, die Entschädigungsferderung
erhöhende und durch die Nothwendigkeit nicht gebotene Maßregel getroffen werden.

Die aufgelegte Beschränkung fällt jedoch ohne Weiteres weg, wenn nicht vor Ab-

lauf des eben gedachten Jahres ein förmlicher Enteignungsantrag gestellt worden ist.

Eine wiederholte Beschränkung findet nicht Statt.
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hmeiter Eheil.
Bes#immungen über die Entschädigungsleistungen und sonsiigen

Verbindlichkeiten des Bannnternehmers bezüglich der Entelgnung.
Artikel 9. ,

Für jede Abtretung, Belastung oder Ueberlassung, welche auf dem Grunde des

gegenwärtigen Gesehes gesordert wird, ist vollständige Entschädigung zu leisten, nach
dem wahren gemeinen Werthe, das heißt nach demjenigen Preise, welchen der in

Frage kommende Gegenstand nach ortsgewöhnlicher Würderung zur Zeit der Abtre-

tung, Belastung oder Ueberlassung hat.
Bei der Werthbestimmung sind aber zugleich alle Schäden und Nachtheile, welche

den Eigenthümer vorübergehend oder bleibend durch die Abtretung u. s.w. treffen, mit

in Anschlag zu bringen, z. B.

a) in Beziehung auf Lage, Nahrung und Gewerbsbestimmung;

ß) wegen unvorhergesehener Unterbrechung des Besihstandes;
-) wegen Beschädigung oder Verlustes der Früchte;

ch wegen Werthsverminderung des etwa übrig bleibenden Besitzthumes und

wegen des Mehrwerthes, welchen der abzutretende Gegenstand durch seinen

Zusammenhang mit anderen Einrichtungen oder Besitzungen oder durch seine
bisherige Beyutzungsweise für den Eigenthümer behauptete.

Die Hechtsgrundsätzeüber den Ersatz solcher Schäden, welche zwar durch Anlagen
und Unternehmungen der im Art. 2 bezeichneten Art, aber nicht durch die dabei vor-

gekommene Enteignung verursacht werden, erleiden durch das gegenwärtige Gesetz keine

„Aenderung.
Artikel 10.

Bei Feststellung der Entschädigung für die einstweilige Benutzung eines Grund-
stückes sind die ortsüblichen Pachtpreise zu Grunde zu legen, jedoch mit Berück-

sichtigung des Vorkheils eigner Bewirthschaftung, wo diese Statt fand, und überhaupt

mit Berücksichtigung des besonderen Nachtheils, welcher für den Eigenthümer, Pachter,

Miether oder Nutznießer nach seinen Verhältnissen ausjener Benuhung entsteht.
Artikel 11.

Bei Gebäuden und Anlagen,welche ihrer Lage und Einrichtung nach zum Ver.

gnügen des Eigenthümers gereichen undbesonders zu diesem Behufe beslimmt sind, ist
der Verlust des Gebrauchszudiesem Zwecke mit als Gegenstand der Enschädigung an.
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zusehen und es muß darauf, wenn der Eigenthüneer es verlangt, bei Bestimmung der
Entschädigung nach billigemErmessen mit Rücksicht genommen werden, sofern nicht
aus der Oertlichkeit hetorgehk, daß der (Eigenthümer durch Verwendung der ihm für

das Gebäude oder das Grundstück der Würderung nach zu gewährenden Abtretungs=

summe sich dieselbeAnnehmlichleit auf einem andern Blabe zu verschaffen im Stande ist.
Artikel 12.

Der sogenannte Liebhaberwerth (prelium anlectionis), sowie Vortheile, welche
aus erst in Folge der beabsichtigten Verbesserungen und Einrichtungen hergeleitet
werden, oder erst durch die Anlage der Eisenbahn für das zu veränßernde oder zu be-

nutzende Grundstück entstehen, sind bei der Entschädigung nicht mit in Anschlag zu
bringen. Eben so wenig kommt umgekehrt bei einer theilweisen Abtretung die Werths-

erhöhung, welche für den zurückbleibenden Theil durch die Aulage etwa mittelbar oder

unmittelbar entsteht, bei der Entschädigung für den abzutretenden Theilin Aufrechnung
und Abrechnung.

Wenn der Grundeigenthümer, welchem amtlich bekannt gemacht worden war,
daß sein Grundstück zum Zwecke der Eisenbohnanlage gefordert werde (Art. 8) auf
demselben eine neue Anlage, Bestellung oder sonstige, die Entschädigungsforderung er-

höhende und nicht nothwendige Maßregel innerhalb eines Jahres nach der Bekannt-
machung unternahm,soist eine Entischädigungssorderung dafür bei dem Eintritte der
Enteignungnur insoweit zu berücksichtigen, als jene Anlage den Werth des in Anspruch

genommenen Gegenstandes für das Eisenbahnunternehmenselbst erhöht hat. Dagegen
gebührt, wenn die angezeigte Absicht nicht zur Ausführung kommt, dem Betheiligten

vollkommene Entschädigung wegen aller Vermögensnachtheile, welche die herbeigeführte

Beschränkung (Art. 8) ihm verursacht hat.
Artikel 14.

Die Entschädigung, welche für die Abtretung cines Grundstückes, die Aufgabe
eines Rechtes oder die Einräumung einer Befugniß verlangt werden darf, ist in der

Regel vor der Abtretung, Aufgabe oder Einräl#numg zu'leisten, jedoch mit folgenden

Ausnahmen und näheren Bestimmungen:
1) ist ein unwiederbringlicher Nachtheil mit dem Verzuge verbunden — wohin auch

der Fall zu rechnen ist, daß der Eisenbahnbau nicht blos darum aufgeschoben

werden darf, weil die Rechnungsarbeiten zur Feststellung, der Entschädigung und
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die Bekannemachung derselben noch zurückstehen — so darf der Unternehmer so#

dern, daßihm der in Anspruch genommene Gegenstand schon vor erfolgter Aus-
mittelung des Entschädigungsbetrags überwiesen werde. Das Verfahren zur

ErmittelungderEntschädigungistabersoforteinzulritenundohneallenVerzug
zu beendigen, auch dem Entschädigungsbetrage die jährliche Verzinsung mit Vier.

vom Hundert, vom Tage der geschehenen Ueberweisungan,hinzuzusügen.

Dieselbe Bestimmung findet Anwendung
2) wenn die Benutzung oder Belastung fremden Eigenthumes für einen vorüber-

gehenden Zeitraum in Anspruch genommen wird und der Enkschädigungsbetrag

sich vorher mit Gewißheit gar nicht ausmitteln läßt. Erstreckt sich dieser Zeitraum
über die Dauer eines Jahres hinaus, so darf der Entschädigungsbercchtigte ver-

langen, daß sogleich nach Ablauf des Jahres. in welchem das zur Schadlos-
haltung verpflichtende Verhältniß Statt gesunden hat, die Feststellung und Zahl-
barmachung der Entschädigung erfolge.
In den unter 1 und 2 angeführten Fällen kann derEnkschädigungsberechligte

verlangen, daß vor der Ueberweisung des Cntschädigungsgegenstandes an den Bau-

unternehmer von diesem und auf Kosten desselben eine zur Gewährung der Entschädigung

muthmaßlich ausreichende Caulion bei dem Gerichte der belegenen Sache durch baare

vinterzezung bestellt werde.Die Höhe der Cautions= Summe wird, nach Befinden auf vorgängige Vernehmung.
Sachverständiger, durch den Expropriations-Commissar bestimmt.

Artikel 15.

Das Enteignungsgeschäft wird erst mit der Vollendung des Bahnbaues und der

Aufmessung und Versteinung der Bahn und ihrer Zubehörungen als abgeschlossen an-

gesehen. Findet sich daher bei der definitiven Vermessung und Berechnung, daß ein

Entschädigungsberechtigter bei früher erfolgter Zahlung in Folge einerirrigen Annahme
binslchtlich des Flächengehalts oder einer unrichtigen Berechnung zu wenig oder zuviel

als Entschädigung erhalten hat, so muß die Differenz durch Rachzahlung oder Zurück
zahlung ausgeglichen werden.

Artitel 16.
Die mit dem Entei s Grundst „ Gemeindelasten

und Grundlasten aller Art- namentiich aber zea hastende. Guts- und lehnsherrliche
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Rechte, Nutzungs= und Seritut-Befugnisse, find bei theilweiser Grundbesitzabtrelung
im Verhältnisse des abzutretenden Theils zu dem zurückbleibenden Theile, sofern sie

theilbar, in Wirklichkeit, sofern sie aber nicht theilbar, nach dem antheiligen, durch

Sachverständige zu ermittelnden Werthanschlage,aufdenabgetretenenGrundbesitztheil
zu überweisen.

Dieselben müssen auf Verlangen des BauunternehmersoderdesBerechtigtenab.
gelöst werden. Steuern, Gemeindeabgaben, Kirchen= und Schullasten unterliegen
jedoch der Ablösung nicht, sondern haften — bei theilweiser Abtretung in der ermittel-

ten verhältnißmäßigen Höhe —auf dem enteigneten Grundbesitze.

Für das Ablösungsverfahren treten die im dritten Abschnitte dieses Gesetzes ent.
haltenen Vorschriften ein.

Wenn eine auf dem zu enteignenden Grundbesitze lastende, nicht ablösbare Grund-

dienstbarkeit (Servitut) auf Verlangen des Bauunternehmers oder, wenn sie ohne

wesentliche Erschwerung nicht mehr ausgeübt werden könnte, auf Verlangen des Be-
rechtigtenwegfallen soll, so hat der Bauunternehmerdem Berechtigten, falls er denselben
nicht durch Bestellung einer andern solchen Dienstbarkeit vollständig entschädigt, den
Werth der Dienstbarkeit, wie er sich in besonderer Hinsicht auf das herrschende Grund-

stück nach dem Gutachten der Schäter herausstellt, zu ersetzen; unabhängig hieron

ist dem Eigenthümer des Gruwdbesitzes der Werth des letzteren, wie sich derselbe unter

Veranschlagung der auf dem Grundbesitzt ruhenden Dienstbarkeitslast ergiebt, vom
Bauunternehmer zu erstatten.

Mitbelehnte, Fideicommiß-Berechtigte und sonstige Interessenten, mit Ausnahme
der Pachter, Miether und zeitigen Nuhnieher (Art. 17) können sich wegen ihrer

Rechte an dem abzutretenden Gegenstande nur andie Entschädigungsgelder halten.

Artikel 17.

Wenn die für das Eisenbahnunternehmen iin Anspruch genommenen Grundbe-

sitzungen verpachtet sind, die Folgen der Abtretung, Beschwerung, Beschränkung
oder eingeräumten Benupzung den Pachter treffen und der Pachtvertrag für den Fall

der Lösung oder Aenderung des Pachtverhältnisses die Ansprüche zwischen den Vertrags-

theilen nicht auf andere Weise festsetzt, kommen folgende Bestimmungen zurAnwendung:
1) Wird durch die Enteignung der ganze Gegenstand der Pachtung in Anspruch

genommen, so ist der desfallsige Vertrag als, aufgelost zu betrachten und dem
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Pachter der aus der früheren Aufhebung des Vertrags für ihn erwachsende
Schaden vom Bannnternehmer zu vergüten.

Wenn durch die Enteignung eines bloßen Theils des verpachteten Grundbe-

sites die Fortsetzung des bisherigen Pachtwertrags unmöglich gemacht oder
wesentlich verändert oder erschwert wird, so kann der Pachter die Aufhebung

des Pachtvertrags verlangen, und es sind.indiesemFallsowohlderVerpachter,
als der Pachter für den ihnen daraus erwachsenden Nachtheil vom Bauunter-

nehmer zu entschädigen.

Gibt die Enteignung nach der vorstehenden Bestimmung keinen Grund zur

Auflösung des Vertrags, so hat der Pachter vom Bauunternehmer zuerhalten:

n) die für die vorübergehende Benuhung eines verpachteten Gruwbesitzes
erfolgendeEntschädigung, sofern und insoweit, als dieselbe für die während
der Pachtzeit entbehrte oder beschränkte Benuhung bezahlt wird;

6) von dem für die Abtretung oder immerwährende Benutzung eines Theils

des Vertragsgegenstandes bestimmten Entschädigungscapital denjenigen
Belrag, welcher den mit jährlich 31 vom Hundert auf die Dauer der

Pachtzeit zu berechnenden Zinsen gleichkommt.

Miether und zeitige Nutznießer jeder Art haben dieselben Ansprüche und Rechte,
welche vorstehend den Pachtern eingeräumt sind.

Die Ansprüche der Pachter, Miether und zeitigen Nutznießer sind von dem Com-

missar nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes festzustellen.

Artikel 18.

Wenn vom Bauunternehmer Fluß-Correctionen vorgenommen werden, tritt das

neue Flußbett an die Stelle des verlassenen Flußbettes und es geht das letztere in das

Eigenthum der Bahnvewaltung über. Das neue Flußbett ist dagegen alsbald nach

bewirkter Herstellung von dem Staate, der Gemeinde oder den betheiligten Privat=

Personen, soweit die frühere Verpflichtung reichte, bezüglich soweit die Uebernahme
derselben durch Geset begründet ist, zu übernehmen und zu unterhalten; sofern oder
insoweit eine derartige Verpflichtung nicht bestand oder besteht, hat der Bauunternehmer
das neue Flußbett zu unterhalten.

Gleiche Bestimmungen gelten für Straßenverlegungen, welche vom Banuunter-
nehmer vorgenommen werden.

Fürstl. Schwarzb. Rudolst. Gesetsammlung XXIX. 75

—
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Der Bauunternehmer hat für Erhaltung einer ungestörten, sowie für Wieder-
herstellung der von ihm unterbrochenen Communication nach beiden Seiten der Bahn

zu sorgen und die zu diesem Behufe erforderlichen Brücken, Durchgänge, Wasserzüge,

Uebergänge, Fahr= und Trist-Wege auf seine Kosten herrichten zu lassen und, sofern
und insoweit den Betheiligten daraus eine neue oder erhöhte Belästigung erwächst,

dieselben zu unterhalten.
Dieselbe Verbindlichkeit liegt ihm auch rücksichtlich solcher Veranstaltungen ob,

welche zur Beseitigung der durch den Bau und Betrieb der Eisenbahn für die öffentliche

Sicherheit und die Sicherheit des Einzelnen unmittelbar drohenden Gefahren durch
Verordnung vorgeschrieben oder von den zuständigen Verwaltungs· Behorden angeordnet

werden.

Dritter Theil.
Von dem Verfahren und der Entscheidung über die Abtretung

und Entschädigungsleistung.

Artikel 19.

Die Entscheidung über die Nothwendigkeit und den Umfang einer zwangsweisen

Abtretung, sowie über die zu gewährende Entschädigung erfolgt, mit Ausschluß des
Rechtswegs, lediglich im Verwaltungswege durch einen von Uns ernannten besonderen

Commissar-

Denselben sind die nöthigen Protokollführer und sonstigen Hülfspersonen beizu-

Hach Bedrfniß werden mehrere Commissare mit abgegrenzten Bezirken ernannt.

Artikel 20.

Der Bauunternehmer hat den Antrag auf Enteignung oder Belastung fremden

Gu#pbesitzes, bezüglich auf ktaung sremder Nechte und Gerechtsame an den
Commissar zu richten und zu begründen

1) durch genaue Bezeichnung der Grundstcke auf welche sein Antrag sich bezieht,
nach Lage, Größe und, wenn möglich, Kataster--Nummer:

2) durch Angabe der beanspruchten Grundfläche, nach Ruthen, wenn das be-

treffende Grundstück nicht ganz verlangt wird, unter Beischluß von Auszügen
der einschlagenden Karten;
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3) durch genaue Bezeichnung der verlangten Belastung oder Rechtsabtretung;
4) durch Namhaftmachung der Eigenthümer, bezüglich ihrer Vertreter, der ct.

waigen Pachter, Miether oder Nußnieher.
Mit diesem Antrage hat der Unternehmer die Bestellung eines gehörig zu legiti-

mirenden Bevollmächtigten, so wie die Namhastmachung des von ihm zu ernennenden
Schäßers (Art. 22) zu verbinden.

Artikel 21.

Der Commissar hat sofort, soweit nölhig unter Vermittelung des zuständigen

Gerichtes, die erforderlichen Eigenthums= und Hypotheken. Bescheinigungen einzu-
ziehen und alle auf die Zwangsenteignung sich beziehenden Verhältnisse, namentlich
die bei der Abtretung betheiligten Eigenthümer, bezüglich ihre Vertreter oder die

sonstigen Berechtigten und die in den letzten Veräußerungsfällen vorgekommenen Preise

durch gerichtliche Auszüge aus den Hypothekenbüchern, Grund= oder anderen ein-

schlagenden Gerichts-Acten, Vernehmung der Grund--Eigenthümer, des Gemeinde-

vorslandes oder anderer Muskunstspersonen bezüglich in sonst geeigneter Weise gehörig
auszumitteln.

Ist der Aufenthalt eines Vetgeiligten unbekannt oder ist ein loicher abwesend und
so entfernt, daß seine Vorladung Schwierigkeiten oder bedeutendenZeiwerlust ver-
ursachen würde, ohne dah ein Bevollmächtigter oder Vormund für ihn bestellt i#so“
hat auf Antrag des Commissars das Gericht der belegenen Sache von Amtswegen einen

Stellvertreterfür denselben zu bestellen, zuschen dessen Interessen bei dem turhe
geschäfte zu wahren berechtigt und verpflichtetis.

Artikel 22.

Nach erfolgter Ermittelung der Betheiligten und Absteckung der Bahulinie hat

der Commissar dafür zu sorgen, daß sosort für jede betroffene Flur zur Ermittelung
der Entschädigungsbeträge für die in dieser Flur vorkommenden Enteignungen als

Schätzer drei der Oerklichkeit und der abzuschätzenden Gegenstände möglichst kundige

Sachverpändige bestellt werden, welche sich im Besitze des Staatsbürgerrechtes befinden,
auch bei der fraglichen Enteignung persönlich unbetheiligt sein müssen.

Einer dieser Schätzer ist von dem Commissar, der zweite von dem Bauunternehmer

zu ernennen, der dritte aber von den betheiligten Entschädigungsberechtigten zu wählen.

Die beiden ersizcdachten Schäßer können gleichzeilig für eine Mebriahl von Fluren
ernanntk werden.
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Artikel 23.

Behufs derWahl des dritten Schäßers hat der Commissar die aus den Verhand-

lungen sich ergebendenBetheiligten oder deren Stellvertreter (Art. 21) zu einem anzu-

beraumenden Termine ünter Androhung des gesetzlichen Rechtsnachtheiles (Art. 24)
peciell vorzuladen, auchdiesenT gdes ersten und zweiten Schatzers,
in den betreffendenGemeinden öffentlich bekannt zu machen.

Artikel 24.

Die in Person oder durch genügend gerechtfertigte Bevollmächtigte erschienenen
Betheiligten wählen nach relativer Stimmenmehrheit; die Nichterschienenen oder die
Wahl Verweigernden sind des Wahlrechts verlustig.

In dem Falle, wenn auf mehrere Personen die meisten Stimmen in gleicher Zahl

fallen, ist eine engere Wahl zwischen diesen sofort zu bewirken. Wenn auch diese keine

relative Stimmenmehrheit ergeben sollte, so enkscheidet unter denen, welche die meisten
gleichen Stimmen für sich haben, das Loos.

Erscheint auf die erwähnte Vorladung Niemand im Termine, oder verweigern

sämmtliche erschienene Betheiligte die Wahl, so hat der Commissar den dritten Schätzer

zu emennen.

Das Ergebniß wird den Erschienenen sofort bekannt gemacht und glelchzeitig in

der betreffenden Gemeinde auf ortsübliche Weise zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Eine Ansechtung des Wahlverfahrens oder Einwendungen gegen die solchergestalt

(Actt. 22, 23) bestimmten Schäßer sind nur innerhalb der nächsten 3 Tage zulässig.
Der Commissar hat alsbald darüber zu erkennen.

Artikel 25.

Gleichzeitig mit der Ernennung, bezüglich Wahl derdrei Schätzer, ist für jeden
derselben auf gleiche Weise ein Stellverkreter zu ernennen, bezüglich zu wählen, welcher

in Fällen, wo der betreffende Schätzer verhindert ist, oder als unzulässig verworfen

wird, für denselben eintritt.
Als Gründe der Unzulässigkeit eines Schätzers sollen diejenigen gelten, aus

welchen Zeugen im Civil-Processe unfähig oder verdächtig sind.

Artikel 26.

Betrifft die Abschätzung Gegenstände, zu deren Taxation die erwählten Schätzer
oder deren Stellvertreter wegen mangelnder Kenntniß, worüber der Commissar bei
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erhobenem Zweifel zu erkennen hat, nicht im Stande sind, so sind für diesen einzelnen

Fall andere Schätzer auf die angegebene Weise zu ernennen,bezüglich von den indiesem
Falle Betheiligten zu wählen.

Artikel 27.

Die Schätzer sind vom Commissar, unter besonderer Hinweisung auf die in den

betreffenden Artikeln dieses Gesetzes enthaltenen Vorschriften, eidlich zu verpslichten
und können, sofern sie nicht über acht Stunden von der betreffenden Gemarkung ent-

fernt wohnen, ohne besonders erhebliche Enlschuldigungsgründe, über welche der
Commissar entscheidet, die auf sie gesallene Wahl nicht ablehnen, haben aber den Be-
zug der durch Gesetz oder sonstige Normen ihnen zugebilligten Gebühren, Diäten und

Transportkosten zu beanspruchen.

Artikel 28.

Der Bevollmächtigte des Bauunternehmers hat auf Bestimmung eines Termins

zur Verhandlung über die Enteignung beziehungsweise Abschähung anzutragen.
Dieser Termin ist in der Negel in dem Orte, in dessen Gemarkung die betreffenden

Giunstücke gelegen sind, innerhalb vierzehn Tagen bis drei Wochen abzuhalten.
Es sind hierzu nicht allein der Bauunternehmer oderdessen Bevollmächtigter und

die bereits ermittelten Entschädigungsberechtigten oder deren bestellte Vertreter mittelst

besonderer Zufertigung, sondern auch alle Personen, welche in Beziehung auf die ab-

zutretenden Gegenstände oder auf die Entschädigungsgelder aus irgend einem Grunde
einen in diesem Verfahren geltend zu machenden Anspruch zu haben glauben, durch eine

öffentliche Bekanntmachung in der betreffenden Gemeinde und in den officiellen Nach-

richtsblättern vorzuladen.
Die Vorladungen sind, soweit es angeht, mit der im Art. 23 vorgeschriebenen

zu verbinden und müssen nicht allein den Zweck des anberaumten Termincs angeben,

sondern auch die im Art. 29 aufgeführten Rechtsnachtheile androhen.

Zu dem Termine sind auch die bestellten Schäper, sowie denk Gemeindevorstand
unddie Feldgeschworenen (Märker) der betreffenden Gemeinde als Auskunfispersonen

und zur Vermittelung einer gütlichen Uebereinkunft vorzuladen.
Kann die Verhandlung voraussichtlich an einem Tage nicht erledigt werden, so ist

der Termin auf mehrere, wo dn aufeinander folgende — anzuberaumen undaufjeden Tag der t se vorzuladen.b II I v
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Arti

In dem Termine können die onsiclkel ab.e oiinn nach l-
oder durch hinlänglich Bevollmächtigte erscheinen.

Die Ausbleibenden treffen folgende Rechtsnachtheile:
u) den Bauunternehmer, daß er die sämmtlichen Koslen des vereitelten Termins

sammt den Reisekosten und Zehrungskösten der Betheiligten zu tragen und zu

ersetzen, auch deren gehabte Versäumniß zu vergüten hat;
b die bekannten Entschädigungsberechtigten, daß die Einwilligungin die ange-

sprochene Abtretung angenommen, die Entschädigungssummte aberim Wegeder

gesetzlichenSchähung einseitig festgestellt und nach Befinden gerichtüich deponirt
wiid;

e) die dem Commissar nicht bekannten Entschädigungoberechtigten, deh sie der

Berücksichtigung ihrer nicht angemeldeten Nechte und Entschädigungsausprüche

verluslig gehen, bezüglich mit denselben lediglich an den Enpfänger der Ent-
schädigungssumme verwiesen werden. ·

Alle Rechksnachtheile treten mit Ablauf des Termins chue -
gung und ohne förmlichenVescheid, ein.

Artit * 30.
In dem Termine hat der Commissar die cientuen Seheligen uber den Um-

fang der Abtretung beziehungsweise Uebermahme eines Enteignungsgegenstandes
(Artt. 3, 4, 5) oder die Einräumung eines Rechtes (Art.3) und die geforderte Ent-

schädigung zu vernehmen und, wenn möglich, eine gütliche Uebereinkunft hierüber,

erforderlichen Falls unter Zustimmung betheiligter dritter Personen, zu vermitteln,
auch dieselbe protökollarisch festzustellen.

Werden Einwendungen gegen die Abtretung, gegen den Umfang derselben, be-

züglich der Uebernahme eines Enteignungsgegenstandes oder gegen die Einräumung

eines Rechtes vorgebracht, welche auf gütlichem Wegenicht beseitigt werden können,
so sind dieselben nebst etwaigen Gegenerklärungen der Betheiligten zu Protokoll zu

nehmen. Nach Feststellung der StreitfragehatderCommissardieetwanöthigeVer-
messung vornehmen zu lassen, bezüglich die Gutachten Sachverständiger einzuholen und
sodann, wo möglich sofort, Entscheidung abzugeben.

Der Baunnternehmer und der Commissar können solche Sachverständige für alle

Falle dieser Gattung ernennen; der dütte solcher Sachverständigenistdagegen fürjeden
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besonderen Fall von dem Eigenthümer oder Rechtsinhaber und den etwaigen betheiligten

Dritten zu wählen.

Bezüglich der Ersordernisse, der Wahl und der Verpflichtung solcher Sachver-

ständigen gelten die über die Schäßzerin diesem Gesetze enthaltenen Grundsähe.
Kommt dagegen über den Betrag der Entschädigung eine gütliche Uebereinkunft

nicht zu Stande, so sind sofort die verpflichteten Schätzer anzuweisen die abzutretenden
oder zeilweilig zu überlassenden Grundbesitzungen, Rechte und Gerechtsame, bezüg-

lich nach vorgängiger Vermessung, genau und pflichtmäßig abzuschätzen, sofern nicht
etwa wegen der besonderen Beschaffenheit des abzuschätzenden Gegenstandes (Art. 20)
oder weil gegen die Zulässigkeit eines der Schäßer und dessen Stellvertreters begründete

Einwendungen (Art. 25) gemacht werden, die Wahl anderer Schäher nothwendig er-
eint.

Kann das Gutachten bezüglich die Abschätzung nicht in demselben Termine zu

Protokoll bewirkt werden, so ist zur Einbringung derselben ein anderer Termin, jedoch
nicht über vierzehn Tage hinaus, anzuberaumen. "

Artikel 31.

Machen sich Vermessungen nöthig, so sind solche durch verpflichtete Feldmesser
vorzunehmen.

Bei den Erörterungen derSachverständigen, bezüglich Schätzer, haben die Be-

theiligten das Recht, dieselben, insbesondere die Schätzer, auf alle Umstände aufmerk-

sam zu machen, welche auf das Gutachten, namentlich auf die Taxe, Einfluß haben
können, auch sind die Ortsvorstände und Feldgeschworenen (Märker) (Art. 28) ver-

pflichtet, den Sachverständigen oder Schähtern auf Verlangendie beider Sacherörterung
oder Werthschäßung erforderliche thatsächliche Auskunft zu ertheilen.

Artikel 32.

Ist ein besonderer Termin zur Einreichung der Gutachten bezüglich Toxen anbe,
raumt worden (Art. 30), so sind die Betheiligten zu demselben mit der Bedeutung vor-

zuladen, daß imFalle ihres Nichterscheinens die Eröffnung der Gutachten oder Taxen
und die commissarische Entscheidung dennoch erfolge. Die Sachverständigen und
Schähzer haben die von ihnen schriftlich auszustellenden Gutachten und Taxen persönlich

z überreichen, welche sodann vom Commissar den erschienenen Betheiligten zu eröffnen
sind.
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Wegen etwaiger Mängel sind die Sachverständigen oder Schäzersofort zu Protokoll

zu vernehmen.

Zeigt sich eine erhebliche Verschiedenheit in den Ansichten der Sachverständigen,

bezüglich in den Werthangaben der Schätzer, so darf der Commissar eine gemeinschast-
liche weitere Berathung derselben anordnen, wobei von ihm auf Gutachten anderer

bewährter Landwirthe, Bauhandwerker u. s. w. zur Aufklärung der Sache und zur Er-

wägung der Sachverständigen, bezüglich Schätzer, vorgelegt werden können.

Artikel 33.

Sind die Gutachten, bezüglich Taxen, im ersten oder zweiten Termine definitiv

zu erkennen gegeben, so hat der Commissar nach Mahgabe derselben seine Entscheidung
in der Sache zu ertheilen. Betrifft diese die Abtretung im Allgemeinen oder den Um-

fang derselben, bezüglich die Uebernahme eines Enteignungsgegenstandes oder die Ein-

räumung eines Rechtes, so hat der Commissar darüber mit gecigneter Rücksicht auf dic

Gutachten der Sachverständigen nach eigener Erwägung zu entscheiden. Betrifft da-

gegen die Entscheidung Entschädigungsleistungen, so hat der Commissar den Betrag
der jedem Betheiligten gebührenden Entschädigung zu bestimmen und hierbei in dem
Falle, wenn die Gutachten der Schätzer hinsichtlich des Betrages der Entschädigung

nicht übereinstimmen, einen Durchschnitt zu ziehen.
Die Entscheidung ist, wo möglich, im Termine zu ertheilen und denBetgeiligten

zu verkündigen, sosern dieses aber nicht thunlich ist, binnen acht Tagen zu erlassen
undbekanntzumachen. In beiden Fällen muß den Betheiligten, wenn Entschädigungen
in Frage stehen, das Feststellungs-Dekret schriftlich mitgetheilt werden.

Artikel 34.

Gegen alle endlichen Entscheidungen des Commissars steht sowohl dem Bauunter-
nehmer, als jedem Entschädigungsberechtigten die Berufung an Unser Ministerium,

zu. Gegen Verfügungen und Entscheidungen, welche der Commissar im Laufe des
Verfahrens erläßt, kann die Berufung nur dann eingelegt werden, wenn dieselben auf

den Rechtsbestand des letzteren von Einfluß sind.

Die Berufung ist bei Vermeidung des Verlustes innerhalb 10 Tagen von der

Eröffnung der Verfügung beziehentlich der Entscheidung an, bei dem Commissar ein-

zulegen und zugleich auszuführen.
Betrifst die Berufung einen bloßen Rechnungsfehler, so kann der Commissar der

Beschwerde, wenn er sie für begründet erachtet, selbst abhelfen.

6 MWobOTNVI 59
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Nach eingewendeker Berufung darf der Commissax seine angefochtene Entscheidung.
nur dann vor Eingang der zweitinstanzlichen Entscheidung zur Ausführung bringen,

wenn mit dem Verzug ein unwiederbringlicher Rachtheil verbunden sein würde (Art. 14).

Artikel 35.

Das Ministerium entscheidet in lezter Instanz; die Entscheidung desselben eröffnet
der Commissar den Betheiligten.

Artikel 36.

Sowohl der Commissar, als auch das Ministerium, sind verpflichtet, ihre Amts-

handlungen, soweit-icht für dieselben durch das Gesetz bestimmte Fristen vorgeschrieben
sind, stets mit thunlichster Beschleunigung vorzunehmen.

Die genaunten Behörden, sowie die zugezogenen Spachvelnon undSthhaherhaben ihre Entscheidungen bezglich Gutachten mit den nöthig stüt

Vierter Theil.

Vollzugs= und Schlußbestimmungen.

Artikel 37.

Die vor dem Commissar in Beziehung auf Gegenstände der Enteignung oder des

Enteignungsverfahrens abgeschlossenen Vergleiche und die von ihm, bezüglich von dem

Ministerium, ertheilten endgülligen Entscheidungen haben die Wirkung gerichtlicher

Vergleiche und rechtskräftiger n Erkenntnisse.
tikel 38. "

Der Commissar hat dem im der belegenen Sache von der zu Stande ge-

kommenen Enteignung, von den entschädigungsberechtigten Personen und von dem

Entschädigungsbetrage alöbald Kenntniß zu geben, auf den Bauunternehmer, sowie

die sahhhisungibeh ge zu benachrichtigen, daß und wann diese Mittheilung
erfolgt

un, gedachte Gericht hat die ihmin Bezug auf den enteigneten Grundbesih wegen

Regelung des Grundlasten-Verhältnisses und Wahrung der Rechte Dritter obliegenden

Verpflichtungen gehörig zu erfüllen, namentlich liegt ihm auch die Ueberwachung der

Abzahlung der auf dem enteigneten Grundbesitze lasteuden bekannten ** ob.
Fürstl. Schwarzb. Gesetzsammlung XXIX.



524 1868.
Artikel 30.

Das Gericht der belegenen Sache hat innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang der
Nachricht (Art. 38) dem Commissar zu eröffnen, an wen der Bauuntemehmer die Ent-

schädigungssummen zahlen soll.
Auf durch den Commissar erfolgte Mittheilung dieser Zahlungsanweisung hat der

Bauunternehmer binnen achtTagen derselben entsprechend zu zahlen. Ist aber inner-
halbjener vierzehntägigen Frist eine gerichtliche Zahlungsanweisung nicht erfolgt, so
darf der Bauunternehmer die festgestellte Entschädigungssumme bei dem Gerichte der

belegenen Sache hinterlegen.

Artikel 40.

Die gerichtliche Hinterlegung des Entschädigungsbetrages steht rechtlich der
Zahlung gleich:

1) in dem in Art. 39 gedachten Falle;

2) wemn der zu Entschädigende die Annahme der gütlich vereinbarten oder nach Maß-

gabe dieses Gesetzes festgestellten Entschädigung verweigert oder abwesend ist und
keinen Bevollmächtigten bestellt hat;

3) wenn neben dem Eigenthümer noch andere dinglich Berechkigte vorhanden und

deren Ansprüche auf verhältnißmäßige Antheilc an der Entschädigung nicht Fofort
ermittelt oder durchVertrag abgefunden sind;
wenn das Eigenthum einer enteigneten Grundbesitzung oder Berechtigung be-

stritten ist.

1

Artikel 41.

Sofort nach Zahlung der Entschädigungssumme in Gemäßheit der Anweisung des
Gerichtes derbelegenen Sache oder an das letztere kann der Bauunternehmer verlangen,
in den Besitz des enteigneten Grund und Bodens, bezüglich des in Anspruch genom-

menen Rechtes gesetzt zu werden.

Der Commissar hat nöthigen Falles die Einweisung des Bauunternehmers in den

Besitz des Grundslückes, bezüglich in das Recht, bei der zuständigen Justiz. Behörde
zu beantragen, welche dieser Nequisition im gerichtlichen Zwangswege zu entsprechen

hat. Ebenso ist das Gericht der belegenen Sache verpflichtet, auf Requisition des
Expropriations-Commissars die Einweisung der Expropriatenindiesestgestellte Ent-
schädigungssumme entweder durch Ueberweisung der niedergelegten Caution (Art. 14),

oder soust mittelst gerichtlicher Zwangsmittel zu versügen.
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» Artikel 42.

Hat der Bauunternehmer die Entschädigungssumme für einen enteigneten Grund-
besitz bezahlt oder hinterlegt (Artt. 39 und 40), so hat das Gericht der belegenen Sache
auf seinen Antrag nach Maßgabe der bestehenden gesetzlichen Vorschristen und mit Be-
nutzung der bei dem Commissar ergangenen Vorhandlungen das Nöthige wegen Aus-

fertigung der Erwerbsurkunde, sowie wegen Benachrichtigung der betheiligten Ein-

nahme= und Kataster-Behörden zu verfügen.
MitderZustellung dieser Urkunde geht das Eigenthum an dem enteigneten Grund-

besitze, vorbehältlich der Bestimmung in Ark. 16, frei von allen in dem Enteignungs-

verfahren angemeldeten und berücksichtigten, sowie von allen wegen Nichtanmeldung

unberücksichtigt gebliebenen dinglichen Lasten (Art. 29) auf den Bauunternehmer über.
Ist ein enteignetes Grundstück mit anderen verpfändet oder wird von einem ver-

pfändeten Grundstücke nur ein Theil enteignet, so erlischt das Pfandrecht an jenem

Grundstücke oderdiesem Theile durch gehörige Zahlung bezüglich Hinterlegung (Artt.39,
40) des auf den enteigneten Grundbesitz nach Maßgabe der Entschädigungssumme
verhältnihmäßig fallenden Betrages von dem Pfandschuld-Capital.

Die auf dem enteigneten Grundbesitze lastenden, beziehungsweise beil theilweiser
Enteignung auf denselben entfallenden Steuern bleiben auf ihm haften. Gleiches gilt
von den auf dem Gemeinde-, Bezirks-, Kirchen= oder Schulverbande beruhenden Lasten

und Abgaben, welche auf dem enteigneten Grundbesitze haften.
Die Staatsregierung ist jedoch befugt, zur Förderung des Bauunternehmens die

zeitweise Befreiung von Steuern undGemeindeabgaben bis zu 25 Jahren von Eröff.
nung der Bahn an zu verfügen.

Artikel 43.

Von Bekanntmachung der Baulinie an kann kein von derselben getroffenes Grund-

stück durch Veräußerung mit rechtlicher Wirkung gegen den Bauunternehmer in der Art

getheilt werden, daß dadurch die Uebernahmeverbindlichkeit für das ganze Grundstück

(Art.4)herbeigeführtwerden soll.

Artikel 44.

Tritt im Laufe des Enteignungsverfahrens an einem zu enteignenden Gegenstande

eine Veränderung im Eigenthume ein, so ist der Rechtsnachfolger an die die Enteignung

betreffenden Handlungen seines Vorgängers gebunden.
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Artikel 45.

Bei den in diesem Gesetze vorgeschriebenen Verhandlungen soll, sofernnicht andere
Bevollmächigte bestellt worden sind, als Vertreter des Domanial-Fiscus der Rent-

beamte oder Revierförster, in dessen Bezirke das betreffende Grundstück gelegen ist, als
Vertreter einer Kirche, eines Pfarrers oder einer Schule der Kirchen= und Schulvor-

stand, als Vertreter einer Gemeinde der Gemeinde-Vorstand und als Vertreter einer

milden Anstalt deren Verwalter belrachtet werden. Freiwillige Vereinbarungen dieser

Vertreter mit dem Bauunternehmer, bezüglich mit einem dritten Berechtigten, bedürfen

zu ihrer Gültigkeit der vorschristsmähigen Zustimmung und Genehmigung der betreffen-
den Behörden oder Körperschaften.

Artikel 46.

Dem Bauunternehmer sind in Bezug auf die zum Bahnban zu erwerbenden

Grundstücke und Rechte für behördliche Arbeiten Sporteln nicht anzusinnen, namentlich
auch die erforderlichen Auszüge aus öffentlichen Akten und Büchern unentgeldlich zu
verabfolgen. Dagegen liegt demselben ob, alle durch Bestellung des Expropriations-

Commissars und dessen Hülfs-Personals, sowie alle durch das Expropriations-Ver,

fahren entstehenden Kosten, insbesondere auch die für den Commissar, dessen
Protokoll-Führer, Schrelber und Diener, für die Schäher, Sachverständigen, Aus-

kunfts-Personen, Gemeindevorstände, Steuer-Revisoren, Geometer und Rechnungs-
verständigen erwachsenden Diäten, Transportkosten und Gebühren mit Einschluß des

entstehenden Büreau-Aufwandes und der sonstigen Verläge zu tragen und zu erstatten.

Die durch Ungehorsam, Säumniß und unbegründet gesundene Beschwerden und
Berufungen erwachsenden Kosten hat mit Einschluß von Sporteln und anderen zur

Staatscafse fließenden Gebühren der schuldige, bezüglich zurückgewiesene Theil zu

tragen.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Jusiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 7. December 1868.

(L. S.) Albert, F. z. S.
v. Vertrab. v. Ketelhodt.
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	No. XXVI. Staatshaushalts-Etat.
	No. XXVII. Bekanntmachung der Fürstlichen Regierung, die Ertheilung eines Privilegiums für Wirth & Co. in Frankfurt a.M. auf einen verbesserten Rommingerschen Kessel betreffend.
	No. XXVIII. Ministerial-Bekanntmachung, die Ermäßigung der Controle-Gebühr für das zu landwirtschaftlichen Zwecken bestimmte Salz betreffend.
	No. XXIX. Bekanntmachung, die Tilgungszeit für Zins- und Tilgungs-Renten der Fürstlichen Landescreditcasse betreffend.
	No. XXX. Ministerial-Bekanntmachung, die gebührenfreie Beförderung telegraphischer Depeschen betreffend.
	No. XXXI. Verordnung des Fürstlichen Ministeriums, die Einführung der Königlich Preußischen Arznei-Taxe betreffend.
	No. XXXII. Ministerial-Bekanntmachung, das Paßwesen betreffend.
	No. XXXIII. Gesetz, betreffend die Beschränkung des Bergregals, die Rechtsverhältnisse zwischen Bergbautreibenden und Grundbesitzern, sowie die weitere Ermäßigung der Berggefälle.
	Druckfehler-Berichtigung.

	Elftes Stück vom Jahr 1868.
	No. XXXIV. Verordnung, dei Aufhebung des Justizamtes Blankenburg betreffend.
	No. XXXV. Bekanntmachung der Fürstlichen Regierung, die Ertheilung eines Privilegiums für den Herzoglich Braunschweigischen Forstmeister Georg Alers in Helmstedt auf eine neuerfundene Höhen- oder Flügelsäge betreffend.

	Zwölftes Stück vom Jahr 1868.
	No. XXXVI. Ministerial-Bekanntmachung, betreffend den Beitritt des hiesigen Fürstenthums zu der Belgisch-Preußischen Uebereinkunft wegen gegenseitigem Schutzes der Rechte an literarischen erzeugnissen und Werken der Kunst, vom 28. März 1863.
	Beitritts-Vertrag.
	Formular zu Art. 3.
	Uebereinkunft.


	Dreizehntes Stück vom Jahr 1868.
	No. XXXVII. Ministerial-Bekanntmachung, die Reorganisation der Landes-Verwaltungs-Behörden betreffend.
	No. XXXVIII. Bekanntmachung, den Anschluß hamburgischer Gebietstheile an den Zollverein und die Herstellung des freien Verkehrs mit demselben betreffend.
	No. XXXIX. Ministerial-Bekanntmachung, die Erhebungsgebühren von der außerordentlichen Grungsteuer betreffend.
	No. XL. Ministerial-Bekanntmachung, das Portofreiheitswesen im Norddeutschen Postgebiete betreffend.

	Vierzehntes Stück vom Jahr 1868.
	No. XLI. Bekanntmachung der Fürstl. Regierung, die Ertheilung eines Privilegiums für Francis Henry Dykers in New-York und Laban Clarke Stuart in Brooklin in Nordamerika auf eine elektro-magnetische Kraftmaschine betreffend.
	No. XLII. Ministerial-Verordnung, die Vertilgung der Maikäfer betreffend.

	Fünfzehntes Stück vom Jahr 1868.
	No. XLIII. Ministerial-Bekanntmachung, die Zusammenstellung der über das Sportelwesen erlassenen gesetzlichen Bestimmungen betreffend.
	Inhalts-Verzeichniß.


	Sechszehntes Stück vom Jahr 1868.
	No. XLIV. Verordnung, die Ausstellung der Wasserhöhenmaße betreffend.

	Siebenzehntes Stück vom Jahr 1868.
	No. XLV. Verordnung, betreffend die Aufhebung einer Bestimmung in §. 11 der Ausführungs-Verordnung zu dem Gestze über die Landesvermassung, vom 11. October 1861 (G.S. 1861, S. 135).
	No. XLVI. Ministerial-Verordnung, die Anwendung des Zollgewichts als Medicinal-Gewicht betr.
	No. XLVII. Instruction über das Verfahren bei Eichung und Stempelung der Medicinalgewichte.

	Achtzehntes Stück vom Jahr 1868.
	No XLVIII. Ministerial-Bekanntmachung, die Zulassung des früheren Kurfürstlich Hessischen Staatspapiergeldes im hiesigen Fürstenthume betreffend.
	No. XLIX. Ministerial-Bekanntmachung, betreffend die Vorschriften des PreußischenRechts über die bürgerlichen Rechtsverhältnisse der Militairpersonen.

	Neunzehntes Stück vom Jahr 1868.
	No. L. Gesetz, die Veräußerungen zum Nachtheil der Gläubiger betreffend.
	No. LI. Ministerial-Bekanntmachung, die Beglaubigung eines Geschäftsträgers des Norddeutschen Bundes bei der Republik Chili betreffend.
	No. LII. Bekanntmachung des Fürstlichen Ministeriums, die Ertheilung eines Patents für die Techniker Carl Windhausen und Heinrich Büssing in Braunschweig auf einen neu construierten festen Schornsteinaufsatz, Deflector genannt, betreffend.

	Zwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LIII. Ministerial-Bekanntmachung,  betreffend die Denaturirung von Vieh- und Gewerbesalz, sowie die Controle hinsichtlich des abgabenfrei verabfolgten denaturirten Salzes.
	Controlregister für Zwischenhändler.


	Einundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LIV. Ministerial-Bekanntmachung, die Anwendung der zwischen den Zollvereins-Staaten getroffenen Verabredungen über den Gewerbebetrieb der Handelsreisenden uf alle Staaten des Nordeutschen Bundes betreffend.
	No. LV. Ministerial-Bekanntmachung, die Portofreiheiten in der Fürstl. Oberherrschaft betreffend.

	Zweiundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No.LVI. Ministerial-Bekanntmachung, die Instruction über Abschätzung, Feststellung und Vergütung der bei den Truppen-Uebungen vorkommenden Flurbeschädigungen betreffend.
	Anlage A.  Schema zur Abschäzungs-Nachweisung
	Anlage B.  Liquidation.


	Dreiundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LVII.  Ministerial-Bekanntmachung, die Aufhebung, beziehungsweise Beschränkung der Binnencontrole im Königreich Württemberg für Wein und Branntwein betreffend.
	No. LVIII. Ministerial-Bekanntmachung, die Puplication des vom 1. August d. J. an zur Anwendung kommenden Regulativs über die zollamtliche Behandlung der mit den Posten ein-, aus- und durchgehenden Gegenstände betreffend.
	No. LIX. Verordnung die Ausübung der ärztlichen und wundärzlichen Praxis im Fürstenthume betreffend.
	No. LX.  Ministerial-Bekanntmachung, die Uebereinkunft mit der Köniklich Preußischen Staatsregierung wegen Vollstreckung der in den hiesigen Landen erkannten Zuchtstrafen in Königlich Preußischen Strafanstalten betreffend.
	Ministerial-Erklärung.


	Vierundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LXI. Gesetz, betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer.
	Anweisung für das Verfahren der Ermittlung des Reinertrags der Liegenschaften behufs anderweiter Regelungen der Grundsteuer.
	Anlage A (zu §. 16).  Allgemeine Grundsätze.
	Anlage B (zu §. 16).  Classifications-Scala

	No. LXII. Gesetz, betreffend die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer.
	Anlage A ( zu §. 4)   Tarif.
	Anlage B.  (zu §. 4).  Allgemeine Grundsätze bei der Veranlagung der Gebäudesteuer.

	No. LXIII.  Ministerial-Bekanntmachung, den zwischen der Königlich Preußischen und der diesseitigen Regierung abgeschlossenen Vertrag wegen Ausführung der Grund- und Gebäudesteuer-Veranlagung im Fürstenthume durch königlich Preußische Behörden und Beamte betreffend.
	Vertrag.


	Fünfundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LXIV. Ministerial-Bekanntmachung, das Bundesgesetz über die Freizügigkeit betreffend.
	No. LXV. Ministerial-Bekanntmachung, das Bundesgesetz über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung betreffend.
	No. LXVI. Ministerial-Bekanntmachung, die Berichtigung einer Bestimmung in der Bauordnung vom 11. Februar d. J. betreffend.
	No. LXVII. Ministerial-Bekanntmachung, den Betrieb stehender Gewerbe betreffend.
	No. LXVIII. Gesetz wegen Abänderung der Gesetze vom 22. März 1861 über die Volksschulen und vom 18. März 1864, einige Abänderungen und Zusatzbestimmungen zum Volksschulgesetze vom 22. März 1861 betr.
	No. LXIX. Verordnung, betreffend die Bestrafung wegen Aufgabe von Gegenständen, der Beförderung mit der Post ausgeschlossen ist.
	No. LXX. Nachtragsgesetz zur Strafprozeßordnung vom 26. April 1850 und zur Strafprozeß-Novelle vom 24. November 1854, betreffend die Besetzung des Gerichtshofes der Geschworenengerichte, ingleichen das Verfahren vor dem Einzelrichter.

	Sechsundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LXXI. Ministerial-Bekanntmachung, den Anschluß des Herzogthums Sachsen-Coburg-Gotha und des Fürstenthums Reuß ä.L. an das gemeinschaftliche Appelationsgericht in Eisenach betreffend.
	Vertrag.

	No. LXXII. Verordnung des Fürstlichen Ministeriums, Abtheilung für Kirchen- und Schulsachen, einen Zusatz zur Verordnung vom 15. November 1854 wegen der Schullehrer-Emeritencasse betreffend.

	Siebenundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LXXIII. Verordnung des Fürstlichen Ministeriums, die Ertheilung eines Patents für den Rentmeister Hermann Schlotter in Köstritz bei Gera auf eine Wasserhebungsmaschine betreffend.
	No. LXXIV. Bekanntmachung, die Ertheilung eines Patents für Andreas Lommer in Breslau auf einen Reverberir-Stahlschmelzofen und das damit verbundene continuirliche Verfahren der Stahlbereitung.
	No. LXXV. Ministerial-Bekanntmachung, die Gewerbesteuerpflicht der Handwerker etc. betreffend.

	Achtundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LXXVII. Bekanntmachung des Fürstlichen Ministeriums, die ertheilung eines Patents an die Fabrikbesitzer Ernst Bohne Söhne in Rudolstadt auf ein als neu und eigenthümlich erkanntes Tinenfaß betreffend.
	No. LXXVIII. Ministerial-Bekanntmachung, den Anschluß der Großherzogthümer Meclenburg, einiger zeither ausgeschlossen gewesener Theile der Regierungsbezirke Stettin und Potsdam, sowie der freien und Hansestadt Lübeck an den Zollverein betreffend.
	No. LXXIX. Ministerial-Bekanntmachung, den Anschluß Preußischer und Hamburgischer Gebietstheile an den Zollverein, so wie die rrichtung eines zollvereinsländischen Hauptzollamtes zu Hamburg betreffend.
	No. LXXX. Ministerial-Bekanntmachung, die Behandlung der von Altonaer und Wandsbecker Handelreisenden in den Zollverein eingeführten Musterstücke betreffend.
	No. LXXXI. Ministerial-Bekanntmachung, die Aufhebung der Binnencontrole in Meckenburg-Schwerin betreffend.

	Neunundzwanzigstes Stück vom Jahr 1868.
	No. LXXXII. Gesetz über die bei Anlegung einer Eisenbahn von Gera nach Eichicht erforderlichen zwangsweisen Enteignungen.

	Sachregister.


